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Einleitung

A. Problemaufriss

I. Sportlicher Wettbewerb und seine Organisation

Menschen wollen sich mit anderen Menschen messen. Was beim Fangenspielen 
im Kindergarten beginnt und sich auf dem Bolzplatz fortsetzt, äußert sich schließ-
lich in Wettbewerben und Meisterschaften vom Jugendbereich bis zur Altherren-
mannschaft. Diese Wettbewerbe und Meisterschaften werden längst nicht mehr 
nur lokal oder regional organisiert, sondern spätestens seit dem 19. Jahrhundert 
auch auf nationaler und mit Beginn der neuzeitlichen Olympischen Spiele im Jahr 
1896 auch auf internationaler Ebene. Der Drang herauszufinden, wer der Beste 
ist, kennt keine Grenzen.

In Deutschland und Europa haben sich in den letzten Jahrzehnten im Mann-
schaftssport Ligasysteme mit mehreren Ebenen gebildet. Im Bereich der Einzel-
sportler finden die Spitzenwettbewerbe oftmals sogar auf weltweiter Ebene statt.

Derartige sportliche Wettbewerbe sind ohne eine Organisation von außen prak-
tisch kaum denkbar1. Die sportlichen Wettbewerbe werden von Sportverbandsge-
rüsten getragen, die insbesondere den Modus, in dem der Wettbewerb ausgetragen 
wird, und die innerhalb des Wettbewerbs geltenden Regeln festlegen. Ein Ver-
band nimmt somit Aufgaben vergleichbar mit der Regierung eines Staates war2. 
In letzter Konsequenz stellt sich die überspitzte Frage, wann den internationalen 
Organisationen der Status eines Völkerrechtssubjekts verliehen wird. Dies ist gar 
nicht so absurd wie es zunächst klingen mag, wenn man bedenkt, dass auch der 
Malteserorden und der Heilige Stuhl diesen Status genießen. Sportverbände haben 
mittlerweile sicherlich einen ähnlichen politischen Einfluss erlangt.

Sportverbände erfüllen in ihrer Tätigkeit längst nicht mehr das romantische Kli-
schee der ehrenamtlichen Organisation von Freizeitsport. Zwar sind sie insbeson-
dere im Rahmen des in Europa weit verbreiteten Verbandspyramidensystems auch 
für die Organisation des Amateursports verantwortlich. In einigen Sportarten, vor 
allem im Fußball, ist der Übergang vom Amateursport zum Profisport jedenfalls 
in wirtschaftlicher Hinsicht aber fließend. Auch in Ligen, die nicht dem Profisport 
zugerechnet werden, erhalten die Spieler oftmals Prämien. Somit sind Verbände 
zumindest keine reinen Amateurorganisationen mehr.

	 1	Hannamann, Kartellverbot und Verhaltenskoordinationen im Sport, S. 231.
	 2	Vgl. Beisenherz, Der professionelle Sport und das europäischer Kartellrecht, S. 168.
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II. Anwendbarkeit des Kartellrechts im Sport

1. Verrechtlichung des Sports

Es ist nichts ungewöhnliches, sondern eine beinahe zwangsläufige Entwick-
lung, dass mit steigenden Umsätzen in einem Lebensbereich auch die Verrechtli-
chung einsetzt. Beim Geld hört bekanntlich die Freundschaft auf – dies gilt auch 
für Sportsfreunde. Spätestens wo monetäre Interessen auf dem Spiel stehen, ver-
suchen Menschen diese auch durchzusetzen. Die Sportverbände haben sich lange 
Zeit gegen diese Entwicklung gewehrt und für den Sport beansprucht, außerhalb 
der (Kartell-)Rechtsordnung zu stehen3. Sie konnten die Entwicklung im Ergebnis 
jedoch nicht entscheidend aufhalten. 

Entsprechend seiner wirtschaftlichen Bedeutung ist der Sport längst auch in den 
Blickpunkt des Kartellrechts gerückt. Während dies in den 1960er Jahren zunächst 
ganz vorsichtig mit zwei Entscheidungen des Bundeskartellamtes4 begann, nahm 
die Entwicklung kurz vor der Jahrtausendwende mit einigen Entscheidungen im 
Bereich der Fernsehvermarktung von Sportereignissen5 Fahrt auf und spätestens 
seit dem Meca-Medina-Urteil des EuGH im Jahr 20066 unterliegt die Anwendung 
des Kartellrechts im Sport keinerlei Zweifeln mehr. Ein Prinzip der Nichtinter-
vention des staatlichen Rechts in den Sport7 erfährt – so es überhaupt (noch) be-
steht – somit weitgehende Einschränkungen; eine Lex Sportiva, verstanden als 
eigene Rechtsordnung, für die eine Ausnahme von der Anwendbarkeit staatlichen 
Rechts für den Sport besteht8, existiert nicht9.

2. Wirtschaftliche Bedeutung des Sports

Die wirtschaftliche Bedeutung der Verbände ergibt sich im Wesentlichen aus 
zwei Faktoren. Zum einen werden durch die Verbände, aber auch im Rahmen der 
von den Verbänden organisierten oder lizenzierten Wettkämpfe, Milliardensum-

	 3	Hannamann, Kartellverbot und Verhaltenskoordinationen im Sport, S. 37; Fleischer, 
WuW 1996, 473; vgl. zum Versuch der Verbände der Vermeidung der Anbindung an staatli-
ches Recht Vieweg, Normsetzung und -anwendung deutscher und internationaler Verbände, 
S. 52 f.; sowie Streinz, SpuRt 2018, 45.
	 4	Vgl. Bundeskartellamt, Tätigkeitsbericht 1964, Bt-Drs. IV/3752, S. 29, sowie Bundes-
kartellamt, Tätigkeitsbericht 1968, Bt-Drs. V/4236, S. 56.
	 5	Bundeskartellamt, Entsch. v. 02. 09. 1994, B6-60/94 + 105/92, WuW / E BKartA 2682 – 
Fußball-Fernsehübertragungsrechte.
	 6	EuGH, Urt. v. 18. 07. 2006, Rs. C-519/04 – Meca-Medina.
	 7	Vgl. Adolphsen, in: Witt et al. (Hrsg.), Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 2002, Die  
Privatisierung des Privatrechts – rechtliche Gestaltung ohne staatlichen Zwang, 281–301, 284.
	 8	So Adolphsen, in: Witt et al. (Hrsg.), Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 2002, Die  
Privatisierung des Privatrechts – rechtliche Gestaltung ohne staatlichen Zwang, 281–301, 286.
	 9	Vgl. Vieweg / Staschik, in: Vieweg (Hrsg.), Lex Sportiva, 17–57, 41 f.
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men umgesetzt. Auf der Einnahmenseite stehen Fernsehgelder, Sponsoring- und 
Werbeeinnahmen sowie Ticketverkaufs- und Merchandisingerlöse, um nur einige 
Einnahmequellen zu nennen. Auf der anderen Seite wird Geld für Spieler und 
Preisgelder sowie Sportgeräte und Infrastruktur aufgewandt.

Zum anderen haben die Sportverbände – insbesondere in Europa aufgrund der 
pyramidenförmigen Struktur, innerhalb derer jeder für ein bestimmtes Gebiet 
verantwortliche Verband Mitglied im nächst höheren Verband ist – teils riesige 
Mitgliederzahlen. Der als größter nationaler Sportfachverband der Welt geltende 
Deutsche Fußball Bund e. V. (DFB) hat über sieben Millionen Mitglieder10.

3. Anwendung des Kartellrechts

Im Kartellrecht besteht die rein praktische Herausforderung, dass die Verbände 
selbst beurteilen müssen, ob ihre Maßnahmen zulässig sind11. Aus der hieraus re-
sultierenden rechtlichen Unsicherheit ergeben sich immense Schwierigkeiten für 
die Sportverbände, die Grenzen des Zulässigen auszuloten. Zwar mag man ar-
gumentieren, dass ein vorsichtiges und zurückhaltendes Verhalten aufgrund der 
Rechtsunsicherheit vorteilhaft für die Mitglieder der Verbände und andere Per-
sonen ist. Allerdings kann sich Rechtsunsicherheit zu Gunsten dreister Akteure 
auswirken, was ebenfalls nicht sinnvoll erscheint.

Die Europäische Kommission hat im Jahr 2007 im Commission Staff Working 
Document zum Weißbuch Sport12 den Versuch unternommen, Leitlinien für zu-
lässiges Verhalten aufzustellen. Sie beschränkt sich allerdings naturgemäß auf ihre 
eigene Entscheidungspraxis und die Spruchpraxis europäischer Gerichte, während 
die für den deutschen Rechtsanwender ebenso bedeutsame Entscheidungspraxis 
des Bundeskartellamtes sowie nationaler Gerichte außer Betracht geblieben ist. 
Zudem hat die Spruchpraxis in der Zwischenzeit erheblich an Umfang gewonnen.

Trotz der Kommerzialisierung des Sports unterscheidet er sich in vielerlei Be-
langen von anderen Wirtschaftszweigen. Während es sonst für jedes Wirtschafts-
unternehmen vorteilhaft ist, möglichst wenig Konkurrenten zu haben, kann sport-
licher Wettbewerb ohne Konkurrenten nicht stattfinden. Das Ergebnis ist, dass die 
Teilnehmer sportlicher Wettbewerbe – anders als im sonstigen Wirtschaftsleben – 
überhaupt kein wirtschaftliches Interesse an der Vernichtung ihrer Konkurrenten 
haben13. Die Sportverbände selbst versuchen, ihre angestammten Monopolstel-
lungen zu verteidigen, was mit dem Begriff des „Ein-Platz-Prinzip“ umschrieben 

	 10	https://www.dfb.de/verbandsstruktur/mitglieder/, zuletzt abgerufen am 06. 04. 2021.
	 11	Vgl. Spindler, in: Adolphsen et al. (Hrsg.), Sportrecht in der Praxis, Rn. 1819.
	 12	Kommission, Commission Staff Working Document – The EU and Sport: Background 
and Context – Accompanying document to the White Paper on Sport, SEC(2007) 935.
	 13	Schneider, in: Langen / Bunte (Hrsg.), Kartellrecht, Bd. 2, 13. Aufl., Syst. IV, Rn. 10.
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wird. Währenddessen wird auf der Ebene der Vereine immer wieder das Prinzip 
der Solidarität bemüht – ein Euphemismus für das wirtschaftliche Interesse an 
der Bildung eines Kartells.

Keine Besonderheit ergibt sich unter diesem Aspekt für das vertikale Verhält-
nis der Verbände zu Vereinen und Sportlern, da auch in anderen Bereichen der 
Wirtschaft meist kein Interesse daran besteht, die eigenen Geschäftspartner zu 
vernichten und in der Regel mit diesen kooperiert werden muss14.

III. Private Rechtssysteme

Die großen Mitgliederzahlen und die stetig steigenden Umsätze machen eine 
immer professionellere Organisation erforderlich. Die Sportverbände haben über 
die Jahrzehnte eigene Mikrokosmen entwickelt. Ein Blick auf die Internetsei-
ten vieler Verbände verrät, dass die Verbände neben ihren Satzungen meist eine 
Vielzahl weiterer Statuten erlassen haben, die sich mit allen Belangen eines Ver-
bandes befassen. Die Regelwerke erfassen neben der sportlichen Organisation 
auch Finanzfragen, Jugendarbeit und verbandsinterne Verfahrensfragen, um nur 
einige Beispiele zu nennen. Erstmals wurden die Athleten bei den Olympischen 
Sommerspielen 1996 in Atlanta einem Schiedszwang zum Court of Arbitration for 
Sports (CAS) unterworfen15. Sportverbände, insbesondere internationale Spitzen-
verbände, haben sich mittels dieser Verbandsregelwerke, Schiedsrichterrecht und 
allgemeinen Rechtsgrundsätzen eine oftmals als Lex Sportiva bezeichnete eigene 
„Rechtsordnung“ geschaffen16.

Die Mikrokosmen der Sportverbände sind Musterbeispiele des Phänomens der 
privaten Rechtssysteme. Sie stehen allerdings nicht allein. Weitere Beispiele finden 
sich nicht nur im sonstigen Bereich des (privaten) Vereinswesens, sondern gerade 
auch im Bereich der Unternehmensvereinigungen und anderen Zweckgemeinschaf-
ten. Insbesondere aufgrund fortschreitender Globalisierung ist mit einer Zunahme 
der Bedeutung privater internationaler Vereinigungen zu rechnen.

B. Gang der Untersuchung

Diese Arbeit stellt das durch die Vielzahl gerichtlicher und behördlicher Ent-
scheidungen entstandene Grundgerüst kartellrechtlicher Vorgaben für das Ver-
halten der Sportverbände dar. Im Kern geht es um eine Beschränkung der Pri-

	 14	A. A. in Bezug auf Märkte außerhalb des Sports Brunk, Der Sportler und die institutio-
nelle Sportschiedsgerichtsbarkeit, S. 138 f.
	 15	Brunk, Der Sportler und die institutionelle Sportschiedsgerichtsbarkeit, S. 37.
	 16	So bspw. Schleiter, in: Vieweg (Hrsg.), Facetten des Sportrechts, 231–250, 235; Steiner, 
CaS 2009, 14, 15; ähnlich Duval, Eur Law J, Vol. 19, 2013, 822, 827 f.; Casini, G J C P I 2015, 
1, 2 f.; vgl. auch Vieweg / Staschik, in: Vieweg (Hrsg.), Lex Sportiva, 17–57, 24.
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vatautonomie und der Vereinigungsfreiheit durch vom Kartellrecht geschaffene 
öffentlich-rechtliche Verbote, die nicht nur zugunsten der jeweiligen Teilnehmer 
und Vertragspartner bestehen, sondern auch zugunsten der Allgemeinheit. Die 
Fallgestaltungen, in denen Regeln und Maßnahmen der Verbände mit dem Kar-
tellrecht in Konflikt kommen können bzw. könnten, sind typisierbar17. Somit las-
sen sich allgemeingültige Leitlinien formulieren, an denen sich die Sportverbände 
ausrichten können.

In Teil 1 der Arbeit werden Begrifflichkeiten und die Funktionsweise von 
Rechtssystemen definiert und erläutert, das (europäische) Sportverbandssystem 
beschrieben und die Besonderheiten der Funktion sportlicher Wettbewerbe her-
ausgearbeitet sowie die für den Sport relevanten kartellrechtlichen Rechtsgrund-
lagen dargestellt. 

Im zweiten Teil, dem eigentlichen Kern der Arbeit, folgt eine Analyse der bis-
herigen Entscheidungspraxis von Behörden und Gerichten der Europäischen Union 
und der Mitgliedstaaten. Die meisten Entscheidungen finden sich in Deutschland. 
Auf europäischer Ebene sind zwar nur wenige, dafür aber wegweisende Entschei-
dungen ergangen. Insbesondere in Deutschland existiert eine kaum zu überbli-
ckende Vielzahl von Entscheidungen nicht nur des Bundeskartellamtes, sondern 
vor allem der Oberlandesgerichte und der Landgerichte. Hinzu kommen einige 
Entscheidungen von Gerichten und Behörden anderer Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union.

In Teil 3 geht die Arbeit zunächst auf tatsächlich durch kartellrechtliche Ent-
scheidungen bewirkten Änderungen der Statuten von Sportverbänden ein. Sodann 
folgt eine Bewertung der kartellrechtlichen Zulässigkeit von Verhaltensweisen, 
die in der Entscheidungspraxis bislang noch nicht aufgegriffen worden sind, auf 
Grundlage der in Teil 2 dieser Arbeit herausgearbeiteten kartellrechtlichen Anfor-
derungen an private Rechtssysteme. Hierzu zählen die in der Fußball-Bundesliga 
geltende 50+1-Regel, oder bislang in Europa nicht praktizierte, aber vorgeschla-
gene Beschränkungen, wie z. B. Gehaltsobergrenzen (salary caps). 

Schließlich folgt eine Zusammenfassung sämtlicher Ergebnisse dieser Arbeit.

	 17	Vgl. bspw. zum Schiedszwang Brunk, Der Sportler und die institutionelle Sportschieds-
gerichtsbarkeit, S. 144.
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Teil 1

Grundlagen

Bevor sich diese Arbeit in Teil 2 mit den kartellrechtlichen Anforderungen an 
private Rechtssysteme auseinandersetzt, werden in Teil 1 die Grundlagen darge-
stellt. In Kapitel 1 werden zunächst die Grundlagen aller Rechtssysteme beschrie-
ben. In Kapitel 2 folgt eine Darstellung des Rechtssystems des Sports. Kapitel 3 
setzt sich mit den Besonderheiten des sportlichen Wettbewerbs im Vergleich zum 
wirtschaftlichen Wettbewerb auseinander, bevor sich Kapitel 4 mit der Anwendbar-
keit des Kartellrechts im Sport befasst. In Kapitel 5 setzt sich die Arbeit schließ-
lich kurz mit den relevanten wirtschaftlichen Beziehungen im Sport auseinander.

Kapitel 1

Rechtssysteme

Rechtssysteme dienen der Organisation des Zusammenlebens von Menschen. Sie  
werden klassischerweise durch Staaten im Rahmen ihres Machtbereichs etabliert.

Insbesondere in jüngerer Zeit haben auch private Organisationen Rechtssysteme 
geschaffen1, die zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die Organisation des Sports 
durch Sportverbände ist das Paradebeispiel für private Rechtssysteme. Im Bereich 
des Sports betreffen die Rechtssysteme das Verhalten der Mitglieder, also insbe-
sondere der Sportler, Vereine und Verbände auf niederer Stufe, und deren Verhält-
nis wiederum zu den Vereinen und (höherrangigen) Verbänden2. In der folgenden 
abstrakten Darstellung der Rechtssysteme wird vereinfacht auch von der Organi-
sation und ihren Mitgliedern gesprochen.

Diese privaten Rechtssysteme sind – jedenfalls im Bereich des Sports – gut mit 
staatlichen Rechtssystemen vergleichbar, weil die Sportverbände, die die privaten 
Rechtssysteme tragen, für den Bereich der jeweiligen Sportart meist über eine 
Monopolstellung verfügen3 – ähnlich wie Staaten eine „Monopolstellung“ in ihrem 

	 1	So schon im Jahr 1944 Burckhardt, Die Organisation der Rechtsgemeinschaft, S. 264.
	 2	Vgl. die detaillierte Darstellung der Struktur privater Rechtssysteme im Sport in Kapi-
tel 2, Abschnitt B.
	 3	Vgl. statt vieler Stancke, SpuRt 2016, 230, 232; Grätz, Missbrauch der marktbeherr-
schenden Stellung durch Sportverbände, S. 205; Brunk, Der Sportler und die institutionelle 
Sportschiedsgerichtsbarkeit, S. 138; Hausheer / Aebi-Müller, ZBJV 2001, 337, 356; eingehend 
hierzu Kapitel 4, Abschnitt D. II. 3. b).
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jeweiligen Territorium inne haben. In beiden Fällen sind die Ausweichmöglich-
keiten für die Mitglieder entsprechend eingeschränkt, ein Ausweichen ist nur mit 
erheblichen Opfern möglich. Letztlich nehmen die Mitglieder die Sportverbände 
auch als hoheitliche Macht, ähnlich der staatlichen Hoheit, wahr4.

Rechtssysteme beruhen auf mehreren Säulen: Zunächst legen Rechtsnormen 
fest, was Recht ist. Dieses Recht muss sodann angewandt und schließlich durch-
gesetzt werden5. Die Erfüllung dieser drei Aufgabenbereiche ist erforderlich, um 
eine staatliche Ordnung aufrecht zu erhalten6. Bereits an dieser Stelle sei vorweg-
genommen, dass dies auch im Bereich des Sports erforderlich ist7 und tatsächlich 
auch geschieht, wie in dieser Arbeit ausführlich dargestellt.

Die Aufgaben im Rahmen dieser drei Säulen werden wiederum durch Organe 
der jeweiligen Organisation wahrgenommen, im Sport meist durch verbandseigene 
Gremien.

A. Rechtssetzung

Die erste Säule jedes Rechtssystems ist die Rechtssetzung. Jedes Rechtssystem 
setzt voraus, dass Regeln existieren, an die sich die Mitglieder der das Rechtssys-
tem tragenden Organisation, also die Bürger des Staats oder eben die Mitglieder 
der privaten Verbände, zu halten haben. 

I. Rechtsquellen

Rechtssetzung kann auf unterschiedliche Weise und durch unterschiedliche In
stanzen erfolgen. Einerseits erfolgt Rechtssetzung durch den Staat, vor allem durch 
abstrakt-generelle Regeln (formelle bzw. materielle Gesetze)8. Andererseits erfolgt 
Rechtssetzung durch private Akteure innerhalb des durch den Staat geschaffenen 
Rechtssystems, bspw. durch Satzungen juristischer Personen. Streng genommen 

	 4	Vgl. z. B. Adolphsen, in: Witt et al. (Hrsg.), Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 
2002, 281–301, 286, m. w. N.; auch Weiler, Mehrfachbeteiligungen an Sportkapitalgesellschaf-
ten, S. 49 in Bezug auf die Football Association; auch Kornbeck, in: Vieweg, Erlanger Sport-
rechtstagungen 2018 und 2019, 57–84, S. 58, spricht von quasi-hoheitlichen Befugnissen der 
Sportverbände durch das Ein-Platz-Prinzip; vgl. auch Seyb, Autonomie der Sportverbände, 
S. 14 f.
	 5	So auch Burckhardt, Die Organisation der Rechtsgemeinschaft, S. 229; Maurer, Lex Ma-
ritima, S. 23; ebenfalls von diesem Dreiklang ausgehend Zangl / Zürn, in: Zürn / Zangl (Hrsg.), 
Verrechtlichung – Baustein für Global Governance?, S. 12–45, S. 21 f.; vgl. auch zu Völker-
recht Krajewski, Internationales Wirtschaftsvölkerrecht, Rn. 31.
	 6	Ähnlich Burckhardt, Die Organisation der Rechtsgemeinschaft, S. 229.
	 7	Vgl. Weiler, Mehrfachbeteiligungen an Sportkapitalgesellschaften, S. 39; Vieweg, Norm-
setzung und -anwendung deutscher und internationaler Verbände, S. 29 ff.
	 8	Horn, Einführung in die Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie, Rn. 23.
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ist selbst der Abschluss eines privaten Vertrages nach §§ 145 ff. BGB ein Akt der 
Rechtssetzung. Mehrere Parteien treffen im Rahmen eines Vertrages Regelungen, 
die ihr Verhalten betreffen9.

Da sich die vorliegende Arbeit auf die quasi-hoheitlichen Aspekte privater 
Rechtssysteme bezieht, werden zur Rechtssetzung im Folgenden ausschließlich 
Verbandsnormen, also abstrakt-generelle Regelungen10 als Quasi-Rechtsnormen, 
beleuchtet11. Diese werden durch die jeweilige Organisation autoritativ geschaffen12 
und gelten für alle Mitglieder bzw. alle Mitglieder mit bestimmten Eigenschaften.

Rechtssetzung setzt voraus, dass das Recht in Rechtssätzen formuliert wird13. 
Ein Rechtssatz wiederum besteht in einer bestimmten Verhaltensvorgabe für eine 
bestimmte Person unter bestimmten Voraussetzungen14, also im materiellen Ge-
halt einer Regel15.

II. Arten von Rechtsnormen

Nach ihrem materiellen Gehalt lassen sich im Wesentlichen die folgenden Ar-
ten von Rechtsnormen unterscheiden: Organisationsnormen, Verhaltensnormen 
und Verteilungsnormen16 sowie ferner Außenbeziehungs- und Innenbeziehungs-
normen17. Hinsichtlich der Zielrichtung der Formulierung lassen sich Normen in 
Gebote und Verbote unterteilen18.

Vergleichbar mit dem Staatsorganisationsrecht befassen sich Organisationsnor-
men mit dem Aufbau, der Verwaltung und der Zuständigkeit der Institutionen des 
Rechtssystems19. Hiermit sind nicht nur die Einrichtungen der das Rechtssystem 

	 9	Vgl. Burckhardt, Die Organisation der Rechtsgemeinschaft, S. 264; Arzt, Einführung in 
die Rechtswissenschaft, 2. Aufl., S. 39.
	 10	Vgl. Vieweg, Normsetzung und -anwendung deutscher und internationaler Verbände, S. 31.
	 11	Mangels Relevanz für die Anwendbarkeit des Kartellrechts muss an dieser Stelle nicht 
auf den Theorienstreit eingegangen werden, ob es sich bei Verbandsstatuten tatsächlich um 
Rechtsnormen im eigentlichen Sinne handelt, oder nicht tatsächlich um Verträge, vgl. zu dieser 
Frage ausführlich Butte, Das selbstgeschaffene Recht des Sport im Konflikt mit dem Geltungs-
anspruch des nationalen Rechts, S. 149 ff.; ferner auch Vieweg, Normsetzung und -anwendung 
deutscher und internationaler Verbände, S. 29 f.; sowie Meier, in: Vieweg (Hrsg.), Inspirationen 
des Sportrechts, 137–163, S. 141 f.; ausreichend ist, dass für den sinnbildlichen Bestand eines 
Rechtssystems die rein faktische Wirkung der Regeln.
	 12	Arzt, Einführung in die Rechtswissenschaft, 2. Aufl., S. 24.
	 13	Burckhardt, Die Organisation der Rechtsgemeinschaft, S. 233.
	 14	Burckhardt, Die Organisation der Rechtsgemeinschaft, S. 237.
	 15	Vgl. Esser, Einführung in die Grundbegriffe des Rechts und Staates, S. 136.
	 16	Diese drei Arten unterscheidend Esser, Einführung in die Grundbegriffe des Rechts und 
Staates, S. 138.
	 17	Vieweg, Normsetzung und -anwendung deutscher und internationaler Verbände, S. 32.
	 18	Vgl. auch Horn, Einführung in die Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie, Rn. 6.
	 19	Vgl. Esser, Einführung in die Grundbegriffe des Rechts und Staates, S. 139; vgl. auch 
Vieweg, Normsetzung und -anwendung deutscher und internationaler Verbände, S. 32.
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tragenden Organisation gemeint, sondern auch private Einrichtungen, also die Ein-
richtungen der Mitglieder der Organisation20.

Mit den Organisationsnormen sind die Außenbeziehungsnormen verwandt. 
Unter diese sind insbesondere Aufnahmeregeln zu fassen, die sich letztendlich 
auch auf die innere Struktur der Verbände auswirken21. Hierunter fallen Regelun-
gen, nach denen den Spitzenverbänden für jedes geographische Gebiet jeweils nur 
ein nationaler bzw. regionaler Verband angehören kann (sog. Ein-Platz-Prinzip)22.

Verhaltensnormen bestehen darin, dem Adressaten ein bestimmtes Verhalten 
zu verbieten oder ihn zu etwas zu verpflichten, bzw. ihn zu etwas zu berechtigen 
oder ihm etwas zu erlauben23. Bei Verhaltensnormen geht es um die Steuerung des 
individuellen Verhaltens der Mitglieder der Organisation24. Verhaltensnormen sind 
der Eingriffsverwaltung zuzuordnen. Sie lassen sich im Bereich des Sports – so-
viel sei an dieser Stelle vorweggenommen – wiederum in Sportausübungsregeln 
und wirtschaftliche Lenkungsregeln aufteilen. Sportausübungsregeln betreffen un-
mittelbar oder (zumindest) mittelbar den sportlichen Wettkampf25. Insbesondere 
das Dopingverbot ist den Sportausübungsregeln zuzuordnen26. Lenkungsregeln 
legen die Grenzen fest, innerhalb derer die Akteure des Sportsektors wirtschaf-
ten dürfen27 bzw. sich im sonstigen nichtsportlichen Bereich zu verhalten haben.  
Hierunter fällt z. B. die 50+1-Regel, nach der höchstens 49 % der Stimmrechts-
anteile an einer Lizenzspielerabteilung an Personen veräußert werden dürfen, die 
nicht die Rechtsform eines eingetragenen Vereins haben. Aber auch inhaltliche 
Vorgaben für Verträge mit Spielerberatern oder Beschränkungen der Vermark-
tung sind Lenkungsregeln. 

Verteilungsnormen befassen sich mit der Zuordnung von Vorteilen und Nach-
teilen, wie z. B. Einnahmen, Kosten, Chancen und Risiken28. Diese Zuordnung 
kann im horizontalen Verhältnis zwischen den Mitgliedern der Organisation oder 
im vertikalen Verhältnis zwischen der Organisation selbst und ihren Mitgliedern 
erfolgen. Ihnen wohnt zwar ein Element einer Verhaltensnorm (insbesondere einer 
Lenkungsregel) inne, da die Adressaten zur Befolgung der Verteilungsregeln ver-
pflichtet werden29, sodass insofern auch die Umverteilung von Ressourcen zwi-
schen den Mitgliedern der Eingriffsverwaltung zuzuordnen ist. Verteilungsnomen 

	 20	Vgl. Esser, Einführung in die Grundbegriffe des Rechts und Staates, S. 139.
	 21	So auch Vieweg, Normsetzung und -anwendung deutscher und internationaler Verbände, 
S. 32.
	 22	Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 12.
	 23	Esser, Einführung in die Grundbegriffe des Rechts und Staates, S. 138.
	 24	Vgl. Vieweg, Normsetzung und -anwendung deutscher und internationaler Verbände, 
S. 32.
	 25	Vgl. Horn, Die Anwendung des europäischen Kartellrechts auf den Sport, S. 27.
	 26	Vgl. Horn, Die Anwendung des europäischen Kartellrechts auf den Sport, S. 27 f.
	 27	Vgl. Horn, Die Anwendung des europäischen Kartellrechts auf den Sport, S. 28.
	 28	Ähnlich Esser, Einführung in die Grundbegriffe des Rechts und Staates, S. 139.
	 29	So auch Esser, Einführung in die Grundbegriffe des Rechts und Staates, S. 139.
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beschränken sich aber nicht hierauf, sondern nehmen zusätzlich eine Güterzuord-
nung vor30. Die Umverteilung von Ressourcen vom Mitglied auf die Organisation 
entspricht der mit der Eingriffsverwaltung verwandten Finanzverwaltung.

Sobald Personen in eine Organisation aufgenommen sind, regeln Innenbezie-
hungsnormen ihr Verhältnis zu dieser Organisation. Innenbeziehungsnormen sind 
teilweise eng mit den Verteilungsnormen verwandt, aber nicht völlig deckungs-
gleich mit ihnen. Sie regeln die Rechte und Pflichten der Mitglieder gegenüber 
der Organisation als hoheitlicher Instanz31. In diesen Bereich gehören Fragen der 
Berechtigung von Mitgliedern zu bestimmten Handlungen, etwa der Teilnahme 
der Sportler an Sportveranstaltungen, sowie die sog. Loyalitätspflichten der Sport-
ler gegenüber dem Verband. Je nachdem, ob eine Leistung gewährt wird, insbe-
sondere die Teilnahme an einem sportlichen Wettkampf ermöglicht wird, oder 
ein bestimmtes Verhalten verboten wird, insbesondere durch Loyalitätspflichten 
gegenüber dem Verband, handelt es sich bei den Innenbeziehungsnormen um Leis-
tungsverwaltung oder um Eingriffsverwaltung.

Von diesen primären Normen abzugrenzen sind die sogenannten sekundären 
Normen. Diese werden im Rahmen dieser Arbeit den Säulen der Rechtsanwendung 
und Rechtsdurchsetzung zugeordnet. Sie enthalten insbesondere keine primären 
Verhaltensregeln, sondern dienen lediglich deren Absicherung32. Im Bereich der 
Rechtsanwendung enthalten sie zwar auch Organisationsregeln im vorgenann-
ten Sinne. Dies gilt insbesondere, wenn es um verbandsinterne Verfahren geht. 
Thematisch besteht aber ein enger Zusammenhang der Verfahrensregeln mit der 
Rechtsanwendung. Der Rechtsdurchsetzung sind hingegen zum großen Teil Innen-
beziehungsnormen zuzuordnen, die allerdings erst als Folge des Verstoßes gegen 
eine andere Regel greifen.

III. Entstehung von Recht

Meist verfügen Organisationen über spezielle (gesetzgebende) Organe, die für 
den Erlass von Regeln zuständig sind33, vor allem Parlamente. Insbesondere im 
Bereich des angelsächsischen Common Law entstehen abstrakt-generelle Regeln 
aber auch durch Urteile, die für die unteren Instanzen des jeweiligen Gerichtsbe-
zirks verbindlich sind (sog. Case Law)34. 

	 30	Vgl. Esser, Einführung in die Grundbegriffe des Rechts und Staates, S. 139.
	 31	So auch Vieweg, Normsetzung und -anwendung deutscher und internationaler Verbände, 
S. 32.
	 32	Ähnlich zu den Regeln im Sport Rössner / Adolphsen, in: Adolphsen et al. (Hrsg.), Sport-
recht in der Praxis, Rn. 1.
	 33	Burckhardt, Die Organisation der Rechtsgemeinschaft, S. 232.
	 34	Arzt, Einführung in die Rechtswissenschaft, 2. Aufl., S. 35 f.; Horn, Einführung in die 
Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie, Rn. 27.
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Im Bereich der Sportverbände35 existieren als oberste Regelsetzungsorgane 
Mitgliederversammlungen, deren Mitglieder u. U. wiederum eine Vielzahl weite-
rer Mitglieder der Organisation bzw. ihre eigenen Mitglieder vertreten. Ein Bei-
spiel ist der DFB-Bundestag, der sich aus Delegierten der Landesfußballverbände 
zusammensetzt36. 

Details regeln oft durch von der Organisation für die Verwaltung eingesetzte 
Organe, auf die die Rechtsetzungsbefugnis insofern delegiert wird. Im staatlichen 
Bereich sind dies Verwaltungsbehörden, die Recht durch den Erlass von Verord-
nungen setzen37. Bei der FIFA besteht insofern bspw. der Rat38.

Unbeachtlich ist, wie sich der politische Prozess der Normsetzung gestaltet. Re-
geln können denselben Grad rein faktischer Gültigkeit haben, unabhängig davon, 
ob der Normsetzungsprozess demokratisch oder autokratisch war.

B. Rechtsanwendung

Die zweite Säule eines Rechtssystems besteht in der Rechtsanwendung. Durch 
die Rechtsanwendung werden die im Rahmen der Rechtssetzung aufgestellten 
abstrakt-generellen Rechtssätze für den Einzelfall nutzbar gemacht. Die Art und 
Weise der Anwendung von Recht definiert letztendlich auch deren praktische  
Geltung39.

I. Begriff der Rechtsanwendung

Bei der Rechtsanwendung handelt es sich um die Subsumtion von konkreten 
Sachverhalten unter Rechtssätze40, wodurch im Ergebnis eine Rechtsfolge festge-
stellt wird41, die in einer konkret-individuellen Verhaltensanweisung besteht42. Es 
wird also eine Einzelfallentscheidung getroffen43. Diese ist essentielle Vorausset-
zung dafür, ein bestimmtes Verhalten gemäß einer abstrakten Norm festzulegen, 

	 35	Siehe zum Sport Kapitel 2, Abschnitt C.
	 36	§ 22 DFB-Satzung 2019.
	 37	Arzt, Einführung in die Rechtswissenschaft, 2. Aufl., S. 29.
	 38	Vgl. Art. 34 FIFA-Statuten 2020.
	 39	Hierzu auch Kirchhof, Private Rechtssetzung, S. 43 f.
	 40	Vgl. Forstmoser / Vogt, Einführung in das Recht, S. 614; Mayer-Maly, Einführung in die 
Rechtswissenschaft, S, 19.
	 41	Vgl. Forstmoser / Vogt, Einführung in das Recht, S. 614; Mayer-Maly, Einführung in die 
Rechtswissenschaft, S, 19.
	 42	Ähnlich zu privaten Verbänden auch Vieweg, Normsetzung und -anwendung deutscher 
und internationaler Verbände, S. 32.
	 43	So im Bereich privater Verbände Vieweg, Normsetzung und -anwendung deutscher und 
internationaler Verbände, S. 32.
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wodurch die Norm überhaupt erst Verbindlichkeit erlangen kann44, und um die 
Rechtsnorm ggf. durch Vollstreckung schließlich durchsetzen zu können45.

Auch wenn die Rechtsanwendung teilweise der Rechtsdurchsetzung zugeord-
net wird46, ist sie mangels unmittelbarer präventiver bzw. repressiver Wirkungen 
von dieser zu unterscheiden. Die Rechtsanwendung ist der Rechtsdurchsetzung 
vorgelagert.

Praktisch erfolgt eine verbindliche formalisierte Rechtsanwendung zum einen 
durch Gerichte47. Aber auch Behörden wenden Recht im Rahmen der angespro-
chenen Eingriffs-, Finanz- und Leistungsverwaltung auf den Einzelfall an, wenn 
sie Entscheidungen treffen bzw. Realakte vornehmen48.

II. Fragestellungen zur Rechtsanwendung

Die Rechtsanwendung wirft zum einen Fragen ihres materiellen Gehalts und 
zum anderen ihres formellen Verfahrens auf.

1. Materieller Gehalt

Die im Rahmen der materiellen Rechtsanwendung zu beantwortenden Fragen 
bestehen darin, ob ein Sachverhalt die Tatbestandsvoraussetzungen einer Rechts-
norm erfüllt und welche Rechtsfolgen das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzun-
gen mit sich bringen kann bzw. darf. 

Im Bereich der Tatbestandsvoraussetzungen spielt meist die Beurteilung eine 
wesentliche Rolle, ob ein Merkmal der betreffenden Rechtsnorm erfüllt ist, also ob 
ein bestimmter Sachverhalt vorliegt49. Vielfach sind hierbei unbestimmte Rechts-
begriffe mit Leben zu füllen50.

Auf der Rechtsfolgenseite besteht eine ähnliche Problematik beim Entschei-
dungsspielraum, über den die rechtsanwendenden Organe verfügen. Teilweise 
ist die Entscheidung bei Vorliegen der Tatbestandsmerkmale gebunden, oft aber 

	 44	Burckhardt, Die Organisation der Rechtsgemeinschaft, S. 247; so zu privaten Verbänden 
auch Vieweg, Normsetzung und -anwendung deutscher und internationaler Verbände, S. 32.
	 45	Burckhardt, Die Organisation der Rechtsgemeinschaft, S. 247; ähnlich Arzt, Einführung 
in die Rechtswissenschaft, 2. Aufl., S. 52.
	 46	Haas, in: Reschke / Haas / Haug (Hrsg.), Handbuch des Sportrechts, Teil B,  2. Kapitel, 
Rn. 90 (Juli 2005) spricht insofern von „Ordnungsmaßnahmen ohne disziplinierenden Cha-
rakter“.
	 47	Horn, Einführung in die Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie, Rn. 26.
	 48	Vgl. Burckhardt, Die Organisation der Rechtsgemeinschaft, S. 254.
	 49	Mayer-Maly, Einführung in die Rechtswissenschaft, S, 19.
	 50	Mayer-Maly, Einführung in die Rechtswissenschaft, S, 19 f.
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besteht eine Bandbreite möglicher Rechtsfolgen. Zum einen dürfen die Grenzen 
dieses Spielraums nicht überschritten werden, zum anderen sind Entscheidungen 
aber auch innerhalb dieses Spielraums meist nicht völlig frei.

Der rechtlichen Prüfung ist bei der Rechtsanwendung die Frage vorgeschaltet, 
wie sich der Sachverhalt darstellt. Insofern ist oft von entscheidender Bedeutung, 
welche Seite die Beweislast trägt51.

2. Formelles Verfahren

Zum Bereich der Rechtsanwendung gehört auch das Verfahren, in dessen Rah-
men die materielle Rechtsanwendung erfolgt. Ein formalisiertes Verwaltungsver-
fahren oder gerichtliches Verfahren dient dazu, eine einheitliche und unparteiische 
Rechtsanwendung sicherzustellen52. Vom Ausgang des Verfahrens hängen mate-
rielle Folgen für die Parteien ab. Gerade dies lädt dazu ein, auch über den Ablauf 
des Verfahrens zu streiten.

Insofern ist vor allem die Frage neuralgisch, wer dazu berufen ist, das Recht im 
Einzelfall anzuwenden. Nicht umsonst wird vielfach um die Zuständigkeit eines 
Organs bzw. Spruchkörpers und den Ablauf des Verfahrens gestritten. Die Parteien 
gehen davon aus, dass diese Fragen letztendlich auch das Ergebnis der materiel-
len Rechtsanwendung beeinflussen. Ein Musterbeispiel hierfür ist das Pechstein-
Verfahren, in dem die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein staatliche Gerichte an-
rief, nachdem der CAS ihr Schadensersatz durch die International Skating Union 
(ISU) und die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) wegen einer ihrer 
Meinung nach unberechtigten Dopingsperre verweigert hatte53.

C. Rechtsdurchsetzung

Schließlich können Rechtssätze, die nicht selten mit Nachteilen für ihre Adres-
saten verbunden sind, ohne die zumindest theoretische Möglichkeit ihrer zwangs-
weisen Durchsetzung kaum praktische Regelungswirkung entfalten54, da die Ad-
ressaten sich anderenfalls dem Rechtssatz folgenlos widersetzen könnten. Es ist 

	 51	Vgl. Forstmoser / Vogt, Einführung in das Recht, S. 623; siehe auch Arzt, Einführung in 
die Rechtswissenschaft, 2. Aufl., S. 56 f.
	 52	Zangl / Zürn, in: Zürn / Zangl (Hrsg.), Verrechtlichung – Baustein für Global Governance?, 
S. 12–45, S. 21 f.
	 53	Siehe hierzu eingehend Kapitel 7, Abschnitt B. I. 4.
	 54	So auch Kirchhof, Private Rechtssetzung, S. 46 f.; Burckhardt, Die Organisation der 
Rechtsgemeinschaft, S. 229; ähnlich Arzt, Einführung in die Rechtswissenschaft, 2. Aufl., S. 46; 
vgl. auch Zangl / Zürn, in: Zürn / Zangl (Hrsg.), Verrechtlichung – Baustein für Global Gover-
nance?, S. 12–45, S. 28 f.; Adolphsen, Internationale Dopingstrafe, S. 36 f.; ähnlich Forstmoser /  
Vogt, Einführung in das Recht, S. 613.
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essentiell für jedes Rechtssystem, dass das gesetzte Recht durchgesetzt wird55. Dies 
gilt für staatliche wie für private Rechtssysteme56. In gewissem Rahmen können 
auch private Organisationen zur Durchsetzung von Rechtsnormen Zwang einset-
zen57. Meist genügt aber bereits die Androhung der zwangsweisen Durchsetzung, 
um den Adressaten zum Befolgen der Verhaltensanforderung zu bewegen58.

I. Begriff der Rechtsdurchsetzung

Durch die Rechtsdurchsetzung wird ein konkret-individuelles Verhalten er-
zwungen, falls das betroffene Mitglied dem zugrundeliegenden Verhaltensbefehl 
nicht freiwillig nachkommt. Sowohl Sanktionsnormen auf der einen Seite als auch 
Eingriffsnormen zur Prävention von Rechtsverstößen auf der anderen Seite liegen 
grundsätzlich Verhaltensbefehle zugrunde. Sie sind dabei dogmatisch von ihnen zu 
trennen, selbst wenn dies aus dem Wortlaut der jeweiligen Norm nicht hervorgeht59.

Das Ziel der Rechtsdurchsetzung ist die Schaffung eines rechtmäßigen Zustan-
des60. Ein weiteres Motiv für die Zufügung eines Übels ist der Verstoß gegen eine 
Verhaltenspflicht, die nicht zuvor durch Zwang durchgesetzt werden konnte61. In 
Fällen schwerer Verstöße ist daher die Durchsetzung durch Zufügung eines Übels, 
also die Verhängung einer Sanktion (bzw. Strafe)62, möglich.

Durchsetzungsmaßnahmen können zum einen präventiver Natur sein, also der 
Vorbeugung eines Verstoßes bzw. der Vorbeugung eines rechtswidrigen Zustan-
des dienen63. Dies geschieht meist durch den (meist vorübergehenden) Entzug 
von Freiheitsrechten. Sie können zum anderen repressiver Natur sein und somit 
der Sanktion dienen, um die Schaffung erneuter rechtswidriger Zustände zu ver-
hindern, indem sie die Normadressaten durch General- bzw. Spezialprävention 
disziplinieren64. Sanktionen können wiederum unterschiedlich ausgestaltet sein, 
bspw. als Verpflichtung zur Zahlung einer Geldsumme oder wiederum als Ent-
zug von Rechten.

	 55	Burckhardt, Die Organisation der Rechtsgemeinschaft, S. 270; Vieweg, Faszination Sport-
recht, S. 17.
	 56	So auch Haas, in: Reschke / Haas / Haug (Hrsg.), Handbuch des Sportrechts, Teil B, 2. Ka-
pitel, Rn. 2 (Juli 2005).
	 57	So wohl auch Arzt, Einführung in die Rechtswissenschaft, 2. Aufl., S. 47.
	 58	Forstmoser / Vogt, Einführung in das Recht, S. 613.
	 59	So auch Esser, Einführung in die Grundbegriffe des Rechts und Staates, S. 140.
	 60	Vgl. Forstmoser / Vogt, Einführung in das Recht, S. 631.
	 61	Burckhardt, Die Organisation der Rechtsgemeinschaft, S. 283.
	 62	So auch Forstmoser / Vogt, Einführung in das Recht, S. 633.
	 63	So auch Adolphsen, Internationale Dopingstrafen, S. 37; vgl. auch Haas, in: Reschke /  
Haas / Haug (Hrsg.), Handbuch des Sportrechts, Teil B, 2. Kapitel, Rn. 92 (Juli 2005).
	 64	Vgl. zu privaten Verbänden Haas, in: Reschke / Haas / Haug (Hrsg.), Handbuch des Sport-
rechts, Teil B, 2. Kapitel, Rn. 94 (Juli 2005); so auch Vieweg, Normsetzung und -anwendung 
deutscher und internationaler Verbände, S. 34; vgl. auch Adolphsen, Internationale Doping-
strafen, S. 37.
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II. Verfahren der Rechtsdurchsetzung

Die Rechtsdurchsetzung erfolgt primär durch Behörden und Gerichte65. Da-
neben können auch private Rechtssysteme Durchsetzungsmaßnahmen vorsehen, 
sodass sie nicht zwingend bzw. nicht vollständig auf staatliche Institutionen an-
gewiesen sind. 

Schon das BGB kennt mit der Vertragsstrafe nach §§ 339 ff. BGB die Möglich-
keit, eine Sanktion zivilrechtlich mit einer privaten Person zu vereinbaren. Solche 
zivilrechtlichen Verträge enthalten typischerweise abstrakte Regelungen, die nur 
individuell gelten. Sie werden allerdings gerichtlich durchgesetzt, unter Umstän-
den auch durch private Schiedsgerichte, wobei für die Vollstreckung wiederum 
staatliche Mitwirkung erforderlich ist.

Möglich sind andererseits präventive und repressive Durchsetzungsmaßnahmen, 
die in Satzungen privater Vereinigungen vorgesehen sind, die gegenüber allen Mit-
gliedern und somit nicht nur individuell, sondern generell angedroht werden. Diese 
sind von Vertragsstrafen zu unterscheiden66. Private Organisationen wie insbeson-
dere Sportverbände setzen Recht zudem vielfach ohne vorheriges (schieds-)ge-
richtliches Verfahren durch Entscheidungen ihrer eigenen Verbandsgremien selbst 
durch. Hierin verdeutlicht sich wiederum die quasi-öffentlich-rechtliche Natur von 
Verbandsrecht. Es liegt gerade in die Natur des öffentlichen Rechts, dass es ggf. 
ohne gerichtliche Entscheidung durchgesetzt werden kann67. Erst gegen diese Ent-
scheidungen steht der Rechtsweg zu Schiedsgerichten offen.

Bei der Rechtsdurchsetzung ergeben sich oft Fragen zu dem im konkreten Fall 
anzuwendenden Zwangs- bzw. Sanktionsmittel68. Neben der Art des Zwangsmittels 
geht es insbesondere um die Schwere und den Zeitpunkt oder auch um die generelle 
Zulässigkeit der Durchsetzung. Problematisch ist typischerweise die Verhältnis-
mäßigkeit der einzelnen Maßnahmen.

Kapitel 2

Private Rechtssysteme im Bereich des Sports 
und Lex Sportiva

Die durch private Sportverbände geschaffenen Rechtssysteme gehören wegen 
ihrer weiten Verbreitung und großen Mitgliederzahlen zu den bedeutendsten pri-
vaten Rechtssystemen.

	 65	Vgl. Forstmoser / Vogt, Einführung in das Recht, S. 642.
	 66	Vgl. Haas, in: Reschke / Haas / Haug (Hrsg.), Handbuch des Sportrechts, Teil B, 2. Kapitel, 
Rn. 87 (Juli 2005).
	 67	Ähnlich Arzt, Einführung in die Rechtswissenschaft, 2. Aufl., S. 61 f.
	 68	Vgl. Burckhardt, Die Organisation der Rechtsgemeinschaft, S. 272.
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Im Folgenden geht die Arbeit zunächst auf den Zweck privater Rechtssysteme 
ein (A.) und stellt sodann die Struktur des Rechtssystems des Sports dar (B.). Es 
folgen knappe Darstellungen der Setzung (C.), Anwendung (D.) und der Durch-
setzung (E.) der sportverbandlichen Regeln. Schließlich wird kurz auf den Begriff 
der Lex Sportiva eingegangen (F.).

A. Zweck privater Rechtssysteme

Der Zweck privater Rechtssysteme liegt regelmäßig in der Selbstorganisation 
privater Vereinigungen in bestimmten Angelegenheiten69. Der Sport bildet hierfür 
ein Musterbeispiel. Sportverbände setzen die Regeln für ihre jeweilige(n) Sport-
art(en) und organisieren oft auch die Wettbewerbe70. Oder sie lizensieren zumin-
dest fremdorganisierte Wettbewerbe und stellen ihren Mitgliedern die Teilnahme 
an diesen Wettbewerben frei71. Ohne verbindliche Regeln wäre eine organisierte 
Ausübung des (Leistungs-)Sports kaum möglich72. Diese selbstgeschaffenen Re-
geln wenden die Verbände regelmäßig selbst an und setzen sie und die aus der An-
wendung resultierenden Einzelfallentscheidungen selbst durch73.

Eine staatliche Organisation des Sports wäre weit weniger effizient. Zum einen 
finden sportliche Wettbewerbe oft auf internationaler Ebene statt. Zwischen den 
staatlichen Regierungen bestehen aber oft genug politische Animositäten, sodass 
Einigkeit in vielen Fällen schlicht aus sachfremden Gründen nicht erreicht werden 
kann. Zudem nutzen Regierungen sportlichen Erfolg immer wieder um Prestige 
für ihre Länder zu erzeugen, was ebenfalls eine sachgerechte Organisation des 
Wettkampfsports beeinträchtigen kann.

Zum anderen können sich private Vereinigungen flexibler organisieren, weil sie 
auf viele formelle Anforderungen im Bereich ihrer eigenen Angelegenheiten ver-
zichten können, die im staatlichen Bereich aus gutem Grunde bestehen mögen74. 
Man denke nur daran, wie schnell das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes 
nach jedem Spieltag der Fußball-Bundesliga Entscheidungen trifft. Eine staatliche 
Behörde wäre kaum in der Lage, eine Sperre nach einer roten Karte beim Fußball 
am Wochenende bereits am Anfang der darauffolgenden Woche zu verhängen, wie 
es das DFB-Sportgericht regelmäßig tut.

	 69	Der Begriff der Vereinigung, oder der ebenfalls verwendete Terminus „Verband“, wird 
möglichst umfassend verstanden. Er umfasst alle privaten Gebilde mit körperschaftlicher 
Struktur (allerdings unabhängig von der Rechtsform), die sich selbst Verwalten und die Ver-
folgung gemeinsamer Interessen zum Ziel haben, vgl. hierzu ausführlich Vieweg, Normsetzung 
und -anwendung deutscher und internationaler Verbände, S. 22 ff.
	 70	Vgl. Hail, Spitzensport im Licht des Europäischen Kartellrechts, S. 123 f.; Adolphsen, 
Internationale Dopingstrafen, S. 180 f.
	 71	So auch Adolphsen, Internationale Dopingstrafen, S. 181.
	 72	So auch Adolphsen, Internationale Dopingstrafen, S. 185.
	 73	Hail, Spitzensport im Licht des Europäischen Kartellrechts, S. 124 ff.
	 74	Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 19.
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Schließlich verfügen private Vereinigungen in ihrem jeweiligen eigenen Metier 
über eine größere Sachkunde als staatliche Stellen75.

B. Struktur privater Rechtssysteme im Sport

Die Sportverbände regeln ihre Angelegenheiten, also insbesondere die (sport
lichen und wirtschaftlichen) Regeln sowie die Verfahren der verbindlichen Anwen-
dung dieser Regeln und Durchsetzungsmaßnahmen in ausführlichen Statuten bzw. 
Satzungen. Hierzu ermächtigt sie die Vereinigungsfreiheit gem. Art. 9 Abs. 1 GG, 
Art. 12 Abs. 1 GRCh, Art. 11 EMRK76.

I. Grundlagen

Kennzeichnend für den europäischen Sport ist sowohl in organisatorischer als 
auch in materieller Hinsicht – wiederum ähnlich staatlichen Organisationen – die 
pyramidale Organisationsstruktur im Sport77. Diese Organisationsstruktur besteht 
in Fachverbänden und in sportartübergreifenden Verbänden. Die hierarchische 
Organisationsform der Verbände ermöglicht die Herausbildung einer Normen
pyramide, innerhalb derer auf höherer Verbandsebene aufgestellte Regeln im Wege 
der Verweisung oder Übernahme bzw. durch Individualvertrag für untere Ebenen 
und die einzelnen Vereine und Sportler als Mitglieder verbindlich gemacht wer-
den78. Kennzeichnend für dieses „europäische Sportmodell“79 ist ferner das System  

	 75	EuGH, Urt. v. 11. 04. 2000, verb. Rs. C-51/96 und C-191/97, Rn. 67 f. – Deliège; Heermann,  
ZWeR 2017, 24, 26.
	 76	BVerfG, Beschl. v. 15. 06. 1989, 2 BvL 4/87, BVerfGE 80, 244, 253; Urt. v. 01. 03. 1979, 1 
BvR 532, 533/77, 419/78 und 1 BvL 21/78, BVerfGE 50, 290, 354; vgl. auch Henneberg, Ge-
haltsobergrenzen im Sport, S. 83 f.; Steiner, in: Vieweg (Hrsg.), Erlanger Sportrechtstagungen 
2018 und 2019, 103–115, S. 104.
	 77	Lambertz, Die Nominierung im Sport, S. 10; Verdonk, ECLR 2017, 80, 81 f.; Nafziger, 
ISLJ 2008/3–4, 100, 101; Pfister, in: Pfister / Will (Hrsg.), Festschrift Lorenz zum siebzigsten 
Geburtstag, 171–192, S. 172; Pijetlovic, ISLJ 2017, 86, 87; Peeters / Szymanski, Econ Pol April 
2014, 343, S. 349 f.; vgl. auch Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 13.
	 78	Dies ist in den Satzungen der (übergeordneten) Verbände vorgesehen, vgl. bspw. Art. 6.2 
FIA-Statuten 2021; Art. 8. 1. 12 IHF-Statuten 2019; Art. 2.8 FEI-Statuten 2019; § 6.2 DBB-Sat-
zung 2019; § 8 Abs. 3 FN-Satzung 2020; § 5.2 DLV-Satzung 2017; § 7.2 und § 7.3 BDR-Satzung 
2019; § 5.8 Satzung Deutsche Taekwondo Union 2021; § 5. 4. 3 Satzung Deutsche Triathlon 
Union 2018; § 8, 1. SpStr. NOFV-Satzung 2018; § 10 Abs. 2 Buchst.  a BFV-Satzung 2020. 
Niedere Verbände übernehmen entsprechend die Regelwerke, bspw. § 3 Abs. 2 DFL-Satzung 
2019; § 3 Abs. 2 HBL-Satzung 2015; vgl. auch Henneberg, Gehaltsobergrenzen im Sport, S. 77; 
Hess, in: Vieweg (Hrsg.), Prisma des Sportrechts, 1–31, S. 3; Hannamann, Kartellverbot und 
Verhaltenskoordination im Sport, S. 83; Pfister, in: Fritzweiler / Pfister / Summerer, Praxishand-
buch Sportrecht, 4. Aufl., 2020, Einf., Rn. 15; ähnlich Rössner / Adolphsen, in: Adolphsen et 
al. (Hrsg.), Sportrecht in der Praxis, Rn. 9; Schaefer, Die Vereinbarkeit der „50+1“-Regel mit 
dem Europarecht, S. 29; Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 13.
	 79	Begriff nach Nafziger, ISLJ 2008/3–4, 100.
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von Auf- und Abstieg80. Dieses System legen teilweise bereits die Satzungen inter-
nationaler Verbände fest81, auch wenn es vor allem innerhalb der nationalen Sport-
systeme relevant ist. Die privaten Rechtssysteme werden im Folgenden anhand 
dieser Struktur dargestellt.

Grundsätzlich existiert in jeder Sportart für jedes geographische Gebiet auf jeder 
Ebene der Verbandshierarchie nur ein Verband (sog. Ein-Platz-Prinzip)82. Dasselbe 
gilt für die sportartübergreifenden Sportverbände83. Zwar existieren Ausnahmen 
von diesem streng pyramidalen System, insbesondere wenn sich die Verbände in 
Ausnahmefällen faktisch oder gerichtlich nicht durchsetzen konnten oder wollten84. 
Das Grundprinzip ist aber in fast allen Sportarten dasselbe.

In Deutschland nutzte der Deutsche Sportbund in der Nachkriegszeit die Mög-
lichkeit, erneut einen derartigen hierarchisch-monolithischen Aufbau des Sport-
verbandswesens zu schaffen85. In den Satzungen übergeordneter Verbände ist 
meist ausdrücklich geregelt, dass nur ein Verband in jedem geographischen Gebiet  
bzw. Land als Mitglied aufgenommen wird86. Teilweise legen auch die Satzungen 
der Weltsportfachverbände fest, dass Mitglieder jeweils nur einem Verband ange-
hören können87 oder dass die Mitglieder wiederum ihre Mitglieder dazu verpflich-
ten, nur an den Wettbewerben dieses Verbandes teilzunehmen88. Dieses Ein-Platz-

	 80	Peeters / Szymanski, Econ Pol April 2014, 343, S. 351; Nafziger, ISLJ 2008/3–4, 100, 101; 
Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 13.
	 81	Bspw. Art. 51bis Abs. 1 UEFA-Statuten 2021.
	 82	Vgl. für eine ausführliche Definition Schroeder, WRP 2006, 1327, 1328; ferner bspw. 
Kornbeck, in: Vieweg, Erlanger Sportrechtstagungen 2018 und 2019, 57–84, S. 58; Seyb, 
Autonomie der Sportverbände, S. 12; Hannamann, Kartellverbot und Verhaltenskoordination 
im Sport, S. 54; Lambertz, Die Nominierung im Sport, S. 9; Adolphsen, Internationale Do-
pingstrafen, S. 42 f.; Heermann, WuW 2009, 489, 494; Verdonk, ECLR 2017, 80, 81; Pfister, 
in: Pfister / Will (Hrsg.), Festschrift Lorenz zum siebzigsten Geburtstag, 171–192, S. 172 f.;  
Pijetlovic, ISLJ 2017, 86, 87; Henneberg, Gehaltsobergrenzen im Sport, S. 76 f.
	 83	Hannamann, Kartellverbot und Verhaltenskoordination im Sport, S. 55.
	 84	Eine Auflistung von Abweichungen vom Ein-Platz-Prinzip findet sich bei Heermann, 
WRP 2019, 145, 146 f.
	 85	Ausführlicher zum historischen Hintergrund des Ein-Platz-Prinzips siehe Vieweg, in: 
Württembergischer Fußballverband e. V. (Hrsg.), Minderheitenrechte im Sport, 71–89, S. 74; 
Kornbeck, in: Vieweg, Erlanger Sportrechtstagungen 2018 und 2019, 57–84, S. 62 f.
	 86	Bspw. Art. 11 Abs. 1 FIFA-Statuten 2020; Art. 7 Abs. 2 FIBA General Statutes 2019; 
Art. 8. 1. 4 IHF-Statuten 2019; Art. 5.1 FEI-Statuten 2019; Art. 6 Abs. 1 ISU-Constitution 
2018; Art. 7.3 World Athletics Constitution 2019; Art. C 7.2 FINA-Constitution 2020; § 4 
Abs. 2 DBB-Satzung 2019; § 9 DHB-Satzung 2017; § 5.2 Satzung Deutsche Taekwondo Union 
2021; § 5. 2. 1 Satzung Deutsche Triathlon Union 2018; § 3.1 DESG-Satzung 2020; § 9 Abs. 1 
NOFV-Satzung 2018; eine gewisse Ausnahme bildet insofern die FIA, die im nichtsportlichen 
Bereich durchaus mehrere stimmberechtigte Mitgliedsverbände für ein Land aufnimmt, vgl. 
Art. 3 FIA-Statuten 2021. Im Bereich des Sports erkennt auch die FIA in jedem Land nur einen 
Motorsportverband je Bereich an, vgl. Art. 4.2 FIA-Statuten 2021.
	 87	Bspw. Art. 73 FIFA-Statuten 2020; Art. 8. 1. 14 IHF-Statuten 2019.
	 88	Bspw. Art. 9 Abs. 1 d FIBA General Statutes 2019.
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Prinzip führt zu einem Normmonopol des jeweiligen für ein bestimmtes Gebiet 
zuständigen Verbandes89. 

Das Verbot, an fremden sportlichen Wettkämpfen teilzunehmen sowie mit 
Nichtmitgliedern in sportlichen Wettbewerb oder sonstigen sportlichen Kontakt 
zu treten90 oder Mitglied eines anderen (konkurrierenden) Verbandes zu sein (sog. 
Loyalitätspflicht) oder ein dahingehender Erlaubnisvorbehalt91, ergänzen das Ein-
Platz-Prinzip. Zudem beanspruchen die Weltverbände eine Exklusivstellung und 
legen auch dies oft in ihren Satzungen fest92. Möglich ist allerdings, dass unterge-
ordnete Verbände, die mehrere Sportarten organisieren, Mitglieder in mehreren 
übergeordneten Verbänden sind, die für unterschiedliche Sportarten zuständig 
sind. Bspw. sind die Landeseissportverbände Mitglied sowohl der DESG93 als auch 
des Deutschen Curling Verbandes (DCV)94.

Das Schrifttum rechtfertigt das Ein-Platz-Prinzip teilweise mit dem Ordnungs-
bedarf im sportlichen Wettbewerb95. Insbesondere sei es zur Ermittlung eines 
Meisters erforderlich, der auch tatsächlich „der Beste“ ist96. Die Europäische Kom-
mission untersagte der International Skating Union allerdings zuletzt die Bestra-
fung von Sportlern, die an von ihr nicht genehmigten Wettbewerben teilnahmen97. 
Vor allem in Deutschland haben Gerichte zudem immer wieder Verbände dazu 
verurteilt, für bestimmte geographische Gebiete mehr als einen Mitgliedsverband 
aufzunehmen98. Zuletzt führte das LG München I aus, dass kein Anspruch der 
Verbände auf Aufrechterhaltung des Ein-Platz-Prinzips bestehe99, das Ein-Platz-
Prinzip ist danach also kein Selbstzweck. Daher ist nicht sicher, ob es in dieser 
Form überhaupt dauerhaft aufrecht zu erhalten ist100, jedenfalls, sofern es nicht ge-

	 89	Ähnlich Rössner / Adolphsen, in: Adolphsen et al. (Hrsg.), Sportrecht in der Praxis, Rn. 9 f.; 
Kornbeck, in: Vieweg, Erlanger Sportrechtstagungen 2018 und 2019, 57–84, S. 58.
	 90	Bspw. Art. 72 Abs. 1 FIFA-Statuten 2020.
	 91	Bspw. Art. 2.4 FEI-Statuten 2019; Art. B4.1 FA-Rules of the Association 2019–2020; § 7 
Abs. 5 und 8 BDR-Satzung 2019. Die niederen Verbände schreiben dieses Prinzip teilw. wie-
derum in ihren eigenen Satzungen fest, bspw. § 4 Abs. 2 NOFV-Satzung 2018.
	 92	Bspw. Art. 4.1 FIA-Statuten 2021; Art. 1 Abs. 1 ISU-Constitution 2018.
	 93	§ 1.1 DESG-Satzung 2020.
	 94	§ 3.1 DCV-Satzung 2014.
	 95	Hail, Spitzensport im Licht des Europäischen Kartellrechts, S. 99, m. w. N.; Schaefer, Die 
Vereinbarkeit der „50+1“-Regel mit dem Europarecht, S. 29; Hannamann, Kartellverbot und 
Verhaltenskoordination im Sport, S. 57; kritisch hingegen Lambertz, in: SpuRt 2018, 168, 169; 
vgl. auch Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 3, 12; Fischer, Die Rolle des Ein-Platz-Prin-
zips in der Autonomie der Sportfachverbände, S. 184.
	 96	Hail, Spitzensport im Licht des Europäischen Kartellrechts, S. 100, m. w. N. 
	 97	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208 – International Skating Union’s Eligibility 
Rules.
	 98	Siehe Ausführungen in Kapitel 7, Abschnitt B. II. 2. a).
	 99	LG München I, Urt. v. 25. 04. 2018, 37 O 7111/17, SpuRt 2018, 165, 167.
	 100	Ähnlich Bailey, SLA&P Dec. 2017, 6; siehe hierzu auch Ausführungen in Kapitel 7, Ab-
schnitt B. II. 2. a) kk); Summerer, SpuRt 2019, 49; a. A. i. E. Heermann, WRP 2019, 145, 152; 
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setzlich vorgegeben ist, wie bspw. in Frankreich101. Das Ein-Platz-Prinzip führt zu 
kartellrechtlichen Problematiken102, die Gegenstand von Teil 2 dieser Arbeit sind. 
Zu beachten ist allerdings, dass stets nur einzelne Satzungsregeln – nicht aber das 
„Ein-Platz-Prinzip“ als solches – Gegenstand gerichtlicher Fragen sein können103.

II. Internationale Verbände

An der Spitze des pyramidenförmigen Sportverbandswesens stehen regelmäßig 
die Weltverbände der jeweiligen Sportarten. Diese wiederum haben sich in der 
Global Association of International Sports Federations (GAISF) zusammenge-
schlossen. In den meisten Sportarten existieren zusätzlich zu den Weltverbänden 
auch Kontinentalverbände.

1. Weltverbände

Wichtige Beispiele für Fachverbände auf weltweiter Ebene sind die Fédération 
Internationale de Football Association (FIFA), die Fédération Internationale de 
Basketball (FIBA), die Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), World 
Athletics und die bereits genannte ISU. Mitglieder sind meist nur die Nationalver-
bände, nicht aber Kontinentalverbände, Vereine oder Einzelsportler104.

Die Weltverbände legen weltweit einheitliche Sportregeln fest105. Teilweise be-
stehen für diesen Zweck zwar eigene Organisationen, wie z. B. das International 
Football Association Board (IFAB) im Bereich des Fußballs, innerhalb dessen 
die nationalen Verbände Englands, Irlands, Schottlands und Wales’ einen beson-
deren Einfluss haben106. Derartige Anomalien107 ändern aber nur wenig an der 
Grundstruktur.

ausführlich Kornbeck, in: Vieweg, Erlanger Sportrechtstagungen 2018 und 2019, 57–84, 
S. 79 ff.
	 101	Ausführlich zur rechtlichen Absicherung des Ein-Platz-Prinzips in Frankreich Kornbeck, 
in: Vieweg, Erlanger Sportrechtstagungen 2018 und 2019, 57–84, S. 74 ff.
	 102	Vgl. Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 3.
	 103	Hierauf richtigerweise hinweisend Heermann, WRP 2019, 145, 151.
	 104	Vgl. bspw. Art. 11 Abs. 1 FIFA-Statuten 2020; Art. 6 FIBA General Statutes 2019; Art. 104 
Abs. 1 a) ISU-Constitution 2018; Art. 6.1 World Athletics Constitution 2019; vgl. auch Art. 3 
FIA-Statuten 2021; Art. 8. 1. 2 IHF-Statuten 2019; Art. C 7.1 FINA-Constitution 2020.
	 105	Vgl. bspw. Art. 4 Abs. 1 a, c und e FIBA General Statutes 2019; Art. 1.2 FEI-Statuten 
2019; Art. 4 Abs. 1 b) ISU-Constitution 2018; Art. 4.1 Buchst. a und d World Athletics Con
stitution 2019.
	 106	Art. 7 Abs. 1 FIFA-Statuten 2020 i. V. m. Art. 2 IFAB-Statuten 2014.
	 107	Eine weitere existiert im Golfsport, wo die International Golf Federation die Regeln ge-
meinsam mit dem The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews und der United States 
Golf Association festlegt, vgl. Heermann, WRP 2019, 145, 147.
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Zudem beanspruchen Weltverbände das alleinige Recht, internationale sport-
liche Wettbewerbe auszutragen108 oder jedenfalls das alleinige Recht, internatio-
nale Wettbewerbe zu lizensieren109. Darüber hinaus legen sie Verhaltensregeln und 
organisatorische Regeln fest110. Wichtige Beispiele hierfür sind die FIFA-Trans-
ferregeln und das FIFA-Spielervermittlerreglement oder die ISU-Anti-Doping- 
Procedures. 

2. Kontinentalverbände

In vielen Sportarten existieren Kontinentalverbände wie z. B. die Union des As-
sociations Européennes des Football (UEFA) im Fußball, die Europäische Hand-
ball Konföderation (EHF) oder die European Athletic Association (EAA). Diese 
werden von den Weltverbänden meist offiziell anerkannt111, sind aber nicht notwen-
digerweise selbst Mitglieder des Weltverbandes. Stattdessen stellen sie zusätzliche 
„Spitzen“ der Verbandsstruktur dar, kooperieren aber mit den Weltverbänden112.

Die Kontinentalverbände überwachen und kontrollieren die Ausübung des 
Sports in ihrem Bereich113 und organisieren und führen ihrerseits internationale 
Wettbewerbe durch114. Die Kontinentalverbände beanspruchen für sich das allei-
nige Recht, auf ihrer jeweiligen Ebene Wettbewerbe auszutragen oder zu genehmi-
gen115. Somit werden auch auf dieser Ebene Regeln erlassen, wie z. B. das UEFA-
Reglement zur Klublizenzierung und zum finanziellen Fairplay.

III. Nationale Verbände

In den meisten Sportarten existieren nationale Verbände auf der Ebene unterhalb 
der Welt- und Kontinentalverbände. Unterhalb der nationalen Verbände bestehen 
in größeren Ländern mit vielen aktiven Sportlern in einer Sportart zusätzlich re-
gionale Verbände, die vor allem organisatorische Aufgaben wahrnehmen. Einen 
Sonderstatus genießen seit etwa den 1990er Jahren die Profiligen.

	 108	Bspw. Art. 4 Abs. 1 f, Art. 12 Abs. 2 FIBA General Statutes 2019.
	 109	Bspw. Art. 71 Abs. 1 FIFA-Statuten 2020; Art. 4 Abs. 1 g FIBA General Statutes 2019.
	 110	Bspw. Art. 2 c) FIFA-Statuten 2020; Art. 4 Abs. 1 h FIBA General Statutes 2019; Art. 4 
Abs. 1 b) ISU-Constitution 2018; Art. 4.1 Buchst. d, g und k World Athletics Constitution 2019.
	 111	Bspw. Art. 22 Abs. 1 FIFA-Statuten 2020; Art. 11. 2. 1 IHF-Statuten 2019.
	 112	Art. 22 Abs. 3 FIFA-Statuten 2020; Art. 3 Abs. 2 UEFA-Statuten 2021.
	 113	Bspw. Art. 2 Abs. 1 c) und f) UEFA-Statuten 2021.
	 114	Bspw. Art. 2 Abs. 1 d) UEFA-Statuten 2021.
	 115	Bspw. Art. 49 Abs. 1 und 3 UEFA-Statuten 2021.
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1. Nationalverbände

Beispiele für nationale Sportverbände sind der Deutsche Fußballbund (DFB), 
die Englische Football Association (FA), die Deutsche Reiterliche Vereinigung 
(FN) und der Deutsche Leichtathletikverband (DLV).

Die Nationalverbände sind üblicherweise unmittelbar Mitglieder des Weltver-
bandes116 sowie gegebenenfalls zusätzlich des jeweiligen Kontinentalverbandes117 
und unterwerfen sich mitsamt ihren Mitgliedern deren Verbandsstrafgewalt118.

Ihre eigenen Mitglieder sind (insbesondere in Deutschland) wiederum meist re-
gionale Verbände, die auch als Landesverbände bezeichnet werden119. Im Fußball 
und im Tischtennis bestehen mit Regionalverbänden und Landesverbänden zwei 
Verbandsebenen, die unmittelbar Mitglied des Nationalverbandes sind120. Hinzu 
treten mitunter noch andersartige Mitgliedschaften von Personen und Vereinigun-
gen121. Vereinzelt sind Vereine unmittelbar Mitglied des nationalen Verbandes122, 
wie z. B. im Reitsport der Deutsche Reiter- und Fahrerverband, die Deutsche 
Richtervereinigung für Pferdeleistungsprüfungen und die tierzuchtrechtlich an-
erkannten Züchtervereinigungen123.

Die nationalen Verbände sind regelmäßig zuständig für die Organisation und 
Austragung des Spiel- bzw. (Leistungs-)Sportbetriebs124 und für die Lizensierung 
von Sportwettkämpfen in ihren jeweiligen Ländern125 sowie gegebenenfalls für 
die Lizenzerteilung gegenüber Sportlern126. Hierbei ziehen die nationalen Sport

	 116	Bspw. ist der DFB ist nach § 3 Abs. 1 DFB-Satzung 2019 Mitglied des FIFA; der DBB ist 
Mitglied der FIBA, § 3 DBB-Satzung 2019; der DHB ist Mitglied der IHF, Präambel DHB-Sat-
zung 2017; vgl. ferner § 3.3 Satzung Deutsche Taekwondo Union 2021; § 1.3 Satzung Deutsche 
Triathlon Union 2018; § 3 BDR-Satzung 2019; § 2.1 DTTB-Satzung 2020; § 1.2 DESG-Satzung 
2014.
	 117	Bspw. ist der DFB ist nach § 3 Abs. 2 DFB-Satzung 2019 Mitglieder der UEFA; der DHB 
ist nach der Präambel der DHB-Satzung 2017 Mitglieds der EHF; vgl. ferner § 3.3 Satzung 
Deutsche Taekwondo Union 2021; § 1.3 Deutsche Triathlon Union 2018; § 3 BDR-Satzung 
2019; § 2.1 DTTB-Satzung 2020.
	 118	Siehe z. B. § 3 Abs. 3 DFB-Satzung 2019.
	 119	Bspw. § 4 Abs. 2 DBB-Satzung 2019; § 6.2 DBB-Satzung 2019; § 5 Abs. 1.1 Abs. 2.1 
FN-Satzung 2020; § 4.1 DLV-Satzung 2017; § 5.2 Satzung Deutsche Taekwondo Union 2021; 
§ 5. 1. 1 Satzung Deutsche Triathlon Union 2018; § 6 DBSV-Satzung 2020; § 1.2 DESG-Satzung 
2020; § 3.1 DCV-Satzung 2014.
	 120	Siehe § 7 Abs. 2 DFB-Satzung 2019; §§ 10.2, 19 DTTB-Satzung 2020.
	 121	Bspw. § 5 Abs. 2 FN-Satzung 2020.
	 122	Vgl. bspw. §§ 1.1, 3.1 DESG-Satzung 2014; § 3.1 DCV-Satzung 2014.
	 123	Vgl. bspw. § 5 Abs. 2 FN-Satzung 2020.
	 124	Siehe z. B. § 4 Abs. 1 Buchst. d DFB-Satzung 2019; § 2 Abs. 2 DBB-Satzung 2019; § 2 
Buchst. b DHB-Satzung 2017; § 4 Abs. 3 FN-Satzung 2020; § 2.1 und § 2.3 DLV-Satzung 2017; 
§ 2. 1. 9 und § 2. 1. 10 Satzung Deutsche Triathlon Union 2018; § 3 Abs. 2 DBSV-Satzung 2020; 
§ 5.5 DTTB-Satzung 2020.
	 125	§ 2.7 BDR-Satzung 2019.
	 126	§ 5.3 DTTB-Satzung 2020.

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58425-3 | Generated on 2025-10-18 15:03:05



Kap. 2: Private Rechtssysteme im Bereich des Sports und Lex Sportiva 49

verbände vielfach die internationalen Regeln heran127, legen sie aber selbst verbind-
lich aus128. Die nationalen Verbände stellen daneben aber auch eigene Regelwerke 
auf129. Darüber hinaus regeln sie gegebenenfalls weitere organisatorische Fragen, 
wie die Zulassung von Trainern und Schiedsrichtern130 und die Durchsetzung 
des Dopingverbotes131. Hierfür nehmen sie meist am Kontrollsystem der Welt-
Anti-Doping-Agentur (WADA) teil132. Auch die Förderung des Spitzensports133, 
sowie die Meldung von Sportlern für internationale Wettkämpfe134 obliegen den 
Nationalverbänden.

Im Mannschaftssport sehen die europäischen nationalen Verbände üblicher-
weise ein System des Auf- und Abstiegs zwischen den Ligen unterschiedlicher 
Hierarchiestufen vor135.

2. Regionale Verbände

Vielfach (insbesondere in Deutschland) existieren Verbände auf einer weiteren 
Ebene unterhalb der Nationalverbände, die kleinere geographische Gebiete (z. B. 
einzelne Bundesländer) umfassen. In den meisten Sportarten in Deutschland exis-
tieren lediglich Landesverbände, die geographisch meist (aber nicht immer) den 
Bundesländern entsprechen136.

Regionalverbände auf einer Ebene zwischen National- und Landesverband be-
stehen insbesondere im deutschen Fußball. Es existieren fünf Regionalverbände, 
denen wiederum jeweils drei bis sechs Landesverbände angehören137. Z. B. um-
fasst das Gebiet des Nord-Ost-Deutsche Fußballverbandes (NOFV) die fünf neuen 
Bundesländer und Berlin138. Die Landesverbände auf der Ebene darunter decken 
kleinere geographische Gebiete ab, wie bspw. der Berliner Fußball-Verband.

	 127	Bspw. Art. E1.3 und E1.4 FA-Rules of the Association 2020–2021; § 2 Abs. 1 DBB-
Satzung 2019; § 2 Buchst. d DHB-Satzung 2017; § 2.1 DLV-Satzung 2017; § 2. 1. 2 Satzung 
Deutsche Triathlon Union 2018; § 5.2 DTTB-Satzung 2020.
	 128	Siehe z. B. § 4 Abs. 1 Buchst. d DFB-Satzung 2019; § 2 Buchst. d DHB-Satzung 2017.
	 129	§ 2.2 Satzung Deutsche Triathlon-Union 2018; § 3 Abs. 1. DBSV-Satzung 2020; § 5.2 
DTTB-Satzung 2019; § 2.8 BDR-Satzung 2019.
	 130	Siehe z. B. § 4 Abs. 1 Buchst. i DFB-Satzung 2019.
	 131	Siehe z. B. § 4 Abs. 1 Buchst. k DFB-Satzung 2019; § 2 Abs. 2 DBB-Satzung 2019; § 2 
Buchst. o DHB-Satzung 2017; § 20 Abs. 1 Satzung Deutsche Taekwondo Union 2021; § 2. 1. 5 
Satzung Deutsche Triathlon Union 2018; § 2 Abs. 4 BDR-Satzung 2019.
	 132	Z. B. § 7 Abs. 1 DBB-Satzung 2019; § 22 Abs. 5 FN-Satzung 2020.
	 133	§ 2 Abs. 5 und 6 DLV-Satzung 2017; § 2. 1. 3 Satzung Deutsche Triathlon Union 2018; § 5.8 
DTTB-Satzung 2020.
	 134	§ 2 Abs. 5 und 6 DLV-Satzung 2017.
	 135	Bspw. Art. A2 FA-Rules of the Association 2020–2021.
	 136	§ 4 Abs. 2 DBB-Satzung 2019; vgl. auch § 6 Abs. 2 DHB-Satzung 2017; § 5 Abs. 2.1 FN-
Satzung 2020; § 4 Abs. 1 DLV-Satzung 2017; § 6 Abs. 10 BDR-Satzung 2019.
	 137	§ 7 DFB-Satzung 2019.
	 138	§ 6 NOFV-Satzung 2018.
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Die Landesverbände sind Mitglieder sowohl des Nationalverbandes als auch 
gegebenenfalls der Regionalverbände139. Die Nationalverbände nehmen üblicher-
weise (auf jeder Ebene) nur ein Mitglied in einem bestimmten geographischen Ge-
biet auf140. Die Regional- und Landesverbände organisieren den Sport innerhalb 
ihrer jeweiligen Gebiete141.

3. Ausgegliederte Profiligen

Im Bereich vieler Mannschaftssportarten bestehen aus dem dargestellten ver-
bandlichen Pyramidensystem ausgegliederte lizensierte Profiligen (Lizenzligen). 
Deren Mitglieder sind als Lizenznehmer die Profivereine der jeweiligen Sportart142. 
Die Lizenzen werden von den Lizenzligen selbst erteilt143.

Die Lizenzligen sind in Deutschland auf unterschiedliche Arten mit dem natio-
nalen Verband ihrer jeweiligen Sportart verbunden. Der DFL Deutsche Fußball 
Liga e. V. (DFL) ist bspw. unmittelbares Mitglied des DFB144. Der Handball-Bun-
desliga e. V. (HBL) ist unmittelbares Mitglied des DHB145. Die Basketball-Bun-
desliga (BBL) ist als GmbH strukturiert. Deren Gesellschafter sind zum einen mit 
einem Kapitalanteil von 74 % die Arbeitsgemeinschaft der 1. Basketball-Bundes-
liga Herren e. V., dessen Mitglieder die Ligamitglieder der BBL sind, und zum 
anderen der Deutsche Basketball Bund mit einem Kapitalanteil von 26 %146. Die 
Profivereine im Basketball sind also nicht Mitglieder des DBB, sondern der DBB 
ist umgekehrt mit einer gesellschaftsrechtlichen Sperrminorität Minderheitsgesell-
schafter der BBL und sichert sich auf diese Weise seinen Einfluss. Noch schwächer 
ist die Verbindung zwischen Profiliga und nationalem Verband beim Eishockey. 
Zwischen der DEL Betriebsgesellschaft mbH, deren Gesellschafter die am Liga-
betrieb teilnehmenden Vereine sind, und dem Deutschen Eishockey Bund besteht 
lediglich ein Kooperationsvertrag147.

Unabhängig davon, ob die Lizenzligen Mitglieder des jeweiligen nationalen 
Sportfachverbandes sind, ist das Verhältnis zwischen den Lizenzligen und dem 
Verband meist Gegenstand eines sogenannten Grundlagenvertrags o.ä.148.

	 139	§ 3 Abs. 1 BFV-Satzung 2020.
	 140	Z. B. § 8 Abs. 2 DFB-Satzung 2019.
	 141	§ 3 Abs. 2 NOFV-Satzung 2018; § 4 BFV-Satzung 2020.
	 142	Siehe bspw. § 7 DFL-Satzung 2019; § 7 HBL-Satzung 2015.
	 143	Bspw. § 4 Abs. 1 Buchst. c DFL-Satzung 2019; § 4 Abs. 5 HBL-Satzung 2015.
	 144	§ 7 DFB-Satzung 2019; § 3 Abs. 1 DFL-Satzung 2019.
	 145	§ 3 Abs. 1 HBL-Satzung 2015.
	 146	Dargestellt bei Henneberg, Gehaltsobergrenzen im Sport, S. 80; Holzhäuser, SpuRt 2004, 
144, 148.
	 147	Dargestellt bei Henneberg, Gehaltsobergrenzen im Sport, S. 80 f.; Holzhäuser, SpuRt 
2004, 243, 246.
	 148	§ 6 Abs. 1 DFL-Satzung 2019; § 6 Abs. 1 HBL-Satzung 2015; zum Eishockey vgl. Henne-
berg, Gehaltsobergrenzen im Sport, S. 81.
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Die Lizenzligen betreiben den Profisport in ihren jeweiligen Fachgebieten149. 
Aufgrund der offenen Ligasysteme in Europa ist der Aufstieg aus den Amateurligen 
in die Profiligen und der Abstieg aus den Profiligen in die Amateurligen möglich150.

Besondere wirtschaftliche Bedeutung hat das Recht zur Verwertung der Ver-
marktungsrechte, die sich aus dem Betrieb der Lizenzligen ergeben151. Dieses Recht 
übertragen die Vereine meist exklusiv auf die Lizenzligen152. Wegen des Rechts zur 
exklusiven Vermarktung nehmen die Lizenzligen auch die in Teil 2 dieser Arbeit 
zu besprechende zentrale Vermarktung der Fernsehrechte für sämtliche Bundes-
ligaspiele wahr153.

Die Statuten der ausgegliederten Lizenzliegen enthalten zusätzliche Regeln, die 
für Mannschaften relevant sind, die de facto Wirtschaftsunternehmen sind. Nam-
haftes Beispiel ist im Fall der DFL die sog. 50+1-Regel, nach der eine Kapitalge-
sellschaft nur dann eine Lizenz erwerben kann, wenn ein Verein mehrheitlich an 
ihr beteiligt ist, oder im Fall einer Kommanditgesellschaft auf Aktien ein Verein 
mehr als 50 % der Stimmrechte hat154.

Gegenbeispiele, wie z. B. die nordamerikanischen Major Leagues, die in keine 
Verbandsstrukturen eingebunden sind155, werden hier ausgeblendet, da dies den 
Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Einige Aspekte werden jedoch in Teil 3 
dieser Arbeit aufgegriffen156.

IV. Unabhängige Wettbewerbe

In den letzten Jahren haben sich Bestrebungen gehäuft, unabhängige Wettbe-
werbe außerhalb des dargestellten Systems der Verbandspyramiden zu realisieren. 
Im europäischen Basketball hat sich eine Vielzahl von der FIBA Europe unabhän-
giger Wettbewerbe etabliert157. Im Schwimmsport tritt seit 2019 die International 
Swimming League als von der FINA unabhängiger Profiwettbewerb an158. Im 
Shorttrack hat sich das Emirat Dubai mit dem sog. Ice Derby aufgemacht, einen 
von der Internationalen Eisschnelllauf Union unabhängigen Wettbewerb zu etab-
lieren159. Noch handelt es sich hierbei um Ausnahmeerscheinungen.

	 149	§ 4 Abs. 1 Buchst. a und b DFL-Satzung 2019; § 4 Abs. 2 und 3 HBL-Satzung 2015.
	 150	Siehe bspw. § 6 Abs. 3 Buchst. b DFL-Satzung 2019; § 6 Abs. 3.2 HBL-Satzung 2015.
	 151	§ 6 Abs. 2, Buchst. a DFL-Satzung 2019; § 6 Abs. 2.1 HBL-Satzung 2015.
	 152	§ 16a Nr. 2 DFB-Satzung 2019; § 14 Abs. 1 Buchst. d DHB-Satzung 2017.
	 153	Kapitel 6, Abschnitt A. I.
	 154	§ 8 Abs. 3 DFL-Satzung 2019. Diese Regel ist allerdings auch in § 16c Abs. 3 DFB-Satzung 
2019 enthalten.
	 155	Ausführlich zu den US-amerikanischen Major Leagues Klingmüller, SpuRt 1998, 177 ff.; 
Heermann, CaS 2017, 191, 193, m. w. N.
	 156	Kapitel 10.
	 157	Siehe hierzu https://www.sueddeutsche.de/sport/basketball-euroleague-europa-1.4165146, 
zuletzt abgerufen am 06. 04. 2021; ferner Agafonova, ISLJ 2019, 87, 97.
	 158	Siehe https://isl.global/category/news/, zuletzt abgerufen am 06. 04. 2021.
	 159	Siehe http://ice-derby.com, zuletzt abgerufen am 06. 04. 2021.
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V. Vereine

Die kleinste organisatorische Einheit im System des Sports bilden die Sport-
vereine, die in Deutschland üblicherweise in der Rechtsform des eingetragenen 
Vereins (e. V.) organisiert sind. In vielen Mannschaftssportarten sind die Lizenz-
spielerabteilungen allerdings in Kapitalgesellschaften ausgegliedert, die wiederum 
Konzerntöchter von Muttervereinen sind, wie z. B. die Bayern München AG, deren 
Anteile zu (derzeit) 75 % der FC Bayern München e. V. hält. Einige Sportmann-
schaften sind konzernrechtlich nicht mit einem eingetragenen Verein verbunden. 
Im Fußball steht dem meist die sog. 50+1-Regel im Wege, sodass Beispiele wie 
die VfL Wolfsburg GmbH, die eine 100 %ige (wenn auch mittelbare) Tochter der 
Volkswagen AG ist, lediglich (nicht zu vernachlässigende) Ausnahmen sind. In 
anderen Sportarten, wie z. B. Eishockey, gilt die 50+1-Regel nicht.

Die Vereine sind entweder – sofern existent – Mitglieder der Landesverbände160 
oder des Nationalverbandes und / oder – wiederum sofern existent – teilweise Mit-
glieder der Lizenzligen161. Sportvereine können meist nur Mitglieder desjenigen 
Landesverbandes sein, in dessen Gebiet sie angesiedelt sind162.

VI. Sportler

Schließlich ist im Bereich der Sportler zwischen Einzelsportlern, die als Mit-
glieder ihrer jeweiligen Vereine aktiv sind, und Mannschaftssportlern, die auf-
grund von Arbeitsverträgen mit dem Träger der jeweiligen Mannschaft aktiv sind, 
zu unterscheiden.

Sportler beider Gattungen erhalten Spielerpässe oder sonstige Startberechtigun-
gen, durch die sie eine vertragliche Verbindung mit den Verbänden eingehen und 
wodurch sie sich dem Regelwerk unterwerfen163. Für die Zugehörigkeit zu dem 
jeweils geschaffenen Rechtssystem ist unerheblich, ob diese auf einem Mitglied-
schaftsverhältnis beruht oder auf der bloßen Unterzeichnung einer Athletenverein-
barung oder auf dem Abschluss eines Arbeitsvertrags. Auch durch letztere werden 
Verbandsregeln für den jeweiligen Sportler verbindlich.

	 160	Bspw. § 8 Abs. 2 Buchst. a BFV-Satzung 2020.
	 161	Vgl. zu den lizenzierten Vereinen und Kapitalgesellschaft der Fußball-Bundesliga und 
2. Fußball-Bundesliga § 7 DFL-Satzung 2019.
	 162	Z. B. § 13 DFB-Satzung 2019.
	 163	Pfister, in: Pfister / Will (Hrsg.), Festschrift Lorenz zum siebzigsten Geburtstag, 171–192, 
S. 184.
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VII. Sportartübergreifende Verbände

Parallel zu diesem Pyramidensystem der Sportfachverbände bestehen einige Or-
ganisationen, die sich nicht auf bestimmte Sportarten beziehen. Wichtigstes Bei-
spiel sind die Organisationen der sog. Olympischen Bewegung. Ferner existieren 
in Deutschland Sportbünde auf Landes-, Kreis-, und Stadtebene164.

Die Olympische Bewegung nimmt eine Sonderrolle im Rahmen der Organisa-
tion des Sports ein. Innerhalb dieser besteht wiederum eine pyramidale Struktur, 
da zum einen das Internationale Olympische Komitee (IOC) und zum anderen Na-
tionale Olympische Komitees (NOKs) wie z. B. der Deutsche Olympische Sport-
bund (DOSB) existieren und diese in einer hierarchischen Struktur zueinanderste-
hen. Die Organisationen der Olympischen Bewegung stehen neben den einzelnen 
Fachverbänden. Ihr praktischer Zweck besteht in erster Linie in der Ausrichtung 
der Olympischen Spiele.

1. Internationales Olympisches Komitee

Das IOC ist die weltweite Spitzenorganisation der Olympischen Bewegung.

Zu den Aufgaben des IOC gehören insbesondere gemäß Regel 2 Nr. 1 und Nr. 2 
Olympische Charta 2020 (OCh 2020) die Stärkung und Unterstützung, sowie die 
Organisation, Entwicklung und Koordinierung des Sports und sportlicher Wett-
kämpfe, ferner nach Regel 2 Nr. 3 OCh 2019 die Sicherstellung der regelmäßigen 
Feier der Olympischen Spiele.

Mitglieder des IOC sind nach Regel 16 Abs. 1 OCh 2020 natürliche Personen, 
die im Wege der Selbstrekrutierung durch die bisherigen Mitglieder gewählt sind. 
Die Anzahl der Mitglieder ist auf 115 begrenzt. Die NOKs sind mit dem IOC nicht 
durch Mitgliedschaft verbunden, sondern erlangen ihre Zugehörigkeit zur Olympi-
schen Bewegung durch Anerkennung als NOK durch das IOC nach Regel 3 Abs. 1 
und Abs. 2 OCh 2020. Dasselbe gilt nach Regel 3 Abs. 1 und Abs. 3 OCh 2020 für 
Internationale Sportfachverbände (IFs).

Organe des IOC sind gemäß Regel 17 OCh 2020 die Session, die IOC-Exekutiv-
kommission und der Präsident. Die Session ist die Vollversammlung der Mitglieder 
des IOC; sie ist dessen Legislativorgan und verabschiedet oder ändert beispielweise 
die Olympische Charta (Vgl. Regel 18 OCh 2020). Die Exekutiv-Kommission 
stellt – entsprechend ihrem Namen – ein Exekutivorgan dar, erlässt aber auch Be-
stimmungen, die Einzelheiten regeln (Regel 19 OCh 2020).

	 164	Hannamann, Kartellverbot und Verhaltenskoordination im Sport, S. 55.
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2. Nationale Olympische Komitees

Der DOSB ist der Spitzenverband des Sportes auf nationaler Ebene in Deutsch-
land und steht beispielhaft für die NOKs. Mitglieder des DOSB sind nach § 7 Abs. 1 
der DOSB-Satzung 2019 u. a. die Spitzenverbände der einzelnen Sportarten und 
die Landessportbünde.

Der DOSB nimmt die Aufgaben eines Nationalen Olympischen Komitees im 
Sinne der Olympischen Charta des IOC war (§ 2 Abs. 2 DOSB-Satzung 2019) 
neben seiner Funktion als nationaler Sportverband wahr und ist in die Struktur 
der Olympischen Bewegung eingebunden. Satzungsmäßige Aufgabe des DOSB 
ist unter anderem die Vorbereitung, Nominierung, Entsendung und Abwicklung 
der Teilnahme deutscher Sportler und Mannschaften an Olympischen Spielen (§ 3 
Abs. 1 UAbs. II. lit. d DOSB-Satzung 2019).

VIII. Anti-Doping-Agenturen

Anti-Doping-Agenturen existieren auf nationaler wie internationaler Ebene. 
Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) ist eine Stiftung nach schweizerischem 
Recht (Art. 1 WADA-Constitution 2016), deren Aufgabe nach Art. 4 Abs. 1 WADA-
Constitution 2016 die Bekämpfung illegalen Dopings ist, insbesondere durch den 
Erlass des World Anti-Doping-Code. Von den bis zu 40 Mitgliedern des Stiftungs-
rates ernennt die Olympische Bewegung bis zu 18 Mitglieder, staatliche Organi-
sationen bis zu 18 Mitglieder und der Stiftungsrat die übrigen Mitglieder (Art. 6 
WADA-Constitution 2016). Die WADA ist somit eine zum Teil staatlich kontrol-
lierte Organisation.

Auf nationaler Ebene existiert bspw. in Deutschland die Nationale Anti Doping 
Agentur Deutschland (NADA), die ebenfalls als Stiftung organisiert ist (§ 1 Abs. 2 
NADA-Verfassung 2011). Gemäß § 2 NADA-Verfassung 2011 ist der Zweck der 
NADA die Bekämpfung von Doping, insbesondere durch den Nationalen Anti-
Doping-Code und das Doping-Kontroll-System165. In dem neunköpfigen Aufsichts-
rat werden gemäß § 8 Abs. 2 NADA-Verfassung 2011 drei Vertreter von Sport
verbänden und drei Vertreter aus der Politik entsandt. Die übrigen drei Mitglieder 
werden durch die ersteren sechs Mitglieder bestimmt. Auch die NADA ist somit 
eine zum Teil staatlich kontrollierte Organisation.

	 165	Dargestellt unter https://www.nada.de/doping-kontroll-system/, zuletzt abgerufen am 
06. 04. 2021.
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C. Rechtssetzung

Die Rechtssetzung der Sportverbände und Sportvereine erfolgt im Rahmen von 
Mitgliederversammlungen, selbst wenn diese teilweise andere Bezeichnungen ha-
ben166. Die Regelsetzung wird oft auf andere Organe delegiert167.

D. Rechtsanwendung

Eine besondere Bedeutung im Rahmen dieser Arbeit haben die Spruchkörper, 
die im Fall von Meinungsverschiedenheiten zu entscheiden haben und hierbei das 
durch die Verbände geschaffene Recht anwenden.

I. Spruchkörper der Verbände

Verbände auf allen Ebenen verfügen in der Regel über eigene Spruchkörper in 
Disziplinarsachen und für andere Streitigkeiten168.

Die Statuten der Verbände sehen oftmals die Pflicht zur Anrufung verbands-
eigener Gremien bei Streitigkeiten zwischen Mitgliedern oder zwischen dem Ver-
band und einem Mitglied vor169. Rechtsmittel sind meist nur zu Schiedsgerichten 
möglich, während der ordentliche Rechtsweg ausgeschlossen wird (sog. Schieds-
zwang)170. Dasselbe gilt für bestimmte Streitigkeiten zwischen Mitgliedern. 

	 166	Beispiele für Mitgliederversammlungen als Gesetzgebungsorgane sind der Kongress der 
FIFA (Art. 24 ff. FIFA-Statuten 2020), der Kongress der FIBA (Art. 14 FIBA General Statutes 
2019), der Kongress der ISU (Art. 9 ff. ISU Constitution 2018), der DFB Bundestag (§§ 20 ff. 
DFB-Satzung 2019), die Mitgliederversammlung des DBB (§ 10 DBB-Satzung 2019), der Ver-
bandstag des DLV (§ 7 DLV-Satzung 2017) und die Mitgliederversammlung der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung (FN) (§ 11 FN-Satzung 2020).
	 167	Beispiele sind der Rat der FIFA (§ 34 FIFA-Statuten 2020), das Central Board der FIBA 
(Art. 15 FIBA General Statutes 2019), der Rat der ISU (ISU Constitution 2018), der Vorstand 
des DFB (§ 31 f. DFB-Satzung 2019), der Verbandsrat des DLV (§ 8 DLV-Satzung 2017) und 
der Verbandsrat der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) (§ 12-FN Satzung 2020).
	 168	Vgl. bspw. im Fußball: Art. 52 ff. FIFA-Statuten 2020; Art. 32 Abs. 1 UEFA-Statuten 
2021; §§ 38 ff. DFB-Satzung 2019; § 20 DFL-Satzung 2019; §§ 27 ff. NOFV-Satzung 2018; 
§§ 35 ff. BFV-Satzung 2020; sowie die Verbände in anderen Sportarten: Art. 36 ff. FIBA Ge-
neral Statutes 2019; Art. 25 ff. FIA-Statuten 2021; Art. 22.3 IHF-Statuten 2019; Art. 38 FEI-
Statuten 2019; Art. 25 ISU-Constitution 2018; Art. 76 World Athletics Constitution 2019; Art. C 
12.3, 12.4, 12.6, 12.7 and 12.8 FINA-Constitution 2020; § 15.1 DBB-Satzung 2019; §§ 45, 46 
DHB-Satzung 2017; § 15 Abs. 6, § 22 f. FN-Satzung 2020; § 11.2 und § 11.4 DLV-Satzung 2017; 
§§ 6.4, 7 Satzung Deutsche Triathlon Union 2018; § 15 BDR-Satzung 2019; § 38.2 DTTB-Sat-
zung 2020; § 13 DESG-Satzung 2020.
	 169	Siehe z. B. Art. 22. 1. 1 IHF-Statuten 2019; § 17.1 DFB-Satzung 2019; § 8, 4. SpStr. NOFV-
Satzung 2018; § 10.2, Buchst. h BFV-Satzung 2020; § 11 Buchst. d DFL-Satzung 2019.
	 170	Bspw. Regel 61 OCh; Art. 59 Abs. 2 FIFA-Statuten 2020; Art. 61 Abs. 1 UEFA-Statuten 
2021; Art. 27 Abs. 1 ISU-Constitution 2018; § 11.4 DLV-Satzung; § 35 Abs. 1 DOSB-Satzung 
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Teilweise verfügen Verbände über eigene institutionalisierte echte Schieds
gerichte. Die Rechtsprechung hat wiederholt Spruchkörper im Sportverbandswesen 
als Schiedsgerichte i. S. d. §§ 1025 ff. ZPO anerkannt wie z. B. das Bundesober-
schiedsgericht des Deutschen Hockeybundes171 oder das Schiedsgericht der deut-
schen Eishockey-Liga172. Die Satzungen anderer Verbände sehen in bestimmten 
Fällen die Anrufung eines Schiedsgerichts vor, das ggf. in fremder Trägerschaft 
steht173. Insbesondere internationale Verbände wählen meistens den CAS174, die 
nationalen Verbände in Deutschland bestimmen, dass (insbesondere in Anti-
Doping-Streitigkeiten) das Deutsche Sportschiedsgericht der Deutschen Institution 
für Schiedsgerichtsbarkeit zuständig ist175. 

Der Schiedszwang wird entweder durch Satzungsregelungen, was nach § 1066 
ZPO möglich ist, oder – insbesondere gegenüber Nichtmitgliedern – durch Ath-
letenvereinbarungen begründet176. Zusätzlich untersagen die Statuten einiger Ver-
bände ausdrücklich die Anrufung staatlicher Gerichte177. 

II. Court of Arbitration for Sports

Mit dem Court of Arbitration for Sports existiert eine Einrichtung zur Entschei-
dung in Rechtsstreitigkeiten im Bereich des Sports, die zu keinem Sportverband 
gehört, sondern unabhängig ist. Auch der CAS ist im Bereich der Rechtsanwendung 
tätig. Den „Bereich des Sports“ legt der CAS hierbei weit aus178.

Beim CAS handelt es sich um ein echtes Schiedsgericht (i. S. d. §§ 1025 ff. 
ZPO)179. Es steht im Gegensatz zu den meisten Verbandsgerichten, die die Anforde-
rungen an ein Schiedsgericht nicht erfüllen, sodass nach Beendigung der Verfahren 
vor diesen Gremien der Rechtsweg zur ordentlichen Gerichtsbarkeit offensteht.

2018; § 20.4 Satzung Deutsche Taekwondo Union 2021; §§ 7, 8.3 Satzung Deutsche Triathlon 
Union 2018; § 20 DTTB-Satzung 2020; 14.1 DESG-Satzung 2020; §§ 11, Buchst. e, 13 DFL-
Satzung 2019; § 12 Abs. 1 HBL-Satzung 2015.
	 171	Hans. OLG Hamburg, Urt. v. 29. 09. 2000, 11 Sch 5/00, SpuRt 2001, 247, 248.
	 172	OLG München, Beschl. v. 24. 08. 2010, Az.: 34 Sch 021/10, SpuRt 2012, 22, 24.
	 173	§ 47 Abs. 1 DHB-Satzung 2017; § 12 Abs. 1 HBL-Satzung 2015; § 13 DFL-Satzung 2019.
	 174	Bspw. Regel 61 OCh; Art. 55 Abs. 3 FIFA-Statuten 2020; Art. 40 FIBA General Statutes 
2019; Art. 23 IHF-Statuten 2019; Art. 39.1 FEI-Statuten 2019; Art. 26 Abs. 1 ISU-Constitution 
2018; Art. 12. 13. 3 FINA-Constitution 2020; Art. 61 f. UEFA-Statuten 2021; § 3 Abs. 6 DFL-
Satzung 2019.
	 175	Bspw. § 22 Abs. 5 und 6 FN-Satzung 2020; § 11.4 DLV-Satzung 2017; § 20.4 Satzung 
Deutsche Taekwondo Union 2021; §§ 7, 8.3 Satzung Deutsche Triathlon Union 2018; § 16a 
BDR-Satzung 2019; § 20 DTTB-Satzung 2020; § 14.2 und § 14.4 DESG-Satzung 2020.
	 176	Vgl. Brunk, Der Sportler und die institutionelle Sportschiedsgerichtsbarkeit, S. 39.
	 177	Brunk, Der Sportler und die institutionelle Sportschiedsgerichtsbarkeit, S. 39. Siehe hierzu 
auch Nachweise in Fn. 78.
	 178	Tyrolt, Sportschiedsgerichtsbarkeit und zwingendes staatliches Recht, S. 36.
	 179	BGH, Urt. v. 07. 06. 2016, KZR 6/15, bundesgerichtshof.de, Rn. 23 – Pechstein / Interna-
tional Skating Union; ähnlich Schweizer Bundesgericht, Urt. v. 27. 05. 2003, 4P.267–270/2002, 
SchiedsVZ 2004, 208, 211.
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Der CAS ist in drei Divisionen organisiert, eine für ordentliche Verfahren 
(Art. S20 lit. a CAS Code of Sports-related Arbitration 2019 (im Folgenden CAS 
Code 2020)), eine für Anti-Doping-Verfahren (Art. S20 lit.  b CAS Code 2020) 
und eine für Berufungen gegen Entscheidungen der ersten beiden Divisionen oder 
gegen Entscheidungen der Sportverbände (Art. S20 lit. c, R47 CAS Code 2020). 
Die Einleitung eines Berufungsverfahrens beim CAS ist nach Art. R47 CAS Code 
2020 gegen eine Entscheidung des CAS in erster Instanz möglich, sofern es die 
jeweiligen Verbandsstatuten zulassen.

Die Schiedsrichter des CAS werden durch das ICAS (International Council of 
Arbitration for Sport) gemäß Art. S6 Nr. 3 CAS Code 2020 für einen Zeitraum von 
vier Jahren ernannt und auf eine Schiedsrichterliste gesetzt (Art. S. 13 CAS Code 
2020). Die Schiedsrichter entscheiden gemäß Art. S12 CAS Code 2020 über die 
Streitigkeiten in Panels. Den Panels gehören nach Art. R40.1 CAS Code 2020 in 
einem normalen Verfahren ein oder drei Mitglieder an, abhängig von einer Verein-
barung der Parteien oder bei deren Fehlen von der Entscheidung des Präsidenten 
der jeweiligen Division.

Im Fall von Berufungsverfahren sind gemäß Art. R50 CAS Code 2020 grund-
sätzlich drei Schiedsrichter vorgesehen, wenn sich die Parteien nicht darauf ge-
einigt haben, dass nur ein Schiedsrichter entscheiden soll, oder der Divisionsprä-
sident dies bestimmt.

Wenn eine Streitigkeit in einem normalen Verfahren durch einen Einzelschieds-
richter entschieden werden soll, wird dieser nach Art. R40.2 CAS Code 2020 durch 
Einigung der Parteien oder durch den Divisionspräsidenten bestimmt. Falls das 
Panel aus drei Schiedsrichtern bestehen soll, ernennt jede Partei einen Schieds-
richter, die sich wiederum auf den dritten Schiedsrichter einigen (Art. R40.2 CAS 
Code 2020). Ernennt der Anspruchsteller keinen Schiedsrichter, gilt der Antrag 
als zurückgenommen. Ernennt der Antragsgegner keinen Schiedsrichter oder kön-
nen sich die zwei durch die Parteien ernannten Schiedsrichter nicht auf den dritten 
Schiedsrichter einigen, ernennt der Divisionspräsident nach Art. R40.2 CAS Code 
2020 den jeweiligen Schiedsrichter. Schließlich müssen die Schiedsrichter durch 
den Divisionspräsidenten bestätigt werden (Art. R40.3 CAS Code 2020).

Im Berufungsverfahren nominiert der Berufungsführer einen Schiedsrichter 
bereits im Rahmen der Berufungseinlegung, es sei denn, er beantragt die Entschei-
dung durch nur einen Schiedsrichter (Art. R48 CAS Code 2020). In diesem Fall 
wird der Einzelschiedsrichter gemäß Art. R54 CAS Code 2020 durch Einigung 
der Parteien oder bei Fehlen einer Einigung durch den Divisionspräsidenten be-
stimmt. Bei einem Panel von drei Schiedsrichtern wird nach Art. R53 CAS Code 
2020 dem Berufungsgegner mit Zustellung der Berufung eine Frist von zehn Ta-
gen zur Bestimmung eines Schiedsrichters gesetzt. Kommt der Berufungsgegner 
dem nicht nach, ernennt gemäß Art. R53 CAS Code 2020 der Divisionspräsident 
den Schiedsrichter. Beide Schiedsrichter der Parteien bedürfen nach Art. R54 CAS 
Code 2020 der Bestätigung durch den Divisionspräsidenten. Der Divisionspräsi-
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dent ernennt nach Konsultation der durch die Parteien nominierten Schiedsrichter 
schließlich den Präsidenten des Panels (Art. R54 CAS Code 2020).

Sowohl im normalen Verfahren (Art. R46 CAS Code 2020) als auch im Beru-
fungserfahren (Art. R59 CAS Code 2020) entscheiden die Panels durch Mehrheits-
beschluss, wenn sie mit drei Schiedsrichtern besetzt sind.

Der CAS wendet nach Art. R45 CAS Code 2020 im normalen Verfahren das 
Recht an, das die Parteien wählen, oder das Recht der Schweiz, wenn die Parteien 
keine Einigung erzielen können. Im Berufungsverfahren entscheidet das CAS ent-
sprechend den anwendbaren Regularien, subsidiär entsprechend dem von den Par-
teien gewählten Recht oder, wenn keine Einigung erzielt werden kann, nach dem 
Recht, in dem die Sportvereinigung angesiedelt ist, oder nach dem Recht, das das 
Panel für geeignet hält (Art. R58 CAS Code 2020).

Gegen Entscheidungen des CAS sowohl in der ersten Instanz als auch im Be-
rufungsverfahren sind nach Art. R46, R59 CAS Code 2020 grundsätzlich keine 
weiteren Rechtsmittel möglich. Lediglich in bestimmten Fällen ist nach Art. 190, 
191 IPRG Schweiz eine Beschwerde zum Schweizer Bundesgericht möglich. 

III. Deutsches Sportschiedsgericht

Bei dem Deutschen Sportschiedsgericht der Deutschen Institution für Schieds-
gerichtsbarkeit (DIS) handelt es sich ebenfalls um ein echtes Schiedsgericht i. S. d. 
§§ 1025 ff. ZPO. Es ist von den Sportverbänden unabhängig. Das Deutsche Sport-
schiedsgericht ist in den Satzungen einer Reihe deutscher Sportfachverbände als 
Schiedsgericht für Streitigkeiten vorgesehen180. In Anti-Doping-Sachen fungiert 
es zudem oft als Disziplinarorgan181.

Fungiert das Sportschiedsgericht als 1. Instanz, besteht das Schiedsgericht nach 
§ 2 DIS-SportSchO 2016 grundsätzlich aus drei Schiedsrichtern. Die DIS stellt 
eine Schiedsrichterliste zur Verfügung, den Parteien steht es aber nach § 3.1 DIS-
SportSchO 2016 frei, eine andere Person zu wählen. Jede der Parteien benennt 
nach § 6.2 Buchst.  e und § 12.1 DIS-SportSchO 2016 zunächst einen Schieds-
richter. Benennt der Beklagte keinen Schiedsrichter innerhalb einer Frist von 
zwei Wochen, kann der Kläger nach § 12.1 DIS-SportSchO 2016 die Benennung 
durch den Sport-Ernennungsausschuss beantragen. Sodann benennen die beiden 
Schiedsrichter nach § 12.2 DIS-SportSchO 2016 einen dritten Schiedsrichter als 
Vorsitzenden des Schiedsgerichts.

Das gleiche gilt in Fällen, in denen das Sportschiedsgericht nach § 45 DIS-Sport-
SchO 2016 als Rechtsmittelinstanz für Verbandsentscheidungen dient.

	 180	Bspw. § 11 Abs. 1 DLV-Satzung, § 22 Abs. 5 FN-Satzung 2020, § 7 Satzung Deutsche 
Triathlon Union 2016.
	 181	Z. B. § 11.4 DLV-Satzung 2017; § 16a.2 BDR-Satzung 2019.
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Einige Besonderheiten gelten bei Verfahren in Anti-Doping-Streitigkeiten. Im 
Grundsatz besteht das Schiedsgericht nach § 52.1 DIS-SportSchO 2016 aus einem 
Einzelschiedsrichter. Diesen wählen die Parteien nach § 53.2 DIS-SportSchO 2016 
aus einer von der DIS nach dem Zufallsprinzip aufgestellten Liste mit drei Vor-
schlägen aus. In diesen Verfahren kann nach § 61 DIS-SportSchO 2016 das CAS 
als Rechtsmittelinstanz angerufen werden.

E. Durchsetzung des Rechts

Verstöße gegen Verbandsregeln ahnden Sportverbände meist durch eigene 
Durchsetzungsmaßnahmen bzw. Sanktionen182. Die Mitgliedsverbände werden 
dazu verpflichtet, diese Sanktionen gegenüber ihren Mitgliedern durchzusetzen183.

Darüber hinaus sehen die Satzungen der nationalen Fachverbände und anderer 
niederer Verbände Sanktionen bei Verletzungen von Verbandsstatuten bis hin zum 
Ausschluss vor. Diese Sanktionen werden in den Satzungen abschließend aufge-
listet184 und von Verbandsorganen verhängt185.

Die Olympische Charta und ihre Durchführungsbestimmungen enthalten eine 
Reihe von Sanktionen für Verstöße gegen Regeln und Anordnungen. Nach Regel 
59 OCh 2020 sind im Fall von Verletzungen der Olympischen Charta, des World 
Anti-Doping-Code oder einer Vorschrift Maßnahmen und Sanktionen der Session, 
der IOC-Exekutivkommission oder der Disziplinarkommission möglich. Diese 
werden in Regel 59 OCh 2020 im Detail mit der Angabe aufgeführt, welches Organ 
sie jeweils verhängen kann. Gemäß Regel 59 Abs. 1.6 OCh 2020 ist das IOC bei 
Nichteinhaltung der Olympischen Charta oder anderer Bestimmungen und Wei-
sungen des IOC berechtigt, der Gastgeberstadt, dem Organisationskomitee und 
dem NOK die Ausrichtung Olympischer Spiele zu entziehen. In Regel 59 Abs. 2.1 
OCh 2020 sind die Disqualifizierung und der Entzug der Akkreditierung im Fall 
von Regelverstößen vorgesehen.

	 182	Bspw. Art. 56 FIFA-Statuten 2020; Art. 10 Abs. 1 FIBA General Statutes 2019; Art. 25 
Abs. 9 und 10 ISU-Constitution 2018; Art. 53 Abs. 1 und 54 Abs. 1 UEFA-Statuten 2021.
	 183	Art. 60 FIFA-Statuten 2020; Art. 6.3 FIA-Statuten 2021; Art. 8.3 Buchst. d., Art. 22. 1. 2 
IHF-Statuten 2019; § 12.1 Buchst. c DHB-Satzung 2017; § 8, 2. SpStr. NOFV-Satzung 2018.
	 184	Z. B. in Art. 8.4 IHF-Statuten 2019; Art. C 12.2 FINA-Constitution 2020; § 44 Abs. 2 
DFB-Satzung 2019; § 6.3 DBB-Satzung 2019; § 5.1 DHB-Satzung 2017; § 22 Abs. 7 und § 23 
Abs. 3 FN-Satzung 2020; § 11.3 DLV-Satzung 2017; § 30 NOFV-Satzung 2018; § 38 BFV-
Satzung 2020; § 18.5 Satzung Deutsche Taekwondo Union 2021; § 5b HBL-Satzung 2015.
	 185	Z. B. § 42 Abs. 2 DFB-Satzung 2019; § 22 Abs. 4 und 6, § 23 Abs. 2 FN-Satzung 2020; 
§ 28 NOFV-Satzung 2018; §§ 36 f. BFV-Satzung 2020.
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F. Der Begriff der Lex Sportiva

Die durch die dargestellten Rechtssysteme geprägten Regeln werden teilweise 
unter dem Begriff der Lex Sportiva als eigene, vom staatlichen Recht unabhängige 
Rechtsordnung betrachtet186. Auch wenn der Begriff der Lex Sportiva nicht fest de-
finiert ist und es daher unterschiedliche Meinungen zum Umfang der Lex Sportiva 
gibt187, hat sich doch die Ansicht durchgesetzt, dass der Begriff der Lex Sportiva 
zum einen die Satzungen der Verbände und zum anderen die sich aus Schieds-
sprüchen, insbesondere des CAS, ergebenden allgemeinen Sportrechtsprinzipien 
umfasst188. Sofern die Parteien sich darauf einigen, dass nationales Recht nicht an-
wendbar sein soll, sondern lediglich Verbandsrecht189, ist dies kein Ausdruck einer 
eigenen Rechtsordnung, sondern vielmehr Ausdruck der Privatautonomie, die eben 
zulässt, staatliches Recht teilweise abzubedingen. Dabei sind die Verbandsregeln 
zumindest in Deutschland einer Inhaltskontrolle unterworfen190.

Die Frage, ob eine Lex Sportiva im Sinne einer eigenen, vom staatlichen Recht 
unabhängige Sportrechtsordnung existiert, die die Sportler ohne staatliche Um-
setzungsakte bindet, muss an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Ungeachtet 
der tatsächlich stattfindenden Inhaltskontrolle nach Maßgabe zwingenden staat
lichen Rechts stellen die Satzungen der Sportverbände für ihre Mitglieder bindende 
Rechtsnormen191 oder „Verfassungen“ dar192. Im Vorgriff auf die späteren Ausfüh-
rungen soll hier festgestellt werden, dass das Kartellrecht in jedem Fall anwendbar 
ist, weil es nicht abbedungen werden kann193. Eine gegebenenfalls einschränkende 
Auslegung der Tatbestandsmerkmale der kartellrechtlichen Normen194 aufgrund 
der Besonderheiten des Sports tut dem grundsätzlich keinen Abbruch.

	 186	Vgl. Haas, in: Reschke / Haas / Haug (Hrsg.), Handbuch des Sportrechts, Teil B, 2. Kapitel, 
Rn. 5 (Juli 2005); Adolphsen, Internationale Dopingstrafen, S. 50 f.
	 187	Dargestellt bei Vieweg / Staschik, in: Vieweg (Hrsg.), Lex Sportiva, 17–57, S. 21 ff.
	 188	Schleiter, in: Vieweg (Hrsg.), Facetten des Sportrechts, 231–250, S. 235; Vieweg / Sta-
schik, in: Vieweg (Hrsg.), Lex Sportiva, 17–57, S. 24, m. w. N.; vgl. auch Casini, Int’l Sports L 
J 2011/3–4, 21, 22. 
	 189	Vgl. insofern zu Verfahren vor dem CAS Haas, in: Reschke / Haas / Haug (Hrsg.), Hand-
buch des Sportrechts, Teil B, 2. Kapitel, Rn. 5 (Juli 2005).
	 190	Vgl. Haas, in: Reschke / Haas / Haug (Hrsg.), Handbuch des Sportrechts, Teil B, 2. Kapitel, 
Rn. 6 (Juli 2005).
	 191	So auch Haas, in: Reschke / Haas / Haug (Hrsg.), Handbuch des Sportrechts, Teil B, 2. Ka-
pitel, Rn. 29 (Juli 2005).
	 192	Vgl. grundsätzlich zu Vereinen BGH, Urt. v. 04. 10. 1956, II ZR 121/55, BGHZ 21, 370, 
373; Urt. v. 24. 10. 1988, II ZR 311/87, NJW 1989, 1724, 1725 – Volksbank.
	 193	Siehe unten, Kapitel 4., Abschnitt C.
	 194	Dargestellt in Kapitel 4, Abschnitt D. I. zum Kartellverbot und II. zum Missbrauchsverbot.
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Kapitel 3

Der sportliche Wettbewerb 

Der sportliche Wettbewerb ist durch einige Besonderheiten gekennzeichnet, die 
wegen ihrer (indirekten) Auswirkungen auf den Wettbewerb zwischen den Ver-
einen und Sportlern bei der Anwendung des Kartellrechts relevant sind. Der Sport 
ist durch drei Grundprinzipien geprägt, nämlich das Leistungsprinzip, das Kon-
kurrenzprinzip und das Gleichheitsprinzip195. Das Ergebnis ist sportlicher Wett-
bewerb als vermarktungsfähiges Produkt.

Wie sich in Teil 2 dieser Arbeit zeigen wird, gehen die Besonderheiten in der 
Subsumtion sportlicher Sachverhalte vielfach – wenn auch nicht immer – auf diese 
besonderen Prinzipien zurück.

A. Leistungsprinzip

Im Sport geht es um die Erbringung von (Höchst-)Leistungen, die höher sein 
müssen als die der Konkurrenten196. Dieses Grundprinzip fordert im wirtschaft-
lichen Wettbewerb auch das Kartellrecht. Allerdings kann sich gelegentlich ein 
Spannungsverhältnis zwischen dem Ziel sportlicher Leistungen einerseits und 
wirtschaftlicher Handlungsfreiheit andererseits auftun, das bei der Anwendung 
des Kartellrechts zu beachten ist.

Wirtschaftlich interessierte Dritte, z. B. Teilnehmer von Wetten auf sportliche 
Leistungen, können ein Interesse an der Beeinflussung sportlicher Ergebnisse ha-
ben, was einen sportlichen Akteur von der Erbringung der ihm möglichen Leis-
tung abhalten kann. Die aus Manipulationen resultierende Unglaubwürdigkeit des 
Sports schadet seiner Vermarktbarkeit dramatisch197. Für die Glaubwürdigkeit 
reicht es nicht bloß aus, dass keine Manipulation stattfindet, sondern die Öffent-
lichkeit muss auch von der Redlichkeit der Akteure überzeigt sein198.

	 195	Brunk, Der Sportler und die institutionelle Sportschiedsgerichtsbarkeit, S. 147; Adolphsen, 
Internationale Dopingstrafen, S. 1, 14; Adolphsen, SchiedsVZ 2004, 169, 170; von Münch, in: 
Lorenzmeier / Folz (Hrsg.), Festschrift für Christoph Vedder, 928–953, S. 947; wohl auch Pfister,  
in: Pfister / Will (Hrsg.), Festschrift Lorenz zum siebzigsten Geburtstag, 171–192, S. 171.
	 196	Schwarze / Hetzel, EuR 2005, 581.
	 197	Vgl. Müller, in: Zieschang / Klimmer (Hrsg.), Unternehmensführung im Profifußball, 
19–44, S. 25.
	 198	Vgl. auch Kommission, Entsch. v. 25. 06. 2002, COMP/37.806, Rn. 32 – ENIC; Weiler, 
Mehrfachbeteiligungen an Sportkapitalgesellschaften, S. 253.
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B. Konkurrenzprinzip

Das Konkurrenzprinzip des Sports hat ebenfalls Auswirkungen auf die Anwen-
dung des Kartellrechts auf den Sport. Es wird als die Krönung des Leistungsprinzips 
betrachtet199 und besteht darin, dass mehrere Personen gegeneinander antreten200. 
Das Konkurrenzprinzip beinhaltet die Bestimmung von Siegern und Besiegten201. 
Umgekehrt ergibt sich aus dem Konkurrenzprinzip, dass die Zahl der Wettbewer-
ber ggf. begrenzt werden muss, um den Wettbewerb praktisch durchführen zu  
können. Das Konkurrenzprinzip besteht somit auch in einer negativen Ausprägung.

Zwar dient das Kartellrecht gerade der Schaffung von Konkurrenzsituationen. 
Es gibt allerdings eine grundlegende Besonderheit im Sport: Der sportliche Wett-
bewerb unterscheidet sich vom normalen wirtschaftlichen Wettbewerb durch das 
Interesse jedes Teilnehmers an der Existenz von Konkurrenten202. Während im 
wirtschaftlichen Wettbewerb jeder Teilnehmer ein natürliches Interesse daran hat, 
dass Konkurrenten aus dem Markt ausscheiden, damit die eigenen Marktanteile 
vergrößert werden können und der Wettbewerbsdruck im Hinblick auf Preise und 
Qualität nachlässt, schadet im sportlichen Wettbewerb der Ausfall von Wettbewer-
bern im Grundsatz sogar den eigenen wirtschaftlichen Interessen jedes Teilneh-
mers203. Sportliche Konkurrenz kann ohne Wettbewerber nicht existieren204 und 
daher auch nicht vermarktet werden205. Sportlicher Wettbewerb ist ein „Gemein-
schaftsprodukt“206 bzw. eine „inverted joint production“207. Dieses Konzept wird 
auch als „assoziative Konkurrenz“ bezeichnet208 und steht im Gegensatz zur sog. 

	 199	So Pfister, in: Pfister / Will (Hrsg.), Festschrift Lorenz zum siebzigsten Geburtstag, 171–
192, S. 171.
	 200	Vgl. Adolphsen, Internationale Dopingstrafen, S. 160.
	 201	So Pfister, in: Pfister / Will (Hrsg.), Festschrift Lorenz zum siebzigsten Geburtstag, 171–
192, S. 171.
	 202	So auch Springer, WRP 1998, 477, 479; Schwarze / Hetzel, EuR 2005, 581; Bagger, Die 
kartellrechtlichen Grenzen bei der Vergabe von Bundesligaübertragungsrechten, S. 62; vgl. 
auch Fleischer, WuW 1996, 473, 476.
	 203	Fleischer, WuW 1996, 473, 476; Heermann, SpuRt 1999, 11, 12 f.; Hellmann, in: Jaeger 
et al. (Hrsg.), FK 2017, Sonderbereiche Sport, Rn. 5; Spindler, in: Adolphsen et al. (Hrsg.), 
Sportrecht in der Praxis, Rn. 1814.
	 204	So Streinz, in: Vieweg (Hrsg.), Erlanger Sportrechtstagungen 2018 und 2019, 9–27, 21; 
Pfister, in: Pfister / Will (Hrsg.), Festschrift Lorenz zum siebzigsten Geburtstag, 171–192, S. 171;  
Streinz, SpuRt 1998, 89, 93; Heinemann, Einführung in die Ökonomie des Sports, S. 178 f.
	 205	So bereits Neale, Quart. J. Econ. Vol. 78, 1964, 1, 2; Pijetlovic, ISLJ 2017, 86, 87; Schaefer,  
Die Vereinbarkeit der „50+1“-Regel mit dem Europarecht, S. 28 f.
	 206	Schaefer, Die Vereinbarkeit der „50+1“-Regel mit dem Europarecht, S. 30; vgl. auch 
Hannamann, Kartellverbot und Verhaltenskoordinationen im Sport, S. 229.
	 207	So Horn, Die Anwendung des europäischen Kartellrechts auf den Sport, S.113; Streinz, 
in: Vieweg (Hrsg.), Erlanger Sportrechtstagungen 2018 und 2019, 9–27, 21.
	 208	Hannamann, Kartellverbot und Verhaltenskoordinationen im Sport, S. 229; Hannamann, 
in: Vieweg (Hrsg.), Spektrum des Sportrechts, 159–185, S. 162; Bagger, Die kartellrechtlichen 
Grenzen bei der Vergabe von Bundesligaübertragungsrechten, S. 62; Heinemann, Einführung 
in die Ökonomie des Sports, S. 186; Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 14. 
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„antagonistischen Konkurrenz“ in den meisten anderen Wirtschaftsbereichen209. 
Vor allem in Ligawettbewerben schadet die Insolvenz eines Wettbewerbers der Re-
putation und somit der Vermarktbarkeit des gesamten Wettbewerbs210 wegen der 
hierdurch ausgelösten Instabilität und Verzerrung des Wettbewerbs211. Prägnant 
zusammengefasst: „Im Ligasport ist der Wettbewerb das Ergebnis des wirtschaft-
lichen Erfolgs – in sonstigen Wirtschaftsstrukturen ist der wirtschaftliche Erfolg 
das Ergebnis des Wettbewerbs.“212

Über das Bedürfnis an der Existenz von Konkurrenten hinaus geht das über-
wiegende Schrifttum davon aus, dass der Wettbewerb einigermaßen ausgeglichen 
sein müsse213, also eine sog. competitive balance erforderlich sei214. Nur dann 
seien die sportlichen Ergebnisse hinreichend unsicher215, was zu einer verbesser-
ten Vermarktbarkeit führe (sog. Unsicherheitshypothese)216. Meist geht es um die 
Angleichung der wirtschaftlichen Möglichkeiten von Vereinen in Mannschafts-
sportarten innerhalb einer Liga217, da diese mit der sportlichen Konkurrenzfähig-
keit korrelieren218.

Ob eine competitive balance tatsächlich dem Zweck der verbesserten Vermarkt-
barkeit dient, ist nicht unumstritten219. Es wird nicht als erwiesen angesehen, dass 
sie überhaupt geeignet ist, den sportlichen Wettbewerb zu stärken (sog. Herberger-

	 209	Hannamann, Kartellverbot und Verhaltenskoordinationen im Sport, S. 230.
	 210	Vgl. Müller, in: Zieschang / Klimmer (Hrsg.), Unternehmensführung im Profifußball, 
19–44, S. 25; vgl. auch Fleischer, WuW 1996, 473, 476.
	 211	Schaefer, Die Vereinbarkeit der „50+1“-Regel mit dem Europarecht, S. 37, 43; vgl. Müller, 
in: Zieschang / Klimmer (Hrsg.), Unternehmensführung im Profifußball, 19–44, S. 25.
	 212	So Stopper, ZWeR 2008, 412, 414.
	 213	Vgl. Hellmann, in: Jaeger et al. (Hrsg.), FK 2017, Sonderbereiche Sport, Rn. 5; Heer-
mann, CaS 2013, 21, 28; Wertenbruch, ZIP 1996, 1417, 1424; Schaefer, Die Vereinbarkeit der 
„50+1“-Regel mit dem Europarecht, S. 28, 30; Schürnbrand, in: Vieweg (Hrsg.), Facetten des 
Sportrechts, 9–25, S. 19; Heermann, ZWeR 2009, 472, 475; Seyb, Autonomie der Sportver-
bände, S. 16; vgl. auch Hannamann, Kartellverbot und Verhaltenskoordinationen im Sport, 
S. 229.
	 214	So schon United States v. NFL, 116 F. Supp. 319, 323 (E. D. Pa. 1953); sowie Kempf, De-
Paul Law Rev 1983, Vol. 32, 625, 628; Ross, Case W. Res. L. Rev. 2002, Vol. 52, 133, 134; 
Bagger, Die kartellrechtlichen Grenzen bei der Vermarktung von Bundesligaübertragungs-
rechten, S. 103; Pijetlovic, ISLJ 2017, 86, 87.
	 215	Hannamann, in: Vieweg (Hrsg.), Spektrum des Sportrechts, 159–185, S. 163.
	 216	Bagger, Die kartellrechtlichen Grenzen bei der Vermarktung von Bundesligaübertra-
gungsrechten, S. 103; McKeown, 21 Marq. Sports L. Rev., 2011, 517, 521; Schellhaaß, in: Vie-
weg (Hrsg.), Das Sportereignis, 39–51, S. 45; Schaefer, Die Vereinbarkeit der „50+1“-Regel 
mit dem Europarecht, S. 28, 36; Hail, Spitzensport im Licht des Europäischen Kartellrechts, 
S. 97; Brinckman / Vollebregt, ECLR 1998, 281, 283; zweifelnd O’Leary, ISLJ 2008/3–4, 77, 
80; Heinemann, Einführung in die Ökonomie des Sports, S. 178; vgl. auch Schneider, in: Lan-
gen / Bunte (Hrsg.), Kartellrecht, Bd. 2, 13. Aufl., Syst. IV, Rn. 3, 9 ff.
	 217	Vgl. Heermann, WRP 2015, 1047, 1049.
	 218	Vgl. Schaefer, Die Vereinbarkeit der „50+1“-Regel mit dem Europarecht, S. 28, 32 ff.
	 219	Ausführlich Heermann, CaS 2017, 191, 197; sowie „These 16“ in Heermann, in: Vieweg 
(Hrsg.), Erlanger Sportrechtstagungen 2018 und 2019, 29–56, S. 37.
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Hypothese)220. Von behördlicher Seite wird der competitive balance meist kein 
entscheidendes Gewicht beigemessen221.

C. Gleichheitsprinzip

Große praktische Auswirkungen auf die Anwendung des Kartellrechts im Sport 
hat schließlich auch das Gleichheitsprinzip. Gleichheit ist die Grundbedingung 
dafür, dass das Leistungs- und das Konkurrenzprinzip zum Tragen kommen kön-
nen222. Ohne gleiche Bedingungen können Leistungen überhaupt nicht miteinan-
der verglichen werden, ohne Vergleichbarkeit der Leistungen kann keine echte 
Konkurrenz entstehen.

Das Gleichheitsprinzip kommt in der Bindung der Teilnehmer sportlicher Ver-
anstalter an einheitliche Regeln zum Ausdruck, nach denen verbandsmäßig or-
ganisierte Wettbewerbe ausgetragen werden223. Die hierfür von den Verbänden 
erlassenen Regeln schaffen Vergleichbarkeit sportlicher Leistungen224 und damit 
Chancengleichheit225. Dies wiederum setzt eine einheitliche Anwendung der Re-
geln sowie eine einheitliche Durchsetzung der Regeln voraus226. 

In diesem Zusammenhang kann auch das Ein-Platz-Prinzip mit den drei Säulen 
des Rechtssystems in Verbindung gebracht werden: Gleichheit der Sportler setzt 
voraus, dass eine einheitliche Instanz für die Aufstellung, Anwendung und Durch-
setzung der Regeln zuständig ist227.

	 220	Zum Begriff vgl. Hannamann, Kartellverbot und Verhaltenskoordination im Sport, 
S. 101 f.; ferner bspw. Weihs, in: Vieweg (Hrsg.), Perspektiven des Sportrechts, 149–172, S. 163; 
kritisch auch Möschel / Weihs, in: Vieweg (Hrsg.), Das Sportereignis, 23–37, S. 29; zweifelnd 
auch Seitel, WuW 1999, 694, 702.
	 221	Monopolkommission, Zentralvermarktung in der Fußball-Bundesliga, Hauptgutachten XXI,  
Rn. 407; Kommission, Entsch. v. 23. 07. 2003, COMP / C.2–37.398, Rn. 166  – Gemeinsame 
Vermarktung der gewerblichen Rechte an der UEFA Champions League.
	 222	Von Münch, in: Lorenzmeier / Folz (Hrsg.), Festschrift für Christoph Vedder, 928–953, 
S. 947 f.; vgl. Adolphsen, Internationale Dopingstrafen, S. 14, 160.
	 223	Adolphsen, Internationale Dopingstrafen, S. 1.
	 224	So Adolphsen, Internationale Dopingstrafen, S. 18; Haas, in: Reschke / Haas / Haug (Hrsg.), 
Handbuch des Sportrechts, Teil B, 2. Kapitel, Rn. 1 (Juli 2005); Horn, in: Vieweg (Hrsg.), In-
spirationen des Sportrechts, 275–306, S. 277; Pfister, in: Pfister / Will (Hrsg.), Festschrift Lo-
renz zum siebzigsten Geburtstag, 171–192, S. 171; Brunk, Der Sportler und die institutionelle 
Sportschiedsgerichtsbarkeit, S. 147 f.; sowie Haas, SchiedsVZ 2009, 73, 80; zur Football As-
sociation Fischer, Die Rolle des Ein-Platz-Prinzips in der Autonomie der Sportfachverbände, 
S. 101.
	 225	Vgl. Brunk, Der Sportler und die institutionelle Sportschiedsgerichtsbarkeit, S. 147 f.
	 226	Vgl. Brunk, Der Sportler und die institutionelle Sportschiedsgerichtsbarkeit, S. 148; Haas, 
SchiedsVZ 2009, 73, 80; Adolphsen, SchiedsVZ, 2004, 169, 171; Adolphsen, SpuRt 2016, 46, 
47; zur Football Association Fischer, Die Rolle des Ein-Platz-Prinzips in der Autonomie der 
Sportfachverbände, S. 100.
	 227	So auch Weiler, Mehrfachbeteiligungen an Sportkapitalgesellschaften, S. 39; ähnlich 
Adolphsen, SpuRt 2016, 46, 47; vgl. auch Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 12.
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Kapitel 4

Kartellrecht im Sport

Zur Rolle des Kartellrechts im Sport sind mehrere Aspekte zu beleuchten. Von 
grundlegender Bedeutung sind die grundsätzliche Anwendbarkeit des Kartellrechts 
auf den Sport (A.), die Funktion des Kartellrechts im marktwirtschaftlichen Wirt-
schaftssystem (B.), die Durchschlagskraft der kartellrechtlichen Verbote (C.) sowie  
eine spezifische, auf den Sport bezogene Auslegung der Tatbestandsmerkmale (D.).

A. Anwendung des Kartellrechts auf den Sport 

Die grundsätzliche Anwendbarkeit des Kartellrechts auf den Sport ist in der 
Rechtsprechung mittlerweile unbestritten. Die Lehre vom Sport als rechtsfreiem 
Raum, nach der der Sport durch die staatliche Rechtsordnung ungeregelt bleibt, 
ist überholt228.

Das Kartellrecht fand in der Ausprägung des Aufnahmeanspruchs in einen 
Verband nach §§ 26 Abs. 2, 27 GWB a. F. bereits im Jahr 1968 in der sog. Landes-
sportbund-Entscheidung des BGH229 Anwendung. Einen Verstoß gegen das Kar-
tellverbot des § 1 GWB im Bereich des Sports prüfte des BGH erstmals im Jahr 
1997 im sog. Europapokal-Heimspiele-Beschluss230.

Der EuGH bestätigte erstmals im Meca-Medina-Urteil aus dem Jahr 2006 die 
Anwendbarkeit europäischer kartellrechtlicher Vorschriften auf den Sport231. Im 
Jahr 2009 bestätigte der EuGH im MOTOE-Urteil ausdrücklich die Anwendbar-
keit von Art. 102 AEUV auf einen Sportverband232.

Die Anwendung des Kartellrechts erfolgt neben Gerichtsurteilen im Haupt-
sacheverfahren auch in einstweiligen Rechtsschutzverfahren. Auch wenn es sich 
hierbei nicht um endgültige Entscheidungen handelt, legen sie jedenfalls die 
Rechtsansicht des Gerichts offen. Daneben existiert auch eine Reihe von Behörden
entscheidungen.

	 228	Vgl. Weiler, Mehrfachbeteiligungen an Sportkapitalgesellschaften, S. 52, insb. Fn. 80; 
Pfister, in: Pfister / Will (Hrsg.), Festschrift Lorenz zum siebzigsten Geburtstag, 171–192, 
S. 175 ff.
	 229	BGH, Urt. v. 14. 11. 1968, KZR 3/67, wolterskluwer-online, Rn. 12 – Landessportbund.
	 230	BGH, Beschl. v. 11. 12. 1997, KVR 7/96, NJW 1998, 756, 757 – Europapokalheimspiele.
	 231	EuGH, Urt. v. 18. 07. 2006, Rs. C-519/04 P, Rn. 33 – Meca-Medina.
	 232	EuGH, Urt. v. 01. 07. 2008, Rs. C-49/07, Rn. 29 – MOTOE.
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B. Funktion des Kartellrechts

Das Kartellrecht ist eines der wichtigsten Elemente der durch die Gewerbefrei-
heit geprägten Wirtschaftsverfassung233 in Deutschland und wird teilweise sogar 
sinnbildlich als Grundgesetz der Wirtschaft bezeichnet234. Das Kartellrecht stellt 
grundsätzliche Wettbewerbsregeln auf, die auch im Sport für den Verband und 
seine Mitglieder verbindlich sind. Die praktische Bedeutung dieser Unterwer-
fung privater Vereinigungen unter ein derartiges „quasi-Verfassungsrecht“, das 
sie selbst nicht abändern können, zeigt sich u. a. in immer wieder auftretenden 
Korruptionsskandalen.

I. Festlegung des Wirtschaftssystems  
durch das Kartellverbot

Das Kartellverbot, das ein freies Spiel von Angebot und Nachfrage zur Determi-
nierung von Preis und Qualität von Gütern und Dienstleistungen sichern soll, setzt 
den Rahmen des Wettbewerbs. Absprachen zwischen Wettbewerbern auf einem 
Markt – also die Bildung von Kartellen – sind untersagt. Stattdessen gilt das so-
genannte Selbständigkeitspostulat, wonach jedes Unternehmen sein Verhalten un-
abhängig bestimmen muss235. Das Kartellverbot schützt vor allem Dritte, die mit 
den Sportlern und Sportvereinen in unternehmerischen Kontakt treten.

Das Kartellverbot legt die Funktionsweise des Wirtschaftssystems innerhalb 
eines Rechtssystems dahingehend fest, dass Wettbewerb zwischen den Mitglie-
dern des Rechtssystems besteht. Insofern trifft es Grundaussagen über eine quasi-
„Staatsorganisation“, die in ihrer Bedeutung für die Wirtschaft vergleichbar etwa 
mit dem Demokratieprinzip oder dem Bundesstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) 
für die Staatsorganisation ist.

Das Kartellverbot legt somit (wenn auch sicherlich nicht abschließend) auch das 
Grundgerüst des Rechtssystems der Sportverbände fest, das vor allem im Wett-
bewerb zwischen den Mitgliedern besteht236. Entscheidend ist, dass das Verbot 
der Wettbewerbsbeschränkung die Teilnehmer dazu zwingt, ihr wirtschaftliches 

	 233	Schon Böhm, Wettbewerb und Monopolkampf, S. 116, sah die Kampfordnung eines ge-
regelten Leistungskampfes – und auf einen solchen zielt das Kartellrecht ab – als Wirtschafts-
verfassung an. 
	 234	Nordmann / Förster, WRP 2016, 312, 314; Bunte, in: Langen / Bunte, Kartellrecht, 13. Aufl., 
2018, Bd. 1, Einl., Rn. 106; Teubner, ZaöRV 2014, 733, 734.
	 235	Horn, in: Vieweg (Hrsg.), Inspirationen des Sportrechts, 275–306, S. 277; Hengst, in: Lan-
gen / Bunte (Hrsg.), Kartellrecht, 13. Aufl., 2018, Bd. 2, Art. 101 AEUV, Rn. 116; Zimmer, in:  
Immenga / Mestmäcker (Hrsg.), Wettbewerbsrecht, Bd. 1, Europäisches Kartellrecht, 6. Aufl., 
2019, Art. 101 AEUV, Rn. 88, 107, 127; EuGH, Urt. v. 16. 12. 1975, verb. Rs. 40/73 u. a., 
Rn. 173 – Suiker Unie.
	 236	Auch Hohmann, WRP 1997, 1011, 1015 betont den Einfluss des Kartellrechts im Sport.
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Verhalten und ihre marktrelevanten Entscheidungen unabhängig von den anderen 
Teilnehmern zu determinieren237.

II. Schutz der Mitglieder durch das Missbrauchsverbot

Das kartellrechtliche Missbrauchsverbot hingegen schützt die Teilnehmer die-
ses im Grundsatz freien Wettbewerbs, also die Sportler und Sportvereine, vor dem 
Sportverband, indem ihm bestimmte Verhaltensweisen untersagt werden. Gerade 
monopolisierte Märkte wie die Märkte für die Teilnahme an Sportwettbewerben, 
auf denen sich Sportler und Sportvereine auf der einen Seite und Verbände auf der 
anderen Seite gegenüberstehen, bergen die Gefahr, dass die Verbände ihre Stellung 
für sachfremde Zwecke ausnutzen238. Das Missbrauchsverbot sichert kleineren oder 
weniger marktmächtigen Akteuren die Teilnahme am Wirtschaftsverkehr und im 
Sport die Teilnahme an Wettbewerben.

Die Natur des Missbrauchsverbots entspricht im Bereich privater Rechtssysteme 
einer Generalklausel von „Grundrechten“ der Mitglieder innerhalb des privaten 
Rechtssystems. Außenstehenden Dritten stehen diese nur in bestimmten Fällen zu.

III. (Bereichs-)Ausnahme vom Kartellrecht?

Für den Sport besteht nicht etwa eine (ungeschriebene)  Bereichsausnahme 
vom Kartellrecht239. Zwar genießen die Verbände durch die Vereinigungsfreiheit, 
die sich je nach Sitz und Herkunft der Mitglieder des jeweiligen Verbandes aus 
Art. 9 GG, Art. 12 Abs. 1 GRCh oder Art. 11 EMRK ergibt240, eine weitgehende 
Autonomie, die eine Selbstregulierung, also Regelsetzung, Regelanwendung und 
Regeldurchsetzung, erlaubt241. Doch diese Autonomie reicht nicht so weit, dass 
kartellrechtliche Verbote vollständig verdrängt werden242.

	 237	Ähnlich Esposito, Private Sportordnung und EU-Kartellrecht, S. 152.
	 238	Vgl. Haas, in: Reschke / Haas / Haug (Hrsg.), Handbuch des Sportrechts, Teil B, 2. Kapitel, 
Rn. 35, 37 (Juli 2005).
	 239	Hail, Spitzensport im Licht des Kartellrechts, S. 218; Heermann, WRP 2015, 1172, 1178; 
Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 64.
	 240	Hannamann, Kartellverbot und Verhaltenskoordination im Sport, S. 76; Bachmann, in: 
Witt et al. (Hrsg.), Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 2002, 9–29, S. 15 f.; Vieweg, 
Faszination Sportrecht, S. 11.
	 241	Ausführlich zu Vereins- und Verbandsautonomie Schaefer, Die Vereinbarkeit der „50+1“- 
Regel mit dem Europarecht, S. 60 ff.; vgl. auch Weiler, Mehrfachbeteiligungen an Sportka-
pitalgesellschaften, S. 53; ähnlich Steiner, CaS 2009, 14, 20 f.; vgl. auch Pfister, in: Pfister /  
Will (Hrsg.), Festschrift Lorenz zum siebzigsten Geburtstag, 171–192, S. 180 ff.; wohl auch 
von Münch, in: Lorenzmeier / Folz (Hrsg.), Festschrift für Christoph Vedder, 928–953, S. 936; 
Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 35.
	 242	Vgl. bspw. Marknadsdomstolens, Beschl. v. 20. 12. 2012, Dnr A 5/11, Rn. 77.
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Durch das Meca-Media-Urteil begrub der EuGH243 das zuvor noch vom EuG 
vertretene und auch in der Praxis angewendete Konzept einer partiellen Bereichs-
ausnahme für Regeln mit rein sportlichem Charakter244. Auch Regeln mit rein 
sportlichem Charakter können nach Ansicht des EuGH in den Anwendungsbereich 
des Kartellrechts fallen245.

Aus Art. 165 AEUV lässt sich ebenfalls keine Ausnahme ableiten, weil die Norm 
lediglich eine Sachkompetenz für die EU u. a. für den Sport eröffnet, jedoch keine 
materiellen Regelungen trifft246.

C. Durchschlagskraft des Kartellrechts

Neben der bloßen Anwendbarkeit des Kartellrechts auf den Sport führt die 
hohe praktische Durchschlagskraft des Kartellrechts dazu, dass es in der Praxis 
durch private Vereinigungen beachtet werden muss247. Die Verbände können die 
kartellrechtlichen Grenzen wegen der im Kartellrecht grundsätzlich geltenden 
wirtschaftlichen Betrachtung des Sachverhalts nicht durch Satzungsregelungen 
oder Rechtswahlklauseln umgehen. 

Rein tatsächlich zeigt sich, dass sich die Verbände nach anfänglichem Trotz248 
mehr und mehr dem EU-Recht und insbesondere dem Kartellrecht beugen. Anstatt 
sich darüber hinwegzusetzen, versuchen die Verbände, sich mit den Behörden zu 
einigen, wie sich in der großen Zahl von Verpflichtungsentscheidungen der Kar-
tellbehörden zeigt249.

	 243	EuGH, Urt. v. 18. 07. 2006, C-519/04 P, Rn. 27 – Meca-Medina.
	 244	So bspw. EuG, Urt. v. 30. 09. 2004, T-313/02, Rn. 47 – Meca-Medina und Majcen; vgl. im 
Bereich der Grundfreiheiten EuGH, Urt. v. 12. 12. 1974, Rs. 36/74, Rn. 8 – Walrave und Koch; 
	 245	EuGH, Urt. v. 18. 07. 2006, C-519/04 P, Rn. 31 – Meca-Medina; eine Bereichsausnahme 
nunmehr ablehnend Streinz, in: Vieweg (Hrsg.), Erlanger Sportrechtstagungen 2018 und 2019, 
9–27, S. 15; Esposito, Private Sportordnung und EU-Kartellrecht, S. 177; Eichel, EuR 2010, 
685, 688; Heermann, WuW 2009, 394, 399; ausführlich Horn, Die Anwendung des europäi-
schen Kartellrechts auf den Sport, S. 67 ff.; Exner, ISLJ 2018, 128, 133; eine Bereichsausnahme 
für rein sportliche Regeln noch befürwortend Schwarze / Hetzel, EuR 2005, 581, 586; Mure-
san, CaS 2006, 243, 252; Brinckman / Vollebregt, ECLR 1998, 281, 282; wohl auch Arnaut, 
Independent European Sport Review, Rn. 3.88 ff.; vgl. auch Grätz, Missbrauch der marktbe-
herrschenden Stellung durch Sportverbände, S. 104; Heermann, WRP 2015, 1172, 1175.
	 246	Ähnlich Esposito, Private Sportordnung und EU-Kartellrecht, S. 171 f.; Hail, Spitzensport 
im Licht des Kartellrechts, S. 219; siehe insofern auch unten in Abschnitt D. IV.
	 247	Vgl. van Rompuy, MJ 2015, Vol. 22, S. 179, 207; siehe hierzu auch die Darstellung in 
Kapitel 9.
	 248	Ähnlich Hess, in: Vieweg (Hrsg.), Prisma des Sportrechts, 1–31, S. 4, 30.
	 249	Siehe bereits Hess, in: Vieweg (Hrsg.), Prisma des Sportrechts, 1–31, S. 6.
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I. Räumlicher Anwendungsbereich des Kartellrechts

Die Durchschlagskraft des Kartellrechts ergibt sich in rechtlicher Hinsicht aus 
dem (qualifizierten) Auswirkungsprinzip, das der EuGH und die Europäische 
Kommission neben dem Durchführungsprinzip anwenden250. Für das deutsche 
Recht ergibt sich dies bereits aus § 185 Abs. 2 GWB.

Entsprechend dem (qualifizierten) Auswirkungsprinzip richtet sich die Anwend-
barkeit des europäischen und des deutschen Kartellrechts danach, ob die jeweiligen  
Vereinbarungen und Verhaltensweisen spürbare Auswirkungen im Geltungs
bereich des AEUV oder des GWB haben, also eine spürbare Wettbewerbsbe-
schränkung im Anwendungsbereich des jeweiligen Kartellverbotsgesetzes bezwe-
cken oder bewirken251. Insbesondere auf den Sitz der handelnden Akteure und den 
Ort der Vornahme der jeweiligen Handlung kommt es für die Anwendbarkeit der 
kartellrechtlichen Normen nach dem Auswirkungsprinzip nicht an252.

II. Rechtsfolgen eines Verstoßes

In praktischer Hinsicht ergibt sich die Durchschlagskraft aus den weitgehenden 
Folgen von Kartellverstößen.

Zunächst drohen hohe Bußgelder. Nach § 81 Abs. 1, 2 Nr. 1 i. V. m. § 81c Abs. 2 
GWB kann bei Verstößen gegen §§ 1, 19, 20 GWB und Art. 101 und 102 AEUV das 
vom Bundeskartellamt verhängte Bußgeld bis zu 10 % des weltweiten Jahresum-
satzes der gesamten Unternehmensgruppe betragen. Im Fall von Sportverbänden 
als Unternehmensvereinigungen kann das Bußgeld nach § 81c Abs. 4 GWB sogar 
bis zu 10 % der Summe der weltweiten Jahresumsätze aller Mitglieder betragen, 
die auf dem betroffenen Markt tätig sind. Ebenso hoch können die gemäß Art. 23 
Abs. 2 VO 1/2003 von der Europäischen Kommission bei Verstößen gegen Art. 101 
und 102 AEUV verhängten Bußgelder sein.

Ferner wird in der Europäischen Union mit der Forcierung des Kartellschadens-
ersatzes durch die Kartellschadensersatzrichtlinie (RL 2014/104/EU) die private 

	 250	EuGH, Urt. v. 06. 09. 2017, Rs. C-413/14 P, Rn. 40 ff.  – Intel; Kommission, Entsch. v. 
07. 07. 2016, AT.39850, Rn. 60  – Container Shipping; Entsch. v. 02. 04. 2014, AT.39610; 
Rn. 464 – Power Cables; Entsch. v. 05. 12. 2012, AT 39437, Rn. 586 – TV and Computer Mo-
nitor Tubes; Rehbinder, in: Immenga / Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Bd. 1, Europäisches 
Kartellrecht, 6. Aufl., 2019, IntWbR, Rn. 6 ff.; Esposito, Private Sportordnung und EU-Kar-
tellrecht, S. 143; Beisenherz, Der professionelle Sport und das europäische Kartellrecht, S. 69 f.
	 251	Zum europäischen Kartellrecht: Rehbinder, in: Immenga / Mestmäcker, Wettbewerbs-
recht, Bd. 1, Europäisches Kartellrecht, 6. Aufl., 2019, IntWbR, Rn. 27 ff.; Bunte, in: Langen /  
Bunte, Kommentar, 13. Aufl., 2018, Bd. 2, Einl. Rn. 61 ff.; zum deutschen Kartellrecht:  
Emmerich, in: Immenga / Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Bd. 2, Deutsches Kartellrecht, 
6. Aufl., 2020, § 185, Rn. 134 ff.; Stadler, in: Langen / Bunte (Hrsg.), Kartellrecht, 13. Aufl., 
2018, Bd. 1, § 185, Rn. 131 ff. 
	 252	Beisenherz, Der professionelle Sport und das europäische Kartellrecht, 70.
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Durchsetzung des Kartellrechts neben die behördliche Durchsetzung gesetzt. § 33 
GWB gewährt einen Unterlassungsanspruch von Betroffenen gegen Unternehmen, 
die gegen kartellrechtliche Verbote verstoßen. Nach § 33a Abs. 1 GWB besteht 
zudem ein Schadensersatzanspruch. Gemäß § 33a Abs. 2 GWB wird der Eintritt 
eines Schadens vermutet, dessen Höhe nach § 33a Abs. 2 S. 1 GWB i. V. m. § 287 
ZPO geschätzt wird. Hinsichtlich des Tatbestandes besteht gemäß § 33b GWB 
eine Bindung an Feststellungen in bestandskräftigen Entscheidungen von Kartell-
behörden und Gerichten.

Beim Sport spielen ferner das Instrument der Abstellungsverfügungen durch Be-
hörden nach Art. 7 Abs. 1 VO 1/2003 bzw. § 32 Abs. 1 GWB und die Verbindlich-
erklärung von Verpflichtungszusagen gemäß Art. 9 Abs. 1 VO 1/2003 bzw. § 32b 
Abs. 1 GWB von Sportverbänden durch die Kartellbehörden eine besondere Rolle. 
Wegen der oft nicht eindeutigen Rechtslage genügen diese Instrumente meist, um 
die Sportverbände dazu zu bewegen, bestimmte Verhaltensweisen abzustellen. 
Verbotsverfahren und sonstige Konflikte zwischen privaten Vereinigungen und 
den Behörden lassen sich hierdurch vermeiden253. Zudem droht bei Verstößen 
gegen Abstellungsverfügungen und Verpflichtungszusagen nach Art. 24 Abs. 1 VO 
1/2003 bzw. § 86a Satz 2 GWB ein Zwangsgeld von bis zu 5 % des durchschnitt-
lichen täglichen Umsatzes der gesamten Unternehmensgruppe bzw. der Sportver-
bände als Unternehmensvereinigungen im vorangegangen Geschäftsjahr. Ferner 
droht ein Bußgeld nach Art. 23 Abs. 2 VO 1/2003 bzw. § 81 Abs. 2 Nr. 2 lit. a i. V. m. 
§ 81c GWB von 10 % des Jahresumsatzes der gesamten Unternehmensgruppe bzw. 
der auf dem betroffenen Markt tätigen Mitglieder des Verbands.

Im Übrigen sind Vereinbarungen und Beschlüsse von Unternehmensvereinigun-
gen, die gegen kartellrechtliche Verbote verstoßen, nach § Art. 101 Abs. 2 AEUV 
bzw. § 134 BGB nichtig. Die Nichtigkeit erstreckt sich allerdings regelmäßig nur 
auf die einzelnen kartellrechtswidrigen Abreden, nicht aber auf das gesamte Ver-
tragswerk oder die gesamte Satzung, soweit sich die übrigen Abreden und Be-
stimmungen von den kartellrechtswidrigen Abreden trennen lassen und somit 
eigenständig bestehen bleiben können254. Im Fall der Teilnichtigkeit sind §§ 139 
und 306 BGB anwendbar255.

	 253	Hail, Spitzensport im Licht des Europäischen Kartellrechts, S. 335.
	 254	Spindler, in: Adolphsen et al. (Hrsg.), Sportrecht in der Praxis, Rn. 1865; Hengst, in:  
Langen / Bunte, Kommentar, 13. Aufl., 2018, Bd. 2, Art. 101 AEUV, Rn. 467; Karsten Schmidt, 
in: Immenga / Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Bd. 1, Europäisches Kartellrecht, 6. Aufl., 2019, 
Art. 101 Abs. 2 AEUV, Rn. 22; Zimmer, in: Immenga / Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Bd. 2, 
Deutsches Kartellrecht, 6. Aufl., 2020, § 1, Rn. 65; vgl. auch Krauß, in: Langen / Bunte (Hrsg.), 
Kartellrecht, 13. Aufl., 2018, Bd. 1, § 1, Rn. 339.
	 255	Spindler, in: Adolphsen et al. (Hrsg.), Sportrecht in der Praxis, Rn. 1865; Hengst, in:  
Langen / Bunte, Kommentar, 13. Aufl., 2018, Bd. 2, Art. 101 AEUV, Rn. 469; Karsten Schmidt, 
in: Immenga / Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Bd. 1, Europäisches Kartellrecht, 6. Aufl., 2019, 
Art. 101 Abs. 2 AEUV, Rn. 23, 28; Zimmer, in: Immenga / Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 
Bd. 2, Deutsches Kartellrecht, 6. Aufl., 2020, § 1, Rn. 66; Krauß, in: Langen / Bunte (Hrsg.), 
Kartellrecht, 13. Aufl., 2018, Bd. 1, § 1, Rn. 340 f.
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III. Wirtschaftliche Bedeutung Deutschlands und der EU

Darüber hinaus können es sich die Adressaten kartellrechtlicher Verbote, be-
sonders global agierende Sportverbände, politisch nicht leisten, europäische oder 
deutsche kartellrechtliche Verbote oder durch Behörden und Gerichte der EU oder 
der Mitgliedstaaten ausgesprochene Verbote oder andere Rechtsfolgen zu ignorie-
ren. Die Märkte dürften für sie von so wichtiger Bedeutung sein, dass sie kaum 
gravierende kartellrechtliche Konflikte mit den Behörden riskieren können256. 

IV. Anwendbarkeit in schiedsgerichtlichen Verfahren

Schließlich sind nach einer Auffassung auch Schiedsgerichte im Bereich des 
Sports an kartellrechtliche Vorgaben gebunden257. Nach Ansicht im Schrifttum 
handelt es sich beim Kartellrecht um sog. Eingriffsnormen im Sinne einer „Sonder-
anknüpfung“, sodass es von Amts wegen – auch gegen den Willen der Parteien – 
durch Schiedsgerichte anzuwenden ist258. 

Zumindest besteht eine faktische Bindung der Schiedsgerichte an kartellrecht-
liche Normen, sofern Schiedssprüche der Vollstreckung innerhalb der EU bedür-
fen259. Der EuGH hat festgestellt, dass das Kartellverbot eine derart grundlegende 
Bedeutung hat, dass es dem sog. ordre public zuzurechnen ist260, dessen Einhal-
tung in Schiedssprüchen staatliche Gerichte überprüfen müssen261. Letzteres folgt 
nach deutschem Recht aus § 1060 ZPO i. V. m. § 1059 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b ZPO. 

	 256	So auch Hail, Spitzensport im Licht des Europäischen Kartellrechts, S. 171.
	 257	Schaefer, Die Vereinbarkeit der „50+1“-Regel mit dem Europarecht, S. 119; Tyrolt, Sport-
schiedsgerichtsbarkeit und zwingendes staatliches Recht, S. 94.
	 258	So Hail, Spitzensport im Licht des Europäischen Kartellrechts, S. 251; a. A. Pocsay, Kar-
tellrecht in internationalen Schiedsverfahren, S. 165. 
	 259	Vgl. Tyrolt, in: Vieweg (Hrsg.), Spektrum des Sportrechts, S. 75, 85; Duval, MJ 2015, 224, 
231; so auch Pocsay, Kartellrecht in internationalen Schiedsverfahren, S. 175 ff.
	 260	EuGH, Urt. v. 01. 07. 1999, Rs. C-126/97, Rn. 36 f. – Eco Swiss; dahingehend interpretie-
ren Stancke, SpuRt 2016, 230, 235 und Haus, NZKart 2016, 366, 367 das Urteil BGH, Urt. 
v. 07. 06. 2016, KZR 6/15, bundesgerichtshof.de, Rn. 44  – Pechstein / International Skating 
Union; vgl. auch Zimmermann, ZWeR 2016, 66, 78; Haus / Heitzer, NZKart 2015, 181, 185; 
Duve / Rösch, SchiedsVZ 2015, 69, 75; Adolphsen, in: Witt et al. (Hrsg.), Jahrbuch Junger Zi-
vilrechtswissenschaftler 2002, 281–301, 299 f., weist darauf hin, dass das Kartellrecht in den 
meisten Rechtsordnungen Teil des ordre public ist.
	 261	Hail, Spitzensport im Licht des Europäischen Kartellrechts, S. 248 f.; Tyrolt, Sport-
schiedsgerichtsbarkeit und zwingendes staatliches Recht, S. 119 f.; Schütze, SchiedsVZ 2007, 
121, 123.
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D. Kartellrechtliche Vorgaben für den Sport

Die im Sport einschlägigen kartellrechtlichen Regeln sind das Kartellverbot 
nach Art. 101 Abs. 1 AEUV/§ 1 GWB und das Missbrauchsverbot nach Art. 102 
AEUV/§§ 18 ff. GWB. Die dritte klassische Säule des Kartellrechts, die Markt-
strukturkontrolle, spielt im Sport bislang keine Rolle262.

Der Sport weist die in Kapitel 3 dargestellten Besonderheiten auf, die nicht 
ignoriert werden können, sondern in der Anwendung der kartellrechtlichen Vor-
schriften beachtet werden müssen263.

I. Kartellverbot

Große Bedeutung hat zunächst das Kartellverbot, das in Art. 101 Abs. 1 AEUV 
und § 1 GWB annähernd wort- und inhaltsgleich festgelegt ist.

1. Unterschiede zwischen § 1 GWB und Art. 101 AEUV

Ein bloß redaktioneller Unterschied besteht in den Regelbeispielen, die nur in 
Art. 101 Abs. 1 AEUV enthalten sind. Aus Art. 3 Abs. 2 S. 1 VO (EG) 1/2003 er-
gibt sich aber ein Gleichlauf der Anwendung beider Normen. Die Voraussetzungen 
der Einzelfreistellung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV und nach § 2 Abs. 1 GWB sind 
schon nach dem Wortlaut deckungsgleich.

Die Zwischenstaatlichkeitsklausel in Art. 101 Abs. 1 AEUV führt dazu, dass die 
europäische Norm nur anwendbar ist, wenn der Handel zwischen den Mitglied-
staaten beeinträchtigt ist. Über die Funktion als Zuständigkeitsnorm hinaus ist die 
Zwischenstaatlichkeitsklausel auch ein materielles Tatbestandsmerkmal. Letztere 
Funktion kommt aber wegen der inhaltlichen Ähnlichkeit von Art. 101 AEUV und 
§§ 1 f. GWB in der sportkartellrechtlichen Praxis kaum zum Tragen.

2. Märkte im Bereich sportverbandlicher Rechtssysteme

Das Kartellverbot betrifft im Bereich privater Rechtssysteme im Sport poten-
ziell alle Märkte, auf denen die einzelnen Mitglieder und in Mannschaftsportarten 
die Sportvereine aktiv sind. Sportvereine und Einzelsportler sind jeglichen Ab-
stimmungen innerhalb der Verbände und Beschlüssen der Verbände nur deshalb 

	 262	Spindler, in: Adolphsen et al. (Hrsg.), Sportrecht in der Praxis, Rn. 1822.
	 263	Schneider, in: Langen / Bunte (Hrsg.), Kartellrecht, Bd. 2, 13. Aufl., Syst. IV, Rn. 15; ähn-
lich auch Beisenherz, Der professionelle Sport und das europäische Kartellrecht, S. 64.
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unterworfen, weil sie (mittelbar) Mitglieder des jeweiligen Sportverbandes sind. 
Die Betroffenheit der Vereine und / oder Sportler als Mitglieder ist schließlich Vo-
raussetzung dafür, dass eine Verhaltensweise im Rahmen eines privaten Rechts-
systems erfolgt.

a) Sachliche Marktabgrenzung

Von Bedeutung ist die Unterscheidung zwischen den Märkten, auf denen ein 
Verband als Unternehmensvereinigung tätig ist und solchen, auf denen die Mit-
glieder jeweils als Unternehmen tätig sind, wie im Folgenden dargestellt wird:

Auf der einen Seite bestehen Märkte, auf denen die einzelnen Sportvereine 
oder Sportler selbst tätig sind, auch wenn die Abstimmung meist in Form von 
Verbandsregeln als Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen erfolgt. Hierzu 
zählen sämtliche Beschaffungsmärkte. Diese bestehen bspw. für Spieler264, Sport-
geräte und -bekleidung und Dienstleistungen wie z. B. Spielervermittlung265. Auf  
der Absatzseite sind die Märkte für (Fernseh-)Übertragungsrechte266, Werbeflä-
chen (Sponsoring)267 und Kapitalanteile an Lizenzspieleabteilungen268 relevant. 
Diese Märkte wiederum gliedern sich teilweise nach unterschiedlichen Sportar-
ten auf269. 

Auf der anderen Seite bestehen Märkte auf denen die Verbände tätig sind. 
Hierbei handelt es sich um die Märkte für Teilnahmemöglichkeiten an Sportver-

	 264	Horn, Die Anwendung des europäischen Kartellrechts auf den Sport, S. 168 ff.; Eckel /  
Richter, WuW 2015, 1078, 1080; Heermann, WRP 2015, 1047, 1049.
	 265	Vgl. zu letzterem Horn, Die Anwendung des europäischen Kartellrechts auf den Sport, 
S. 176; Eckel / Richter, WuW 2015, 1078, 1080; Heermann, WRP 2015, 1047, 1049.
	 266	Kommission, Entsch. v. 23. 07. 2003, COMP / C.2-37.398, Rn. 63 – Champions League; 
Horn, Die Anwendung des europäischen Kartellrechts auf den Sport, S. 186 ff.; Beisenherz, 
Der professionelle Sport und das europäische Kartellrecht, S. 76 ff.; Eckel / Richter, WuW 2015, 
1078, 1080; Heermann, WRP 2015, 1047, 1049.
	 267	Ausführlich Horn, Die Anwendung des europäischen Kartellrechts auf den Sport, 
S. 177 ff.; Beisenherz, Der professionelle Sport und das europäische Kartellrecht, S. 78 ff.
	 268	Heermann, WRP 2015, 1047, 1049, geht hinsichtlich der Beteiligung an Sportclubs von 
einem eigenen Markt aus; ausführlich Horn, Die Anwendung des europäischen Kartellrechts 
auf den Sport, S. 190 ff.; Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sportver-
bände, S. 241 ff.; Weiler, Mehrfachbeteiligungen an Sportkapitalgesellschaften, S. 160, m. w. N. 
zur amerikanischen Entscheidungspraxis.
	 269	Zu Märkten für die Fernsehvermarktung: Vgl. Kommission, Entsch. v. 23. 07. 2003, 
COMP / C.2-37.398, Rn. 63 – Champions League; Hellmann, in: Jaeger et al. (Hrsg.), FK 2017, 
Sonderbereiche Sport, Rn. 32; zu Spielermärkten: Hannamann, in: Vieweg (Hrsg.), Spektrum 
des Sportrechts, 159–185, S. 168; ausführlich zu Märkten für Kapitalbeteiligungen: Weiler, 
Mehrfachbeteiligungen an Sportkapitalgesellschaften, S. 161; zu Kapitalbeschaffungsmärkten: 
Egger, in: Vieweg (Hrsg.), Inspirationen des Sportrechts, 307–331, S. 316; kritisch hinsichtlich 
einer pauschalen Aussage allerdings zu Recht Beisenherz, Der professionelle Sport und das 
europäische Kartellrecht, S. 74.
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anstaltungen, deren Existenz allgemein anerkannt wird270. Zu differenzieren ist 
zwischen Märkten für die Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe auf unterschied-
lichen verbandlichen Ebenen271. Nach Auffassung des Bundeskartellamtes bildet 
die Organisation Olympischer Spiele einen von allen anderen Veranstaltungen ab-
zugrenzenden Markt272. Nach zustimmungswürdiger Auffassung sind Leistungen 
auf Beschaffungs- und Absatzmärkten auszuklammern und ist der Markt sachlich 
auf das Anbieten von Startplätzen für Sportler bei Sportveranstaltungen als solche 
zu reduzieren, da die Leistungen kaum austauschbar sind273. Ferner dürften eigene 
Märkte für die Mitgliedschaft sowie für die Lizenzierung von Vereinen bestehen. 
Einigkeit besteht dahingehend, dass ein eigener Markt für jede Sportart existiert, 
da die Veranstaltungen unterschiedlicher Sportarten für keinen der Akteure mit-
einander austauschbar sind274. 

Die Europäische Kommission und das Bundeskartellamt ließen zuletzt offen, 
ob der Markt für die Teilnahmemöglichkeit an sportlichen Wettkämpfen mit den 
Märkten der wirtschaftlichen Verwertung der Veranstaltungen zu einem mehrsei-
tigen Markt zusammenzufassen ist275. Diese Frage ist für diese Arbeit im Ergebnis 
aber ebenso wie in den bisherigen Entscheidungen der Europäischen Kommis-
sion und des Bundeskartellamtes nur von wenig Relevanz und wird daher nicht 
weiterverfolgt.

b) Räumliche Marktabgrenzung

Die Darstellung der jeweiligen räumlichen Reichweite der unterschiedlichen 
sachlichen Märkte im Bereich des Sports führt an dieser Stelle zu weit. Sie ist für die  
Darstellung der kartellrechtlichen Anforderungen allerdings auch nicht notwendig.

	 270	Z. B. Marknadsdomstolens, Beschl. v. 20. 12. 2012, Dnr A 5/11, Rn. 72; Grätz, Missbrauch 
der marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, S. 201, m. w. N., insbesondere auch 
oberlandesgerichtliche und landgerichtliche Urteile; Heermann, WRP 2015, 1047, 1049; fer-
ner Beisenherz, Der professionelle Sport und das europäische Kartellrecht, S. 75 f.; wohl auch 
Hannamann, Kartellverbot und Verhaltenskoordination im Sport, S. 238 ff.; in Bezug auf den 
europäischen Fußball Hellenthal, SpuRt 2002, 93, 94.
	 271	Die Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 110  – International Skating 
Union’s Eligibility Rules, nahm im Bereich des Eisschnelllaufs zumindest eigene Märkte für 
nationale und internationale Wettkämpfe an.
	 272	Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 54 f. – Olympia.
	 273	So Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, S. 202 f.; 
auch Adolphsen, Internationale Dopingstrafen, S. 190, geht offenbar von dieser engen Abgren-
zung aus, bezeichnet den Markt als Markt für die Lizenzen zur Teilnahme am organisierten 
Sport; ausführlich einen Plattformmarkt ablehnend Hülskötter, Die (Un-)Wirksamkeit von 
Schiedsvereinbarungen im Berufssport, S. 226 f.
	 274	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 87 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules; so auch Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sport-
verbände, S. 203; Beisenherz, Der professionelle Sport und das europäische Kartellrecht, S. 75.
	 275	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 105 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules; Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 43 – Olympia.
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3. Sportspezifische Auslegung der Tatbestandsmerkmale 

Über die abstrakte Auslegung der Tatbestandsmerkmale von Art. 101 AEUV 
und §§ 1 f. GWB besteht nicht in allen Bereichen Einigkeit. 

a) Unternehmen bzw. Unternehmensvereinigung

Zu Beginn der Diskussion über die Anwendbarkeit des Kartellrechts im Sport 
wurde teilweise hinterfragt, ob es sich bei Sportlern, Sportvereinen und Sportver-
bänden überhaupt um Unternehmen bzw. Unternehmensvereinigungen handelt276. 
Diese Frage hat die Rechtsprechung im Sinne der Bejahung der Unternehmens-
eigenschaft für den Profisport im Grundsatz geklärt277. Auch im Sport gilt aller-
dings der relative bzw. funktionale Unternehmensbegriff, wonach hinsichtlich der 
Adressatenstellung auf die jeweilige konkrete Tätigkeit abzustellen ist. Verbände, 
Sportvereine und Einzelsportler sind nach dem funktionalen oder relativen Unter-
nehmerbegriff nur dann Unternehmen im Sinne des Kartellrechts, sofern und so-
weit sie durch eine bestimmte Handlung eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben278, 
was für jede einzelne Tätigkeit eines Verbandes einzeln darzulegen ist279. Auf die 
Rechtsform oder die Finanzierung kommt es nicht an280. Auf der Ebene der Sportler 
ist zwischen Einzelsportlern, die eigenständig antreten, und Mannschaftssportlern, 
die weisungsgebunden tätig sind, zu unterscheiden281.

	 276	Nachweise unter van Rompuy, MJ 2015, Vol. 22, S. 179, 184, Fn. 25.
	 277	Z. B. BGH, Beschl. v. 11. 12. 1997, KVR 7/96, NJW 1998, 756, 757  – Europapokal-
heimspiele; Marknadsdomstolens, Beschl. v. 20. 12. 2012, Dnr A 5/11, Rn. 71; indirekt noch 
EuGH, Urt. v. 18. 07. 2006, C-519/04 P Rn. 37 – Meca-Medina; deutlich hingegen EuGH, Urt. 
v. 01. 07. 2008, C-49/07, Rn. 29 – MOTOE; zustimmend Pichler, MMR 1998, 309; vgl. auch 
Podszun, NZKart 2021, 138, 140.
	 278	Vgl. insb. BGH, Beschl. v. 11. 12. 1997, KVR 7/96, NJW 1998, 756, 757 – Europapokal-
heimspiele; Adolphsen, Internationale Dopingstrafen, S. 170 f.; Hellmann, in: Jaeger et al. 
(Hrsg.), FK 2017, Sonderbereiche Sport, Rn. 26 f.; Bagger, Die kartellrechtlichen Grenzen bei 
der Vergabe von Bundesligaübertragungsrechen, S. 168; Schroeder, SpuRt 2006, 1, 2; Schürn-
brand, ZWeR 2005, 396, 398; Tyrolt, Sportschiedsgerichtsbarkeit und zwingendes staatliches 
Recht, S. 186 ff. in Bezug auf Vereine und Verbände, sowie S. 188 in Bezug auf Sportler; sowie 
Horn, Die Anwendung des europäischen Kartellrechts auf den Sport, S. 135 ff.; in Bezug auf 
Vereine und Verbände, sowie S. 144 ff. in Bezug auf Sportler Schwarze / Hetzel, EuR 2005, 581, 
589; in Bezug auf Vereine und Verbände; Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 61; Bezug 
auf die Selbstvermarktung durch Sportler Heermann, WRP 2019, 834, 836; kritisch zu Recht 
Hail, Spitzensport im Licht des Europäischen Kartellrechts, S. 236, da eine Unterscheidung 
nur schwierig möglich sei.
	 279	Van Rompuy, MJ 2015, Vol. 22, S. 179, 184.
	 280	Esposito, Private Sportordnung und EU-Kartellrecht, S. 139.
	 281	So Horn, Die Anwendung des europäischen Kartellrechts auf den Sport, S. 144 f. und 
Hellmann, in: Jaeger et al. (Hrsg.), FK 2017, Sonderbereiche Sport, Rn. 26; während Lambertz, 
die Nominierung im Sport, S. 86, sämtliche Athleten für Unternehmen hält, was jedoch zu 
weitegehend sein dürfte.
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Sportverbände sind in der Regel Unternehmensvereinigungen i. S. d. Art. 101 
Abs. 1 AEUV/§ 1 GWB, insbesondere wenn sie regelsetzend tätig sind282. Voraus-
setzung ist lediglich, dass die Mitglieder bei der betreffenden Beschlussfassung 
unternehmerisch tätig sind283. Sofern Sportverbände hingegen selbst unterneh-
merisch tätig sind, z. B. bei der Organisierung von Sportveranstaltungen, sind sie 
auch selbst Unternehmen284.

Eine wirtschaftliche Tätigkeit im vorgenannten Sinne „ist jede Tätigkeit, die 
darin besteht, Güter oder Dienstleistungen auf einem bestimmten Markt anzubie-
ten“285. Konkret wurde dies für die Veranstaltung von Sportwettkämpfen bejaht286, 
aber auch für sämtliche Tätigkeiten in den Bereichen des Inputs, bspw. durch die 
Verpflichtung von Sportlern, und des Outputs, etwa durch die Vermarktung287.

In der Praxis nicht entschieden und im Schrifttum umstritten ist die Frage, ob 
Sportverbände bei der Aufstellung und Durchsetzung von Regeln unternehmerisch 
tätig sind. Der BGH ließ diese Frage im Pechstein Urteil offen288, das OLG Düs-
seldorf verneinte die Unternehmenseigenschaft in einem Urteil aus dem Jahr 2014 
über die Implementierung von Dopingkontrollen, wobei es den Einzelfallcharakter 
des Sachverhalts betonte289, sodass das Urteil kaum zu verallgemeinern ist290. In 
einem weiteren Urteil aus dem Jahr 2015 verneinte das OLG Düsseldorf wiede-
rum die Unternehmenseigenschaft eines Sportverbandes bei der Aufstellung von 
Regeln mit der Begründung, dass es hier lediglich um die Erfüllung der Regeln 
des übergeordneten Verbandes ging und dass die Regeln nur dazu dienten, die 
Mitglieder an die Regeln des internationalen Verbandes zu binden291. Der EuGH 

	 282	So Schroeder, SpuRt 2006, 1, 2.
	 283	Siehe insb. BGH, Beschl. v. 11. 12. 1997, KVR 7/96, NJW 1998, 756, 757 – Europapokal-
heimspiele; Tyrolt, Sportschiedsgerichtsbarkeit und zwingendes staatliches Recht, S. 188 f.; 
Horn, Die Anwendung des europäischen Kartellrechts auf den Sport, S. 134 f.; Hellmann, in: 
Jaeger et al. (Hrsg.), FK 2017, Sonderbereiche Sport, Rn. 28; Hail, Spitzensport im Licht des 
Europäischen Kartellrechts, S. 232 ff.; wohl auch Bagger, Die kartellrechtlichen Grenzen bei 
der Vergabe von Bundesligaübertragungsrechen, S. 169.
	 284	So auch Schroeder, SpuRt 2006, 1, 2; Horn, Die Anwendung des europäischen Kartell-
rechts auf den Sport, S. 134; Bagger, Die kartellrechtlichen Grenzen bei der Vergabe von 
Bundesligaübertragungsrechen, S. 169; Hellmann, in: Jaeger et al. (Hrsg.), FK 2017, Sonder-
bereiche Sport, Rn. 28.
	 285	EuGH, Urt. v. 01. 07. 2008, C-49/07, Rn. 22 – MOTOE; Urt. v. 19. 02. 2002, C-309/99, 
Rn. 47 – Wouters; Urt. v. 18. 06. 1998, C-35/96, Rn. 36 – Zollspediteure.
	 286	Z. B. Marknadsdomstolens, Beschl. v. 20. 12. 2012, Dnr A 5/11, Rn. 71; Horn, Die An-
wendung des europäischen Kartellrechts auf den Sport, S. 135.
	 287	Vgl. insb. Horn, Die Anwendung des europäischen Kartellrechts auf den Sport, S. 136, 
m. w. N.
	 288	BGH, Urt. v. 07. 06. 2016, KZR 6/15, bundesgerichtshof.de, Rn. 47 – Pechstein / Interna-
tional Skating Union.
	 289	OLG Düsseldorf, Urt. v. 23. 07. 2014, VI-U (Kart) 40/13, NRWE, Rn. 64 – Jahresturnier-
lizenz.
	 290	So auch Heermann, WRP 2016, 1053, 1056.
	 291	OLG Düsseldorf, Urt. v. 15. 07. 2015, VI-U (Kart) 13/14, Rn. 101 – Abstellpflicht; insofern 
kritisch Heermann, CaS 2015, 384, 387.
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legt den Unternehmensbegriff augenscheinlich richtigerweise weit aus292, indem 
er Verstöße gegen das Kartellverbot durch Verbände bei der Aufstellung von Ver-
haltensregeln, z. B. das Dopingverbot, im Grundsatz für möglich hält293. 

Das Schrifttum beanstandet teilweise eine mangelnde Differenzierung beim 
relativen Unternehmensbegriff durch das Urteil des EuGH294. Stattdessen wird 
vertreten, dass das bloße Aufstellen von Regeln allein keine wirtschaftliche Tä-
tigkeit darstelle295 oder dass in der Veranstaltung sportlicher Wettbewerben keine 
wirtschaftliche Tätigkeit liege296. Hierbei wird aber ebenso wie in den zitierten 
Urteilen übersehen, dass sämtliche Regeln der Verbände Teil des Austauschverhält-
nisses auf dem Markt für die Teilnahmemöglichkeit an sportlichen Wettkämpfen 
sind und in gewisser Weise eine Abstimmung über wirtschaftliches Verhalten der 
Vereine begründen297. Sofern Regeln internationaler Verbände lediglich „durchge-
reicht“ werden, kann dies kaum zur Verneinung der Unternehmenseigenschaft des 
nationalen Verbandes führen, da es anderenfalls ein leichtes wäre, kartellrechtliche 
Verbote zu umgehen. Auch der nationale Verband tut dies wiederum, weil er sich 
durch seine Mitgliedschaft im internationalen Verband dazu verpflichtet hat, was 
an sich selbst wiederum eine Verhaltensabstimmung ist. Gegebenenfalls liegt ein 
Verstoß des internationalen Verbandes vor, der wegen des Auswirkungsprinzips 
auch vor nationalen Gerichten justiziabel wäre.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass Sportverbände zwar in einigen 
EU-Mitgliedstaaten, nicht aber auf den hier besonders interessierenden europä
ischen und deutschen Ebenen hoheitliche Funktionen übertragen bekommen ha-
ben298. Eine wirtschaftliche Tätigkeit kann aber nicht mit dem Argument verneint 
werden, dass ein Verband schlicht administrativ tätig ist299. Das Aufstellen von 
Regeln hat als Verhalten im Rahmen des Austauschverhältnisses zwischen Ver-
band und (mittelbaren) Mitgliedern den im Schrifttum betonten wirtschaftlichen 
Bezug. Auf einen mittelbaren Einfluss der Regelsetzung auf Drittmärkte, wie z. B. 
die Märkte für Eintrittskarten, kommt es nicht an300.

	 292	Vgl. auch Heermann, WRP 2016, 1053, 1054.
	 293	EuGH, Urt. v. 18. 07. 2006, C-519/04 P, Rn. 47 – Meca-Medina.
	 294	So Horn, Die Anwendung des europäischen Kartellrechts auf den Sport, S. 138; Subiotto, 
ISLJ 2009, 21, 28.
	 295	Horn, in: Vieweg (Hrsg.), Inspirationen des Sportrecht, 275–306, S. 283; Subiotto, 
ISLJ2009, 21, 28.
	 296	Schlosser, SchiedsVZ 2015, 257, 259.
	 297	So auch Esposito, Private Sportordnung und EU-Kartellrecht, S. 182 f.; im Grundsatz auch 
Heermann, WRP 2016, 1053, 1059; wohl auch Hannamann, Verhaltenskoordinationen im Sport,  
S. 239; sowie im Ergebnis Hail, Spitzensport im Licht des Europäischen Kartellrecht, S. 236.
	 298	Bspw. französische Sportverbände, hierzu van Rompuy, MJ 2015, Vol. 22, S. 179, 188; 
Kornbeck, in; Vieweg (Hrsg.), Erlanger Sportrechtstagungen 2018 und 2019, 57–84, S. 74 f.
	 299	Anders ist die Praxis z. B. in Frankreich, nach der es darauf ankommen soll, ob der Ver-
band im Rahmen der ihm vom Staat übertragenen Aufgaben tätig ist, vgl. van Rompuy, MJ 
2015, Vol. 22, S. 179, 188.
	 300	So aber Adolphsen, Internationale Dopingstrafen, S. 176; Horn, Die Anwendung des 
europäischen Kartellrechts auf den Sport, S. 139.
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Ebenso abzulehnen ist die Ansicht, dass Verbände keine Unternehmen sind, 
sofern sie im Rahmen einer bestimmten Tätigkeit (finanzielle) Solidarität üben301. 
Letzteres würde zu dem Ergebnis führen, dass eine Wettbewerbsbeschränkung zu 
einem Ausschluss der Anwendbarkeit des Kartellverbotes führt. Vielfach ins Feld 
geführte wirtschaftliche Besonderheiten des Sports werden im Ergebnis vielmehr 
sinnvollerweise im Rahmen anderer Tatbestandsmerkmale oder Tatbestandsbe-
schränkungen in Ansatz gebracht, ggf. auch als Ausnahmen302.

b) Vereinbarungen und Beschlüsse

Bestimmungen in Satzungen der Sportverbände sind Vereinbarungen zwischen 
Sportlern oder Vereinen oder zumindest Beschlüsse von Unternehmensvereinigun-
gen i. S. d. Art. 101 Abs. 1 AEUV/§ 1 GWB303, wenn sie die wettbewerbliche Hand-
lungsfreiheit der beteiligten Personen beschränken304. Auf eine exakte Abgrenzung 
zwischen den beiden Merkmalen Vereinbarung und Beschlüsse kommt es nicht an, 
da das Gesetz beide Tatbestandskonstellationen gleichermaßen erfasst305. 

c) Wettbewerbsbeschränkung

Der Begriff der Wettbewerbsbeschränkung richtet sich entsprechend der Pra-
xis des EuGH nach dem Selbständigkeitspostulat306. Das Selbständigkeitspostulat 
gibt den Unternehmen auf, das eigene wirtschaftliche Verhalten und die eigenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen unabhängig von den Wettbewerbern eigenständig 
festzulegen307. Hierin besteht die in der europäischen Kartellrechtspraxis verfolgte 
Funktionsweise des Wettbewerbs308.

	 301	Ablehnend auch van Rompuy, MJ 2015, Vol. 22, S. 179, 190, da Sportverbände im Gegen-
satz zu Sozialstaatsinstitutionen, in deren Fall der EuGH die Unternehmenseigenschaft ab-
gelehnt hat, eigene Regelungsspielräume haben.
	 302	So auch Heermann, WRP 2016 1053, 1059; Esposito, Private Sportordnung und EU-Kar-
tellrecht, S. 185.
	 303	Weiler, Mehrfachbeteiligungen an Sportkapitalgesellschaften, S. 166 ff.; Streinz, SpuRt 
1998, 89, 92; zur zentralen Fernsehvermarktung von Ligasportveranstaltungen BGH, Beschl. 
v. 11. 12. 1997, KVR 7/96, NJW 1998, 756, 758 – Europapokalheimspiele; so auch Pichler, 
MMR 1998, 309, 310; vgl. auch Beisenherz, Der professionelle Sport und das europäische 
Kartellrecht, S. 71. 
	 304	Adolphsen, Internationale Dopingstrafen, S. 182.
	 305	Esposito, Private Sportordnung und EU-Kartellrecht, S. 150; Schroeder, SpuRt 2006, 1, 3.
	 306	Podszun, NZKart 2021, 138, 141; Esposito, Private Sportordnung und EU-Kartellrecht, 
S. 151; Hengst, in: Langen / Bunte, Kommentar, Bd. 2, 13. Aufl., 2018, Art. 101, Rn. 116; Emme-
rich, in: Immenga / Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Bd. 1, Europäisches Kartellrecht, 5. Aufl., 
2019, Art. 101 AEUV, Rn. 88; Füller, in: KöKo Kartellrecht, Bd. 3, 2016, Art. 101, Rn. 143.
	 307	Vgl. EuGH, Urt. v. 16. 12. 1975, verb. Rs. 40/73 u. a., Rn. 173 f – Suiker Unie; Urt. v. 
14. 07. 1981, Rs. 172/80, Rn. 12 ff – Züchner; Urt. v. 28. 05. 1998, Rs. C-7/95 P Rn. 86 f. – Deere; 
Urt. v. 04. 06. 2009, Rs. C-8/08, Rn. 32 f. – T-Mobile Netherlands; vgl. auch Esposito, Private 
Sportordnung und EU-Kartellrecht, S. 152.
	 308	Esposito, Private Sportordnung und EU-Kartellrecht, S. 151.
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Teilweise wurde und wird zumindest im Ligasport vertreten, dass Verhaltens-
abstimmungen nicht tatbestandsmäßig seien, weil die teilnehmenden Vereine – 
obgleich rechtlich selbständig – eine wirtschaftliche Einheit bildeten (sog. Single-
Entity-Theorie)309. Diese Auffassung hat sich in der europäischen Praxis nicht 
durchgesetzt310 und findet auch im Schrifttum kaum Befürworter311 und muss daher 
nicht weiter erörtert werden. Selbiges gilt für die teilweise befürwortete Anwen-
dung des Konzernen i. S. d. § 18 AktG zugutekommenden Konzentrationsprivilegs 
auf Sportvereine innerhalb einer Liga312. Das Konzentrationsprivileg geht letztlich 
von demselben Grundgedanken aus wie die Single-Entity-Theorie313.

Insbesondere bei der zentralen Fernsehvermarktung von Ligasportveranstal-
tungen haben sich im europäischen Sport auch der Arbeitsgemeinschaftsgedanke, 
nach dem keine Wettbewerbsbeschränkung vorliegt, wenn ein vermarktungsfä-

	 309	Dargestellt bei Stopper, ZWeR 2008, 412, 422; vgl. zur Entwicklung der Single-Entity-
Theorie in den USA Hellmann, in: Jaeger et al. (Hrsg.), FK 2017, Sonderbereiche Sport, Rn. 94.
	 310	Dargestellt ausführlich bei Blos, in: Vieweg (Hrsg.), Impulse des Sportrechts, 210–229, 
209 ff.; ferner bei Horn, Die Anwendung des europäischen Kartellrechts auf den Sport, S. 157; 
Bagger, Die kartellrechtlichen Grenzen bei der Vergabe von Bundesligaübertragungsrechen, 
S. 178; Marknadsdomstolens, Beschl. v. 20. 12. 2012, Dnr A 5/11, Rn. 86; Steiner, CaS 2009, 
14, 22; Schwarze / Hetzel, EuR 2005, 581, 593; Schneider, in: Langen / Bunte, Kommentar, Bd. 2, 
13. Aufl., 2018, Syst. IV Sport, Rn. 32 f.; auch der US Supreme Court ist diesem Ansatz nicht 
gefolgt, vgl. American Needle Inc. v. NFL, 560 U. S. 183 (2010).
	 311	Ablehnend Esposito, Private Sportordnung und EU-Kartellrecht, S. 192 f.; Heermann, 
ZWeR 2009, 472, 488; Fleischer, WuW 1996, 473, 477 f.; Schaefer, Die Vereinbarkeit der 
„50+1“-Regel mit dem Europarecht, S. 134 ff.; Blos, in: Vieweg (Hrsg.), Impulse des Sport-
rechts, 210–229, 229; Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 66; in Bezug auf die ATP Horn, 
Die Anwendung des europäischen Kartellrechts auf den Sport, S. 161 f.; in Bezug auf den deut-
schen bzw. europäischen Fußball Schwarze / Hetzel, EuR 2005, 581, 593; Sauer, SpuRt 2004, 93, 
96; Jänich, GRUR 1998, 438, 442; Bagger, Die kartellrechtlichen Grenzen bei der Vergabe von 
Bundesligaübertragungsrechen, S. 178; Heermann, CaS 2017, 191, 203; Heermann, WRP 2011,  
36, 44; Heermann, WRP 2003, 724, 731; noch differenzierend, ob die Vereine unterschied-
liche Eigentümer haben Weiler, Mehrfachbeteiligungen an Sportkapitalgesellschaften, S. 180.
	 312	Ausführlich zum Konzentrationsprivileg siehe Bagger, Die kartellrechtlichen Grenzen 
bei der Vergabe von Bundesligaübertragungsrechen, S. 176; Krauß, in. Langen / Bunte, Kartell-
recht, 13. Aufl., 2018, Bd. 1, § 1 GWB, Rn. 36; Thomas, in: Immenga / Mestmäcker, Wettbe-
werbsrecht, Bd. 3, Deutsche und Europäische Fusionskontrolle, 6. Aufl., 2020, § 36, Rn. 693 ff.; 
Jänich, GRUR 1998, 438, 440; ablehnend Schaefer, Die Vereinbarkeit der „50+1“-Regel mit 
dem Europarecht, S. 135; Jänich, GRUR 1998, 438, 440; Springer, WRP 1998, 477, 480; Heer-
mann, ZWeR 2009, 472, 494; Schneider, in: Langen / Bunte, Kartellrecht, 13. Aufl., 2018, Bd. 2, 
Syst. IV Sport, Rn. 32 f.; Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 67 f.; in Bezug auf das Verbot 
der Veräußerung von Kapitalanteilen an Lizenzspielerabteilungen Weiler, Mehrfachbeteiligun-
gen an Sportkapitalgesellschaften, S. 184; in Bezug die die Fernsehvermarktung durch euro-
päische Verbände Hellmann, in: Jaeger et al. (Hrsg.), FK 2017, Sonderbereiche Sport, Rn. 96; 
in Bezug auf die DFL bzw. die DFL Stopper, ZWeR 2008, 412, 423; Heermann, WRP 2003, 
724, 731; Bagger, Die kartellrechtlichen Grenzen bei der Vergabe von Bundesligaübertra-
gungsrechen, S. 176 f.; einzig Heermann, WRP 2001, 1140, 1144 f., wollte die grundsätzliche 
Möglichkeit eines Gleichordnungskonzerns nicht ausschließen.
	 313	Schaefer, Die Vereinbarkeit der „50+1“-Regel mit dem Europarecht, S. 135 hält das Kon-
zentrationsprivileg sogar für einen Anknüpfungspunkt der Single-Entity-Theorie.
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higes Produkt nur durch die Zusammenarbeit geschaffen werden kann314 und die 
Immanenztheorie, nach der notwendige Wettbewerbsbeschränkungen, die einem 
legitimen Zweck dienen, als wettbewerbsneutrale Nebenabreden nicht unter den 
Tatbestand des Kartellverbots zu subsumieren seien315, nicht durchgesetzt316,317. 
Eine im Schrifttum vertretene Bruchteilsgemeinschaft nach §§ 741 ff. BGB an den 
Medienrechten, die nur einheitlich ausgeübt werden könnten318, haben Behörden 
und Gerichte bislang nicht einmal in Betracht gezogen. Für die Rule-of-Reason-
Doktrin, nach der in bestimmten Fällen eine Interessenabwägung vorgenommen 
werden kann319, besteht neben der Freistellungsmöglichkeit nach Art. 101 Abs. 3 
AEUV/§ 2 Abs. 1 GWB kein Raum320.

	 314	Dargestellt bei Springer, WRP 1998, 477, 483; Stopper, ZWeR 2008, 412, 421 f.; Bagger, 
Die kartellrechtlichen Grenzen bei der Vergabe von Bundesligaübertragungsrechen, S. 182; 
Schaefer, Die Vereinbarkeit der „50+1“-Regel mit dem Europarecht, S. 137.
	 315	Dargestellt bei Krauß, in. Langen / Bunte, Kartellrecht, 13. Aufl., 2018, Bd. 1, § 1 GWB, 
Rn. 152; Schroeder, SpuRt 2006, 1, 4; Wertenbruch, ZIP, 1996, 1417, 1421; Adolphsen, Inter-
nationale Dopingstrafe, S. 187; Bagger, Die kartellrechtlichen Grenzen bei der Vergabe von 
Bundesligaübertragungsrechen, S. 180 f.
	 316	Den Arbeitsgemeinschaftsgedanken ablehnend: Springer, WRP 1998, 477, 483; Heer-
mann, ZWeR 2009, 472, 485 f.; Schaefer, Die Vereinbarkeit der „50+1“-Regel mit dem Euro-
parecht, S. 137; ablehnend in Bezug auf die zentrale TV-Vermarktung durch die DFL bzw. die 
Fußball-Bundesliga Jänich, GRUR 1998, 438, 439; Bagger, Die kartellrechtlichen Grenzen bei 
der Vergabe von Bundesligaübertragungsrechen, S. 183; differenzierend, falls einzelne Vereine 
ihre Rechte mangels Nachfrage nicht veräußern können Hellmann, in: Jaeger et al. (Hrsg.), 
FK  2017, Sonderbereiche Sport, Rn. 95; Schneider, in: Langen / Bunte, Kommentar, Bd. 2,  
13. Aufl., 2018, Syst. IV Sport, Rn. 32 f.; befürwortend hingegen Stopper, ZWeR 2008, 412, 422.
	 317	Die Immanenztheorie zwar befürwortend: Bagger, Die kartellrechtlichen Grenzen bei 
der Vergabe von Bundesligaübertragungsrechen, S. 181 f.; Deselaers, WuW 1998, 946, 947; 
befürwortend, solange nur deutsches Kartellrecht anwendbar ist Adolphsen, Internationale Do-
pingstrafe, S. 187; befürwortend in Bezug auf die Lizenzierung von Sportgeräten: Buch, WuW 
2005, 266, 267; befürwortend in Bezug auf das Verbot der Veräußerung von Kapitalanteilen 
an Lizenzspielerabteilungen: Weiler, Mehrfachbeteiligungen an Sportkapitalgesellschaften, 
S. 190; ablehnend aber Pichler, MMR 1998, 309, 311; Schürnbrand, in: Vieweg (Hrsg.), Facet-
ten des Sportrechts, 9–25, S. 18; Springer, WRP 1998, 477, 483; Heermann, ZWeR 2009, 472, 
482; Schaefer, Die Vereinbarkeit der „50+1“-Regel mit dem Europarecht, S. 140; Schneider, 
in: Langen / Bunte, Kommentar, Bd. 2, 13. Aufl., 2018, Syst. IV Sport, Rn. 32 f.; in Bezug auf 
zentrale TV-Vermarktung Sauer, SpuRt 2004, 93, 95; Schwarze / Hetzel, EuR 2005, 581, 593; 
Jänich, GRUR 1998, 438, 439; Hellmann, in: Jaeger et al. (Hrsg.), FK 2017, Sonderbereiche 
Sport, Rn. 92.
	 318	Befürwortend: Jänich, GRUR 1998, 438, 441.
	 319	Dargestellt bei Weiler, Mehrfachbeteiligungen an Sportkapitalgesellschaften, S. 185; Hell-
mann, in: Jaeger et al. (Hrsg.), FK 2017, Sonderbereiche Sport, Rn. 93; Liegl / Schmitz, WRP 
1998, 244, 248.
	 320	So auch Generalanwalt Lenz, Rs. C-415/93, Schlussanträge v. 20. 09. 1995, Rn. 267 –  
Bosman; Hellmann, in: Jaeger et al. (Hrsg.), FK 2017, Sonderbereiche Sport, Rn. 93; Sauer, 
SpuRt 2004, 93, 96; Schaefer, Die Vereinbarkeit der „50+1“-Regel mit dem Europarecht, 
S. 138 f.; Schwarze / Hetzel, EuR 2005, 581, 593; Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 70; 
wohl auch Hail, Spitzensport im Licht des Europäischen Kartellrecht, S. 283 f.; die Rule-of-
Reason aus anderen Gründen ablehnend Jänich, GRUR 1998, 438, 443; die Rule-of-Reason 
befürwortend Liegl / Schmitz, WRP 1998, 244, 248 f.
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Der BGH lehnte im Europapokalheimspiele-Beschluss die Idee ab, dass die 
Vereine eine BGB-Gesellschaft begründet hätten, deren Zweck die Austragung 
der Wettbewerbe sei und der die Veranstalterrechte zustünden321. Ferner sah er 
die zentrale Vermarktung auch weder unter Immanenzgesichtspunkten noch nach 
dem Arbeitsgemeinschaftsgedanken als gerechtfertigt an, weil der DFB selbst 
schon nicht an der Organisation der fraglichen Wettbewerbe beteiligt war, sodass 
er nicht Marktteilnehmer sein könne322. Schließlich begründen die Mitgliedsver-
eine einer Sportliga nach Ansicht des BGH keinen Gleichordnungskonzern i. S. d. 
§ 18 Abs. 2 AktG323.

d) Kontextanalyse (Drei-Stufen-Test)

Wesentlich problematischer und umstrittener ist die Reichweite der in der Praxis 
anerkannten „Kontextanalyse“324 im Rahmen des sog. Drei-Stufen-Tests325. Nach 
dem vom EuGH im Wouters-Urteil entwickelten Drei-Stufen-Test, den er im Meca-
Medina-Urteil erstmals auf den Bereich des Sports anwendete326, fallen Verein-
barungen im Rahmen privater Vereinigungen unter bestimmten Voraussetzungen 
nicht unter das Kartellverbot. 

Der Drei-Stufen-Test besteht darin, dass „der Gesamtzusammenhang, in dem 
der fragliche Beschluss zustande gekommen ist oder seine Wirkungen entfaltet und 
insbesondere seine Zielsetzung [gewürdigt wird]“ sowie, dass die wettbewerbsbe-
schränkenden Wirkungen notwendig mit der Verfolgung des Ziels verbunden und 
hierfür auch verhältnismäßig sind327.

Diese tatbestandsimmanente Begrenzung des Kartellverbots wird teilweise als 
unsystematisch angesehen, weil die Voraussetzungen einer Freistellung umgangen 
würden328. Allerdings besteht bei privaten Vereinigungen die Besonderheit, dass 
sie durch Art. 9 Abs. 1 GG, Art. 12 Abs. 1 GRCh und Art. 11 Abs. 2 EMRK einen 
besonderen grundrechtlichen Schutz genießen, der es ihnen erlaubt, sich selbst zu 
organisieren. Das Kartellverbot ist daher einzuschränken, wenn die Vereinigungs-

	 321	BGH, Beschl. v. 11. 12. 1997, KVR 7/96, NJW 1998, 756, 759 – Europapokalheimspiele.
	 322	BGH, Beschl. v. 11. 12. 1997, KVR 7/96, NJW 1998, 756, 759 – Europapokalheimspiele.
	 323	BGH, Beschl. v. 11. 12. 1997, KVR 7/96, NJW 1998, 756, 760 – Europapokalheimspiele.
	 324	Für den Sport anerkannt durch EuGH, Urt. v. 18. 07. 2006, Rs. C-519/04 P, Rn. 42 – Meca-
Medina; Marknadsdomstolens, Beschl. v. 20. 12. 2012, Dnr A 5/11, Rn. 89; Begriff nach Espo-
sito, Private Sportordnung und EU-Kartellrecht, S. 213.
	 325	Umstritten ist wiederum, ob es sich bei dem Drei-Stufen-Test um eine Tatbestandsrestrik-
tion oder tatbestandsimmanenten Rechtfertigungsgrund handelt, vgl. Heermann, CaS 2009, 
90, 93 sowie Podszun, NZKart 2021, 138, 142. Diese Frage ist allerdings rein dogmatischer 
Natur.
	 326	EuGH, Urt. v. 18. 07. 2006, Rs. C-519/04 P, Rn. 42 – Meca-Medina.
	 327	EuGH, Urt. v. 18. 07. 2006, Rs. C-519/04 P, Rn. 42 – Meca-Medina.
	 328	So Hail, Spitzensport im Licht des Europäischen Kartellrechts, S. 277.
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freiheit nicht leerlaufen soll329. Umgekehrt kann es die Vereinigungsfreiheit aber 
nicht rechtfertigen, das Kartellverbot vollständig auszuhebeln330.

aa)	 Gesamtzusammenhang und legitimer Zweck

Noch nicht endgültig geklärt ist, im Rahmen welcher Gesamtzusammenhänge 
der Drei-Stufen-Test anzuwenden ist, insbesondere wie der Begriff des legitimen 
Zwecks abzugrenzen ist, der den Gesamtzusammenhang wesentlich prägt331. Von 
dieser Frage hängt letztendlich der Anwendungsbereich des Drei-Stufen-Tests ins-
gesamt ab. Aus der Entscheidungspraxis ist keine einheitliche Linie abzuleiten. 
Viele Gerichte haben den Begriff des legitimen Zwecks im Gesamtzusammenhang 
unter Berufung auf den Zusammenhang mit dem Sport weit ausgelegt und erst auf 
den folgenden Stufen eine Abwägung getroffen. Teilweise hat das Schrifttum daher 
befürchtet, jeder beliebige Zweck könne herangezogen werden332. 

(1)	 Gerichtliche und behördliche Entscheidungspraxis

Der EuGH äußerte sich im Meca-Medina-Urteil dahingehend, dass das Doping-
verbot durch einen legitimen Zweck gerechtfertigt sei, da es „mit der Organisation 
und dem ordnungsgemäßen Ablauf eines sportlichen Wettkampfs untrennbar ver-
bunden“ sei und gerade dazu diene, „einen fairen Wettstreit zwischen den Sport-
lern zu gewährleisten“333.

Diese Formulierung ist nicht zufriedenstellend, da sie kaum über den Be-
reich des Sports hinaus verallgemeinerbar ist, obwohl der Drei-Stufen-Test dem 
Wouters-Urteils des EuGH entlehnt334 und ursprünglich gerade nicht für den Sport 
entwickelt worden ist. Immerhin drückt die Formulierung allerdings aus, dass der 
legitime Zweck jedenfalls im Bereich des Gegenstands der Vereinigung gefunden 
werden kann.

Der EuG hat den Drei-Stufen-Test in seiner ISU-Entscheidung dogmatisch 
an Art. 165 AEUV angeknüpft335 und nicht ausgeschlossen, dass der Schutz des 
Sports vor Wettmanipulationen, und die Sicherung eines einheitlichen Standards 

	 329	So auch Esposito, Private Sportordnung und EU-Kartellrecht, S. 215.
	 330	Vgl. im Bereich der Grundfreiheiten EuGH, Urt. v. 15. 12. 1995, Rs. C 415/93, Rn. 83 – 
Bosman; Urt. v. 12. 12. 1974, Rs. 36/74, Rn. 18 – Walrave; Schaefer, Die Vereinbarkeit der 
„50+1“-Regel mit dem Europarecht, S. 71.
	 331	Esposito, Private Sportordnung und EU-Kartellrecht, S. 218.
	 332	Fuchs, ZWeR 2007, 369, 383 f.
	 333	EuGH, Urt. v. 18. 07. 2006, Rs. C-519/04 P, Rn. 45 – Meca-Medina.
	 334	Vgl. EuGH, Urt. v. 19. 02. 2002, Rs. C-309/99, Rn. 97 ff. – Wouters.
	 335	EuG, Urt. v. 16. 12. 2020, T-93/18, Rn. 79 – International Skating Union / Kommission.
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für sportliche Wettbewerbe, insbesondere der gerechte Ablauf von Wettbewerben 
sowie der Schutz der körperlichen und ethischen Integrität der Teilnehmer, legitime 
Zwecke sind336. Diese dogmatische Anknüpfung ist allerdings wiederum zweifel-
haft, weil Art. 165 AEUV lediglich eine Sachkompetenz der Union begründet337, 
jedenfalls seinem Wortlaut nach aber kein subjektives Recht der Sportverbände 
statuiert338. Zudem könnte der Drei-Stufen-Test mit dieser dogmatischen Anknüp-
fung nicht auf § 1 GWB angewendet werden.

Die Europäische Kommission hat in der jüngsten Entscheidung in der Sache ISU 
eine ganze Reihe von Zwecken abgehandelt. Der Schutz der Integrität des Sports, 
der Gesundheit und Sicherheit sowie der Organisation und des ordnungsgemäßen 
Funktionierens des Wettkampfsports, insbesondere durch Sicherstellung einheit-
licher Regeln und eines einheitlichen Kalenders, sind ihrer Ansicht nach legitime 
Zwecke im Sinne des Drei-Stufen-Tests339. Dasselbe gilt für das Solidaritätsprin-
zip340 und das System der Ehrenämter341.

Für einige Zwecke schloss die Kommission die Legitimität hingegen aus, so 
hinsichtlich des Schutzes der wirtschaftlichen Interessen des Verbandes342 und 
des Schutzes des Verbandes vor sog. Free-Riding verbandsfremder Veranstalter343. 
Bezüglich anderer Zwecke ließ sie die Frage der Legitimität offen, da die jeweilige 
Beschränkung ohnehin nicht notwendig sei, den Zweck zu erfüllen, so hinsichtlich 
des Prinzips der Rechtssetzungshoheit344.

In Annex I zum Commission Staff Working Document zum Weißbuch Sport345 
hat die Europäische Kommission angenommen, dass die Organisation und der 
ordnungsgemäße Ablauf des Wettkampfsports, fairer sportlicher Wettbewerb, 
Chancengleichheit, die Sicherstellung der Unsicherheit des Ergebnisses, der Schutz 
der Gesundheit der Athleten, der Schutz der Sicherheit der Zuschauer, Anreize für 
die Ausbildung von Nachwuchssportlern, die Sicherstellung der finanziellen Stabi-

	 336	EuG, Urt. v. 16. 12. 2020, T-93/18, Rn. 108 – International Skating Union / Kommission.
	 337	Podszun, NZKart 2021, 138, 140.
	 338	Eichel, Der Sport im Recht der Europäischen Union, S. 253.
	 339	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 219 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules; so auch Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 203.
	 340	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 222 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
	 341	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 223 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
	 342	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 220 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
	 343	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 224 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
	 344	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 221 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
	 345	Kommission, Commission Staff Working Document – The EU and Sport: Background 
and Context – Accompanying document to the White Paper {COM(2007) 935}.
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lität von Vereinen und die Sicherstellung der einheitlichen und ordnungsgemäßen 
Ausübung der jeweiligen Sportarten legitime Zwecke darstellen346.

Das Bundeskartellamt befasste sich in seiner Olympia-Entscheidung aus dem 
Jahr 2019 mit dem legitimen Zweck im Sinne des Drei-Stufen-Tests. Zwar prüfte 
das Bundeskartellamt einen Verstoß gegen das Missbrauchsverbot. Es leitete seine 
Ausführungen zum Drei-Stufen-Test aber damit ein, dass „eine Regelung im kon-
kreten Fall von der Anwendung des Art. 101, 102 AEUV ausgenommen sein“ 
könne347, sodass die folgenden Erwägungen des Bundeskartellamtes auch auf das 
Kartellverbot zu beziehen sind.

Das Bundeskartellamt erachtete das Verbot von Werbemaßnahmen nur insofern 
als von einem legitimen Zweck gedeckt und für erforderlich und verhältnismäßig, 
als dass das Verbot dazu diente, sog. Ambush-Marketing zu verhindern348. Den 
Begriff von Ambush-Marketing legte es aber ausdrücklich eng aus und berief sich 
auf das Olympia Rabatt-Urteil des BGH349. Die Verbände dürften nur solche Wer-
bemaßnahmen untersagen, „die gegen gesetzlichen Bestimmungen – namentlich 
das Markenrecht, das Urheberrecht und das Lauterkeitsrecht – oder ggf. bestehende 
schuldrechtliche Rücksichtnahme- und Kooperationspflichten verstoßen“350. Hin-
gegen sollen weder die „Bewahrung finanzieller Stabilität und Nachhaltigkeit des 
Verbandes“351, noch die „Bewahrung des Wertes der Olympischen Marke zwecks 
Finanzierung des Solidaritätsmodells“352 oder die Vermeidung einer Überkom-
merzialisierung seiner Veranstaltungen353 ein legitimer Zweck im Sinne des Drei-
Stufen-Tests sein.

Das OLG Frankfurt a. M. hat in einem Urteil aus dem Jahr 2016 eine Diffe-
renzierung danach befürwortet, ob die jeweilige Regelung primär wirtschaftliche 
Zielsetzungen verfolgt oder nicht. In diesem Fall sei „die Annahme der Verfolgung 
legitimer Zielsetzungen zwar nicht ausgeschlossen, [bedürfe] aber – insbesondere 
gegenüber Nichtmitgliedern – einer differenzierten Interessenabwägung“354.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die bisherige Entscheidungspra-
xis zwar einige Hinweise, im Ergebnis aber nur Stückwerk anstatt eines verallge-
meinerungsfähigen Grundsatzes anbietet, wann ein legitimer Zweck gegeben ist. 

	 346	Kommission, Commission Staff Working Document – The EU and Sport: Background 
and Context  – Accompanying document to the White Paper {COM(2007) 935}, Annex I, 
Ziff. 2. 1. 5.
	 347	Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 92 – Olympia.
	 348	Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 109 – Olympia.
	 349	BGH, Urt. v. 15. 05. 2014, I ZR 131/13 – Olympia-Rabatt.
	 350	Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 109 – Olympia.
	 351	Insofern Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 102 – Olympia.
	 352	Insofern Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 104 – Olympia.
	 353	Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 105 – Olympia.
	 354	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 02. 02. 2016, 11 U 70/15 (Kart), SpuRt 2016, 173 – Spieler-
vermittler.
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Nicht umsonst führt das Schrifttum noch immer eine Diskussion über die korrekte 
Auslegung dieses Merkmals355. Insbesondere fehlt in den meisten Entscheidungen 
eine dogmatische Grundlage für den Drei-Stufen-Test.

(2)	 Schrifttum

Das Schrifttum sieht zur Abgrenzung teilweise die Funktionsnotwendigkeit, die 
danach fragt, ob eine Beschränkung für das Funktionieren des Sports erforder-
lich ist, und den Gedanken der Wettbewerbseröffnung, der danach fragt, ob die 
Beschränkung fairen Wettkampf fördert, als prägende Elemente des legitimen 
Zwecks an356. Diese Ansätze sind allerdings zu unbestimmt, um als praktischer 
Ansatz zu dienen. Zudem werden die Aspekte des legitimen Zwecks und der Not-
wendigkeit miteinander vermengt.

Teilweise wird mit Blick auf die Ausführungen des EuGH zur Notwendigkeit 
bzw. Erforderlichkeit357 und die Ausführungen der Europäischen Kommission im 
Commission Staff Working Document zum Weißbuch Sport358 schlicht darauf abge-
stellt, ob die jeweiligen Regeln die Organisation und Funktionsfähigkeit sportlicher  
Wettbewerbe betreffen359. Einer differenzierten Interessenabwägung bedürfe es 
hingegen, wenn die Regelungen „primär oder ausschließlich wirtschaftliche Ziel-
setzungen verfolgen“360. Dieser Ansatz ist etwas technischer und bietet eine leich-
tere Abgrenzung als der zuerst dargestellte Ansatz. Er ist allerdings nicht zufrie-
denstellend, weil er am Kern des Grundrechtsschutzes der Vereinigungsfreiheit 
vorbeigeht. Die Vereinigungsfreiheit differenziert nicht danach, ob eine bestimmte 
Verbandsregelung wirtschaftlich motiviert ist oder nicht. Noch verschwommener 
werden die Voraussetzungen, sofern ein „direct link“ zwischen der Wettbewerbs-
beschränkung und dem legitimen Ziel gefordert wird361, weil diese Voraussetzung 
wiederum stark normativ geprägt ist. Der Ansatz ist zudem insgesamt insofern 
nicht zufriedenstellend, als dass er nur im Sport anwendbar wäre und sich nur 
schwierig auf andere Wirtschaftszweige ausdehnen lässt. 

Eine weitere Auffassung unterscheidet zwischen verbandsinternen und ver-
bandsexternen Sachverhalten. Bezüglich ersterer verfügten die Verbände über 

	 355	Vgl. z. B. Heermann, WuW 2018, 241, 243 ff.
	 356	Hail, Spitzensport im Licht des Europäischen Kartellrechts, S. 306.
	 357	EuGH, Urt. v. 18. 07. 2006, Rs. C-519/04 P, Rn. 54 – Meca-Medina.
	 358	Kommission, Commission Staff Working Document – The EU and Sport: Background 
and Context – Accompanying document to the White Paper {COM(2007) 935}.
	 359	Esposito, Private Sportordnung und EU-Kartellrecht, S. 219; Podszun, NZKart 2021, 138, 
142; ähnlich Heermann, WRP 2015, 1172, 1174; Scherzinger, NZKart 2020, 496, 497; Heer-
mann, ZWeR 2017, 24, 44.
	 360	So Heermann, ZWeR 2017, 24, 44; Stopper, SpuRt 2020, 216, 219, wirft ein, dass der-
artige Zielsetzungen aber „überhaupt erst das Tor zu kartellrechtlichen Prüfungsmaßstäben“ 
öffneten.
	 361	So Podszun, NZKart 2021, 138, 142.
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einen Beurteilungsspielraum. Im Bereich externer Sachverhalte müssten die Zwe-
cke im öffentlichen Interesse liegen, was vollständig überprüfbar sei362. Diese 
Auffassung erkennt zwar immerhin im Kern die Verbandsautonomie an, vermag 
aber im Detail nicht vollends zu überzeugen: Bezüglich verbandsinterner Sachver-
halte sieht sie keine Beschränkung vor, sodass der Verband sich unabhängig von 
seinem Zweck regulatorisch betätigen könnte. Bezüglich verbandsexterner Sach-
verhalte bleibt die Frage offen, welche Zwecke im öffentlichen Interesse liegen. 
Letzteres liegt aber im Auge des Betrachters. Zudem bleibt der dogmatische An-
knüpfungspunkt offen, da insofern jedenfalls nicht auf die Vereinigungsfreiheit 
abgestellt werden kann.

Andere Autoren gehen davon aus, dass der Drei-Stufen-Test auf jegliche Wett-
bewerbsbeschränkungen im Bereich des Sports anwendbar ist363. Auch dieser 
Auslegung des Meca-Medina-Urteils ist aber nicht zu folgen, weil der EuGH 
ausdrücklich betont hat, dass auf den jeweiligen Gesamtzusammenhang und die 
jeweilige Zielsetzung abzustellen ist364. Hätte er den Sport insgesamt unter den 
Voraussetzungen des Drei-Stufen-Tests aus dem Anwendungsbereich des Kartell-
verbotes herausnehmen wollen, hätte er dies im Urteil formulieren und als ein-
zige Voraussetzung die Verhältnismäßigkeit der jeweiligen Regelung anführen 
können365. Der EuGH wollte aber differenzieren und gerade nicht sämtliche Wett-
bewerbsbeschränkungen im Bereich des Sports aus dem Anwendungsbereich des 
Kartellverbotes herausnehmen.

Zur Vollständigkeit ist zu erwähnen, dass beim Sport oft zwischen Spielregeln 
im engeren Sinne und im weiteren Sinne unterschieden wird. Erstere betreffen 
das Verhalten „auf dem Platz“, letztere das Verhalten abseits des Platzes366. Da 
sich aus dieser Differenzierung nur begrenzt Rückschlüsse auf den Schutz durch 
die Vereinigungsfreiheit und die Anwendbarkeit des Drei-Stufen-Tests ergeben 
(Spielregeln im engeren Sinne dürften grundsätzlich erfasst werden, die Grenze 
verläuft innerhalb des Feldes der Spielregeln im weiteren Sinne), verfolgt diese 
Arbeit sie nicht weiter.

(3)	 Eigener Standpunkt

Im Ergebnis muss es für die Abgrenzung des legitimen Zwecks im Sinne 
des Drei-Stufen-Tests wegen des Schutzzwecks der Vereinigungsfreiheit (Art. 9 

	 362	Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 103 ff.
	 363	Verse, CaS 2010, 28, 31; offenbar auch Schaefer, in: Vieweg (Hrsg.), Impulse des Sport-
rechts, 135–158, S. 145.
	 364	EuGH, Urt. v. 18. 07. 2006, Rs. C-519/04 P, Rn. 42 – Meca-Medina.
	 365	Stopper, SpuRt 2020, 216, 217.
	 366	Bspw. Schaefer, Die Vereinbarkeit der „50+1“-Regel mit dem Europarecht, Fn. 27; Butte, 
Das selbstgeschaffene Recht des Sport im Konflikt mit dem Geltungsanspruch des nationalen 
Rechts, S. 84.
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Abs. 1 GG, Art. 11 EMRK, Art. 12 GRCh)367 darauf ankommen, ob die jeweilige 
Regelung im Zusammenhang einerseits mit dem Zweck der Vereinigung steht und 
andererseits nicht unmittelbar das Verhältnis bzw. die Marktbeziehungen der Mit-
glieder zu Dritten berührt, sondern nur nach innen wirkt368. Zwar bezog sich der 
EuGH im Meca-Medina-Urteil nicht ausdrücklich auf die Vereinigungsfreiheit. 
Allerdings ist eine praktische Konkordanz mit gleichrangigem Recht der einzige 
Ansatzpunkt, um die Anwendbarkeit von Art. 101 Abs. 1 AEUV als europäischem 
Primärrecht entgegen seinem Wortlaut zu beschränken369.

Der Begriff des legitimen Zwecks im Sinne des Drei-Stufen-Tests erfasst rich-
tigerweise nicht nur die subjektive Intention des Verbandes. Der Begriff der „Le-
gitimität“ muss sich auch auf die objektive Wirkung der jeweiligen Regelung be-
ziehen. Anderenfalls ließe sich mit dem Verweis auf einen behaupteten Schutz des 
sportlichen Wettbewerbs der Anwendungsbereich des Drei-Stufen-Tests unendlich 
ausdehnen. Die Bezugnahme auf den Zweck der Vereinigung und die Stoßrich-
tung der jeweiligen Regelung (nach innen oder nach außen) ermöglicht hierbei 
eine klare Abgrenzung. Gestützt wird diese Ansicht durch den Ansatz des EuGH, 
nach dem das Ziel, aber eben auch „der Gesamtzusammenhang, in dem der frag-
liche Beschluss zustande gekommen ist oder seine Wirkungen entfaltet, […] zu 
würdigen“ sei370. 

Die hier vorgeschlagene Abgrenzung lässt sich mit den Ausführungen des EuGH 
in Einklang bringen und ist darüber hinaus auch verallgemeinerbar auf Bereiche 
außerhalb des Sports. Wichtig ist, dass sich der Zweck auf einen Gegenstand be-
ziehen muss, der nicht der Verband selbst ist. Anderenfalls ließe sich mit dem 
Argument des Selbstschutzes und der eigenen Funktionsfähigkeit jede denkbare 
Wettbewerbsbeschränkung rechtfertigen.

Zustimmungswürdig ist, dass der legitime Zweck nicht dadurch ausgeschlossen 
wird, dass quasi-„kollateral“ ein Zweck verfolgt wird, der nicht legitim in diesem 
Sinne ist371, sowie dass „dem Sportverband keine gerichtlich nicht überprüfbare 
Einschätzungsprärogative“ bezüglich der Legitimität des Zwecks zusteht372.

	 367	Auch Heermann, ZWeR 2017, 24, 26, 42, verweist als Anknüpfungspunkt der Interessen-
abwägung zwischen dem Kartellrecht und der Verbandsautonomie auf die Vereinigungsfrei-
heit der Verbände. Podszun, NZKart 2021, 138, 145, vertritt zwar, dass das Verbandsprivileg 
gerade keine Ausnahme vom Kartellverbot begründen könne, bietet aber letztendlich auch 
keinen dogmatischen Anknüpfungspunkt für den Drei-Stufen-Test.
	 368	Auch Henneberg, Gehaltsobergrenzen im Sport, S. 85 geht davon aus, dass Verbände in 
höherem Maße den allgemeinen Gesetzen unterworfen sind, wenn sie Regeln mit Außenwir-
kung treffen.
	 369	So auch Schaefer, in: Vieweg (Hrsg.), Impulse des Sportrechts, 135–158, S. 144; Esposito, 
Private Sportordnung und EU-Kartellrecht, S. 215, stellt ebenfalls auf die Grenzen der Verbands-
autonomie, also die Reichweite der Vereinigungsfreiheit ab; auch Heermann, WRP 2015, 1172,  
1174, sieht einen Zusammenhang zwischen legitimen Zielen und der Vereinigungsfreiheit.
	 370	EuGH, Urt. v. 18. 07. 2006, Rs. C-519/04 P, Rn. 42 – Meca-Medina.
	 371	So auch Heermann, WuW 2018, 550, 553.
	 372	So auch Heermann, WRP 2020, 1, 6.
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(a)	 Zweck der Vereinigung

Ein Zusammenhang der Regelung mit dem Zweck der Vereinigung besteht bei 
Sportverbänden natürlicherweise im Bereich der Sportausübung, aber auch in an-
deren Bereichen. Selbst die Umverteilung von Ressourcen und Nutzungsrechten an 
Immaterialgüterrechten der Mitglieder hin zum Verband zur Erfüllung sonstiger 
originärer Aufgaben des Verbandes wird somit erfasst.

Bloße finanzielle, nicht verbandsspezifische Interessen bilden keinen legitimen 
Zweck im Sinne des Drei-Stufen-Tests. Gerade Handlungen des Verbandes gegen-
über Dritten, die nicht verbandsspezifisch sind, sondern auch von Einzelpersonen 
ausgeübt werden können, wie z. B. die Beschaffung von Material, schützt die Ver-
einigungsfreiheit nicht373. Anderenfalls könnten durch den Schutz der Vereini-
gungsfreiheit Verbote umgangen werden, die sonst untersagt würden.

Der EuGH stellte zwar nicht unmittelbar auf den Zweck des Sportverbandes ab, 
die von ihm in Bezug genommene Organisation und der ordnungsgemäße Ablauf 
des sportlichen Wettkampfs gehören aber jedenfalls zum Zweck eines Sportver-
bandes. Der EuGH ist im Meca-Medina-Urteil auch nicht so zu verstehen, dass 
diese beiden Aspekte abschließend sind.

Auch in der Olympia-Entscheidung des Bundeskartellamtes klingt dies im Er-
gebnis durch, da das Kartellamt nur die Verhinderung des Ambush-Marketings 
als legitimen Zweck erachtete, da dies die Durchführung der Olympischen Spiele 
und somit den Hauptzweck der Olympischen Bewegung schützt.

(b)	 Keine unmittelbare Wirkung gegenüber Verbandsfremden

Der zweite Aspekt, der darin besteht, dass die jeweilige Maßnahme sich nicht 
unmittelbar gegenüber verbandsfremden Dritten auswirkt, ist Ausfluss der Erwä-
gung, dass anderenfalls jede Regelung einen legitimen Zweck im Sinne des Drei-
Stufen-Tests verfolgen könnte, wenn nur der Verbandszweck weit genug definiert 
wird. Die Vereinigungsfreiheit kann aber keine so weitgehende Einschränkung 
des Kartellverbotes rechtfertigen374. 

Die Organisation und der ordnungsgemäße Ablauf eines sportlichen Wett-
kampfs, auf die sich der EuGH im Meca-Medina-Urteil bezog, entfalten keine 
unmittelbare Wirkung gegenüber Dritten. Dieser Ansatz ist zugleich mit der Kom-
missionsentscheidung in Sachen ISU in Einklang zu bringen, sofern nach ihr der 
Drei-Stufen-Test auch in Fällen anwendbar sein soll, in denen sich Beschränkun-
gen mittelbar auf Dritte auswirken375, wie z. B. das ordnungsgemäße Funktionieren 

	 373	Cornils, in: Epping / Hillgruber (Hrsg.), BeckOK GG, 46. Edition, Art. 9, Rn. 13; Scholz, 
in: Maunz / Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 92. EL, 2020, Art. 9, Rn. 39.
	 374	So auch Podszun, NZKart 2021, 138, 146.
	 375	Hiervon ausgehend Heermann, WuW 2018, 241, 243.
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des Wettkampfsports, insbesondere durch Sicherstellung einheitlicher Regeln und 
eines einheitlichen Kalenders376. 

Keine legitimen Zwecke im Sinne des Drei-Stufen-Tests können daher die wirt-
schaftliche Lenkung und Organisationsregeln mit unmittelbarer Wirkung gegen-
über Dritten sein, da diese sich auch auf ein Verhalten gegenüber Dritten beziehen. 
Entsprechend ist der Drei-Stufen-Test beispielweise im Bereich der Zentralver-
marktung nicht anwendbar377.

Im Übrigen kann dem OLG Frankfurt a. M. nicht gefolgt werden, soweit es da-
nach differenziert, ob die jeweilige Regel wirtschaftliche Zielsetzungen verfolgt. 
Die Vereinigungsfreiheit unterscheidet insofern nicht378.

bb)	 Weitere Voraussetzungen des Drei-Stufen-Tests

Die weiteren Voraussetzungen des Drei-Stufen-Tests bestehen zum einen in 
einem notwendigen Zusammenhang zwischen der Wettbewerbsbeschränkung und 
dem legitimen Ziel379. Zum anderen ist erforderlich, dass die Beschränkung ver-
hältnismäßig zur Verfolgung des Ziels ist380. Im Ergebnis läuft die Prüfung also 
auf eine klassische dreistufige Verhältnismäßigkeitsprüfung hinaus, hinsichtlich 
derer den Verbänden keine Einschätzungsprärogative zusteht381.

e) Freistellung vom Kartellverbot

Sofern nicht nach der dargestellten Kontextanalyse ein Kartellverstoß ausge-
schlossen wird, kommt es auf die Voraussetzungen der Einzelfreistellung nach 
Art. 101 Abs. 3/§ 2 Abs. 1 GWB an. 

Die von der Europäischen Kommission erlassenen Gruppenfreistellungs-
verordnungen, die Anwendung der Freistellungsvoraussetzungen nach Art. 101 
Abs. 3 AEUV/§ 2 Abs. 1 GWB erleichtern, haben im Bereich des Sports keine 
Bedeutung382.

	 376	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 219 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
	 377	So auch Monopolkommission, Zentralvermarktung in der Fußball-Bundesliga, Haupt-
gutachten XXI, Rn. 419.
	 378	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 02. 02. 2016, 11 U 70/15 (Kart), SpuRt 2016, 173 – Spieler-
vermittler.
	 379	EuGH, Urt. v. 18. 07. 2006, Rs. C-519/04 P, Rn. 42 – Meca-Medina; vgl. auch Heermann, 
ZWeR 2017, 24, 46.
	 380	EuGH, Urt. v. 18. 07. 2006, Rs. C-519/04 P, Rn. 42 – Meca-Medina; vgl. auch Heermann, 
ZWeR 2017, 24, 46.
	 381	Heermann, WRP 2015, 1172, 1175; Heermann WRP 2020, 1, 6, 9.
	 382	Spindler, in: Adolphsen et al. (Hrsg.), Sportrecht in der Praxis, Rn. 1822.
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4. Gesetzgeberische Entwicklungen des Kartellverbotes

Zum besseren Verständnis einiger älterer Urteile muss beachtet werden, dass 
das Kartellverbot auf europäischer Ebene ursprünglich in Art. 85 Abs. 1 EGV a. F., 
später auch in Art. 81 Abs. 1 EGV a. F. geregelt war. Inhaltlich unterschieden sich 
diese früheren Normen nicht vom heutigen Art. 101 Abs. 1 AEUV. Im deutschen 
Recht war das Kartellverbot von Anfang an – wenn auch mit anderem Wortlaut – 
in § 1 GWB geregelt380. Seit der 7. GWB-Novelle hat § 1 GWB den bis heute gül-
tigen Wortlaut381.

Der mit der 6. GWB-Novelle eingeführte § 31 GWB a. F.382, der für die zent-
rale Vermarktung von Fernsehübertragungsrechen an sportlichen Wettbewerben 
durch Sportverbände eine Bereichsausnahme vom Kartellverbot enthielt383, wurde 
mit der 7. GWB-Novelle im Jahr 2005 wieder aufgehoben384. Da gerade die Ver-
marktung der Fernsehübertragungsrechte der Fußball-Bundesliga auch die Zwi-
schenstaatlichkeitsklausel nach Art. 101 Abs. 1 AEUV erfüllt, hatte § 31 GWB 
a. F. ohnehin kaum einen Anwendungsbereich385, weil durch mitgliedstaatliches 
Recht keine Bereichsausnahmen von europäischen Kartellrechtsnormen geschaf-
fen werden können386.

II. Missbrauchsverbot

Das Missbrauchsverbot wird auf europäischer Ebene in Art. 102 AEUV sta-
tuiert. Im deutschen Recht finden sich vom Wortlaut her deutlich abweichende  
Regelungen in §§ 18 ff. GWB.

	 380	Bundesgesetzblatt Jahrgang 1957 Teil I Nr. 41, ausgegeben am 09. 08. 1957, Seite 1081.
	 381	Bundesgesetzblatt Jahrgang 2005 Teil I Nr. 42, ausgegeben am 12. 05. 2005, Seite 1954, 
1956.
	 382	Bundesgesetzblatt Jahrgang 1998 Teil I Nr. 59, ausgegeben am 02. 09. 1998, Seite 2021, 
2029.
	 383	Schneider, in: Langen / Bunte (Hrsg.), Kartellrecht, 13. Aufl., 2018, Bd. 2, Syst. IV, Rn. 17.
	 384	Bundesgesetzblatt Jahrgang 2005 Teil I Nr. 42, ausgegeben am 12. 05. 2005, Seite 1954, 
1958.
	 385	So auch Pichler, MMR 1998, 309, 311; Schneider, in: Langen / Bunte (Hrsg.), Kartellrecht, 
13. Aufl., 2018, Bd. 2, Syst. IV, Rn. 20; Weihs, in: Vieweg (Hrsg.), Perspektiven des Sport-
rechts, 149–172, S. 168; Schwarze / Hetzel, EuR 2005, 581, 585; Möschel / Weihs, in: Vieweg 
(Hrsg.), Das Sportereignis, 23–37, S. 33; siehe auch Weiler, Mehrfachbeteiligungen an Sport-
kapitalgesellschaften, S. 65.
	 386	So auch Bagger, Die kartellrechtlichen Grenzen bei der Vergabe von Bundesligaübertra-
gungsrechten, S. 161; Beisenherz, Der professionelle Sport und das europäische Kartellrecht, 
S. 100; Heermann, RabelsZ 2003, 106, 128 ff.; kritisch bereits Heermann, SpuRt 1999, 11, 14; 
Blos, in: Vieweg (Hrsg.), Impulse des Sportrecht, 209–229, 216 und Fn. 48; ähnlich Schroeder, 
SpuRt 2006, 1.

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58425-3 | Generated on 2025-10-18 15:03:05



Kap. 4: Kartellrecht im Sport  91

1. Unterschiede zwischen Art. 102 AEUV und §§ 18 ff. GWB

Die inhaltlichen Unterschiede zwischen den europäischen und den deutschen 
nationalen Regelungen zum Missbrauchsverberbot beziehen sich im Wesentlichen 
auf die Regelbeispiele, die aber im Bereich der Sportverbände eine vergleichsweise 
geringe Relevanz haben, da die Gerichte meist auf die Generalklausel abstellen. 
In der Spruchpraxis lassen sich keine Unterschiede zwischen europäischen und 
nationalen, insbesondere deutschen Behörden und Gerichten, erkennen.

2. Märkte im Bereich sportverbandlicher Rechtssysteme

Im Bereich des Missbrauchs der marktbeherrschenden Stellung sind (nur) solche 
Märkte für die Zwecke dieser Arbeit relevant, auf denen sich die Verbände und 
ihre Mitglieder als Anbieter und Nachfrager von Leistungen gegenüberstehen, da 
diese Märkte Rechtsbeziehungen innerhalb des privaten Rechtssystems betreffen.

a) Sachliche Marktabgrenzung

Relevante Märkte, auf denen sich die Sportverbände auf der einen Seite sowie 
die Sportler und Sportvereine auf der anderen Seite gegenüberstehen, sind die 
Märkte für die Teilnahmemöglichkeit an sportlichen Wettbewerben und für die 
Vergabe von Lizenzen und Nominierungen für die Teilnahme an Sportveranstal-
tungen387. Die Sportverbände bieten die Teilnahmeberechtigung an sportlichen 
Wettbewerben an388, die Gegenleistung der Sportler besteht in der Teilnahme am 
Wettbewerb389 unter Einhaltung der Regeln. 

Einigkeit besteht darin, dass für jede Sportart ein eigener sachlicher Markt be-
steht390. Zu differenzieren ist auch beim Missbrauchsverbot zwischen Märkten für 

	 387	Vgl. zu diesem Markt Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sport-
verbände, S. 203; Heermann, WRP 2015, 1047, 1049; Eckel / Richter, WuW 2015, 1078, 1080; 
Meier, in. Vieweg (Hrsg.), Inspirationen des Sportrechts, 137–163, S. 151 f.; Bahners, SpuRt 
2003, 142, 144; Hellenthal, SpuRt 2002, 93, 94; Schaefer, Die Vereinbarkeit der „50+1“-Regel 
mit dem Europarecht, S. 223; Adolphsen, Internationale Dopingstrafe, S. 190 f., sieht offen-
bar getrennte Märkte für die Lizenzerteilung für Sportler und die Nachfrage der Leistungen 
durch Sportler. Diese Frage einer derartigen weiteren Aufgliederung braucht im Rahmen die-
ser Arbeit allerdings nicht beantwortet zu werden.
	 388	So auch Horn, Die Anwendung des europäischen Kartellrechts auf den Sport, S. 173; 
Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, S. 203.
	 389	So auch Horn, Die Anwendung des europäischen Kartellrechts auf den Sport, S. 173.
	 390	So auch Horn, Die Anwendung des europäischen Kartellrechts auf den Sport, S. 174; 
Eckel / Richter, WuW 2015, 1078, 1081; Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung 
durch Sportverbände, S. 203; Schroeder, WRP 2006, 1327, 1330; Meier, in. Vieweg (Hrsg.), 
Inspirationen des Sportrechts, 137–163, S 151 f.; Schaefer, Die Vereinbarkeit der „50+1“-Regel 
mit dem Europarecht, S. 223.
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die Teilnahmemöglichkeiten an sportlichen Wettbewerben auf unterschiedlichen 
verbandlichen Ebenen391. Zweifelhaft erscheint es, die Organisation und die wirt-
schaftliche Verwertung der Veranstaltungen einem einheitlichen Markt zuzuord-
nen392. Hinzu treten als Sonderfall im Bereich der Aufnahme in die Verbände die 
Märkte für Mitgliedschaften in den jeweiligen Verbänden.

b) Räumliche Marktabgrenzung

Entsprechend der sachlichen Abgrenzung der Märkte nach den jeweiligen Ver-
bandsstufen dürfte die räumliche Marktabgrenzung wiederum den Zuständigkeits-
gebieten der einzelnen Verbände folgen393. Der Sportler, Verein oder Verband kann 
dem jeweils in einem bestimmten geographischen Gebiet zuständigen (höheren) 
Verband nicht ausweichen. Die im Schrifttum teilweise vertretene Ansicht, wonach 
im Bereich der Mannschaftssportarten Märkte für nationale Wettkämpfe nicht 
bloß national abzugrenzen seien, weil die einzelnen Sportler mobiler seien als 
Ligavereine394, überzeugt nicht395. Letztendlich kann diese Frage an dieser Stelle 
offenbleiben, da sie in der vorhandenen Fallpraxis soweit ersichtlich bislang nicht 
thematisiert worden ist.

c) Weitere Erwägungen relevanten Märkten

Auf diesen Märkten werden sämtliche Verbote und Gebote gegenüber den Mit-
gliedern der Verbände relevant. Alle Verbote und Gebote sind jeweils Teil des 
Austauschverhältnisses zwischen dem (höheren) Verband einerseits sowie Sportler, 
Verein und niederem Verband andererseits. Sofern sie sich gegenüber Dritten aus-
wirken, ist primär das Kartellverbot nach Art. 101 AEUV/§ 1 GWB einschlägig.  
Insofern ist es nicht nur überflüssig, sondern auch verfehlt, hinsichtlich der Markt-
beherrschung im Verhältnis zwischen Verband und Mitgliedern bei sich gegenüber 
Nichtmitgliedern auswirkenden Geboten und Verboten auf Hilfskonstruktionen 
wie beherrschte Drittmärkte (mit dem Veranstaltungsmarkt bzw. Lizenzmarkt als 
beherrschtem Drittmarkt) zurückzugreifen396. Hierin spiegelt sich im Übrigen die 

	 391	Die Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 110  – International Skating 
Union’s Eligibility Rules, nahm im Bereich des Eisschnelllaufs zumindest eigene Märkte für 
nationale und internationale Wettkämpfe an.
	 392	Siehe oben unter I.2.a).
	 393	So wohl auch Adolphsen, Internationale Dopingstrafen, S. 190.
	 394	So aber Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, 
S. 205.
	 395	Vgl. Schaefer, Die Vereinbarkeit der „50+1“-Regel mit dem Europarecht, S. 225.
	 396	So aber Weiler, Mehrfachbeteiligungen an Sportkapitalgesellschaften, S. 198 ff.; sowie 
Tyrolt, Sportschiedsgerichtsbarkeit und zwingendes staatliches Recht, S. 212.
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Natur des Missbrauchsverbots als Generalklausel der „Grundrechte“ der Mitglie-
der im Rahmen des privaten Rechtssystems. Außenstehenden Dritten stehen diese 
nur in bestimmten Fällen zu.

3. Sportspezifische Auslegung der Tatbestandsmerkmale 

Auch im Bereich des Missbrauchs sind bestimmte Besonderheiten der Tatbe-
standsmerkmale zu beachten. Das Verbot des Missbrauchs einer marktbeherr-
schenden Stellung ist vor allem in solchen Fällen relevant, in denen Sportverbände 
das Verhalten von Mitgliedern zu regeln suchen.

Zur Frage der Unternehmenseigenschaft von Verbänden, Vereinen und Sportlern 
kann auf die entsprechenden Ausführungen zum Kartellverbot verwiesen wer-
den397. Im Folgenden wird wegen des auch im Bereich des Missbrauchsverbotes 
vorherrschenden funktionalen Unternehmensbegriffs398 die Unternehmenseigen-
schaft der Akteure auf dem Markt für Teilnahmemöglichkeiten an sportlichen 
Wettbewerben und für die Erteilung von Lizenzen zur Teilnahme an Sportveran-
staltungen dargestellt.

Aus dem funktionalen Unternehmensbegriff, der darauf abstellt, ob die jewei-
lige Tätigkeit wirtschaftlicher Natur ist, ergibt sich, dass die Sportverbände auf 
dem Markt für Teilnahmemöglichkeiten an sportlichen Wettbewerben und für die 
Erteilung von Lizenzen zur Teilnahme an Sportveranstaltungen Unternehmen 
sind399. Es werden zwischen den Verbänden und den teilnehmenden Vereinen oder 
Einzelsportlern jeweils Dienstleistungen ausgetauscht. Ebenso sind Sportvereine 
und auch Einzelsportler Unternehmen.

Im Pechstein-Urteil, in dem es um den Missbrauch durch Zwang zu Schieds-
gerichtsbarkeit ging, ließ der BGH die Frage der Unternehmenseigenschaft von 
Sportverbänden zwar ausdrücklich offen400. Wenn und soweit sich aber jede ein-
zelne Entscheidung oder Maßnahme der Verbände in dem Austauschverhältnis 
zwischen (höherem) Verband einerseits sowie Sportler, Verein und niederem Ver-
band andererseits zumindest auswirkt401, müssen die Verbände bei jeder dieser 

	 397	Siehe oben in Abschnitt I. 3. a).
	 398	Vgl. statt vieler Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sportver-
bände, S. 131.
	 399	Auch der EuGH, Urt. v. 01. 07. 2008, C-49/07, Rn. 23 – MOTOE stellt für eine unterneh-
merische Tätigkeit hierauf ab.
	 400	BGH, Urt. v. 07. 06. 2016, KZR 6/15, bundesgerichtshof.de, Rn. 47 – Pechstein / Interna-
tional Skating Union.
	 401	Dies ist meist der Fall, selbst bloße sportliche Regeländerungen betreffen die Vermarkt-
barkeit der jeweiligen Sportarten und sind deshalb anders als bspw. nach Auffassung von 
Heermann, WRP 2016, 1053, 1059 als wirtschaftliche Tätigkeit anzusehen.
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Verhaltensweisen im Ergebnis als Unternehmen im Sinne des Missbrauchsverbotes 
angesehen werden402.

Den Sportverbänden wird meist eine Monopolstellung auf dem Markt für Teil-
nahmemöglichkeiten an sportlichen Wettbewerben zugeschrieben403, sodass ihre 
zugleich marktbeherrschende Stellung (auf diesem Markt für Teilnahmemöglich-
keiten an Sportveranstaltungen und für die Vergabe von Lizenzen) weitgehend un-
bestritten ist404. Zuletzt bestätigte dies der BGH für Sportverbände, die nach dem 
sog. Ein-Platz-System organisiert sind405. In der Verbandshierarchie sind höherste-
hende Verbände ebenfalls marktbeherrschend gegenüber ihren mittelbaren Mitglie-
dern, sofern sie die zwischengeschalteten Verbandsebenen zum gewünschten Ver-
halten – etwa durch Sanktionen – gegenüber ihren Mitgliedern zwingen können406. 
Teilweise wird in Bezug auf Regeln höherrangiger Verbände, die durch untere  
Verbände an die Mitglieder durchgereicht werden, auf die Figur der kollektiven 
Marktbeherrschung durch mehrere Verbände oder gar Vereine innerhalb der Ver-
bandsstruktur zurückgegriffen, da diese als kollektive Einheit zu betrachten seien407.

Das Schrifttum vertritt nahezu einhellig, dass der Drei-Stufen-Test auch beim 
Missbrauchsverbot als Rechtfertigungsgrund herangezogen werden kann408. Das 

	 402	Ebenso Heermann, ZWeR 2017, 24, 40; ähnlich Brunk, Der Sportler und die institutionelle 
Sportschiedsgerichtsbarkeit, S. 140; a. A. Schlosser, SchiedsVZ 2015, 257, 259; Adolphsen, 
SpuRt 2016, 46, 50.
	 403	Bspw. BGH, Urt. v. 02. 12. 1974, II ZR 78/72 = NJW 1975, 771 – Rad- und Kraftfahrer-
bund Solidarität e. V. I in Bezug auf den Deutschen Sportbund (DSB) als damalige Dach-
organisation sämtlicher Fachverbände in Deutschland; Heermann, WRP 2015, 1047, 1050; 
Verdonk, ECLR 2017, 80, 82; Brunk, Der Sportler und die institutionelle Sportschiedsgerichts-
barkeit, S. 38, 138; van Rompuy, MJ 2015, Vol. 22, S. 179, 206; jedenfalls für internationale 
Spitzenverbände: Schroeder, WRP 2006, 1327, 1331; Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 3;  
Hülskötter, Die (Un-)Wirksamkeit von Schiedsvereinbarungen im Berufssport, S. 2323 f. zieht 
hingegen ein Monopson in Betracht, da er die Verbände als Nachfrager und nicht als Anbieter 
betrachtet, was dahinstehen kann.
	 404	Befürwortend Lambertz, die Nominierung im Sport, S. 85; Heermann, ZWeR 2017, 24, 
39; Menzel, WRP 2002, 810, 811; Schaefer, Die Vereinbarkeit der „50+1“-Regel mit dem 
Europarecht, S. 227; zumindest Verbände im Profi-Sport: Hannamann, Kartellverbot und 
Verhaltenskoordinationen im Sport, S. 215, Fn. 586; Agafonova, ISLJ 2019, 87, 90; vgl. auch 
Brunk, Der Sportler und die institutionelle Sportschiedsgerichtsbarkeit, S. 38; Adolphsen, 
Internationale Dopingstrafen, S. 189 ff.; so im Ergebnis auch Esposito, Private Sportordnung 
und EU-Kartellrecht, S. 159 f.; Stancke, SpuRt 2016, 230, 232; Grätz, Missbrauch der markt-
beherrschenden Stellung durch Sportverbände, S. 205; Meier, in: Vieweg (Hrsg.), Inspirationen 
des Sportrechts, 137, 163, S. 151 f.
	 405	BGH, Urt. v. 07. 06. 2016, KZR 6/15, bundesgerichtsfof.de. Rn. 45 – Pechstein / Interna-
tional Skating Union.
	 406	So auch Hail, Spitzensport im Licht des Europäischen Kartellrechts, S. 362.
	 407	Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2–26/17, Rn. 57 ff.  – Olympia; EuG, Urt. 
v. 26. 01. 2005, Rs. T-193/02, Rn. 113 – Piau; zustimmend Heermann, WRP 2019, 834, 837; 
Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 72; kritisch Horn, Die Anwendung des europäischen 
Kartellrechts auf den Sport, S. 218 ff.
	 408	Hiervon ausgehend unter Berufung auf das Commission Staff Working Document  – 
The EU and Sport: Background and Context – Accompanying document to the White Paper 
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Bundeskartellamt nahm dies unter Bezugnahme auf das Meca-Medina-Urteil 
des EuGH ebenfalls an409. Hierzu führte die Beschlussabteilung aber nicht ganz 
schlüssig aus, dass der EuGH in seinem Urteil wiederholt auch Art. 82 EGV a. F. 
genannt habe. Auch die Europäische Kommission geht von der Anwendbarkeit des 
Drei-Stufen-Tests im Bereich des Missbrauchsverbots aus410. Dem ist entgegenzu-
halten, dass der EuGH gerade in seinen Ausführungen zum Drei-Stufen-Test kei-
nen Bezug auf Art. 82 EGV a. F. nahm, sondern nur auf Art. 81 EGV a. F.411 In der 
Rechtsprechung zum Missbrauchsverbot ist der Drei-Stufen-Test hingegen trotz 
vielfältiger Möglichkeiten noch nicht herangezogen worden412.

Es erscheint allerdings fraglich, warum auf den Drei-Stufen-Test zurückge-
griffen werden sollte, da der gesetzliche Tatbestand sowohl des Art. 102 AEUV 
als auch derjenige des § 19 GWB bereits eine Abwägung der Interessen vor-
sieht und die Praxis eine solche auch vornimmt. Richtiger Ansicht nach bedarf 
es daher keines gesonderten Prüfungspunktes der Rechtfertigung mittels des 
Drei-Stufen-Tests413.

4. Fallgruppen des Missbrauchsverbots im Sport

Relevant ist im Bereich des Sports insbesondere die Fallgruppe des Ausbeu-
tungsmissbrauchs. Dieser kann bei Regelungen vorliegen, die gegenüber allen 
Mitgliedern oder nur einem Teil der Mitglieder gelten. Die betreffenden Verbands-
regeln sind Abreden in einem Austauschverhältnis zwischen (höherem) Verband 
einerseits sowie Sportlern, Vereinen oder niederen Verbänden andererseits.

Zur Feststellung eines Ausbeutungsmissbrauchs nach Art. 102 Buchst. a AEUV, 
§ 19 Abs. 2 Nr. 2 GWB in der Ausprägung des quantitativen Konditionenmiss-
brauchs ist eine Gesamtbetrachtung des Leistungsbündels vorzunehmen414, also der 

{COM(2007) 935} der Europäischen Kommission Heermann, WRP 2015, 1172, 1174; ebenso 
Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Unternehmen, S. 260–263; Espo-
sito, Private Sportordnung und EU-Kartellrecht, S. 234; Bagger, Die kartellrechtlichen Gren-
zen bei der Vergabe von Bundesligaübertragungsrechten, S. 163; Weatherill, ECLR 2006, 645, 
655; offenbar auch Brunk, Der Sportler und die institutionelle Sportschiedsgerichtsbarkeit, 
S. 140 f. Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 111.
	 409	Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2–26/17, Fn. 92 – Olympia.
	 410	Kommission, Commission Staff Working Document – The EU and Sport: Background 
and Context  – Accompanying document to the White Paper {COM(2007) 935}, Annex I, 
Ziff. 2. 1. 2.
	 411	Siehe EuGH, Urt. v. 18. 07. 2006, Rs. C-519/04 P, Rn. 40 ff. – Meca-Medina.
	 412	Vgl. zum Stand im Jahr 2015 van Rompuy, MJ 2015, Vol. 22, S. 179, 197.
	 413	Vgl. Hülskötter, Die (Un-)Wirksamkeit von Schiedsvereinbarungen im Berufssport, 
S. 259; a. A. u. a. Esposito, Private Sportordnung und EU-Kartellrecht, S. 234.
	 414	Nordmann / Förster, WRP 2016, 312, 314; Zimmermann, ZWeR 2016, 66, 74; Fuchs, in: 
Immenga / Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Bd. 2, Deutsches Kartellrecht, 6. Aufl., 2020, § 19, 
Rn. 209; Nothdurft, in: Langen / Bunte, Kartellrecht, 13. Aufl., 2018, Bd. 1, § 19, Rn. 183; vgl. 
insb. BGH, Urt. v. 06. 11. 1984, KVR 13/83, NJW 1986, 846, 847 – Favorit.
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gesamte Leistungsaustausch zu betrachten. Sodann ist zu prüfen, welches Markt-
ergebnis sich bei wirksamem Wettbewerb, wenn also keine marktbeherrschende 
Stellung eines Beteiligten vorliegen würde, ergeben hätte415. Auf Gerechtigkeits-
vorstellungen kommt es hierbei nicht an416. Der quantitative Konditionenmiss-
brauch setzt eine erhebliche Abweichung vom sich bei wirksamem Wettbewerb 
ergebenden Marktergebnis voraus417, sowie das Fehlen eines sachlichen Grundes418.

Daneben hat sich im Bereich des Ausbeutungsmissbrauchs die ebenso bedeut-
same Fallgruppe des qualitativen Konditionenmissbrauchs etabliert, die im deut-
schen Recht unmittelbar an der Generalklausel § 19 Abs. 1 GWB (im europäischen 
Recht ebenfalls an Art. 102 Buchst. a AEUV) aufgehängt wird. In diesem Rahmen 
wird gefragt, ob einzelne Geschäftsbedingungen unbillig sind419. Insofern findet 
regelmäßig eine Interessenabwägung statt420, die am Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz orientiert ist421.

Ebenso von großer praktischer Bedeutung ist die Fallgruppe des Diskriminie-
rungsmissbrauchs422. Diese Fallgruppe ist in allen ihren Ausprägungen im deut-
schen Recht in § 19 Abs. 2 Nr. 1, Alt. 2 GWB geregelt. Im europäischen Recht wird 
der Diskriminierungsmissbrauch nur bei Anwendung unterschiedlicher Bedin-
gungen bei gleichwertigen Leistungen als Regelbeispiel ausdrücklich in Art. 102 
Buchst. c AEUV angesprochen. Es ist aber allgemein anerkannt, dass auch Art. 102 
AEUV das Diskriminierungsverbot in der Ausprägung der Geschäftsverweigerung 

	 415	Nordmann / Förster, WRP 2016, 312, 314; Zimmermann, ZWeR 2016, 66, 74; Fuchs, in: 
Immenga / Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Bd. 2, Deutsches Kartellrecht, 6. Aufl., 2020, § 19, 
Rn. 216.
	 416	Nordmann / Förster, WRP 2016, 312, 314. 
	 417	BGH, Beschl. v. 16. 12. 1976, KVR 2/76, NJW 1977, 675, 678 – Valium; Nordmann / Förs-
ter, WRP 2016, 312, 316; Zimmermann, ZWeR 2016, 66, 76; Fuchs, in: Immenga / Mestmäcker, 
Wettbewerbsrecht, Bd. 2, Deutsches Kartellrecht, 6. Aufl., 2020, § 19, Rn. 232; Nothdurft, in: 
Langen / Bunte, Kartellrecht, 13. Aufl., 2018, Bd. 1, § 19, Rn. 156; kritisch hingegen Heermann, 
WRP 2015, 1172, 1179.
	 418	EuGH, Urt. v. 29. 04. 2004, Rs. C-418/01, Rn. 51 – IMS Health; EuG, Urt. v. 26. 01. 2005, 
Rs. T-193/02, Rn. 117  – Piau; BGH, Beschl. v. 16. 12. 1976, KVR 2/76, NJW 1977, 675, 
678 – Valium; Schroeder, WRP 2006, 1327, 1331; Fuchs, in: Immenga / Mestmäcker, Wettbe-
werbsrecht, Bd. 2, Deutsches Kartellrecht, 6. Aufl., 2020, § 19, Rn. 235; Nothdurft, in: Lan-
gen / Bunte, Kartellrecht, 13. Aufl., 2018, Bd. 1, § 19, Rn. 160.
	 419	EuGH, Urt. v. 30. 04. 1974, Rs. 155/73, Rn. 17 – Sacchi; Fuchs, in: Immenga / Mestmäcker, 
Wettbewerbsrecht, Bd. 2, Deutsches Kartellrecht, 6. Aufl., 2020, § 19, Rn. 211c; Hülskötter, 
Die (Un-)Wirksamkeit von Schiedsvereinbarungen im Berufssport, S. 256.
	 420	EuGH, Urt. v. 27. 03. 1974, Rs. 127/73, Rn. 9/11 – BRT / SABAM und Fonior; BGH, Urt. v. 
07. 06. 2016, KZR 6/15, bundesgerichtshof.de, Rn. 48 – Pechstein / International Skating Union; 
Fuchs, in: Immenga / Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Bd. 2, Deutsches Kartellrecht, 6. Aufl., 
2020, § 19, Rn. 211d; Busche, in: KöKo Kartellrecht, Bd. 3, 2016, Art. 102 AEUV, Rn. 90.
	 421	EuGH, Urt. 14. 02. 1978, Rs. 27/76, Rn 184/194 – United Brands; Fuchs, in: Immenga /  
Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Bd. 1, Deutsches Kartellrecht, 6. Aufl., 2019, Art. 102 AEUV, 
Rn. 186; Nothdurft, in: Langen / Bunte, Kartellrecht, 13. Aufl., 2018, Bd. 1, § 19, Rn. 186.
	 422	Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, S. 304.
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erfasst423. Letztere ist regelmäßig bei Maßnahmen gegenüber einzelnen Mitglie-
dern relevant. Ferner sieht § 20 Abs. 5 GWB ein Verbot ungleicher Behandlung 
bei der Aufnahme von Mitgliedern in Verbände vor.

In dieser Arbeit von nur untergeordneter Bedeutung ist der Behinderungsmiss-
brauch gegenüber Wettbewerbern (Art. 102 AEUV, § 19 Abs. 2 Nr. 1, Alt. 1 GWB), 
da ein solcher meist keinen Zusammenhang mit der Eigenschaft eines Sportver-
bandes als Träger eines eigenen privaten Rechtssystems aufweist. Dies betrifft 
insbesondere Genehmigungsvorbehalte, durch die sich Verbände das Recht geben, 
darüber zu entscheiden, ob fremde Veranstalter Wettkämpfe ausrichten dürfen. We-
gen möglicher Wirkungen auf weitere Märkte – beispielweise auf den Sponsoring-
markt bei einer Sperre von Sportveranstaltungen – wird teilweise aber ein Behin-
derungsmissbrauch unter dem Gesichtspunkt der Essential-Facilities-Doktrin für  
möglich gehalten424. Maßnahmen zur Durchsetzung des Ein-Platz-Prinzips schlie-
ßen die Existenz von Konkurrenten bereits weitgehend aus, was das größtmögliche 
Maß an Behinderung darstellt425. Im horizontalen Verhältnis der Verbände gegen-
über Sportlern ist der Behinderungsmissbrauch zudem relevant, sofern deren Ver-
halten auf Drittmärkten beeinflusst wird wie z. B. auf dem Werbemarkt426. Insofern 
ist aber erforderlich, dass der Normadressat seine marktbeherrschende Stellung 
als Hebel benutzt, um seine Marktstellung auf dem Drittmarkt zu verbessern427.

5. Gesetzgeberische Entwicklungen des Missbrauchsverbots

Auch beim Missbrauchsverbot ergeben sich auf europäischer Ebene keine Unter-
schiede zwischen Art. 102 AEUV und deren Vorgängernormen Art. 86 EGV a. F. 
und Art. 82 EGV a. F. Wiederum zum besseren Verständnis älterer Urteile ist auf 
die Änderungen der Regeln des Missbrauchsverbots im deutschen GWB hinzuwei-
sen. Die Generalklausel des Missbrauchsverbots wurde im Jahr 1965 eingeführt 
und zunächst in § 22 Abs. 3 GWB a. F. statuiert428. Erst im Jahr 1998 wurde sie in 
§ 19 Abs. 1 GWB verschoben429.

	 423	Vgl. nur Fuchs, in: Immenga / Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Bd. 1, Teil 1, Europäisches 
Kartellrecht, 6. Aufl., 2020, Art. 102 AEUV, Rn. 305; Bulst, in: Langen / Bunte, Kartellrecht, 
13. Aufl., 2018, Bd. 2, Art. 102 AEUV, Rn. 252.
	 424	Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, S. 305; Stei-
nigen, Zivilrechtliche Aspekte des Dopings aus der Sicht des Spitzensportlers, S. 153.
	 425	Vgl. Schroeder, WRP 2006, 1327, 1331.
	 426	Vgl. beispielhaft Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 77 ff. – Olympia.
	 427	So Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 86 – Olympia.
	 428	Bundesgesetzblatt Jahrgang 1965 Teil I Nr. 53, ausgegeben am 22. 09. 1965, Seite 1363, 
1364 (1. GWB-Novelle).
	 429	Bundesgesetzblatt Jahrgang 1998 Teil I Nr. 59, ausgegeben am 02. 09. 1998, Seite 2021, 
2025 (6. GWB-Novelle).
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Die Definition der marktbeherrschenden Stellung fand sich ursprünglich in § 22 
Abs. 1 und Abs. 2 GWB a. F.430. Die Marktbeherrschungsvermutung bei bestimm-
ten Marktanteilen wurde erstmals 1973 in § 22 Abs. 3 Nr. 1 GWB a. F. statuiert, die  
Einzelmarktbeherrschungsvermutung lag zunächst bei einem Marktanteil von 
einem Drittel431. Sowohl die Definition der marktbeherrschenden Stellung als auch 
die Marktbeherrschungsvermutung wurden im Jahr 1998 ebenfalls in § 19 GWB 
a. F. verschoben432. Beide wurden im Rahmen der 8. GWB-Novelle im Jahr 2013 
wiederum aus § 19 GWB ausgegliedert und in wesentlich ausdifferenzierterer 
Form in § 18 GWB aufgenommen433. Bei dieser Gelegenheit wurde die Vermutung 
der Einzelmarktbeherrschung auf einen Marktanteil von 40 % angehoben434. Die 
zuvor in § 19 Abs. 4 GWB enthaltenen Regelbeispiele des Missbrauchs rückten in 
§ 19 Abs. 2 GWB.

Ferner waren die im Sport bedeutenden Fallgruppen des Behinderungsmiss-
brauchs und der Diskriminierung zunächst in § 26 Abs. 2 GWB a. F.435 geregelt, 
wurden mit der 6. GWB-Novelle im Jahr 1999 in § 20 Abs. 1 GWB436 und schließ-
lich mit der 8. GWB-Novelle im Jahr 2013 wiederum in § 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB 
verschoben437. Diese Änderung ist von großer Bedeutung, da viele Urteile auf den 
§ 20 Abs. 1 GWB a. F. aus der Fassung vor der 8. GWB-Novelle abstellen und das 
Diskriminierungsverbot auch für marktbeherrschende und nicht bloß für markt-
starke Unternehmen i. S. d. § 20 Abs. 1 S. 1 GWB n. F. gilt.

Schließlich ist noch auf § 27 GWB a. F. hinzuweisen, dessen Inhalt ab der 
6. GWB-Novelle zwischenzeitlich in § 20 Abs. 6 GWB a. F.438 und seit der 8. GWB-
Novelle in § 20 Abs. 5 GWB zu finden ist439 und die Aufnahme in Wirtschafts- und 
Berufsvereinigungen regelt. Diese Norm beschränkt die Vereinigungsfreiheit nach 
Art. 9 GG, die es Verbänden grundsätzlich erlaubt, selbst zu entscheiden, wen sie 

	 430	Bundesgesetzblatt Jahrgang 1957 Teil I Nr. 41, ausgegeben am 09. 08. 1957, Seite 1081, 
1086.
	 431	Bundesgesetzblatt Jahrgang 1973 Teil I Nr. 64, ausgegeben am 04. 08. 1973, Seite 917, 
918 f. (2. GWB-Novelle).
	 432	Bundesgesetzblatt Jahrgang 1998 Teil I Nr. 59, ausgegeben am 02. 09. 1998, Seite 2021, 
2025 (6. GWB-Novelle).
	 433	Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 32, ausgegeben am 29. 06. 2013, Seite 1738 
(8. GWB-Novelle).
	 434	Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 32, ausgegeben am 29. 06. 2013, Seite 1739 
(8. GWB-Novelle); vgl. Fuchs, in: Immenga / Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Bd. 2, Deutsches 
Kartellrecht, 6. Aufl., 2020, § 18, Rn. 194.
	 435	Bundesgesetzblatt Jahrgang 1957 Teil I Nr. 41, ausgegeben am 09. 08. 1957, Seite 1081, 
1087.
	 436	Bundesgesetzblatt Jahrgang 1998 Teil I Nr. 59, ausgegeben am 02. 09. 1998, Seite 2021, 
2025 (6. GWB-Novelle).
	 437	Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 32, ausgegeben am 29. 06. 2013, Seite 1738, 
1739 (8. GWB-Novelle).
	 438	Bundesgesetzblatt Jahrgang 1998 Teil I Nr. 59, ausgegeben am 02. 09. 1998, Seite 2021, 
2026 (6. GWB-Novelle).
	 439	Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 32, ausgegeben am 29. 06. 2013, Seite 1738, 
1739 (8. GWB-Novelle).
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aufnehmen440. Stattdessen begründet die Norm unter bestimmten Voraussetzungen 
einen Aufnahmezwang441. Diese Rechtsnormen spielen eine besondere Bedeutung 
beim Versuch der Durchsetzung des sog. Ein-Platz-Prinzips der Sportverbände. 
Die Regelung wird regelmäßig gemeinsam mit § 826 BGB zitiert442, teilweise aber 
auch nur § 826 BGB. Die kartellrechtlichen Normen haben nach Ansicht des BGH 
im Bereich der Aufnahmeansprüche eine ähnliche Bedeutung443, sodass die auf 
§ 826 BGB gestützten Urteile zu Aufnahmevoraussetzungen in Verbandsstatuten 
in die Untersuchung mit einzubeziehen sind.

III. Treu und Glauben

Das Gebot von Treu und Glauben nach § 242 BGB ist zwar keine kartellrecht-
liche Norm. In der früheren Entscheidungspraxis wurde es aber im Fall von 
Monopolverbänden oft noch anstelle des Missbrauchsverbotes nach §§ 19 f. GWB 
a. F. herangezogen444, sodass sich die Anwendungsbereiche im Bereich des Sports 
überschneiden. In den Begründungen vieler Entscheidungen, die sich auf das Miss-
brauchsverbot stützen, wurden Urteile zitiert, die sich auf das Gebot von Treu und 
Glauben beziehen445.

Zwar unterscheiden sich der inhaltliche Prüfungsmaßstab des Missbrauchsver-
botes und des Gebotes von Treu und Glauben. Während die Prüfung anhand des 
§ 242 BGB eine praktische Konkordanz anstrebt und somit eine vollumfängliche 
Interessenabwägung erlaubt446, zieht das Missbrauchsverbot zunächst Grenzen, 

	 440	Vgl. Hauptmann / Theissen, SpuRt 2011, 181.
	 441	Vgl. Hauptmann / Theissen, SpuRt 2011, 181.
	 442	Bspw. OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 03. 03. 2009, 11 U 57/08, CaS 2009, 152, 153 – Hand-
ballverein.
	 443	BGH, Urt. v. 14. 11. 1968, KZR 3/67, wolterskluwer-online, Rn. 12 – Landessportbund.
	 444	Bspw. BGH, Urt. v. 28. 11. 1994, II ZR 11/94, NJW 1995, 583, 585 – Reitsport; OLG 
München, Urt. v. 28. 03. 1996, Az.: U (K) 3424/95, SpuRt 1996, 133, 138 – Katrin Krabbe; 
ebenso verfuhr die Entscheidungspraxis in anderen Wirtschaftssektoren, z. B. BGH, Urt. v. 
24. 10. 1988, II ZR 311/87, NJW 1989, 1724, 1726 – Volksbank.
	 445	Das OLG München, Urt. v. 26. 10. 2000, U (K) 2108/00, SpuRt 2001, 64, 66 – FIBA I, 
ließ sogar noch offen, ob der Anspruch auf §§ 33, 20 Abs. 1 GWB a. F. oder § 826 BGB beruht, 
berief sich aber auf das Reitsport-Urteil des BGH, das als Prüfungsmaßstab für die Recht-
mäßigkeit einer Sperre noch § 242 BGB herangezogen hatte (BGH, Urt. v. 28. 11. 1994, II ZR 
11/94, NJW 1995, 583, 585). Eine klare Trennung zwischen § 242 BGB und dem kartellrecht-
lichen Missbrauchsverbot hat es also zunächst nicht gegeben. Auch das LG Stuttgart, stellte im 
Rahmen seiner Prüfung der Vereinbarkeit der Sperre des Langstreckenläufers Dieter Baumann 
mit § 20 Abs. 1 GWB auf den vom BGH im Reiter-Urteil im Rahmen der Prüfung anhand des 
Grundsatzes von Treu und Glauben aufgestellten Prüfungsmaßstab ab, LG Stuttgart, Urt. v. 
02. 04. 2002, 17 O 611/00, lrbw, Rn. 114 – Dieter Baumann.
	 446	BGH, Urt. v. 07. 05. 1997, IV ZR 179/96, NJW 1997, 2519, 2520; Siehe ausführlich bei 
Zenker, Kartellrecht und Rechtsmissbrauch, S. 81 ff., S. 190; Vieweg, Normsetzung und -an-
wendung deutscher und internationaler Verbände, S. 235; Schubert, in: MünchKomm BGB, 
Bd. 2, 8. Aufl., 2019, § 242, Rn. 46 ff.; vgl. auch Butte, Das selbstgeschaffene Recht des Sports 
im Konflikt mit dem Geltungsanspruch des nationalen Recht, S. 267 ff.
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deren Überschreitung durch Verbandsinteressen allenfalls gerechtfertigt werden 
kann447; es besteht also eine grundsätzliche gesetzgeberische Wertung zugunsten 
des Wettbewerbs. Zulässig ist grundsätzlich nur das mildeste Mittel448. Dennoch 
ist vielfach nicht erkennbar, dass sich die Prüfung anhand des Missbrauchsver-
botes oder anhand des Gebotes von Treu und Glauben im Ergebnis wesentlich 
unterscheidet449. 

Teilweise vertritt das Schrifttum, dass in jedem Fall von einem Verstoß gegen 
das Missbrauchsverbot auszugehen sei, wenn eine Maßnahme schon gegen § 242 
BGB verstößt450. Dieser Schluss ist insofern zulässig, als dass im Bereich wettbe-
werbsrelevanten Verhaltens der Maßstab der Treuwidrigkeit wegen der im Miss-
brauchsverbot enthaltenen gesetzgeberischen Wertung nicht strenger sein kann 
als im Kartellrecht451. Wenn Sportverbände eine Monopolstellung innehaben oder 
sozialmächtig sind, sind sie regelmäßig zugleich marktbeherrschende Unterneh-
men. Allenfalls der Umstand, dass einige Fallgruppen des § 19 Abs. 2 GWB auch 
die Unternehmenseigenschaft der Gegenseite, also des Mitglieds des Verbandes, 
erfordern, kann der Anwendung von Urteilen, die sich auf § 242 BGB stützen, bei 
der Prüfung eines Verstoßes gegen § 19 GWB entgegenstehen.

Der umgekehrte Schluss, dass eine Maßnahme auch mit dem Missbrauchsver-
bot vereinbar ist, wenn sie nicht gegen Treu und Glauben verstößt, ist wegen der 
unterschiedlichen Prüfungsmaßstäbe zwar nicht zwingend452. Er liegt aber nahe, 
wenn das Gericht auf eine Monopolstellung oder die Sozialmächtigkeit des Ver-
bandes abstellt. Regelwerke sozialmächtiger Verbände unterwirft die Rechtspre-
chung mit einer Angemessenheitsprüfung453 einem Prüfungsmaßstab, der dem des 
Missbrauchsverbots ähnlich ist.

Teilweise vertritt das Schrifttum sogar, dass es Zufall sei, ob Gerichte § 242 BGB  
oder § 19 GWB heranziehen, da tatsächlich lediglich eine Interessenabwägung 
durch die Gerichte vorgenommen werde454. Dies ist rein praktisch und mit Blick 

	 447	Vgl. Haas, in: Reschke / Haas / Haug (Hrsg.), Handbuch des Sportrechts, Teil B, 2. Kapitel, 
Rn. 61 (Juli 2005); so in Bezug auf die Grundfreiheiten auch Röthel, EuZW 2000, 379, 380.
	 448	So auch Hoffmann, SpuRt 1996, 73, 75.
	 449	Vgl. Haas, in: Reschke / Haas / Haug (Hrsg.), Handbuch des Sportrechts, Teil B, 2. Kapitel, 
Rn. 58 (Juli 2005).
	 450	Vgl. Haas, in: Reschke / Haas / Haug (Hrsg.), Handbuch des Sportrechts, Teil B, 2. Kapitel, 
Rn. 59 (Juli 2005); kritisch insofern Zenker, Kartellrecht und Rechtsmissbrauch, S. 165.
	 451	So aber auch Zenker, Kartellrecht und Rechtsmissbrauch, S. 219; a. A: offenbar Butte, 
Das selbstgeschaffene Recht des Sports im Konflikt mit dem Geltungsanspruch des nationa-
len Rechts, S. 270, der davon ausgeht, dass das Gebot von Treu und Glauben den strengeren 
Prüfungsmaßstab als das Missbrauchsverbot darstellt, was allerdings wenig überzeugt, weil 
das Missbrauchsverbot gerade eine zusätzliche Beschränkung für marktbeherrschende Ver-
bände begründet.
	 452	Siehe auch Zenker, Kartellrecht und Rechtsmissbrauch, S. 165, der darauf hinweist, dass 
nicht jeder Verstoß gegen das Missbrauchsverbot auch treuwidrig ist.
	 453	BGH, Urt. v. 28. 11. 1994, II ZR 11/94, NJW 1995, 583, 585 – Reitsport.
	 454	Lorenz, SpuRt 2018, 103, 106.
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darauf nicht ganz von der Hand zu weisen, dass Gerichte gelegentlich meh-
rere Rechtsgrundlagen heranziehen und dann nur eine einheitliche Abwägung 
vornehmen455. 

Im Ergebnis können somit auch Entscheidungen, in denen Regeln und Maß-
nahmen sozialmächtiger Verbände am Maßstab des § 242 BGB geprüft werden, 
in dieser Arbeit zumindest unter Vorbehalt herangezogen werden. 

IV. Art. 165 AEUV

Art. 165 AEUV befasst sich schließlich mit dem Sport und seinem Verhältnis 
zum Unionsrecht. Durch diese Norm werden der Europäischen Kommission rich-
tiger Ansicht nach Regelungskompetenzen im Bereich des Sports zugewiesen, aber 
keine (Bereichs-)Ausnahme von den kartellrechtlichen Vorschriften geschaffen456. 

Der EuGH und das EuG sahen es wegen deren Erwähnung in Art. 165 Abs. 1 
UAbs. 2 AEUV bis jetzt lediglich als möglich an, die Besonderheiten des Sports 
zu beachten457. Die Besonderheiten fließen also in die Gesamtabwägung ein458, 
wobei das zusätzliche Gewicht der sportlichen Belange459 eher unspezifisch bleibt. 
Auch die Europäische Kommission geht davon aus, dass Art. 165 AEUV, abge-
sehen von der Beachtung der Eigenheiten des Sports, wie der Abhängigkeit von 
Wettbewerbern und der pyramidalen Struktur offener Wettbewerbe460, die An-
wendung der kartellrechtlichen Verbote nicht grundsätzlich ausschließt461. In den 
Eigenheiten des Sports spiegeln sich letztendlich die in Kapitel 3 dargestellten 
Prinzipien des Sports  – das Konkurrenzprinzip, das Leistungsprinzip und das 
Gleichheitsprinzip.

	 455	Zuletzt bspw. LG Köln, Urt. v. 28. 03. 2017, 31 O 448/14, Rn 148 – Hustenzeichen.
	 456	Vgl. Streinz, in: Vieweg (Hrsg.), Erlanger Sportrechtstagungen 2018 und 2019, 9–27, S. 18; 
Muresan, CaS 2010, 99, 102; ähnlich Podszun, NZKart 2021, 138, 140; Hail, Spitzensport im 
Licht des Europäischen Kartellrechts, S. 189 f; Schaefer, Die Vereinbarkeit der „50+1“-Regel 
mit dem Europarecht, S. 74; Esposito, Private Sportordnung und EU-Kartellrecht, S. 133;  
Hülskötter, Die (Un-)Wirksamkeit von Schiedsvereinbarungen im Berufssport, S. 218.
	 457	EuGH, Urt. v. 16. 03. 2010, Rs. C-325/08, Rn. 40 – Olympique Lyonnais; EuG, Urt. v. 
16. 12. 2020, T-93/18, Rn. 79 – International Skating Union / Kommission.
	 458	Vgl. auch Streinz, in: Vieweg (Hrsg.), Erlanger Sportrechtstagungen 2018 und 2019, 9–27, 
S. 19; Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 37 f.
	 459	So bspw. Pijetlovic / Nyman-Metcalf, ISLJ 2013, 82, 83.
	 460	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 23 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
	 461	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 136 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
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Kapitel 5

Relevante wirtschaftliche Beziehungen

Wesentlich für die privaten Rechtssysteme im Bereich des Sports sind nur be-
stimmte wirtschaftliche Beziehungen zwischen den Akteuren. Andere Beziehun-
gen hingegen stehen in keinerlei Zusammenhang mit dem Rechtssystem, in dem 
sich die Akteure bewegen. Für diese Abgrenzung ist insbesondere relevant, ob 
es sich um eine Verhaltensabstimmung handelt oder um einseitige Verhaltens-
weisen. Erstere werden durch das Kartellverbot reglementiert, letztere durch das 
Missbrauchsverbot.

A. Verhalten innerhalb der jeweiligen Rechtsordnung

Zum relevanten Verhalten innerhalb der Rechtsordnung gehören vor allem Ver-
haltensweisen der Vereinigung gegenüber ihren Mitgliedern und zwischen den 
Mitgliedern untereinander. 

Im Mittelpunkt steht insofern einerseits das Missbrauchsverbot, das die Mit-
glieder vor einseitigen Verhaltensweisen der Vereinigung schützen soll. Vor allem 
Sanktionen fallen hierunter, aber auch Fragen der materiellen Rechtsanwendung 
und Verfahrensregelungen.

Andererseits begründen auch Verhaltensabstimmungen relevantes Verhalten 
innerhalb einer Rechtsordnung, wenn die Vereinigung als solche an dieser Ver-
haltensabstimmung beteiligt ist. Solche Verhaltensabstimmungen berühren das 
Kartellverbot, das den Wettbewerb zwischen den Mitgliedern als solchen schützt. 
Findet die Abstimmung außerhalb der Vereinigung statt, besteht hingegen kein 
Zusammenhang mit dem verbandsinternen Rechtssystem.

Hierunter fallen vor allem Verhaltensnormen, und zwar sowohl Sportausübungs-
regeln als auch Lenkungsregeln. Paradebeispiele sind insofern Dopingverbote und 
Spielervermittlerregeln.

B. Verhalten gegenüber Dritten

Aber auch bestimmte Verhaltensweisen gegenüber Dritten sind dem privaten 
Rechtssystem zuzurechnen. 

Dies gilt vor allem für bestimmte Abstimmungen der Mitglieder über das Ver-
halten gegenüber Dritten im Rahmen des Rechtssystems, bspw. durch Organi-
sationsregeln, die Kompetenzen der Mitglieder auf die Vereinigung übertragen. 
Wichtigstes Beispiel ist die Vermarktung von TV-Rechten im Bereich des Liga-
sports.
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Im Bereich des Missbrauchsverbots ist hingegen zu differenzieren. Sofern Dritte 
innerhalb der Vereinigung in derselben Weise agieren wie Mitglieder, sich von 
diesen also nur durch den (fehlenden) formellen Status der Mitgliedschaft unter-
scheiden, stehen auch diese einseitigen Verhaltensweisen im Zusammenhang mit 
dem privaten Rechtssystem. Wirtschaftlich betrachtet besteht insofern kein Unter-
schied zu Mitgliedern. Bspw. verhängen Sportverbände auch Dopingsperren gegen 
Nichtmitglieder.

Nicht in den Bereich privater Rechtssysteme gehört hingegen sonstiges einsei-
tiges Verhalten des Verbandes oder seiner Mitglieder gegenüber Dritten. Insofern 
besteht kein Zusammenhang zwischen der Zugehörigkeit zur Vereinigung und de-
ren jeweiligem Verhalten. Hierunter fällt z. B. die Beschaffung von Material oder 
der Verkauf von Tickets durch die Vereine.

C. Verhalten gegenüber Aufnahmewilligen

Eine Zwischenstellung zwischen Mitgliedern und Dritten nehmen Aufnahme-
willige Nichtmitglieder ein. Bei Streitigkeiten mit diesen geht es meist um die 
Aufnahme in den jeweiligen Verband.
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Teil 2

Analyse der kartellrechtlichen Anforderungen  
an den Sport

Teil 2 dieser Arbeit befasst sich inhaltlich mit den kartellrechtlichen Anforderun-
gen an die Rechtssysteme im Sport. Die Analyse folgt der Unterscheidung zwischen 
den drei Säulen der Rechtssetzung, Rechtsanwendung und Rechtsdurchsetzung.

Kapitel 6

Rechtssetzung

Für die Rechtssetzung sind im Sport das Kartellverbot und das Missbrauchs-
verbot gleichermaßen relevant. Die unzähligen Fallbeispiele der sportkartellrecht-
lichen Entscheidungspraxis werden nachfolgend dargestellt, wenn auch größten-
teils nur knapp.

A. Kartellverbot

Im Anwendungsbereich des Kartellverbotes finden sich Fallbeispiele für Organi-
sationsnormen, Außenbeziehungsnormen, Verhaltensnormen, Verteilungsnormen 
und Innenbeziehungsnormen.

I. Organisationsnormen

In Verbandsstatuten werden der Aufbau, die Struktur und die Zuständigkeit 
für bestimmte Handlungen innerhalb des Rechtssystems festgelegt. Bislang ein-
ziges – aber schillerndes – Beispiel einer Organisationsnorm, die in gerichtlichen 
und behördlichen Entscheidungen am Maßstab des Kartellverbotes geprüft wurde, 
ist die zentrale TV-Vermarktung von Ligasportveranstaltungen. Der Sachverhalt 
ist insofern meist sehr ähnlich, die durch die Behörden gestellten Vorgaben haben 
sich mit der Zeit hingegen weiterentwickelt.
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1. Vermarktung Europapokalheimspiele, Deutschland

Im Verfahren um die Vermarktung der Fernsehrechte für die Heimspiele der am 
UEFA-Pokal teilnehmenden deutschen Fußballvereine durch den DFB untersagte 
das Bundeskartellamt im Jahr 1994 als erste Behörde die zentrale Fernsehver-
marktung einer Ligaveranstaltung1. Das KG folgte dieser Linie im Beschwerde-
beschluss vom 08. 11. 19952. Die Rechtsbeschwerde gegen diesen Beschluss des 
KG wies der BGH im Jahr 1997 in seinem sog. Europapokalheimspiele-Beschluss 
zurück3.

In den 1990er Jahren, vor der Gründung der DFL, waren die Vereine der 1. und 
2. Fußball-Bundesliga noch außerordentliche Mitglieder des DFB und als Mit-
glieder der Regionalverbände zugleich auch mittelbare Mitglieder des DFB. Die-
ser hatte die Übertragungsrechte an den Heimspielen der deutschen Vereine im 
Europapokal, die nach Art. 14 der UEFA-Statuten (1993) den jeweiligen Heim-
mannschaften zustanden, in einem Gesamtpaket für insgesamt sechs Spielzeiten 
von 1992 bis 1998 an zwei Unternehmen verkauft4.

Die zentrale Vermarktung erfüllt nach Ansicht des BGH den Tatbestand des 
Kartellverbots i. S. d. § 1 GWB. Der BGH sah den Beschluss, aufgrund dessen der 
DFB die Befugnis zu Vermarktung der Fernsehrechte innehatte, als wettbewerbs-
beschränkenden5 Beschluss einer Unternehmensvereinigung an6. Es obliege den 
Vereinen selbst, die Preise und Konditionen der TV-Rechte an den Fußballspielen 
festzulegen, da sie zumindest deren Mitveranstalter seien7. Das Gericht sah es 
nicht als erwiesen an, dass sich im Rahmen eines Wettbewerbs ausgetragene Spiele 
nur in einem Gesamtpaket vermarkten ließen. Möglich sei sogar die Vermarktung 
einzelner Spiele8. Der BGH führte ferner aus, dass das Ziel der Erhaltung einer 
hinreichend großen Zahl von auch wirtschaftlich leistungsfähigen Vereinen keine 
Freistellung vom Kartellverbot rechtfertige9.

	 1	Bundeskartellamt, Beschl. v. 02. 09. 1994, B 6-747000-A-105/92, SpuRt 1995, 118 – Fuß-
ballübertragungsrechte; vgl. auch BGH, Beschl. v. 11. 12. 1997, KVR 7/96, NJW 1998, 756 – 
Europapokalheimspiele; bereits im Jahr 1988 hatte das BKartA jedoch schon einmal die zent-
rale Fernsehvermarktung der Fußball-Bundesliga geprüft, vgl. Weiler, Mehrfachbeteiligungen 
an Sportkapitalgesellschaften, S. 63, m. w. N. in der Tagespresse des Jahres 1988.
	 2	KG, Beschl. v. 08. 11. 1995, Kart 21/94, ZIP 1996, 801, 803 – UEFA-Pokal.
	 3	BGH, Beschl. v. 11. 12. 1997, KVR 7/96, NJW 1998, 756, 757 – Europapokalheimspiele; 
zustimmend, wenn auch zweifelnd und Gegenargumente herausarbeitend, Heermann, SpuRt 
1999, 11, 12.
	 4	BGH, Beschl. v. 11. 12. 1997, KVR 7/96, NJW 1998, 756, 757 – Europapokalheimspiele.
	 5	BGH, Beschl. v. 11. 12. 1997, KVR 7/96, NJW 1998, 756, 758 – Europapokalheimspiele.
	 6	BGH, Beschl. v. 11. 12. 1997, KVR 7/96, NJW 1998, 756, 757 – Europapokalheimspiele.
	 7	BGH, Beschl. v. 11. 12. 1997, KVR 7/96, NJW 1998, 756, 758 – Europapokalheimspiele.
	 8	BGH, Beschl. v. 11. 12. 1997, KVR 7/96, NJW 1998, 756, 759 – Europapokalheimspiele; 
ähnlich Bagger, Die kartellrechtlichen Grenzen bei der Vergabe von Bundesligaübertragungs-
rechten, S. 151, in Bezug auf die zentrale Fernsehvermarktung der Bundesliga.
	 9	BGH, Beschl. v. 11. 12. 1997, KVR 7/96, NJW 1998, 756, 759 – Europapokalheimspiele.
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2. Vermarktung von Automobilrennen, Deutschland

Das OLG Frankfurt a. M. erlaubte hingegen in einem Urteil aus dem Jahr 1998 
die zentrale Vermarktung von Automobilrennen durch die FIA10. Die Zentral-
vermarktung umfasste sämtliche Veranstaltungen, die die FIA lizenzierte und in 
mehr als einem Land stattfanden11.

Das Gericht bezweifelte in seinem Berufungsurteil aus dem Jahr 1998 zwar, dass 
eine etwaige aus einer Mitveranstaltereigenschaft der FIA resultierende Rechte-
mitinhaberschaft dazu führt, dass die zentrale Vermarktung nicht unter kartell-
rechtlichen Gesichtspunkten zu beurteilen wäre12. Es ließ die Frage aber offen, 
da ein möglicher Verstoß gegen Art. 85 und 86 EGV a. F. jedenfalls nicht gegen 
die lokalen Organisatoren und (Mit-)Veranstalter gerichtet sei, sodass diese keinen 
Anspruch auf Unterlassung hatten13.

3. Vermarktung der Formel 1, Europäische Kommission

Die Europäische Kommission hielt die zentrale Fernsehvermarktung von For-
mel-1-Rennen für kartellrechtlich unbedenklich, weil die einzelnen Rennen nicht 
im Wettbewerb zueinander stünden, während es zugleich unmöglich sei, die Rechte 
der einzelnen Teilnehmer, die immer alle an allen Rennen teilnehmen, einzeln zu 
vermarkten14.

4. Vermarktung der Premier League, England

Im Jahr 1999 befasste sich das Oberste Gericht für England in Wettbewerbssa-
chen mit der zentralen TV-Vermarktung der FA Premier League (FAPL). Das Ge-
richt stellte keinen Kartellverstoß fest15. Es verwies darauf, dass es einer sportlichen 
Ausgeglichenheit innerhalb der Liga diene und ein alternatives Einnahmenumver-
teilungssystem weniger effektiv sei16. Auch berge die Zentralvermarktung für den  
Zuschauer den Vorteil, dass er nur einen Pay-TV-Vertrag abschließen müsse17.

	 10	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 15. 12. 1998, Az. 11 U (Kart) 16/98, SpuRt 1999, 200.
	 11	LG Frankfurt a. M., Beschl. v. 04. 06. 1997, 2/6 O 84/97, SpuRt 1997, 129.
	 12	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 15. 12. 1998, Az. 11 U (Kart) 16/98, SpuRt 1999, 200, 202.
	 13	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 15. 12. 1998, Az. 11 U (Kart) 16/98, SpuRt 1999, 200, 202; 
zurecht darauf hinweisend, dass innerhalb einer Rennserie wie der Formel 1 nur eine zentrale 
Vermarktung überhaupt möglich ist Liegl / Schmitz, WRP 1998, 244, 249.
	 14	Kommission, Mitteilung in den Sachen COMP/35.163, COMP/36.638 und COMP/36.776, 
13. 06. 2001, S. 7 – FIA.
	 15	Vgl. Bothor, SpuRt 2000, 181.
	 16	Vgl. Bothor, SpuRt 2000, 182.
	 17	Vgl. Bothor, SpuRt 2000, 182.
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5. Vermarktung von Fußballligen, Europäische Kommission

In den Jahren 2003 bis 2006 erklärte sodann die Europäische Kommission eine 
Reihe von Verpflichtungszusagen von Fußballverbänden im Bereich der zentralen 
Vermarktung für Fußballligaveranstaltungen für verbindlich.

Zunächst befasste sich die Kommission im Jahr 2003 mit der Verpflichtungs-
zusage der UEFA für die in deren Verbandsstatuten vorgesehene Vermarktung der 
Fernsehrechte an den Spielen der UEFA Champions League. Nach Ansicht der 
Kommission führte die zentrale Vermarktung zu einer Koordinierung der Preise 
und sonstigen Konditionen und verringerte somit den Wettbewerb18.

Die Kommission sah diese Wettbewerbsbeschränkung aber als freistellungsfä-
hig nach Art. 85 Abs. 3 EGV a. F. an. Dies begründete sie damit, dass die zentrale 
Vermarktung einer verbesserten Warenerzeugung und -verteilung diene, indem 
sie es den Medienunternehmen erleichtere, ein einheitliches Ligaprodukt anzu-
bieten, da sie eine einheitliche Anlaufstelle für Medienunternehmer schaffe19. 
Ferner fördere sie die Schaffung eines Markenimages, was die Attraktivität des 
Produktes steigere. Bspw. erhöhe sie die Wiedererkennbarkeit des Medienprodukts 
und schaffe eine höhere Objektivität der Berichterstattung20. Schließlich griff die 
Europäische Kommission auch das Argument der finanziellen Solidarität auf. Sie 
bewertete diese als positiv, u. a., weil sie ein gewisses Gleichgewicht wahre, „was 
zu besseren und spannenderen Spielen“ führe. Die Kommission betonte jedoch, 
dass letzterer Aspekt allein die Wettbewerbsbeschränkungen durch die ursprüng-
lich angemeldeten Vermarktungsregeln nicht aufwöge21.

Die UEFA musste zugestehen, die Verträge für nur drei Jahre abzuschließen, 
die Rundfunkanstalten gleichberechtigt an der Vergabe teilnehmen zu lassen und 
die Fernsehrechte für jeden einzelnen geographischen Markt in mehreren kleinen 
Paketen zu verkaufen. Zudem müssen Rechte wieder an die Vereine zurückfal-
len, wenn es der UEFA nicht gelingt, das jeweilige Rechtepaket zu verkaufen22.

Der Entscheidung der Kommission über die Fernsehvermarktung der UEFA 
Champions League folgte im Jahr 2005 die Entscheidung über die Fernsehver-

	 18	Kommission, Entsch. v. 23. 07. 2003, COMP / C.2-37.398, Rn. 114  – Gemeinsame Ver-
marktung der gewerblichen Rechte an der UEFA Champions League.
	 19	Kommission, Entsch. v. 23. 07. 2003, COMP / C.2-37.398, Rn. 143 ff. – Gemeinsame Ver-
marktung der gewerblichen Rechte an der UEFA Champions League.
	 20	Kommission, Entsch. v. 23. 07. 2003, COMP / C.2-37.398, Rn. 154 ff. – Gemeinsame Ver-
marktung der gewerblichen Rechte an der UEFA Champions League.
	 21	Kommission, Entsch. v. 23. 07. 2003, COMP / C.2-37.398, Rn. 164 ff. – Gemeinsame Ver-
marktung der gewerblichen Rechte an der UEFA Champions League; diese Interpretation der 
Kommissionsentscheidung teilend Schürnbrand, in: Vieweg (Hrsg.), Facetten des Sportrechts, 
9–25, S. 18; Heermann, WuW 2017, 312, 314.
	 22	Kommission, Entsch. v. 23. 07. 2003, COMP / C.2-37.398, Rn. 25 ff. – Gemeinsame Ver-
marktung der gewerblichen Rechte an der UEFA Champions League.
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marktung der Fußball-Bundesliga. Inzwischen hatten die Vereine der 1. und 
2. Bundesliga die DFL gegründet, die als solcher nunmehr anstelle der Vereine 
Mitglied des DFB ist. Nach § 16a Abs. 1 Nr. 2 der DFB-Satzung und §§ 6 Abs. 2 
lit. a, 17 Abs. 2 lit. d, 19 Abs. 2 der Satzung der DFL vermarktet diese nunmehr 
die Fernsehrechte23.

Im Ergebnis sah die Europäische Kommission keinen Anlass, die Zentralver-
marktung zu untersagen. Wiederum stellte die Kommission primär auf die Mög-
lichkeit der Markenprägung und die Erleichterung des Zugangs von Medienunter-
nehmen zu den Inhalten ab, wodurch sichergestellt werde, dass alle Rechte für den 
Markt verfügbar gemacht würden. Ferner würden die Konzentrationstendenzen in 
den Medienmärkten abgeschwächt24.

Um die zunächst bestehenden Bedenken hinsichtlich des Vorliegens der Freistel-
lungsvoraussetzungen auszuräumen25, musste sich die DFL aber u. a. zu einem dis-
kriminierungsfreien Verfahren verpflichten, in dessen Rahmen die Fernsehrechte 
in mehreren Paketen für nur drei Jahre angeboten werden sollten26.

Die dritte Entscheidung der Kommission erging im Jahr 2006 und hatte die 
Vermarktung von Fernsehübertragungsrechten der englischen Football Associa-
tion Premier League (FAPL) zum Gegenstand. Nach ihren Statuten hatte diese die 
ausschließliche Befugnis zur Verhandlung mit Medienunternehmen über den Ver-
kauf der Übertragungsrechte an den Spielen27. Sie plante, die Rechte für jeweils 
drei Jahre zu verkaufen28.

Wiederum sah die Europäische Kommission aufgrund der Wettbewerbsbe-
schränkung zwischen den Vereinen den Tatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV a. F. 
als erfüllt an. Sie vertrat allerdings erstmals die Ansicht, dass die Monopolisierung 
auch zu einer Marktverschließung auf nachgeordneten Märkten führen könne, 
wenn die einzelnen Rechtepakete zu groß sind29. Abermals war das Vergabever-
fahren daher nach Ansicht der Kommission erst freistellungsfähig i. S. d. Art. 81 
Abs. 3 EGV a. F., nachdem sich die FAPL zu bestimmten Änderungen verpflichtet 

	 23	Kommission, Entsch. v. 19. 01. 2005, COMP / C-2/37.214, Rn. 4 – Gemeinsame Vermark-
tung der Medienrechte an der deutschen Bundesliga.
	 24	Kommission, Entsch. v. 19. 01. 2005, COMP / C-2/37.214, Rn. 41 – Gemeinsame Vermark-
tung der Medienrechte an der deutschen Bundesliga.
	 25	Kommission, Entsch. v. 19. 01. 2005, COMP / C-2/37.214, Rn. 24 – Gemeinsame Vermark-
tung der Medienrechte an der deutschen Bundesliga.
	 26	Kommission, Entsch. v. 19. 01. 2005, COMP / C-2/37.214, Rn. 27 ff. – Gemeinsame Ver-
marktung der Medienrechte an der deutschen Bundesliga.
	 27	Siehe Kommission, Entsch. v. 22. 03. 2006, COMP / C-2/38.173, Rn. 5 – Joint selling of 
the media rights to the FA Premier League.
	 28	Siehe Kommission, Entsch. v. 22. 03. 2006, COMP / C-2/38.173, Rn. 6 – Joint selling of 
the media rights to the FA Premier League.
	 29	Kommission, Entsch. v. 22. 03. 2006, COMP / C-2/38.173, Rn. 24 ff. – Joint selling of the 
media rights to the FA Premier League; zustimmend Monopolkommission, Zentralvermark-
tung in der Fußball-Bundesliga, Hauptgutachten XXI, Rn. 411.
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hatte30. Insbesondere erhöhte sie die Anzahl der Pakete von vier auf sechs. Zudem 
legte die FAPL fest, dass nicht ein Käufer sämtliche dieser Rechtepakete erwerben 
konnte (sog. no-single-buyer-rule)31.

6. Vermarktung Dänische Superligaen, Dänemark

Auch von dänischen Wettbewerbsbehörden stammen einige Entscheidungen, 
die sich mit der zentralen Vermarktung exklusiver TV-Rechte an der Dänischen 
Superligaen befassen.

Im Jahr 2007 akzeptierte der damalige Dänische Wettbewerbsrat die von der 
Dänischen Fußballvereinigung und der Dänischen Ligavereinigung abgegebenen 
Verpflichtungen, mit denen diese die Zweifel der Behörde an der Vereinbarkeit der 
Zentralvermarktung mit Art. 81 EGV a. F. und § 6 des dänischen Wettbewerbsge-
setzes ausräumten. Die Zugeständnisse bestanden u. a. darin, dass sie die Rechte 
diskriminierungsfrei und in mehreren Paketen für die Dauer von höchstens drei 
Jahren ausschrieben. Nur falls lediglich ein oder zwei Unternehmen Gebote ab-
gäben, durften sie alle Pakete an einen Bieter geben32.

Im Jahr 2014 weitete die die Dänische Wettbewerbs- und Verbraucherschutz-
behörde die Verpflichtungen der Dänischen Ligavereinigung im Detail aus, hielt 
an der grundsätzlichen Linie aber fest33.

7. Vermarktung Fußball-Bundesliga, Deutschland

Zuletzt befasste sich das Bundeskartellamt in einer Abfolge von Verfahren mit 
den Ausschreibungsrunden der Fernsehrechte an der Fußball-Bundesliga.

Das Bundeskartellamt war erstmals im Jahr 2009 mit der Zentralvermarktung 
der Fußball-Bundesliga befasst34. Es verlautbarte gegenüber der DFL, dass es die 
von dieser avisierten Ausschreibungsbedingungen untersagen würde35. Diese Äu-

	 30	Kommission, Entsch. v. 22. 03. 2006, COMP / C-2/38.173, Rn. 39 – Joint selling of the 
media rights to the FA Premier League.
	 31	Kommission, Entsch. v. 22. 03. 2006, COMP / C-2/38.173, Rn. 37 – Joint selling of the 
media rights to the FA Premier League.
	 32	Dänischer Wettbewerbsrat, Journal nr. 4/0120-0204-0052/TUK / MIK The Council meet
ing 31 October 2007, siehe https://www.en.kfst.dk/nyheder/kfst/english/decisions/20071031-
joint-selling-of-media-rights-to-danish-football/zuletzt abgerufen am 06. 04. 2021.
	 33	Dänische Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde, Entsch. v. 26. 02. 2014, 13/04400/
MST / MMW / UHL, siehe https://www.en.kfst.dk/nyheder/kfst/english/decisions/20140226-
new-commitments-regarding-danish-football-clubs-joint-sale-of-media-rights/zuletzt abge-
rufen am 06. 04. 2021.
	 34	BKartA, Hintergrundpapier Zentralvermarktung, S. 1.
	 35	Dargestellt bei OLG Düsseldorf, Beschl. v. 16. 09. 2009, Kart 1/2009, SpuRt 2009, 258, 259.
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ßerung bezog sich insbesondere auf die von der DFL geplante eigene Produktion 
der Fernsehsignale und den Verkauf der fertigen Signale an die Fernsehsender, 
die die Signale nicht weiterbearbeiten können sollten. Dies hätte neben der Kar-
tellierung auf der Ebene der Rechteveräußerer36 zusätzlich zu einer Monopolisie-
rung auf der Marktstufe der Signalproduktion geführt37. Darüber hinaus sah das 
Bundeskartellamt eine zeitnahe Highlight-Berichterstattung für erforderlich an, 
um den Preissetzungsspielraum im Pay-TV-Bereich zu begrenzen38. Eine solche 
Highlight-Berichterstattung betrachtete es zugleich als bedeutenden Effizienz
gewinn der zentralen Vermarktung39.

Auch in seiner Entscheidung von 2012 sah das Bundeskartellamt die zentrale 
TV-Vermarktung der Bundesliga als einzelfreistellungsfähig an40. Das Angebot 
eines umfassenden Ligaproduktes war nach Auffassung des Bundeskartellamtes 
ein Effizienzgewinn41. Eine no-single-buyer-rule, die es verbietet, sämtliche Fern-
sehrechte an einen einzigen Sender zu verkaufen, sah das Bundeskartellamt aus-
drücklich (noch) nicht als notwendig an42. Erforderlich war nach seiner Auffassung 
aber ein transparentes und diskriminierungsfreies Vergabeverfahren43. Eine Aus-
schaltung des Wettbewerbs stellte das Bundeskartellamt nicht fest, da es darauf ab-
stellte, dass die Vereine im Bereich der Fernsehvermarktung nur eingeschränkt im 
Wettbewerb stünden und die Fernsehrechte zugleich komplementärer Natur seien44.

In der Entscheidung aus dem Jahr 2016 verschärfte das Bundeskartellamt 
schließlich die Voraussetzungen der Freistellung. Das Bundeskartellamt themati-
sierte dabei nicht die horizontalen Auswirkungen der Zentralvermarktung, da es 
horizontale Wettbewerbsbeschränkungen nicht mehr als den Schwerpunkt der Prü-
fung betrachtete45, wobei es sich auf die Ausführungen in der Entscheidung von 
2012 bezog46. Es sah die Zentralvermarktung als freistellungsfähig nach Art. 101 
Abs. 3 AEUV/§ 2 GWB an47. Im Wesentlichen führte das Bundeskartellamt die 
Effizienzgewinne an, die es selbst schon im vorhergehenden Bescheid von 2012 
hervorgehoben und auf die auch die Europäische Kommission abgestellt hatte48.

	 36	BKartA, Hintergrundpapier Zentralvermarktung, S. 4.
	 37	BKartA, Hintergrundpapier Zentralvermarktung, S. 5.
	 38	BKartA, Hintergrundpapier Zentralvermarktung, S. 6.
	 39	BKartA, Hintergrundpapier Zentralvermarktung, S. 6.
	 40	BKartA, Beschl. v. 12. 01. 2012, B 6-114/10, Rn. 54 ff.
	 41	BKartA, Beschl. v. 12. 01. 2012, B 6-114/10, Rn. 59.
	 42	BKartA, Beschl. v. 12. 01. 2012, B 6-114/10, Rn. 102.
	 43	BKartA, Beschl. v. 12. 01. 2012, B 6-114/10, Rn. 105.
	 44	BKartA, Beschl. v. 12. 01. 2012, B 6-114/10, Rn. 108.
	 45	BKartA, Beschl. v. 11. 04. 2016, B 6-32/15, Rn. 108.
	 46	BKartA, Beschl. v. 11. 04. 2016, B 6-32/15, Rn. 106.
	 47	BKartA, Beschl. v. 11. 04. 2016, B 6-32/15, Rn. 136.
	 48	Vgl. BKartA, Beschl. v. 11. 04. 2016, B 6-32/15, Rn. 138 ff.; kritisch in Bezug auf Effi-
zienzgewinne durch Schaffung eines einheitlichen Ligaproduktes aufgrund der no-single-
buyer-rule und der Zersplitterung des Spieltages Dück / Terhorst, ZWeR 2017, 50, 57 ff.
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Erstmals untersagte das Bundeskartellamt allerdings, die Rechte an sämtlichen 
Spielen exklusiv an nur einen einzigen Bieter zu vergeben49. Das Bundeskartellamt 
begründete dies damit, dass durch die Zentralvermarktung auf dem Rechtemarkt 
mit der DFL ein Quasi-Monopolist50 entstanden sei, was eine Abschottungswir-
kung auf nachgelagerten Märkten mit sich bringe51. Die no-single-buyer-rule wirke 
Beschränkungen des Innovations- und Substitutionswettbewerbs entgegen52. Die 
Vergabe für einen Zeitraum von vier Jahren53 problematisierte das Bundeskartell-
amt nicht weiter.

Diese Linie bestätigte das Bundeskartellamt in einem weiteren Beschluss im 
Jahr 2020. Abermals setzte das Bundeskartellamt ein Alleinerwerbsverbot durch54,  
sah die Zentralvermarktung im Übrigen aber als einzelfreistellungsfähig an55.

8. Zwischenergebnis

Die Übertragung der Zuständigkeit für die wirtschaftliche Verwertung von Li-
gasportveranstaltungen auf eine zentrale Instanz ist im Ergebnis unter bestimmten 
Voraussetzungen mit dem Kartellverbot vereinbar. Zwar stellt sie einen Beschluss 
einer Unternehmensvereinigung dar56, der den Wettbewerb beschränkt57. Sie ist 
aber freistellungsfähig, sofern eine Einzelvermarktung überhaupt nicht möglich 
ist oder wenn die Zentralvermarktung ein besseres Fernsehprodukt ermöglicht, 
als die Einzelvermarktung58. Dies geschieht insbesondere durch die Schaffung 

	 49	BKartA, Beschl. v. 11. 04. 2016, B 6-32/15, Rn. 14.
	 50	BKartA, Beschl. v. 11. 04. 2016, B 6-32/15, Rn. 109.
	 51	BKartA, Beschl. v. 11. 04. 2016, B 6-32/15, Rn. 111.
	 52	BKartA, Beschl. v. 11. 04. 2016, B 6-32/15, Rn. 120; Hellmann / Cetintas, SpuRt 2018, 10, 
13 bezweifeln, dass die Regelung eine ausreichende Anzahl von Spielen betrifft, um Wettbe-
werb zu befördern.
	 53	BKartA, Beschl. v. 11. 04. 2016, B 6-32/15, Rn. 9.
	 54	BKartA, Beschl. v. 20. 03. 2020, B 6-28/19, Rn. 17.
	 55	BKartA, Beschl. v. 20. 03. 2020, B 6-28/19, Rn. 250 ff.
	 56	Zustimmend Pichler, MMR 1998, 309, 310; Bagger, Die kartellrechtlichen Grenzen bei 
der Vergabe von Bundesligaübertragungsrechten, S. 169; Schwarze / Hetzel, EuR 2005, 581, 591.
	 57	Zustimmend Hellmann, in: Jaeger et al. (Hrsg.), FK 2017, Sonderbereiche Sport, Rn. 50; 
Wertenbruch, ZIP 1996, 1417, 1420; Monopolkommission, Zentralvermarktung der Übertra-
gungsrechte für die UEFA Champions League, Hauptgutachten XXII., Rn. 845; Bagger, Die 
kartellrechtlichen Grenzen bei der Vergabe von Bundesligaübertragungsrechten, S. 169; so-
fern eine gesetzliche Zuordnung der Vermarktungsrechte zugunsten des Verbandes bestünde, 
bestünde die kartellrechtliche Problematik nicht, vgl. Kommission, Entsch. v. 23. 07. 2003, 
COMP / C.2-37.398, Rn. 122  – Gemeinsame Vermarktung der gewerblichen Rechte an der 
UEFA Champions League.
	 58	Zustimmend Monopolkommission, Zentralvermarktung in der Fußball-Bundesliga, Haupt
gutachten XXI, Rn. 430, 432; Jungheim, SpuRt 2009, 13, 14; Heermann, WuW 2017, 312, 316; 
Wertenbruch, ZIP 1996, 1417, 1424; Schürnbrand, in: Vieweg (Hrsg.), Facetten des Sport-
rechts, 9–25, S. 19; siehe auch Hellmann, in: Jaeger at. al. (Hrsg.), FK 2017, Sonderbereiche 
Sport, Rn. 111; differenzierend Sauer, SpuRt 2004, 93, 97; kritisch hingegen Weihs, in: Vie-
weg (Hrsg.), Perspektiven des Sportrechts, 149–172, S. 168 f., die allerdings den Aspekt des 
besseren Fernsehprodukts durch einheitliche Vermarktung nicht anspricht.
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einer einheitlichen Anlaufstelle für Fernsehsender59 und damit der Möglichkeit der 
Bündelung von Übertragungsrechten60 sowie durch die Steigerung der Attraktivi-
tät des Produkts durch Verbesserung eines Markenimages durch erhöhte Wieder-
erkennbarkeit des Medienprodukts und durch eine objektive Berichterstattung61. 
Besonderheiten des sportlichen Wettbewerbs äußern sich bei derartigen Organi-
sationsnormen nicht.

Zu den ausschlaggebenden Verbesserungen gehört ausdrücklich nicht ein aus-
geglichener sportlicher Wettbewerb62. Auch wenn das Oberste Gericht für England 
in Wettbewerbssachen dies anders sah, wäre es für den Rechtsanwender ange-
sichts entgegenstehender Ausführungen des BGH und der Europäischen Kom-
mission ein hochriskantes Unterfangen, sich hierauf zu verlassen. Gleichwohl ist  
ein finanzieller Ausgleich aber – quasi kollateral – zulässig63. Unter dieser Vo-
raussetzung kommt in Zuständigkeitsregeln nicht das Konkurrenzprinzip zum 
Ausdruck. 

Die Zentralisierung der Rechtevermarktung darf nicht zu einer Monopolisie-
rung auf nachgeordneten Marktstufen führen64. Die Verbände sollten daher eine 
no-single-buyer-rule anwenden65. Während die Kartellbehörden teilweise auch 
längere Vergabezeiträume erlaubten, ist eine Periode von drei Jahren in jedem Fall 

	 59	Zustimmend Monopolkommission, Zentralvermarktung der Übertragungsrechte für die 
UEFA Champions League, Hauptgutachten XXII, Rn. 849; Heermann, CaS 2019, 30, 37; 
ähnlich auch Bagger, Die kartellrechtlichen Grenzen bei der Vergabe von Bundesligaübertra-
gungsrechen, S. 219 f.; a. A. Beisenherz, Der professionelle Sport und das europäische Kartell-
recht, S. 132 f.
	 60	„These 27“ in Heermann, in: Vieweg (Hrsg.), Erlanger Sportrechtstagungen 2018 und 
2019, 29–56, S. 37.
	 61	Vgl. auch Bagger, Die kartellrechtlichen Grenzen bei der Vergabe von Bundesligaüber-
tragungsrechen, S. 208 ff. mit Blick auf die zentrale Fernsehvermarktung der Bundesliga; 
Monopolkommission, Zentralvermarktung der Übertragungsrechte für die UEFA Champions 
League, Hauptgutachten XXII, Rn. 849; Jungheim, SpuRt 2009, 13, 16, hat hingegen Beden-
ken, dass bei einer Ausdifferenzierung des Spieltages der Gesamtwettbewerb nicht mehr er-
kennbar sei, sodass dann die Vorteile der Zentralvermarktung die Nachteile nicht mehr über-
wögen; a. A. auch Beisenherz, Der professionelle Sport und das europäische Kartellrecht, 
S. 133.
	 62	Im Schrifttum wird diesem Argument teilweise ein größeres Gewicht beigemessen, vgl. 
z. B. Jungheim, SpuRt 2009, 13, 14; „These 24“ in Heermann, in: Vieweg (Hrsg.), Erlanger 
Sportrechtstagungen 2018 und 2019, 29–56, S. 37; Heermann, CaS 2019, 30, 36; ebenfalls den 
Aspekt der Solidarität hervorhebend Brinckman / Vollebregt, ECLR 1998, 281, 283.
	 63	Vgl. auch Kommission, Mitteilung Entwicklung der europäischen Dimension des Sports, 
S. 9.
	 64	Vgl. auch Schürnbrand, in: Vieweg (Hrsg.), Facetten des Sportrechts, 9–25, S. 17.
	 65	Nicht ganz unkritisch wegen hierdurch wieder verloren gehender Effizienzen der Zentral-
vermarktung Monopolkommission, Zentralvermarktung der Übertragungsrechte für die UEFA 
Champions League, Hauptgutachten XXII, Rn. 850; ebenso Monopolkommission, Zentralver-
marktung in der Fußball-Bundesliga, Hauptgutachten XXI, Rn. 457; sowie Dück / Terhorst, 
ZWeR 2017, 50, 64, die darauf hinweisen, dass die no-single-buyer-rule das einheitliche Li-
gaprodukte wieder gefährdet.
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zulässig. Ferner müssen die Rechte an die Vereine zurückfallen, wenn sich kein 
Bieter findet66. Zudem sollten die Verbände sicherheitshalber eine zeitnahe High-
light-Berichterstattung im frei empfangbaren Fernsehen sicherstellen. Schließlich 
muss die Vergabe in einem diskriminierungsfreien Verfahren erfolgen.

II. Außenbeziehungsnormen

Am Kartellverbot gemessene Außenbeziehungsnormen bestehen in Regeln, die 
ein einheitliches Verhalten der Mitglieder gegenüber Dritten erzeugen.

1. Spielervermittler

Die Europäische Kommission befasste sich in einer Entscheidung aus dem Jahr 
2002 mit der Verpflichtung der (nicht den Verbänden angehörenden) Spielerver-
mittler auf einen Kodex der Berufsethik, dessen Regeln sich „auf berufliche Ge-
wissenhaftigkeit, Ehrlichkeit, Lauterkeit, Sachlichkeit, Klarheit, Wahrheit, Recht 
und Billigkeit“ beziehen. Sie stellte insofern fest, dass diese Verpflichtungen nicht 
unzumutbar seien67.

Das EuG sah in seinem auf die Klage gegen die Kommissionsentscheidung er-
gangenen Piau-Urteil aus dem Jahr 2005 die Unterwerfung der Spielervermittler 
unter die FIFA-Regeln zu Spielertransfers im Grundsatz als unproblematisch an, 
weil nicht dargelegt worden war, inwieweit der Wettbewerb beeinträchtigt wurde. 
Auch der Inhalt der betreffenden Regeln war nicht Gegenstand der Prüfung68.

Das LG Frankfurt a. M. hielt die pauschale Unterwerfung der Spielervermittler 
unter die Reglements der FIFA und des DFB im Jahr 2015 nur insofern für unver-
hältnismäßig und somit für einen nach dem Drei-Stufen-Test nicht zu rechtfertigen-
den Kartellverstoß, als sie die Spielervermittler auch der Verbandsgerichtsbarkeit 
unterwarfen69. Im Übrigen erkannte es keinen Kartellverstoß.

Zu beachten ist allerdings, dass die Urteilsbegründung des LG mit Vorsicht zu 
genießen ist, da sie auf den Drei-Stufen-Test abstellt70, was nicht mit der hier ver-
tretenen Auffassung zu seinem Anwendungsbereich in Einklang zu bringen ist, 
wonach der Drei-Stufen-Test nur anwendbar ist, wenn die jeweilige Absprache eine 

	 66	Beifällig Bagger, Die kartellrechtlichen Grenzen bei der Vergabe von Bundesligaüber-
tragungsrechten, S. 257.
	 67	EuG, Urt. v. 26. 01. 2005, Rs. T-193/02, Rn. 86 – Piau.
	 68	EuG, Urt. v. 26. 01. 2005, Rs. T-193/02, Rn. 92 – Piau.
	 69	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 28. 05. 2015, 2–06 O 142/15, SpuRt 2015, 263, 266 – Spieler-
vermittler; siehe zu letzterem Aspekt ausführlich unten unter Kapitel 7, Abschnitt A. I. 2.
	 70	Vgl. LG Frankfurt a. M., Urt. v. 28. 05. 2015, 2–06 O 142/15, SpuRt 2015, 263, 266 – Spie-
lervermittler.
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lediglich interne Regelung darstellt und Dritte nicht unmittelbar betrifft71. Gerade 
bei Spielervermittlern handelt es sich aber um letztere Gruppe, weil sie nicht Mit-
glieder der Fußballverbände sind. Stattdessen hätte das LG auf die höheren Ein-
zelfreistellungsvoraussetzungen abstellen müssen.

2. Genehmigungsvorbehalt für verbandsfremde Wettkämpfe

In ihrer ISU-Entscheidung aus dem Jahr 2017 befand die Europäische Kommis-
sion das Erfordernis der Genehmigung einer Eisschnelllaufveranstaltung durch 
den Verband für nicht mit dem Kartellverbot vereinbar. Zunächst hielt sie den 
Genehmigungsvorbehalt für unverhältnismäßig im Sinne des Drei-Stufen-Test72. 
Insbesondere bemängelte sie unverhältnismäßige Voraussetzungen wie die Offen-
legung der Finanzen und des Business Plans des Veranstalters73. Zudem waren 
ggf. noch weitere Auskunftspflichten vorgesehen74 und die Entscheidung über die 
Genehmigung unterlag einem weiten Ermessenspielraum, insbesondere weil die 
Kriterien nicht abschließend aufgeführt waren75. Schließlich waren keine Fristen 
für Entscheidungen vorgesehen76. Die Europäische Kommission ließ offen, ob das 
Genehmigungserfordernis überhaupt notwendig mit den genannten legitimen Zie-
len verbunden ist77. Da aber ein etwaiges Verbot der Teilnahme an nicht genehmig-
ten Wettbewerben ohnehin nicht durch Sanktionen durchgesetzt werden kann78, 
erübrigt sich eine Genehmigungspflicht. Aus denselben Gründen lehnte die Kom-
mission auch eine Einzelfreistellung des Genehmigungserfordernisses ab79. 

Das EuG schloss sich dem in seinem ISU-Urteil aus dem Jahr 2020 vollum-
fänglich an80.

	 71	Siehe oben Kapitel 4, Abschnitt D. I. 3. d) aa) (3); vgl. auch Misic, in: Asser Internatio-
nal Sports Law Blog, 12. 08. 2015, http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-new-fifa-
intermediaries-regulations-under-eu-law-fire-in-germany-by-tine-misic (zuletzt abgerufen am 
06. 04. 2021), der die Verkürzung des Prüfungsumfangs im Fall des Spielervermittlerregle-
ments durch das Landgericht als „almost blasphemous“ bezeichnete.
	 72	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 254 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
	 73	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 255 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
	 74	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 256 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
	 75	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 257 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
	 76	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 258 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
	 77	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 254 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
	 78	Vgl. Abschnitt V. 2. f).
	 79	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 296 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
	 80	EuG, Urt. v. 16. 12. 2020, T-93/18, Rn. 110 – International Skating Union / Kommission.
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3. Zwischenergebnis

Sowohl die in Statuten festgelegte indirekte Unterwerfung Dritter unter die Ver-
bandsregeln als auch deren Verpflichtung auf Verhaltenskodizes im Rahmen etwai-
ger Vertragsschlüsse der Mitglieder des Verbandes mit diesen Dritten erfüllen nicht 
grundsätzlich den Tatbestand des Kartellverbotes. Die Vereinbarkeit des Genehmi-
gungsvorbehalts des Verbands für verbandsfremde Wettbewerbe mit dem Kartell-
verbot bleibt unklar, aber höchst zweifelhaft81. In diesen Außenbeziehungsnormen  
kommen die Besonderheiten des sportlichen Wettbewerbs nicht zum Ausdruck.

III. Verhaltensnormen

Zu den Verhaltensnormen zählen sowohl Sportausübungsregeln als auch Len-
kungsregeln für das Verhalten der Akteure außerhalb des Sportplatzes.

1. Sportausübungsregeln

Die Sportausübungsregeln lassen sich in Verbote und Gebote unterteilen.

Mit der grundsätzlichen Zulässigkeit von Verboten im Bereich der Sportaus-
übung setzte sich bereits der EuGH im Jahr 2006 im Meca-Medina-Urteils ausei-
nander. Der EuGH zog in diesem Urteil den Drei-Stufen-Test (erstmals) im Bereich 
des Sports heran und stellte darauf ab, dass das Dopingverbot das Ziel eines fairen 
Ablaufs von Sportwettkämpfen verfolge. Es gewährleiste „die Chancengleichheit 
der Sportler, ihre Gesundheit, die Ehrlichkeit und Objektivität des Wettkampfes 
sowie die ethischen Werte des Sports“82. Da das Verbot mit diesen Zielen untrenn-
bar verbunden sei, sei es gerechtfertigt.

Das Bundeskartellamt erkannte schon in Tätigkeitsberichten in den 1960er Jah-
ren die Notwendigkeit einheitlicher Spielregeln und in diesem Rahmen auch die 
Vereinheitlichung der verwendeten Hilfsmittel an83. Da dies im Umkehrschluss 
zur Nichtzulassung andersartiger Hilfsmittel führt, müsse die Nichtzulassung auf 
sportbezogenen Gründen beruhen84. Zustimmungswürdig ist, dass diese sportliche 
Begründung auch auf technischen Gründen beruhen oder für die Durchführung 
des sportlichen Wettkampfs erforderlich sein kann85.

	 81	Kornbeck, SpuRt 2018, 22, 24 hält die gleichzeitige Wahrnehmung autonom-regulierender  
und unternehmerischer Tätigkeiten grundsätzlich für nicht mit dem Kartellverbot vereinbar.
	 82	EuGH, Urt. v. 18. 07. 2006, Rs. C-519/04 P, Rn. 43 – Meca-Medina.
	 83	Bundeskartellamt, Tätigkeitsbericht 1964, Bt-Drs. IV/3752, S. 29.
	 84	Bundeskartellamt, Tätigkeitsbericht 1964, Bt-Drs. IV/3752, S. 29 f.
	 85	So Spindler, in: Adolphsen et al. (Hrsg.), Sportrecht in der Praxis, Rn. 1872; ähnlich Sum-
merer, in: Fritzweiler / Pfister / Summerer (Hrsg.), Praxishandbuch Sportrecht, 4. Aufl., 2020, 
Teil 3, Rn. 456d; Schürnbrand, ZWeR 2005, 396, 412; ähnlich Stancke, SpuRt 2015, 46, 50.
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Die Europäische Kommission geht davon aus, dass die Regel von Hin- und 
Rückspielen jeweils am Heimatort zweier Mannschaften nach dem Drei-Stufen-
Test zwecks Sicherstellung der Chancengleichheit nicht gegen das Kartellverbot 
verstößt86.

Ebenso verneint die Kommission unter den Voraussetzungen des Drei-Stufen-
Tests einen Kartellverstoß durch Regeln über die Zusammensetzung von National-
mannschaften nach Staatsangehörigkeit bei internationalen Wettbewerben zwecks 
Organisation des Wettbewerbs87.

Etwas anderes gilt für Vereinswettbewerbe. Der EuGH prüfte Ausländerquo-
ten bei Vereinswettbewerben im Rahmen des Bosman-Urteils88 im Jahr 1995 
zwar nicht am Maßstab des Kartellverbotes, weil er bereits einen Verstoß gegen 
die Arbeitsnehmerfreizügigkeit in der EU bejahte89. Der Generalanwalt in dem 
Verfahren ging aber ebenso wie die Europäische Kommission von einem Verstoß 
gegen das Kartellverbot aus90. Eine Ausnahme vom Kartellverbot nach dem Drei-
Stufen-Test schloss der Generalanwalt aus91. Ohne vertiefte Prüfung beließ er es 
bei der knappen Feststellung, dass eine Freistellung nach Art. 85 Abs. 3 EGV a. F. 
ausscheiden müsse92.

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass Sportausübungsregeln unter den Vor-
aussetzungen des Drei-Stufen-Tests zulässig sind, solange sie auf sportbezogenen 
Gründen beruhen. Dies ist der Fall, wenn sie erforderlich sind, um einen einheit-
lichen sportlichen Wettbewerb in einem bestimmten Modus zu gewährleisten und 
um die Chancengleichheit der Sportler zu gewähren. Letzteres umfasst auch Re-
gelungen, die erforderlich sind, um die Gesundheit der Sportler zu schützen, da 
es die Chancengleichheit einschränken würde, wenn einige Sportler größere ge-
sundheitliche Risiken einzugehen bereit sind. Im Übrigen besteht ein weitgehend 
autonomer Gestaltungsspielraum der Sportverbände. Außerhalb sportbezogener 
Gründe wiegt die allgemeine Handlungsfreiheit der Sportler bzw. Sportvereine  
schwerer. 

	 86	Kommission, Commission Staff Working Document – The EU and Sport: Background 
and Context  – Accompanying document to the White Paper {COM(2007) 935}, Annex I, 
Ziff. 2. 2. 1.2.
	 87	Kommission, Commission Staff Working Document – The EU and Sport: Background 
and Context  – Accompanying document to the White Paper {COM(2007) 935}, Annex I, 
Ziff. 2. 2. 1.4.
	 88	EuGH, Urt. v. 15. 12. 1995, Rs. C-415/93 – Bosman.
	 89	Vgl. Streinz, SpuRt 1998, 1, 6.
	 90	Generalanwalt Lenz, Schlussanträge vom 20. 09. 1995, Rs. C-415/93, Rn. 254 ff. – Bosman;  
Kommission, Commission Staff Working Document  – The EU and Sport: Background 
and Context  – Accompanying document to the White Paper {COM(2007) 935}, Annex I, 
Ziff. 2. 2. 2.3.
	 91	Generalanwalt Lenz, Schlussanträge vom 20. 09. 1995, Rs. C-415/93, Rn. 270 mit Verweis 
auf Rn. 137 ff. – Bosman.
	 92	Generalanwalt Lenz, Schlussanträge vom 20. 09. 1995, Rs. C-415/93, Rn. 277 f. – Bosman.
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Derartige sportbezogene Verhaltensregeln sind Ausdruck des Gleichheitsprin-
zips im sportlichen Wettbewerb.

2. Wirtschaftliche Lenkungsregeln

Wirtschaftliche Lenkungsregeln lassen sich grundsätzlich in solche ohne (a)) 
und solche mit Bezug zur Ausübung des Sports (b)) unterteilen.

a) Regeln ohne Bezug zur Ausübung des Sports

aa)	 Kontrahierungsverbot mit Spielervermittlern ohne Lizenz

Erstmals war das in den FIFA-Statuten enthaltene, unter bestimmten Umständen 
geltende Verbot der Zusammenarbeit von Mitgliedern mit Spielervermittlern im 
Jahr 1998 Gegenstand eines Verfahrens der Europäischen Kommission. Spieler-
vermittler mussten nach dem FIFA-Spielervermittler-Reglement im Besitz einer 
Lizenz sein93, anderenfalls war eine Zusammenarbeit mit ihnen mit Sanktionen 
belegt94. Der Spielervermittler Laurent Piau begehrte Änderungen der Modali-
täten zur Erteilung einer solchen Lizenz. Er verfolgte sein Begehren zunächst 
mittels einer Beschwerde zur Kommission, die das Verfahren nach Überarbei-
tung der FIFA-Statuten aber mangels Fortbestehens des Gemeinschaftsinteresses 
einstellte95.

Die Kommission hielt das Lizenzerfordernis als solches für freistellungsfähig, 
da es mehr „qualitative als quantitative Beschränkungen“ enthalte und dazu be-
stimmt war, Spieler und Vereine insbesondere vor schlecht ausgehandelten Ver-
trägen zu schützen96. Das EuG folgte dieser Einschätzung, wobei er sich auf eine 
(erhoffte) „Professionalisierung und eine Verbesserung der Ethik der Tätigkeit der 
Spielervermittler“ stützte, die „zu einer Selektion lediglich in qualitativer Hinsicht“ 
führe und den Wettbewerb mithin nicht ausschalte97. Schließlich wies es bei der 
Gelegenheit darauf hin, dass es insofern auch nicht auf den spezifischen Charakter 
des Sports ankomme98.

Das LG Frankfurt a. M. hielt das Verbot der Zusammenarbeit mit nichtregist-
rierten Spielervermittlern in einem Urteil aus dem Jahr 2019 mit einer ähnlichen 

	 93	Vgl. EuG, Urt. v. 26. 01. 2005, Rs. T-193/02, Rn. 4 – Piau.
	 94	Vgl. EuG, Urt. v. 26. 01. 2005, Rs. T-193/02, Rn. 16 – Piau.
	 95	EuG, Urt. v. 26. 01. 2005, Rs. T-193/02, Rn. 19 – Piau.
	 96	Siehe EuG, Urt. v. 26. 01. 2005, Rs. T-193/02, Rn. 100 – Piau; zustimmend Vetter, SpuRt 
2005, 233, 235.
	 97	EuG, Urt. v. 26. 01. 2005, Rs. T-193/02, Rn. 102 ff. – Piau; zustimmend Wertenbruch, 
SpuRt 2009, 183, 186.
	 98	EuG, Urt. v. 26. 01. 2005, Rs. T-193/02, Rn. 105 – Piau.
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Begründung ebenfalls für einzelfreistellungsfähig nach Art. 101 Abs. 3 AEUV. 
„Die Registrierung [diene] der Verbesserung der Dienstleistung“, indem durch sie 
„ein transparenter und damit kontrollierbarer Markt der Spielervermittlung ver-
wirklicht“ werde. Für diesen Zweck sei sie auch unerlässlich99.

bb)	 Verbote bestimmter Vergütungsklauseln

Das LG Frankfurt a. M. und das OLG Frankfurt a. M. befassten sich in Urteilen 
aus dem Jahr 2015 und 2019 bzw. 2016 mit Verboten bestimmter Regelungen über 
die Vergütung von Spielervermittlern100.

Das LG Frankfurt a. M. sah in seinem ersten Urteil im Jahr 2015 das Verbot als 
zulässig an, zukünftige Transferwerte des jeweiligen Spielers bei der Bemessung 
der Vergütung des Vermittlers zu berücksichtigen. Das Verbot erhöhe die Ver-
tragsstabilität, indem es sachfremde Anreize zur Herbeiführung einer vorzeitigen 
Vertragsauflösung vermindere101. Die Regel soll also Spieler vor Transfers schüt-
zen, die auf den wirtschaftlichen Interessen des Vermittlers beruhen. Das OLG 
Frankfurt a. M. bestätigte dies im Jahr 2016102.

Als mit dem Kartellverbot unvereinbar sah das LG Frankfurt a. M. hingegen 
das Verbot eines pauschalen Honorars an, sofern es anteilig an der Transfersumme 
bemessen ist, da kein sachlicher Grund hierfür ersichtlich sei103.

Das OLG Frankfurt a. M. erkannte keinen Kartellverstoß im Verbot der Ver-
gütung von Spielervermittlern bei Transfers minderjähriger Spieler, unabhängig 
davon, ob es sich um einen Lizenzspieler handelt104. Das LG Frankfurt a. M. hatte 
dies noch anders gesehen105. Der Jugendschutz hat nach Ansicht des LG kein aus-
reichendes Gewicht, um dieses Verbot zu rechtfertigen, wenn der Spieler in der 
ersten oder zweiten Bundesliga tätig ist. Solche Spieler seien nicht in dem Maße 

	 99	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 24. 10. 2019, 2-03 O 517/18, WuW 2020, 342, 345 – DFB-
Reglement.
	 100	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 28. 05. 2015, 2-06 O 142/15, SpuRt 2015, 263, 267 – Spieler-
vermittler; LG Frankfurt a. M., Urt. v. 24. 10. 2019, 2-03 O 517/18, WuW 2020, 342 – DFB-
Reglement; OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 02. 02. 2016, 11 U 70/15 (Kart), SpuRt 2016, 173 – 
Spielervermittler.
	 101	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 28. 05. 2015, 2-06 O 142/15, SpuRt 2015, 263, 267 – Spieler-
vermittler.
	 102	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 02. 02. 2016, 11 U 70/15 (Kart), SpuRt 2016, 173, 176 – Spie-
lervermittler.
	 103	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 28. 05. 2015, 2-06 O 142/15, SpuRt 2015, 263, 267 – Spieler-
vermittler; zustimmend Becker / Ulmer, CaS 2015, 374, 376.
	 104	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 02. 02. 2016, 11 U 70/15 (Kart), SpuRt 2016, 173, 174 – Spie-
lervermittler.
	 105	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 28. 05. 2015, 2-06 O 142/15, SpuRt 2015, 263, 267 – Spieler-
vermittler.
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abhängig von einem Berater wie minderjährige Spieler in unteren Ligen106. Das 
OLG maß dem Jugendschutz ein höheres Gewicht bei107. Zudem diene die Rege-
lung dem Zweck, die Anwerbung von Spielern aus dem Ausland ohne gesicherte 
Perspektive einzig aufgrund finanzieller Anreize der Vermittler einzudämmen108. 
Schließlich berge eine Differenzierung zwischen den Vereinen nach der jeweiligen 
Spielklasse die Gefahr, dass Spieler in den unteren Ligen schlechtere Aufstiegs-
chancen hätten109. Diese Erwägungen verdeutlichen wiederum, dass ethische Er-
wägungen die Beschränkung des Wettbewerbes rechtfertigen können.

Wiederum ist zwar zu beachten, dass die Gerichte entgegen der hier vertre-
tenen Auffassung über dessen Anwendungsbereich auf den Drei-Stufen-Test110  
abstellten111. Stattdessen hätten die Gerichte auf die Voraussetzungen der Einzel-
freistellung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV mit ihren höheren Voraussetzungen ein-
gehen müssen. Ethische Belange und Stabilität der Spielerverträge dürften aber 
als Effizienzgewinne, von denen auch die Verbraucher profitieren, eine Einzel-
freistellung rechtfertigen.

Im bereits angesprochenen weiteren Urteil aus dem Jahr 2019 hielt das LG Frank-
furt a. M. das Verbot, „einen zukünftigen Transferwert eines Spielers bei der Vergü-
tung des Vermittlers zu berücksichtigen“, weiterhin für zulässig112. Es stellte hierbei 
auf die Einzelfreistellungsvoraussetzungen nach Art. 101 Abs. 3 AEUV ab, nach-
dem es erkannt hatte, dass der Drei-Stufen-Test auf das Spielervermittlerreglement 
nicht anwendbar sein kann113. Die Regelung diene der „Verbesserung der Dienst-
leistung der Spielervermittler“, indem sie „einer sachfremden, d. h. nicht an sport-
lichen Interessen ausgerichteten Einflussnahme der Vermittler auf Spielerwechsel,  
insb. im Bereich der vorzeitigen Vertragsbeendigung,“ entgegenwirke114. Hier-

	 106	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 28. 05. 2015, 2-06 O 142/15, SpuRt 2015, 263, 267 – Spieler-
vermittler; Becker / Ulmer, CaS 2015, 374, 376.
	 107	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 02. 02. 2016 – 11 U 70/15 (Kart), SpuRt 2016, 173, 174 – Spie-
lervermittler; zustimmend insofern Duval / Mekenkamp, in: Asser International Sports Law 
Blog, 06. 10. 2016, http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/de-or-re-regulating-the-middle 
men-the-dfb-s-regulation-of-intermediaries-under-eu-law-scrutiny-at-the-olg-frankfurt-by-
antoine-duval-and-kester-mekenkamp, zuletzt abgerufen am 06. 04. 2021.
	 108	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 02. 02. 2016 – 11 U 70/15 (Kart), SpuRt 2016, 173, 174 – 
Spielervermittler.
	 109	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 02. 02. 2016 – 11 U 70/15 (Kart), SpuRt 2016, 173, 174 – 
Spielervermittler.
	 110	Siehe oben Kapitel 4, Abschnitt D. I. 3. d) aa) (3).
	 111	Vgl. LG Frankfurt a. M., Urt. v. 28. 05. 2015, 2-06 O 142/15, SpuRt 2015, 263, 266 – Spie-
lervermittler; OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 02. 02. 2016, 11 U 70/15 (Kart), SpuRt 2016, 173, 
174 – Spielervermittler.
	 112	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 24. 10. 2019, 2-03 O 517/18, WuW 2020, 342, 345 – DFB-Re-
glement.
	 113	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 24. 10. 2019, 2-03 O 517/18, WuW 2020, 342, 345 – DFB-Re-
glement.
	 114	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 24. 10. 2019, 2-03 O 517/18, WuW 2020, 342, 345 – DFB-Re-
glement.
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durch sollten die Dienstleistungsempfänger „vor unsachlicher Einflussnahme von 
Spielervermittlern aus monetären Gründen geschützt werden“. Mildere Maßnah-
men seien „genauso wenig ersichtlich wie eine Ausschaltung des Wettbewerbs“115.

Auch das Verbot der Bezahlung von Spielervermittlern für die Vermittlung min-
derjähriger Spieler hielt das LG Frankfurt a. M. in seinem Urteil im Jahr 2019 für 
einzelfreistellungsfähig. Die Dienstleistung der Spielervermittler erfahre „durch 
das Verbot eine qualitative Verbesserung“. Die Regelungen wollten die Integrität 
der Spielerberater sicherstellen und seien hierfür auch unerlässlich116.

cc)	 Vorgaben für die Vergütung von Spielervermittlern

Im Verfahren in Sachen Piau sah die Europäische Kommission in der Regelung 
im Spielervermittler-Reglement, wonach die Vergütung 5 % des Grundgehalts des 
Spielers beträgt, falls der Vertrag zwischen einem Mitglied der FIFA und einem 
Spielervermittler keine anderslautende Abrede enthält, nur einen Mechanismus 
der Streitschlichtung; sie stellte daher keinen Grund zum Einschreiten fest117. Das 
EuG stellte insofern zumindest keine offensichtlichen Beurteilungsfehler fest, da 
der Wettbewerb nicht beschränkt werde118.

dd)	 Verbote längerer Vertragslaufzeiten

Das EuG erblickte im Piau-Urteil in der Verpflichtung zur Angabe der Kriterien 
und Modalitäten der Vergütung sowie der grundsätzlichen Begrenzung der Lauf-
zeit des Vertrages zwischen Spieler und Spielervermittler auf zwei Jahre (aber mit 
Verlängerungsmöglichkeit) keine Wettbewerbsbeschränkung. Vielmehr halte die 
Regel den Markt flüssig und fördere den Wettbewerb sogar119. Überdies trage sie 
zur Sicherheit der finanziellen und rechtlichen Beziehungen bei120.

ee)	 Werbebeschränkungen

Die Chancery Division des englischen High Court of Justice verneinte in einem 
Urteil aus dem Jahr 2001 einen Kartellverstoß durch die Beschränkung von Wer-

	 115	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 24. 10. 2019, 2-03 O 517/18, WuW 2020, 342, 346, 347 – DFB-
Reglement.
	 116	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 24. 10. 2019, 2-03 O 517/18, WuW 2020, 342, 347 – DFB-
Reglement; zustimmend Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 175 ff.; kritisch hingegen  
Posdzun, NZKart 2021, 138, 144 f., der im Bereich des Minderjährigenschutzes den Gesetz-
geber am Zug sieht.
	 117	EuG, Urt. v. 26. 01. 2005, Rs. T-193/02, Rn. 87 – Piau.
	 118	EuG, Urt. v. 26. 01. 2005, Rs. T-193/02, Rn. 90, 93 – Piau.
	 119	EuG, Urt. v. 26. 01. 2005, Rs. T-193/02, Rn. 93 – Piau.
	 120	EuG, Urt. v. 26. 01. 2005, Rs. T-193/02, Rn. 93 – Piau.
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bung auf der Kleidung von Snookerspielern durch die World Professional Billiards 
and Snooker Association (WPBSA) bei im Fernsehen übertragenen Tournieren121. 
Das Gericht verwies darauf, dass die Sendeanstalten auf eine Beschränkung auf 
höchstens zwei Logos auf der Kleidung der Spieler bestünden, sodass die WPBSA 
ein Interesse an der Beschränkung habe122. Die Urteilsbegründung erweckt aller-
dings insofern Zweifel, als dass das Gericht annimmt, dass das Verbot den Wett-
bewerb nicht beschränkt123. 

Das LG Frankfurt a. M. verneinte in einer Entscheidung aus dem Jahr 2005 einen 
Verstoß gegen das Kartellverbot durch das Verbot von Werbung auf der Hose. Das 
Verbot sei nicht willkürlich oder unverhältnismäßig. Nach Ansicht des Gerichts 
ist es nicht zu beanstanden, dass der Verband auch „sportästhetischen Gesichts-
punkten gerecht werden will“124.

Im Jahr 2008 sah das LG Hannover das Verbot in den Statuten des Niedersäch-
sischen Fußballverbandes, Werbung auf anderen Teilen des Trikots als der Vor-
derseite und einem Ärmel des Oberteils zu tragen – im konkreten Fall der Hose –, 
als kartellrechtswidrig an125. Das Gericht stellte darauf ab, dass das Verbot der 
Hosenwerbung über das dem Verband zustehende Recht auf Gestaltung des ver-
einsinternen Werbeverhaltens hinausgehe. Es gehe nicht bloß um das „Wie“ der 
Werbung, sondern auch um das „Ob“, da mit der Hose ein eigenes Kleidungsstück 
betroffen sei126. Auch bestünden keine höherrangigen Interessen, zu deren Schutz 
das Verbot erforderlich sei. Insbesondere sei kein Interesse an einem Hosenwerbe-
verbot für die „Aufrechterhaltung eines geordneten Spielbetriebs ersichtlich“127.

Dieses Urteil des LG Hannover ist nur bedingt dazu geeignet, Klarheit zu schaf-
fen. Der Rechtfertigungsansatz über einen Gestaltungsspielraum beim verbands-
internen Verhalten ähnelt zwar dem des Drei-Stufen-Tests des EuGH. Insbesondere 
stellte das Landgericht auf die Vereinigungsfreiheit ab128. Die Subsumtion des Ge-
richts ist aber nur unter Schwierigkeiten verallgemeinerbar. Eine Differenzierung 
zwischen der Nutzung einer zusätzlichen Werbefläche und der Größe der Werbe-

	 121	EWHC, Case No: HC0100813, 05. 10. 2001, ISLR 2002, SLR-1, Rn. 120 ff. – Hendry et 
al. v. WPBSA.
	 122	EWHC, Case No: HC0100813, 05. 10. 2001, ISLR 2002, SLR-1, Rn. 125 – Hendry et al. 
v. WPBSA.
	 123	EWHC, Case No: HC0100813, 05. 10. 2001, ISLR 2002, SLR-1, Rn. 128 – Hendry et al. 
v. WPBSA.
	 124	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 09. 11. 2005, 2-06 O 101/05, SpuRt 2006, 35, 36.
	 125	LG Hannover, Urt. v. 08. 04. 2008, Az. 18 O 23/06, rechtsprechung.niedersachen, Rn. 21 – 
Hosenwerbung.
	 126	LG Hannover, Urt. v. 08. 04. 2008, Az. 18 O 23/06, rechtsprechung.niedersachen, Rn. 27 – 
Hosenwerbung.
	 127	LG Hannover, Urt. v. 08. 04. 2008, Az. 18 O 23/06, rechtsprechung.niedersachen, Rn. 28 – 
Hosenwerbung; im Ergebnis dem Gericht Recht gebend Seyb, Autonomie der Sportverbände, 
S. 127.
	 128	LG Hannover, Urt. v. 08. 04. 2008, Az. 18 O 23/06, rechtsprechung.niedersachen, Rn. 22 – 
Hosenwerbung.
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fläche stellt einen formalistischen Ansatz dar, der dem Kartellrecht grundsätzlich 
fremd ist. Nach der gebotenen wirtschaftlichen Betrachtung sollte kein Unterschied 
zwischen diesen beiden Parametern bestehen129.

Zustimmungswürdig erscheint es im Ergebnis einerseits, dass der Verband Wer-
bung beschränken können muss, wenn dies für die Durchführung des sportlichen 
Wettkampfs erforderlich ist130. Andererseits erscheint es unverhältnismäßig, dem 
Sportler Eigenwerbung vollständig zu untersagen oder von zusätzlichen Zahlun-
gen abhängig zu machen131. Die Frage, wo die Grenze im Graubereich zwischen 
diesen beiden Extremen zu verlaufen hat, ist abstrakt nicht zu beantworten. Da 
eigene wirtschaftliche Interessen des Verbandes nicht illegitim sind132, dürfte eine 
schlichte Unterscheidung zwischen wirtschaftlich und nichtwirtschaftlich moti-
vierten Werbebeschränkungen133 jedenfalls nicht tragfähig sein.

Im Ergebnis bleibt unklar, ob und inwiefern ästhetische Gründe ein Werbeverbot 
rechtfertigen können. Da auch im Rahmen von Organisationsnormen Regelungen 
zulässig sind, die zu einer verbesserten Vermarktbarkeit des Wettbewerbs führen, 
spricht einiges dafür, dass dies auch im Rahmen von Lenkungsregeln möglich 
ist. Dies bleibt aber mit Unsicherheiten verbunden. Wenn überhaupt, dann kommt 
eine Freistellung in Betracht, während der Tatbestand des Kartellverbots jeden-
falls erfüllt ist.

ff)	 Verbot der sog. Third-Party-Ownership

Als bislang einziges Gericht hatte der Appellationshof Brüssel Gelegenheit, sich 
mit dem Verbot der sog. Third-Party-Ownership auseinander zu setzen. Nach den 
FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players ist es Vereinen verboten, 
die Transferrechte an Spielern an Dritte zu veräußern. 

Hintergrund dieser Regeln ist unter anderem die Sicherung der Integrität des 
Wettbewerbs und der finanziellen Stabilität der die Profi-Kader tragenden Ver-
eine und Kapitalgesellschaften134 und damit der Stabilität des Wettbewerbs. Das 
Schrifttum bestreitet teilweise, dass das Verbot überhaupt geeignet ist, die vor-
gebrachten Ziele der Unterbindung der Fremdbestimmung der Vereine sowie die 
Sicherstellung von Wettbewerbsintegrität und -stabilität zu erreichen135. Andere 
Stimmen bestreiten die Erforderlichkeit136.

	 129	A. A. Heermann, CaS 2008, 296, 297, der gerade diesen Teil der Urteilsbegründung für 
überzeugend hält.
	 130	Ausführlich Hoffmann, SpuRt 1996, 73, 75.
	 131	Ausführlich Hoffmann, SpuRt 1996, 73, 75.
	 132	So auch Hoffmann, SpuRt 1996, 73, 75.
	 133	So Rauste, SpuRt 1998, 7, 9.
	 134	Siehe Heermann, CaS 2013, 21, 22 f.; Flanagan, ISLJ 2018, 139, 150, m. w. N.
	 135	Egger, in: Vieweg (Hrsg.), Inspirationen des Sportrechts, 307–331, S. 322 ff.; Del Fabro, 
CaS 2015, 219, 225.
	 136	Heermann, CaS 2013, 21, 25; Jens / Wessel, CaS 2015, 10, 13 f.
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Der Appellationshof verweigerte hingegen einstweiligen Rechtsschutz mit der 
Begründung, dass er ein Obsiegen des Klägers, Doyen Sports, in der Hauptsa-
che nicht für ausreichend wahrscheinlich hielt, um einstweiligen Rechtsschutz 
zu gewähren. Ein Verstoß gegen Art. 101 Abs. 1 AEUV sei unwahrscheinlich137. 
Auch die Europäische Kommission unterstützt offenbar das Verbot der Third-
Party-Ownership138, was sie auch gegenüber dem Kläger im Verfahren vor dem 
Appellationshof kommuniziert haben soll139.

gg)	 Mehrfachbeherrschungsverbote

Die Europäische Kommission setzte sich im Verfahren der Beschwerde des 
Unternehmens ENIC im Jahr 2002 mit dem in den UEFA-Regeln enthaltenen 
Verbot der Mehrfachbeteiligung an Lizenzspielerabteilungen auseinander. Danach 
sind zum einen kapitalmäßige Beteiligungen von Lizenzspielerabteilungen unter-
einander und zum anderen personelle Verquickungen zwischen Lizenzspielerab-
teilungen, die an Wettbewerben der UEFA teilnehmen, verboten. Sind mehrere 
Lizenzspielerabteilungen unter einheitlicher Kontrolle, darf nur einer von ihnen 
an Wettbewerben der UEFA teilnehmen140. ENIC hatte sich an Lizenzspielerab-
teilungen mehrerer europäischer Fußballvereine mehrheitlich beteiligt141.

Die Kommission sah durch die Regelung den Tatbestand des Kartellverbots nicht 
als erfüllt an142 und stellte das Verfahren ein143. Insbesondere sah sie die Beteili-
gungsregeln der UEFA als verhältnismäßiges Mittel zum Erhalt der Redlichkeit 
des Wettbewerbs an144. Bereits unter Hinzuziehung des Drei-Stufen-Tests verneinte 
die Europäische Kommission die Voraussetzungen des Art. 81 Abs. 1 EGV a. F., da 

	 137	Appellationshof Brüssel, Doyen Sports et ASBL RFC Seraing United c. URBSFA, FIFA 
et UEFA, 2015/KR/54, 10. 03. 2016 dargestellt bei: Duval, in: Asser International Sports Law 
Blog, 05. 04. 2016 http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/doyen-s-crusade-against-fifa-s-
tpo-ban-the-ruling-of-the-appeal-court-of-brussels), zuletzt abgerufen am 06. 04. 2021; a. A. 
eingehend Del Fabro, CaS 2015, 219, 225.
	 138	Appellationshof Brüssel, Doyen Sports et ASBL RFC Seraing United c. URBSFA, FIFA 
et UEFA, 2015/KR/54, 10. 03. 2016 dargestellt bei: Duval, in: Asser International Sports Law 
Blog, 05. 04. 2016 http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/doyen-s-crusade-against-fifa-s-
tpo-ban-the-ruling-of-the-appeal-court-of-brussels), zuletzt abgerufen am 06. 04. 2021.
	 139	Siehe Keane, SLA&P Dec. 2017, 1, 5, die von Keane angegebene Fundstelle ist allerdings 
nicht auffindbar.
	 140	Kommission, Entsch. v. 25. 06. 2002, COMP/37.806, Rn. 7 – ENIC.
	 141	Kommission, Entsch. v. 25. 06. 2002, COMP/37.806, Rn. 6 – ENIC.
	 142	Kommission, Entsch. v. 25. 06. 2002, COMP/37.806, Rn. 42 – ENIC; zustimmend Ouart, 
WRP 2010, 85, 86; Weiler, Mehrfachbeteiligungen an Sportkapitalgesellschaften, S. 326; Hove
mann / Wieschemann, SpuRt 2009, 187, 190; im Grundsatz ebenfalls zustimmend Spindler, in: 
Adolphsen et al. (Hrsg.), Sportrecht in der Praxis, Rn. 1891.
	 143	Kommission, Entsch. v. 25. 06. 2002, COMP/37.806, Rn. 48 – ENIC.
	 144	Kommission, Entsch. v. 25. 06. 2002, COMP/37.806, Rn. 41 – ENIC; So auch Heermann, 
WRP 2003, 724, 727; Müller, in: Zieschang / Klimmer (Hrsg.), Unternehmensführung im Pro-
fifußball, 19–44, S. 32.
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das Verbot notwendige Voraussetzung für glaubwürdigen sportlichen Wettbewerb 
im europäischen Fußball sei. Nur bei fairem und ehrlichem Wettbewerb ließen 
sich das öffentliche Interesse am Fußball erhalten und der Fußball vermarkten145.

Einer Mindermeinung im Schrifttum, die ein Bagatellgrenze für Beteiligungen 
der Lizenzspielerabteilungen untereinander von 5 % ziehen möchte146, ist nicht zu 
folgen. Auch Minderheitsbeteiligungen können zu Zweifeln an der Redlichkeit der 
Beteiligten führen147, insbesondere weil sich der tatsächliche Einfluss nicht zwin-
gend nach dem Anteil der kapitalmäßigen Beteiligung richtet.

hh)	 Financial Fairplay

Entscheidungspraxis zu den Financial Fairplay-Regeln der UEFA (FFP-Regeln) 
ist nicht vorhanden. Es existieren aber zwei informelle Äußerungen der Europä
ischen Kommission, die auf eine grundsätzlich positive Haltung gegenüber den 
FFP-Regeln schließen lassen. Zunächst vertrat der damalige EU-Wettbewerbskom-
missar Almunia, dass die Financial Fairplay Regeln der UEFA zu einer höheren 
Stabilität der Vereine führten und somit die Interessen des Sports im Allgemeinen 
schützten148. Diese Einschätzung wurde in Ziffer 2.7 des „Arrangements for Co-
operation between the European Commission and the Union of European Asso-
ciation (UEFA)“149 aus dem Jahr 2014 wiederholt.

Die FFP-Regeln besagen im Wesentlichen, dass bestimmte definierte („rele-
vante“) Ausgaben der Vereine, die sich um eine Lizenz zur Teilnahme an einem 
UEFA-Klubwettbewerb bemühen, bestimmte definierte („relevante“) Einnahmen 
nur in beschränktem Umfang überschreiten dürfen (Art. 61 FFP-Regeln). Vereine 
sollen im sportlichen Bereich nicht mehr ausgeben, als sie im Zusammenhang mit 
dem sportlichen Wettbewerb einnehmen150.

	 145	Kommission, Entsch. v. 25. 06. 2002, COMP/37.806, Rn. 32 – ENIC; auch Weiler, SpuRt 
2007, 133, sieht Glaubwürdigkeitsprobleme, sofern Teilnehmer eines sportlichen Wettbewerbs 
miteinander verflochten sind; ausführlich Weiler, Mehrfachbeteiligungen an Sportkapitalge-
sellschaften, S. 251 ff.; zustimmend Heermann, WRP 2003, 724, 727 f.; ähnlich sieht dies auch 
Grell, in: Asser International Sports Law Blog, 24. 10. 2017, http://www.asser.nl/SportsLaw/
Blog/post/multi-club-ownership-in-european-football-part-i-general-introduction-and-the-
enic-saga-by-tomas-grell; ebenfalls zustimmend Grätz, Missbrauch der marktbeherrschen-
den Stellung durch Sportverbände, S. 388; Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 136.
	 146	So Weiler, SpuRt 2007, 133, 137.
	 147	So auch Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, 
S. 388 f.
	 148	Gemeinsame Erklärung von EU-Kommissions-Vizepräsident Almunia und UEFA-Prä-
sident Michel Platini, Rn. 4.
	 149	Kommission, Entscheidung vom 14. 10. 2014, C(2014) 7378 final.
	 150	Ausführlich dargestellt bei Peeters / Szymanski, Econ Pol April 2014, 343, S. 350 f.; vgl. 
auch Flanagan, ISLJ 2013, 148, 150 f.; Flanagan, ISLJ 2018, 139, 140; Hail, Spitzensport im 
Licht des Europäischen Kartellrechts, S. 352.

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58425-3 | Generated on 2025-10-18 15:03:05

http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/multi-club-ownership-in-european-football-part-i-general-introduction-and-the-enic-saga-by-tomas-grell
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/multi-club-ownership-in-european-football-part-i-general-introduction-and-the-enic-saga-by-tomas-grell
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/multi-club-ownership-in-european-football-part-i-general-introduction-and-the-enic-saga-by-tomas-grell


Kap. 6: Rechtssetzung  125

Der Einschätzung der Europäischen Kommission ist im Ergebnis zuzustimmen. 
Zwar erscheint fraglich, ob der Drei-Stufen-Test zur Rechtfertigung der Wettbe-
werbsbeschränkung fruchtbar zu machen ist151, weil sich die Regeln unmittelbar 
auf das Verhalten der Adressaten gegenüber den Spielern, also Dritten, auswirken. 
Allerdings dürfte das FFP einzelfreistellungsfähig sein152. Ein Effizienzgewinn 
liegt jedenfalls in der erhöhten Disziplin der Vereine, zumal es immer wieder zu 
undisziplinierter Haushaltspolitik einzelner Vereine gekommen ist153. Die Regeln 
fördern die Stabilität der Vereine154 und somit des sportlichen Wettbewerbs als 
solchem155, und zwar auch über die einzelne Saison hinaus und verbessern somit 
die Vermarktbarkeit des Produkts der Ligasportveranstaltung. Die Regelung ist 
zudem angemessen, weil sie auf eine Verhaltensteuerung abzielt, die grundsätz-
lich im Interesse der Clubs selbst sein sollte156.

Die genannten Verlautbarungen sind wegen ihres informellen Charakters und 
weil sie nicht darlegen, auf welcher Grundlage eine Ausnahme vom Kartellverbot 
gemacht werden soll, mit Vorsicht heranzuziehen. Derartige Äußerungen mögen 
zwar die Europäische Kommission selbst binden, nicht aber Gerichte oder andere 
Behörden, auch wenn diese sich nach der Kommission richten könnten157. Darüber 
hinaus liegt diesen Äußerungen keine eingehende Untersuchung zugrunde, so-
dass sie kaum einen Schluss auf zukünftige Entscheidungen in ähnlich gelagerten 
Fällen zulassen. Somit taugen sie nur eingeschränkt als Richtschnur für ähnlich 
gelagerte Fälle. 

	 151	A. A. Heermann, CaS 2013, 263, 275.
	 152	Heermann, NZKart 2015, 128, 131 bezweifelt bereits eine wettbewerbsbeschränkende 
Wirkung der FFP-Regeln, erkennt aber ebenfalls jedenfalls eine legitime Zielsetzung an; 
Henneberg, Gehaltsobergrenzen im Sport, S. 252 geht von einer „Rechtfertigung“ aus; zwei-
felnd Orth, WuW 2013, 1039; Long, Marq Sports Law Rev Vol. 23 (2012), 75, 96 ff.; Flanagan,  
ISLJ 2013,148, 163 und Stopper, SpuRt 2013, 2, 7, gehen hingegen davon aus, dass ein Salary 
Cap verhältnismäßiger wäre; kritisch auch Hirsbrunner / Schnitzler, EuZW 2014, 567, 570, die 
eine Freistellung nicht mal in Betracht ziehen aber bezüglich des Drei-Stufen-Tests darauf 
hinweisen ausgehen, dass wohlhabendere Vereine weniger hart getroffen werden als weniger 
wohlhabende Vereine und der Wettbewerb somit weiter geschwächt wird.
	 153	Vgl. Heermann, NZKart 2015, 128, 132.
	 154	So auch Hail, Spitzensport im Licht des Europäischen Kartellrechts, S. 352; a. A. Lind-
holm, T Rev o Ent & Sport L Vol. 12.2, 189, 206 f. 211, der die Gefahr finanzieller Instabilität 
bestreitet und daher auch keinen Effizienzgewinn erkennt; a. A. offenbar auch Stopper, SpuRt 
2013, 2, 7, der für diesen Zweck ein salary cap für besser geeignet hält.
	 155	So auch Vieweg, Faszination Sportrecht, S. 41; Beisenherz, Der professionelle Sport und 
das europäische Kartellrecht, S. 143 f.; vgl. auch Heermann, CaS 2013, 263, 269 ff.
	 156	So auch Hail, Spitzensport im Licht des Europäischen Kartellrechts, S. 357.
	 157	Vgl. Keane, SLA&P April 2012, 3, 5, unter Verweis auf EuGH, Urt. v. 28. 06. 2005, 
C-189/02 P, Rn. 211 – Dansk Rorinduri; Flanagan, ISLJ 2018, 139, 145, hält beide Verlautba-
rungen für politische Äußerungen.
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ii)	 Transferfenster

Der EuGH befasste sich im Lehtonen-Urteil nicht mit der Frage eines Kartell-
verstoßes aufgrund von Transferbeschränkungen, weil er bereits einen Verstoß 
gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit bejaht hatte158. Im Grundsatz könne ein 
Transferfenster aber zulässig sein159. Die Europäische Kommission hielt es für 
wahrscheinlich, dass die Festlegung von Transferfenstern wegen des Ziels des 
fairen und ungestörten sportlichen Wettbewerbs die Voraussetzungen des Drei-
Stufen-Test erfüllt160.

Ähnliches gilt für das Verbot der einseitigen Kündigung von Spielerverträgen 
während des laufenden Wettbewerbs, wie die Europäische Kommission in einem 
Verfahren gegen die FIFA feststellte. Die Kommission erlaubte der FIFA, Spielern 
zu verbieten, den Vertrag während der Saison einseitig zu kündigen und zudem 
die Kündigung von Verträgen, abhängig vom Alter des Spielers, für zwei oder 
drei Jahre auszuschließen161. Die Kommission stellte bei der Prüfung anhand der 
Freistellungsvoraussetzungen darauf ab, dass diese Regeln den sportlichen Wett-
bewerb stabilisieren162.

jj)	 Transferablösezahlungen

Der EuGH prüfte im Bosman-Urteil zwar nicht die Vereinbarkeit von Transferab-
lösezahlungen für Spieler, deren Vertrag ausgelaufen ist, mit dem Kartellverbot, da 
er bereits einen Verstoß gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit feststellte163. Der Ge-
neralanwalt in dem Verfahren ging aber von einem Kartellverstoß aus164. Eine Aus-
nahme vom Kartellverbot unter den Voraussetzungen des Drei-Stufen-Tests lehnte  
er ab165. Die Einzelfreistellungsfähigkeit prüfte er dabei nicht vertieft, sondern 
beließ es bei der knappen Einschätzung, dass eine solche nicht in Frage käme166. 

Gegen finanzielle Entschädigungen im Fall der einseitigen Vertragskündigung 
durch den Spieler hatte die Europäische Kommission in ihrem Verfahren gegen die 
FIFA nichts einzuwenden167. Insofern erscheint ohnehin fraglich, worin die Wett-

	 158	EuGH, Urt. v. 13. 04. 2000, Rs. C-176/96, Rn. 60 – Lehtonen.
	 159	EuGH, Urt. v. 13. 04. 2000, Rs. C-176/96, Rn. 53 ff. – Lehtonen.
	 160	Kommission, Commission Staff Working Document – The EU and Sport: Background 
and Context  – Accompanying document to the White Paper {COM(2007) 935}, Annex I, 
Ziff. 2. 2. 1.6.
	 161	Kommission, IV/36.583, Rn. 50 – FIFA.
	 162	Kommission, IV/36.583, Rn. 56 – FIFA.
	 163	EuGH, Urt. V. 15. 12. 1995, Rs. C-415/93, Rn. 104 – Bosman.
	 164	Generalanwalt Lenz, Schlussanträge vom 20. 09. 1995, Rs. C-415/93, Rn. 254 ff. – Bosman.
	 165	Generalanwalt Lenz, Schlussanträge vom 20. 09. 1995, Rs. C-415/93, Rn. 270 mit Verweis 
auf Rn. 218 ff. – Bosman.
	 166	Generalanwalt Lenz, Schlussanträge vom 20. 09. 1995, Rs. C-415/93, Rn. 277 f. – Bosman.
	 167	Kommission, IV/36.583, Rn. 52, 57 – FIFA.
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bewerbsbeschränkung überhaupt liegen könnte. Ablösesummen werden zwischen 
den am Transfer beteiligten Vereinen ausgehandelt, was deren Privatautonomie 
unterfällt und Ausdruck des Marktes für Spieler ist168.

kk)	 Zwischenergebnis

Wirtschaftliche Lenkungsregeln ohne Bezug zur Sportausübung erfüllen – sofern 
sie überhaupt den Wettbewerb beschränken – ggf. die Voraussetzungen des Drei-
Stufen-Tests und daher nicht den Tatbestand des Kartellverbots, oder sind freistel-
lungsfähig, wenn sie dazu dienen, die Redlichkeit und die Stabilität des sportlichen 
Wettbewerbs zu fördern. Dies zeigt sich in der Entscheidungspraxis zu Vergütungs-
klauseln für Spielervermittler, Third Party Ownership, einheitlicher Kontrolle von 
Lizenzspielerabteilungen, FFP-Regeln, Transferregeln und Transferablösezah-
lungen. Während der Schutz der Redlichkeit des Wettbewerbs auf das Leistungs-
prinzip zurückgeht, weil die betreffenden Regeln sicherstellen, dass tatsächlich  
sportliche Leistung erbracht wird, beruht der Schutz der Stabilität des Wettbe-
werbs auf dem Konkurrenzprinzip, da er die Existenz der Wettbewerber sichert.

Wirtschaftliche Lenkungsregeln ohne Bezug zur Sportausübung sind ausweis-
lich der Entscheidungspraxis zu Spielervermittler-Regeln ferner freistellungsfähig, 
wenn sie ethischen Belangen der Mitglieder dienen. Ob auf ästhetische Erwägun-
gen beruhende wirtschaftliche Lenkungsregeln zwecks verbesserter Vermarktung 
zulässig sind, bleibt nach den vorhandenen Entscheidungen zu Werbebeschrän-
kungen unsicher. Dafür spricht, dass auch Organisationsregeln freistellungsfähig 
sind, wenn sie der besseren Vermarktung dienen169. Im Übrigen verstoßen sie gegen 
das Kartellverbot. Sie stehen nicht mit den Besonderheiten des sportlichen Wett-
bewerbs im Zusammenhang, sondern haben ihren Ursprung in sozialpolitischen 
Erwägungen der Verbände.

Möglich sind schließlich subsidiäre Regeln zur Streitvermeidung für den Fall, 
dass über bestimmte Aspekte keine vertragliche Regelung besteht. Auch insofern 
äußert sich keines der besonderen Prinzipien des sportlichen Wettbewerbs. 

b) Regeln mit unmittelbarem Bezug zur Ausübung des Sports

Das Bundeskartellamt beendete im Jahr 1968 die Praxis des Deutschen Skiver-
bandes, den von ihm geförderten Leistungssportlern aufzugeben, nur Sportgeräte 

	 168	Diese Zusammenhänge verkennend Beisenherz, Der professionelle Sport und das euro-
päische Kartellrecht, S. 119 f.; ebenso Weiß, SpuRt 1998, 97, 99, der offenbar den Unterschied 
zwischen Ablösesummen für den Wechsel eines Spielers nach Ende seines Vertrags und wäh-
rend eines laufenden Vertrags verkennt.
	 169	Siehe oben Abschnitt I. 8.
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von bestimmten Herstellern zu erwerben. Die Vorgaben an das Sportgerät dürften 
ausschließlich sportlich begründet sein170. 

Wettbewerbsbeschränkende Regeln zur Lenkung wirtschaftlichen Verhaltens 
mit unmittelbarer Auswirkung auf die sportliche Betätigung werden nur dann 
nicht vom Kartellverbot erfasst oder sind zumindest freistellungsfähig, wenn sie 
sportlich begründet sind. Ansonsten sind sie im Zweifel kartellrechtswidrig. In 
den sportlich begründeten wirtschaftsbezogenen Verhaltensgeboten zeigt sich das 
Leistungsprinzip im Sport, wenn sie dazu dienen, die Sportler leistungsfähiger zu 
machen. Das Gleichheitsprinzip äußert sich hingegen, wenn die Regeln einheit-
liche Bedingungen schaffen sollen. 

IV. Verteilungsnormen

Verteilungsnormen sind bislang Gegenstand von Entscheidungen geworden, 
soweit es um den Bezug von Ressourcen der Mitglieder und Dritter durch den 
Verband ging. Verteilenden Charakter haben die Abstellpflicht zu Nationalmann-
schaften und Veranstalterabgaben.

1. Umverteilung zwischen den Teilnehmern des Wettbewerbs

Über die Umverteilung von Ressourcen zwischen den Mitgliedern ist bislang 
nicht entscheiden worden. Die Europäische Kommission führte im Commission 
Staff Working Document zum Weißbuch Sport zwar aus, dass eine Umverteilung 
von Einnahmen im Rahmen von Solidaritätsmechanismen vorgenommen werden 
kann. Diese Mechanismen müssten aber im Einklang mit dem EU-Recht ausge-
staltet sein171. Somit wäre es zirkulär, sich bei der Prüfung der Vereinbarkeit von 
Umverteilungsregeln mit dem Kartellverbot auf diese Ausführungen der Euro-
päischen Kommission zu stützen, die im Übrigen nur auf die Vermarktung von 
Medienrechten bezogen sind. Als zulässig wurde die Umverteilung bislang nur 
als Begleiterscheinung von Maßnahmen angesehen, die primär anderen Zwecken  
dienen172.

Lediglich Generalanwalt Lenz hat sich in seinem Schlussantrag in der Sache 
Bosman für eine Umverteilung von Ressourcen in begrenzten Maße zwecks Er-
reichung von competitive balance ausgesprochen173.

	 170	Bundeskartellamt, Tätigkeitsbericht 1968, Bt-Drs. V/4236, S. 56.
	 171	Kommission, Commission Staff Working Document – The EU and Sport: Background 
and Context – Accompanying document to the White Paper {COM(2007) 935}, Ziff. 4.8.
	 172	Siehe zur Zentralvermarktung oben, Abschnitt I.; zur Diskussion, ob ein Umverteilungs-
mechanismus mit dem Kartellrecht vereinbar ist, siehe unten Kapitel 10, Anschnitt D.
	 173	Generalanwalt Lenz, Schlussanträge v. 20. 09. 1995, Rs. C-415/93, Rn. 225 ff. – Bosman.

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58425-3 | Generated on 2025-10-18 15:03:05



Kap. 6: Rechtssetzung  129

2. Bezug von Ressourcen der Mitglieder durch den Verband

a) Verpflichtung zu Werbetätigkeiten

Der englische High Court of Justice erkannte im Urteil Hendry et al. v. WPBSA 
keinen Kartellverstoß in der Verpflichtung der Sportler zur Aufwendung von Zeit 
für Werbetätigkeiten174 wie der Teilnahme an Interviews und der Verteilung von 
Autogrammen175, wovon auch der Verband profitiert. Das Gericht erläuterte aller-
dings nicht, wie es dogmatisch zu diesem Ergebnis gelangt ist.

b) Abstellungspflicht von Nationalspielern der Vereine

Das OLG Düsseldorf bejahte im Jahr 2015 die kartellrechtliche Zulässigkeit 
der in den IHF Zulassungsbestimmungen für Spieler von 2011 und in der Sport-
ordnung des DHB enthaltenen Verpflichtung der Vereine, Spieler zu deren jewei-
ligen Nationalmannschaften abzustellen. Die Rechte und Pflichten bei der Aus-
richtung der Handball-Bundesligen des DHB hat dieser an die HBL verpachtet176. 
Nach dem Grundlagenvertrag zwischen dem DHB und der HBL zahlte der DHB 
den Vereinen eine Abstellgebühr für deutsche Nationalspieler177. Für ausländische 
Nationalspieler war kein finanzieller Ausgleich vorgesehen178.

Das OLG Düsseldorf verneinte bereits eine Wettbewerbsbeschränkung i. S. d. 
Art. 101 Abs. 1 AEUV, da mangels eines betroffenen Marktes kein Koordinie-
rungswille bestanden habe und auch sonst keine spürbare Wettbewerbsbeschrän-
kung vorliege, zu deren Definition das Gericht zwar den Maßstab des Drei-Stufen-
Tests nennt, den es im Ergebnis aber nicht angelegt hat179.

Auch wenn das Ergebnis überzeugt, ist aus dem Urteil nur mit Vorsicht abzu-
leiten, wie zukünftig entschieden würde. Wenig überzeugend ist, dass durch die 
Abstellungspflicht kein Markt betroffen sein soll180. Die durch den DHB und die 
IHF vorgegebene Abstellpflicht ist Teil es Austauschverhältnisses auf dem Markt 

	 174	EWHC, Case No: HC0100813, 05. 10. 2001, ISLR 2002, SLR-1, Rn. 138 f. – Hendry et al. 
v. WPBSA.
	 175	EWHC, Case No: HC0100813, 05. 10. 2001, ISLR 2002, SLR-1, Rn. 130 – Hendry et al. 
v. WPBSA.
	 176	OLG Düsseldorf, Urt. v. 15. 07. 2015, VI-U (Kart) 13/14, NRWE, Rn. 6 – Abstellungs-
pflicht Handball.
	 177	OLG Düsseldorf, Urt. v. 15. 07. 2015, VI-U (Kart) 13/14, NRWE, Rn. 92 – Abstellungs-
pflicht Handball.
	 178	OLG Düsseldorf, Urt. v. 15. 07. 2015, VI-U (Kart) 13/14, NRWE, Rn. 26 – Abstellungs-
pflicht Handball.
	 179	OLG Düsseldorf, Urt. v. 15. 07. 2015, VI-U (Kart) 13/14, NRWE, Rn. 109 ff. – Abstellungs-
pflicht Handball.
	 180	So das OLG Düsseldorf, Urt. v. 15. 07. 2015, VI-U (Kart) 13/14, NRWE, Rn. 112 – Ab-
stellungspflicht Handball.
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für die Teilnahmemöglichkeit am Handball-Ligasport, sodass tatsächlich ein 
Markt betroffen ist. Wenig überzeugend ist auch die Begründung der im Ergebnis 
zutreffenden Ablehnung einer Wettbewerbsbeschränkung. Dem Gericht war man-
gels sauberer Herausarbeitung des betroffenen Marktes der Blick darauf verstellt, 
dass eine Wettbewerbsbeschränkung auf dem Markt für die Teilnahmemöglich-
keit am Handball-Ligasport deshalb ausscheidet, weil die die Abstellungspflicht 
in ihren Statuten aufstellenden Verbände Monopolisten sind, sodass ohnehin kein 
Wettbewerb besteht181.

3. Bezug von Ressourcen Dritter durch den Verband

In ihrer Entscheidung im Verfahren gegen die ISU deutete die Europäische 
Kommission an, dass zum Schutze des Solidaritätsprinzips die Erhebung einer 
Abgabe von verbandsfremden Veranstaltern mit dem Kartellverbot vereinbar sein 
kann, um den Breitensport zu fördern, nicht aber um die eigenen Spitzenwettbe-
werbe zu subventionieren182. Für die Abgabe seien zudem klare Kriterien erforder-
lich183. Den dogmatischen Anknüpfungspunkt ließ die Kommission offen. Auch 
wenn dies eine Regelung ist, die Verbandsfremde betrifft, ist den Andeutungen im 
Wege des Erst-Recht-Schluss zu entnehmen, dass der Verband nicht gegen das Kar-
tellverbot verstößt, wenn er zur Deckung des eigenen Bedarfs auch von Mitgliedern 
finanzielle Abgaben erhebt und diese uneingeschränkt für sämtliche Zwecke des 
Verbands verwendet. Das EuG bestätigte in seinem Urteil aus dem Jahr 2020, dass 
der Verband Ressourcen aus Solidaritätsbeiträgen nicht zur Finanzierung eigener 
Veranstaltungen und der seiner Mitglieder verwenden kann184.

Nach Auffassung des LG Frankfurt a. M. erfüllt die statutarische Vorgabe 
gegenüber den Spielern zur vertraglichen Verpflichtung von Spielervermittlern 
zur Zahlung von Gebühren an den Verband nicht den Tatbestand des Kartellver-
stoßes. Die Beteiligung an anfallenden Kosten (auch von verbandsfremden Spie-
lervermittlern) sei grundsätzlich sachgerecht185. Allerdings stellte das Gericht 
hierbei fragwürdiger Weise auf den Drei-Stufen-Test ab. Ähnlich wie nach den 
Verlautbarungen der Kommission in der ISU-Entscheidung kommt stattdessen 
eine Freistellung in Betracht.

	 181	Vgl. Fröhlich / Strauf, SpuRt 2011, 102, 103; Heermann, CaS 2015, 384, 388, die allerdings 
auf einen Markt für Spieler abstellen.
	 182	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 247 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
	 183	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 248 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
	 184	EuG, Urt. v. 16. 12. 2020, T-93/18, Rn. 114 – International Skating Union / Kommission.
	 185	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 28. 05. 2015, Az. 2–06 O 142/15, SpuRt 2015, 263, 266 – Spie-
lervermittler. 
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4. Zwischenergebnis

Im Ergebnis ist die Zulässigkeit der Verteilung von Ressourcen zwischen den 
Mitgliedern nicht geklärt, über die Stichhaltigkeit des Arguments der competitive 
balance hat bislang soweit ersichtlich keine Behörde und kein Gericht endgültig 
entschieden. Verbände sollten sich nicht auf dieses Argument verlassen. Lediglich 
als kollaterale Begleiterscheinung bei der Verfolgung anderer Ziele im Bereich 
der Organisation ist die Umverteilung von Ressourcen zwischen den Mitgliedern 
als freistellungsfähig erachtet worden186. Hierin kommt die bereits aufgeworfene 
Diskussion der Reichweite des Konkurrenzprinzips im Sport zum Ausdruck187.

Normen, die der Umverteilung von Ressourcen an den Verband dienen, um ihn 
zur Erfüllung seiner verbandlichen Aufgaben zu befähigen, erfüllen nicht den Tat-
bestand des Kartellverbots. Hierin zeigt sich allerdings keines der Prinzipien des 
sportlichen Wettbewerbs.

Umverteilungsregelungen von Ressourcen von Nichtmitgliedern an den Ver-
band sind freistellungsfähig, wenn diese der Deckung der Kosten für Maßnahmen 
dienen, von denen auch die Nichtmitglieder profitieren, nicht aber, wenn sie für 
Wettbewerbshandlungen des Verbandes gegenüber den Nichtmitgliedern bestimmt 
sind. Auch hierin zeigt sich keines der Prinzipien des sportlichen Wettbewerbs.

V. Innenbeziehungsnormen

Innenbeziehungsnormen gewähren Mitgliedern einerseits Rechte gegenüber 
dem Verband, bürden ihnen andererseits aber auch Pflichten auf.

1. Rechte der Mitglieder

a) Nominierungskriterien

Die Europäische Kommission hält es für wahrscheinlich, dass Nominierungs-
kriterien für Einzelsportler für Wettkämpfe von Sportverbänden nach dem Drei-
Stufen-Test nicht unter das Kartellverbot fallen, da sie dafür erforderlich seien, 
einen ordnungsgemäßen Wettbewerb zu organisieren188.

	 186	Siehe namentlich im Rahmen von Organisationsnormen Kapitel 6, Abschnitt A. I. 8.
	 187	Siehe Kapitel 3, Abschnitt B.
	 188	Kommission, Commission Staff Working Document – The EU and Sport: Background 
and Context  – Accompanying document to the White Paper {COM(2007) 935}, Annex I, 
Ziff. 2. 2. 1.1.
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b) Lizenzierungsregeln

Die Europäische Kommission geht ferner davon aus, dass Lizenzierungsregeln 
nicht gegen das Kartellverbot verstoßen, solange sie nicht über das hinaus gehen, 
was notwendig ist, um die finanzielle Stabilität der Vereine und somit des sport-
lichen Wettbewerbs sowie die Sicherstellung sicherer Bedingungen der Ausübung 
des Sports zu gewährleisten189.

c) Nachträgliche Änderung von Regeln

Das LG München I setzte sich in einem Urteil aus dem Jahr 2020 mit kurzfristen 
Änderungen einer Verbandsregel über die Qualifikationsregeln von Mitgliedern 
zu Wettbewerben höherrangiger Verbände auseinander. 

Es stehe dem Verband zwar frei, seine Satzung „kurzfristig zu ändern. Eine 
Entscheidung, die nachträglich die Qualifizierungsbedingungen ändert“, sei „im 
Anwendungsbereich von § 19 GWB jedoch auf die fehlerfreie Ausübung des Er-
messens zu überprüfen“190. Dies sah das Gericht im Fall einer derartigen Satzungs-
änderung des Bayerischen Fußballverbandes nicht als gegeben an, weil diese auf 
einer Fehleinschätzung beruht habe191. 

Der Verband hatte in Reaktion auf die Corona-Pandemie die Regeln für die 
Meldung zur ersten DFB-Pokalhauptrunde zunächst dahingehend geändert, dass 
„sich der zum Ablauf der Meldefrist für den DFB-Pokal bestplatzierte bayerische 
Amateurverein zur Teilnahme an der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde 2020/2021“ qua-
lifizierte. Die Regeln lauteten weiterhin: „Sollte zum Zeitpunkt des Ablaufs des 
Datums der offiziellen Meldefrist der Spielbetrieb in der Regionalliga Bayern ohne 
den zum Aufstieg in die 3. Liga gemeldeten Verein wieder fortgesetzt sein, so qua-
lifiziert sich der zum diesem Zeitpunkt bestplatzierte sich noch im Wettbewerb 
befindliche Amateurverein.“192 

Unmittelbar nachdem der Verband dann die in eine eigene Gesellschaft aus-
gegliederte Lizenzspielerabteilung des Vereins Türkgücü München für die Dritte 
Liga gemeldet und aus dem Spielbetrieb der Regionalliga herausgenommen hatte, 
beschloss der Verband, den 1. FC Schweinfurt 05 für die erste Hauptrunde des 
DFB-Pokals zu melden, allerdings ohne dass der Wettbewerb inzwischen fortge-

	 189	Kommission, Commission Staff Working Document – The EU and Sport: Background 
and Context  – Accompanying document to the White Paper {COM(2007) 935}, Annex I, 
Ziff. 2. 2. 1.7.
	 190	LG München I, Endurteil v. 30. 09. 2020, 37 O 11770/20, SpuRt 2020, 685, 688 – DFB-
Pokalhauptrunde.
	 191	LG München I, Endurteil v. 30. 09. 2020, 37 O 11770/20, SpuRt 2020, 685, 688 – DFB-
Pokalhauptrunde.
	 192	LG München I, Endurteil v. 30. 09. 2020, 37 O 11770/20, SpuRt 2020, 685, 686 – DFB-
Pokalhauptrunde.
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setzt worden war193. Nach der Beschwerde von Türkgücü gegen diese Entscheidung 
änderte der Verband seine Regel dahingehend, dass sich der unter der Beachtung 
der ausnahmsweise für das Spieljahr 2019/2020 geltenden Aufstiegsregel „bestplat-
zierte bayerische Amateurverein […] zur Teilnahme an der 1. DFB-Pokal-Haupt-
runde 2020/2021“ qualifiziere und meldete den 1. FC Schweinfurt 05 aufgrund der 
geänderten Regel zur ersten Hauptrunde des DFB-Pokals194.

Nach Auffassung des Gerichts diente die Regeländerung – anders als im Vor-
standsprotokoll ausgewiesen – nicht bloß der Klarstellung des ursprünglich gewoll-
ten, weil „der Regelungsgehalt beider Vorschriften mit unmittelbarer Auswirkung 
auf die Nominierungsentscheidung voneinander“ abwichen195. Das Gericht hielt 
die Regeländerung daher für ermessensfehlerhaft. Etwaige weitere Erwägungen 
zum Ausgleich der Interessen auch der nächstplatzierten Vereine der Regionalliga 
waren im Vorstandsprotokoll zur Satzungsänderung nicht ausgewiesen196. 

Aus dem Urteil kann zwar der Schluss gezogen werden, dass Verbände Quali-
fizierungsregeln im Rahmen des ihnen zustehenden Ermessens nachträglich än-
dern können. Das Gericht hat hierbei allerdings außer der Anforderung, dass die 
Ermessensausübung nicht „auf fehlerhafter Tatsachengrundlage oder sonst einer 
Fehleinschätzung“197 beruhen darf, keinen Maßstab formuliert. Somit bleibt un-
beantwortet, ob ein Verband seine Qualifikationsregeln überhaupt noch in einem 
Zeitpunkt, in dem nach der ursprünglichen Regel schon feststeht, welcher Teil-
nehmer zu melden ist, ermessensfehlerfrei dahingehend ändern kann, dass sich 
ein anderer Verein qualifizieren kann.

d) Zwischenergebnis

Nominierungskriterien, wirtschaftliche Lizenzierungsregeln und Qualifika-
tionsregeln sind grundsätzlich zulässig, sofern sie erforderlich sind, um die ord-
nungsgemäße und sichere Durchführung des sportlichen Wettbewerbs sicher zu 
stellen. Inwiefern sie nachträglich geändert werden können, ist weiterhin nicht ein-
deutig. In Nominierungskriterien, wirtschaftliche Lizenzierungsregeln und Quali-
fikationsregeln kommt das Konkurrenzprinzip zum Ausdruck.

	 193	LG München I, Endurteil v. 30. 09. 2020, 37 O 11770/20, SpuRt 2020, 685, 686 – DFB-
Pokalhauptrunde.
	 194	LG München I, Endurteil v. 30. 09. 2020, 37 O 11770/20, SpuRt 2020, 685, 686, 687 – 
DFB-Pokalhauptrunde.
	 195	LG München I, Endurteil v. 30. 09. 2020, 37 O 11770/20, SpuRt 2020, 685, 688 – DFB-
Pokalhauptrunde.
	 196	LG München I, Endurteil v. 30. 09. 2020, 37 O 11770/20, SpuRt 2020, 685, 688 – DFB-
Pokalhauptrunde.
	 197	LG München I, Endurteil v. 30. 09. 2020, 37 O 11770/20, SpuRt 2020, 685, 688 – DFB-
Pokalhauptrunde.
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2. Pflichten der Mitglieder

Zu den möglichen Pflichten der Mitglieder gehört insbesondere Loyalität gegen-
über dem Verband. Die Sportverbände, die um ihre Monopol-(Stellung) fürchten, 
bekämpfen traditionell die Ausübung (sportlicher) Aktivitäten in Wettkämpfen und 
sogar die Tätigkeit der Funktionäre außerhalb des Verbandes. Oft belegen sie die 
Teilnahme bei konkurrierenden Veranstaltungen ohne vorherige Genehmigung 
mit Sperren (sog. Teilnahmeerlaubnisvorbehalt). Diese Regeln haben mittelbar 
zugleich verteilenden Charakter, da sie die Nachfrage nach Veranstaltungen auf 
den Verband lenken (sollen).

a) FIA, Europäische Kommission

Die Europäische Kommission sah die Regelung in den FIA-Statuten als freistel-
lungsfähig an, Fahrern und anderen Personen die Teilnahme an nichtlizenzierten 
Veranstaltungen zu untersagen. Allerdings verpflichtete sich die FIA dazu, sämt-
liche Veranstaltungen zu lizenzieren, die gewisse Sicherheitsstandards erfüllen. 
Letztere erkannte die Kommission als notwendig an198.

b) WPBSA, Vereinigtes Königreich

Der englische High Court of Justice sah im Jahr 2001 in der Loyalitätspflicht 
der Mitglieder der WPBSA, die darin bestand, dass die Mitglieder eine Erlaubnis 
benötigten, wenn sie an Tournieren anderer Veranstalter teilnehmen wollten199, 
einen Verstoß gegen das Kartellverbot200. Zwar erkannte das Gericht an, dass die 
WPBSA ein Interesse daran hatte, die TV-Verträge einzuhalten, sowie daran, mit 
Preisgeldern ein breiteres Feld an Snookerspielern zu unterstützen, als es konkur-
rierende Veranstalter täten201. Das Gericht sah dieses Interesse aber nicht als aus-
reichend an, um die Wettbewerbsbeschränkung zu rechtfertigen202.

	 198	Kommission, Mitteilung in den Sachen COMP/35.163, COMP/36.638 und COMP/36.776, 
13. 06. 2001, S. 6 – FIA.
	 199	EWHC, Case No: HC0100813, 05. 10. 2001, ISLR 2002, SLR-1, Rn. 100 ff. – Hendry et 
al. v. WPBSA.
	 200	EWHC, Case No: HC0100813, 05. 10. 2001, ISLR 2002, SLR-1, Rn. 118 – Hendry et al. 
v. WPBSA.
	 201	EWHC, Case No: HC0100813, 05. 10. 2001, ISLR 2002, SLR-1, Rn. 115 – Hendry et al. 
v. WPBSA.
	 202	EWHC, Case No: HC0100813, 05. 10. 2001, ISLR 2002, SLR-1, Rn. 116 – Hendry et al. 
v. WPBSA.
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c) Reitverband, Italien

Im Jahr 2008 hatte sich der italienische Reitverband gegenüber der italienischen 
Wettbewerbsbehörde AGCM dazu verpflichtet, solche Bestimmungen aus seinen 
Statuten zu streichen, nach denen er sich selbst exklusive Jurisdiktion über den 
gesamten Reitsport gab und nach denen es seinen Mitgliedern untersagt war, an 
Wettbewerben fremder Organisatoren teilzunehmen203.

Nunmehr ist es den Mitgliedern zumindest erlaubt, an Wettkämpfen teilzuneh-
men, bei denen lediglich symbolische Preise oder Trophäen zu gewinnen sind. Mit 
Zustimmung der italienischen Wettbewerbsbehörde behielt sich der Reitverband 
aber das alleinige Recht vor, Ranglisten zu führen und Titel zu vergeben204. Diese 
Einschränkungen erscheinen fragwürdig, weil sie dem Verband weiterhin einen 
Wettbewerbsvorteil einräumen.

d) Motorsport, Italien

Auch der italienische Motorsportverband verpflichtete sich im Jahr 2008 gegen-
über der AGCM, in seinen Statuten klarzustellen, dass er keine exklusive Zu-
ständigkeit für die Veranstaltung nichtkompetitiver Motorsportveranstaltungen 
genießt und dass es seinen Mitgliedern freisteht, auch bei nichtkompetitiven Ver-
anstaltungen anderer Organisatoren teilzunehmen. Ferner verpflichtete sich der 
Verband dazu, mit Unternehmen und Vereinigungen Rahmenvereinbarungen über 
die Nutzung von Einrichtungen seiner Mitglieder unter der Bedingung zu schlie-
ßen, dass diese bestimmte Sicherheitsstandards einhalten. Zudem durfte sich eine 
Tochtergesellschaft des Verbandes nicht mehr im Bereich der Organisation von 
Wettbewerben betätigen, sondern musste sich auf die wirtschaftliche Verwertung 
von Motorsportveranstaltungen beschränken205.

e) Springreiter, Irland

Aus einer Mitteilung der irischen Competition Authority von 2012 nach einem 
Verfahren gegen den irischen Springreiterverband geht hervor, dass die Teilnahme 
an verbandsfremden Wettbewerben (nur) verboten sein darf, falls diese sich nicht 
zur Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsstandards verpflichtet haben 

	 203	AGCM, Pressemitteilung v. 04. 06. 2008, abrufbar unter: https://en.agcm.it/en/media/
press-releases/2008/6/alias-1135, zuletzt abgerufen am 06. 04. 2021.
	 204	AGCM, Pressemitteilung v. 04. 06. 2008, abrufbar unter: https://en.agcm.it/en/media/
press-releases/2008/6/alias-1135, zuletzt abgerufen am 06. 04. 2021.
	 205	Dargestellt bei van Rompuy, MJ 2015, S. 179, 203; vgl. auch Kornbeck, in: Vieweg, Er-
langer Sportrechtstagungen 2018 und 2019, 57–84, S. 70.
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und dem Verband keine ausreichende Versicherung nachgewiesen haben206. Dar-
überhinausgehende Anforderungen waren nach Ansicht der Wettbewerbsbehörde 
nicht zulässig.

f) Automobilsportverband, Schweden

Der schwedische Marknadsdomstolens (Wettbewerbsgericht) bestätigte im 
Jahr 2012207 die durch den schwedischen Konkurrensverket (Wettbewerbsbe-
hörde) gegenüber dem schwedischen Automobilsportverband SBF gemäß Art. 101 
Abs. 1 AEUV ausgesprochene Untersagung208, den Mitgliedern zu verbieten, an 
Veranstaltungen teilzunehmen, die die SBF nicht autorisiert hatte.

Das Gericht hielt zwar sämtliche von der SBF geltend gemachten Gründe, die im 
Wesentlichen in der finanziellen Sicherstellung der Förderung des Breitensportes 
sowie der Sicherheit und der Ordnung des sportlichen Wettbewerbs bestehen209, 
für legitim. Es hielt die Loyalitätspflicht aber im Hinblick auf die Förderung des 
Breitensports nicht für geeignet210 und im Hinblick auf die Herstellung eines ge-
ordneten Wettbewerbs211 und auf die Sicherheit des sportlichen Wettbewerbs212 
nicht für erforderlich.

Das Gericht sah ferner die Einzelfreistellungsvoraussetzungen nicht als erfüllt 
an. Die Loyalitätspflicht erzeuge ausschließlich Effizienzgewinne, die lediglich 
der SBF213, aber nicht den Verbrauchern zugute kämen214. Sie sei weder notwendig 
noch verhältnismäßig215 und sie schalte den Wettbewerb aus, da sie den Zugang 
zum Markt mengenmäßig beschränke216.

	 206	Irish Competition Authority, Mitteilung vom 01. 05. 2012, abrufbar unter https://www.
ccpc.ie/business/enforcement/civil-competition-enforcement/closed-investigations/show-
jumping-ireland-restrictive-rule/, zuletzt abgerufen am 06. 04. 2021.
	 207	Marknadsdomstolens, Beschl. v. 20. 12. 2012, Dnr A 5/11, Rn. 171.
	 208	Konkurrensverket, Beschl. v. 13. 05. 2011, dnr 709/2009, siehe auch http://www.konkur 
rensverket.se/en/news/good-for-competitors-spectators-and-the-development-of-automobile-
sports/, zuletzt abgerufen am 06. 04. 2021.
	 209	Marknadsdomstolens, Beschl. v. 20. 12. 2012, Dnr A 5/11, Rn. 141.
	 210	Marknadsdomstolens, Beschl. v. 20. 12. 2012, Dnr A 5/11, Rn. 146.
	 211	Marknadsdomstolens, Beschl. v. 20. 12. 2012, Dnr A 5/11, Rn. 148.
	 212	Marknadsdomstolens, Beschl. v. 20. 12. 2012, Dnr A 5/11, Rn. 153.
	 213	Marknadsdomstolens, Beschl. v. 20. 12. 2012, Dnr A 5/11, Rn. 92.
	 214	Marknadsdomstolens, Beschl. v. 20. 12. 2012, Dnr A 5/11, Rn. 93.
	 215	Marknadsdomstolens, Beschl. v. 20. 12. 2012, Dnr A 5/11, Rn. 94.
	 216	Marknadsdomstolens, Beschl. v. 20. 12. 2012, Dnr A 5/11, Rn. 95.
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g) Bodybuilding, Schweden

Der schwedische Konkurrensverket setzte sich ferner im Jahr 2014 mit dem 
Verbot der Teilnahme an konkurrierenden Wettbewerben durch die SKKF, des 
einzigen schwedischen Mitgliedes der Internationalen Bodybuilding Federation, 
gegenüber ihren Mitgliedern auseinander. Die Wettbewerbsbehörde stellte das Ver-
fahren ein, nachdem die SKKF zusicherte, Sportler und Funktionäre nicht mehr 
zu suspendieren, falls sie an nicht genehmigten Veranstaltungen teilnahmen217. 

h) Boxfunktionäre, Vereinigtes Königreich

Ein interessanter Anwendungsfall des Kartellverbots im Bereich des Verbots der 
Ausübung von Tätigkeiten im Sport findet sich in einem Urteil des High Court of 
England and Wales (EWHC) aus dem Jahr 2014.

Der Entscheidung lag zugrunde, dass sich ein Sportmanager, der seine Lizenz 
durch das British Boxing Board of Control (BBBC) erhalten hatte, an der Orga-
nisation von Boxveranstaltungen im Vereinigten Königreich beteiligte, die nicht 
durch das BBBC lizenziert war. Nach den Regularien des BBBC dürfen sich Mit-
glieder nur an Veranstaltungen solcher Organisationen beteiligen, die mit dem 
BBBC verbunden oder durch den BBBC anerkannt worden sind. 

Hierin sah der EWHC gestützt auf den Drei-Stufen-Test keinen Verstoß gegen 
das Kartellverbot, vielmehr seien die Beschränkungen notwendig mit den Zielen 
der Chancengleichheit der Sportler, ihrer Gesundheit, der Ehrlichkeit und Objek-
tivität des Wettkampfes sowie der ethischen Werte des Sports verbunden218. Ein-
schränkend ist zu ergänzen, dass es in dem konkreten Fall tatsächlich zu Verletzun-
gen während der betreffenden verbandsfremden Veranstaltung gekommen war219.

i) Pferdesport, Belgien

Ferner existieren Entscheidungen der belgischen Wettbewerbsbehörde und des 
Court d’appel des Bruxelles zu Teilnahmeerlaubnisvorbehalten aus dem Jahr 2015. 
Die Wettbewerbsbehörde sah eine Satzungsregelung als nicht mit dem Kartellver-
bot vereinbar an, nach der es der FEI möglich war, über die Zulassung freier Ver-

	 217	Konkurrensverket, Entscheidung v. 28. 05. 2014, dnr. 590/2013, dargestellt durch van  
Rompuy, in: Asser International Sports Law Blog, 12. 09. 2014, https://www.asser.nl/SportsLaw/
Blog/post/sport-and-eu-competition-law-uncharted-territories-i-the-swedish-bodybuilding-
case-by-ben-van-rompuy, zuletzt abgerufen am 06. 04. 2021; vgl. auch Kornbeck, in: Vieweg, 
Erlanger Sportrechtstagungen 2018 und 2019, 57–84, S. 70.
	 218	EWHC 2074 (QB), Case No: HQ13X02171, 25. 06. 2014, Rn. 20 – Bruce Baker v. BBBC.
	 219	EWHC 2074 (QB), Case No: HQ13X02171, 25. 06. 2014, Rn. 24 – Bruce Baker v. BBBC.
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anstalter nach freiem Ermessen zu entscheiden, selbst wenn diese sich sämtlichen 
FEI-Standards unterwarfen, und auf dieser Grundlage Sperren gegen Sportler aus-
zusprechen, die an den nicht genehmigten Wettbewerben teilnahmen220. Der Court 
d’appel des Bruxelles bestätigte die Entscheidung der Wettbewerbsbehörde221.

j) Eisschnelllauf, Europäische Kommission und EuG

Zuletzt befassten sich im Jahr 2017 die Europäische Kommission und im Jahr 
2020 das EuG mit dem Verbot der Teilnahme an nicht vom Sportverband geneh-
migten Wettbewerben. 

Die Kommission gab der ISU gestützt auf Art. 101 AEUV auf, ihr Regelwerk 
kartellrechtskonform zu ändern222. Das EuG bestätigte die Entscheidung der Kom-
mission weitgehend, wenn auch mit teilweise divergierender Begründung223. Die 
ISU-Zulassungsbestimmungen hatten für die Teilnahme an nicht genehmigten 
Wettbewerben Sanktionen vorgesehen224. 

Die Kommission sah im Schutz der wirtschaftlichen Interessen der ISU und im 
Schutz vor sog. Free-Riding durch verbandsfremde Veranstalter noch nicht einmal 
einen legitimen Zweck im Sinne des Drei-Stufen-Tests225. 

Den Schutz der Integrität des Sports und den Schutz der Rechtssetzungshoheit 
sah die Kommission zumindest nicht als notwendig mit einem Teilnahmeverbot an 

	 220	Le Collège de la concurrence de ‚Autorité belge de la concurrence, décision n° ABC-
2015-V / M-23 du 27 juillet 2015 en application de l’article IV.64, § 1 CDE, affaire no CONC-
V / M-15/0016, Rn. 79, 106. 
	 221	Arrêt définitif de la Cour d’appel de Bruxelles, dossier n°: VM-15–016, décision n°: 15-
VM-23.
	 222	Kommission, PM v. 08. 12. 2017, Kartellrecht: Einschneidende Sanktionen der Interna-
tionalen Eislaufunion gegen Sportler verstoßen gegen EU-Wettbewerbsrecht.
	 223	EuG, Urt. v. 16. 12. 2020, T-93/18 – International Skating Union / Kommission.
	 224	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 3  – International Skating Uni-
on’s Eligibility Rules; zustimmend van Rompuy / Duval, Asser International Sports Law 
Blog, 08. 12. 2017, abrufbar unter http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/statement-on-
the-european-commission-s-isu-decision-by-ben-van-rompuy-and-antoine-duval, zuletzt ab-
gerufen am 06. 04. 2021; ebenso Bastianon, Asser International Sports Law Blog, 05. 01. 2018, 
abrufbar unter: http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-isu-commission-s-decision-and-
the-slippery-side-of-eligibility-rules-by-stefano-bastianon-university-of-bergamo, zuletzt ab-
gerufen am 06. 04. 2021.
	 225	Zum Schutz wirtschaftlicher Interessen siehe Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, 
AT.40208, Rn. 220 – International Skating Union’s Eligibility Rules; zustimmend Heermann, 
WuW 2018, 241, 245; Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 200; a. A. offenbar Verdonk, 
ECLR 2017, 80, 86, der darauf hinweist, dass die klassischen verbände aufgrund höherer durch 
Wettbewerber ausgeschütteter Preisgelder vom Markt verdrängt werden könnten; zum Schutz 
vor Free-Riding siehe Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 224 – International 
Skating Union’s Eligibility Rules; zustimmend Heermann, WuW 2018, 241, 246; a. A. offenbar 
Verdonk, ECLR 2017, 80, 86.
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nicht genehmigten Veranstaltungen verbunden an226. Das EuG schloss in seinem 
Urteil nicht aus, dass es legitim sein könnte Regeln aufzustellen, die Wettmani-
pulationen entgegenwirken. Es stellte aber fest, dass das Teilnahmeverbot jeden-
falls über das hinausgehe, was erforderlich ist, um den Eisschnelllauf vor mit dem 
Wettgeschäft verbundenen Risiken zu schützen227.

Auch den notwendigen Zusammenhang des Schutzes der einheitlichen Regeln 
und des einheitlichen Kalenders als Ausprägungen des Schutzes der Organisation 
sowie des ordnungsgemäßen Funktionierens des sportlichen Wettkampfes mit dem 
Teilnahmeverbot sah die Kommission nicht als erwiesen an228. Maßnahmen zum 
Schutz des Kalenders müssten überdies vorab festgelegt, nichtdiskriminierend so-
wie verhältnismäßig sein229. Das EuG erkannte hingegen an, dass es ein Interesse 
der Verbände an einheitlichen Standards für sportliche Wettbewerbe gibt, insbe-
sondere daran, dass Wettbewerbe gerecht ablaufen, sowie, dass das Teilnahme-
verbot geeignet ist, dieses Interesse zu schützen230. Es beanstandete im Folgenden 
lediglich die Voraussetzungen für die Genehmigung derartiger Wettbewerbe, ins-
besondere zu weitreichende Informationspflichten, zu lange Einreichungs- und 
Entscheidungsfristen sowie unklare Voraussetzungen und ein zu weitreichendes 
Ermessen231.

In diesem Zusammenhang wurde interessanterweise nicht das Interesse an der 
Feststellung des „ultimativen Siegers“ diskutiert232. 

Den notwendigen Zusammenhang des Teilnahmeverbots mit dem Schutz des 
Solidaritätsprinzips und des Ehrenamtes sah die Europäische Kommission ebenso 

	 226	Zum Schutz der Integrität des Sports siehe Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, 
Rn. 235 – International Skating Union’s Eligibility Rules; Heermann, WuW 2018, 241, 243, 
bezweifelt indes, dass ein Sportverband seinen Konkurrenten seine eigenen ethischen Grund-
sätze auferlegen kann; Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 199 sieht im Schutz der Integri-
tät schon keinen legitimen Zweck; zum Schutz der Rechtssetzungshoheit siehe Kommission, 
Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 221 – International Skating Union’s Eligibility Rules.
	 227	EuG, Urt. v. 16. 12. 2020, T-93/18, Rn. 102 f. – International Skating Union / Kommission.
	 228	Zum Schutz einheitlicher Regeln siehe Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, 
Rn. 245 – International Skating Union’s Eligibility Rules; nach Ansicht von Heermann, WuW 
2018, 241, 244, stellt der Schutz der einheitlichen Regelausübung auch nur dann einen legitimen 
Zweck dar, wenn dort Ranglistenpunkte vergeben bzw. Qualifikationsnormen für Nominierun-
gen erfüllt werden können; zum Schutz des Funktionierens eines Kalenders siehe Kommission, 
Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 243 – International Skating Union’s Eligibility Rules; so 
auch Hannamann, Kartellverbot und Verhaltenskoordinationen im Sport, S. 384; Heermann, 
WuW 2018, 550, 552, weist insofern zurecht darauf hin, dass ein Terminkalender, der so eng-
maschig ist, dass er keinen Raum mehr für Wettbewerber anderer Veranstalter lässt nur dann 
zulässig ist, wenn er bspw. aufgrund des Modus des Wettbewerbs, sachlich gerechtfertigt ist.
	 229	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 244 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules; ähnlich Parrish, ISLJ 2011/3–4, 175, 178, wenn auch bezogen auf den Drei-
Stufen-Test.
	 230	EuG, Urt. v. 16. 12. 2020, T-93/18, Rn. 108 – International Skating Union / Kommission.
	 231	EuG, Urt. v. 16. 12. 2020, T-93/18, Rn. 110 – International Skating Union / Kommission.
	 232	Ein derartiges Interesse spricht hingegen Verdonk, ECLR 2017, 80, 87 an.
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wenig als erwiesen an233. Auch zwischen dem Schutz der Gesundheit der Sportler 
und dem Teilnahmeverbot sah die Kommission keinen notwendigen Zusammen-
hang, zudem sei der Vorbehalt nicht verhältnismäßig234. Das EuG erkannte wie-
derum ein Interesse der Verbände am Schutz der körperlichen und moralischen 
Integrität der Teilnehmer an, sowie, dass das Teilnahmeverbot geeignet ist, dieses 
Interesse zu schützen235. Es beanstandete im Folgenden lediglich die konkreten 
Voraussetzungen für die Genehmigung derartiger Wettbewerbe236.

Einen Effizienzgewinn i. S. d. Art. 101 Abs. 3 AEUV durch das Verbot der Teil-
nahme an verbandsfremden Veranstaltungen erkannte die Europäische Kommis-
sion ebenfalls nicht. Der Vorteil eines „One-Stop-Shops“ für interessierte Organi-
satoren von Veranstaltungen bestehe nicht, solange keine klaren und eindeutigen 
Kriterien bestünden237. Die Vermeidung zeitlicher Überschneidungen von Ver-
anstaltungen sei hierfür nicht ausreichend, solange nicht zumindest klare Krite-
rien für die Zulassung geschaffen werden238. Auch die Erhaltung der pyramidalen 
Struktur und der Stellung der ISU als Regulator seien keine Effizienzgewinne im 
Sinne der Norm, da die Kriterien zur Lizenzierung von Veranstaltungen nicht ob-
jektiv, sondern diskriminierend seien und zudem über das erforderliche Maß hin-
aus gingen239. Zudem sah die Kommission mangels objektiver, transparenter und 
diskriminierungsfreier Kriterien keinen Effizienzgewinn in der Vermeidung von 
Free-Riding240. Ferner werden Verbraucher ihrer Ansicht nach durch das Autori-
sierungssystem nicht am entstandenen Gewinn beteiligt, da für sie die Auswahl 
eingeschränkt werde241. Schließlich seien die Regelungen nicht erforderlich242 und 
würden den Wettbewerb ausschalten243.

	 233	Zum Schutz des Solidaritätsprinzips: Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, 
Rn. 247 – International Skating Union’s Eligibility Rules; Verdonk, ECLR 2017, 80, 87 stellt die 
Frage, ob die Förderung des Breitensports überhaupt Sache der Verbände sei oder nicht vielmehr 
Aufgabe des Staates; Brinckman / Vollebregt, ECLR 1998, 281, 283 hingegen vertreten, dass Lo-
yalität unerlässlich für den Zweck der Solidarität sei; zum Schutz des Ehrenamts: Kommission,  
Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 249 – International Skating Union’s Eligibility Rules.
	 234	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 239 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
	 235	EuG, Urt. v. 16. 12. 2020, T-93/18, Rn. 108 – International Skating Union / Kommission.
	 236	EuG, Urt. v. 16. 12. 2020, T-93/18, Rn. 110 – International Skating Union / Kommission.
	 237	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 294 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
	 238	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 295 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
	 239	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 296 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
	 240	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 297 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
	 241	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 298 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
	 242	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 299 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
	 243	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 300 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
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k) Zwischenergebnis

Festhalten lässt sich, dass Sportverbände Sportlern die Teilnahme an Wett-
bewerben verbandsfremder Veranstalter nicht verbieten dürfen244. Allenfalls in 
Ausnahmefällen, bspw., wenn sie aus Sicherheitsgründen erforderlich ist, kann 
eine derart weitgehende Loyalitätspflicht freistellungsfähig sein. Dies dürfte im 
Ergebnis auch für Funktionäre gelten. Auch Maßnahmen zum Schutz des Veran-
staltungskalenders und einheitlicher Standards für den Sport sind nicht generell 
unzulässig, sie dürfen aber den verbandsfremden Veranstalter nicht diskriminie-
ren. Insbesondere wirtschaftliche Interessen genügen hingegen nicht zur Recht-
fertigung245. Die Anforderungen an die Genehmigung der Veranstaltungen durch 
den Verband zur „Legalisierung“ der Teilnahme dürfen nicht unverhältnismäßig 
sein. Zudem darf die Entscheidung nicht im freien Ermessen des Verbands stehen. 

Zuzustimmen ist, dass der Verband auch die Teilnahme an Veranstaltungen ver-
bieten darf, die zwar die Genehmigungsvoraussetzungen erfüllen, deren Veran-
stalter aber die Genehmigung nicht beantragt haben, da das Genehmigungssystem 
anderenfalls kaum funktionieren kann246.

Nicht zuzustimmen ist hingegen der Auffassung, dass das Verbot der Teilnahme 
an verbandsfremden Wettkämpfen nur dann gegen das Kartellverbot verstößt, 
wenn der Verband nicht selbst unternehmerisch tätig ist247. Bei derartigen Regeln 
handelt es sich um den Beschluss einer Unternehmensvereinigung, sodass es auf 
die Unternehmenseigenschaft der Mitglieder des betreffenden Verbands und des 
Verbands selbst ankommt. Eine „Entflechtung“ hilft somit nicht weiter248. In der 
insofern von der Gegenauffassung zur Begründung herangezogenen FIA-Entschei-
dung der Kommission hat die FIA sich zusätzlich zur Entflechtung dazu verpflich-
tet, sämtliche Veranstaltungen zu lizenzieren, die gewisse Sicherheitsstandards 
erfüllen, sodass der Teilnahmeerlaubnisvorbehalt auch insofern nicht einschrän-
kungslos zulässig ist249. Entflechtung als solche reicht also nicht aus.

Loyalitätspflichten stehen nicht in Zusammenhang mit den Prinzipien des sport-
lichen Wettbewerbs.

	 244	So auch Jakob, SpuRt 2016, 240, 244.
	 245	Vgl. Heermann, WuW 2018, 241, 242 in Bezug auf Genehmigungsbestimmungen.
	 246	So Heermann, WuW 2018, 550, 554.
	 247	So aber Kornbeck, EuZW 2020, 1072, 1073.
	 248	So aber Kornbeck, EuZW 2020, 1072, 1077.
	 249	Kommission, Mitteilung in den Sachen COMP/35.163, COMP/36.638 und COMP/36.776, 
13. 06. 2001, S. 6 – FIA.
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B. Missbrauchsverbot

Neben dem Kartellverbot ist das Missbrauchsverbot immer wieder durch sport-
verbandliche Statuten betroffen. Wiederum ist zwischen Organisationsnormen (I.), 
Außenbeziehungsnormen (II.), Verhaltensnormen (III.), Verteilungsnormen (IV.) 
und Innenbeziehungsnormen (V.) zu unterscheiden.

I. Organisationsnormen

Im Bereich der Organisationsnormen gab es zur Frage des Missbrauchs einer 
marktbeherrschenden Stellung bislang nur eine Entscheidung. Diese befasste sich 
mit der TV-Vermarktung der Formel 1.

Die Europäische Kommission ging von dem Missbrauch einer marktbeherrschen-
den Stellung aus, weil die FIA sich von den Teilnehmern der Formel 1 die Fernseh-
rechte an allen Formel-1-Wettbewerben hatte abtreten lassen250. Zwar hatte sie die 
Vermarktung wiederum an die Formula One Administration Ltd. (FOA) abgetre-
ten251. Die Kommission sah die sportlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen  
Tätigkeiten aber dennoch nicht als ausreichend getrennt an, weswegen sie eine Be-
vorzugung der Formel 1 gegenüber anderen Rennserien durch die FIA befürchtete. 
Die Unternehmen verpflichteten sich gegenüber der Kommission unter anderem 
dazu, jeden Hinweis in der FIA / FOA-Vereinbarung vom 19. 12. 1995 darauf zu be-
seitigen, dass die FIA die Formel-1-Weltmeisterschaft begünstigt, während umge-
kehrt die FIA nicht daran gehindert wird, ihre Regelungsbefugnisse auszuüben252.

Da es bei der Abtretung der Verwertungsrechte anders als im Bereich der Ab-
stellungspflicht zu Nationalmannschaften nicht primär um vom Verband benö-
tigte Ressourcen ging, sondern um eine praktikable Handhabung der Verwer-
tung der Fernsehrechte, handelt es sich hierbei wirtschaftlich betrachtet um eine 
Organisationsnorm.

Im Ergebnis begründet es die Gefahr des Missbrauchs einer marktbeherrschen-
den Stellung, wenn sich eine Vereinigung, die regulatorisch tätig ist, die Fernseh-
rechte an einzelnen Wettbewerben abtreten lässt und daher ein wirtschaftliches 
Interesse an deren Erfolg hat, was einen Anreiz zur Behinderung der übrigen Ver-
anstaltungen begründet. Zulässig ist die Abtretung der Rechte an den Organisator 
der Veranstaltungsserie hingegen, wenn dieser nicht zugleich regulatorisch tätig 
ist. Die besonderen Prinzipien des sportlichen Wettbewerbs sind hier nicht relevant.

	 250	Kommission, Mitteilung in den Sachen COMP/35.163, COMP/36.638 und COMP/36.776, 
13. 06. 2001, S. 4 – FIA.
	 251	Kommission, Mitteilung in den Sachen COMP/35.163, COMP/36.638 und COMP/36.776, 
13. 06. 2001, S. 3 – FIA.
	 252	Kommission, Mitteilung in den Sachen COMP/35.163, COMP/36.638 und COMP/36.776, 
13. 06. 2001, S. 5 – FIA.
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II. Außenbeziehungsnormen

Im Bereich der Außenbeziehungsnormen sind einzig Aufnahmebestimmungen 
der Verbände von Relevanz, da einseitige Verhaltensweisen des Verbandes gegen-
über Nichtmitgliedern im Übrigen keinen Zusammenhang mit dem durch den Ver-
band geschaffenen eigenen Rechtssystem aufweisen253. Dies gilt bspw., wenn der 
Verband die Ausstattung für die Nationalmannschaft nur von einem bestimmten 
Hersteller bezieht.

1. Solidarität I, BGH

Die erste Entscheidung zu Aufnahmebestimmungen war im Jahr 1974 das sog. 
Solidarität I-Urteil des BGH. In dem Urteil ging es um die vom Rad- und Kraftfah-
rerbund Solidarität e. V. begehrte Aufnahme in den Deutschen Sportbund (DSB). 
Letzterer war (als Vorgänger des heutigen DOSB254) „die Dachorganisation der 
Turn- und Sportverbände auf Bundesebene und der überfachlichen Sportorganisa-
tionen in den Ländern (Landessportbünde)“255. Dessen Satzung legte fest, dass er 
keinen weiteren Verband aufnahm, wenn für ein international anerkanntes Fach-
gebiet bereits ein anderer nationaler Fachverband Mitglied ist256.

Der BGH erachtete derartige Aufnahmebeschränkungen zur Durchsetzung des 
Ein-Platz-Prinzips – anders als das Berufungsgericht – nicht per se als unzuläs-
sig, sondern hielt eine sachliche Rechtfertigung für theoretisch möglich257. Er er-
kannte an, dass durch die Zulassung mehrerer Fachverbände für eine Sportart die 
Willensbildung im Verband erschwert werden und es zu Unübersichtlichkeit und 
Rivalität im Mitgliederkreis kommen könne258. Nicht für überzeugend hielt der 
BGH hingegen die Argumentation, dass eine Organisation des Sports nach dem 
Ein-Platz-Prinzip sachgemäß und im öffentlichen Interesse sei, bspw. weil dies 
die Organisation von Meisterschaften erleichtere, oder dass das Ein-Platz-Prinzip 
innerhalb des Spitzenverbandes eine Majorisierung wegen eines höheren Stimm-
gewichts durch die mehrfache Vertretung einzelner Sportarten verhindere259.

	 253	Vgl. Kapitel 5, Abschnitt B.
	 254	Präambel Abs. 1 DOSB-Satzung 2018.
	 255	BGH, Urt. v. 02. 12. 1974, II ZR 78/72, NJW 1975, 771 – Rad- und Kraftfahrerbund  
Solidarität e. V. I.
	 256	BGH, Urt. v. 02. 12. 1974, II ZR 78/72, NJW 1975, 771 – Rad- und Kraftfahrerbund  
Solidarität e. V. I.
	 257	BGH, Urt. v. 02. 12. 1974, II ZR 78/72, NJW 1975, 771, 774 – Rad- und Kraftfahrerbund 
Solidarität e. V. I.
	 258	BGH, Urt. v. 02. 12. 1974, II ZR 78/72, NJW 1975, 771, 774 – Rad- und Kraftfahrerbund 
Solidarität e. V. I.
	 259	BGH, Urt. v. 02. 12. 1974, II ZR 78/72, NJW 1975, 771, 774 – Rad- und Kraftfahrerbund 
Solidarität e. V. I.
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Die Aufnahmeregel darf nach Ansicht des BGH aber nicht so ausgestaltet sein, 
dass sie einen Sportverband unbillig behindert260. Insbesondere dürfe die Auf-
nahmeregel nicht den Verband begünstigen, der zufällig zuerst gekommen ist261.

Zwar stützte sich der BGH in dem Urteil auf § 826 BGB und nicht auf § 27 GWB 
a. F. Die Bestimmung des § 27 GWB a. F. gewährte nach Ansicht des BGH aber 
ohnehin keinen weitergehenden Schutz als § 826 BGB262.

2. Solidarität II, BGH

Als die Revision den BGH in dem Rechtsstreit ein weiteres Mal erreichte, erach-
tete er die Ausgestaltung des Ein-Platz-Prinzips in der Satzung des DSB weiterhin 
für unzulässig263. Er stellte darauf ab, dass „das Ein-Platz-Prinzip in der Satzung 
des Beklagten in einer Form Niederschlag gefunden hat, die zu einer steten Quelle 
der Diskriminierung und Benachteiligung gleichartiger Sportverbände werden 
kann“, weil der zuerst gekommene Verband sogar dann Vorrang habe, wenn der 
außenstehende Verband diesen an Bedeutung überragt264. Der BGH deutete damit 
an, dass die Größe der jeweiligen Fachverbände ausschlaggebend sein kann. Als 
milderes Mittel schlug der BGH eine Mitgliedschaft beider Fachverbände unter 
einheitlicher Ausübung der Mitgliedschaftsrechte vor265. Der Kläger müsse sich 
nicht darauf einlassen, sich dem anderen Sportfachverband anzuschließen, da die 
damit verbundene Selbstauflösung nicht zumutbar sei266. Wiederum stützte sich 
der BGH nicht ausdrücklich auf das Missbrauchsverbot.

3. Taekwondo I und II, OLG München

Im Jahr 2009 folgte das OLG München der Rechtsprechung des BGH. Der 
Taekwondo U. S. e. V. begehrte Aufnahme in die Deutsche Taekwondo Union. Er 
betrachtete sich als Taekwondo Landesverband für Rheinland-Pfalz. Allerdings 

	 260	BGH, Urt. v. 02. 12. 1974, II ZR 78/72, NJW 1975, 771, 774 – Rad- und Kraftfahrerbund 
Solidarität e. V. I.
	 261	BGH, Urt. v. 02. 12. 1974, II ZR 78/72, NJW 1975, 771, 775 – Rad- und Kraftfahrerbund 
Solidarität e. V. I.
	 262	BGH, Urt. v. 02. 12. 1974, II ZR 78/72, NJW 1975, 771, 772 – Rad- und Kraftfahrerbund 
Solidarität e. V. I.
	 263	BGH, Urt. v. 19. 12. 1977, II ZR 8/76, wolterkluwer-online, Rn. 15 – Rad- und Kraftfah-
rerbund Solidarität e. V. II.
	 264	BGH, Urt. v. 19. 12. 1977, II ZR 8/76, wolterkluwer-online, Rn. 18 – Rad- und Kraftfah-
rerbund Solidarität e. V. II.
	 265	BGH, Urt. v. 19. 12. 1977, II ZR 8/76, wolterkluwer-online, Rn. 19 – Rad- und Kraftfah-
rerbund Solidarität e. V. II.
	 266	BGH, Urt. v. 19. 12. 1977, II ZR 8/76, wolterkluwer-online, Rn. 16 – Rad- und Kraftfah-
rerbund Solidarität e. V. II.
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war bereits ein anderer rheinland-pfälzischer Verband Mitglied der Deutschen 
Taekwondo Union267. Die Satzung der Deutschen Taekwondo Union ließ nur die 
Mitgliedschaft eines Landesverbandes je Bundesland zu268. Das OLG München 
bejahte einen Verstoß gegen § 826 BGB i. V. m. den Grundsätzen des § 20 Abs. 6 
GWB269. Wie schon der BGH stützte es sich darauf, dass das Ein-Platz-Prinzip in 
der Satzung des Verbandes „in einer Form Niederschlag gefunden [habe], die zu 
einer steten Quelle der Diskriminierung und Benachteiligung mehrfacher Sport-
verbände werden“ könne270. Wie schon im den Solidarität-Entscheidungen zugrun-
deliegenden Sachverhalt hatte der zuerst gekommene Landesverband nach der Sat-
zung der Deutschen Taekwondo Union Anspruch auf Mitgliedschaft, unabhängig 
von der Größe eines etwaigen konkurrierenden Verbandes271.

Im Jahr 2018 urteilte das OLG München erneut, dass die Aufnahmeregeln der 
Deutschen Taekwondo Union diskriminierend seien und gegen § 826 BGB, § 20 
Abs. 5 GWB verstießen. Die Deutsche Taekwondo Union hatte ein weiteres Mal 
die Aufnahme eines Landesverbandes abgelehnt272. Die Satzung stellte Anforde-
rungen an die Mitgliederzahlen, die auch die bisherigen Mitglieder nicht erfüllten 
und zudem unterschiedslos unabhängig von der Größe des jeweiligen Bundeslan-
des galten273. 

4. FBV, LG Duisburg

Zu einem anderen Ergebnis kam das LG Duisburg in seiner Bewertung der Auf-
nahmeregeln des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen. Dieser hatte dem Frei-
zeit- und Breitensportverband (FBV) die Aufnahme verweigert274. Das LG sah es 
als zulässig an, dass die Satzung des Landessportbundes die Mitgliedschaft von 
sich ausschließlich auf die Betreuung von Leistungs- oder Breiten-/Freizeitsport 
beschränkenden Verbänden ausschloss275. Da diese Regelung erforderlich war, um 
Kongruenz mit der Satzung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zu 
schaffen, war sie nach Ansicht des Gerichts auch nicht willkürlich276. Zwar nennt 

	 267	OLG München, Urt. v. 25. 06. 2009, U (K) 5327/08, openJur 2012, 101290, Rn. 5 – Taek
wondo.
	 268	OLG München, Urt. v. 25. 06. 2009, U (K) 5327/08, openJur 2012, 101290, Rn. 7 – Taek
wondo.
	 269	OLG München, Urt. v. 25. 06. 2009, U (K) 5327/08, openJur 2012, 101290, Rn. 23 – Taek
wondo.
	 270	OLG München, Urt. v. 25. 06. 2009, U (K) 5327/08, openJur 2012, 101290, Rn. 24 – Taek
wondo.
	 271	OLG München, Urt. v. 25. 06. 2009, U (K) 5327/08, openJur 2012, 101290, Rn. 24 – Taek
wondo.
	 272	OLG München, Urt. v. 24. 01. 2019, 29 U 1781/18 Kart, SpuRt 2018, 81 – Taekwondo II.
	 273	OLG München, Urt. v. 24. 01. 2019, 29 U 1781/18 Kart, SpuRt 2018, 81, 82 – Taekwondo II.
	 274	LG Duisburg, Urt. v. 03. 11. 2010, 2 O 418/09, SpuRt 2011, 202, 203 – FBV.
	 275	LG Duisburg, Urt. v. 03. 11. 2010, 2 O 418/09, SpuRt 2011, 202, 203 – FBV.
	 276	LG Duisburg, Urt. v. 03. 11. 2010, 2 O 418/09, SpuRt 2011, 202, 203 – FBV.
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das Gericht in seiner diesbezüglichen Argumentation keine Rechtsgrundlage, es 
hat aber eine Unzulässigkeit der Regelung insgesamt verneint, sodass sie auch 
kartellrechtlich zulässig ist.

5. Einrad, OLG München

Im Einrad-Urteil aus dem Jahr 2013 bestätigte das OLG München erneut die 
Rechtsprechungspraxis, dass das Ein-Platz-Prinzip im Grundsatz zwar schützens-
wert ist, um „die Willensbildung im Verband nicht zu erschweren und den Ver-
waltungsaufwand zu begrenzen“, die Verbände das Ein-Platz-Prinzip aber nicht in 
der Weise ausgestalten dürfen, „dass der zufällig zuerst gekommene den Vorrang 
hat“, selbst „wenn ihn der außenstehende an Bedeutung überragt“277. Hintergrund 
des Rechtsstreits war das Aufnahmebegehren des bayerischen Einrad-Verbandes 
in den Landessportbund, dem nach der Entscheidung des Gerichts gemäß § 826 
BGB i. V. m. § 20 Abs. 6 GWB stattzugeben war278.

6. Cheerleader, OLG Dresden

Schließlich schloss sich im Jahr 2015 das OLG Dresden dieser Linie an, als eine 
sächsische Vereinigung von Cheerleadern Aufnahme in den sächsischen Landes-
sportbund begehrte279. Hierbei stützte es sich nicht ganz richtig auf § 826 BGB, § 27 
GWB, gemeint war wahrscheinlich § 27 GWB a. F. in der Fassung bis zur 6. GWB-
Novelle im Jahr 1998, dem seit dem Jahr 2013 § 20 Abs. 5 GWB entspricht. Wiede-
rum wurde eine Regelung zum Schutz des Ein-Platz-Prinzips für missbräuchlich 
erachtet, die den zufällig zuerst gekommenen Verband bevorzugte. Stattdessen 
schlug das Gericht – wie schon der BGH in der Solidarität II-Entscheidung – als 
milderes Mittel vor, die Verbände dazu zu verpflichten, ihre Mitgliedschaftsrechte 
durch ein gemeinsames Vertreterorgan wahrzunehmen280.

7. Zwischenergebnis

Im Ergebnis sind im Bereich der Aufnahmeregeln für Mitgliedsverbände zwei 
Fallgruppen zu unterscheiden.

In einigen Fällen geht es darum, ob das Ein-Platz-Prinzip geschützt werden 
kann. Dies darf nicht in der Weise geschehen, dass eine „stete Quelle der Diskri-
minierung“ geschaffen wird281. Zwar deutet die Rechtsprechung immer wieder an, 

	 277	OLG München, Urt. v. 20. 06. 2013, U 3431/12 Kart, SpuRt 2014, 110, 112 f. – Einrad.
	 278	OLG München, Urt. v. 20. 06. 2013, U 3431/12 Kart, SpuRt 2014, 110, 111 – Einrad.
	 279	OLG Dresden, Urt. v. 19. 08. 2015, 13 U 271/15, SpuRt 2016, 33 – Cheerleader.
	 280	OLG Dresden, Urt. v. 19. 08. 2015, 13 U 271/15, SpuRt 2016, 33, 34 – Cheerleader.
	 281	So auch Hauptmann / Theissen, SpuRt 2011, 181, 183.
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dass eine Regelung missbräuchlich ist, die den zuerst gekommenen Verband bevor-
zugt, obwohl der Außenstehende ihn an Bedeutung überragt. Hieraus kann jedoch 
nicht der (naheliegende) Schluss gezogen werden, dass bloß immer der größere von 
zwei konkurrierenden Fachverbänden als Mitglied geführt werden muss und ge-
gebenenfalls ein Verband zugunsten eines anderen ausgeschlossen werden kann 
und muss. Nach der Argumentation schon der früheren BGH-Entscheidungen ist 
das Ein-Platz-Prinzip nur aus Gründen demokratischer Willensbildung gerecht-
fertigt. Die Rechtsprechung schlug daher wiederholt als milderes Mittel gegenüber 
der Verweigerung der Mitgliedschaft eines Verbandes vor, dass ggf. zwei Fachver-
bände ihre Mitgliedschaftsrechte gemeinsam ausüben. 

In anderen Fällen geht es darum, den Charakter des Verbandes zu schützen, 
indem die Mitglieder bestimmte Eigenschaften vorweisen müssen. Insofern sind 
die kartellrechtlichen Vorgaben weniger hoch. Vorausgesetzt wird lediglich, dass 
die Voraussetzungen für die Aufnahme nicht willkürlich sind.

Derartige Außenbeziehungsnormen stehen in keinem Zusammenhang mit den 
besonderen Prinzipien des sportlichen Wettbewerbs.

III. Verhaltensnormen

Verhaltensnormen sind auch im Hinblick auf das Missbrauchsverbot in Sport-
ausübungsregeln (1.) und wirtschaftliche Lenkungsregeln (2.) zu unterteilen.

1. Sportausübungsregeln

a) Dopingverbote

Das LG Dortmund betonte in zwei Entscheidungen die grundsätzliche Zulässig-
keit des Dopingverbots. In beiden Urteilen ging es um das Doping von Pferden282. 
Das LG stützte sich nur im zweiten Urteil ausdrücklich auf das Missbrauchsverbot 
nach § 20 Abs. 1 GWB a. F.283, sah die Bekämpfung von Doping und das Doping-
verbot als solches aber in beiden Fällen als legitimen Zweck an, da sie der Chancen
gleichheit der Sportler und dem Schutz der Pferde dienten284.

Das Schrifttum vertritt teilweise, dass eine kontrollierte Freigabe von Doping-
mitteln den Anreiz beseitige, neue Dopingmethoden zu entwickeln285. Träfe dies 

	 282	LG Dortmund, Urt. v. 16. 10. 2008, 13 O 113/08, NRWE, Rn. 6; Urt. v. 22. 01. 2009, 13 O 
2/09 Kart, NRWE, Rn. 4.
	 283	LG Dortmund, Urt. v. 22. 01. 2009, 13 O 2/09 Kart, NRWE, Rn. 41.
	 284	LG Dortmund, Urt. v. 16. 10. 2008, 13 O 113/08, NRWE, Rn. 35; Urt. v. 22. 01. 2009, 13 
O 2/09 Kart, NRWE, Rn. 41.
	 285	Vgl. Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, S. 305.
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zu, wäre das vollständige Dopingverbot nicht verhältnismäßig und würde auch 
am Drei-Stufen-Test scheitern. Allerdings ist dieser Ansatz nicht plausibel, da es 
gerade das Ziel von Doping ist, die Leistungsfähigkeit des Sportlers noch mehr zu 
steigern als die der Konkurrenten, sodass der Anreiz zur Selbstgefährdung auch 
bei einer teilweisen Freigabe von Dopingmitteln weiterhin bestehen bliebe286. So-
mit besteht auch im Lichte des Kartellrechts kein Zweifel an der Zulässigkeit des 
Dopingverbots.

Darüber hinaus vertreten einzelne Stimmen, dass Verbände nur leistungsstei-
gernde Mittel verbieten dürften287. Da nur eine Leistungssteigerung den Wett-
kampf verfälscht und Sportverbände im Übrigen kein Interesse daran haben, die 
allgemeine Handlungsfreiheit der Sportler einzuschränken, ist dem zuzustimmen.

b) Hin- und Rückspiele

Die Europäische Kommission geht davon aus, dass das Gebot der Austragung 
von Hin- und Rückspielen jeweils am Heimatort zweier Mannschaften nicht gegen 
das Missbrauchsverbot verstößt288. Sie führte aus, dass sich interne Vorschriften der 
Sportverbände, „die dazu dienen, die Chancengleichheit zwischen den Vereinen, 
die Ungewissheit der Wettkämpfe sowie die Integrität und einen reibungslosen 
Ablauf der Wettkämpfe sicherzustellen, grundsätzlich der Anwendbarkeit der im 
Vertrag festgelegten Wettbewerbsvorschriften“ entzögen289.

c) Regeln über die Zusammensetzung von Mannschaften

Die Vorgabe einer einheitlichen Staatsangehörigkeit der Mitglieder eines Teams 
verstößt nach Ansicht der Europäischen Kommission nicht gegen das Missbrauchs-
verbot. Denn eine derartige Regelung sei nicht unverhältnismäßig, um Wettbe-
werbe für Nationalmannschaften organisieren zu können290.

	 286	Ähnlich Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, 
S. 306, der schon darauf hinweist, dass auch die freigegebenen Dopingmittel gefährlich sein 
können.
	 287	So Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, S. 309.
	 288	Kommission, Commission Staff Working Document – The EU and Sport: Background 
and Context  – Accompanying document to the White Paper {COM(2007) 935}, Annex I, 
Ziff. 2. 2. 1.2; Pressemitteilung IP 99/965 (Fall Mouscron).
	 289	Kommission, Pressemitteilung IP 99/965 (Fall Mouscron).
	 290	Kommission, Commission Staff Working Document – The EU and Sport: Background 
and Context  – Accompanying document to the White Paper {COM(2007) 935}, Annex I, 
Ziff. 2. 2. 1.4.
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d) Zwischenergebnis

Mit dem Missbrauchsverbot sind grundsätzlich Regeln vereinbar, die der Chan-
cengleichheit dienen oder die erforderlich sind, um den Wettbewerb überhaupt in 
dem vom Verband angestrebten Modus durchführen zu können. Diese Regeln be-
ruhen auf dem Gleichheitsprinzip im Sport.

2. Wirtschaftliche Lenkungsregeln

a) Mehrfachbeherrschungsverbote

In der ENIC-Entscheidung verneinte die Europäische Kommission den Miss-
brauch einer marktbeherrschenden Stellung durch das Verbot der Beherrschung 
mehrerer Vereine durch Investoren. Sie stellte darauf ab, dass die Regelung keine 
unterschiedliche Behandlung von Vereinen mit sich bringe und dass sie nicht un-
verhältnismäßig sei291.

b) Transferfenster

Das Verbot von Transfers außerhalb eines bestimmten Zeitfensters in jeder Sai-
son verstößt nach Ansicht der Europäischen Kommission ebenfalls nicht gegen 
das Missbrauchsverbot, da eine derartige Beschränkung erforderlich sei, um einen 
fairen und ungestörten sportlichen Wettbewerb zu gewährleisten292. 

c) Beschränkung der Trikotwerbung

Im Urteil des englischen High Court of Justice im Fall Hendry et al. vs. WPBSA 
erkannte das Gericht keinen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung 
durch die Beschränkung der Logos auf der Kleidung der Snookerspieler durch die 
WPBSA bei im Fernsehen übertragenen Tournieren, die von den Sendeanstalten 
verlangt worden war293.

	 291	Kommission, Entsch. v. 25. 06. 2002, COMP/37.806, Rn. 45 f. – ENIC; zustimmend Grätz, 
Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, S. 388.
	 292	Kommission, Commission Staff Working Document – The EU and Sport: Background 
and Context  – Accompanying document to the White Paper {COM(2007) 935}, Annex I, 
Ziff. 2. 2. 1.6.
	 293	EWHC, Case No: HC0100813, 05. 10. 2001, ISLR 2002, SLR-1, Rn. 1, 125, 127 f. – Hen-
dry et al. v. WPBSA.
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d) Veräußerung der Namensrechte am Verein

Das OLG Frankfurt a. M. verneinte im Jahr 1985 den Missbrauch einer markt-
beherrschenden Stellung nach § 26 Abs. 2 GWB a. F. durch das Verbot der Veräu-
ßerung von Namensrechten an Sportvereinen294. Der SV Eintracht Braunschweig 
wollte unter dem Namen „SV Jägermeister Braunschweig“ an der Fußball-Bundes-
liga teilnehmen. Das Gericht ging davon aus, dass es die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit der am Profifußball teilnehmenden Vereine gefährde, wenn sie sich in 
eine Abhängigkeit von einem Unternehmen begäben, indem die Identifikation mit 
dem Unternehmen sogar im Namen manifestiert werde295. Zum einen gefährde es 
die ideellen Ziele des Sports durch Einflussnahme derartiger Unternehmen, zum 
anderen sah das Gericht den Ruf der Bundesliga als gefährdet an. Schließlich er-
schwere es die Organisation des Ligafußballs, wenn die Existenz der beteiligten 
Vereine vom Willen eines Namensgebers abhängig werde296.

Das Urteil ist im Schrifttum nicht nur auf Beifall gestoßen. Einzelne Stimmen 
bezweifeln die vom Gericht befürchteten Gefahren297, insbesondere weil die Ver-
eine ohnehin bereits Millionenbeträge durch Sponsoring erlösten, sodass es auf 
eine Veräußerung der Namensrechte nicht mehr ankäme298. Dem ist aber entgegen 
zu halten, dass das Trikotsponsoring nicht dasselbe Maß an Identifikation des  
Sponsors mit einem Verein auslösen kann wie Namenssponsoring. Man denke inso-
fern an Vereine wie Bayer Leverkusen im Fußball oder Alba Berlin im Basketball.

Diese Rechtsprechung wurde vom OLG Frankfurt a. M. im Jahr 2009 bestä-
tigt: Das Gericht erachtete es als zulässig, einem Handballverein die Aufnahme 
in eine Profiliga zu verweigern, weil er seine Namensrechte veräußert hatte. Der 
Sportverband habe „ein berechtigtes Anliegen […], seinen Mitgliedsvereinen zu 
untersagen, den Namen ihres Hauptgeldgebers im Namen zu tragen“299. Anderen-
falls drohte nach Auffassung des Gerichts die Gleichsetzung des Vereins mit dem 
Geldgeber. Zudem stellte das Gericht darauf ab, dass sich das Namenssponsoring 
im Handball eben noch nicht durchgesetzt habe300.

Auch dieses Ergebnis quittierte das Schrifttum nicht nur mit Beifall. In der Tat 
ist die Argumentation, dass sich das Namenssponsoring im Handball noch nicht 

	 294	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 14. 03. 1985, 6 U 53/84 (Kart.), WuW / E OLG 3568, 3569 – 
Sportverein Jägermeister Braunschweig.
	 295	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 14. 03. 1985, 6 U 53/84 (Kart.), WuW / E OLG 3568, 3572 – 
Sportverein Jägermeister Braunschweig.
	 296	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 14. 03. 1985, 6 U 53/84 (Kart.), WuW / E OLG 3568, 3572 f. – 
Sportverein Jägermeister Braunschweig.
	 297	Bspw. Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, S. 384; 
im Ergebnis dem Gericht Recht gebend Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 126.
	 298	So schon Grunsky, in: Grunsky (Hrsg.), Werbetätigkeit und Sportvermarktung, 13–24, 
S. 20; ferner Heermann, WRP 2009, 285, 298.
	 299	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 03. 03. 2009, 11 U 57/08, CaS 2009, 152, 154 – Handballverein. 
	 300	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 03. 03. 2009, 11 U 57/08, CaS 2009, 152, 154 – Handballverein. 
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durchgesetzt hat, zirkulär, da es sich eben deshalb nicht durchsetzen konnte, weil 
es gerade verboten ist301. Entscheidend ist aber das Ergebnis dieser Urteilspraxis, 
nach der Verbände wirtschaftliche Lenkungsregeln zu ästhetischen Zwecken – wie 
das Verbot der Veräußerung von Namensrechten – aufstellen dürfen.

e) Werbeverbote während Olympischer Spiele

Im Februar 2019 erklärte das Bundeskartellamt Verpflichtungszusagen des IOC 
und des DOSB für bindend, die die Werbemöglichkeiten der Sportler während der 
Olympischen Spiele erheblich ausweiteten302. Zwar bestehen weiterhin Beschrän-
kungen. Der Beschluss des Bundeskartellamtes verdeutlicht aber, dass Verbände 
die Werbemöglichkeiten der Sportler nicht beliebig einschränken können303. Das 
Bundeskartellamt ging von einer Behinderung der Sportler auf dem Drittmarkt 
für Sportsponsoring aus304. 

Es erachtete das Verbot von Werbemaßnahmen nur insofern als von einem le-
gitimen Zweck gedeckt, erforderlich und verhältnismäßig, als dass es dazu diente, 
sog. Ambush-Marketing zu verhindern. Hierdurch werde die Durchführung der 
Olympischen Spiele gesichert, die auch durch die Sponsoringprogramme finan-
ziert würden305. Die Verbände dürften aber nur solche Werbemaßnahmen unter-
sagen, „die gegen gesetzliche Bestimmungen – namentlich das Markenrecht, das 
Urheberrecht und das Lauterkeitsrecht – oder ggf. bestehende schuldrechtliche 
Rücksichtnahme- und Kooperationspflichten verstoßen“306. 

Hingegen sind nach Auffassung des Bundeskartellamts weder die Chancen-
gleichheit von Sportlern ärmerer Länder zur „Bewahrung der finanziellen Sta-
bilität und Nachhaltigkeit der Olympischen Bewegung und der Olympischen 
Spiele“307, noch die „Bewahrung des Wertes der Olympischen Marke zwecks Fi-
nanzierung des olympischen Solidaritätsmodells“308 oder die Vermeidung einer 
Überkommerzialisierung der Olympischen Spiele309 legitime Zwecke im Sinne 
des Drei-Stufen-Tests.

Eine Darstellung der Bewertung der einzelnen Beschränkungen durch das Bun-
deskartellamt310 würde an dieser Stelle zu weit führen, zumal sie stark einzelfall-
bezogen ist. Hauptkritikpunkte bezogen sich auf das Anmeldeverfahren, die Liste 

	 301	So bspw. Heermann, CaS 2009, 155.
	 302	Dargestellt unter Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 135 ff. – Olympia.
	 303	Kritisch bereits zuvor Heermann, WRP 2015, 1288, 1291.
	 304	Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 77 – Olympia.
	 305	Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 100 – Olympia.
	 306	Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 109 – Olympia.
	 307	Insofern Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 102 – Olympia.
	 308	Insofern Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 104 – Olympia.
	 309	Hierzu Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 105 – Olympia.
	 310	Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 113 ff. – Olympia.
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der Symbole und Bezeichnungen, die die Sportler für Werbemaßnahmen und Akti-
vitäten in Social-Media-Kanälen nicht nutzen dürfen, das Verbot der Verwendung 
von Fotos und Videos, die während der Olympischen Spiele gemacht werden und 
die Einschränkung der Nutzung sozialer Medien für die Individualwerbung311. Ob 
die Beschränkungen möglicherweise objektiv gerechtfertigt sind, ließ das Bundes-
kartellamt offen312. Da das Bundeskartellamt aber von der Unverhältnismäßigkeit 
der nunmehr untersagten Beschränkungen ausgeht, erscheint eine objektive Recht-
fertigung nach Art. 102 AEUV/§ 19 GWB zweifelhaft.

f) Zwischenergebnis

Regeln zur Lenkung der wirtschaftlichen Tätigkeit von Vereinen und Einzel-
sportlern zur Beschaffung von Ressourcen sind jedenfalls dann nicht missbräuch-
lich, wenn sie erforderlich sind, um die Stabilität und Redlichkeit des sportlichen 
Wettbewerbs zu schützen, oder wenn sie der verbesserten Vermarktung von Ver-
anstaltungen dienen. Wiederum stehen Regeln zum Schutz der Redlichkeit des 
sportlichen Wettbewerbs im Zusammenhang mit dem Leistungsprinzip und Re-
geln zum Schutz der Stabilität des sportlichen Wettbewerbs im Zusammenhang 
mit dem Konkurrenzprinzip im Sport. 

Beschränkungen der wirtschaftlichen Tätigkeit der Vereine sind auch zulässig, 
um ästhetische Zwecke zu verfolgen. Die Beschränkung der nicht zugleich gegen 
gesetzliche Verbote verstoßenden Vermarktungstätigkeiten der Mitglieder zum 
Schutz eigener wirtschaftlicher Interessen des Verbandes verstößt allerdings gegen 
das Missbrauchsverbot. Derartige Regeln beruhen nicht auf den besonderen Prin-
zipien des sportlichen Wettbewerbs.

IV. Verteilungsnormen

1. Bezug von Ressourcen der Mitglieder durch den Verband

a) Verpflichtung zu Werbeaktivitäten

Der englische High Court of Justice sah es nicht als Missbrauch einer marktbe-
herrschenden Stellung an, dass die WPBSA die Sportler dazu verpflichtete, Zeit für  
Interviews und Autogramme aufzuwenden313, wovon auch der Verband profitierte314.

	 311	Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 107 ff. – Olympia; siehe hierzu 
auch ausführlich Engelsing / Buhl, ZWeR 2020, 107, 124 ff.
	 312	Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 127 – Olympia.
	 313	EWHC, Case No: HC0100813, 05. 10. 2001, ISLR 2002, SLR-1, Rn. 130 – Hendry et al. 
v. WPBSA.
	 314	EWHC, Case No: HC0100813, 05. 10. 2001, ISLR 2002, SLR-1, Rn. 138 f. – Hendry et al. 
v. WPBSA.
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b) Abstellungspflicht von Nationalspielern der Vereine

Mehrere Urteile befassten sich mit der Pflicht der Vereine zur Abstellung von 
Spielern für Nationalmannschaften.

aa)	 LG Dortmund

Das LG Dortmund wertete derartige Zulassungsbestimmungen der IHF im Jahr 
2014 als Ausbeutungsmissbrauch i. S. d. § 19 Abs. 1 Abs. 2 Nr. 2 GWB und Art. 102 
AEUV315. Auf einem ungeregelten Markt sei nicht zu erwarten, dass die Vereine 
ihre Spieler für Nationalmannschaften abstellten, ohne dafür eine Gegenleistung 
zu erhalten316. Andere Verbände leisteten Zahlungen als Gegenleistung für das 
Abstellen von Spielern317. Einen eventuellen Reputationsgewinn sah das Gericht 
nicht als hinreichende Gegenleistung an318.

Diese Urteilsbegründung ist insofern fragwürdig, als dass sich das Gericht nicht 
mit der Frage auseinandersetzte, ob die betroffenen Vereine eine Gegenleistung 
in anderer als in finanzieller Form erhalten. Die Sportverbände gewähren den be-
troffenen Vereinen das Recht zur Teilnahme an den von ihnen ausgerichteten Liga-
wettbewerben. Die Zulassungsbestimmungen sind Teil umfangreicher Statuten, die 
die Teilnahme der Vereine an diesen Ligawettbewerben regeln. Tatsächlich stellt 
die Pflicht zur Abstellung von Spielern zu Nationalspielen eine Gegenleistung für 
die Veranstaltung des Ligawettbewerbes dar319. Somit ist die Abstellungspflicht 
Teil des gesamten Austauschverhältnisses zwischen Sportvereinen und Sportver-
bänden, sodass eine isolierte Betrachtung fragwürdig erscheint. Im Ergebnis ist 
sie gar nicht unentgeltlich.

Aus diesem Grund ist der vielfach vertretenen Auffassung nicht zuzustimmen, 
die wegen der Unentgeltlichkeit von einem Missbrauch der marktbeherrschenden 
Stellung auf dem Nachfragemarkt für Spieler ausgeht320. Im Schrifttum ist auch 
noch nicht dargelegt worden, wie eine konkrete (finanzielle) Gegenleistung über-

	 315	LG Dortmund, Urt. v. 14. 05. 2014, 8 O 46/13, openJur 2014, 22492, Rn. 120 – Abstel-
lungspflicht Handball.
	 316	LG Dortmund, Urt. v. 14. 05. 2014, 8 O 46/13, openJur 2014, 22492, Rn. 129 – Abstel-
lungspflicht Handball.
	 317	LG Dortmund, Urt. v. 14. 05. 2014, 8 O 46/13, openJur 2014, 22492, Rn. 131 – Abstellungs-
pflicht Handball.
	 318	LG Dortmund, Urt. v. 14. 05. 2014, 8 O 46/13, openJur 2014, 22492, Rn. 132 – Abstel-
lungspflicht Handball; a. A. offenbar Heermann, CaS 2015, 384, 386.
	 319	Vgl. Butte, Das selbstgeschaffene Recht des Sports im Konflikt mit dem Geltungsan-
spruch des nationalen Rechts, S. 111, die ebenfalls auf den Austauschcharakter der Lizenzie-
rung hinweist; auf andere Formen der Gegenleistung abstellend Heermann, CaS 2015, 384, 
386.
	 320	So aber Fröhlich / Strauf, SpuRt 2011, 102, 104; Beisenherz, Der professionelle Sport und 
das europäische Kartellrecht, S. 193 f.
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haupt zu bemessen wäre. Da auf Seiten der die Spieler nachfragenden National-
mannschaften jeweils nur ein Nachfrager existiert, ist ein eigener Marktpreis kaum 
zu ermitteln.

bb)	 OLG Düsseldorf

Das OLG Düsseldorf erblickte im Jahr 2015 in der unentgeltlichen Abstellungs-
pflicht hingegen keinen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung321, aller-
dings wiederum mit einer fragwürdigen Begründung.

Einerseits lag nach Ansicht des OLG kein Ausbeutungsmissbrauch i. S. d. 
Art. 102 AEUV vor. Ein Ausbeutungsmissbrauch sei „dadurch gekennzeichnet, 
dass sich das Unternehmen auf Kosten der Marktgegenseite geschäftliche Vor-
teile“ verschaffe322. Durch die Zulassungsbestimmungen verschaffe sich die IHF 
aber keinen Vorteil auf Kosten der Marktgegenseite, also der Handballvereine, da 
hinsichtlich der von der IHF veranstalteten Spiele, also die Länderspiele, die Kläger 
nicht die Marktgegenseite seien323. Diese Begründung hinkt, weil die Ausbeutung 
durch die Zulassungsbestimmungen gerade nicht auf dem Markt der Eintrittskarten 
zu suchen gewesen wäre, sondern auf dem Markt für die Veranstaltung des Liga-
wettbewerbs für Handball, wie bereits das LG Dortmund ausgeführt hatte324. Nur 
auf diesem Markt stehen sich die Verbände und die Vereine gegenüber325. Es wäre 
also zu fragen gewesen, ob die Unentgeltlichkeit der Abstellung eine missbräuch-
liche Bedingung für die Teilnahme am Ligawettbewerb ist.

Andererseits erkannte das Gericht keinen Behinderungsmissbrauch i. S. d. 
Art. 102 AEUV, weil die Behinderung nur den Markt für Sportveranstaltungen 
betreffe, auf dem der Verband keine marktbeherrschende Stellung innehabe326. 
Die betroffenen Vereine sahen sich aber nur im Verhältnis zu anderen Vereinen 

	 321	OLG Düsseldorf, Urt. v. 15. 07. 2015, VI-U (Kart) 13/14, NRWE, Rn. 126 – Abstellungs-
pflicht Handball.
	 322	OLG Düsseldorf, Urt. v. 15. 07. 2015, VI-U (Kart) 13/14, NRWE, Rn. 128 – Abstellungs-
pflicht Handball.
	 323	OLG Düsseldorf, Urt. v. 15. 07. 2015, VI-U (Kart) 13/14, NRWE, Rn. 128 – Abstellungs-
pflicht Handball.
	 324	LG Dortmund, Urt. v. 14. 05. 2014, 8 O 46/13, openJur 2014, 22492, Rn. 122 – Abstel-
lungspflicht Handball.
	 325	Sofern Heermann, CaS 2015, 384, 385, davon ausgeht, dass der Markt für Arbeits- und 
Dienstleistungen von Spielern für Nationalmannschaften betroffen ist, meint dies den Markt 
für diesen Teil des Leistungsbündels zwischen Vereinen und Verbänden, wobei aber zu be-
achten ist, dass gerade im Bereich der Profiligen die Verbände meist nicht Vertragspartner der 
Vereine sind, sondern die Lizenzliegen.
	 326	OLG Düsseldorf, Urt. v. 15. 07. 2015, VI-U (Kart) 13/14, NRWE, Rn. 129 f. – Abstellungs-
pflicht Handball; a. A. Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sport-
verbände, S. 279, der jedoch von einem legitimen Ziel der Behinderung ausgeht; vgl. auch  
Weatherill, ECLR 2006, 645, 655.
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behindert, nicht im Verhältnis zum Verband327. Aus demselben Grund verneinte 
das Gericht einen Behinderungsmissbrauch nach § 19 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 GWB 
durch den DHB328. Diesem Ansatz kann in der Praxis spätestens nicht mehr gefolgt 
werden, seitdem der BGH von einer marktbeherrschenden Stellung nach dem Ein-
Platz-System organisierter Verbände auf dem Markt für die Teilnahmemöglichkeit 
an Sportveranstaltungen ausgeht329.

cc)	 Zwischenergebnis

Im Ergebnis ist dem OLG Düsseldorf zwar zuzustimmen und ein Missbrauch zu 
verneinen. Allerdings ist die Begründung aus den genannten Gründen fragwürdig. 
Das Urteil des OLG Düsseldorf ist schon aus handwerklichen Gründen nicht verall-
gemeinerungsfähig. Das Urteil des LG Dortmund überzeugt zwar inhaltlich nicht, 
der Praktiker sollte aber der durch dieses Urteil vorgegebenen und im Schrifttum 
unterstützten Linie folgen, dass zwar eine Pflicht zur Abstellung von Spielern 
statuiert werden kann, aber ein finanzieller Ausgleich geleistet werden muss330.

2. Bezug von Ressourcen Dritter durch den Verband

Das OLG Düsseldorf sah eine Verpflichtung von verbandsfremden Veranstal-
tern von Triathlonwettbewerben zur Zahlung einer Abgabe in Höhe von zwei Euro 
für jeden teilnehmenden Sportler an den Sportfachverband in Nordrhein-Westfa-
len nicht als Missbrauch i. S. d. § 20 Abs. 1 GWB a. F. an331. Der Sportverband sei 
„berechtigt, seinen Finanzbedarf zu decken, um die Verbandstätigkeit aufrecht 
erhalten zu können“332. Die Wettbewerbsbeeinträchtigung für den Veranstalter 
sei hingegen nur gering333. Das Gericht sah auch die Belastung der Sportler mit 
den auf sie umgelegten Abgaben nicht als unangemessen hoch an334. Zwar handelt 
es sich hierbei um ein einseitiges Verhalten gegenüber verbandsfremden Dritten. 

	 327	OLG Düsseldorf, Urt. v. 15. 07. 2015, VI-U (Kart) 13/14, NRWE, Rn. 132 – Abstellungs-
pflicht Handball.
	 328	OLG Düsseldorf, Urt. v. 15. 07. 2015, VI-U (Kart) 13/14, NRWE, Rn. 135 – Abstellungs-
pflicht Handball.
	 329	BGH, Urt. v. 07. 06. 2016, KZR 6/15, bundesgerichtshof.de, Rn. 45 – Pechstein / Interna-
tional Skating Union.
	 330	Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, S. 279 f.; 
Giebel, WRP 2006, 857, 860 f.; Weatherill ECLR 2006, 645, 655; vgl. auch Heermann, CaS 
2008, 111, 113 f.
	 331	OLG Düsseldorf, Urt. v. 02. 04. 2013 VI – U (Kart) 9/13, NRWE, Rn. 30 – Triathlon; a. A. 
Eckert / Wisser, WuW 2015, 480, 488.
	 332	OLG Düsseldorf, Urt. v. 02. 04. 2013 VI – U (Kart) 9/13, NRWE, Rn. 37 – Triathlon.
	 333	OLG Düsseldorf, Urt. v. 02. 04. 2013 VI – U (Kart) 9/13, NRWE, Rn. 36 – Triathlon. 
	 334	OLG Düsseldorf, Urt. v. 02. 04. 2013 VI – U (Kart) 9/13, NRWE, Rn. 38 – Triathlon; a. A. 
mangels unmittelbarer Gegenleistung für die Sportler Eckert / Wisser, WuW 2015, 480, 488.
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Im Wege des Erst-Recht-Schlusses folgt hieraus aber, dass der Verband auch von 
eigenen Mitgliedern über den Mitgliedsbeitrag hinaus Finanzmittel erheben kann 
um seinen Bedarf zu decken.

3. Zwischenergebnis

Im Ergebnis ist der Schluss zu ziehen, dass Regeln zur Umverteilung von Res-
sourcen zugunsten des Verbandes grundsätzlich zulässig sind, sofern sie der De-
ckung des Bedarfs des Verbandes zur Erfüllung seiner Verpflichtungen dienen. 
Der Höhe nach sollten sie einen angemessenen Rahmen einhalten. Andere als rein 
monetäre Ressourcen müssen gegebenenfalls vergütet werden, um einen Miss-
brauch sicher auszuschließen. In den Verteilungsnormen zugunsten des Verbandes 
äußert sich keines der Prinzipien des Sports.

V. Innenbeziehungsnormen

1. Rechte der Mitglieder

a) Zulassung von Vereinsmannschaften (Lizenzierung)

aa)	 Handballbundesligalizenz, LG Dortmund

Das LG Dortmund erklärte im Jahr 2000 die Auf- und Abstiegsregeln des DHB 
als Verfügungsbeklagtem für missbräuchlich i. S. d. § 20 Abs. 1 GWB a. F. 

Die 1. Handball-Bundesliga besteht aus 18 Mannschaften, von denen nach der 
Saison jeweils der 17. und der 18. der Tabelle absteigen und der 16. Relegations-
spiele gegen den Sieger der Entscheidungsspiele zwischen den beiden Staffel-
zweiten der 2. Bundesligen austragen muss. Der Verfügungskläger, der die Sai-
son 1999/2000 als 16. der 1. Handball-Bundesliga abgeschlossen hatte, wandte 
sich gegen die Ansetzung von Relegationsspielen gegen eine der Zweitligamann-
schaften und begehrte die Zulassung zur Teilnahme an der 1. Bundesliga für die 
kommende Saison, da der Verfügungsbeklagte dem 9. in der Tabelle die Lizenz 
zunächst aus wirtschaftlichen Gründen versagt hatte und den Verfügungskläger 
darüber informiert hatte, dass dieser keine Relegationsspiele bestreiten müsse, um 
die Lizenz für die 1. Bundesliga zu erhalten. Später hatte der Verfügungsbeklagte 
dem Tabellen-9. die Lizenz unter Auflagen doch gewährt, nachdem dieser neue 
Unterlagen vorgelegt hatte, und deshalb Relegationsspiele unter Teilnahme des 
Verfügungsklägers angesetzt335.

	 335	LG Dortmund, Urt. v. 21. 06. 2000, 13 O 88/00 (Kart.), SpuRt 2001, 24 ff. – Zulassung 
zur Bundesliga.
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Das LG Dortmund leitete den Missbrauch daraus ab, dass die Regelung die vom 
Auf- und Abstieg betroffenen Mannschaften gegenüber anderen Mannschaften be-
nachteilige. Sie sei unvollständig, da sie den Fall nicht regele, dass der Verband einer 
Mannschaft vor oder nach den Relegationsspielen die Lizenz verweigert, was „zu  
erheblichen Planungsunsicherheiten bei den betroffenen Mannschaften führe“336. 

Verbandsregeln, insbesondere solche, die wirtschaftlich neuralgische Themati-
ken regeln sollen, müssen somit vollständig sein337.

bb)	 Profi-Fußballliga, Belgisches Conseil de la Concurrence

Das belgische Conseil de la Concurrence vertrat in einer Entscheidung im einst-
weiligen Rechtsschutzverfahren über die Anforderungen für eine Lizenz für die 
belgischen Profi-Fußballligen, dass die Anforderungen, die im wesentlichen wirt-
schaftlicher Natur sind, dazu dienen, gesunden Wettbewerb zwischen den Vereinen 
zu sichern338. Darüber hinaus seien die Anforderungen verhältnismäßig und nicht 
diskriminierend339.

cc)	 Basketballligalizenz, Finnische Wettbewerbsbehörde

Bereits im Jahr 1995 befasste sich die finnische Wettbewerbsbehörde mit den 
Lizenzierungsbestimmungen des finnischen Basketballverbandes. Diese sahen 
Anforderungen an den sportlichen Erfolg, die finanzielle Leistungsfähigkeit und 
die Nachwuchsförderung vor340. Geklagt hatten die Eigentümer einer finnischen 
Basketballmannschaft, die den ersten Platz in der zweiten finnischen Liga errun-
gen hatte, deren Lizenzantrag der Verband allerdings ablehnte341.

Die Anforderungen an den sportlichen Erfolg und die Nachwuchsförderung 
sah die Behörde nicht als missbräuchlich an. Es reiche, wenn sie nicht „eindeutig 
unbegründet sind oder den Geboten der Vernunft zuwiderlaufen“342. Die Behörde 
erkannte also eine Einschätzungsprärogative des Verbandes an. 

Die finanziellen Anforderungen hielt die Behörde für missbräuchlich. Maßstab 
sei, dass die Anforderungen „im Hinblick auf das Produkt (organisierte Basket-
ballturniere) angemessen und erforderlich“ seien, „um dessen Qualität zu erhal-

	 336	LG Dortmund, Urt. v. 21. 06. 2000, 13 O 88/00 (Kart.), SpuRt 2001, 24, 26 f. – Zulassung 
zur Bundesliga.
	 337	Vgl. Gutsche, SpuRt 2001, 27; vgl. bezüglich der Herstellung von Chancengleichheit auch 
Beisenherz, Der professionelle Sport und das europäische Kartellrecht, S. 168.
	 338	Conseil de la Concurrence, Rapport Annuel 2003, Volume I, S. 727, 735.
	 339	Conseil de la Concurrence, Rapport Annuel 2003, Volume I, S. 727, 735.
	 340	Dargestellt bei Rauste, SpuRt 1996, 76, 77.
	 341	Dargestellt bei Rauste, SpuRt 1996, 76, 77.
	 342	Eingehend dargestellt bei Rauste, SpuRt 1996, 76, 77 f.
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ten“343. Zum einen dürften die finanziellen Anforderungen nicht über die kom-
mende Saison hinaus gehen, da dies nicht erforderlich sei, um den Spielbetrieb für 
die nächste Saison zu sichern. Zum anderen seien die bisherigen Anforderungen 
zu unbestimmt344. Erforderlich sei, dass die Vereine in die Lage versetzt werden, 
einzuschätzen, ob sie die Kriterien erfüllen345.

dd)	 Europäische Kommission

Die Europäische Kommission geht davon aus, dass Lizenzierungsregeln nicht 
gegen das Missbrauchsverbot verstoßen, solange sie nicht über das hinaus ge-
hen, was notwendig ist, um die finanzielle Stabilität der Vereine und somit des 
sportlichen Wettbewerbs sowie sichere Bedingungen der Ausübung des Sports zu 
gewährleisten346.

ee)	 Zwischenergebnis

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass Anforderungen für die Lizenzierung zur Teil-
nahme an Ligawettbewerben zulässig sind, wenn sie für die Stabilität des Liga-
wettbewerbs in der jeweils kommenden Saison erforderlich sind, und solange sie 
transparent und nicht diskriminierend oder willkürlich sind347. Im Übrigen können 
sie wirtschaftlicher und sportlicher Natur sein348. Erforderlich ist ferner, dass die 
Regelungen eindeutig und vollständig sind.

b) Zulassung von Einzelsportlern

Das OLG Frankfurt a. M. hielt in einem Urteil aus dem Jahr 1994 eine Altersbe-
schränkung des Bundesverbandes der Sportschützenvereine für die Teilnahme an 
Ranglistentournieren von 45 Jahren zwecks Nachwuchsförderung für zulässig349. 
Das Gericht stützte sich zwar nicht auf das Missbrauchsverbot, betonte aber die 
Sozialmächtigkeit des Verbandes, die eine Billigkeitsüberprüfung der Regelung 
erfordere350. 

	 343	Eingehend dargestellt bei Rauste, SpuRt 1996, 76, 78.
	 344	Eingehend dargestellt bei Rauste, SpuRt 1996, 76, 78.
	 345	Eingehend dargestellt bei Rauste, SpuRt 1996, 76, 78.
	 346	Kommission, Commission Staff Working Document – The EU and Sport: Background and 
Context – Accompanying document to the White Paper {COM(2007) 935}, Annex I, Ziff. 2. 2. 1.7.
	 347	So auch Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, S. 325.
	 348	Vgl. Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, S. 325.
	 349	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 06. 12. 1994, 11 U (Kart) 37/94, SpuRt 1995, 213 – Sport-
schütze.
	 350	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 06. 12. 1994, 11 U (Kart) 37/94, SpuRt 1995, 213, 214 – Sport-
schütze.
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Das OLG Hamburg erkannte in einem Urteil aus dem Jahr 2019 keinen Miss-
brauch einer marktbeherrschenden Stellung i. S. d. § 19 Abs. 1 GWB351 in der Be-
schränkung der Teilnahmeberechtigung von Boxern an Boxkämpfen im Fall einer 
Gesundheitsgefahr352. Auf die Frage der marktbeherrschenden Stellung des Box-
verbandes kam es nicht an353.

c) Wettkampfmodi

Generalanwalt Cosmas ging in seinem Schlussantrag im Deliège-Verfahren 
nicht von einem Verstoß des Verbandes gegen das Missbrauchsverbot wegen der 
Auswahlkriterien für Einzelsportler für Wettbewerbe aus. Inhaltlich seien Leis-
tungskriterien354 und Länderquoten355 zulässig. Auch die Europäische Kommission 
sieht in der Beschränkung der Teilnehmerzahl einer Sportveranstaltung keinen 
Verstoß gegen das Missbrauchsverbot356. Das Schrifttum geht ferner zurecht da-
von aus, dass Ordnungskriterien, wie das Alter und das Geschlecht der Sportler, 
zulässig sind357.

d) Nominierungskriterien

Das OLG Frankfurt a. M. überprüfte im Jahr 2016 in einem einstweiligen 
Rechtsschutzverfahren die Nominierungskriterien des DLV für die Olympischen 
Spiele. Der DLV hatte den von der IAAF vorgegebenen Qualifikationseitraum, 
innerhalb dessen die Sportler die Leistungen erbringen mussten, aufgrund derer 
sie von den nationalen Verbänden für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Ja-
neiro gemeldet werden konnten, für die eigenen Sportler um mehrere Monate ver-
kürzt. Dies hatte zur Folge, dass der DLV in der Disziplin Speerwurf eine andere  
Sportlerin als die Beschwerdeführerin meldete. Hätte der DLV den vom interna-

	 351	Hans. OLG Hamburg, Urt. v. 01. 08. 2019, 3 U 176/17, WuW 2019, 650, 656 – Lizenzent-
ziehung durch Boxverband.
	 352	Hans. OLG Hamburg, Urt. v. 01. 08. 2019, 3 U 176/17, WuW 2019, 650, 654 – Lizenzent-
ziehung durch Boxverband.
	 353	Hans. OLG Hamburg, Urt. v. 01. 08. 2019, 3 U 176/17, WuW 2019, 650, 656 – Lizenzent-
ziehung durch Boxverband.
	 354	Generalanwalt Cosmas, Schlussantrag vom 18. 05. 1999, Slg. 2000, I-2549. Rn. 70 ff., 113 –  
Deliège.
	 355	Generalanwalt Cosmas, Schlussantrag vom 18. 05. 1999, Slg. 2000, I-2549. Rn. 84 ff., 113 –  
Deliège.
	 356	Kommission, Commission Staff Working Document – The EU and Sport: Background 
and Context  – Accompanying document to the White Paper {COM(2007) 935}, Annex I, 
Ziff. 2. 2. 1.1; siehe auch Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sport
verbände, S. 321, der zu Recht auch auf das Interesse eines hohen sportlichen Niveaus hin
weist.
	 357	So Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, S. 323.
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tionalen Verband vorgegeben Zeitraum zugrunde gelegt, hätte er die Beschwerde-
führerin melden müssen358.

Das OLG Frankfurt a. M. sah in der Verkürzung des entscheidungserheblichen 
Zeitraumes keinen Missbrauch i. S. d. § 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB. Entscheidend war 
nach Ansicht des Gerichts, dass für alle Sportler dieselben Kriterien galten. Im Üb-
rigen liegt es nach Auffassung des Gerichts im Ermessen des Sportverbandes, wie 
er die Kriterien ausgestaltet, insbesondere ob er mehr Wert auf eine konstante Leis-
tungserbringung oder kurzfristigere Leistungsfähigkeit im Olympiajahr legt. Un-
sachliche Erwägungen bei der Festlegung des Zeitraumes seien nicht erkennbar359.

Im Jahr 2020 bejahte das LG Frankfurt a. M. einen Schadensersatzanspruch 
zweier Beachvolleyballspielerinnen aus §§ 33a, 19 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 GWB wegen 
sachlich nicht gerechtfertigter Ungleichbehandlung aufgrund Nichtnominierung 
zu Turnieren durch den Deutschen Volleyball-Verband360. Ein Verband, der eine 
Monopolstellung hat, sei dazu verpflichtet, jeden Sportler für Wettkämpfe zu no-
minieren, der die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung erfüllt. Zugleich 
müsse er „seine Leistungsgewährung von sachlich begründeten Voraussetzungen 
oder Auswahlkriterien abhängig machen“361. Es bleibe dem Verband zwar über-
lassen, ob er „die von den Klägerinnen angeführten Ranglistenplätze oder die 
Möglichkeit von nationalen Qualifikationsturnieren für internationale Turniere“ 
als Auswahlkriterien anwende362. Als unzulässig erachtete es das Gericht aber, 
dass der Verband vollständig von Leistungskriterien abgesehen habe. Es bestehe 
auch kein sachlicher Grund darin, den hierdurch protegierten Teams den Quali-
fikationsdruck zu nehmen363.

Im Ergebnis muss ein Verband die Nominierung von Sportlern zu internatio-
nalen Turnieren also von sportlichen Leistungskriterien abhängig machen. Wie er 
diese ausgestaltet, steht allerdings in seinem Ermessen, solange sie für alle Sport-
ler gleichermaßen gelten.

e) Zwischenergebnis

Im Bereich der Innenbeziehungen setzt das Missbrauchsverbot auf der Ebene der 
Vereinswettbewerbe im Ergebnis voraus, dass die Lizenzierungs- und Qualifika-
tionsregeln der Stabilität der Wettbewerbe dienen und hinreichend eindeutig und 
vollständig sind, sodass die Vereine Planungssicherheit haben, soweit dies die sport-

	 358	OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 18. 07. 2016, 11 W 22/16 (Kart), hessenrecht – Nominie-
rungsentscheidung.
	 359	OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 18. 07. 2016, 11 W 22/16 (Kart), hessenrecht – Nominie-
rungsentscheidung.
	 360	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 07. 10. 2020, Az. 2-06 O 457/19, SpuRt 2020, 320, 322.
	 361	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 07. 10. 2020, Az. 2-06 O 457/19, SpuRt 2020, 320, 322.
	 362	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 07. 10. 2020, Az. 2-06 O 457/19, SpuRt 2020, 320, 322.
	 363	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 07. 10. 2020, Az. 2-06 O 457/19, SpuRt 2020, 320, 322.
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lichen (Zwischen-)Ergebnisse erlauben und schließlich, dass die Anforderungen 
nicht diskriminierend oder willkürlich sind. Sofern diese Regeln die Stabilität des 
Wettbewerbs sichern sollen, beruhen sie auf dem Konkurrenzprinzip. Der Aspekt 
der Planungssicherheit entspringt dem Gleichheitsprinzip. Im Übrigen stehen die  
Regeln nicht im Zusammenhang mit den Prinzipien des sportlichen Wettbewerbs.

Zwecks Nachwuchsförderung können Verbände eine Altersbeschränkung bei 
Wettbewerben festlegen, was Ausfluss des Konkurrenzprinzips ist. Ferner können 
Verbände die Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen bei Gesundheitsgefahren 
verbieten. Hierin äußert sich keines der Prinzipien des sportlichen Wettbewerbs. 

Bei der Festlegung des Modus sportlicher Wettbewerbe sind sowohl Leistungs-
kriterien als auch Länderquoten zulässig. Dies dürfte auch für Ordnungskriterien 
wie das Alter oder das Geschlecht gelten. In den Leistungskriterien äußert sich 
das Leistungsprinzip des Sports, in den Ordnungskriterien das Gleichheitsprinzip.

Bei den Nominierungskriterien für internationale Wettbewerbe verfügen die 
Verbände grundsätzlich über einen Beurteilungsspielraum. Die Verbände können 
aber den entscheidungserheblichen Zeitraum nach eigenem Ermessen festlegen. 
Auch in derartigen Nominierungskriterien zeigt sich das Konkurrenzprinzip des 
Sports, weil sie sicherstellen sollen, dass die jeweils teilnehmenden Sportler kon-
kurrenzfähig sind. Im zugleich bestehenden Erfordernis gleicher Kriterien zeigt 
sich das Gleichheitsprinzip.

2. Pflichten der Mitglieder

a) Loyalitätspflichten

In der bereits angesprochenen Mitteilung der Europäischen Kommission in 
Sachen FIA sah die Kommission es nicht als Missbrauch an, Fahrern und ande-
ren Personen die Teilnahme an nichtlizenzierten Veranstaltungen zu untersagen. 
Wiederum galt dies allerdings nur, weil sich die FIA dazu verpflichtete, sämt
liche Veranstaltungen zu lizenzieren, die gewisse Sicherheitsstandards erfüllen364.

Der englische High Court of Justice (EWHC) sah den bereits dargestellten Teil-
nahmeerlaubnisvorbehalt in den Statuten der WPBSA365 mangels ausreichender 
wirtschaftlicher Interessen der WPBSA366 als Missbrauch der marktbeherrschen-
den Stellung an367. 

	 364	Kommission, Mitteilung in den Sachen COMP/35.163, COMP/36.638 und COMP/36.776, 
13. 06. 2001, S. 6 – FIA.
	 365	Siehe Abschnitt A. V. 2. b).
	 366	EWHC, Case No: HC0100813, 05. 10. 2001, ISLR 2002, SLR-1, Rn. 115 – Hendry et al. 
v. WPBSA.
	 367	EWHC, Case No: HC0100813, 05. 10. 2001, ISLR 2002, SLR-1, Rn. 118 – Hendry et al. 
v. WPBSA.
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In der ebenfalls bereits dargestellten späteren Entscheidung Bruce Baker v. 
BBBC erkannte der EWHC keinen Verstoß gegen das Missbrauchsverbot im Verbot 
gegenüber Funktionären, sich an Boxveranstaltungen zu beteiligen, die nicht durch 
die BBBC lizenziert sind, weil dies Beschränkungen notwendig mit den Zielen  
der Chancengleichheit der Sportler, ihrer Gesundheit, der Ehrlichkeit und Objek-
tivität des Wettkampfes sowie der ethischen Werte des Sports verbunden seien368.

Ferner existieren Entscheidungen der belgischen Wettbewerbsbehörde und 
des Court d’appel des Bruxelles zu Teilnahmeerlaubnisvorbehalten aus dem Jahr 
2015. Die Wettbewerbsbehörde sah eine Satzungsregelung als nicht mit dem 
Missbrauchsverbot vereinbar an, nach der es der FEI möglich war, über die Zu-
lassung freier Veranstalter nach freiem Ermessen zu entscheiden, selbst wenn 
diese sich sämtlichen FEI-Standards unterwerfen und auf dieser Grundlage Sper-
ren gegen Sportler auszusprechen, die an den nicht genehmigten Wettbewerben 
teilnahmen369. Der Court d’appel des Bruxelles bestätigte die Entscheidung der 
Wettbewerbsbehörde370.

Das LG Nürnberg-Fürth hielt das durch den Deutschen Ringer Bund ausgespro-
chene Verbot der Teilnahme an dem verbandsfremden Wettbewerb des Deutschen 
Ringerliga e. V. in einem Urteil aus dem Jahr 2019371 hingegen für missbräuch-
lich372. Im Rahmen der Abwägung stützte es sich zwar auf den Drei-Stufen-Test, 
was nach hier vertretener Auffassung nicht erforderlich ist373, die Abwägungs-
kriterien aber inhaltlich nicht falsch macht. Es hielt den Schutz der Integrität des 
Sports, die regelkonforme Ausübung des Sports, den Schutz der Gesundheit und 
der Sicherheit der Sportler, die Chancengleichheit, die Ehrlichkeit und die Objek-
tivität des Wettkampfes sowie unter Umständen die vertikale Solidarität innerhalb 
der Sportverbandes für legitime Zwecke. In Bezug auf wirtschaftliche Eigenin-
teressen des Verbandes lehnte es die Legitimität ab. Das Landgericht ließ offen, 
ob das Ein-Platz-Prinzip ein legitimes Ziel ist, weil es das Verbot der Teilnahme 
am Wettbewerb des Konkurrenten im konkreten Fall nicht erforderlich hielt374.

Das Schrifttum meint, dass ein Teilnahmeerlaubnisvorbehalt nicht im freien 
Ermessen des Verbandes stehen dürfe. Vielmehr könne sich das Recht des Ver-

	 368	EWHC 2074 (QB), Case No: HQ13X02171, 25. 06. 2014, Rn. 20 – Bruce Baker v. BBBC.
	 369	Le Collège de la concurrence de ‚Autorité belge de la concurrence, décision n° ABC-
2015-V / M-23 du 27 juillet 2015 en application de l’article IV.64, § 1 CDE, affaire no CONC-
V / M-15/0016, Rn. 116. 
	 370	Arrêt définitif de la Cour d’appel de Bruxelles, dossier n°: VM-15–016, décision n°: 15-
VM-23.
	 371	Das Urteil ist in der Fundstelle NZKart 2019, 288 nicht vollständig wiedergegeben. Nicht 
nachzuvollziehen ist daher, ob sich das Urteil – entsprechend dem Leitsatz der Redaktion – tat-
sächlich auch mit dem Aufnahmeanspruch eines Verbandes in einen anderen Verband befasst.
	 372	LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 28. 02. 2019, 19 O 1079/18, NZKart 2019, 288, 289 – Deutsche 
Ringerliga.
	 373	Vgl. Kapitel 4, Abschnitt D. II. 3.
	 374	LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 28. 02. 2019, 19 O 1079/18, NZKart 2019, 288, 289 – Deutsche 
Ringerliga.
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bandes, Sportlern die Teilnahme an fremdorganisierten Wettkämpfen zu verbieten, 
nur unter bestimmten Bedingungen aus der mitgliedschaftlichen Verpflichtung der 
Sportler ergeben, bspw. wenn die Existenz des Verbandes bedroht ist375, oder um 
die Nachwuchspflege des Sports sicher zu stellen376. Im Übrigen liegt ein Ausbeu-
tungsmissbrauch gegenüber den Sportlern nahe377.

b) Teilnahmeverpflichtung

Umgekehrt erachtete das LG Frankfurt a. M. die Verpflichtung von Sportlern 
zur Teilnahme an bestimmten Wettbewerben in einem Urteil aus dem Jahr 2009 
ausdrücklich nicht als Verstoß gegen § 20 Abs. 1 GWB a. F. Das Gericht stellte 
darauf ab, dass der Sportler Sporthilfe in Anspruch genommen hatte378. 

c) Sonstige Loyalitätspflichten

Ebenfalls in den erweiterten Bereich der Lenkungsregeln gehören Loyalitäts-
pflichten ideeller Art. Das LG Frankfurt a. M. sah es als zulässig im Lichte des 
Missbrauchsverbotes nach § 20 Abs. 1 GWB a. F. an, Kadersportlern zumindest 
während laufender internationaler Wettbewerbe zu verbieten, Streitigkeiten inner-
halb des Verbandes und mit dem Verband öffentlich auszutragen. Ein Bahnradfah-
rer, den der Verband während der Weltmeisterschaften 2003 nicht in den Startkader 
für den Einzelwettbewerb berief, hatte den Verband hierfür in einer Pressemittei-
lung kritisiert379. Da das Gericht in seinem Urteil auf das Interesse des Verbandes 
abstellte, dass die Mitglieder des Kaders in unmittelbarem Zusammenhang mit 
einer Weltmeisterschaft im eigenen Land nicht mit negativen Erklärungen an die 
Pressen treten380, ist davon auszugehen, dass es Sportlern außerhalb derartiger Zu-
sammenhänge freistehen muss, ihre Meinung zu äußern.

d) Zwischenergebnis

Nach der Fallpraxis sind Loyalitätspflichten von Mitgliedern solange nicht 
missbräuchlich, wie Sicherheitsbelange und der Schutz der Gesundheit des Sport-

	 375	Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, S. 329; 
Schroeder, WRP 2006, 1327, 1332; Hannamann, Kartellverbot und Verhaltenskoordinationen 
im Sport, S. 272, hält die Existenzgefahr des Verbandes nicht für ausreichend, sondern ver-
langt eine Gefahr für den Bestand und das Ansehen der Sportart.
	 376	Vgl. Schroeder, WRP 2006, 1327, 1332.
	 377	Vgl. Schroeder, WRP 2006, 1327, 1331.
	 378	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 14. 05. 2009, 2-03 O 614/08, CaS 2009, 255, 263 – Nominierung.
	 379	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 14. 05. 2009, 2-03 O 614/08, CaS 2009, 255, 256 – Nominierung.
	 380	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 14. 05. 2009, 2-03 O 614/08, CaS 2009, 255, 263 – Nominierung.
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lers oder Belange der Verbandstätigkeit sie erfordern. Wirtschaftliche Interessen 
reichen hingegen kaum aus. Die Entscheidung über die Genehmigung von Wett-
bewerben verbandsfremder Veranstalter zur „Legalisierung“ der Teilnahme an 
diesen Wettkämpfen darf nicht im freien Ermessen des Verbands stehen. Verbände 
können Sportler jedoch zur Teilnahme an Veranstaltungen verpflichten. Ferner ist 
es zulässig, verbandsschädliches Verhalten zu untersagen. Hierin äußert sich kei-
nes der Prinzipien des Sports.

Kapitel 7

Rechtsanwendung

A. Kartellverbot

Im Bereich der Rechtsanwendung befasst sich die Entscheidungspraxis mit den 
Anforderungen des Kartellverbots an verfahrensrechtliche Regeln (I.) und an die 
Anwendung des selbstgesetzten Rechts (II.). Diese Regeln beruhen grundsätzlich 
auf keinem der besonderen Prinzipien des sportlichen Wettbewerbs.

I. Verfahrensrechtliche Anforderungen

Hinsichtlich der verfahrensrechtlichen Anforderungen ist zur besseren Orien-
tierung eingangs auf den Unterscheid zwischen Verbandsgerichten (bspw. das 
DFB-Sportgericht) und Schiedsgerichten (bspw. der CAS) hinzuweisen. Verbands-
gerichtliche Entscheidungen haben rein verbandsinterne Wirkungen und sind ge-
richtlich überprüfbar, während Entscheidungen echter Schiedsgerichte im Sinne 
der §§ 1025 ff. ZPO an die Stelle der Entscheidungen staatlicher Gerichte treten und 
die Überprüfung auf die in § 1059 Abs. 2 ZPO genannten Aspekte beschränkt ist381.

1. Schiedszwang

Im Jahr 2001 verpflichtete sich die FIA dazu, staatlichen Rechtsschutz gegen 
Entscheidungen ihrer Verbandsgerichte in ihrem Sporting Code nicht mehr aus-
zuschließen382. Die FIFA verpflichtete sich im Jahr 2002 in einem Verfahren der 
Europäischen Kommission dazu, Schiedsverfahren im Bereich von Spielertransfers 
nur auf freiwilliger Basis durchzuführen, ein Berufungstribunal einzurichten und 

	 381	Hail, Spitzensport im Licht des Europäischen Kartellrechts, S. 145; siehe zu den Einzelhei-
ten der Abgrenzung zwischen echten Schiedsgerichten und Verbandsgerichten auch Longrée /  
Putzier, MDR 2019, 391, 392 ff.
	 382	Kommission, Mitteilung in den Sachen COMP/35.163, COMP/36.638 und COMP/36.776, 
13. 06. 2001, S. 5 – FIA.
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den Weg zur ordentlichen Gerichtsbarkeit freizuhalten383. Zwar handelte es sich 
in beiden Fällen um Verpflichtungszusagen der Verbände und nicht um Untersa-
gungsverfügungen der Europäischen Kommission. Es ist aber wahrscheinlich, dass 
die Europäische Kommission ohne die Verpflichtungszusagen mangels Freistel-
lungsfähigkeit Untersagungsverfügungen mit ähnlichem Inhalt erlassen hätte384. 

In der bereits dargestellten ISU-Entscheidung führte die Kommission aus, dass 
Schiedsvereinbarungen den Wettbewerb grundsätzlich nicht beschränken, son-
dern nur dann, wenn bereits die hiermit durchgesetzten Primärregeln (in diesem 
Fall ging es um Zulassungsregeln), den Wettbewerb unzulässig beschränken385. 
Das EuG folgte dem in seinem bereits angesprochenen Urteil aus dem Jahr 2020 
bezüglich der ISU-Zulassungsregeln mangels Verstärkung anderweitiger Wettbe-
werbsbeschränkungen nicht. Der Sportler sei ausreichend dadurch geschützt, dass 
er in dem Fall einer kartellrechtswidrig versagten Zulassung nach der bisherigen 
Fallpraxis des EuGH einen Anspruch auf Schadensersatz vor staatlichen Gerichten 
gegen den Verband geltend machen könne386.

Das LG Frankfurt a. M. schlug in einem obiter dictum im bereits angesproche-
nen Urteil aus dem Jahr 2019 sogar als milderes Mittel vor, dass Verbände mit 
Spielervermittlern eine Schiedsvereinbarung treffen könnten, um deren eingegan-
genen Verpflichtungen durchzusetzen, anstatt sie der Verbandgerichtsbarkeit zu 
unterwerfen387.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass Schiedsvereinbarungen im Verhältnis zwi-
schen dem Verband und seinen Mitgliedern nach der aktuellen Fallpraxis nicht 
gegen das Kartellverbot verstoßen388. Im Schiedszwang kommt das Gleichheits-
prinzip des sportlichen Wettbewerbs zum Ausdruck, da er sicherstellt, dass alle 
Sportler derselben Regelanwendung unterliegen.

2. Unterwerfung Dritter unter Verbandsgerichtsbarkeit

Das OLG Frankfurt a. M. führte im Spielervermittler-Urteil aus dem Jahr 2016 
aus, dass Verbände zwar grundsätzlich auch Verbandsfremde der Verbandsstraf-
gewalt unterwerfen könnten. Eine solche Regelung ist nach Auffassung des OLG 

	 383	Kommission, IV/36.583, Rn. 50 – FIFA.
	 384	Zu einem anderen Ergebnis gelangt Eckel / Richter, WuW 2015, 1078, 1086, die offenbar 
davon ausgehen, dass Schiedszwang die Voraussetzungen des Art. 101 Abs. 3 AEUV erfüllt.
	 385	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208, Rn. 269 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules; vgl. auch Heermann, NJW 2019, 1560, 1563, dem allerdings die betreffen-
den Ausführungen der Kommission nur in geschwärzter form vorlagen; sowie Hülskötter, Die 
(Un-)Wirksamkeit von Schiedsvereinbarungen im Berufssport, S. 247.
	 386	EuG, Urt. v. 16. 12. 2020, T-93/18, Rn. 163 – International Skating Union / Kommission.
	 387	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 24. 10. 2019, 2-03 O 517/18, WuW 2020, 342, 346 – DFB-
Reglement.
	 388	Vgl. auch Heermann, NJW 2019, 1560, 1565.
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aber nur mit dem Kartellverbot vereinbar, wenn der betroffene Verbandsfremde 
(der Spielervermittler) über die jederzeitige Möglichkeit verfügt, in zumutbarer 
Weise Kenntnis vom Inhalt der Regeln zu erhalten, deren Durchsetzung er sich 
unterworfen hat389. Die FIFA hatte im Jahr 2008 einen Standardvermittlungs-
vertrag eingeführt, der eine Klausel enthielt, die die Zuständigkeit des Verbands 
wegen jeglicher Ansprüche aus dem Spielervermittlervertrag begründete und den 
Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten ausschloss390.

Das OLG deutete an, dass schon der Zweck eines „weltweit einheitlichen Rechts-
rahmens“ ausreichend sei, um Verbandsfremde der Verbandsgerichtsbarkeit zu 
unterwerfen391. Wiederum ist anzumerken, dass das OLG auf den Drei-Stufen-Test 
abstellte, der bei Verbandsregelungen im Verhältnis zu Dritten nach hier vertrete-
ner Ansicht nicht angewendet werden kann392. Aus diesem Grund lässt das Urteil 
Fragen zur kartellrechtlichen Zulässigkeit der Unterwerfung Verbandsfremder 
unter die Verbandsgerichtsbarkeit offen.

Das LG Frankfurt a. M. verneinte in seinem bereits angesprochenen Urteil aus 
dem Jahr 2019 die Anwendbarkeit des Drei-Stufen-Tests auf die Unterwerfung 
von Spielervermittlern unter die Verbandsgerichtsbarkeit. Auch eine Einzelfrei-
stellung verneinte es insofern mangels Unerlässlichkeit, da der Verband die durch 
den Spielvermittler eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen ebenso gut vor 
staatlichen Gerichten erreichen könne393.

3. Zwischenergebnis

Festzuhalten ist, dass Verbände jedenfalls ihre eigenen Mitglieder einem Schieds-
zwang unterwerfen können. Die anderslautende Entscheidung der Kommission im 
Fall der FIA-Entscheidung der Kommission erklärt sich möglicherweise mit den 
Besonderheiten der FIA. Auch Verbandsfremde können die Verbände nach einer 
landgerichtlichen Entscheidung einer Schiedsklausel unterwerfen. Dies ist Aus-
druck des Gleichheitsprinzips im Sport.

Zweifelhaft ist aber, ob die Unterwerfung Verbandsfremder unter die bloße 
Verbandsgerichtsbarkeit mit dem Kartellverbot vereinbar ist. Das dies bejahender 
obergerichtliche Urteil überzeugt aus dogmatischen Gründen nicht.

	 389	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 02. 02. 2016, 11 U 70/15 (Kart), SpuRt 2016, 173, 174 – Spie-
lervermittler.
	 390	Vgl. Beisenherz, Der professionelle Sport und das europäische Kartellrecht, S. 151.
	 391	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 02. 02. 2016, 11 U 70/15 (Kart), SpuRt 2016, 173, 174 – Spie-
lervermittler; anders noch LG Frankfurt a. M., Urt. v. 28. 05. 2015, 2-06 O 142/15, SpuRt 263, 
266 – Spielervermittler.
	 392	Siehe oben unter Kapitel 4, Abschnitt D. I. 3. d) aa) (3).
	 393	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 24. 10. 2019, 2-03 O 517/18, WuW 2020, 342, 346 – DFB-
Reglement.
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II. Materiell-rechtliche Anforderungen

Materiell-rechtliche Vorgaben des Kartellverbots zur Anwendung des selbstge-
setzten Rechts finden sich in der Rechtsprechung nur spärlich. In diesen spiegeln 
sich die Besonderheiten des sportlichen Wettbewerbs grundsätzlich nicht, sondern 
allenfalls in den jeweils durchgesetzten Regeln.

1. Auslegung von Regeln

Der High Court of England and Wales befasste sich im Urteil Adidas v. The 
Lawn Tennis Association & Others mit der Auslegung einer Regelung des Grand 
Slam Committees, dem auch die International Tennis Federation (ITF) angehört, 
über den erlaubten Umfang des Logos eines Herstellers von Sportbekleidung. Die 
Shirts des Herstellers Adidas verfügten über drei Streifen394. Die Organisatoren der 
Grand Slam Turniere vertraten die Auffassung, dass es sich hierbei um das Stan-
dardlogo von Adidas handelt, sodass die Regeln über den Umfang der Logos auf 
das Streifenmotiv anwendbar seien und dessen zulässige Größe beschränkten395.

Das Gericht bezweifelte die Anwendbarkeit des Drei-Stufen-Tests auf diese 
Regel mit der Begründung, dass es für den Tennis-Sport als solchen nicht erfor-
derlich sei, dass der Hersteller der Bekleidung nicht identifiziert werden kann. 
Stattdessen nahm es an, dass sich die Identifizierbarkeit des Herstellers lediglich 
auf die Vermarktbarkeit des jeweiligen Turniers auswirkt396. Vor allem wegen der 
unterschiedlichen Anwendung der Designregeln auf die Produkte verschiedener 
Hersteller durch die Organisatoren ging das Gericht aber von einer hohen Wahr-
scheinlichkeit des Obsiegens von Adidas im Hauptsacheverfahren wegen eines 
Verstoßes gegen Art. 81 EGV a. F. aus397. 

Das Urteil ist mit Vorsicht zu betrachten, da die Anwendbarkeit des Kartellver-
bots auf einen Diskriminierungssachverhalt ungewöhnlich ist. Die unterschied
liche Behandlung von Mitgliedern wird üblicherweise am Maßstab des Miss-
brauchsverbotes in der Ausprägung des Diskriminierungsverbotes gemessen. Das 
Gericht vermutete allerdings auch einen Verstoß gegen das Missbrauchsverbot398.

Eine Entscheidung im Hauptsacheverfahren liegt nicht vor, da sich die Parteien 
außergerichtlich geeinigt haben399.

	 394	EWHC, Urt. v. 07. 06. 2006, 1318 (Ch), Case No: HC 06C01465, Rn. 4 – Adidas.
	 395	EWHC, Urt. v. 07. 06. 2006, 1318 (Ch), Case No: HC 06C01465, Rn. 6 ff. – Adidas.
	 396	EWHC, Urt. v. 07. 06. 2006, 1318 (Ch), Case No: HC 06C01465, Rn. 36 – Adidas.
	 397	EWHC, Urt. v. 07. 06. 2006, 1318 (Ch), Case No: HC 06C01465, Rn. 49 – Adidas.
	 398	EWHC, Urt. v. 07. 06. 2006, 1318 (Ch), Case No: HC 06C01465, Rn. 53 – Adidas.
	 399	Siehe Heermann, WRP 2009, 285, 287.

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58425-3 | Generated on 2025-10-18 15:03:05



Teil 2: Analyse der kartellrechtlichen Anforderungen an den Sport ﻿168

2. Feststellung von Tatbestandsmerkmalen

Im Meca-Medina-Urteil ließ sich der EuGH nicht nur zu Dopingverboten als 
solchen aus, sondern auch zur Feststellung eines Verstoßes. Konkret erfüllen 
Schwellenwerte im Bereich des Dopingverbotes nach Ansicht des EuGH nur dann 
den Tatbestand des Kartellverbots, wenn sie so niedrig angesetzt sind, dass Do-
pingtests auch dann positiv sind, wenn ein auf natürliche Weise erreichbarer Wert 
vorliegt. Anderenfalls erfüllten sie die Voraussetzungen des Drei-Stufen-Tests400. 
Entscheidend sei, dass die jeweilige Beschränkung i. S. d. Art. 81 EGV a. F. inhalt-
lich „auf das zum ordnungsgemäßen Funktionieren des sportlichen Wettkampfs 
Notwendige begrenzt“ ist401.

Konkret hatte das Urteil den zugrunde gelegten Nandrolon-Grenzwert zum 
Gegenstand, den der EuGH im Ergebnis für zulässig hielt. Der durch die gegen-
ständliche Anti-Doping-Regel festgelegte Grenzwert richtete sich nach den Ergeb-
nissen wissenschaftlicher Studien und lag zudem 20-mal über dem durchschnitt-
lichen natürlichen Wert402. 

3. Ausübung des Ermessens

Das LG Frankfurt a. M. entschied im Jahr 1995, dass Sportverbände nicht auf-
grund des Kartellverbotes dazu verpflichtet sind, Sportveranstaltungen von Ver-
bandsfremden zu genehmigen. Das Gericht argumentierte, dass „nur so die sport-
lichen Interessen des Verbandes durchgesetzt werden“ könnten403.

Inwiefern sich Verbände auf dieses ohnehin bloß landgerichtliche Urteil stützen 
können, erscheint fraglich, weil die Verbände weitgehend darin beschränkt sind, 
Sportlern die Teilnahme an nicht genehmigten Veranstaltungen zu verbieten404.

4. Zwischenergebnis

Das Kartellverbot steht einer Anwendung die Ästhetik betreffender wirtschaft-
licher Lenkungsregeln entgegen, die nicht einheitlich gegenüber allen Adressaten 
erfolgt.

Ferner wird der Tatbestand des Kartellverbots unter den Voraussetzungen des 
Drei-Stufen-Tests nicht erfüllt, wenn die Umstände, aufgrund derer der Verband 

	 400	Vgl. EuGH, Urt. v. 18. 07. 2006, Rs. C-519/04 P, Rn. 52 – Meca-Medina.
	 401	EuGH, Urt. v. 18. 07. 2006, Rs. C-519/04 P, Rn. 47 – Meca-Medina.
	 402	EuGH, Urt. v. 18. 07. 2006, Rs. C-519/04 P, Rn. 53 – Meca-Medina.
	 403	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 18. 01. 1995, 2/6 O 822/94, SpuRt 1996, 63, 64 – Sparkassen 
Cup.
	 404	Siehe Kapitel 6, Abschnitt A. V. 2. k).
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von einem Regelverstoß ausgeht (bspw. Grenzwerte bei Dopingkontrollen), so de-
finiert sind, dass sie keine sog. „false positives“ erzeugt werden.

Derartige Regeln zur Anwendung des selbst gesetzten Rechts dienen ggf. den-
selben Prinzipien des sportlichen Wettbewerbs wie die ihnen zugrunde liegenden 
Handlungspflichten.

B. Missbrauchsverbot

Im Bereich des Missbrauchsverbotes waren sowohl verfahrensrechtliche (I.) als 
auch materiell-rechtliche (II.) Anforderungen an die Rechtsanwendung Gegenstand 
von Entscheidungen. Diese Regeln beruhen grundsätzlich auf keinem der beson-
deren Prinzipien des sportlichen Wettbewerbs.

I. Verfahrensrechtliche Anforderungen

1. Formelle Voraussetzungen für Anträge

Das LG Frankfurt a. M. setzte sich in einem Urteil aus dem Jahr 1982 mit 
der Entscheidung des DFB über die (Nicht-)Erteilung einer Lizenz an eine Fuß-
ballmannschaft für die Teilnahme am Profifußball auseinander. Der TSV 1860 
München klagte gegen den DFB, der die Erteilung der Lizenz für die 2. Fußball-
Bundesliga wegen fehlenden Nachweises wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit in-
nerhalb der vom Verband gesetzten Ausschlussfrist verweigert hatte405. Das Ge-
richt führte aus, dass es im Lichte des Missbrauchsverbotes zulässig sei, einen 
Ausschlusszeitpunkt für die Beurteilung der wirtschaftlichen Situation festzulegen 
und hierauf abzustellen, um keinen Teilnehmer ungerechtfertigt zu bevorteilen406.

Auch das LG Dortmund befasste sich in einem Urteil aus dem Jahr 2005 mit 
den formellen Voraussetzungen des Antrags eines Mitglieds an den Verband. Ein 
Handballverein hatte sich bei der Handball-Bundesliga vergeblich um eine Lizenz 
für die Teilnahme an der 2. Handball-Bundesliga bemüht. Den erforderlichen 
Nachweis der wirtschaftlichen Sicherung des Spielbetriebs konnte der Verein erst 
nach Ablauf der Antragsfrist erbringen407. Das LG sah eine Regel, wonach Unter-
lagen zum Nachweis der wirtschaftlichen Fähigkeit zur Teilnahme am Spielbetrieb 
innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist beizubringen sind, nicht als unbillige 
Behinderung oder Diskriminierung i. S. d. § 20 Abs. 1 GWB a. F. an408. Die Ver-
weigerung der Lizenz erfolge in einem geregelten Prüfungs- und Zulassungsver-

	 405	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 26. 07. 1982, 2/8 O 180/82, NJW 1983, 761, 762 – 1860 München.
	 406	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 26. 07. 1982, 2/8 O 180/82, NJW 1983, 761, 763 – 1860 München.
	 407	LG Dortmund, Urt. v. 23. 06. 2005 – 13 O 62/05, SpuRt 2006, 77.
	 408	LG Dortmund, Urt. v. 23. 06. 2005 – 13 O 62/05, SpuRt 2006, 77, 78.
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fahren. Ein derartiges Verfahren, dass der als notwendig anzuerkennenden Ziel-
setzung der wirtschaftlichen Sicherung des Betriebs der Lizenzligen diene, verliere 
seinen Sinn, wenn Prüfunterlagen noch nach Beginn des Verfahrens ausgetauscht 
werden könnten409.

Formelle Ausschlussfristen für die Beibringung von Unterlagen sind im Ergeb-
nis also ebenso zulässig wie die Festlegung eines entscheidungserheblichen Zeit-
punkts für die Feststellung von Tatsachen.

2. Verfahren vor Verbandsgerichten in Disziplinarsachen

In mehreren Verfahren beschäftigten sich Gerichte und Behörden mit den An-
forderungen an die Verfahren vor Verbandsgremien in Disziplinarsachen.

a) Reiter, BGH

Der BGH führte im sog. Reitsport-Urteil von 1994 aus, dass Vereins- oder Ver-
bandsgerichte, die keine Schiedsgerichte i. S. d. §§ 1025 ff. ZPO sind, hinsichtlich 
des Verfahrens sowohl gegenüber Mitgliedern als auch gegenüber Nichtmitglie-
dern insoweit der Kontrolle staatlicher Gerichte unterliegen, als „die Einhaltung 
eines elementaren, rechtsstaatlichen Normen und der eigenen Verfahrensordnung 
des Verbands entsprechenden Verfahrens“410 bestritten wird, wobei der BGH offen 
ließ, worin diese elementaren Normen bestehen. Das Gericht stützte sich hierbei 
auf den Grundsatz von Treu und Glauben.

Dem Urteil war vorausgegangen, dass die Deutsche Reiterliche Vereinigung 
(FN) einen Reitsportler, der wegen Meinungsverschiedenheiten mit einem Turnier
veranstalter absichtlich eine Disqualifikation provoziert hatte, mit einem Ord-
nungsgeld belegte411. Dieses Ordnungsgeld wurde durch ein verbandsinternes 
Schiedsgericht bestätigt412, das aber nicht die Qualität eines Schiedsgerichtes i. S. d. 
§§ 1025 ff. ZPO aufwies413.

b) FIBA I, OLG München

Das OLG München befasste sich im FIBA I-Urteil im Jahr 2000 mit dem Ver-
fahren eines Verbandsgremiums und bestätigte die Aufhebung der Suspendierung 

	 409	LG Dortmund, Urt. v. 23. 06. 2005 – 13 O 62/05, SpuRt 2006, 77, 78.
	 410	BGH, Urt. v. 28. 11. 1994, II ZR 11/94, NJW 1995, 583, 587 – Reitsport.
	 411	BGH, Urt. v. 28. 11. 1994, II ZR 11/94, NJW 1995, 583, 584 – Reitsport.
	 412	BGH, Urt. v. 28. 11. 1994, II ZR 11/94, NJW 1995, 583, 584 – Reitsport.
	 413	BGH, Urt. v. 28. 11. 1994, II ZR 11/94, NJW 1995, 583, 587 – Reitsport.
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eines Sportlers im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes durch das LG München 
I bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache414. Die FIBA hatte durch einen 
stellvertretenden Generalsekretär415 einen durch die NBA wegen eines Doping-
verstoßes für zwei Jahre gesperrten Basketballspieler nach dessen Wechsel in die 
türkische Liga ebenfalls für zwei Jahre gesperrt416. Die NBA ist nicht Mitglied der 
FIBA. Nach der Satzung wäre der Generalsekretär und nicht sein Stellvertreter 
für die Entscheidung über einer Übernahme einer durch einen fremden Verband 
verhängten Dopingsperre zuständig gewesen417.

Das OLG München ließ offen, ob in diesem Verfahrensfehler ein Verstoß gegen 
§ 20 Abs. 1 GWB oder gegen § 826 BGB zu sehen sei418. Das Gericht zitierte beide 
Normen. In dieser Entscheidung wird der Übergang zur Anwendung des Kartell-
rechts im Sport deutlich.

c) Hürdensprinter, OLG Dresden

Das OLG Dresden beschäftigte sich in einem Beschluss aus dem Jahr 2003 mit 
einer ganzen Reihe von Problematiken der Ausgestaltung von Verfahren vor Ver-
bandsgremien, die keine echten Schiedsgerichte sind. In dem Beschluss lehnte das 
OLG einen Antrag auf Prozesskostenhilfe eines Hürdensprinters ab, der gerichtlich 
gegen eine Entscheidung des Disziplinarausschusses des DLV vorgehen wollte419. 
Bei dem Disziplinarausschuss handelte es sich nach Ansicht des OLG nicht um ein 
Schiedsgericht i. S. d. §§ 1025 ff. ZPO, sondern um einen verbandsinternen Spruch-
körper420. Das OLG stellte keine Verstöße gegen § 20 GWB a. F. fest.

Das OLG betonte, dass das satzungsgemäße Verfahren beachtet werden muss 
und nicht gegen Gesetz oder Satzung verstoßen werden dürfe421. Es stellte darauf 
ab, dass der innerhalb des Verbandes nach der Satzung zuständige Spruchkörper 
gehandelt habe422. Insofern genügt es nach Auffassung des OLG, wenn er zum 
Zeitpunkt der Entscheidung zuständig ist, denn durch Änderungen des Prozess-

	 414	LG München I, Urt. v. 29. 02. 2000, 7 O 3106/00, SpuRt 2000, 156 ff. – FIBA I; OLG 
München, Urt. v. 26. 10. 2000, U (K) 3208/00, SpuRt 2001, 64, 66 – FIBA I.
	 415	Vgl. OLG München, Urt. v. 26. 10. 2000, U (K) 3208/00, SpuRt 2001, 64, 67 – FIBA I.
	 416	LG München I, Urt. v. 29. 02. 2000, 7 O 3106/00, SpuRt 2000, 155 – FIBA I.
	 417	OLG München, Urt. v. 26. 10. 2000, U (K) 3208/00, SpuRt 2001, 64, 67 – FIBA I.
	 418	OLG München, Urt. v. 26. 10. 2000, U (K) 3208/00, SpuRt 2001, 64, 66 – FIBA I.
	 419	OLG Dresden, Beschl. v. 18. 12. 2003, W 0350/03 Kart, SpuRt 2004, 74, 75 – Hürden-
sprinter.
	 420	OLG Dresden, Beschl. v. 18. 12. 2003, W 0350/03 Kart, SpuRt 2004, 74, 75 – Hürden-
sprinter.
	 421	OLG Dresden, Beschl. v. 18. 12. 2003, W 0350/03 Kart, SpuRt 2004, 74, 75 – Hürden-
sprinter.
	 422	OLG Dresden, Beschl. v. 18. 12. 2003, W 0350/03 Kart, SpuRt 2004, 74, 76 – Hürden-
sprinter.
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rechts werde nicht gegen das Rückwirkungsverbot verstoßen423. Es besteht nach 
Auffassung des OLG noch nicht einmal ein Anspruch darauf, dass Disziplinar-
verstöße überhaupt von einem besonderen Spruchkörper behandelt werden. Ge-
setzlich vorgeschrieben sei lediglich nach § 32 BGB die Allzuständigkeit der 
Mitgliederversammlung424.

Durch staatliche Gerichte zu beachtende rechtsstaatliche Erfordernisse wie die 
Trennung von Ankläger und Richter, die Unabhängigkeit der Richter und Regeln 
über die Besorgnis der Befangenheit gelten in diesem Rahmen nicht425. Darüber 
hinaus ist es nach Ansicht des OLG Dresden nicht erforderlich, dass ein einmal 
geschaffener verfahrensrechtlicher Standard erhalten bleibt, da dies auch im staat-
lichen Bereich nicht gelte426. Erforderlich ist allerdings, dass der betroffene Sportler 
die Möglichkeit hat, in zumutbarer Weise Kenntnis von dem Inhalt der Verfahrens
ordnung zu erlangen427.

d) Dieter Baumann, LG Stuttgart

Das LG Stuttgart verneinte im Baumann-Urteil aus dem Jahr 2002 den Miss-
brauch einer marktbeherrschenden Stellung nach § 20 GWB428. Es führte aus, dass 
dem Betroffenen eines Disziplinarverfahrens vor einem Verbandsgericht recht-
liches Gehör zu gewähren sei429. Hierzu gehört nach den Entscheidungsgründen, 
dass dem Betroffenen Gelegenheit zur Darstellung seiner Position gegeben wird430 
und „das Verfahren für den Betroffenen nicht völlig überraschend“ kommt431. In 
diesem Zusammenhang stehende Rügen wie die eines fehlenden Dolmetschers 
müssten aber während der Verhandlung geltend gemacht werden432. Der Mangel 
der Übersendung von und Einsicht in Akten könne ebenfalls nicht gerügt werden, 
wenn sie nicht beantragt worden seien433.

	 423	OLG Dresden, Beschl. v. 18. 12. 2003, W 0350/03 Kart, SpuRt 2004, 74, 76 – Hürden-
sprinter.
	 424	OLG Dresden, Beschl. v. 18. 12. 2003, W 0350/03 Kart, SpuRt 2004, 74, 76 – Hürden-
sprinter.
	 425	OLG Dresden, Beschl. v. 18. 12. 2003, W 0350/03 Kart, SpuRt 2004, 74, 76 – Hürden-
sprinter.
	 426	OLG Dresden, Beschl. v. 18. 12. 2003, W 0350/03 Kart, SpuRt 2004, 74, 76 – Hürden-
sprinter.
	 427	OLG Dresden, Beschl. v. 18. 12. 2003, W 0350/03 Kart, SpuRt 2004, 74, 76 f. – Hürden-
sprinter.
	 428	LG Stuttgart, Urt. v. 02. 04. 2002, 17 O 611/00, lrbw, Rn. 113 – Dieter Baumann.
	 429	LG Stuttgart, Urt. v. 02. 04. 2002, 17 O 611/00, lrbw, Rn. 148 – Dieter Baumann.
	 430	LG Stuttgart, Urt. v. 02. 04. 2002, 17 O 611/00, lrbw, Rn. 152 – Dieter Baumann.
	 431	LG Stuttgart, Urt. v. 02. 04. 2002, 17 O 611/00, lrbw, Rn. 157 – Dieter Baumann.
	 432	LG Stuttgart, Urt. v. 02. 04. 2002, 17 O 611/00, lrbw, Rn. 160 – Dieter Baumann.
	 433	LG Stuttgart, Urt. v. 02. 04. 2002, 17 O 611/00, lrbw, Rn. 161 – Dieter Baumann.
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e) Zwischenergebnis

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass für Entscheidungen der Verbände 
im Lichte des Missbrauchsverbots zwar kein eigener Spruchkörper eingerichtet 
werden muss, dass aber der zuständige Spruchkörper entscheiden muss, sofern ein 
eigener Spruchkörper eingerichtet worden ist. Eine Trennung von Ankläger und 
Richter sowie die Unabhängigkeit der entscheidenden Personen und Regeln über 
die Besorgnis der Befangenheit sind nicht erforderlich. Bei der Entscheidungsfin-
dung müssen im Übrigen allgemeine rechtsstaatliche Grundsätze wie z. B. Gewäh-
rung rechtlichen Gehörs sowie die Verfahrensordnung des Verbandes eingehalten 
werden. Ein einmal erschaffener Verfahrensstandard muss nicht beibehalten blei-
ben, sofern er als solcher nicht durch das Missbrauchsverbot vorgeschrieben ist. In 
die Verfahrensordnung muss die betroffene Person Einblick erhalten.

Insgesamt sind die Anforderungen an das Verfahren somit eher niedrig im Ver-
gleich zu staatlichen Verfahren434. Das Schrifttum fordert teilweise weitergehende 
Rechte435.

3. Ausgestaltung sonstiger Verfahren

Die finnische Wettbewerbsbehörde stellte in einer Entscheidung aus dem Jahr 
1995 die Anforderung an das verbandsinterne Verfahren, dass es Berufungsmög-
lichkeiten gegen ablehnende Bescheide gibt436.

4. Schiedszwang

Eines der bedeutendsten sportkartellrechtlichen Themen der vergangenen Jahre 
war die Wirksamkeit von Schiedsvereinbarungen zwischen Sportverbänden und 
Sportlern. Der inzwischen in Kraft getretene § 11 AntiDopG verschafft nach An-
sicht des Schrifttums und nach der Regierungsbegründung keine endgültige Klar-
stellung über die kartellrechtliche Wirksamkeit einer bestimmten Schiedsverein-
barung437. Selbst wenn man letzteres anders sähe, bezieht sich § 11 AntiDopG nach 
seinem systematischen Zusammenhang nur auf Streitigkeiten um Dopingsperren438,  

	 434	So auch Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, S. 307.
	 435	Insb. Menzel, WRP 2002, 810, 813, der vertritt, dass rechtsstaatliche Verfahrensgrund-
sätze einzuhalten seien.
	 436	Dargestellt bei Rauste, SpuRt 1996, 76, 78.
	 437	RegE-AntiDopG v. 13. 05. 2015, Bt-Drs. 18/4898, S. 39; Heermann, WRP 2015, 1288, 
1290 f.; Zimmermann, ZWeR 2016, 66, 79; Adolphsen, SpuRt 2016, 46, 49; Hülskötter, Die 
(Un-)Wirksamkeit von Schiedsvereinbarungen im Berufssport, S. 217.
	 438	So auch Heermann, SpuRt 2015, 4, 5; a. A. Zimmermann, ZWeR 2016, 66, 79; Eckel / Rich-
ter, WuW 2015, 1078, 1092, die von der Anwendbarkeit von § 11 AntiDopG auch außerhalb 
von Streitigkeiten im Zusammenhang mit Doping ausgehen.
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zumindest geht der Regelungsbereich nicht über Auseinandersetzungen über die 
Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen hinaus. Darüber hinaus kann der deutsche 
Gesetzgeber keine Bereichsausnahme für Art. 102 AEUV schaffen439. Mithin ist 
weiterhin auf die vorliegende Rechtsprechung zurückzugreifen. 

a) Pechstein, BGH

Der BGH verneinte in einem Aufsehen erregenden Urteil im Jahr 2016 einen 
Ausbeutungsmissbrauch durch den Zwang zu privater Schiedsgerichtsbarkeit. Die 
Eisschnellläuferin Claudia Pechstein begehrte im Rechtstreit gegen die DESG und 
die ISU ursprünglich Schadensersatz, der ihr allerdings vom CAS versagt wurde. 
Die Eisschnellläuferin hatte eine Athletenvereinbarung unterzeichnet, die unter 
anderem die ausschließliche Zuständigkeit des CAS vorsah. Ohne die Unterzeich-
nung wäre sie nicht zu den Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften 2009 zugelassen 
worden440. Das OLG München hatte den Schiedszwang noch für missbräuchlich 
gehalten441. Der BGH folgte dem nicht und verneinte einen Verstoß gegen § 19 
Abs. 1 GWB und § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB a. F. bzw. Art. 102 AEUV. Stattdessen 
erklärte er die Schiedsvereinbarung für wirksam442, sodass der Klage die Einrede 
der Schiedsgerichtsbarkeit entgegenstand443. 

Der BGH wog die Interessen der Verbände einerseits und der Sportlerin an-
dererseits ab. Ausschlaggebend war letztendlich das Interesse der Verbände an 
einer funktionierenden weltweiten Sportgerichtsbarkeit, um eine einheitliche 
Anwendung der Regeln zu erreichen444. Auch die Sportler hätten ein Interesse 
daran, „dass mutmaßliche Verstöße gegen die Anti-Doping-Regeln auf interna-
tionaler Ebene nach einheitlichen Maßstäben und unter Gleichbehandlung der 
betroffenen Sportler aus unterschiedlichen Ländern aufgeklärt und sanktioniert“ 
würden445. Das Interesse des jeweils betroffenen Sportlers an einem fairen Ver-

	 439	So auch Eckel / Richter, WuW 2015, 1078, 1092.
	 440	BGH, Urt. v. 07. 06. 2016, KZR 6/15, bundesgerichtshof.de, Rn. 2 – Pechstein / Interna-
tional Skating Union.
	 441	OLG München, Urt. v. 15. 01. 2015, U 1110/14 Kart, SchiedsVZ 2015, 40, 43 – Pechstein.
	 442	BGH, Urt. v. 07. 06. 2016, KZR 6/15, bundesgerichtshof.de, Rn. 42 ff. – Pechstein / Inter-
national Skating Union.
	 443	BGH, Urt. v. 07. 06. 2016, KZR 6/15, bundesgerichtshof.de, Rn. 22 – Pechstein / Interna-
tional Skating Union.
	 444	BGH, Urt. v. 07. 06. 2016, KZR 6/15, bundesgerichtshof.de, Rn. 49 – Pechstein / Interna-
tional Skating Union; ähnlich bereits zuvor Duval, MJ 2015, 224, 225.
	 445	BGH, Urt. v. 07. 06. 2016, KZR 6/15, bundesgerichtshof.de, Rn. 49, 62 – Pechstein / Inter-
national Skating Union; zustimmend Stancke, SpuRt 2016, 230, 234; Duve / Rösch, SchiedsVZ 
2014, 216, 223; Heermann, WRP 2016, 1022, 1023 bezweifelt diesen Interessengleichlauf; 
kritisch auch Haus, NZKart 2016, 366, 368; a. A. Brunk, Der Sportler und die institutionelle 
Sportschiedsgerichtsbarkeit, S. 172, der den individuellen Interessen des jeweils betroffenen 
Sportlers zumindest ein größeres Interesse beimisst als dem „objektiven Durchschnittsinter-
esse“ aller Sportler.
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fahren sah der BGH durch den Schiedszwang an sich nicht als entscheidend ge-
fährdet an. Zudem verwies der BGH auf die Möglichkeit, Schiedssprüche des CAS 
in bestimmtem Umfang durch die staatlichen Gerichten der Schweiz prüfen zu  
lassen446.

Dies überzeugt, weil eine einheitliche Rechtsanwendung ohne den Schieds-
zwang nicht gewährleistet werden könnte447. Diese ist aber notwendig, wenn nicht 
die Regelsetzung der Verbände wegen Falsch- oder Nichtanwendung der Ver-
bandsregeln durch nationalstaatliche Stellen obsolet werden soll. Darüber hinaus 
stellt das Schrifttum die kurzen Verfahren und den besonderen Sachverstand der 
Schiedsrichter heraus448.

Das Interesse der Sportler steht dem Schiedszwang nicht entscheidend entgegen. 
Das im Schrifttum vorgeschlagene Wahlrecht für oder gegen die Anrufung eines 
Schiedsgerichts für den Sportler kann diesem Interesse nicht Genüge tun, da es 
voraussetzt, dass alle Streitigkeiten vor einer einheitlichen Gerichtsbarkeit aus-
getragen werden449.

Schließlich wäre auch eine nur begrenzte Reichweite des Schiedszwangs bei 
genauerem Hinsehen nicht interessengerecht. Würde man die Reichweite auf 
Streitigkeiten mit unmittelbarem Bezug zum Sport beschränken, aber bspw. Scha-
densersatzansprüche ausnehmen450, würden internationale Verbände dem Risiko 
(sport-)politisch motivierter Urteile in Bezug auf derartige sekundäre Ansprüche 
und dem damit verbundenen politischen Erpressungsrisiko ausgesetzt.

Den Verzicht auf den Justizgewährungsanspruch wertete der BGH als zwar 
fremdbestimmt451, aber dennoch freiwillig452. Dies wurde im Schrifttum vielfach 

	 446	BGH, Urt. v. 07. 06. 2016, KZR 6/15, bundesgerichtshof.de, Rn. 62 – Pechstein / Interna-
tional Skating Union.
	 447	So auch Prütting, SpuRt 2016, 143, 145; Hail, Spitzensport im Licht des Europäischen 
Kartellrechts, S. 145; Lambertz, Die Nominierung im Sport, S. 149; ähnlich Tyrolt, Sport-
schiedsgerichtsbarkeit und zwingendes staatliches Recht, S. 30, der Schiedszwang zumindest 
für hilfreich hält; Haas, SchiedsVZ 2009, 73, 81; Adolphsen, SchiedsVZ 2004, 169, 171; Adol-
phsen, SpuRt 2016, 46, 47.
	 448	Vgl. Hail, Spitzensport im Licht des Europäischen Kartellrechts, S. 145; Netzle, SpuRt 
2011, 2 f.; Duve / Rösch, SchiedsVZ 2014, 216, 223.
	 449	So auch Duve / Rösch, SchiedsVZ 2014, 216, 223; a. A. Brunk, Der Sportler und die insti-
tutionelle Sportschiedsgerichtsbarkeit, S. 174, der davon ausgeht, „dass sich ein Sportler kaum 
selbst um die vermeintlichen Vorteile der institutionellen Sportschiedsgerichtsbarkeit bringen 
würde“, jedoch übersieht, dass es ggf. für einen Sportler auch vorteilhaft sein kann, als ein-
ziger vor staatlichen Gerichten seinen eigenen Landes prozessieren zu dürfen, während alle 
anderen dem Schiedsgericht unterworfen werden.
	 450	So vorgeschlagen von Brunk, Der Sportler und die institutionelle Sportschiedsgerichts-
barkeit, S. 188 ff.
	 451	BGH, Urt. v. 07. 06. 2016, KZR 6/15, bundesgerichtshof.de, Rn. 56 – Pechstein / Interna-
tional Skating Union.
	 452	BGH, Urt. v. 07. 06. 2016, KZR 6/15, bundesgerichtshof.de, Rn. 53 – Pechstein / Interna-
tional Skating Union.
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kritisiert453. Der Begründungsansatz, dass nur physische oder psychische Gewalt 
zu Unfreiwilligkeit dieses Verzichts führt454, überzeugt in der Tat nicht455. Es ist 
kaum nachzuvollziehen, dass die Sportlerin einerseits fremdbestimmt gewesen ist, 
andererseits aber zugleich freiwillig gehandelt haben soll. Allerdings stellt sich 
die Frage, ob im Rahmen von Vertragsverhandlungen im Wirtschaftsleben über-
haupt jemals Zugeständnisse „freiwillig“ gemacht werden456, oder nicht immer 
nur deshalb, um etwas anderes im Gegenzug zu erlangen, bspw. die Teilnahme-
berechtigung an einem sportlichen Wettbewerb457. Offenbar ging der BGH wegen 
des zwischenzeitlich neu erlassenen § 11 AntiDopG davon aus, dass die Unfrei-
willigkeit unbeachtlich ist458.

b) Türkgücü München, BayObLG

Das Bayerische Oberste Landesgericht folgte dem BGH in einer Entscheidung 
über den Schiedszwang, den der Bayerische Fußballverband seine Mitglieder 
unterworfen hat, und verneinte den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stel-
lung i. S. d. § 19 GWB in einem Beschluss über den Antrag auf Feststellung der 
Unzulässigkeit des Schiedsverfahrens durch den Fußballverein Türkgücü Mün-
chen im Jahr 2020459. Da das Gericht auch die Begründung weitgehend vom BGH 
übernommen hat, muss diese an dieser Stelle nicht noch einmal rezitiert werden460.

c) DIS-Sportschiedsgericht, OLG Karlsruhe

Das OLG Karlsruhe hielt die Verpflichtung zur Anrufung des Sportschiedsge-
richts der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit bereits in einem Urteil 
aus dem Jahr 2015 nicht für einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung 
eines Sportverbandes461. 

	 453	Orth, ZWeR 2018, 382, 387; kritisch ferner Hail, Spitzensport im Licht des Europäischen 
Kartellrechts, S. 154, der zumindest erhöhte Anforderungen an die Neutralität des Schiedsgerichts 
fordert, die der BGH im Fall des CAS allerdings als erfüllt ansah, vgl. BGH, Urt. v. 07. 06. 2016,  
KZR 6/15, bundesgerichtshof.de, Rn. 34 ff. – Pechstein / International Skating Union.
	 454	BGH, Urt. v. 07. 06. 2016, KZR 6/15, bundesgerichtshof.de, Rn. 54 – Pechstein / Interna-
tional Skating Union.
	 455	So auch Prütting, SpuRt 2016, 143, 147; Heermann, NJW 2019, 1560, 1561.
	 456	So auch Stancke, SpuRt 2016, 230, 233; kritisch auch insofern Orth, ZWeR 2018, 382, 387. 
	 457	Der BGH ging gerade wegen des Austauschverhältnisses, in dessen Kontext einzelnen 
Klauseln zu sehen sind, von Freiwilligkeit aus, vgl. BGH, Urt. v. 07. 06. 2016, KZR 6/15, bun-
desgerichtshof.de, Rn. 54 – Pechstein / International Skating Union.
	 458	BGH, Urt. v. 07. 06. 2016, KZR 6/15, bundesgerichtshof.de, Rn. 63 – Pechstein / Interna-
tional Skating Union; hiervon ausgehend und zustimmend Heermann, NJW 2016, 2224, 2227 
unter Verweis auf Gesetzeswortlaut und Gesetzesbegründung des § 11 AntiDopG.
	 459	BayObLG, Beschl. v. 22. 10. 2020, Az. 101 SchH 129/20, SpuRt 2021, 30, 31.
	 460	BayObLG, Beschl. v. 22. 10. 2020, Az. 101 SchH 129/20, SpuRt 2021, 30, 31 ff.
	 461	OLG Karlsruhe, Beschl. v. 05. 05. 2015, 7 O 61/15, SpuRt 2016, 170, 172.
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d) BDR, OLG Frankfurt a. M.

OLG Frankfurt a. M. folgte in einem Urteil aus dem Jahr 2017 der Linie des 
BGH und verneinte den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch den 
Bund Deutscher Radfahrer aufgrund des in seiner Satzung verankerten Zwangs 
zur Anrufung des CAS462.

e) Fall Jena, OLG Frankfurt a. M.

Auch in einem weiteren Urteil im Jahr 2020 folgte das OLG Frankfurt a. M. dem 
BGH und verneinte den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung nach § 19 
GWB wegen Schiedszwangs. Es stellte zunächst fest, dass das Ständige Schieds-
gericht für die 3. Liga des DFB eine echtes Schiedsgericht i. S. d. §§ 1025 ff. ZPO 
ist463. Zwar verneinte das Gericht bereits den Schiedszwang als solchen, weil die 
Schiedsvereinbarung kein rechtliches Erfordernis für die Zulassung zur 3. Liga ge-
wesen sei464. Es stellte aber klar, dass selbst dann, wenn der Verein bei Abschluss 
der Schiedsvereinbarung fremdbestimmt gewesen wäre, es an einem Missbrauch 
i. S. d. § 19 GWB gefehlt hätte465. Es begründete dies äußerst knapp damit, dass das 
Verlangen einer Schiedsvereinbarung „durch sachliche Gründe gerechtfertigt“ sei 
und „nicht den allgemeinen gesetzlichen Wertentscheidungen“ widerspräche466,

f) Olympia, Bundeskartellamt

Das Bundeskartellamt erklärte eine Selbstverpflichtung des IOC und des DOSB 
für bindend, die die Regelung enthielt, dass bei Streitigkeiten über die Zulässigkeit 
bestimmter Werbemaßnahmen während der Olympischen Spiele kein Zwang zur 
Anrufung von Sportschiedsgerichten besteht467. Insofern stellte es allerdings ent-
scheidend auf die nicht gesicherte Überprüfung des Schiedsspruchs anhand des 
europäischen Kartellrechts wegen des Sitzes des CAS in der Schweiz ab468, sodass 
Schiedszwang auch hiernach nicht grundsätzlich unzulässig ist.

	 462	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 21. 12. 2017, 11 U 26/17 (Kart), NZKart 2018, 151, 152.
	 463	OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 23. 06. 2020, 26 Sch 1/20, SpuRt 2020, 255, 256.
	 464	OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 23. 06. 2020, 26 Sch 1/20, SpuRt 2020, 255, 257; ange-
sichts dieser Argumentation kommt es auch nicht auf die Kritikpunkte von Heermann, SpuRt 
2020, 259, 260 an dem durch das Gericht aufgestellten Maßstab für die Freiwilligkeit der 
Unterwerfung unter die Schiedsgerichtsbarkeit an.
	 465	OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 23. 06. 2020, 26 Sch 1/20, SpuRt 2020, 255, 257.
	 466	OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 23. 06. 2020, 26 Sch 1/20, SpuRt 2020, 255, 256.
	 467	Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 148 – Olympia.
	 468	Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 124 f. – Olympia; Heermann, 
WRP 2019, 834, 842 weist darauf hin, dass dieses Problem in Bezug auf deutsche Schieds-
gerichte nicht besteht.
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g) Zwischenergebnis

Im Ergebnis können Sportverbände ihre Mitglieder also im Grundsatz zur Anru-
fung von Schiedsgerichten anstelle staatlicher Gerichte verpflichten469. Im Schieds-
zwang kommt das Gleichheitsprinzip des Sports zum Ausdruck, da er sicherstellt, 
dass alle Sportler derselben Regelanwendung unterliegen.

5. Ausgestaltung des Schiedsverfahrens

Auf die Frage eines etwaigen Missbrauchs wegen der Ausgestaltung eines 
Schiedsverfahrens hat § 11 AntiDopG keinerlei Wirkung, da er die Ausgestaltung 
des Schiedsverfahrens nicht regelt.

Im Pechstein-Urteil wies der BGH zur Begründung der Zulässigkeit des Schieds-
zwangs auch auf die konkrete Ausgestaltung des Verfahrens hin. Hierbei ging 
es im Sinne des fair trials insbesondere um das Auswahlverfahren der Schieds-
richter. Entscheidend war, dass auf der Schiedsrichterliste eine ausreichende An-
zahl unabhängiger und neutraler Personen zu finden ist470. Im Übrigen besteht ein 
weiter Gestaltungsspielraum bei der Zusammensetzung471. Der BGH stellte auch 
auf die in den Statuten des CAS enthaltenen Befangenheitsregeln und die (be-
schränkte) Möglichkeit ab, Schiedssprüche des CAS entsprechend § 1059 ZPO vor 
staatlichen schweizerischen Gerichten anzugreifen472.

Das OLG Karlsruhe verwies im Fall des Zwangs zur Anrufung des Deutschen 
Sportschiedsgerichts darauf, dass nicht einmal dargelegt worden sei, dass die 
Auswahl der Schiedsrichter nach der DIS-Sportschiedsordnung nicht nachvoll-
ziehbar ist473.

Ein wesentlicher Kritikpunkt des Bundeskartellamts am Schiedszwang bei 
Streitigkeiten über die Zulässigkeit bestimmter Werbemaßnahmen während der 
Olympischen Spiele war, dass eine Überprüfung des Schiedsspruchs anhand des 
europäischen Kartellrechts wegen des Sitzes des CAS in der Schweiz nicht gesi-

	 469	Zustimmend im Grundsatz ferner Bunte, EWiR 2016, 415, 416, der aber im konkreten 
Fall einen Missbrauch aufgrund der Zusammensetzung des CAS sieht; ähnlich Hülskötter, Die 
(Un-)Wirksamkeit von Schiedsvereinbarungen im Berufssport, S. 249, 259 ff., der ebenfalls die 
konkreten Regeln des CAS als missbräuchlich ansieht; vgl. auch Longrée / Wedel, SchiedsVZ 
2016, 237, 238; Heermann, NJW, 2019, 1560, 1564; a. A. Orth, ZWeR 2018, 382, 390.
	 470	BGH, Urt. v. 07. 06. 2016, KZR 6/15, bundesgerichtshof.de, Rn. 62 – Pechstein / Interna-
tional Skating Union; kritisch insofern Heermann, WRP 2016, 1022, 1023, der die Verhältnis-
mäßigkeit einer geschlossenen Schiedsrichterliste generell anzweifelt.
	 471	Stancke, SpuRt 2016, 230, 234, weist darauf hin, dass es nicht die Aufgabe des Kartell-
rechts sei, bestimmte Besetzungsverfahren von Schiedsgerichten zu erzwingen.
	 472	BGH, Urt. v. 07. 06. 2016, KZR 6/15, bundesgerichtshof.de, Rn. 62 – Pechstein / Interna-
tional Skating Union; auf letzteres großen Wert legend Stancke, SpuRt 2016, 230, 235.
	 473	OLG Karlsruhe, Beschl. v. 05. 05. 2015, 7 O 61/15, SpuRt 2016, 170, 172.
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chert sei, während den Vorteilen des Schiedszwang abseits der sportlichen Regeln 
aber eine geringere Bedeutung zukomme474.

In formeller Hinsicht setzt die Zulässigkeit des Schiedszwangs somit voraus, 
dass Sportverbände ihre Mitglieder nicht in ihrem durch staatliches Recht (bspw. 
§ 1059 ZPO) vorgesehenen Möglichkeiten beschneiden, Schiedssprüche wiederum 
durch staatliche Gerichte überprüfen zu lassen. Zustimmungswürdig ist es insofern 
aber, dass die Verbände nicht die Verantwortung für die Prüfungsdichte trifft475. 
Jedenfalls bei Streitigkeiten bezüglich der wirtschaftlichen Betätigungen von Ein-
zelsportlern sollte zudem ein Schiedsgericht mit dem Sitz in einem Land gewählt 
werden, in dem die Überprüfbarkeit des Schiedssprüche anhand des Kartellrechts 
als Teil des ordre public gesichert ist476.

Zudem muss den Sportlern eine ausreichende Anzahl neutraler Schiedsrichter 
zur Verfügung stehen, aus der sie auswählen können477. Ferner sind Regeln zum 
Umgang mit befangenen Schiedsrichtern erforderlich sowie die Möglichkeit zur 
Anrufung staatlicher Gerichte in dem in § 1059 ZPO festgelegten Umfang. Die 
bspw. beim CAS standardmäßig praktizierte Einsetzung von Einzelschiedsrich-
tern oder Panel-Vorsitzenden wird im Schrifttum teilweise als missbräuchlich 
angesehen478.

Das Schrifttum hält es überdies teileweise für missbräuchlich, wenn der Sport-
ler sich nicht gegen die Vertraulichkeit des Verfahrens vor dem CAS entscheiden 
kann479.

II. Materiell-rechtliche Anforderungen

1. Grundsätze zur Anwendung von Regeln

Der BGH wies im Reitsporturteil aus dem Jahr 1994 darauf hin, dass staatliche 
Gerichte aufgrund des Grundsatzes von Treu und Glauben die Fehlerhaftigkeit der 
der Entscheidung eines Verbandsgerichts zugrunde liegenden Tatsachenermittlun-
gen zu überprüfen hätten480.

	 474	Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 12f f. – Olympia.
	 475	So auch Heermann, NJW 2019, 1560, 1564; a. A. Orth, ZWeR 2018, 382, 388.
	 476	Dies für alle Streitigkeiten fordernd Hülskötter, Die (Un-)Wirksamkeit von Schiedsver-
einbarungen im Berufssport, S. 290.
	 477	Hülskötter, Die (Un-)Wirksamkeit von Schiedsvereinbarungen im Berufssport, S. 273 f. 
kritisiert, dass die Auswahl der Schiedsrichter, bspw. des CAS, überhaupt durch Schiedsrich-
terlisten eingeschränkt ist.
	 478	Hülskötter, Die (Un-)Wirksamkeit von Schiedsvereinbarungen im Berufssport, S. 279.
	 479	Hülskötter, Die (Un-)Wirksamkeit von Schiedsvereinbarungen im Berufssport, S. 270.
	 480	BGH, Urt. v. 07. 06. 2016, KZR 6/15, bundesgerichtshof.de, Rn. 62 – Pechstein / Interna-
tional Skating Union.
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Das OLG Dresden stellte im Hürdensprinterbeschluss klar, dass Disziplinar-
entscheidungen privater Verbände nicht gegen Gesetze und Satzungen verstoßen 
dürfen und darüber hinaus der Entscheidung zugrundeliegende Tatsachen „bei ob-
jektiver und an rechtsstaatlichen Grundsätzen ausgerichteter Tatsachenermittlung 
zutreffend festgestellt worden“ sein müssen481.

Auch das LG München I wies im Urteil über den Anspruch des Fußballvereins 
Türkgücü München an der Teilnahme an der DFB-Pokal-Hauptrunde darauf hin, 
dass sich Entscheidungen von Monopolverbänden „am eigenen Verbandsrecht 
messen lassen und nach allgemeinen Auslegungs- und Rechtsanwendungsregeln 
zutreffend sein“ müssten482. Eine Entscheidung, die ein anderes Mitglied zumin-
dest mittelbar belastet, muss durch eine wirksame Satzungsbestimmung getragen 
werden483.

Im Ergebnis müssen Entscheidungen auf zutreffend ermittelten Tatsachen beru-
hen sowie mit Gesetzen und Satzungsbestimmungen vereinbar sein und zumindest 
(mittelbar) belastende Entscheidungen auch auf einer wirksamen Rechtsgrundlage 
beruhen.

2. Materieller Gehalt der Entscheidungen

a) Entscheidungen im Außenverhältnis

Fallpraxis, die sich mit dem materiellen Gehalt von Entscheidungen von Ver-
bänden im Außenverhältnis gegenüber Verbandsfremden befasst, existiert – soweit 
ersichtlich – nur im Bereich der Aufnahmeentscheidungen.

aa)	 Landessportbund, BGH

Bereits im Jahr 1968 verneinte der BGH den Anspruch eines Sportvereins auf 
Aufnahme in den Landessportbund Hessen aus §§ 26 Abs. 2, 27, 35 Abs. 1 S. 1 
GWB a. F.484. Der Landessportbund hatte in § 2 Nr. 2 a) seiner Satzung festgelegt, 
dass er den Zweck habe, „die Mitglieder seiner Vereine durch Pflege des Sports 
nach dem Grundsatz der Freiwilligkeit und unter Ausschluss von parteipolitischen, 
konfessionellen, beruflichen, rassischen und militaristischen Gesichtspunkten 

	 481	OLG Dresden, Beschl. v. 18. 12. 2003, W 0350/03 Kart, SpuRt 2004, 74, 75 – Hürden-
sprinter.
	 482	LG München I, Endurt. v. 30. 09. 2020, 37 O 11770/20, WuW 2020, 685, 687 – DFB-
Pokalhauptrunde.
	 483	LG München I, Endurt. v. 30. 09. 2020, 37 O 11770/20, WuW 2020, 685, 688 – DFB-
Pokalhauptrunde.
	 484	BGH, Urt. v. 14. 11. 1968, KZR 3/67, wolterskluwer-online, Rn. 7 – Landessportbund.

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58425-3 | Generated on 2025-10-18 15:03:05



Kap. 7: Rechtsanwendung  181

körperlich und sittlich zu kräftigen“485. Der Landessportbund verweigerte einem 
Sportverein die Mitgliedschaft, da er den Namen Universitätssportclub trug, was 
kein neutraler Name im Sinne der der Anforderungen der Satzung sei486.

Der BGH stellte kein diskriminierendes Verhalten des Landessportbundes fest. 
„[Weise] ein als Verein organisiertes marktbeherrschendes Unternehmen oder 
eine Wirtschaftsvereinigung den Beitritt eines Unternehmens zurück, weil dieses 
einem das Vereinsleben satzungsmäßig bestimmenden Vereinsgrundsatz nicht 
[entspreche], so [behindere oder benachteilige] der Verein das Unternehmen nicht 
„unbillig“, wenn es sich ohne unzumutbare Opfer diesen Grundsätzen anpassen 
könnte.“487

bb)	 Solidarität I, BGH

Im „Solidarität I“-Urteil aus dem Jahr 1974 setzte sich der BGH nicht nur mit den 
Aufnahmevoraussetzungen in der Satzung, sondern auch mit der Rechtsanwendung 
durch die Aufnahmeentscheidung im Einzelfall auseinander488. Der BGH bejahte 
einen Aufnahmeanspruch trotz Nichterfüllens der satzungsmäßigen Aufnahme-
voraussetzungen, „wenn die Rechtsordnung die Berufung auf die satzungsmäßige 
Aufnahmebeschränkung gerade wegen der Monopolstellung des Verbandes nicht 
hinnehmen“ könne489.

Zwar legte der BGH nicht dar, auf welcher rechtlichen Grundlage er die genann-
ten Anforderungen an die Satzung als Erfordernis einer Einzelfallentscheidung an-
sah. Wegen der Zitierung des „Landessportbund“-Urteils kann dieses Urteil jeden-
falls auch bei der Subsumtion unter das Missbrauchsverbot herangezogen werden.

cc)	 Aikido, BGH

Im Jahr 1985 griff der BGH seine Rechtsprechung zum Aufnahmeanspruch 
gegen einen Verband mit Monopolstellung oder überragender wirtschaftlicher oder 
sozialer Machtstellung erneut auf. Der BGH bejahte einen Anspruch des Aikido-
Verbandes Niedersachsen in den Landesportbund Niedersachsen gestützt auf § 826 
BGB, § 27 GWB a. F.490

	 485	BGH, Urt. v. 14. 11. 1968, KZR 3/67, wolterskluwer-online, Rn. 2 – Landessportbund.
	 486	BGH, Urt. v. 14. 11. 1968, KZR 3/67, wolterskluwer-online, Rn. 3 – Landessportbund.
	 487	BGH, Urt. v. 14. 11. 1968, KZR 3/67, wolterskluwer-online, Rn. 12 – Landessportbund.
	 488	BGH, Urt. v. 02. 12. 1974, II ZR 78/72, NJW 1975, 771 – Rad- und Kraftfahrerbund So-
lidarität e. V. I.
	 489	BGH, Urt. v. 02. 12. 1974, II ZR 78/72, NJW 1975, 771 – Rad- und Kraftfahrerbund So-
lidarität e. V. I.
	 490	BGH, Urt. v. 10. 12. 1985, KZR 2/85, NJW-RR 1986, 583 – Aikido-Verband.
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Nach Auffassung des BGH kann sich der Landessportbund nicht darauf berufen, 
dass nach seiner Satzung nur ein Fachverband für jede Sportart aufgenommen wer-
den kann491. Zwar billigte er dem Landessportbund einen Beurteilungsspielraum 
bei der Entscheidung zu, welche sportlichen Betätigungen er als eigenständige 
Sportart anerkennt492. Die jeweilige Beurteilung muss nach Ansicht des BGH aber 
mit der bisherigen Entscheidungspraxis des Verbands übereinstimmen. Der Lan-
dessportbund, dessen bisheriges Mitglied ein Karateverband war, hatte während 
des laufenden Aufnahmeantrags des Aikido-Verbandes auch einen Taekwondo-
Verband aufgenommen. Die Unterschiede zwischen Karate und Taekwondo seien 
aber erheblich geringer als zwischen diesen beiden und Aikido493.

Im Übrigen sprachen nach Ansicht des BGH die überwiegenden Interessen des 
Aikido-Verbandes für einen Aufnahmeanspruch. Der Verband könne „die mit der 
Mitgliedschaft verbundenen Rechte und Vorteile allein durch Erwerb der ordent-
lichen Mitgliedschaft [im Landessportbund] erlangen“. Der Anschluss des Aikido-
Verbands an den Landesjudoverband würde zu einer einseitigen Bevorzugung der 
Sportart Judo führen. Die Bildung eines gemeinsamen Dachverbands mit ande-
ren Kampfsportverbänden würde hingegen entsprechende Satzungsregeln beim 
Landessportbund voraussetzen. Andererseits könne der Landessportbund durch 
Satzungsänderungen Vorkehrungen treffen um eine Zersplitterung seiner Organi-
sationsstruktur zu vermeiden494.

dd)	 Eiskunstlaufverband, OLG Düsseldorf

Das OLG Düsseldorf ging in einem Urteil aus dem Jahr 1997 gestützt auf § 242 
BGB davon, dass ein Eiskunstlaufverband mit Monopolstellung dazu verpflich-
tet ist, einen Eiskunstlaufverein entsprechend der in seiner Satzung vorgesehenen 
Möglichkeit als vorläufiges Mitglied aufzunehmen, bis geklärt ist, ob der Verein 
die Voraussetzungen einer Aufnahme erfüllt495. Das Gericht begründete dies mit 
den Nachteilen, die dem Verein während der Nichtaufnahme entstehen, wie dem 
Ausschluss von Wettkämpfen und fehlendem Versicherungsschutz496. Es stehe 
auch nicht von vornherein fest, dass die Voraussetzungen einer Aufnahme nicht 
bestehen497.

	 491	BGH, Urt. v. 10. 12. 1985, KZR 2/85, NJW-RR 1986, 583, 584 – Aikido-Verband.
	 492	BGH, Urt. v. 10. 12. 1985, KZR 2/85, NJW-RR 1986, 583, 584 – Aikido-Verband.
	 493	BGH, Urt. v. 10. 12. 1985, KZR 2/85, NJW-RR 1986, 583, 584 – Aikido-Verband.
	 494	BGH, Urt. v. 10. 12. 1985, KZR 2/85, NJW-RR 1986, 583, 584 – Aikido-Verband.
	 495	OLG Düsseldorf, Urt. v. 26. 09. 1997, 22 U 52/97, SpuRt 1999, 35, 36 – Eiskunstlauf.
	 496	OLG Düsseldorf, Urt. v. 26. 09. 1997, 22 U 52/97, SpuRt 1999, 35 – Eiskunstlauf.
	 497	OLG Düsseldorf, Urt. v. 26. 09. 1997, 22 U 52/97, SpuRt 1999, 35 – Eiskunstlauf.
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ee)	 Stadtsportbund, BGH

Der BGH bestätigte in einem Urteil aus dem Jahr 1998 gestützt auf § 826 BGB 
und § 27 GWB a. F.498 die Pflicht eines Stadtsportbundes, einen Fußballverein auf-
zunehmen. Er begründete dies damit, dass es sich bei dem Stadtsportbund um eine 
sozialmächtige Vereinigung handele und der Fußballverein auf die Mitgliedschaft 
angewiesen sei, weil die Mitglieder besonders durch die Stadt gefördert würden499. 
Schließlich erfülle der beitrittswillige Verein die satzungsmäßigen Aufnahme
anforderungen des Stadtsportbundes500. 

ff)	 Bogensport, OLG Stuttgart

Das OLG Stuttgart bestätigte in einem Urteil aus dem Jahr 2000 den Anspruch 
eines Landesbogensportverbandes auf Aufnahme in den Landessportbund. Das 
Gericht stellte in Anlehnung auf § 826 BGB und § 27 GWB a. F. auf die Sozial-
mächtigkeit des Verbandes ab501. 

Der Landessportbund könne sich – auch wenn Bogensportler traditionellerweise 
in Schützenverbänden organisiert seien – nicht mit Erfolg auf das Ein-Platz-Prin-
zip berufen. Zwar habe das Ein-Platz-Prinzip eine sachliche Rechtfertigung, da 
es dazu diene, innerhalb einer Sportart eine einheitliche Willensbildung sicherzu-
stellen. Das Interesse des Landesbogensportverbandes an der Erlangung der Mit-
gliedschaft sei aber als vorrangig einzustufen502. 

Der beitrittswillige Verband dürfe nicht auf eine in der Satzung vorgesehene 
ausnahmsweise Aufnahme verwiesen werden, die voraussetzt, dass er mit dem 
bereits aufgenommenen Sportfachverband ein Abkommen trifft, da er somit auf 
dessen Wohlwollen angewiesen bleibe503.

gg)	 Handballverein, OLG Frankfurt a. M.

Das OLG Frankfurt a. M. setzte sich in einem Urteil aus dem Jahr 2009 insbe-
sondere mit den Anforderungen an eine Rechtsgrundlage für Entscheidungen vo-
raus. Im Ergebnis verneinte es einen Anspruch aus § 826 BGB i. V. m. § 20 Abs. 6 
GWB a. F. auf Zustimmung der Aufnahme eines Handballvereins in den Lan-

	 498	BGH, Urt. v. 23. 11. 1998, II ZR 54-98, NJW 1999, 1326 – Stadtsportbund.
	 499	BGH, Urt. v. 23. 11. 1998, II ZR 54-98, NJW 1999, 1326, 1327 – Stadtsportbund.
	 500	BGH, Urt. v. 23. 11. 1998, II ZR 54-98, NJW 1999, 1326, 1327 f. – Stadtsportbund.
	 501	OLG Stuttgart, Urt. v. 22. 08. 2000, 12 U 33/00, NZG 2001, 997, 998 – Bogensport-Lan-
desverband – Regionalverband.
	 502	OLG Stuttgart, Urt. v. 22. 08. 2000, 12 U 33/00, NZG 2001, 997, 998 – Bogensport-Lan-
desverband – Regionalverband.
	 503	OLG Stuttgart, Urt. v. 22. 08. 2000, 12 U 33/00, NZG 2001, 997, 998 – Bogensport-Lan-
desverband – Regionalverband.
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dessportbund504. Der Landessportbund hatte dem Handballverein die Aufnahme 
verweigert, weil der zuständige Fachverband die erforderliche Zustimmung nicht 
erteilte. Dem lag zugrunde, dass der Handballverein entgegen der Werberichtli-
nien des Handballverbandes den Namen seines Sponsors im Vereinsnamen trug505.

Das OLG führte aus, dass Art. 9 Abs. 1 GG Verbänden das Recht gewähre, Auf-
nahmevoraussetzungen eigenverantwortlich festzulegen. Diese müssten im Ergeb-
nis nicht in einer wirksam erlassenen Satzung enthalten sein, wenn die Aufnah-
mevoraussetzungen satzungsmäßigen Anforderungen entsprechend zu beurteilen 
sind, weil der Verband sie tatsächlich praktiziert506.

hh)	 Taekwondo I und II, LG München und OLG München

Das OLG München bejahte im Taekwondo-Urteil aus dem Jahr 2009 gestützt 
auf § 826 BGB, § 20 Abs. 6 GWB einen Aufnahmeanspruch des Taekwondo U. S. 
e. V. in die Deutsche Taekwondo Union507. Es sah in der Nichtaufnahme eine un-
gerechtfertigte Ungleichbehandlung. Zwar war in der Satzung der Deutschen Tae-
kwondo Union festgelegt, dass lediglich Landesverbände aufgenommen würden, 
und es sprach nach Auffassung des OLG einiges dafür, den Begriff des Landes-
verbandes dahingehend auszulegen, dass er geographisch auf das Gebiet eines 
Bundeslandes beschränkt ist. Dem entsprach der die Aufnahme begehrende Tae-
kwondo-Verband nicht, da er zwar hauptsächlich Mitgliedsvereine in Rheinland-
Pfalz hatte, aber auch zwei in Hessen. Allerdings hatten auch andere Mitglieder 
der Deutschen Taekwondo Union Mitgliedsvereine in anderen Bundesländern508. 
Das Gericht sah das Ein-Platz-Prinzip wegen der häufigen Mitgliedschaften von 
landesfremden Vereinen in den Landesverbänden als entwertet an509.

Das LG München I sprach im Jahr 2018 einem weiteren Taekwondo-Landesver-
band gestützt auf § 826 BGB, § 20 Abs. 5 GWB einen Anspruch auf Aufnahme in 
die Deutsche Taekwondo Union zu510. Zwar war die Aufnahme nach der Satzung 
auf nur einen Landesverband für jedes Bundesland beschränkt511. Jedoch erkannte 

	 504	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 03. 03. 2009, 11 U 57/08, CaS 2009, 152, 153 – Handball-
verein.
	 505	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 03. 03. 2009, 11 U 57/08, CaS 2009, 152 – Handballverein.
	 506	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 03. 03. 2009, 11 U 57/08, CaS 2009, 152, 154 – Handballver-
ein; mit Einschränkungen zustimmend Heermann, CaS 2009, 155, der allerdings im konkreten 
Fall bezweifelt, dass die Regelung bereits „zu einer jahrelangen Tradition verfestigt“ ist.
	 507	OLG München, Urt. v. 25. 06. 2009, U (K) 5327/08, openJur 2012, 101290, Rn. 22 – Taek
wondo.
	 508	OLG München, Urt. v. 25. 06. 2009, U (K) 5327/08, openJur 2012, 101290, Rn. 26 – Taek
wondo.
	 509	OLG München, Urt. v. 25. 06. 2009, U (K) 5327/08, openJur 2012, 101290, Rn. 27 – Taek
wondo.
	 510	LG München I, Urt. v. 25. 04. 2018, 37 O 7111/17, SpuRt 2018, 165, 166.
	 511	LG München I, Urt. v. 25. 04. 2018, 37 O 7111/17, SpuRt 2018, 165.
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das Gericht keinen Grund, warum bei Erfüllung der formalen Aufnahmekriterien 
für ein Bundesland nur ein Landesverband in die Deutsche Taekwondo Union auf-
genommen werden könne. Insbesondere folgte es nicht dem Argument der unglei-
chen Stimmenverteilung zwischen den Bundesländern512. Das Ein-Platz-Prinzip 
sah das Gericht nicht als Selbstzweck an513.

Das OLG München ließ es dahinstehen, ob die satzungsmäßigen Voraussetzun-
gen der Aufnahme erfüllt sind, da die entsprechenden Satzungsregeln der Deut-
schen Taekwondo Union diskriminierend seien514.

ii)	 Einrad, OLG München

Das OLG München bejahte im Einrad-Urteil aus dem Jahr 2013 gestützt 
auf § 826 BGB i. V. m. § 20 Abs. 6 GWB den Aufnahmeanspruch eines Einrad-
Verbandes in den Bayerischen Landessportverband515. 

Das Ein-Platz-Prinzip stehe einem Aufnahmeanspruch nicht entgegen. Zum 
einen sah das OLG den Einradsport als eigenständige Sportart neben dem Zwei-
radfahren an und folgte somit nicht der Beurteilung des Landessportverbandes. 
Die Sportarten unterschieden sich hinsichtlich des benutzten Sportgerätes und ganz 
wesentlich hinsichtlich der Ausübung. Zum anderen sei das Ein-Platz-Prinzip beim 
Landessportbund ohnehin schon durchbrochen worden, weil der Einradsport so-
wohl dem Bayerischen Radsportverband als auch beim Bayerischen Turnverband 
zugeordnet sei516.

jj)	 Schwimmsportverein, AG Frankfurt a. M.

Das AG Frankfurt a. M. bejahte in einem Urteil im Jahr 1997 den Aufnahmean-
spruch eines Sportvereins in einen Sportverband aus § 826 BGB, § 27 GWB ana-
log517. Der Landessportbund und der Fachverband verweigerten einem Schwimm-
verein die Aufnahme mit Hinweis auf seinen satzungsmäßigen Vereinszweck, der in 
der „Förderung des Schwimmsports, insbesondere im Kinder- und Jugendbereich“ 
lag, aber nach Auffassung des Verbandes keinen Breiten- und Vereinssport zuließ518.  

	 512	LG München I, Urt. v. 25. 04. 2018, 37 O 7111/17, SpuRt 2018, 165, 167 f.
	 513	LG München I, Urt. v. 25. 04. 2018, 37 O 7111/17, SpuRt 2018, 165, 167; zustimmend 
Lambertz, in: SpuRt 2018, 168, 169.
	 514	OLG München, Urt. v. 24. 01. 2019, 29 U 1781/18 Kart, SpuRt 2018, 81, 82 – Taekwondo II.
	 515	OLG München, Urt. v. 20. 06. 2013, U 3431/12 Kart, SpuRt 2014, 110, 111 – Einrad.
	 516	OLG München, Urt. v. 20. 06. 2013, U 3431/12 Kart, SpuRt 2014, 110, 112 – Einrad.
	 517	AG Frankfurt a. M., Urt. v. 15. 12. 97, 31 C 1071/97-74, SpuRt 1999, 36 – Schwimmsport-
verein.
	 518	AG Frankfurt a. M., Urt. v. 15. 12. 97, 31 C 1071/97-74, SpuRt 1999, 36 – Schwimmsport-
verein.
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Das AG stellte darauf ab, ob „nach einer Abwägung der Interessen die Vereins
interessen zu verneinen und die Zurückweisung des Bewerbers unbillig ist“519. Dem 
Argument, der Satzungszweck des Klägers entspreche nicht den satzungsmäßigen 
Aufnahmeanforderungen, folgte das Gericht nicht520.

kk)	 Zwischenergebnis

Im Ergebnis dürfen Entscheidungen im Außenverhältnis gemessen an den eige-
nen Verbandsregeln bzw. der eigenen Praxis nicht diskriminierend sein. Gegebe-
nenfalls muss sich der Verband über seine eigene Satzung hinwegsetzen, wenn 
seine tatsächlich geübte Praxis hiervon abweicht521. Der Verband darf sich um-
gekehrt auch an eine Praxis halten, die nicht in der Satzung, sondern lediglich in 
Richtlinien verankert ist. Im Zweifel muss ein Verein wenigstens vorläufig auf-
genommen werden, wenn nicht feststeht, dass er die Anforderungen nicht erfüllt. 
Etwas anderes gilt, wenn sich der Aufnahmewillige ohne größeren Aufwand den 
Anforderungen anpassen kann.

In Tatsachenfragen haben die Verbände zwar einen Beurteilungsspielraum, 
dieser unterliegt aber einer Plausibilitätsprüfung. Im Übrigen dürfen die vorge-
nommenen Wertungen nicht widersprüchlich sein. Auf den Anschluss zum bishe-
rigen Mitglied oder die Gründung eines gemeinsamen Dachverbandes mit diesem 
braucht sich der Aufnahmewillige nicht verweisen zu lassen522.

b) Entscheidungen im Innenverhältnis

aa)	 Teilnahme an Veranstaltungen

Das LG Frankfurt a. M. bejahte in einem Urteil aus dem Jahr 2000 einen An-
spruch auf Teilnahme eines Mitgliedes an Veranstaltungen des Sportverbandes, 
gestützt auf § 826 BGB i. V. m. § 20 Abs. 6 GWB a. F.523 Dem Mitglied des kla-
genden Bogensportvereins wurde die Teilnahme an einem Lehrgang des Landes-
schützenbundes, dem der Kläger angehörte, verweigert, weil das Mitglied zugleich 
für einen anderen Verband tätig war524.

	 519	AG Frankfurt a. M., Urt. v. 15. 12. 97, 31 C 1071/97-74, SpuRt 1999, 36, 37 – Schwimm-
sportverein.
	 520	AG Frankfurt a. M., Urt. v. 15. 12. 97, 31 C 1071/97-74, SpuRt 1999, 36, 39 – Schwimm-
sportverein.
	 521	Ähnlich Hauptmann / Theissen, SpuRt 2011, 181, 184.
	 522	So auch Hauptmann / Theissen, SpuRt 2011, 181, 184.
	 523	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 13. 12. 2000, 2 – 06 S 15/00, SpuRt 2002, 155, 156 – Bogen-
sport.
	 524	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 13. 12. 2000, 2 – 06 S 15/00, SpuRt 2002, 155, 156 – Bogen-
sport.
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Die Berechtigung zur Teilnahme an Veranstaltungen, die ein Verband in Wahr-
nehmung seiner satzungsgemäßen Aufgaben anbiete, folgt nach Auffassung des 
LG „denselben Grundsätzen, die auch für die Aufnahme in den Verband selbst 
gelten“525. Es zog daher die in der Rechtsprechung des BGH entwickelten Grund-
sätze zur Aufnahmepflicht von Verbänden mit Monopolstellung oder überragender 
Markstellung im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich heran526. 

Ein Anspruch bestehe, „sofern [der den Lehrgang anbietende Verband] für die 
Ausbildung eine Monopolstellung oder zumindest eine überragende Marktstellung 
inne hat, sich der Verein auf ein wesentliches oder grundlegendes Interesse an der 
Teilnahme seiner Mitglieder berufen kann und diesem bei der gebotenen Abwä-
gung der beiderseitigen Interessen der Vorrang einzuräumen ist“527. 

Die gleichzeitige Tätigkeit in einem anderen Verband ist nach Ansicht des Ge-
richts kein berechtigter Grund für eine Teilnahmeverweigerung. Dies gelte selbst 
dann, wenn ein Wettbewerbsverhältnis zwischen den Verbänden bestünde. Es sei 
„nicht dargetan, dass die Funktionsfähigkeit des [den Lehrgang anbietenden Ver-
bandes] eine derart weitgehende Fürsorgepflicht“ erfordere528. 

bb)	 Ablauf sportlicher Veranstaltungen

(1)	 Entscheidungen aus individuelle Gründen

Das OLG Frankfurt a. M. befasste sich in einem Beschluss aus dem Jahr 2004 
mit der Ablehnung des Gesuchs eines Tischtennisvereins an den Deutschen Tisch-
tennisbund um Verlegung eines Spiels. Mehrere Spieler der ersten Mannschaft 
dieses Vereins spielten zeitgleich mit der Begegnung für ihre nationalen Aus-
wahlmannschaften529. Dem Gesuch wurde nur unter der Bedingung stattgegeben, 
dass der Gegner sich einverstanden erklärte, was dieser aber verweigerte. Die Be-
gegnung fand daher planmäßig statt, der die Verlegung begehrende Verein verlor 
die Begegnung530. Der Verein beantragte sodann erfolglos die Neuansetzung der 
Begegnung beim Verband531. Das Gericht erkannte weder eine unbillige Behinde-
rung, noch eine Ungleichbehandlung i. S. d. § 20 GWB a. F.532. Es verwies darauf, 

	 525	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 13. 12. 2000, 2 – 06 S 15/00, SpuRt 2002, 155, 156 – Bogen-
sport.
	 526	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 13. 12. 2000, 2 – 06 S 15/00, SpuRt 2002, 155, 156 – Bogen-
sport; siehe hierzu oben in Anschnitt a).
	 527	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 13. 12. 2000, 2 – 06 S 15/00, SpuRt 2002, 155, 156 – Bogen-
sport.
	 528	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 13. 12. 2000, 2 – 06 S 15/00, SpuRt 2002, 155, 157 – Bogen-
sport.
	 529	OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 19. 07. 2004, 11 W 12/04 (Kart), Rn. 1 – Spielverlegung.
	 530	OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 19. 07. 2004, 11 W 12/04 (Kart), Rn. 3 – Spielverlegung.
	 531	OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 19. 07. 2004, 11 W 12/04 (Kart), Rn. 5 – Spielverlegung.
	 532	OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 19. 07. 2004, 11 W 12/04 (Kart), Rn. 23 – Spielverlegung.
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dass den Vereinen die Möglichkeit gegeben worden sei, Terminwünsche vorzu-
bringen, die insbesondere bei zusätzlichen internationalen Einsätzen von Spielern 
nach Möglichkeit berücksichtigt würden533. Der Verein wusste auch frühzeitig 
von den Tischtennisweltmeisterschaften, an denen die betreffenden Spieler teil-
nahmen534. Bei Entscheidungen über eine Spielverlegung habe der Verband einen 
Ermessensspielraum535. Er sei Spielverlegungswünschen bislang aber immer nur 
dann nachgekommen, wenn der jeweilige Gegner einverstanden gewesen sei536.

(2)	 Entscheidungen aufgrund höherer Gewalt

In einem Beschluss im einstweiligen Verfügungsverfahren aus dem Jahr 2020 
hielt es das OLG Frankfurt a. M. nicht für ermessensfehlerhaft, im Fall eines 
Abbruchs einer sportlichen Veranstaltung wegen Nichtfortführbarkeit aufgrund 
hoheitlicher Maßnahmen den Tabellenstand zum Zeitpunkt der Aussetzung der 
Spielzeit als Grundlage für die Wertung der Spielzeit heranzuziehen537. 

Das Gericht begründete diese Entscheidung damit, dass es in der Situation der 
Corona-Pandemie mehrere Möglichkeiten für die Verbände gegeben habe. Mög-
lich sei neben der vollständigen Annullierung der der Saison auch, den Tabellen-
stand zum Ende der Hinrunde für die Wertung heranzuziehen, die Saisonplat-
zierung mathematisch aus den bisher von den Vereinen in der Saison erreichten 
Durchschnittspunktzahlen (sog. Quotientenregelung) oder durch den Einsatz von 
„predictive software“ mittels statistischer Systeme ein fiktives Saisonergebnis zu 
errechnen. „[A]uf Grundlage der summarischen Prüfung scheidet“ nach Auffas-
sung des Gerichts „die Annahme einer evidenten Rechtswidrigkeit der getroffenen 
Entscheidung aus“, „[s]oweit in Abweichung von der getroffenen Entscheidung 
alternative Szenarien in Betracht kommen, die dem Antragsteller nicht zum Klas-
senerhalt verhelfen“538. 

Angesichts der Tatsache, dass in dem der Entscheidung zugrunde liegenden 
Sachverhalt nicht einmal alle Mannschaften der 3. Tischtennis-Bundesliga Herren 
Süd dieselbe Anzahl von Spielen absolviert hatten539, muss mit dieser Entschei-
dung auch jede Alternative ermessensfehlerfrei sein, da jede von ihnen weniger 
willkürlich ist540. 

	 533	OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 19. 07. 2004, 11 W 12/04 (Kart), Rn. 24, 27 – Spielver-
legung.
	 534	OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 19. 07. 2004, 11 W 12/04 (Kart), Rn. 25 – Spielverlegung.
	 535	OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 19. 07. 2004, 11 W 12/04 (Kart), Rn. 28 – Spielverlegung.
	 536	OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 19. 07. 2004, 11 W 12/04 (Kart), Rn. 29 – Spielverlegung.
	 537	OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 20. 05. 2000, 19 W 22/20, SpuRt 2020, 196, 200.
	 538	OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 20. 05. 2000, 19 W 22/20, SpuRt 2020, 196, 200.
	 539	OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 20. 05. 2000, 19 W 22/20, SpuRt 2020, 196, 197.
	 540	Ähnlich argumentierend zugunsten der Quotientenregelung Ruttig / Niewiadomski, SpuRt 
2020, 201.

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58425-3 | Generated on 2025-10-18 15:03:05



Kap. 7: Rechtsanwendung  189

Es überzeugt allerdings bereits nicht, dass ein gewählter Ansatz bereits deshalb 
nicht evident rechtswidrig sein soll, weil beliebige andere in Betracht kommende 
Ansätze zu demselben Ergebnis führen. Diese könnten ebenso ermessensfehlerhaft 
sein. Tatsächlich dürfte der einzige ermessensfehlerfreie Ansatz darin bestehen, 
die Saison vollständig zu annullieren541. Durch jede andere Entscheidung würde 
vom vor der Saison festgelegten Wettkampfmodus abgewichen, sodass dem Gleich-
heitsprinzip nicht genüge getan werden kann542. 

Zustimmungswürdig ist allerdings, dass ein rechnerisch bereits feststehender 
sportlicher Erfolg oder Misserfolg (insbesondere eine Meisterschaft oder ein Ab-
stieg) nicht mehr aberkannt bzw. aufgehoben werden sollte543. Ob es aber sachge-
recht ist, die Teilnehmer (internationaler) Pokalwettbewerbe sowie Auf- und Ab-
steiger im Übrigen per Los unter den Mannschaften zu ermitteln, für die dies nach 
dem Tabellenstand rechnerisch noch möglich wäre544, erscheint zweifelhaft. Man 
denke hierbei nur an den Fall, dass eine Mannschaft neun Spieltage vor Schluss 
26 Punkte Vorspruch vor den Abstiegsplätzen oder 26 Punkte Rückstand auf die 
Champions League-Qualifikationsplätze hatte.

cc)	 Zulassung zu sportlichen Wettbewerben

Das OLG Frankfurt a. M. verneinte in einem Urteil aus dem Jahr 2000 einen auf 
das Missbrauchsverbot nach §§ 33, 20 Abs. 1 i. V. m. Abs. 6 GWB a. F. gestützten 
Anspruch auf Zulassung zu einem sportlichen Wettbewerb545. In dem Urteil ging 
es um einen Antrag des Berliner Fußballvereins Tennis Borussia auf Zulassung 
zum Spielbetrieb der 2. Bundesliga. Sportlich hatte sich Tennis Borussia qualifi-
ziert. Der damals zuständige DFB verweigerte die Zulassung mangels wirtschaft-
licher Leistungsfähigkeit. Wegen einer Deckungslücke machte der Verband die 
Lizenzerteilung von der Vorlage einer Garantie durch ein Kreditinstitut abhängig 
und verweigerte die Lizenzerteilung, nachdem eine solche nicht beigebracht wor-
den war546. Aufgrund des Beurteilungsspielraums, der auch sozialmächtigen Ver-

	 541	Dies im Ergebnis empfehlend Orth, in: Schmidt (Hrsg.), COVID-19, Rechtsfragen zur 
Corona-Krise, 3. Aufl. 2021, § 11, Rn. 24.
	 542	Orth, in: Schmidt (Hrsg.), COVID-19, Rechtsfragen zur Corona-Krise, 3. Aufl. 2021,  
§ 11, Rn. 20 lehnt zumindest alle Bewertungen ab, die nicht sportlich, sondern mathematisch-
statistisch zustande gekommen sind, insbesondere die Quotientenregel oder predictive soft-
ware.
	 543	Orth, in: Schmidt (Hrsg.), COVID-19, Rechtsfragen zur Corona-Krise, 3. Aufl. 2021, § 11, 
Rn. 19.
	 544	In diese Richtung argumentierend Orth, in: Schmidt (Hrsg.), COVID-19, Rechtsfragen 
zur Corona-Krise, 3. Aufl. 2021, § 11, Rn. 22.
	 545	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 18. 07. 2000, 11 U (Kart.) 36/00, SpuRt 2001, 28, 29 – Tennis 
Borussia.
	 546	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 18. 07. 2000, 11 U (Kart.) 36/00, SpuRt 2001, 28 – Tennis 
Borussia.
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bänden zustehe, könne das Gericht nicht ohne weiteres seine eigene Überzeugung 
und seine eigenen Wertmaßstäbe an die Stelle derjenigen des Verbandes setzen547.

Die finnische Wettbewerbsbehörde stellte in einer Entscheidung aus dem Jahr 
1995 die Anforderung an die Anwendung neuer Lizenzierungsvorschriften auf, 
dass diese nicht nur gegenüber Aufsteigern, sondern auch gegenüber allen bishe-
rigen Ligamitgliedern angewandt werden548. Zudem müsse allen Vereinen genü-
gend Zeit gegeben werden, um die neuen Anforderungen einhalten zu können549.

Das LG Frankfurt a. M. vertrat in einem Kostenbeschluss von Januar 2019 die 
Auffassung, dass ein marktbeherrschender Verband seine Lizenzstatuten diskri-
minierungsfrei anzuwenden habe und dass eine Bevorzugung wegen einer Fehl-
anwendung der Satzungsbestimmung eine unzulässige Ungleichbehandlung be-
gründe550. Der DFB hatte den KFC Uerdingen anstelle des antragstellenden SV 
Waldhof Mannheim für die Teilnahme an der 3. Liga zugelassen, obwohl der KFC 
Uerdingen die Liquiditätsreserve erst einen Tag zu spät bereitgestellt hatte551. Das 
LG entschied, dass sich ein Verband durch Ausschlussfristen zur Vornahme von 
Handlungen selbst bindet552. Das OLG Frankfurt a. M. widersprach dem LG Frank-
furt a. M. im darauffolgenden Rechtsbeschwerdebeschluss nur in tatsächlicher Hin-
sicht, als dass es davon ausging, dass der Grund für die Fristversäumung seitens 
des KFC Uerdingen einzig in der Sphäre des Verbandes gelegen habe, sodass der 
Verband bei seiner Entscheidung nicht gegen das wettbewerbliche Diskriminie-
rungsverbot verstoßen habe553.

Das LG Duisburg hatte in einem Urteil aus dem Jahr 2009 im Fall von Fristüber-
schreitungen bei der Einreichung von Unterlagen noch die Auffassung vertreten, 
dass das Ausmaß dieser Fristüberschreitung in Relation zu den Folgen der Nicht-
zulassung zum Wettbewerb für den Verein stehen müsse554. In dem einstweiligen 
Rechtsschutzverfahren hatte der Verfügungskläger die in den Verbandsstatuten 
festgelegte Frist555 zur Einreichung nur um 15 Minuten überschritten556. Inwiefern 
diesem Urteil vor allem angesichts des dargestellten Beschlusses des LG Frankfurt 
a. M. aus dem Jahr 2019 noch gefolgt werden kann, ist unklar, zumal eine derartige 
Abwägung zu erheblichen Rechtsunsicherheiten führt.

	 547	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 18. 07. 2000, 11 U (Kart.) 36/00, SpuRt 2001, 28, 29 – Tennis 
Borussia.
	 548	Dargestellt bei Rauste, SpuRt 1996, 76, 78.
	 549	Dargestellt bei Rauste, SpuRt 1996, 76, 78.
	 550	LG Frankfurt a. M., Beschl. v. 09. 01. 2019, 2-06 O 225/18, CaS 2019, 51, 55.
	 551	LG Frankfurt a. M., Beschl. v. 09. 01. 2019, 2-06 O 225/18, CaS 2019, 51, 53.
	 552	LG Frankfurt a. M., Beschl. v. 09. 01. 2019, 2-06 O 225/18, CaS 2019, 51, 56; Zustimmend 
Kamann / Schwedler, CaS 2019, 58.
	 553	OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 25. 09. 2019, 11 W 4/19 (Kart), hessenrecht.
	 554	LG Duisburg, Urt. v. 14. 07. 2009, 6 O 231/09, Rn. 39, NRWE.
	 555	LG Duisburg, Urt. v. 14. 07. 2009, 6 O 231/09, Rn. 4, NRWE.
	 556	LG Duisburg, Urt. v. 14. 07. 2009, 6 O 231/09, Rn. 9, NRWE; zustimmend Schimke / Burg-
hardt, KSzW 2013, 287, 290.
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dd)	 Nominierung von Sportlern

Das OLG Frankfurt a. M. verneinte in einem Urteil aus dem Jahr 2008 einen 
auf §§ 20, 33 Abs. 1 GWB gestützten Nominierungsanspruch des Drei-Springers 
Charles Friedek zu den Olympischen Spielen. Die getroffene Auswahlentscheidung 
sei nicht unbillig oder grundlos getroffen worden557. Zwar habe sich der Verband 
hinsichtlich des ihm zustehenden Ermessens durch die Nominierungsgrund-
sätze selbst gebunden558. Der Sportler habe die Olympianorm aber nicht erfüllt559  
und auch im Übrigen sah das Gericht die Entscheidung nicht als ermessensfehler
haft an560. 

Im später von Charles Friedek angestrengten Schadensersatzprozess betonte 
das OLG Frankfurt a. M. im Jahr 2012, dass dem Verband, der eine Monopol-
stellung inne hat, ein (enger) Beurteilungsspielraum bei der Auslegung seiner 
Nominierungsleitlinien und bei der Frage zustehe, ob die in ihnen formulierten 
Nominierungsvoraussetzungen erfüllt sind561. Hierbei sei auch das Verständnis 
der Adressatenkreise zugrunde zu legen562. Das Gericht verneinte eine Schadens-
ersatzanspruch aus §§ 20 Abs. 1, 33 GWB a. F.563

Der BGH bejahte indes im darauffolgenden Revisionsurteil einen Schadens-
ersatzanspruch aus vorvertraglicher Sonderverbindung564, ohne aber den dogma-
tischen Ansatz des OLG Frankfurt a. M. zu korrigieren. Der BGH vertrat lediglich 
eine andere Auslegung der Nominierungsleitlinien565.

Das LG Frankfurt a. M. verneinte in einem Urteil aus dem Jahr 2009 einen 
auf §§ 20 Abs. 1, 33 GWB gestützten Nominierungsanspruch eines Bahnradfah-
rers gegen den Bund Deutscher Radfahrer für eine internationale Sportveranstal-
tung566. Den Sportverbänden gebühre „bei der Nominierung ein weiter Ermes-
sensspielraum, [da] vielfältige Umstände zu berücksichtigen und gegeneinander 
abzuwägen [seien], sodass kaum davon ausgegangen werden [könne], dass nur 
eine „richtige“ Lösung die verschiedenen Interessen angemessen zueinander ins 

	 557	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 30. 07. 2008, 4 W 58/08, SpuRt 2008, 263, 265 – Charles 
Friedek.
	 558	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 30. 07. 2008, 4 W 58/08, SpuRt 2008, 263 – Charles Friedek.
	 559	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 30. 07. 2008, 4 W 58/08, SpuRt 2008, 263, 264 – Charles 
Friedek.
	 560	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 30. 07. 2008, 4 W 58/08, SpuRt 2008, 263, 265 – Charles 
Friedek.
	 561	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 20. 12. 2013, 8 U 25/12, SpuRt 2014, 74, 77  – Charles  
Friedek II.
	 562	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 20. 12. 2013, 8 U 25/12, SpuRt 2014, 74, 77  – Charles  
Friedek II.
	 563	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 20. 12. 2013, 8 U 25/12, SpuRt 2014, 74, 78  – Charles  
Friedek II.
	 564	BGH, Urt. v. 13. 10. 2015, II ZR 23/14, SpuRt 2016, 26, 27.
	 565	BGH, Urt. v. 13. 10. 2015, II ZR 23/14, SpuRt 2016, 26, 28 f.
	 566	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 14. 05. 2009, 2-03 O 614/08, CaS 2009, 255, 263 – Nominierung.
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Gewicht setzt“567. Das Gericht fügte hinzu, dass weder eine Ungleichbehandlung 
noch ein Verstoß gegen Nominierungskriterien ersichtlich sei568.

Im Jahr 2014 bejahte das LG Kempten einen Nominierungsanspruch einer 
Curling-Mannschaft für die Europameisterschaften gegen den Deutschen Curling 
Verband (DCV)569. Der DCV hatte ein Qualifikationsturnier für die Europameis-
terschaften veranstaltet. Einzig aufgrund gewichtiger Gründe sollte ein anderes 
Team nominiert werden können. Da am Ende des Turniers zwei Mannschaften 
punktgleich auf dem ersten Platz standen, wurde ein Tie-Break ausgespielt, dessen 
Sieger nach Ankündigung des Verbandes nominiert werden sollte570. Die klagende 
Mannschaft hatte im Tie-Break gewonnen. Zwar nannte das Gericht keine Rechts-
grundlage für den Nominierungsanspruch und stützte ihn insbesondere auch nicht 
auf § 33 GWB. Allerdings sah es die Frage der Ermessensausübung als entschei-
denden Aspekt an571, was auch im Rahmen des Missbrauchsverbot grundsätzlich 
ein anerkannter Maßstab ist. Das LG ging von einer Selbstbindung des Sportfach-
verbandes zur Nominierung und somit von einer Reduzierung des Ermessens auf-
grund der eigens aufgestellten Nominierungskriterien und der Aussage aus, dass 
der Sieger des Tie-Breaks nominiert wird. Gewichtige Gründe für die Nominierung 
eines anderen Teams hätten nach Ansicht des Gerichts nur berücksichtigt werden 
können, wenn sie dem Sportfachverband zum Zeitpunkt der Entscheidung, den 
Sieger des Turniers zu nominieren, noch nicht bekannt gewesen waren. Derartige 
Gründe sah das LG nicht als gegeben an572.

Das LG Würzburg verneinte in einem Urteil aus dem Jahr 2016 den Anspruch 
eines Ringers auf Nominierung für die Olympischen Spiele, ohne Bezug auf eine 
bestimmte Rechtsgrundlage zu nehmen573. Weder der klagende Ringer noch der 
statt seiner nominierte Athlet hatten die Vorgaben für eine Nominierung erfüllt. 
Das Gericht ging von einem nur eingeschränkt überprüfbaren Beurteilungsspiel-
raum des Verbandes bei der Frage aus, welcher Sportler der stärkste ist, da es sich 
um eine sportartspezifische Wertung handele574. Es erkannte keine Überschreitung 
des Beurteilungsspielraums, wobei es die im Verwaltungsrecht gebräuchlichen 
Fallgruppen abhandelte575. Einen Fehler in der gegebenenfalls gerichtlich über-
prüfbaren Ermessenentscheidung des Verbands sah das Gericht nicht576. 

	 567	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 14. 05. 2009, 2-03 O 614/08, CaS 2009, 255, 263 – Nominie-
rung.
	 568	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 14. 05. 2009, 2-03 O 614/08, CaS 2009, 255, 263 – Nominie-
rung.
	 569	LG Kempten (Allgäu), Urt. v. 22. 11. 2014, 33 O 1921/14, SpuRt 2015, 35 – Curling.
	 570	LG Kempten (Allgäu), Urt. v. 22. 11. 2014, 33 O 1921/14, SpuRt 2015, 35 – Curling.
	 571	LG Kempten (Allgäu), Urt. v. 22. 11. 2014, 33 O 1921/14, SpuRt 2015, 35, 36 – Curling.
	 572	LG Kempten (Allgäu), Urt. v. 22. 11. 2014, 33 O 1921/14, SpuRt 2015, 35, 36 – Curling; 
zustimmend Lambertz, SpuRt 2015, 36.
	 573	LG Würzburg, Urt. v. 27. 04. 2016, 14 O 648/17, Spurt 2016, 225.
	 574	LG Würzburg, Urt. v. 27. 04. 2016, 14 O 648/17, Spurt 2016, 225, 226.
	 575	LG Würzburg, Urt. v. 27. 04. 2016, 14 O 648/17, Spurt 2016, 225, 226.
	 576	LG Würzburg, Urt. v. 27. 04. 2016, 14 O 648/17, Spurt 2016, 225, 226.
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ee)	 Zwischenergebnis

Im Ergebnis ist festzustellen, dass Sportverbände bei Entscheidungen im Innen-
verhältnis grundsätzlich sowohl über einen nur eingeschränkt überprüfbaren Be-
urteilungsspielraum in Tatsachenfragen, als auch über einen Ermessensspielraum 
bei der Rechtsfolge verfügen577, wobei die dogmatische Abgrenzung zwischen 
diesen beiden Aspekten in der Rechtsprechung nicht einheitlich ist. Gegen die 
Verbandsregeln darf nicht verstoßen werden. Bei der Auslegung der Verbands-
regeln ist auf das Verständnis der einschlägigen Verkehrskreise abzustellen. Der 
Ermessensspielraum wird durch Selbstbindung, bspw. durch eigens aufgestellte 
Entscheidungskriterien, beschränkt. Zudem ist eine Ungleichbehandlung der Mit-
glieder unzulässig. Vereine sollten sich nicht auf die landgerichtliche Rechtspre-
chung verlassen, wonach geringfügige formelle Regelverletzungen im Rahmen 
einer Abwägung folgenlos bleiben.

Diese Spielräume sind ferner eingeschränkt im Bereich der Entscheidungen, 
die sich mit Loyalitätspflichten der Mitglieder befassen. Insofern gelten dieselben 
Maßstäbe wie bei Entscheidungen im Außenverhältnis.

Kapitel 8

Rechtsdurchsetzung

Die dritte Säule eines Rechtssystems besteht in der Durchsetzung der Rechts-
normen und den sich aus der Rechtsanwendung ergebenden Einzelfallentschei-
dungen. Inhaltlich geht es häufig um Dopingverstöße, bisweilen aber auch um 
die Durchsetzung des Ein-Platz-Systems oder sonstige Gebote oder Verbote. Den 
Sanktionen sind Ermittlungen vorgelagert, sodass auch die Befugnisse zu Ermitt-
lungsmaßnahmen der Durchsetzung zuzuordnen sind.

Die bisherige Praxis hat gezeigt, dass sich kartellrechtliche Grenzen vornehm-
lich aus dem Missbrauchsverbot ergeben. Im Bereich des Kartellverbots ist daran 
zu denken, dass die verhängten Sanktionen Ähnlichkeit mit einem Boykott haben. 
Die in der bisherigen Entscheidungspraxis aufgeworfenen Fragen betreffen eine 
Vielzahl von Problemkreisen.

In der Rechtsdurchsetzung spiegelt sich insgesamt das Gleichheitsprinzip des 
Sports, da sie sicherstellt, dass tatsächlich alle Teilnehmer des sportlichen Wett-
bewerbs unter denselben Bedingungen teilnehmen und nicht nur „auf dem Papier“ 
dieselben Regeln gelten.

	 577	So z. B. im Bereich der Nominierungsentscheidungen Weiler, in: Vieweg, Spektrum des 
Sportrechts, 105–136, S. 128.
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A. Kartellverbot

I. Ermittlungsbefugnisse

Die Pflicht zur Offenlegung von Verträgen zwischen Spielervermittlern und 
Spielern bzw. Vereinen sowie von Vergütungen und Zahlungen gegenüber der DFL 
oder der FIFA erfüllt nach übereinstimmender Ansicht des LG Frankfurt a. M. und 
des OLG Frankfurt a. M. nicht den Tatbestand des Kartellverbots578. Die Offen-
legung sei „notwendig und verhältnismäßig“ um kontrollieren zu können, ob die 
Verträge die Vergütungsmodalitäten einhalten, die in der Spielervermittlererklä-
rung ausgewiesen sind579. 

Zwar legten das Landgericht und das Oberlandesgericht den Maßstab des Drei-
Stufen-Tests an, der nach hier vertretener Ansicht auf Wettbewerbsbeschränkun-
gen in Bezug auf Spielervertretern als Verbandsfremde nicht anwendbar ist580. 
Letztendlich muss für diese Ermittlungsbefugnisse aber dasselbe gelten, wie für 
die zugrunde liegenden Lenkungsregeln581. Das Oberlandesgericht stellte zur 
Begründung auf den Zweck ab, kontrollieren zu können, dass die Vermittler die 
Vermittlung der Sportler „primär an sportlichen [und weniger] an finanziellen 
Interessen“ ausrichten582. Es geht also um die ethischen Belange und um die Sta-
bilität der Spielerverträge die die den Ermittlungsbefugnissen zugrundeliegenden 
Verhaltenspflichten schützen sollen. Mit dieser Argumentation erscheint eine Ein-
zelfreistellung als wahrscheinlich.

Das LG Frankfurt a. M. hielt die Offenlegung von Informationen über die wirt-
schaftliche Tätigkeit von Spielervermittlern in seinem bereits angesprochenen 
Urteil aus dem Jahr 2019 auch für einzelfreistellungsfähig. Es stellte auf dieselben 
Gründe ab, wie bereits bezüglich der Vergütungsregeln583, deren Einhaltung erst 
mittels der durch die Offenlegung geschaffenen Transparenz kontrolliert werden 
kann584.

	 578	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 28. 05. 2015, Az. 2-06 O 142/1, SpuRt 2015, 263, 267 – Spie-
lervermittler; OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 02. 02. 2016, 11 U 70/15 (Kart), SpuRt 2016, 173, 
175 – Spielervermittler.
	 579	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 28. 05. 2015, 2-06 O 142/15, SpuRt 2015, 263, 267 – Spieler-
vermittler.
	 580	Vgl. Kapitel 4, Abschnitt D. I. 3. d) aa) (3).
	 581	Vgl. insofern Kapitel 6, Abschnitt A. III. 2. a) bb).
	 582	OLG Frankfurt a. M., Urt. v, 02. 02. 2016, 11 U 70/15 (Kart), SpuRt 2016, 173, 175 – 
Spielervermittler; zustimmend auch insofern Duval / Mekenkamp, in: Asser International 
Sports Law Blog, 06. 10. 2016, http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/de-or-re-regulating- 
the-middlemen-the-dfb-s-regulation-of-intermediaries-under-eu-law-scrutiny-at-the-olg-frank 
furt-by-antoine-duval-and-kester-mekenkamp (zuletzt abgerufen am 06. 04. 2021), denen die 
Regelungen noch nicht einmal weit genug gehen; sowie Seyb, Autonomie der Sportverbände, 
S. 175 ff.
	 583	Vgl. insofern Kapitel 6, Abschnitt A. III. 2. a) bb).
	 584	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 24. 10. 2019, 2-03 O 517/18, WuW 2020, 342, 347 – DFB-
Reglement.
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In der Entscheidung des schwedischen Konkurrensverket zu Bodybuildern von 
2014 untersagte dieser nicht, dass der SKKF Sportler zu einem Dopingtest ver-
pflichtete, bevor sie an einer Veranstaltung der SKKF oder der IFBB teilnehmen  
durften, nachdem sie an verbandsfremden Veranstaltungen teilgenommen hatten585.

Im Ergebnis erfüllen Ermittlungsbefugnisse nicht den Tatbestand des Kartell-
verbots, wenn sie erforderlich sind, um die Einhaltung von Regeln sicherzustel-
len, die selbst nicht gegen das Kartellverbot verstoßen. Sie sind freistellungsfähig, 
wenn die ihnen zugrunde liegenden Verhaltensregeln freistellungsfähig ist. Mit 
dem Kartellverbot vereinbar sind Mitwirkungspflichten bis hin zur Teilnahme an 
Dopingkontrollen und die Übermittlung von Unterlagen.

II. Durchsetzungsmaßnahmen

In der Prüfung von Durchsetzungsmaßnahmen am Maßstab des Kartellverbots 
kommt zum Ausdruck, dass es sich bei Verbandsregeln nicht bloß um die Ver-
schriftlichung des Verhaltens des jeweiligen Verbandes handelt, sondern regelmä-
ßig auch um eine Verhaltensabstimmung zwischen den Mitgliedern des Verbandes. 

Insbesondere Wettkampfsperren und Suspendierungen stellen hierbei nicht bloß 
Durchsetzungsmaßnahmen durch den Verband dar, sondern zugleich eine koor-
dinierte Verhaltensweise der übrigen Sportler, die für die Dauer der Sperre nicht 
gegen den betroffenen Sportler in Wettkämpfen antreten. Das Ergebnis ist untech-
nisch gesprochen ein Boykott. 

Die grundsätzliche Vereinbarkeit von Sanktionen und anderen Durchsetzungs-
maßnahmen mit dem Kartellverbot steht außer Frage586. Gegenstand der Diskus-
sion waren lediglich deren konkrete Ausgestaltung und Begleitumstände.

1. Grundsätzlich zulässige Durchsetzungsmittel

Der EWHC hatte in der Entscheidung Baker v. BBBC im Jahr 2014 Gelegenheit, 
sich mit der Frage der Vereinbarkeit einer Sanktion mit dem Kartellverbot ausei-
nander zu setzen. Er sah aber keinen Anlass, die BBBC einstweilen zu verpflich-
ten, die Aufhebung der Lizenz des betroffenen Managers zurückzunehmen, da es 
diese nicht für unverhältnismäßig hielt587. Das Gericht stellte auf die Schwere des 

	 585	Konkurrensverket, Entscheidung v. 28. 05. 2014, dnr. 590/2013, dargestellt durch van  
Rompuy, in: Asser International Sports Law Blog, 12. 09. 2014, https://www.asser.nl/SportsLaw/
Blog/post/sport-and-eu-competition-law-uncharted-territories-i-the-swedish-bodybuilding-
case-by-ben-van-rompuy, zuletzt abgerufen am 06. 04. 2021.
	 586	Vgl. in Bezug auf finanzielle Sanktionen Meier, in: Vieweg (Hrsg.), Inspirationen des 
Sportrechts, 137–163, S. 160.
	 587	EWHC 2074 (QB), Case No: HQ13X02171, 25. 06. 2014, Rn. 24 – Bruce Baker v. BBBC.
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Regelverstoßes sowie deren Folgen ab, insbesondere die Gefährdung der Sportler 
durch mangelhafte Gesundheitsprüfung588.

Das LG Dortmund hatte in einem Urteil aus dem Jahr 2013 keine Bedenken 
gegen die Vereinbarkeit einer Geldbuße und einer Sperre als kumulative Sanktio-
nen bei Regelverstößen mit dem Kartellverbot589.

In dem Umstand, dass der schwedische Konkurrensverket in der Bodybuilder-
Entscheidung von 2014 die Verpflichtung zur Abgabe von Dopingtests für Sportler, 
die zuvor an verbandsfremden Veranstaltungen teilgenommen hatten, als Voraus-
setzung dafür erlaubte, dass diese wieder an den verbandseigenen Wettkämpfen 
teilnehmen dürfen590, verdeutlicht sich zugleich, dass präventive Maßnahmen zur 
Verhinderung von (Doping-)Verstößen nicht gegen das Kartellverbot verstoßen.

2. Härte von Sanktionen

Eine wichtige Problematik betrifft die Frage, ob zu harte Sanktionen eines 
Sportverbandes gegen das Kartellverbot verstoßen.

Bereits der EuGH ließ im sog. Meca-Medina-Urteil anklingen, dass zu harte 
Sanktionen gegen das Kartellverbot verstoßen könnten, wenn sie überzogen 
sind591. Entscheidend ist nach dem EuGH, dass die jeweilige Beschränkung „auf 
das zum ordnungsgemäßen Funktionieren des sportlichen Wettkampfs Notwendige 
begrenzt“ ist592. Im konkreten Fall hatten die Kläger die Schwere der Sanktion 
aber nicht angegriffen593, sodass sich der EuGH nicht mit der Länge der ausge-
sprochenen Sperre auseinanderzusetzen brauchte.

Ferner hat zuletzt die Europäische Kommission in der ISU-Entscheidung die 
vorgesehenen Sanktionen als zu hart bewertet. Lebenslange Sperren für Sport-
ler, die an Veranstaltungen teilnehmen, die die Jurisdiktion der ISU gefährdeten,  
seien ebenso unverhältnismäßig594 wie Sperren von fünf Jahren für die fahrlässige 
oder zehn Jahren für die vorsätzliche Teilnahme an nicht genehmigten Wettbewer-
ben595. Auch Strafrahmen von zwei Jahren für die fahrlässige oder von vier Jahren 

	 588	EWHC 2074 (QB), Case No: HQ13X02171, 25. 06. 2014, Rn. 24 ff. – Bruce Baker v. BBBC.
	 589	LG Dortmund, Urt. v. 16. 05. 2013, 13 O (Kart) 111/12, NRWE, Rn. 48 – Jahresturnierlizenz.
	 590	Konkurrensverket, Entscheidung v. 28. 05. 2014, dnr. 590/2013, dargestellt durch van  
Rompuy, in: Asser International Sports Law Blog, 12. 09. 2014, https://www.asser.nl/SportsLaw/
Blog/post/sport-and-eu-competition-law-uncharted-territories-i-the-swedish-bodybuilding-
case-by-ben-van-rompuy, zuletzt abgerufen am 06. 04. 2021.
	 591	EuGH, Urt. v. 18. 07. 2006, Rs. C-519/04 P, Rn. 48 – Meca-Medina.
	 592	EuGH, Urt. v. 18. 07. 2006, Rs. C-519/04 P, Rn. 47 – Meca-Medina.
	 593	EuGH, Urt. v. 18. 07. 2006, Rs. C-519/04 P, Rn. 55 – Meca-Medina.
	 594	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2007, AT.40208, insb. Rn. 186, 263 f. – International Ska-
ting Union’s Eligibility Rules.; kritisch bereits zuvor Verdonk, ECLR 2017, 80, 87 f.
	 595	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2007, AT.40208, Rn. 263 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
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für die vorsätzliche Teilnahme an nicht genehmigten Wettbewerben seien unver-
hältnismäßig596. Die Kommission begründete ihre Haltung unter anderem damit, 
dass die Karrieren der Sportler grundsätzlich sehr kurz seien597.

Hinsichtlich der Härte der Sanktion hatte das LG Dortmund bei einem auf 
Fahrlässigkeit beruhenden Dopingverstoß gemessen am Kartellverbot keine Ein-
wände gegen eine Geldbuße in Höhe von EUR 300,00 und eine Sperre von sechs 
Monaten598. Es hielt diese Sanktion für moderat599. Wiederum ließ das Gericht 
den dogmatischen Anknüpfungspunkt allerdings offen.

Die Europäische Kommission sah im Verfahren wegen der FIFA-Transferregeln 
im Jahr 2002 eine Sperre bei Vertragsbruch durch einen Spieler von vier bzw. sechs 
Monaten bei Wiederholung neben einer Verpflichtung zur Zahlung einer Entschä-
digung als zumindest freistellungsfähig an600.

Letztendlich werfen die Gerichte und Behörden die Frage auf, ob die jeweilige 
Sanktion verhältnismäßig ist. Die Verhältnismäßigkeit der Höhe von Geldstrafen 
kann nicht abstrakt festgestellt werden. Die Verhältnismäßigkeit zeitlicher Sper-
ren richtet sich nach der Länge der typischen Karriere eines Sportlers in der je-
weiligen Sportart601. Lebenslange Strafen sind gegenüber Sportlern meist unver-
hältnismäßig. Funktionären können die Verbände hingegen jedenfalls zum Schutz 
wichtiger Rechtsgüter die Lizenz entziehen. Da die Kommission im ISU-Fall bei 
der Feststellung, dass eine Sperre von vier Jahren bei einem vorsätzlichen Verstoß 
gegen die Loyalitätspflicht zu hart ist, nicht auf den Tatunwert abstellte, sondern 
einzig auf die durchschnittliche Länge der Karriere, ist davon auszugehen, dass 
diese Erwägung auch auf andere Regelverstöße übertragbar ist. Fahrlässige Ver-
stöße können im Allgemeinen nur geringere Sanktionen auslösen als vorsätzliche.

3. Dauer des Sanktionsverfahrens

Ebenfalls im Lichte des Kartellverbotes setzte sich der EWHC mit der Dauer 
des Verfahrens bis zur endgültigen Entscheidung über die Sanktion auseinander. 
In Baker v. BBBC sprach das Gericht die Frage an, ob der Verband das durch den 
gesperrten Manager angestrengte Berufungsverfahren im Rahmen der Verbands-

	 596	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2007, AT.40208, Rn. 264 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
	 597	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2007, AT.40208, Rn. 186 – International Skating Union’s 
Eligibility Rules.
	 598	LG Dortmund, Urt. v. 16. 05. 2013, 13 O (Kart) 111/12, NRWE, Rn. 6, 48 – Jahresturnier-
lizenz.
	 599	LG Dortmund, Urt. v. 16. 05. 2013, 13 O (Kart) 111/12, NRWE, Rn. 47 f. – Jahresturnier-
lizenz.
	 600	Kommission, Entsch. v. 28. 05. 2002, IV/36.583, Rn. 57 – FIFA.
	 601	So auch Heermann, WuW 2018, 550, 555 im Fall des Verstoßes gegen einen Teilerlaub-
nisvorbehalt bezüglich verbandsfremder Wettbewerbe.
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gerichtsbarkeit zu lange verzögert hat602. Die ursprüngliche Entscheidung zur 
Aufhebung der Lizenz des Managers wurde am 11. 02. 2014 erlassen, die Beru-
fungsverhandlung war zunächst für den 29. 05. 2014 angesetzt, später aber auf Ende 
Juli verschoben worden. Der EWHC vertrat die Ansicht, dass diese Verschiebung 
der Berufungsverhandlung um zwei Monate die Verfahrensrechte des Betroffenen 
nicht entscheidend beeinträchtigt habe603.

Mithin führt nicht jede Verzögerung eines Verfahrens unmittelbar zur Kartell-
rechtswidrigkeit der Sanktion als solcher. Andererseits existieren aber grundsätz-
lich zeitliche Grenzen, die das Gericht mangels Entscheidungserheblichkeit aller-
dings nicht definierte.

4. Sanktionsadressat

Weitgehend unproblematisch ist, dass Verbandsmitglieder der Sanktionsgewalt 
des jeweiligen Sportverbandes unterliegen. 

Das OLG Frankfurt a. M. setzte sich in seinem Spielervermittlerurteil im Jahr 
2016 mit der Disziplinargewalt von Verbänden über Nichtmitglieder auseinander. 
Nach Auffassung des Gerichts kann eine solche Disziplinargewalt grundsätzlich 
Gegenstand einer vertraglichen Vereinbarung sein, es sah in dem konkreten Fall 
die Voraussetzungen des Drei-Stufen-Tests allerdings nicht als gegeben an604.

Zum einen stellte das Gericht in Frage, dass ein von der FIFA geschaffener welt-
weit einheitlicher Rechtsrahmen insofern ein legitimer Zweck sei605. Da es diese 
Erwägungen aber nicht weiter ausführte, steht nur zu vermuten, dass es in der Tä-
tigkeit der Spielervermittler keinen Aspekt sah, der im Sinne der Redlichkeit des 
Sports einheitlich geregelt werden muss.

Entscheidend stellte das Gericht darauf ab, dass die Spielervermittler keine 
Möglichkeit gehabt hätten, Kenntnis von den Regelungen zu nehmen, die sie ein-
halten müssen und hinsichtlich derer sie Sanktionen unterworfen sein sollen606. 
Somit bezog sich das Gericht auf einen Umstand, den der betroffene Verband 
leicht abstellen kann. 

Die Entscheidung krankt daran, dass der vom Oberlandesgericht angesetzte 
Beurteilungsmaßstab, wie bereits ausgeführt, verfehlt ist. Der angewendete Drei-

	 602	EWHC 2074 (QB), Case No: HQ13X02171, 25. 06. 2014, Rn. 33 – Bruce Baker v. BBBC.
	 603	EWHC 2074 (QB), Case No: HQ13X02171, 25. 06. 2014, Rn. 33 – Bruce Baker v. BBBC.
	 604	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 02. 02. 2016, 11 U 70/15 (Kart), SpuRt 2016, 173, 174 – 
Spielervermittler.
	 605	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 02. 02. 2016, 11 U 70/15 (Kart), SpuRt 2016, 173, 174 – 
Spielervermittler.
	 606	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 02. 02. 2016, 11 U 70/15 (Kart), SpuRt 2016, 173, 174 – 
Spielervermittler.
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Stufen-Test ist nach hier vertretener Auffassung auf Regeln, die unmittelbar Nicht-
mitglieder betreffen, nicht anwendbar607, das Gericht hätte eine Einzelfreistellung 
prüfen müssen. Da deren Voraussetzungen aber noch höher sind, wäre sie mit der 
Argumentation des Oberlandesgerichts aber ebenfalls nicht in Frage gekommen.

Der Entscheidung ist somit nur zu entnehmen, dass Verbandsfremden, die 
vertraglich der Disziplinargewalt des Verbandes unterworfen werden sollen, die 
Möglichkeit zu gewähren ist, Kenntnis zumindest von sanktionsbewehrten Re-
gelungen zu nehmen. Weitere Voraussetzungen bleiben weitgehend im Dunkeln. 
Die Unterwerfung Verbandsfremder verstößt jedenfalls gegen das Kartellverbot, 
wenn eine einheitliche Anwendung der Verbandsstatuten in dem sie betreffenden 
Bereich nicht erforderlich ist. 

5. Verschuldenserfordernis

Die Europäische Kommission setzte in Entscheidungen in den Jahren 2002 
und 2009 kein Verschulden für eine Dopingsperre voraus, sondern betrachtete 
eine strict liability bei positiven Dopingproben im Lichte von Art. 81 EGV a. F. 
für zulässig608. Sie begründete dies aber mit dem Erfordernis einer wirksamen 
Dopingbekämpfung609. Das Schrifttum befürwortet zumindest eine dahingehende 
Beweiserleichterung für die Verbände, dass es dem Sportler obliegt, das Fehlen 
schuldhaften Verhaltens nachzuweisen610, während eine verschuldensunabhängige 
Sperre nicht mit dem Kartellverbot vereinbar sei611. Die Verzichtbarkeit des Ver-
schuldenserfordernisses für Sanktionen ist jedenfalls kaum auf andere Verstöße 
als Dopingverstöße auszuweiten.

B. Missbrauchsverbot

Praktisch alle Maßnahmen der Verbände im Rahmen der Rechtsdurchsetzung 
lassen sich am Maßstab des Missbrauchsverbots messen.

	 607	Siehe oben Kapitel 4, Abschnitt D. I. 3. d) aa) (3).
	 608	Kommission, Entscheidung v. 01. 08. 2002, COMP/38158, Rn. 47 f. – Meca-Medina, und 
Entscheidung v. 13. 10. 2009, COMP/39471, Rn. 33 – Certain joueur de tennis professionel.
	 609	Kommission, Entscheidung v. 01. 08. 2002, COMP/38158, Rn. 52 – Meca-Medina, und 
Entscheidung v. 13. 10. 2009, COMP/39471, Rn. 35 – Certain joueur de tennis professionel.
	 610	Horn, Die Anwendung des europäischen Kartellrechts auf den Sport, S. 258; Menzel, 
WRP 2002, 810, 814; du Toit, ISLJ 2011/3–4, 163, 164; Houben, ISLJ 2007/1–2, 10, 11.
	 611	Horn, Die Anwendung des europäischen Kartellrechts auf den Sport, S. 259 f.; Menzel, 
WRP 2002, 810, 814.
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I. Ermittlungsbefugnisse

Das LG Köln verneinte in einem Urteil aus dem Jahr 2006 den Missbrauch 
durch die Unterwerfung eines Sportlers unter ein bestimmtes vom internationa-
len Leichtathletikverband bzw. der WADA verwendetes Doping-Testverfahren als 
nicht schlüssig612.

Das Gericht erkannte keine unbillige Behinderung i. S. d. § 19 Abs. 4 Nr. 1 GWB 
a. F., weil das Testverfahren nach seiner Auffassung weitgehend fehlerfrei war. 
Der Test werde mehrere tausend Mal jährlich eingesetzt und nur selten wiesen die 
A-Probe und die B-Probe unterschiedliche Ergebnisse auf. Das im Übrigen im 
Sinne des fairen Wettkampfes notwendige Verfahren werde zudem laufend wei-
terentwickelt613. Ferner verneinte das Gericht eine Diskriminierung i. S. d. § 20 
Abs. 1 GWB a. F., weil für alle Sportler dasselbe Testverfahren vorgesehen war614. 
Darüber hinaus lehnte das Gericht einen Missbrauch durch Zugangsverweigerung 
i. S. d. § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB a. F. ab, weil „es eine sachliche Rechtfertigung für 
die Durchführung von Dopingtests“ gebe615. Schließlich verneinte das Gericht 
einen Missbrauch i. S. d. § 20 Abs. 6 GWB a. F. wegen Ablehnung der Aufnahme 
in eine Vereinigung616. Es sei vielmehr der Sportler, der eine bevorzugte Behand-
lung fordere, indem er am Wettbewerb teilnehmen wolle, ohne sich dem Doping-
test zu unterziehen.

Mithin sind Maßnahmen zur Ermittlung von Verstößen gegen Verbandsregeln 
zulässig, wenn sie hinreichend zuverlässig sind, insbesondere keine falschen posi-
tiven Ergebnisse produzieren. Ferner müssen diese Maßnahmen einheitlich gegen-
über allen Teilnehmern angewendet werden.

II. Grundsätzliche Zulässigkeit von Durchsetzungsmaßnahmen

Die grundsätzliche Vereinbarkeit von Sanktionen und anderen Durchsetzungs-
maßnahmen mit dem Missbrauchsverbot zur Durchsetzung von Verboten in Ver-
bandsregeln steht in der Rechtsprechung und auch im Schrifttum außer Frage617. 
Einschränkungen gibt es nur unter bestimmten Umständen.

	 612	LG Köln, Urt. v. 13. 09. 2006, 28 O (Kart) 38/05, openJur 2011, 44255, Rn. 153 – Doping-
test.
	 613	LG Köln, Urt. v. 13. 09. 2006, 28 O (Kart) 38/05, openJur 2011, 44255, Rn. 155 – Doping-
test.
	 614	LG Köln, Urt. v. 13. 09. 2006, 28 O (Kart) 38/05, openJur 2011, 44255, Rn. 155 – Doping-
test.
	 615	LG Köln, Urt. v. 13. 09. 2006, 28 O (Kart) 38/05, openJur 2011, 44255, Rn. 155 – Doping-
test.
	 616	LG Köln, Urt. v. 13. 09. 2006, 28 O (Kart) 38/05, openJur 2011, 44255, Rn. 156 – Doping-
test.
	 617	Vgl. statt vieler BGH, Urt. v. 28. 11. 1994, II ZR 11/94, NJW 1995, 583, 584 – Reitsport; 
Adolphsen, Internationale Dopingstrafen, S. 194; in Bezug auf finanzielle Sanktionen Meier, 
in: Vieweg (Hrsg.), Inspirationen des Sportrechts, 137–163, S. 162 f.

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58425-3 | Generated on 2025-10-18 15:03:05



Kap. 8: Rechtsdurchsetzung  201

Besonders ausführlich befasste sich das OLG Düsseldorf in seinem Triathlon-
Beschluss von April 2013 damit, unter welchen Voraussetzungen Sportverbände 
eine Verhaltensweise durchsetzen können618. Es implizierte, dass die Durchsetzung 
einer Abgabe durch Sportverbände grundsätzlich nicht gegen das Missbrauchsver-
bot verstößt, sofern die zugrunde liegende Pflicht zur Zahlung der Abgabe mit dem 
Missbrauchsverbot vereinbar ist619. Im Übrigen ist diese Entscheidung ein Beispiel 
dafür, wie weit die Sanktionskompetenz von Sportverbänden reicht. Grundsätzlich 
können Verbände jedes Verhalten durch Sanktionen erzwingen.

Das OLG Karlsruhe äußerte sich in einem Urteil aus dem Jahr 2012 gestützt auf 
§ 242 BGB dahingehend, dass Sanktionen durch sozial-mächtige Verbände unan-
gemessen sein können, wenn Teilnehmer bloß formelle Fehler begangen haben, die 
der Verband selbst bereits vor der Wettkampfveranstaltung durch seine Kontrollen 
hätte feststellen können620.

III. Sanktionsnormen

1. Formelle Anforderungen an die Sanktionsnorm

Gegenstand von Auseinandersetzungen war ferner die statutarische Veranke-
rung von Sanktionen. Der BGH stellte in der „Reitsport“-Entscheidung im Jahr 
1994 fest, „dass die wesentlichen Bestimmungen, zu deren Beachtung der Beitritt 
[in den Verband] verpflichtet, und die aus deren Nichtbeachtung folgenden Nach-
teile zumindest in ihren großen Zügen aus der dem Beitretenden zugänglichen 
Satzung ersichtlich“ sein müssen621.

Das OLG München vermisste im Fall Katrin Krabbe jegliche Rechtsgrundlage 
im Regelwerk der sich damals noch International Amateur Athletics Federation 
(IAAF) nennenden World Athletics für die Verlängerung der Sperre gegenüber 
der Langstreckenläuferin622. Das OLG Frankfurt a. M. urteilte im Fall des Lang-
streckenläufers Dieter Baumann – wenn auch nicht auf das Missbrauchsverbot, 
sondern ohne gesetzlichen Anknüpfungspunkt lediglich auf die Sozialmächtigkeit 
gestützt –, dass Dopingsperren eine Stütze in der Satzung des Verbandes haben 
müssen623. Später hielt auch das OLG Dresden im Hürdensprinter-Beschluss we-
gen § 20 Abs. 1 GWB a. F. für jede Sanktion eine Grundlage im Gesetz oder in der 

	 618	OLG Düsseldorf, Beschl. v. 02. 04. 2013, VI – U (Kart) 9/13, Rn. 31 – Triathlon.
	 619	OLG Düsseldorf, Beschl. v. 02. 04. 2013, VI – U (Kart) 9/13, Rn. 31 ff. – Triathlon; diesen 
Zusammenhang übersieht Jakob, SpuRt 2016, 240, 244.
	 620	OLG Karlsruhe, Urt. v. 08. 11. 2012, 9 U 97/12, SpuRt 2013, 31, 33.
	 621	BGH, Urt. v. 18. 11. 1994, II ZR 11/94, NJW 1995, 583, 586 – Reitsport.
	 622	OLG München, Urt. v. 28. 03. 1996, U (K) 3424/95, SpuRt 1996, 133, 137 – Katrin Krabbe; 
zustimmend Menzel, WRP 2002, 810, 813.
	 623	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 18. 05. 2000, 13 W 29/00, NRWE, Rn. 47 – Dieter Baumann.
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Satzung für erforderlich624. Schließlich ging das OLG München im FIBA I-Urteil 
davon aus, dass Vereinsstrafen wesentliche Regelungen für das Mitgliedschafts-
verhältnis seien, die eine Stütze in der Satzung haben müssten625.

2. Inhaltliche Anforderungen an die Sanktionsnorm

Das OLG München befasste sich im Oktober 2000 mit der Frage, welche An-
forderungen an die Bestimmtheit verbandsrechtlicher Sanktionsnormen zu stellen 
sind626. Die FIBA hatte einen Basketballspieler für die Dauer von zwei Jahren für 
sämtliche Wettbewerbe von Mitgliedsverbänden gesperrt. Die Satzungsnorm, auf 
die sich die FIBA in ihrer Entscheidung stützte, sah aber keinen ausdrücklichen 
Sanktionsrahmen vor. Dieser war nur im Zusammenhang mit einer anderen Norm  
erkennbar, auf die die Sanktionsnorm jedoch keinen ausdrücklichen Bezug nahm627.

Das OLG München stützte seine Prüfung neben § 826 BGB auch auf § 33 Abs. 1 
i. V. m. § 20 Abs. 1 GWB628. Das Gericht stellte heraus, dass die Anforderungen an 
die Bestimmtheit verbandsrechtlicher Sanktionsnormen „nicht ohne weiteres mit 
jenen strafrechtlicher Sanktionsnormen gleichzusetzen“ seien und „die Regelung 
nicht deshalb als zu unbestimmt angesehen werden kann, weil sie selbst keinen 
Sanktionsrahmen enthält“629. Einen genaueren Maßstab definierte das Gericht 
nicht. Ausreichend ist es offenbar, wenn der Inhalt der Sanktionsnorm durch sys-
tematische Auslegung zu ermitteln ist, was auch zu Lasten des betroffenen Sport-
lers möglich ist.

Im Ergebnis bestehen im Bereich der verbandsrechtlichen Sanktionen weiterge-
hende Möglichkeiten der Auslegung von Normen, als im Bereich des Strafrechts.

3. Zwischenergebnis

Sanktionen müssen mithin eine Stütze in der Verbandssatzung oder im Gesetz 
haben, um mit dem Missbrauchsverbot vereinbar zu sein. Ausreichend ist es, wenn 
sich der Inhalt der Sanktionsnorm durch Auslegung ermitteln lässt.

	 624	OLG Dresden, Beschluss. v. 18. 12. 2003, W 0350/03 Kart, SpuRt 2004, 74, 75 – Hürden-
sprinter.
	 625	OLG München, Urt. v. 26. 10. 2000, U (K) 3208/00, SpuRt 2001, 64, 66 – FIBA I.; a. A. 
Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, S. 306, der über-
zeugend darauf hinweist, dass es nicht darauf ankommen kann, ob die Grundalge in der Sat-
zung oder einer anderen Verbandsregelung enthalten ist, sondern nur, dass Sportler Kenntnis 
von den Regeln nehmen können.
	 626	OLG München, Urt. v. 26. 10. 2000, U (K) 3208/00, SpuRt 2001, 64, 67 – FIBA I.
	 627	OLG München, Urt. v. 26. 10. 2000, U (K) 3208/00, SpuRt 2001, 64, 67 – FIBA I.
	 628	OLG München, Urt. v. 26. 10. 2000, U (K) 3208/00, SpuRt 2001, 64, 66 – FIBA I.
	 629	OLG München, Urt. v. 26. 10. 2000, U (K) 3208/00, SpuRt 2001, 64, 67 – FIBA I.

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58425-3 | Generated on 2025-10-18 15:03:05



Kap. 8: Rechtsdurchsetzung  203

IV. Zulässige Durchsetzungsmaßnahmen

1. Grundsätzlich zulässige Durchsetzungsmittel

Viele Entscheidungen zeigen, dass es das Missbrauchsverbot grundsätzlich zu-
lässt, Regelverstöße durch Sperren zu sanktionieren. Auch Geldbußen oder Punkt-
abzüge sind nicht grundsätzlich missbräuchlich630. Ein weiteres nach der Entschei-
dungspraxis zulässiges Durchsetzungsmittel ist die Suspendierung eines Sportlers 
von der Teilnahme an Sportveranstaltungen631. Hierbei handelt es sich aber nicht 
um eine Strafe im repressiven Sinne, sondern um eine präventive Maßnahme, um 
die Geltung der übrigen Ergebnisse nicht zu gefährden632. Schließlich ist es zu-
lässig, einen Sportler von einem bestimmten Wettbewerb zu disqualifizieren633.

Das OLG Karlsruhe hatte im Jahr 2012 gestützt auf § 242 BGB keine grundsätz-
lichen Bedenken dagegen, dass ein sozialmächtiger Verband wegen des Einsatzes 
eines nicht spielberechtigten Spielers eine Geldstrafe gegen den Verein verhängte 
und dessen Spielverlust anordnete634. Etwas anderes gilt aber, wenn der Spieler 
zwar formell nicht die Voraussetzungen der Spielberechtigung erfüllt, materiell 
aber spielberechtigt war und auch keine Einwände gegen seinen Einsatz erhoben 
wurden. In diesem Fall sei das Interesse an der Herstellung gleicher Start- und 
Wettkampfbedingungen nicht beeinträchtigt635.

Auch der EWHC hatte in der Entscheidung Baker v. BBBC Gelegenheit, sich 
mit der Frage der Vereinbarkeit einer Sanktion mit dem Missbrauchsverbot ausei-
nander zu setzen. Er sah aber keinen Anlass, die BBBC einstweilen zu verpflich-
ten, die Aufhebung der Lizenz des betroffenen Managers zurückzunehmen, da es 
diese nicht für unverhältnismäßig hielt636. Das Gericht stellte auf die Schwere des 
Regelverstoßes sowie deren Folgen ab, insbesondere die Gefährdung der Sportler 
durch mangelhafte Gesundheitsprüfung637.

Weitere mögliche Sanktionen, wie der Ausschluss eines Mitgliedes, Geldstrafen 
oder sog. Geisterspiele, sind noch nicht Gegenstand von Entscheidungen gewesen. 
Es ist aber auch von deren Zulässigkeit auszugehen.

	 630	Zu Geldbußen: LG Dortmund, Urt. v. 16. 05. 2013, 13 O (Kart) 111/12, NRWE, Rn. 48 – 
Jahresturnierlizenz; zu Punkteabzügen: An § 242 BGB messend, aber in Bezug auf einen 
sozial-mächtigen Verband: LG Dortmund, Urt. v. 05. 04. 2017, 3 O 108/17, SpuRt 2017, 202, 
204 – Punktestrafe.
	 631	OLG Düsseldorf, Urt. v. 13. 09. 2016, VI-W (Kart) 12/16, NZKart 2016, 488 – Zulassung 
zu den Paralympischen Spielen 2016; ebenso zwar zu § 242 BGB, aber in Bezug auf einen 
sozial-mächtigen Verband: OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 18. 05. 2000, 13 W 29/00, NRWE, 
Rn. 45 – Dieter Baumann.
	 632	Vgl. Adolphsen, Internationale Dopingstrafen, S. 39.
	 633	LG Dortmund, Urt. v. 16. 10. 2008, 13 O 113/08 Kart, NRWE, Rn. 34 – Profispringreiter; 
LG Münster, Urt. v. 04. 12. 2001, 11 O 177/01, SpuRt 2003, 205, 206.
	 634	OLG Karlsruhe, Urt. v. 08. 11. 2012, 9 U 97/12, SpuRt 2013, 31, 32.
	 635	OLG Karlsruhe, Urt. v. 08. 11. 2012, 9 U 97/12, SpuRt 2013, 31, 33.
	 636	EWHC 2074 (QB), Case No: HQ13X02171, 25. 06. 2014, Rn. 24 – Bruce Baker v. BBBC.
	 637	EWHC 2074 (QB), Case No: HQ13X02171, 25. 06. 2014, Rn. 24 ff. – Bruce Baker v. BBBC.
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2. Sportliche Sanktionen bei nichtsportlichem Fehlverhalten

Erstmals hat das Bundeskartellamt allerdings im Februar 2019 durch die Ver-
bindlicherklärung der Selbstverpflichtung des IOC und DOSB sportbezogene 
Sanktionen für verbotene Werbemaßnahmen während der Olympischen Spiele 
untersagt638. Das Bundeskartellamt begründete seine Entscheidung damit, dass 
sich durch verbotene Werbung erzielte Mehreinnahmen während der Olympischen 
Spiele kaum in verbesserter Sportlicher Leistung äußern könnten639. Andererseits 
zögen sportbezogene Sanktionen besonders schwere Folgen für den einzelnen 
Sportler nach sich, da die gesamte Karriere gefährdet würde640. Es bestehen also 
Grenzen des Bereichs, innerhalb dessen die Verbände sportbezogene Sanktionen 
verhängen können.

Das LG Frankfurt a. M. hielt in einem auf § 242 BGB gestützten Urteil von 
2019 einen Punktabzug wegen Zuschauerausschreitungen für treuwidrig, weil der 
Fair-Play-Gedanke gegenüber den Spielern des bestraften Vereins verletzt würde, 
deren sportlicher Erfolg gefährdet werde641. Es ist allerdings nicht nachvollzieh-
bar642, warum deren Interessen überhaupt in die Wertung einfließen sollen. Die 
Spieler sind nicht Adressaten der Sanktion643. Mittelbare Wirkungen von Sank-
tionen gegenüber anderen Akteuren sind Mannschaftssportarten inhärent. Das 
OLG Frankfurt a. M. sah dies in einem Hinweisbeschluss in der zweiten Instanz 
auch anders als das Landgericht und führte aus, dass es „nicht per se zur Unzu-
lässigkeit“ einer Sanktion führe, „[d]ass eine Sanktion gegen einen Arbeitgeber 
indirekt auch negative Auswirkungen auf die an dem sanktionswürdigen Verhal-
ten unbeteiligten Arbeitnehmer hat“644. Da das OLG Frankfurt a. M. sodann auf 
die Erwägung des DFB-Bundesgerichts Bezug nahm, dass „die Strafe nicht eine 
„sportliche Aussichts- und Bedeutungslosigkeit der Spielzeit“ für die Mannschaft 
und „überschaubare wirtschaftliche Folgen“ mit sich bringen soll“645, sind dritt-
wirkende Sanktionen zumindest innerhalb dieses Bereichs zulässig.

Das LG Frankfurt a. M. ging offenkundig davon aus, dass Punktabzüge nur zu-
lässig sind, um eine durch Regelverstöße beeinträchtigte Punkteverteilung zu kor-
rigieren646. Diese Wertung ist fragwürdig, weil den Verbänden damit weitgehend 
die Möglichkeiten effektiver Rechtsdurchsetzung genommen werden647.

	 638	Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 148 – Olympia.
	 639	Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 123 – Olympia; hierzu auch aus-
führlich, Engelsing / Buhl, ZWeR 2929, 107, 129.
	 640	Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 122 – Olympia.
	 641	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 20. 03. 2019, 2-06 O 420/18, SpuRt 2019, 137, 139.
	 642	Die harsche Kritik von Orth, SpuRt 2019, 139 ff. ist keineswegs übertrieben.
	 643	Orth, SpuRt 2019, 139, 140; ähnlich Seyb, CaS 2019, 285, 288.
	 644	OLG Frankfurt, Hinweisbeschl. v. 16. 04. 2020, 11 U 31/19 (Kart), SpuRt 2000, 194, 195.
	 645	OLG Frankfurt, Hinweisbeschl. v. 16. 04. 2020, 11 U 31/19 (Kart), SpuRt 2000, 194, 195.
	 646	LG Frankfurt a. M., Urt. v. 20. 03. 2019, 2-06 O 420/18, SpuRt 2019, 137, 138.
	 647	Ähnlich Orth, SpuRt 2019, 139, 140; sowie Seyb, CaS 2019, 285, 288, der auf die präven-
tive Wirkung von Punkabzügen hinweist.
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3. Zwischenergebnis

Mit dem Missbrauchsverbot vereinbare Durchsetzungsmaßnahmen sind mit-
hin die vorläufige Suspendierung von der Teilnahme an Wettbewerben, die Dis-
qualifikation von einem bestimmten Wettbewerb und repressive Sanktionen wie 
zeitlich begrenzte Sperren, Geldbußen und Punktabzüge oder der Entzug einer 
Lizenz. Auch Sanktionen gegenüber Vereinen mit Drittwirkung gegenüber an dem 
Verstoß unbeteiligte Spieler sind zulässig, jedenfalls sofern sie den betreffenden 
Wettbewerb für die Sportler nicht vollständig entwerten.

Sportliche Sanktionen sind allerdings missbräuchlich, wenn der zugrundelie-
gende Verstoß nicht zu ungleichen Start- und Wettkampfbedingungen geführt hat. 

V. Zulässiges statutarisches Sanktionsmaß

Zum zulässigen Maß repressiver Sanktionen bei Verstößen gegen Verbandsre-
geln finden sich nur wenige Entscheidungen von Behörden und Gerichten. 

Das EuG befand im Piau-Urteil zu den im FIFA-Spielervermittlerreglement vor-
gesehenen Sanktionen gegenüber Spielervermittlern, Vereinen und Spielern, dass 
bis zu einjährige Sperren von Spielern, bis zu dreimonatige Sperren und Transfer-
verbote für Vereine und die Aussetzung oder der Entzug der Lizenz für Spieler-
vermittler nicht offensichtlich übermäßig seien648.

Das LG Dortmund hielt als statutarisch festgelegtes Strafmaß die Wertung als 
verlorenes Spiel bei gleichzeitiger Festlegung des Torverhältnisses auf 0:0 wegen 
des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers für angemessen649. 

VI. Härte der Sanktion im Einzelfall

Die Härte der jeweiligen Sanktion kann im Einzelfall gegen das Missbrauchs-
verbot verstoßen.

1. Motorradsport, OLG Frankfurt a. M.

Das OLG Frankfurt a. M. sah in einem Beschluss aus dem Jahr 1983 eine Sperre 
von sechs Monaten gegen einen Motorradrennfahrer als eine unbillige Behinde-
rung und somit als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung i. S. d. § 26 
Abs. 2. GWB a. F. an. Der Rennfahrer, der das Eifelpokalrennen auf dem Nürburg-

	 648	EuG, Urt. v. 26. 01. 2005, T-193/02, Rn. 94 – Piau.
	 649	Zu § 242 BGB, aber in Bezug auf einen sozial-mächtigen Verband: LG Dortmund, Urt. 
v. 05. 04. 2017, 3 O 108/17, SpuRt 2017, 202, 203 – Punktestrafe.
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ring gewonnen hatte, war während der Siegerehrung vom Podest gestiegen und 
hatte einem Monteur seinen Siegerkranz umgehängt650. Das Gericht stützte sich 
darauf, dass sich die Verfehlung nicht auf den sportlichen Wettbewerb bezogen 
habe und der Antragsteller kein Wiederholungstäter gewesen sei sowie die Trag-
weite seines Verhaltens nicht überblickt habe651.

2. Katrin Krabbe, OLG München

Das OLG München hielt in einem Urteil von März 1996 eine vom DLV gegen 
die Sprinterin Katrin Krabbe verhängte Sperre auch der Höhe nach für verhält-
nismäßig652, während es durch die durch die IAAF gegen dieselbe Sportlerin ver-
hängte Sperre das Übermaßverbot als verletzt ansah653. Die zunächst durch den 
DLV verhängte Sperre betrug lediglich ein Jahr. Die IAAF verhängte daraufhin 
ihrerseits eine Sperre von zwei Jahren, auf die sie die vom DLV verhängte Sperre 
nicht anrechnete, sodass die Sportlerin für insgesamt drei Jahre gesperrt war. Das 
Gericht stellte heraus, dass zu lange Sperren zu einschneidend für einen Athleten 
seien, um danach die Karriere noch fortsetzen zu können654.

3. Dieter Baumann, LG Stuttgart

Das LG Stuttgart hielt eine Sperre von zwei Jahren für einen schuldhaften Do-
pingverstoß im Urteil gegen Dieter Baumann aus dem Jahr 2002 auch bei einem 
Erstverstoß nicht für unangemessen655. Eine empfindliche Sanktion sei erforder-
lich für eine wirksame Abschreckung.

4. Profispringreiter, LG Dortmund

Ebenfalls mit der Schwere einer Durchsetzungsmaßnahme, aber in einem an-
deren Zusammenhang, befasste sich das LG Dortmund im Profispringreiter-Urteil 
aus dem Jahr 2008656. Die Fédération Equestre Internationale (FEI), verhängte 
gegen einen Profispringreiter eine vorläufige Sperre, nachdem die A-Probe eines 
Dopingtests bei seinem Pferd positiv ausgefallen war657. 

	 650	OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 11. 04. 1983, 6 U (Kart.) 178/82, WuW / E OLG 3015 – 
Motorradsport.
	 651	OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 11. 04. 1983, 6 U (Kart.) 178/82, WuW / E OLG 3015, 
3017 – Motorradsport.
	 652	OLG München, Urt. v. 28. 03. 1996, U (K) 3424/95, SpuRt 1996, 133, 136 – Katrin Krabbe.
	 653	OLG München, Urt. v. 28. 03. 1996, U (K) 3424/95, SpuRt 1996, 133, 137 – Katrin Krabbe.
	 654	OLG München, Urt. v. 28. 03. 1996, U (K) 3424/95, SpuRt 1996, 133, 138 – Katrin Krabbe.
	 655	LG Stuttgart, Urt. v. 02. 04. 2002, 17 O 611/00, lrbw, Rn. 170 – Dieter Baumann.
	 656	LG Dortmund, Urt. v. 16. 10. 2008, 13 O 113/08 Kart, NRWE, Rn. 39 – Profispringreiter.
	 657	LG Dortmund, Urt. v. 16. 10. 2008, 13 O 113/08 Kart, NRWE, Rn. 2 ff. – Profispringreiter.
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Das LG sah es nicht als problematisch an, dass die vorläufige Sperre keine aus-
drückliche zeitliche Beschränkung enthielt. Das Gericht nannte zwar nicht aus-
drücklich das Missbrauchsverbot als Maßstab, stützte sich aber auf „kartellrecht-
liche Erwägungen“. Entscheidend stellte es darauf ab, dass die vorläufige Sperre 
trotz Fehlens einer ausdrücklichen zeitlichen Begrenzung rein praktisch nicht un-
befristet wirkte. Vielmehr sei es ausreichend, dass das Regelwerk eine endgültige 
Entscheidung in engem zeitlichen Zusammenhang vorsieht658. Im Umkehrschluss 
ergibt sich daraus, dass eine (vorläufige) Sperre im Ergebnis zeitlich nicht unbe-
fristet sein darf. Ausreichend sind aber Verfahrensregeln, die ein solches Ergebnis 
rein praktisch verhindern.

5. Jahresturnierlizenz, LG Dortmund

Hinsichtlich der Härte der Sanktion hatte das LG Dortmund bei einem auf Fahr-
lässigkeit beruhenden Dopingverstoß gemessen am Missbrauchsverbot keine Ein-
wände gegen eine Geldbuße in Höhe von EUR 300,00 und eine Sperre von sechs 
Monaten659. Es hielt diese Sanktion für moderat660.

6. Hustenzeichen, OLG Düsseldorf

Das OLG Düsseldorf setzte sich zuletzt detailliert mit Zumessungsregeln für 
Verbandsstrafen auseinander661. Der Deutsche Bridge-Verband hatte zwei Spieler 
wegen unerlaubter Hustenzeichen für die Dauer von zehn Jahren gesperrt und war 
damit der durch die World Bridge Federation (WBF) verhängten Strafe gefolgt.

Das OLG Düsseldorf folgte dem LG Köln662 darin, dass die Zumessungserwä-
gungen des Schieds- und Disziplinargerichts grobe Rechtsfehler aufwiesen. Als 
fehlerhaft bewertete es bereits, dass das Verbandsgericht meinte, zur Harmonisie-
rung der eigenen Sanktion mit derjenigen der WBF verpflichtet zu sein663. Darü-
ber hinaus sah es das Gericht als fehlerhaft an, zwei Ersttäter ohne besondere Be-
gründung für eine derart lange Zeit zu sperren, sodass die Sperre angesichts deren 
Alters nahe an eine lebenslange Sperre und somit an die Höchststrafe komme664. 

	 658	LG Dortmund, Urt. v. 16. 10. 2008, 13 O 113/08 Kart, NRWE, Rn. 39 – Profispringreiter.
	 659	LG Dortmund, Urt. v. 16. 05. 2013, 13 O (Kart) 111/12, NRWE, Rn. 48 – Jahresturnier-
lizenz.
	 660	LG Dortmund, Urt. v. 16. 05. 2013, 13 O (Kart) 111/12, NRWE, Rn. 47 f. – Jahresturnier-
lizenz.
	 661	OLG Düsseldorf, Urt. v. 15. 11. 2017, VI-U (Kart) 8/17, NRWE, Rn. 178 ff.  – Husten
zeichen.
	 662	Siehe LG Köln, Urt. v. 28. 03. 2017, 31 O 448/14, NRWE.
	 663	OLG Düsseldorf, Urt. v. 15. 11. 2017, VI-U (Kart) 8/17, Rn. 181, NRWE – Hustenzeichen.
	 664	OLG Düsseldorf, Urt. v. 15. 11. 2017, VI-U (Kart) 8/17, Rn. 188 ff., NRWE  – Husten
zeichen.
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Auch dürfe sich mangelnde Reue wegen des nemo tenetur-Grundsatzes nicht straf-
schärfend auswirken665. In Unterstellungen gegenüber den Verbandsrichtern der 
WBF während des Disziplinarverfahrens sah das OLG keinen Strafschärfungs-
grund666. Zudem lehnt das Gericht offenbar die Prävention weiterer Verstöße als 
Strafschärfungsgrund ab667.

Die Ausführungen des OLG Düsseldorf lassen erkennen, dass die Strafzumes-
sungserwägungen für Verbandsstrafen denen im Strafprozess ähneln.

7. Zwischenergebnis

Im Ergebnis ist bei der Schwere der Durchsetzungsmaßnahme nach deren je-
weiligem Ziel zu differenzieren. 

Vorläufige Maßnahmen können Verbände zwar auf unbestimmte Zeit verhän-
gen. Da sie aber nur vorläufig sind, ist vorauszusetzen, dass die Verbände sie in-
nerhalb kurzer Zeit durch eine endgültige Maßnahme ersetzen.

Endgültige Sanktionen müssen der Höhe nach bestimmt sein, wie sich aus dem 
Umkehrschluss daraus ergibt, dass dies bei vorläufigen Maßnahmen nicht erforder-
lich ist, weil letztere zeitnah ersetzt werden. Ferner dürfen sie nicht unverhältnis-
mäßig hart sein. Einerseits können die Verbände die Sanktion so bemessen, dass 
sie abschreckende Wirkung entfalten kann668. Andererseits darf sie die Karriere 
eines Ersttäters des Sportlers nicht faktisch beenden. Dies wirkt sich vor allem 
deshalb aus, weil die Karrieredauer von Leistungssportlern der meisten Diszipli-
nen begrenzt ist669 und kaum länger als ein bis anderthalb Jahrzehnte andauert. 
Die Rechtsprechung hält eine Dopingsperre von zwei Jahren für Ersttäter nicht 
für unverhältnismäßig, im Gegensatz zu Stimmen im älteren Schrifttum, die eine 
Sperre von einem Jahr für die äußerste Grenze halten670.

Im Übrigen hat die Strafzumessung den Grundsätzen zu folgen, die im Strafpro-
zess gelten. Sanktionen für nicht sportbezogene Regelverstöße dürfen nur deutlich 
geringer sein, als Sanktionen für sportbezogene Regelverstöße.

	 665	OLG Düsseldorf, Urt. v. 15. 11. 2017, VI-U (Kart) 8/17, Rn. 191 ff., NRWE  – Husten
zeichen.
	 666	OLG Düsseldorf, Urt. v. 15. 11. 2017, VI-U (Kart) 8/17, Rn. 194, NRWE – Hustenzeichen.
	 667	OLG Düsseldorf, Urt. v. 15. 11. 2017, VI-U (Kart) 8/17, Rn. 195 ff., NRWE  – Husten
zeichen.
	 668	So auch Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, 
S. 317.
	 669	Menzel, WRP 2002, 810, 812.
	 670	Bspw. Baddeley, in: Fritzweiler (Hrsg.), Doping Sanktionen Beweise Ansprüche, 9–38, 
S. 20; Konstanzer Arbeitskreis zum Sportrecht, SpuRt 1999, 132.
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VII. Verfolgungsverjährung

Das LG Dortmund befasste sich in einem Urteil aus dem Jahr 2009 mit der 
(Quasi-)Verjährung von Dopingverstößen. Es sah einen Missbrauch einer markt-
beherrschenden Stellung durch die Deutsche Reiterlaiche Vereinigung (FN) in 
dem bloßen Umstand, dass zwischen der positiven Dopingprobe und der letzten 
Entscheidung zur Sperre des Springreiters fast zwei Jahre lagen. Das LG zog als 
Prüfungsmaßstab Art. 82 EGV a. F. und § 20 Abs. 1 GWB a. F. heran671.

Dem Urteil des Landgerichts lag der Sachverhalt zugrunde, dass die Doping-
probe des Pferdes eines Profispringreiters im März 2007 positiv ausfiel. Die Reit-
sportvereinigung der USA (USEF) sperrte ihn im November 2007 für drei Monate 
für Turniere in den USA. Erst im April 2008 entschied die FN, dem Springreiter 
die bereits für das gesamte Jahr 2008 erteilte Turnierlizenz für sämtliche nationa-
len und internationalen Wettbewerbe für den Zeitraum von fünf Monaten zu ent-
ziehen. Hiergegen wandte sich der Springreiter erfolgreich im Wege des einstwei-
ligen Rechtsschutzes, sodass er nach kurzer Unterbrechung wieder an Turnieren 
teilnehmen konnte. Seinen Antrag auf Erteilung der Jahresturnierlizenz für 2009 
verweigerte die FN Anfang 2009 wiederum für einen Zeitraum von insgesamt 
zwei Monaten und zwölf Tagen672.

Das Gericht führte aus, dass die Sperre u. a. angesichts ihrer wettbewerbsbe-
schränkenden Wirkung notwendig und verhältnismäßig sein müsse. Gerade „eine 
Verhängung von Sanktionen erst lange Zeit nach Aufdeckung des Dopingmiss-
brauchs [laufe] den Zielsetzungen der Dopingbekämpfung entgegen“673. Es gebe 
„Zweifel an der Ernsthaftigkeit des mit der Sanktion verfolgten Anliegens“, wenn 
der Verband eine Sanktion ohne Grund erst längere Zeit nach Aufdeckung des 
Verstoßes ausspreche674.

Verbände müssen also Verstöße gegen Verbote zeitnah nach ihrer Aufdeckung 
sanktionieren, es sei denn, es besteht ein sachlicher Grund für die Verzögerung. 
Dieser Grundsatz ist auch auf andere Verstöße außerhalb der Dopingregeln 
anwendbar.

VIII. Sanktionsadressat

Eine weitere Problematik betrifft die Frage, wer zulässiger Adressat einer Sank-
tion ist. Während dies bei einem unmittelbaren Regelverletzer noch eindeutig ist, ist 
die Frage schwieriger zu beantworten, falls ein Verband eine Person sanktionieren 
will, die nicht persönlich einen Verstoß gegen ein Verbot begangen hat. 

	 671	LG Dortmund, Urt. v. 22. 01. 2009, 13 O 2/09 Kart, NRWE, Rn. 37 – Springreiter.
	 672	LG Dortmund, Urt. v. 22. 01. 2009, 13 O 2/09 Kart. NRWE, Rn. 2 ff. – Springreiter.
	 673	LG Dortmund, Urt. v. 22. 01. 2009, 13 O 2/09 Kart. NRWE, Rn. 41 – Springreiter.
	 674	LG Dortmund, Urt. v. 22. 01. 2009, 13 O 2/09 Kart. NRWE, Rn. 41 – Springreiter.
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1. Triathlon, OLG Düsseldorf

Zu den möglichen Sanktionsadressaten enthält zunächst der Triathlon-Beschluss 
des OLG Düsseldorf von April 2013 einen Hinweis. Nach der Sportordnung der 
Deutschen Triathlon Union können Mitgliedsverbände die Teilnehmer von man-
gels Zahlung einer Veranstalterabgabe nicht genehmigten Veranstaltungen von 
der Teilnahme von startpasspflichtigen Veranstaltungen sperren675. Das Gericht 
sah keinen Verstoß gegen § 20 Abs. 1 GWB darin, die Veranstalterabgabe durch-
zusetzen676. Offenbar gilt das auch für die Vorgehensweise, Sanktionen gegen die 
an der nicht genehmigten Veranstaltung teilnehmenden Sportler zu verhängen.

2. FIBA, LG München I

Deutlicher bei einer Sanktion Dritter wurde das LG München I in einem Be-
schluss von Juni 2016. Dem Beschluss lag zugrunde, dass zwölf europäische 
Basketballclubs einen eigenen internationalen Wettbewerb in Konkurrenz zu den 
Wettbewerben der FIBA organisieren wollten. Daraufhin drohte die FIBA mit der 
Sperrung der Nationalmannschaften derjenigen Verbände, von denen Mitglieds-
vereine an der Euroleague teilnehmen677. Das LG München I sah in der Sperre von 
Nationalmannschaften einen Verstoß gegen das Missbrauchsverbot nach Art. 102 
AEUV. Es gebe keinen sportlichen Zusammenhang zwischen der Teilnahme von 
Vereinsmannschaften an einem Vereinswettbewerb und der Berechtigung der Teil-
nahme von Nationalmannschaften an internationalen Turnieren678.

Zwar hob es den Beschluss im einstweiligen Rechtsschutzverfahren wenig spä-
ter wieder auf. Dies geschah allerdings einzig mangels Eilbedürftigkeit, während 
das Gericht die Frage des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stelle offen-
ließ679. Inhaltlich kann der erste Beschluss weiterhin bei der Analyse herangezo-
gen werden.

	 675	OLG Düsseldorf, Beschl. v. 02. 04. 2013, VI – U (Kart) 9/13, NRWE, Rn. 5 – Triathlon.
	 676	OLG Düsseldorf, Beschl. v. 02. 04. 2013, VI – U (Kart) 9/13, NRWE, Rn. 41 – Triathlon.
	 677	LG München I, Beschl. v. 02. 06. 2016, 1 HK O 8126/16, SpuRt 2016, 269.
	 678	LG München I, Beschl. v. 02. 06. 2016, 1 HK O 8126/16, SpuRt 2016, 269, 270.
	 679	LG München I, Beschl. v. 23. 06. 2016, 1 HK O 8126/16, gesetze-bayern.de; auch Mon-
tejo, Asser International Sports Law Blog, 15. 06. 2016, abrufbar unter http://www.asser.nl/
SportsLaw/Blog/post/fiba-euroleague-basketball-s-eu-competition-law-champions-league-first-
leg-in-the-landgericht-munchen-by-marine-montejo (zuletzt abgerufen am 06. 04. 2021), geht 
davon aus, dass es der Beschluss hinsichtlich seiner kartellrechtlichen Bewertung trotz seines 
vorübergehenden Charakters würdig ist, sich mit ihm auseinander zu setzen.
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3. Zwischenergebnis

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass bei der Sanktion Dritter nur ein 
schmaler Grat des Zulässigen besteht. Erforderlich ist zumindest ein Zusammen-
hang zwischen dem verbotenen Verhalten einer Person und dem Verhalten des 
sanktionierten Dritten.

Der Unterschied zwischen den Entscheidungen des OLG Düsseldorf und des LG 
München I besteht darin, dass im ersteren Fall die Triathleten die Möglichkeit ha-
ben, von der Teilnahme an den Wettbewerben abzusehen, deren Veranstalter keine 
Abgabe an die Deutsche Triathlon Union entrichten, während im letzteren Fall die 
nationalen Sportverbände keine unmittelbare Möglichkeit haben, die Sanktion zu 
vermeiden. Ihnen steht allenfalls die Möglichkeit offen, selbst mittels Sanktio-
nen auf die Vereine Einfluss zu nehmen. Eine Sanktion der nationalen Verbände 
ist aber missbräuchlich, wenn sie lediglich als Hebel dient, um die Mitgliedsver-
bände zu einem Einschreiten gegen ein Verhalten zu bewegen, für das sie keine 
Verantwortung tragen, sondern das anderweitige Interessen des übergeordneten 
Verbandes betrifft680.

Die Aussagekraft der vorliegenden Entscheidungspraxis ist zumindest dadurch 
etwas schwächer, als dass es bislang ausschließlich um die Durchsetzung von Re-
geln ging, durch die Sportverbände versuchen, ihre jeweilige Monopolstellung zu 
erhalten. Andererseits scheint es in anders gelagerten Fällen kein Bedürfnis zu 
geben, auch Dritte zu sanktionieren.

IX. Verschuldenserfordernis

Eine differenzierte Betrachtung ist beim Verschuldenserfordernis angebracht. 
Insofern liegt eine ganze Reihe von Entscheidungen vor.

1. Sperren

a) Dieter Baumann, OLG Frankfurt a. M.

Den Anfang machte das OLG Frankfurt a. M. mit einem Urteil im Mai 2000. 
Der Langstreckenläufer Dieter Baumann war positiv auf Dopingmittel getestet 
worden und daraufhin vom Deutschen Leichtathletikverband (DLV) gesperrt wor-
den. Ein Gutachten ergab, dass der Athlet mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % 
keine Kenntnis davon hatte, dass das Dopingmittel in seinen Körper gelangte681.

	 680	Ähnlich Jakob, SpuRt 2016, 240, 243.
	 681	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 18. 05. 2000, 13 W 29/00, NRWE, Rn. 13 – Dieter Baumann.

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58425-3 | Generated on 2025-10-18 15:03:05



Teil 2: Analyse der kartellrechtlichen Anforderungen an den Sport ﻿212

Das Gericht vertrat die Ansicht, dass eine Vereinsstrafe, die folgenschwer oder 
mit einem Unwerturteil verbunden ist, Verschulden voraussetzt682. 

Zwar zog das Gericht keine kartellrechtlichen Normen als Prüfungsmaßstab 
heran. Aber es bezog sich (ohne gesetzlichen Anknüpfungspunkt) auf die Sozial-
mächtigkeit des Verbandes und seine Monopolstellung683, sodass es im Endeffekt 
doch einen ähnlichen Maßstab wie beim Missbrauchsverbot anlegte684.

b) Dieter Baumann, LG Stuttgart

Dieser Linie folgte das LG Stuttgart in seinem Baumann-Urteil. Das Gericht 
führte aus, dass Verbände ein zeitweiliges Berufsverbot nur bei einem schuldhaf-
ten Regelverstoß verhängen dürfen685. 

2. Suspendierung

Das OLG Düsseldorf ließ sich in einem Beschluss vom September 2016 dazu 
ein, inwiefern bei Suspendierungen ein persönliches Verschulden des Sanktions-
adressaten erforderlich ist686.

Als Reaktion auf das in Russland betriebene staatlich organisierte Doping von 
Sportlern – insbesondere wurden keine Dopingkontrollen durchgeführt – schloss 
das IOC sämtliche russischen Sportler, unter anderem die Antragsteller, die eine 
Kenntnis des Dopings bestreiten, von der Teilnahme an den Paralympischen 
Spielen 2016 aus. Das Gericht sah hierin keinen Verstoß gegen § 19 Abs. 1, Abs. 2 
Nr. 1 GWB687. Insbesondere hielt es ein persönliches Verschulden der betroffenen 
Sportler nicht für erforderlich für einen Ausschluss. Vielmehr erachtete es einen 
Dopingverdacht gegen sämtliche Sportler für gerechtfertigt, „die unter dem System 
trainiert haben“.688 Dieser Verdacht bestehe jedenfalls, solange nicht im Einzel-
fall Doping auszuschließen sei689. Entscheidend stellte das Gericht darauf ab, dass 
auch Sportler, die keine Kenntnis von dem staatlich organisierten System hatten, 

	 682	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 18. 05. 2000, 13 W 29/00, NRWE, Rn. 49 – Dieter Baumann.
	 683	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 18. 05. 2000, 13 W 29/00, NRWE, Rn. 47, 53 – Dieter Bau-
mann.
	 684	Vgl. Kapitel 4, Abschnitt D. 3.
	 685	LG Stuttgart, Urt. v. 02. 04. 2002, 17 O 611/00, lrbw, Rn. 163 – Dieter Baumann.
	 686	OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13. 09. 2016, VI-W (Kart) 12/16, NZKart 2016, 488, 489 – 
Zulassung zu den Paralympischen Spielen 2016.
	 687	OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13. 09. 2016, VI-W (Kart) 12/16, NZKart 2016, 488 – Zulas-
sung zu den Paralympischen Spielen 2016.
	 688	OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13. 09. 2016, VI-W (Kart) 12/16, NZKart 2016, 488, 489 – 
Zulassung zu den Paralympischen Spielen 2016.
	 689	OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13. 09. 2016, VI-W (Kart) 12/16, NZKart 2016, 488, 489 – 
Zulassung zu den Paralympischen Spielen 2016.
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risikolos Doping hätten betreiben können und dass hierdurch faire Wettkampf
bedingungen gefährdet würden690.

Wenn es sich auch bei dem Sachverhalt wegen der staatlichen Organisation des 
Dopings um einen Extremfall handelt, sodass ein besonderer Handlungsbedarf 
bestand, lässt die Argumentation des Gerichts den Schluss zu, dass in anders ge-
lagerten Fällen ebenfalls kein persönliches Verschulden erforderlich ist. 

3. Nachträgliche Disqualifikation

Bereits zuvor war das LG Münster davon ausgegangen, dass für die Disqualifi-
kation eines Sportlers kein schuldhaftes Doping erforderlich ist691. Geklagt hatte 
ein Reiter, der von einem Reitturnier nachträglich disqualifiziert wurde, nachdem 
Urinproben seines Pferdes positiv auf Dopingmittel getestet worden waren692.

Das Gericht stellte klar, dass im gegenständlichen Fall deshalb kein Verschulden 
erforderlich sei, weil es lediglich um die Zulassung zu einem bestimmten Turnier 
ging. Das Erfordernis eines Verschuldens in anderen Fällen, insbesondere Vereins-
strafen, ließ das Gericht hingegen offen693.

Zwar stützte das Gericht die Prüfung der Satzungsbestimmungen nicht aus-
drücklich auf das Missbrauchsverbot nach § 19 GWB, sondern ließ die Rechts-
grundlage offen. Jedoch hatte das Gericht die Bestimmung auch nicht gemessen 
an § 19 GWB für unwirksam gehalten. Es ist davon auszugehen, dass das Urteil – 
insbesondere wegen der Begründung, dass es lediglich um die Zulassung zu einem 
bestimmten Turnier ging – auch bei ausdrücklicher Heranziehung kartellrecht
licher Bestimmungen nicht anders ausgefallen wäre.

4. Zwischenergebnis

Im Ergebnis ist festzustellen, dass dem Verschulden des Sanktionsadressaten 
je nach Art der Durchsetzungsmaßnahme unterschiedliche Bedeutung beizumes-
sen ist.

Eine verschuldensunabhängige Disqualifikation von einem bestimmten, durch 
das Doping betroffenen Wettbewerb sowie eine verschuldensunabhängige Sus-
pendierung sind zulässig694. Hierfür spricht insbesondere die Notwendigkeit der 

	 690	OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13. 09. 2016, VI-W (Kart) 12/16, NZKart 2016, 488, 489 – 
Zulassung zu den Paralympischen Spielen 2016.
	 691	LG Münster, Urt. v. 04. 12. 2001, 11 O 177/01, SpuRt 2003, 205, 206.
	 692	LG Münster, Urt. v. 04. 12. 2001, 11 O 177/01, SpuRt 2003, 205.
	 693	Siehe LG Münster, Urt. v. 04. 12. 2001, 11 O 177/01, SpuRt 2003, 205, 206.
	 694	Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, S. 313; in Be-
zug auf die Disqualifikation auch Horn, Die Anwendung des europäischen Kartellrechts auf 
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Gleichheit des Wettbewerbs, die durch die Einnahme verbotener Substanzen – ver-
schuldet oder unverschuldet – gestört wird695.

Bei einer Sperre hält die bisherige Entscheidungspraxis hingegen Verschulden 
für erforderlich696. An dieser Stelle sei jedoch bereits darauf hingewiesen, dass 
die Entscheidungspraxis verminderte Anforderungen an den Nachweis des Ver-
schuldens stellt697. 

X. Inhaber der Sanktionsgewalt

Die Sanktionsgewalt ist schon mehrfach und in unterschiedlichen Konstellatio-
nen Gegenstand von Entscheidungen geworden.

1. Reitsport, BGH

Der BGH nahm im Reitsport-Urteil im Jahr 1994 gestützt auf § 242 BGB an, 
dass der Verband auch Sportler, die nicht seine Mitglieder sind, wegen Inanspruch-
nahme seiner Einrichtungen bzw. Teilnahme an seinen Sportveranstaltungen seiner 
Disziplinargewalt unterwerfen kann698. Der BGH betonte, dass dies für alle Regeln 
des Verbandes gelte, die „[ü]ber die Festlegung der Spielregeln der speziellen Sport-
art im engsten Sinne hinaus […] vor allem der Gewährleistung der körperlichen 
Integrität der Teilnehmer, der Regelung von Klassifikations- und Qualifikations-
fragen, der Herstellung gleicher Start- und Wettkampfbedingungen, dem Ansehen 
der jeweiligen Sportart in der Öffentlichkeit und der Sicherstellung der organisato-
rischen Durchführung eines geregelten Sport- und Wettkampfbetriebs“ dienen699.

2. FIBA I, OLG München

Auch das OLG München bejahte im FIBA I-Urteil die Zuständigkeit eines Sport-
verbandes auch für die Sanktion von durch Nichtmitglieder begangene Verstöße. 
Der betroffene US-amerikanische Basketballspieler war kein unmittelbares Mit-
glied der FIBA (dies können nur Nationalverbände sein), aber auch nicht Mitglied 
eines Nationalverbandes oder eines Vereins, der einem Nationalverband angehört700.  

den Sport, S. 261 f.; in Bezug auf Suspendierung auch Menzel, WRP 2002, 810, 814; Adolphsen,  
Internationale Dopingstrafen, S. 338, fordert hinsichtlich der Suspendierung zumindest einen 
dringenden Tatverdacht.
	 695	Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, S. 313.
	 696	So auch Adolphsen, Internationale Dopingstrafe, S. 339.
	 697	Siehe unten in Abschnitt XI. 2.
	 698	BGH, Urt. v. 28. 11. 1994, II ZR 11/94, NJW 1995, 583, 584 – Reitsport.
	 699	BGH, Urt. v. 28. 11. 1994, II ZR 11/94, NJW 1995, 583, 584 – Reitsport.
	 700	OLG München, Urt. v. 26. 10. 2000, U (K) 3208/00, SpuRt 2001, 64, 66 – FIBA I.
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Das OLG begründete seine Entscheidung damit, dass es sich nicht um einen Aus-
schluss aus dem Verband handele – hierzu sei tatsächlich ein Mitgliedschafts-
verhältnis erforderlich – sondern lediglich um eine Sperre von der Teilnahme an 
sportlichen Wettbewerben701. Es bestätigte diese Ansicht im Oktober 2002, als 
ihm die Sache im Hauptsacheverfahren ein zweites Mal zur Entscheidung vorge-
legt wurde702. Auch hier ließ das OLG offen, ob es § 33 Abs. 1 i. V. m. § 20 Abs. 1 
GWB a. F. oder § 826 BGB als Maßstab anlegt703.

3. Hürdensprinter, OLG Dresden

Das OLG Dresden bestätigte im Hürdensprinter-Beschluss aus dem Jahr 2003 
die Sanktionsgewalt eines Sportverbandes über einen Sportler, der nicht sein Mit-
glied ist und auch keine Athletenvereinbarung unterzeichnet hat. Für ausreichend 
hielt es die bloße Teilnahme an Wettkämpfen des Verbandes704.

Die eigene Unterwerfung unter die maßgebliche Sportordnung einschließlich 
der darin für Regelverstöße vorgesehenen Ordnungsstrafmaßnahmen sei „nichts 
anderes als das Spiegelbild der von dem Sportler erwarteten Bindung auch aller 
übrigen Teilnehmer an eben jene Regelwerke“705.

4. Katrin Krabbe, OLG München

Eine etwas andere Problematik ist Gegenstand des Urteils des OLG München 
in Sachen Katrin Krabbe. Die Athletin war von zwei Verbänden, dem nationalen 
DLV und der internationalen IAAF, mit Sperren belegt worden. Das Gericht sah 
einen Verstoß gegen das Übermaßverbot durch die zeitlich spätere Sperre durch die 
IAAF, hinterfragte aber nicht die grundsätzliche Vorgehensweise der IAAF, nach 
der Verhängung einer – ihrer Ansicht nach – zu kurzen Sperre eine eigene Sperre 
auszusprechen706. Das Urteil lässt internationalen Verbänden die Möglichkeit of-
fen, bei zu kurzen Sperren durch nationale Verbände einzugreifen.

	 701	OLG München, Urt. v. 26. 10. 2000, U (K) 3208/00, SpuRt 2001, 64, 66 – FIBA I.
	 702	OLG München, Urt. v. 10. 10. 2002, U (K) 1651/02, SpuRt 2003, 199, 201 – FIBA II.
	 703	OLG München, Urt. v. 26. 10. 2000, U (K) 3208/00, SpuRt 2001, 64, 66 – FIBA I.
	 704	OLG Dresden, Beschl. v. 18. 12. 2003, W 0350/03 Kart, SpuRt 2004, 74, 76 – Hürden-
sprinter, m. w. N.
	 705	OLG Dresden, Beschl. v. 18. 12. 2003, W 0350/03 Kart, SpuRt 2004, 74, 76 – Hürden-
sprinter, m. w. N.
	 706	OLG München, Urt. v. 28. 03. 1996, U (K) 3424/95, SpuRt 1996, 133, 138 – Katrin Krabbe.
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5. Dieter Baumann, LG Stuttgart

Ebenfalls mit der Sanktionsgewalt gegen Nichtmitglieder befasste sich das LG 
Stuttgart im Jahr 2002 in der Sache Dieter Baumann. Der Athlet hatte eine sog. 
Athletenvereinbarung unterzeichnet, nach der die DLV-Rechts- und Verfahrens-
ordnung Vorrang vor den IAAF-Regeln und Procedural Guidelines for Doping 
Control haben sollten707. Nachdem der Athlet positiv auf Dopingmittel getestet 
worden war, führte zunächst der DLV ein Verfahren durch, das aber nicht zu 
einer Sperre führte. Stattdessen sperrte die IAAF als zuständiger internationaler 
Sportfachverband den Athleten, sodass dieser nicht an den Olympischen Spielen 
in Sydney im Jahr 2000 teilnehmen konnte.

Das LG Stuttgart stellte ausdrücklich keine unbillige Behinderung fest708. Der 
Kläger habe sich der Ordnungsgewalt des Sportverbandes bereits durch die Teil-
nahme an den von ihm organisierten Wettkampfveranstaltungen unterworfen, auch 
ohne selbst unmittelbar Mitglied dieses Verbandes zu sein. Die Regeln eines Sport-
verbandes würden notwendigerweise einen ständigen Geltungsanspruch haben, 
auch zu Zeiten außerhalb des Wettkampfes, da ein geordneter Wettkampfbetrieb 
anderenfalls nicht denkbar sei709.

Zudem geht das Gericht von einer Aufgreifkompetenz des internationalen Sport-
fachverbandes aus, sodass dieser das nationale Verfahren abwarten kann, um nur 
dann einzugreifen, wenn er mit dessen Ausgang nicht einverstanden ist. Zuzu-
stimmen ist, dass anderenfalls ein zu hohes Risiko besteht, dass die nationalen 
Verbände immer für ihre Sportler positive Entscheidungen treffen710.

6. Zwischenergebnis

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine (unmittelbare) Mitgliedschaft 
des betroffenen Sportlers keine Voraussetzung für die Sanktionskompetenz eines 
Verbandes ist, in einem pyramidenförmigen Verbandssystem grundsätzlich auch 
mehrere Verbände gleichzeitig zuständig sind und die Verbände Disziplinarver-
fahren gegebenenfalls auch kumulativ durchführen können. 

Darüber hinaus haben Verbände die Sanktionsgewalt über Sportler inne, die 
einen Verstoß nicht in ihrem eigenen Gebiet bzw. im Rahmen ihrer eigenen Wett-
bewerbe begangen haben. Es genügt, sofern dies denklogisch möglich ist, dass ein  
Sportler nach einem Verstoß woanders nunmehr an einem ihrer Wettbewerbe teil-
nehmen möchte.

	 707	LG Stuttgart, Urt. v. 02. 04. 2002, 17 O 611/00, lrbw, Rn. 2 f. – Dieter Baumann.
	 708	LG Stuttgart, Urt. v. 02. 04. 2002, 17 O 611/00, lrbw, Rn. 113 – Dieter Baumann.
	 709	LG Stuttgart, Urt. v. 02. 04. 2002, 17 O 611/00, lrbw, Rn. 117 – Dieter Baumann.
	 710	LG Stuttgart, Urt. v. 02. 04. 2002, 17 O 611/00, lrbw, Rn. 129 – Dieter Baumann.
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Die Sanktionsgewalt setzt kein Mitgliedschaftsverhältnis voraus, wenn der Ad-
ressat die Sanktionsgewalt einzelvertraglich anerkannt hat.

XI. Beweisanforderungen

Wegen des engen Zusammenhangs mit der Rechtsdurchsetzung werden im Fol-
genden die Beweisanforderungen dargestellt, auch wenn sie verfahrensrechtlich 
einen Aspekt der Rechtsanwendung darstellen.

1. Nachweis des objektiven Tatbestandes

Beim objektiven Tatbestand des Dopingverstoßes ist unproblematisch, dass der 
Sportverband die volle Darlegungs- und Beweislast trägt. Lediglich Randaspekte 
sind daher zu thematisieren.

Das OLG München sah es im FIBA I-Urteil aus dem Jahr 2000 nicht grundsätz-
lich als missbräuchlich an, zur Begründung einer Dopingsperre auf eine Suspendie-
rungsentscheidung eines anderen Verbandes abzustellen711. Zweifelhaft sei zwar, 
ob eine bloße Pressemitteilung ausreichen könne. Inzwischen hatte die US-ame-
rikanische Basketball-Profiliga NBA aber aufgrund einer Gerichtsentscheidung 
weitere Unterlagen im Zusammenhang mit der Dopingsperre herausgegeben712, 
sodass es nicht mehr darauf ankomme, ob die Pressemitteilung ausreichend ge-
wesen sei713. Der Dopingtest in den USA erfolgte nach denselben Standards wie 
in vom IOC anerkannten Labors714.

Im Ergebnis muss der objektive Tatbestand von Regelverletzungen durch den 
handelnden Verband nachgewiesen werden. Eine Beweislastumkehr in diesem 
Bereich verstieße gegen das Missbrauchsverbot. Zum Nachweis eines Dopingver-
stoßes zur Begründung einer Sperre können Verbände aber auf Entscheidungen 
anderer Verbände abstellen, wenn deren Ermittlungsverfahren ähnlichen Standards 
entspricht wie die eigenen und die den Verstoß nachweisenden Unterlagen in recht-
mäßiger Weise übergeben worden sind.

	 711	OLG München, Urt. v. 26. 10. 2000, U (K) 3208/00, SpuRt 2001, 64, 68 – FIBA I.
	 712	OLG München, Urt. v. 26. 10. 2000, U (K) 3208/00, SpuRt 2001, 64 – FIBA I.
	 713	OLG München, Urt. v. 26. 10. 2000, U (K) 3208/00, SpuRt 2001, 64, 68 – FIBA I.
	 714	OLG München, Urt. v. 26. 10. 2000, U (K) 3208/00, SpuRt 2001, 64, 68 – FIBA I.
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2. Nachweis des Verschuldens

Aus dem Verschuldenserfordernis für Dopingsperren folgt das Problem des 
Dopingnachweises dieses Verschuldens. Da ein positiver Beweis des subjektiven 
Tatbestandes kaum möglich ist, hat die Rechtsprechung die Darlegungs- und Be-
weislast für die Sportverbände gelockert, wie im Folgenden dargestellt.

a) Meca-Medina, Europäische Kommission

Die Kommission befasste sich in ihrer Entscheidung in der Sache Meca-Me-
dina mit den Anforderungen an das Verschulden des Sportlers bei einer Sperre. 
Sie begnügte sich mit einer Beweislastumkehr zu Lasten des Sportlers nach dem 
positiven Dopingtest715.

b) Dieter Baumann, OLG Frankfurt a. M.

Das OLG Frankfurt a. M. erkannte bereits im Jahr 2000 das Interesse an einer 
effektiven Dopingbekämpfung. Es sah einen Anscheinsbeweis nach einer positiven 
Dopingprobe als ausreichend an716. Gelinge dem Sportler die Erschütterung des 
Anscheins, trage der Sportverband die volle Beweislast717.

Zu beachten ist, dass sich das Oberlandesgericht zwar nicht ausdrücklich auf das 
kartellrechtliche Missbrauchsverbot bezog718. Die Erwägungen, die das Gericht 
angestellt hat, stimmen aber mit den Entscheidungen anderer Gerichte in diesem 
Bereich überein. Insbesondere stellte das Oberlandesgericht darauf ab, dass der 
Sportverband sozialmächtig ist, sodass dessen Entscheidungen nicht willkürlich 
oder unbillig sein dürften, was im Ergebnis den Vorgaben des Missbrauchsverbo-
tes stark angenähert ist719.

c) Hürdensprinter, OLG Dresden

Das OLG Dresden befasste sich im Hürdensprinter-Beschluss im Jahr 2003 mit 
den Anforderungen an die Beweisführung eines Verbandes in einem Disziplinar-
verfahren, wobei es sich auf § 20 Abs. 1 GWB a. F. stützte720.

	 715	Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, S. 314 mit Ver-
weis auf Kommission, Entscheidung v. 01. 08. 2002, COMP/38.158, Rn. 47 f. – Meca-Medina.
	 716	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 18. 05. 2000, 13 W 29/00, NRWE, Rn. 53 – Dieter Baumann.
	 717	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 18. 05. 2000, 13 W 29/00, NRWE, Rn. 53 – Dieter Baumann.
	 718	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 18. 05. 2000, 13 W 29/00, NRWE, Rn. 47 – Dieter Baumann.
	 719	OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 18. 05. 2000, 13 W 29/00, NRWE, Rn. 47 – Dieter Baumann.
	 720	OLG Dresden, Beschl. v. 18. 12. 2003, W 0350/03 Kart, SpuRt 2004, 75, 78 – Hürdensprinter.
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Während das Gericht dahinstehen ließ, ob den Sportler nach den Verbandsre-
geln eine strict liability traf, nahm es an, dass es „jedenfalls sachlich gerechtfertigt 
[sei], dem beweisbelasteten Sportverband zumindest die Beweiserleichterungen 
des Anscheinsbeweises zu Gute kommen zu lassen, wenn bei einem Sportler die 
Überschreitung eines Grenzwertes festgestellt wird, der nach den aktuellen wis-
senschaftlichen Erkenntnissen auf die Einnahme unzulässiger leistungssteigernder 
Mittel schließen und eine Herbeiführung durch unbewusste Nahrungsaufnahme 
oder körpereigene physiologische Vorgänge als äußerst unwahrscheinlich, wenn 
nicht sogar ausgeschlossen erscheinen“ ließe721. Offenbar muss der Verband aber 
die allgemeine Lebenserfahrung beweisen, dass ein bestimmter Grenzwert die 
volle Überzeugung eines Dopingverstoßes begründet, was anhand von Sachver-
ständigengutachten möglich ist722.

Zu den Anforderungen an die Erschütterung des Anscheinsbeweises führte das 
Oberlandesgericht aus, dass „der Maßstab für die Annahme der Regeln über den 
Anscheinsbeweis [gerade nicht darin bestehe], jeden alternativen Kausalverlauf 
als ausgeschlossen anzusehen“723. Es gehöre „gerade zum Wesen des Anscheins-
beweises, dass er dem hiervon Begünstigten über gewisse Sachverhaltsungewiss-
heiten hinweg [helfe], deren Nachweis ihm schlechterdings unmöglich ist“724. 
Es komme „darauf an, ob ein bestimmter Geschehensablauf auch dann noch als 
typisch angesehen werden kann, wenn sich bestimmte alternative Abläufe nicht 
ausschließen lassen“725.

Im konkreten Einzelfall sei der Nandrolon-Grenzwert um das Fünffache über-
schritten worden, während der Grenzwert insgesamt nur in 0,5 % der Dopingpro-
ben überschritten worden sei726.

d) Turnierreiter, OLG Düsseldorf

Das OLG Düsseldorf setzte sich in einem Urteil aus dem Jahr 2014 mit dem 
Nachweis des Verschuldens in einem Dopingverfahren auseinander. In der Urin-
probe des Pferdes des betroffenen Sportlers waren verbotene Substanzen festge-

	 721	OLG Dresden, Beschl. v. 18. 12. 2003, W 0350/03 Kart, SpuRt 2004, 74, 77 – Hürden-
sprinter.
	 722	OLG Dresden, Beschl. v. 18. 12. 2003, W 0350/03 Kart, SpuRt 2004, 75, 77 – Hürden-
sprinter.
	 723	OLG Dresden, Beschl. v. 18. 12. 2003, W 0350/03 Kart, SpuRt 2004, 74, 78 – Hürden-
sprinter.
	 724	OLG Dresden, Beschl. v. 18. 12. 2003, W 0350/03 Kart, SpuRt 2004, 74, 78 – Hürden-
sprinter.
	 725	OLG Dresden, Beschl. v. 18. 12. 2003, W 0350/03 Kart, SpuRt 2004, 74, 78 – Hürden-
sprinter.
	 726	OLG Dresden, Beschl. v. 18. 12. 2003, W 0350/03 Kart, SpuRt 2004, 74, 78 – Hürden-
sprinter.
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stellt worden727. Nach den Verbandsregeln der Deutschen Reiterlichen Vereinigung 
(FN) „obliegt es im Zweifel dem Beschuldigten, sich zu entlasten“728.

Ob diese Verbandsregeln eine Beweislastumkehr begründen, entschied das Ge-
richt nicht, da die Verbandsorgane nach den Feststellungen des Gerichts lediglich 
geprüft hatten, ob das Vorbringen des Sportlers ausreichend war, um eine Ver-
schuldensvermutung zu erschüttern729. Bereits dies war dem Sportler nach Ansicht 
des Schiedsgerichts aufgrund seiner „wechselhaften und unklaren Einlassungen“730 
nicht gelungen, sodass es offenließ, ob die Statuten eine volle Beweislastumkehr 
oder nur eine Verschuldensvermutung enthielten, „die der Verantwortliche da-
durch widerlegen kann, dass er Tatsachen vorträgt und gegebenenfalls beweist, 
die einen Verschuldensvorwurf mit hinreichender Wahrscheinlichkeit entfallen 
lassen“731. Nach Ansicht des Oberlandesgericht begegnet jedenfalls „die Annahme 
einer Verschuldensvermutung, die durch geeigneten Sachvortrag des Betroffenen 
erschüttert werden kann“ keinen Bedenken732. Anderenfalls wäre nach Auffassung 
des Gerichts eine wirksame Dopingbekämpfung praktisch nicht möglich733. 

Im Ergebnis erklärte das Gericht eine Beweislastumkehr hinsichtlich des Ver-
schuldens gerade nicht für zulässig, sondern ließ deren Zulässigkeit offen. Das Ge-
richt beschränkte sich darauf, die für den Sportler weniger einschneidende Kons-
truktion für zulässig zu erklären, in der er lediglich Tatsachen darzulegen hat, die 
die Vermutung erschüttern können. Unklar bleibt, ob es zulässig ist, vom Sportler 
einen Beweis dieser Tatsachen zu verlangen, oder ob es ausreicht diese glaubhaft 
zu machen. Im konkreten Fall kam es hierauf nicht an.

Interessanterweise stellte das OLG diese Erwägungen im Rahmen der Prüfung 
des § 242 BGB an, nachdem es einen Verstoß gegen das Kartellrecht, insbesondere 
das Missbrauchsverbot, abgelehnt hatte, weil die FN im Bereich der Implemen-
tierung der Dopingkontrolle kein Unternehmen sei734. Dies erscheint zweifelhaft, 
weil auch solche Regeln, die im Rahmen des Verbandszwecks verbotenes Verhalten 
festlegen und verfolgen, Teil des Austauschverhältnisses zwischen Verband und 
Sportler auf dem Markt der Teilnahmemöglichkeiten an sportlichen Wettbewerben 
sind735. Das LG Dortmund hatte den Sportverband noch für einen Normadressaten 
gehalten, jedoch bei der Beweislastverteilung keinen Verstoß gegen kartellrecht-
liche Verbote festgestellt736.

	 727	OLG Düsseldorf, Urt. v. 23. 07. 2014, VI-U (Kart) 40/13, NRWE, Rn. 6 – Turnierreiter.
	 728	OLG Düsseldorf, Urt. v. 23. 07. 2014, VI-U (Kart) 40/13, NRWE, Rn. 76 – Turnierreiter.
	 729	OLG Düsseldorf, Urt. v. 23. 07. 2014, VI-U (Kart) 40/13, NRWE, Rn. 78 – Turnierreiter.
	 730	OLG Düsseldorf, Urt. v. 23. 07. 2014, VI-U (Kart) 40/13, NRWE, Rn. 83 – Turnierreiter.
	 731	OLG Düsseldorf, Urt. v. 23. 07. 2014, VI-U (Kart) 40/13, NRWE, Rn. 83 – Turnierreiter.
	 732	OLG Düsseldorf, Urt. v. 23. 07. 2014, VI-U (Kart) 40/13, NRWE, Rn. 78 – Turnierreiter.
	 733	OLG Düsseldorf, Urt. v. 23. 07. 2014, VI-U (Kart) 40/13, NRWE, Rn. 83 – Turnierreiter.
	 734	OLG Düsseldorf, Urt. v. 23. 07. 2014, VI-U (Kart) 40/13, NRWE, Rn. 64 – Turnierreiter.
	 735	Siehe oben in Kapitel 4, Anschnitt D. II. 2. a).
	 736	LG Dortmund, Urt. v. 16. 05. 2013, 13 O (Kart) 111/12, NRWE, Rn. 41, 48.
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e) Dieter Baumann, LG Stuttgart

Das LG Stuttgart ging im Urteil im Fall Dieter Baumann aus dem Jahr 2002 
davon aus, dass ein Anscheinsbeweis zulässig ist, eine Beweislastumkehr aber zu 
weitgehend sein dürfte737.

f) Zwischenergebnis

Im Ergebnis ist im Lichte des Missbrauchsverbotes eine Beweiserleichterung 
in Form eines Anscheinsbeweises möglich738, wenn der Betroffene – wie beim 
Doping – über einen Wissensvorsprung gegenüber dem Verband verfügt, wäh-
rend sich eine Beweislastumkehr im Grenzbereich des Zulässigen bewegt739. Im 
Schrifttum ist unbestritten, dass eine Beweiserleichterung erforderlich ist, um eine 
effektive Dopingbekämpfung zu erreichen, da die Sportler über einen Wissensvor-
sprung verfügen und die Verbände anderenfalls keine realistische Chance haben, 
Doping zu bekämpfen740. Die strafrechtliche Unschuldsvermutung gelte bei der 
Dopingbekämpfung durch private Sportverbände allenfalls eingeschränkt741. Ab-
solute Sicherheit ist nicht erforderlich, sondern es reicht aus, den Anscheinsbeweis 
an Umstände zu knüpfen, die bei einem typischen Geschehensablauf auf einem 
Regelverstoß beruhen.

	 737	LG Stuttgart, Urt. v. 02. 04. 2002, 17 O 611/00, Rn. 165 – Dieter Baumann.
	 738	Ähnlich Horn, Die Anwendung des europäischen Kartellrechts auf den Sport, S. 262; 
Adolphsen, Internationale Dopingstrafen, S. 342.
	 739	So auch Grätz, Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, 
S. 315 f.
	 740	So Grätz, Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, S. 316; 
Menzel, WRP 2002, 810, 814; Adolphsen, Internationale Dopingstrafen, S. 342.
	 741	Vgl. Menzel, WRP 2002, 810, 814.
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Teil 3

Folgen und Folgerungen aus der Spruchpraxis

Kapitel 9

Bisherige Auswirkungen der Entscheidungspraxis  
auf das Verhalten von Sportverbänden

In einigen Fällen, in denen Sportverbandsregeln durch Gerichte oder Behörden 
für kartellrechtswidrig erklärt wurden, haben die Sportverbände ihre Regeln tat-
sächlich angepasst. Andere Urteile, Beschlüsse und sonstige Entscheidungen ver-
hallten hingegen praktisch ungehört.

Im Folgenden werden die Konsequenzen dargestellt, die die Verbände in eini-
gen Fällen nach für sie ungünstigen Entscheidungen getroffen haben, sowie solche 
Änderungen von Satzungen, die die Verbände freiwillig oder nach Verhandlungen 
mit Behörden vorgenommen haben.

Allerdings lässt sich bei weitem nicht in jedem Fall nachvollziehen, ob Verbände 
gerichtliche Entscheidungen beherzigt haben. Dies liegt daran, dass Verbände 
frühere Fassungen ihrer Statuten, anhand derer Regeländerungen aufgrund von 
gerichtlichen und behördlichen Entscheidungen nachvollzogen werden könnten, 
grundsätzlich nicht mehr veröffentlichen. Aus diesem Grund wird im Folgenden 
nur eine Auswahl durch Entscheidungen ausgelöster Regeländerungen dargestellt.

A. Zentralvermarktung von Fußballligen

Die sichtbarsten Auswirkungen hatte das Kartellrecht im Bereich der Vermark-
tung der Fußballligen im Fernsehen1.

Die zentrale Fernsehvermarktung der Champions League, der Premier League, 
der Bundesliga und der dänischen Superligaen wurden zwar nicht untersagt, aber 
die Ligaorganisatoren verpflichteten sich zur Einhaltung bestimmter Standards. 
Hierzu gehört die Aufteilung der Spiele in separate Pakete2 und deren Vergabe für 

	 1	Dargestellt in Kapitel 6, Abschnitt A. I.
	 2	Kommission, Entsch. v. 23. 07. 2003, COMP / C.2-37.398, Rn. 32  – Gemeinsame Ver-
marktung der gewerblichen Rechte an der UEFA Champions League; Entsch. v. 19. 01. 2005, 
COMP / C-2/37.214, Rn. 27 – Gemeinsame Vermarktung der Medienrechte an der deutschen 
Bundesliga; Entsch. v. 22. 03. 2006, COMP / C-2/38.173, Rn. 37 – Joint selling of the media 
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Zeiträume von meistens höchsten drei oder vier Jahren3. Teilweise verpflichteten 
sich die Organisatoren zusätzlich, nicht alle Pakete an dieselbe Fernsehanstalt zu 
veräußern4. Die DFL verpflichtete sich dazu, eine Highlight-Berichterstattung im 
frei empfangbaren Fernsehen zu ermöglichen5. Unterlassen wurde darüber hinaus 
die Produktion des Fernsehsignals durch die Ligaorganisatoren selbst6.

B. FIFA-Spielervermittlerreglement

Die FIFA überarbeitete ihr Spielervermittlerreglement in Reaktion auf das Ver-
fahren der Europäischen Kommission7 im Jahr 20008. Insbesondere ist keine 
Kaution in Höhe von CHF 200.000,00 mehr erforderlich. Ausreichend ist nunmehr 
eine entsprechende Versicherung. Zudem besteht die Prüfung nur noch in einem 
Multiple-Choice-Test, der weltweit weitgehend einheitlich ist9. Dadurch erreichte 
die FIFA ein günstiges Urteil des EuG auf die Beschwerde des Spielervermittlers 
Laurent Piau gegen die Kommissionsentscheidung, mit der die Beschwerden gegen 
das Reglement zurückgewiesen worden waren10.

rights to the FA Premier League; Dänischer Wettbewerbsrat, Journal nr. 4/0120–0204–0052/
TUK / MIK The Council meeting 31 October 2007, siehe https://www.en.kfst.dk/nyheder/kfst/
english/decisions/20071031-joint-selling-of-media-rights-to-danish-football/, zuletzt abgeru-
fen am 15. 03. 2020; BKartA, Beschl. v. 12. 01. 2012, B 6–114/10, Rn. 13.
	 3	Kommission, Entsch. v. 23. 07. 2003, COMP / C.2–37.398, Rn. 25  – Gemeinsame Ver-
marktung der gewerblichen Rechte an der UEFA Champions League; Entsch. v. 19. 01. 2005, 
COMP / C-2/37.214, Rn. 27  – Gemeinsame Vermarktung der Medienrechte an der deut-
schen Bundesliga; Dänischer Wettbewerbsrat, Journal nr. 4/0120-0204-0052/TUK / MIK 
The Council meeting 31 October 2007, siehe https://www.en.kfst.dk/nyheder/kfst/english/
decisions/20071031-joint-selling-of-media-rights-to-danish-football/, zuletzt abgerufen am 
15. 03. 2020; BKartA, Beschl. v. 12. 01. 2012, B 6–114/10, Rn. 18.
	 4	Kommission, Entsch. v. 22. 03. 2006, COMP / C-2/38.173, Rn. 37 – Joint selling of the 
media rights to the FA Premier League; BKartA, Beschl. v. 11. 04. 2016, B 6–32/15, Rn. 14; 
Dänischer Wettbewerbsrat, Journal nr. 4/0120-0204-0052/TUK / MIK The Council meeting 
31 October 2007, siehe https://www.en.kfst.dk/nyheder/kfst/english/decisions/20071031-joint-
selling-of-media-rights-to-danish-football/, zuletzt abgerufen am 15. 03. 2020.
	 5	BKartA, Hintergrundpapier Zentralvermarktung, S. 6.
	 6	BKartA, Hintergrundpapier Zentralvermarktung, S. 4.
	 7	Dargestellt in Kapitel 6, Abschnitt A. II. 1., Abschnitt A. III. 2. a) aa) und Abschnitt A. III.  
2. b) bb).
	 8	EuG, Urt. v. 26. 01. 2005, Rs. T-193/02, Rn. 83 – Piau.
	 9	Kommission, Pressemitteilung v. 18. 04. 2002, IP/02/585.
	 10	Kritisch bzgl. Der Verbesserung der Ethik durch das Spielervermittlerreglement Beisen-
herz, Der professionelle Sport und das Kartellrecht, S. 152.
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C. Loyalitätspflichten

Die ISU beließ es nach der Kommissionentscheidung11 dabei, die Zulassungs-
bestimmungen in den General Regulations 2018 nur soweit zu ändern, wie unbe-
dingt notwendig12. 

Weiterhin ist in Rule 102 § 2 der ISU General Regulations 2018 ein Teilnahme
erlaubnisvorbehalt enthalten, obwohl die Europäische Kommission gerade in die-
sem einen Kartellverstoß erblickte. Eine wenig überzeugende Änderung ist, dass 
die nach Ansicht der Kommission legitimen Zwecke im Sinne des Drei-Stufen-
Tests ausdrücklich in Rule 102 § 1 a) ii) der ISU General Regulations 2018 aufge-
nommen wurden. Die Kommission hatte ausgeführt, dass der Teilnahmeerlaubnis-
vorbehalt gerade nicht in einem notwendigen Zusammenhang mit diesen Zwecken 
stünde. Lediglich das Strafmaß bei Verstößen wurde in Rule 102 § 7 lit. d der ISU 
General Regulations 2018 auf höchsten zwei Jahre abgesenkt.

Es erscheint fraglich, ob der von der Kommission festgestellte Kartellverstoß 
angesichts des noch immer weiter bestehenden Teilnahmeerlaubnisvorbehalts be-
endet wurde.

D. Hosenwerbung

Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) erlaubte Hosenwerbung in Re-
aktion auf das Urteil des LG Hannover aus dem Jahr 200813. § 2 des Anhangs 8 
„Allgemeinverbindliche Vorschriften über die Beschaffenheit und Ausgestaltung 
der Spielkleidung (Ausführungsbestimmung zu § 21 Abs. 3 SpO)“ zur Spielord-
nung des Niedersächsischen Fußballverbandes sieht nunmehr ausdrücklich Wer-
bung auch auf der Hose vor. 

Interessant ist, dass der DFB, der ebenso wie der NFV dem Kartellverbot nach 
Art. 1 AEUV/§ 1 GWB unterliegt, seine Regularien insoweit nicht angepasst hat. 
§ 12 Abs. 4 lit. b der Allgemeinverbindlichen Vorschriften über die Beschaffen-
heit und Ausgestaltung der Spielkleidung sieht vielmehr noch immer ein Verbot 
der Hosenwerbung vor.

Die (beschränkten) Auswirkungen der Entscheidung des LG Hannover zum 
Verbot der Hosenwerbung zeigen die Schwäche privater Durchsetzung von Kartell-

	 11	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2017, AT.40208 – International Skating Union’s Eligibi-
lity Rules; dargestellt in Kapitel 6, Abschnitt A. II. 2., Abschnitt A. IV. 3., Abschnitt A. V. 2. f), 
Kapitel 7, Abschnitt A. I. 1. und Kapitel 8, Anschnitt A. III. 2.
	 12	Die FINA hob das Verbot der Teilnahme an nicht genehmigten Wettbewerben hingegen 
auf, während ein Kartellverfahren vor dem United States District Court for the Northern Dis-
trict of California anhängig war, hierzu Kornbeck, SpuRt 2019, 165.
	 13	LG Hannover, Urt. v. 08. 04. 2008, Az. 18 O 23/06 Rn. 1 – Hosenwerbung; dargestellt in 
Kapitel 6, Abschnitt A. III. 2. a) dd).
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verboten. Das Urteil wirkt nur zwischen den Parteien; solange außer dem Kläger 
kein anderer durch das Kartell Betroffener gegen eine Wettbewerbsbeschränkung 
vorgeht, können inhaltsgleiche Kartellabsprachen in anderen Bereichen, Gebieten 
oder innerhalb anderer Verbände weiterhin bestehen bleiben. So ist der DFB mit 
dem Hosenwerbeverbot schlicht unbehelligt geblieben. Behördliche Kartellver-
folgung kann insofern „lückenloser“ vorgehen.

E. Financial Fairplay

Am Beispiel der Financial Fair Play-Regeln der UEFA lässt sich beobachten, 
wie die Sanktionen des Kartellrechts Einfluss auf Verbandsnormen haben können, 
ohne dass es hierfür einer behördlichen oder gerichtlichen Entscheidung bedürfte. 
Es genügten informelle Äußerungen der Europäischen Kommission14.

Es lässt sich beobachten, dass die UEFA die FFP-Regeln offenbar auf politischen 
Druck hin aufgeweicht hat. Die Änderungen betrafen insbesondere die Anforde-
rungen an den ausgeglichenen Vereinshaushalt15. Verluste dürfen nunmehr auch 
durch Zahlungen von Investoren ausgeglichen werden16. Vereine können zudem 
unter bestimmten Voraussetzungen mit der UEFA Ausnahmen von dem Erforder-
nis der ausgeglichen Finanzen vereinbaren17.

F. Abstellungspflicht von Nationalspielern

Als bisher einziges Gericht äußerte sich, soweit ersichtlich, das OLG Düsseldorf 
zur Verpflichtung der Handball-Bundesliga-Vereine, Handballspieler zu National
mannschaften abzustellen18. Es erkannte nur mit zweifelhafter Argumentation 
keinen Kartellverstoß darin, dass für ausländische Nationalspieler keine Abstell-
gebühr zu zahlen war (während die Vereine für deutsche Nationalspieler eine Ge-
bühr erhielten)19.

Die FIFA und die UEFA kamen schließlich einer behördlichen oder gericht
lichen Entscheidung über die Abstellungspflicht von Spielern zu Nationalspielen 
zu ihren Ungunsten zuvor. Eine derartige Entscheidung drohte, als das Handels-
gericht Charleroi im Jahr 2006 die Vereinbarkeit der gebührenfreien Abstell-
pflicht der Vereine ihrer Spieler zu Nationalspielen mit europäischem Recht dem  

	 14	Dargestellt in Kapitel 6, Abschnitt A. III. 2. a) gg).
	 15	Flanagan, ISLJ 2018, 139, 145.
	 16	Flanagan, ISLJ 2018, 139, 146.
	 17	Flanagan, ISLJ 2018, 139, 146.
	 18	Dargestellt in Kapitel 6, Abschnitt A. IV. 2. b) und Abschnitt B. IV. 2. b).
	 19	OLG Düsseldorf, Urt. v. 15. 07. 2015, VI-U (Kart) 13/14, NRWE, Rn. 6 – Abstellungs-
pflicht Handball.
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EuGH zur Vorabentscheidung vorlegte20. In der sog. „Zürcher Erklärung“ verkün-
deten sie im Jahr 2008, künftig Geldzahlungen an die Verbände zu leisten, um 
diesen wiederum die Entschädigung der Vereine für die Abstellung der Spieler zu 
ermöglichen21.

G. Organisation des Motorsports

Nach dem dargestellten Verfahren der Europäischen Kommission betreffend die 
FIA-Vorschriften zur Formel 122 änderte die FIA im Jahr 2001 u. a. ihr Verhältnis 
zur FOA, auf die sie im Jahr 1995 die Vermarktungsrechte an der Formel 1 über-
tragen hatte23. Im Kern waren die Änderungen auf eine vollständige organisato-
rische Trennung der kommerziellen und regulatorische Funktionen durch Auftei-
lung auf zwei unterschiedlichen Organisationen gerichtet24. Zur Erreichung dieser 
Trennung der kommerziellen und regulatorischen Tätigkeiten25 beseitigten die FIA 
und die FOA jeden Hinweis in ihrer bestehenden Vereinbarung von 1995 darauf, 
dass die FIA die Formel-1-Weltmeisterschaft begünstigt26, während umgekehrt  
die FIA nicht „daran gehindert wird, ihre Regelungsbefugnisse auszuüben“27. 
Nachdem die erste Vereinbarung zwischen der FIA und der FOA im Jahr 2010 
auslief, wurde sie durch eine neue Vereinbarung mit einer hundertjährigen Lauf-
zeit ersetzt28.

H. Aufnahmeregeln des Rad- und  
Kraftfahrerbund Solidarität

Nachdem der BGH bereits in den Entscheidungen in der Sache Rad- und Kraft-
fahrerbund Solidarität e. V. in den 1970er Jahren Voraussetzungen an die Verwei-
gerung der Aufnahme aufnahmewilliger Sportfachverbände durch den Deutschen 
Sportbund gestellt hatte29, überarbeitete der DSB letztendlich seine Satzung da-

	 20	Siehe hierzu Heermann, CaS 2008, 111, 112; sowie Giebel, WRP 2006, 857.
	 21	Siehe hierzu wiederum Heermann, CaS 2008, 111, 114.
	 22	Siehe Kapitel 6, Abschnitt B. I.
	 23	Kommission, Mitteilung in den Sachen COMP/35.163, COMP/36.638 und COMP/36.776, 
13. 06. 2001, S. 3 – FIA.
	 24	Vgl. Kommission, Mitteilung in den Sachen COMP/35.163, COMP/36.638 und COMP/ 
36.776, 13. 06. 2001, S. 4 f. – FIA.
	 25	Kommission, Mitteilung in den Sachen COMP/35.163, COMP/36.638 und COMP/36.776, 
13. 06. 2001, S. 6 – FIA.
	 26	Kommission, Mitteilung in den Sachen COMP/35.163, COMP/36.638 und COMP/36.776, 
13. 06. 2001, S. 5 – FIA.
	 27	Kommission, Mitteilung in den Sachen COMP/35.163, COMP/36.638 und COMP/36.776, 
13. 06. 2001, S. 5 – FIA.
	 28	Vgl. Kommission, Entsch. v. 20. 03. 2006, COMP / M.4066, Rn. 11 – CVC / SLEC.
	 29	Siehe oben in Kapitel 6, Abschnitt B. II. 1.
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hingehend, dass Sportverbände mit besonderer Aufgabe aufgenommen werden 
können30. Der Rad- und Kraftfahrerbund Solidarität e. V. wurde schließlich in den 
DSB aufgenommen31. Nach dem Zusammenschluss des DSB mit dem NOK findet 
sich diese Regelung nunmehr in der Satzung des DOSB32.

I. Aufnahmeregeln der Deutschen Taekwondo Union

Renitent zeigte sich die Deutsche Taekwondo Union. Nachdem ihre Aufnahme-
bestimmungen vom OLG München bereits im Jahr 2009 als mit § 826 BGB i. V. m. 
§ 20 Abs. 6 GWB unvereinbar gehalten wurden33, erging ein weiteres gleich-
lautendes Urteil des OLG München im Jahr 201834 zu den Aufnahmeregeln35.

Wiederum zeigt sich der Nachteil, dass die Entscheidungen im Rahmen der 
privaten Kartellrechtsdurchsetzung nur zwischen den Parteien wirken. Verbände 
können – abgesehen von den Prozesskosten – ohne größere Risiken bei jeder ein-
zelnen Entscheidung den gleichen kartellrechtlichen Verstoß begehen, ohne dass 
dies weitere Konsequenzen, wie z. B. Beugemaßnahmen, zur Folge hätte.

J. Werbung während Olympischer Spiele

Weitreichende Änderungen beinhaltet der Leitfaden des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes zu Werbemaßnahmen der Teilnehmer von Olympischen Spie-
len, zu denen sich der DOSB in der sog. Olympia-Entscheidung des Bundeskar-
tellamtes verpflichtet hat36.

Die Beschränkungen während der sog. frozen period wurden erheblich abge-
schwächt. Sportler müssen Werbemaßnahmen mit ihren Sponsoren während dieser 
Zeit nicht mehr anmelden und benötigen keine Genehmigung mehr37. Individuelle 
Werbemaßnahmen können nunmehr auch während der Spiele gestartet werden38. 
Zudem wurde die Zahl der Symbole und Begriffe, die nicht verwendet werden dür-

	 30	Siehe z. B. § 5 Nr. 1 lit. c DSB-Satzung Stand 28. 11. 1998.
	 31	Vgl. Vieweg, in: Württembergischer Fußballverband e. V. (Hrsg.), Minderheitenrechte im 
Sport, 71–89, S. 76.
	 32	Siehe z. B. § 7 Abs. 1 Buchst. c) DOSB-Satzung 2018.
	 33	OLG München, Urt. v. 25. 06. 2009, U (K) 5327/08, openJur 2012, 101290, Rn. 27 – Taek
wondo.
	 34	Beide Urteile dargestellt in Kapitel 6, Abschnitt B. II. 3.
	 35	OLG München, Urt. v. 24. 01. 2019, 29 U 1781/18 Kart, SpuRt 2018, 81, 82; hierzu auch 
Lambertz, SpuRt 2018, 168, 169.
	 36	Dargestellt in Kapitel 6, Abschnitt B. III. 2. e), Kapitel 7, Abschnitt B. I. 4. f) und Kapitel 8, 
Abschnitt B. IV. 2.
	 37	Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 136 – Olympia.
	 38	Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 137 – Olympia.
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fen, erheblich verringert39. Ferner sind Sportler zukünftig wesentlich freier darin, 
im Rahmen von Werbung Fotos und Videos von sich bei der olympischen Stätten 
zu verbreiten40. Dasselbe gilt für Wettkampffotos der Sportler41.

Fraglich ist aber, ob das grundsätzliche Verbot von Werbung überhaupt mit dem 
Kartellverbot und dem Missbrauchsverbot zu vereinbaren ist.

K. Vollständigkeit der Lizenzierungsregeln der HBL

Nicht eindeutig sind die Auswirkungen des Urteils des LG Dortmund, das im 
Jahr 2011 die Auf- und Abstiegsregeln der Handball-Bundesliga42 wegen ihrer 
Lückenhaftigkeit für missbräuchlich hielt. Die Regeln erfassten nicht den Fall, 
dass der Verband einer Mannschaft vor oder nach den Relegationsspielen des Ta-
bellen-16. mit dem Tabellen-3. der zweiten Bundesliga die Lizenz verweigert43, 
sodass nicht eindeutig geregelt war, ob nicht der Tabellen-17. die Relegationsspiele 
bestreiten müsste.

Mittlerweile hat die Handballbundesliga die Regeln dahin geändert, dass nur der 
17. und der 18. der Tabelle in die 2. Bundesliga absteigen. Relegationsspiele finden 
grundsätzlich nicht mehr statt44. Ob ein kausaler Zusammenhang der Regelände-
rung mit dem Urteil des LG Dortmund besteht, ist nicht bekannt.

L. Schiedszwang im FIFA-Spielervermittlerreglement

Die FIFA ist ihrer Verpflichtung gegenüber der Europäischen Kommission im 
Jahr 2002 nachgekommen45 und hat in Art. 30 Abs. 2 des Spielervermittlerreg-
lements 2007 geregelt, dass bei Streitigkeiten über die Tätigkeit von Spielerver-
mittlern im Rahmen von Transfers auf internationaler Ebene die Anrufung des 
Schiedsgerichts freiwillig ist. Die Umsetzung der Verpflichtung ist insofern „auf 
Kante genäht“, als dass im Fall nationaler Streitigkeiten nach Art. 30 Abs. 1 Spie-
lervermittlerreglement weiterhin Schiedszwang besteht.

	 39	Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 138 – Olympia.
	 40	Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 139 – Olympia.
	 41	Bundeskartellamt, Beschl. v. 25. 02. 2019, B2-26/17, Rn. 141 – Olympia.
	 42	Dargestellt in Kapitel 6, Abschnitt B. V. 1. a) aa).
	 43	LG Dortmund, Urt. v. 21. 06. 2000, 13 O 88/00 (Kart.), SpuRt 2001, 24, 27 – Zulassung 
zur Bundesliga.
	 44	Vgl. § 3 Abs. 2.2 Ordnung zur Durchführung von Spielen der Handball-Bundesliga.
	 45	Dargestellt in Kapitel 7, Abschnitt A. I. 1.
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Kapitel 10

Übertragbarkeit der Ergebnisse

Im Folgenden werden die im Rahmen der Analyse in Teil 2 dieser Arbeit aus-
gearbeiteten Grundsätze auf noch nicht gerichtlich oder behördlich überprüfte 
Verhaltensweisen angewendet und herausgearbeitet, ob diese mit dem Kartell-
recht vereinbar sind.

A. 50+1-Regel

Bei der 50+1-Regel handelt es sich um eine wirtschaftliche Lenkungsregel, die 
den Charakter eines Verbotes hat. Die 50+1-Regel ist in den Statuten des DFB und 
der DFL enthalten und besagt im Wesentlichen, dass eine Kapitalgesellschaft nur 
eine Lizenz für die Lizenzligen und damit die Mitgliedschaft in der DFL erwer-
ben kann, wenn ein Verein mehrheitlich an ihr beteiligt ist, der über eine eigene 
Fußballabteilung verfügt46. Die Satzungen definieren die Mehrheitsbeteiligung 
als die Inhaberschaft von 50 % der Stimmen zuzüglich mindestens einer weiteren 
Stimme in der Versammlung der Anteilseigner. Bei Kommanditgesellschaften auf 
Aktien muss der Mutterverein (mittelbar) die Stellung des Komplementärs inne-
haben47. Es genügt auch ein Stimmanteil von weniger als 50 %, wenn auf andere 
Weise sichergestellt ist, dass der Verein eine einer mehrheitlichen Beteiligung 
vergleichbare Stellung hat. Insbesondere muss ihm die als Komplementär kraft 
Gesetzes eingeräumte Vertretungs- und Geschäftsführungsbefugnis zustehen48.

I. Kartellverbot

Die 50+1-Regel ist im Ergebnis mit dem Kartellverbot vereinbar49. Sie erfüllt 
zwar den Tatbestand des Kartellverbots nach Art. 101 Abs. 1 AEUV/§ 1 GWB, ist 
aber freistellungsfähig nach Art. 101 Abs. 3 AEUV/§ 2 Abs. 1 GWB.

	 46	§ 16c Nr. 3 UAbs. 1 DFB-Satzung, § 8 Nr. 2 UAbs. 1 LV-Satzung.
	 47	§ 16c Nr. 3 UAbs. 2 DFB-Satzung, § 8 Nr. 2 UAbs. 2 LV-Satzung.
	 48	§ 16c Nr. 3 UAbs. 2 DFB-Satzung, § 8 Nr. 2 UAbs. 2 LV-Satzung.
	 49	So auch Summerer, in: Fritzweiler / Pfister / Summerer, Praxishandbuch Sportrecht, 
4. Aufl., 2020, 1. Teil, Rn. 223; Summerer, SpuRt 2008, 234, 238 ff.; Verse, CaS 2010, 238 ff.; 
Weiler, SpuRt 2007, 133, 136; Heermann, CaS 2007, 426, 436; a. A. zwar Scherzinger, NZKart 
2020, 496, 498, der aber einerseits auf die konkrete Ausgestaltung der 50+1-Regel in den DFL-
Statuten, insbesondere die Ausnahmen, abstellt und andererseits nicht auf die Einzelfreistel-
lung eingeht.
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1. Tatbestand

Die 50+1-Regel erfüllt den Tatbestand des Kartellverbots i. S. d. Art. 101 Abs. 1 
AEUV/§ 1 GWB50. Sie begründet eine Abstimmung des Verhaltens der Lizenz
inhaber auf dem Markt für Kapitalbeteiligungen51. Die Wettbewerbsbeschränkung 
durch die 50+1-Regel ist unumstritten52.

Die Regelung fällt in den Anwendungsbereich des Kartellverbotes und ist nicht 
etwa aufgrund des Drei-Stufen-Tests vom Tatbestand des Kartellverbots ausge-
nommen53. Es fehlt schon an einer legitimen Zielsetzung im Sinne des Drei-Stufen-
Tests54. Sie bezweckt die Verhinderung des Mehrheitserwerbs von Anteilen an 
Lizenzspielerabteilungen durch Investoren.

Wirtschaftsbezogene Verhaltensverbote sind nach den bisherigen Verlautbarun-
gen der Europäischen Kommission unter den Voraussetzungen des Drei-Stufen-
Tests vom Tatbestand des Kartellverbots ausgenommen, wenn sie dazu dienen, 
die Stabilität des sportlichen Wettbewerbs zu erhalten55, die insbesondere dann in 
Gefahr gerät, wenn Mannschaften wegen Insolvenz plötzlich ausscheiden. Dies 
kommt infolge der 50+1-Regel jedoch gerade nicht in Betracht56. Es besteht kein 
ausreichender Zusammenhang zwischen der 50+1-Regel und dem Schutz des Liga
wettbewerbs als solchem, insbesondere vor insolvenzbedingtem Ausscheiden ein-
zelner Mannschaften. Teilweise wird darauf abgestellt, dass die 50+1-Regel externe 
Einflussnahme und eine (vorrübergehende) Verzerrung der sportlichen Leistung 
durch „punktuelle Großinvestitionen“ verhindern soll57. In der Realität macht es 

	 50	So auch Heermann, WRP 2003, 724, 732.
	 51	Siehe bspw. Stopper, WRP 2009, 413, 415; Verse, CaS 2010, 28, 31; Klees, EuZW 2008, 
391, 393; Esposito, Private Sportordnung und EU-Kartellrecht, S. 293; Beisenherz, Der pro-
fessionelle Sport und das europäische Kartellrecht, S. 141.
	 52	Spindler, in: Adolphsen et al. (Hrsg.), Sportrecht in der Praxis, Rn. 1897; Schaefer, Die 
Vereinbarkeit der „50+1“-Regel mit dem Europarecht, S. 130; Verse, CaS 2010, 28, 31.
	 53	Ähnlich Stopper, WRP 2009, 413, 415, der mit seiner Differenzierung danach, ob eine Re-
gelung rein sportlichen Charakters im Raum steht allerdings einen zu strengen Maßstab anlegt; 
a. A. Verse, CaS 2010, 28, 31; Schaefer, in: Vieweg (Hrsg.), Impulse des Sportrechts, 135–157,  
S. 143 ff.; Beisenherz, Der professionelle Sport und das europäische Kartellrecht, S. 142.
	 54	A. A. Spindler, in: Adolphsen et al. (Hrsg.), Sportrecht in der Praxis, Rn. 1899; Schaefer, 
Die Vereinbarkeit der „50+1“-Regel mit dem Europarecht, S. 144 f. lehnt den Drei-Stufen-Test 
nach dem Meca-Medina-Urteil des EuGH ab und stellt stattdessen auf eine praktische Kon-
kordanz von Kartellverbot und Vereinigungsfreiheit ab. Inhaltlich ergeben sich hieraus für 
die praktische Rechtsanwendung jedoch offenbar keine Unterschiede. Die von Schaefer, Die 
Vereinbarkeit der „50+1“-Regel mit dem Europarecht, S. 145 ff. aufgezählten legitimen Ziele 
(„Schutz der Lizenznehmer vor Fremdbestimmung, Stabilität und Integrität des Wettbewerbs 
und Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit der Lizenzligen“) entsprechen wegen der Wirkung 
der Regelung nach außen jedoch nicht der bisherigen Praxis im Sportkartellrecht.
	 55	Siehe Kapitel 6, Abschnitt A. III. 2. a) kk).
	 56	A. A. Müller, in: Zieschang / Klimmer (Hrsg.), Unternehmensführung im Profifußball, 
19–44, S. 38.
	 57	Schneider, in: Langen / Bunte, Kartellrecht, 13. Aufl., 2018, Bd. 2, Syst. IV, Rn. 78.
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für die Stabilität eines Fußballvereins aber keinen Unterschied, ob ein externer 
Investor nur eine Minderheit oder die Mehrheit der Stimmrechte innehat, da wirt-
schaftliche Abhängigkeit gleichermaßen entstehen kann58. Die Höhe der Kapital-
beteiligung ist nicht entscheidend für den Einfluss auf die Unternehmenspolitik 
der Lizenzspielerabteilungen. Letztendlich kommt es auf die formale Mehrheit der 
Stimmrechte nicht an, wenn ein Gesellschafter über größere finanzielle Mittel ver-
fügt als der andere (der Verein) und diesen Vorteil bei der Entscheidungsfindung 
in der Gesellschaft ausspielt59. Auch ein Minderheitsgesellschafter kann, wenn er 
zugleich als Mäzen auftritt, den „Geldhahn nach Belieben zudrehen“ und die die 
Lizenzspielerabteilungen tragenden Gesellschaften in wirtschaftliche Schwierig-
keiten stürzen. Es gibt genügend Beispiele für Mäzene, die mit nur einer Minder-
heitsbeteiligung oder gänzlich ohne kapitalmäßige Beteiligung die Geschicke  
der Lizenzspielerabteilungen mitbestimmten, schlicht durch den faktischen Ein-
fluss desjenigen, der Geld zur Verfügung stellt. Tatsächlich ist noch nicht einmal 
eine Kapitalbeteiligung erforderlich, um Einfluss auszuüben. Erforderlich kann 
für die Einflussnahme auf einen Verein einzig das bloße Inaussichtstellen von 
Kapital sein. 

Im Übrigen erfüllt die 50+1-Regel auch nicht die hier vertretenen Voraussetzun-
gen für die Anwendung des Drei-Stufen-Tests60. Sie ist schon nicht darauf gerich-
tet, die Ausübung des Sports gegenüber den eigenen Mitgliedern im Rahmen des 
Art. 9 Abs. 1 GG zu regeln, sondern vielmehr darauf, deren Verhalten gegenüber 
Dritten zu steuern.

Darüber hinaus ist die 50+1-Regel nicht notwendig mit dem bezweckten Schutz 
der kulturellen Eigenschaften des Sports sowie der wirtschaftlichen Stabilität der 
Vereine verbunden. Das Verbot der Mehrheitsbeteiligung ist nicht geeignet, diese 
Ziele zu erreichen61. Auch im Hinblick auf eventuelle Spekulationen macht es 
keinen Unterschied, ob mit Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligungen gehandelt 
wird62. In beiden Fällen dient die Investition der Erzielung von Rendite.

	 58	So auch Lammert, SpuRt 2008, 137, 139; ähnlich Hovemann / Wieschemann, SpuRt 2009, 
187, 191; Burghardt, SpuRt 2013, 142, 143; Schaefer, Die Vereinbarkeit der „50+1“-Regel mit 
dem Europarecht, S. 90; Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 142; Schneider, in: Langen /  
Bunte, Kartellrecht, 13. Aufl., 2018, Bd. 2, Syst. IV, Rn. 78.
	 59	So auch Lammert, SpuRt 2008, 137, 139 in Bezug auf die TSG 1899 Hoffenheim; Espo-
sito, Private Sportordnung und EU-Kartellrecht, S. 317, in Bezug auf die TSG 1899 Hoffen-
heim, sowie den TSV 1860 München; Hovemann / Wieschemann, SpuRt 2009, 187, 191; Burg-
hardt, SpuRt 2013, 142, 143; vgl. auch Schneider, in: Langen / Bunte (Hrsg.), Kartellrecht, 
13. Auflage, Bd. 2 Syst. IV, Rn. 78; sowie Schaefer, Die Vereinbarkeit der „50+1“-Regel mit 
dem Europarecht, S. 90, erkennt einen derartigen faktischen Einfluss an.
	 60	Siehe Kapitel 4, Abschnitt D. I. 3. d) aa) (3).
	 61	A. A. Schaefer, in: Vieweg (Hrsg.), Impulse des Sportrechts, 135–157, S. 147 ff.; Spindler, 
in: Adolphsen et al. (Hrsg.), Sportrecht in der Praxis, Rn. 1901 f.
	 62	A. A. Schaefer, Die Vereinbarkeit der „50+1“-Regel mit dem Europarecht, S. 93; Stopper, 
WRP 2009, 413, 417.
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Sofern hingegen kurzfristige externe Kapitalzuflüsse begrenzt werden sollen, 
um die Stabilität des Wettbewerbs zu erhalten, dient die 50+1-Regel diesem Zweck 
allenfalls indirekt63. Letztendlich ist es jedem Verein möglich, Anteile an der Li-
zenzspielerabteilung an einen Investor zu veräußern. Erfolgversprechender sind 
die unmittelbar hierauf abzielenden Financial-Fair-Play-Regeln.

2. Freistellung

Allerdings dürfte nach der bisherigen Praxis der Behörden eine Einzelfreistel-
lung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV/§ 2 Abs. 1 GWB möglich sein64. Die 50+1-Re-
gel verbessert die Bundesliga als Produkt, weil sie folkloristischen Vorstellungen 
nachkommt65. Da dies gerade im Interesse der Fans geschieht, werden auch die 
Verbraucher im Sinne der Art. 101 Abs. 3 AEUV/§ 2 Abs. 1 GWB an den Verbes-
serungen beteiligt. 

Folklore, wie die Vermeidung eines Wettstreits zwischen Industrieunternehmen 
durch Beteiligungen an Sportmannschaften66, ist in der bisherigen Entscheidungs-
praxis zwar im Bereich der Lenkungsregeln noch in keinem Fall zur Begründung 
einer Ausnahme vom Kartellverbot bzw. einer Freistellung eines Kartellverstoßes 
herangezogen worden67. Nach der Spruchpraxis der Europäischen Kommission 
und anderer Kartellbehörden sind bisher nur Organisationsnormen, namentlich 
die zentrale TV-Vermarktung, als freistellungsfähig erachtet worden, wenn sie ge-
eignet und erforderlich sind, um ein besser zu vermarktendes Produkt anbieten zu 
können68. Letztendlich dürften unter den gleichen Voraussetzungen aber auch auf 
ästhetischen Erwägungen beruhende und somit der verbesserten Vermarktbarkeit 
dienende wirtschaftliche Lenkungsregeln freistellungsfähig sein.

Dem wird die 50+1-Regel gerecht. Sie ist in Deutschland mittlerweile Teil der 
Fußballfolklore und dient vor allem der verbesserten Vermarktbarkeit. In Deutsch-
land lehnen gerade Fans, die Endkunden der Nachfrage in der Vermarktungskette 

	 63	A. A. Schaefer, Die Vereinbarkeit der „50+1“-Regel mit dem Europarecht, S. 95.
	 64	Anders – allerdings ohne vertiefte Begründung – Deutscher, SpuRt 2009, 97, 100; sowie 
Schaefer, in: Vieweg (Hrsg.), Impulse des Sportrechts, 135–158, S. 143; differenzierend, Sum-
merer, SpuRt 2008, 234, 241.
	 65	Ähnlich Seyb, Autonomie der Sportverbände, S. 142 f.; auch Schaefer, Die Vereinbarkeit 
der „50+1“-Regel mit dem Europarecht, S. 142, sieht die Vermeidung des Anscheins der Be-
stimmung des Wettbewerbs von kommerziellen Interessen als Effizienzgewinn an; Beisen-
herz, Der professionelle Sport und das europäische Kartellrecht, S. 142 stellt hingegen wenig 
überzeugend auf einen ausgeglicheneren Wettbewerb durch ausgeglichenere Einkommensver-
teilung ab.
	 66	Auf dieses Phänomen anspielend Verse, CaS 2010, 28, 34; Schaefer, Die Vereinbarkeit 
der „50+1“-Regel mit dem Europarecht, S. 96; ebenfalls auf die Vermarktbarkeit abstellend 
Summerer, SpuRt 2008, 234, 236.
	 67	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. III. 2. a).
	 68	Siehe Kapitel 6, Abschnitt A. I.
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sportlicher Veranstaltungen, die Beteiligung oder einen bestimmenden Einfluss 
externer Investoren auf Lizenzspielerabteilungen ab69. Selbst wenn unklar ist, ob 
der Einfluss von Mäzenen durch Begrenzung auf bloße Minderheitsbeteiligungen 
faktisch überhaupt beschränkt werden kann, fordern Fans zumindest den Ver-
such70. Die Frage, ob sich der Einfluss externer Investoren tatsächlich negativ auf 
die jeweilige Lizenzspielerabteilung auswirkt, ist somit gar nicht entscheidend, da 
es um die Glaubwürdigkeit als solche geht71.

Da der Schutz der Fußballfolklore, dass Vereine statt Unternehmen die Lizenz-
spielerabteilungen beherrschen, nur durch Beschränkungen der Beteiligung exter-
ner Investoren erreicht werden kann, ist die Beschränkung auch unerlässlich zur 
Erreichung dieses Zwecks72. Es würde auch nicht genügen, diese Entscheidung 
jedem Verein selbst zu überlassen, da die Vermarktbarkeit der Bundesliga insge-
samt gestört werden kann, wenn Lizenzspielerabteilungen in das Eigentum von 
Investoren geraten. Es kommt also auf die Gesamtheit der an der Liga teilneh-
menden Lizenzspielerabteilungen an73. Selbst die bloße Illusion, dass die Lizenz-
spielerabteilungen unabhängig sind von externen Kapitalgebern und weiterhin ein 
eingetragener Verein „das Sagen hat“, kann also zur Vereinbarkeit der 50+1-Regel 
mit dem Kartellverbot führen.

Sie schaltet den Wettbewerb um Kapitalbeteiligungen im Übrigen nicht voll-
ständig aus, da 49,9 % der Anteile gehandelt werden können74. Die Annahme, 
es gäbe einen eigenen Markt für Mehrheitsbeteiligungen, erscheint nicht über-
zeugend, selbst wenn die 50+1-Regel abgeschafft würde75. Gerade der Umstand, 
dass es wirtschaftlich unbedeutend ist, ob ein Investor eine Mehrheits- oder eine 
Minderheitsbeteiligung erwirbt, führt dazu, dass beide Beteiligungsformen für 
einen Investor austauschbar sind.

	 69	Vgl. auch Stopper, WRP 2009, 413, 414; kritisch sieht allerdings Esposito, Private Sport-
ordnung und EU-Kartellrecht, S. 354 f. den Aspekt der Verbesserung der Vermarktbarkeit.
	 70	A. A. Stopper, WRP 2009, 413, 421, der davon ausgeht, dass dieser lediglich symbolische 
Schutz der Integrität des deutschen Fußballs nicht ausreichend sei, um einen Wettbewerbs-
beschränkung zu rechtfertigen.
	 71	Vgl. auch Summerer, SpuRt 2008, 234, 236.
	 72	Ähnlich Summerer, SpuRt 2008, 234, 239 f.
	 73	Dies verkennend Klees, EuZW 2008, 391, 393.
	 74	Anders ohne Begründung Esposito, Private Sportordnung und EU-Kartellrecht, S. 354; 
Schaefer, Die Vereinbarkeit der „50+1“-Regel mit dem Europarecht, S. 142 f.
	 75	So aber Klees, EuZW 2008, 391, 394; Verse, CaS 2010, 28, 31; Esposito, Private Sport-
ordnung und EU-Kartellrecht, S. 293; Beisenherz, Der professionelle Sport und das europäi-
sche Kartellrecht, S. 141.
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II. Missbrauchsverbot

Die 50+1-Regel dürfte auch mit dem Missbrauchsverbot nach Art. 102 AEUV/ 
§ 19 GWB vereinbar sein76.

Die DFL hat im Bereich der Veranstaltung von Profifußballwettbewerben in 
Deutschland ein Monopol inne und verfügt somit über eine marktbeherrschende 
Stellung. Die Regel ist aber nicht missbräuchlich77. 

Zwar kennen die anderen großen Fußballligen keine solche Regel78. Somit drängt 
es sich zunächst auf, dass es sich bei der 50+1-Regel um eine Geschäftsbedingung 
im Rahmen der Lizenzierung handelt, die von denjenigen abweicht, die sich bei 
wirksamem Wettbewerb mit hoher Wahrscheinlichkeit ergeben würden, und die  
somit einen Ausbeutungsmissbrauch i. S. d. Art. 102 Buchst. a AEUV/§ 19 Abs. 2 
Nr. 2 GWB begründet. Andererseits bilden die Territorien der Sportverbände im 
Sport regelmäßig eigene Märkte79, die jeweils Besonderheiten aufweisen, sodass 
die Vergleichbarkeit eingeschränkt ist. In Deutschland setzt sich die Fanszene mas-
siv für die Beibehaltung der 50+1-Regel ein. Zudem existieren auch in allen anderen  
Mitgliedstaaten der Europäischen Union jeweils Monopolverbände, sodass höchst 
fraglich ist, ob dort überhaupt ein funktionierender Wettbewerb besteht. Dies wäre 
aber Voraussetzung dafür, dass die Statuten des jeweiligen Fußballverbandes als 
Vergleichsmaßstab dienen können.

Gegen einen Missbrauch spricht schließlich, dass die DFL ein berechtigtes 
Interesse an diesen Einschränkungen hat, da sie die Vermarktung des Ligawett-
bewerbs verbessern80. Nach der bisherigen Entscheidungspraxis und sonstigen 
Verlautbarungen der Europäischen Kommission sind wirtschaftliche Lenkungs-
regeln dann mit dem Missbrauchsverbot vereinbar, wenn sie auf ästhetischen Er-
wägungen beruhen und somit der verbesserten Vermarktbarkeit der Liga dienen81. 
Diese Anforderung erfüllt die 50+1-Regel, da sie auf Folklore beruht und damit 
die Attraktivität der Bundesliga für die Fans erhöht. 

	 76	A. A. zwar Scherzinger, NZKart 2020, 496, 498, der aber auf die konkrete Ausgestaltung 
der 50+1-Regel in den DFL-Statuten, insbesondere die Ausnahmen, abstellt.
	 77	So ohne vertiefte Begründung auch Summerer, SpuRt 2008, 234, 240; anders detailliert 
Grätz, Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, S. 390 ff., der 
sich jedoch mit dem hier vertretenen Ansatz, dass die 50+1-Regel der verbesserten Vermarkt-
barkeit der Bundesliga dient, nicht auseinandersetzt. Vielmehr arbeitet er sich vor allem am 
in der Tat nicht durchgreifenden Argument der Stabilität des Wettbewerbs ab.
	 78	Verse, CaS 2010, 28, 29.
	 79	Vgl. Kapitel 4, Abschnitt D. II. 2. b).
	 80	Vgl. Schaefer, Die Vereinbarkeit der „50+1“-Regel mit dem Europarecht, S. 230.
	 81	Siehe Kapitel 6, Abschnitt B. III. 2. d).
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B. Absolutes Salary Cap

Fraglich erscheint hingegen, ob ein absolutes salary cap mit dem Kartellrecht 
vereinbar ist. Bei einem absoluten salary cap handelt sich um eine Regelung zur 
Lenkung des wirtschaftlichen Verhaltens der Vereine. 

Ein salary cap beschränkt das Budget, das Vereine für Spielergehälter ausge-
ben dürfen82. Zu unterscheiden ist zwischen einem absoluten salary cap, das eine 
einheitliche Obergrenze für alle Vereine festlegt und einem relativen salary cap, 
das einen Prozentsatz des Umsatzes des Vereins als individuelle Grenze festlegt83. 
Ferner unterscheidet das Schrifttum zwischen hard salary caps, die keine Ausnah-
men zulassen und soft salary caps, die Ausnahmen zulassen84. Zudem ist zwischen 
einem salary cap, das sich auf die gesamte Mannschaft bezieht, und einem salary 
cap, das sich auf einzelne Spieler bezieht, zu unterscheiden85. 

Wegen der recht großen Ähnlichkeit mit den Financial Fairplay-Regeln86 klam-
mert diese Arbeit das relative salary cap aus und geht nur auf das absolute sa-
lary cap ein. Der Unterschied zwischen dem soft salary cap und den Financial 
Fairplay-Regeln der UEFA besteht lediglich darin, dass die Fairplay-Regeln nur 
bestimmte Einnahmen für die Berechnung der zulässigen Höhe bestimmter Aus-
gaben heranziehen. Da sich (unterschiedlichste) Ausnahmen vom salary cap im 
Rahmen dieser Arbeit nicht abstrakt kartellrechtlich bewerten lassen, geht sie nur 
auf das hard salary cap ein.

I. Kartellverbot

Im Ergebnis bestehen erhebliche Zweifel daran, dass ein absolutes salary cap 
mit dem Kartellverbot vereinbar ist. 

	 82	Bagger, Die kartellrechtlichen Grenzen bei der Vermarktung von Bundesligaübertra-
gungsrechten, S. 111.
	 83	Henneberg, Gehaltsobergrenzen im Sport, S. 56 f.; Bahners, SpuRt 2003, 142; Stoner, 
Sports L Adm & Prac April 2014, 11. 
	 84	Lindholm, T Rev o Ent & Sports L Vol. 12.2, 189, 194; Henneberg, Gehaltsobergrenzen 
im Sport, S. 58; sowie Mentzel, Solidarität im professionellen Fussballsport versus europä
isches Wettbewerbsrecht, S. 214 ff.
	 85	Henneberg, Gehaltsobergrenzen im Sport, S. 55; Mentzel, Solidarität im professionellen 
Fussballsport versus europäisches Wettbewerbsrecht, S. 213 f.
	 86	Lindholm, T Rev o Ent & Sports L Vol. 12.2, 189, 194, und Serby, ISLJ 2016, 37, 43 sind 
offenbar sogar der Ansicht, dass es sich bei den FFP-Regeln letztendlich um eine Spielart von 
Salary Caps handelt.
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1. Tatbestand

Ein salary cap erfüllt die Tatbestandsmerkmale des Art. 101 Abs. 1 AEUV/§ 1 
GWB87. Es beschränkt den Wettbewerb, indem es das Verhalten der Vereine auf 
dem Spielermarkt vereinheitlicht.

Nach der bisherigen Spruchpraxis sind wirtschaftsbezogene Verhaltensverbote 
nach dem Drei-Stufen-Test vom Tatbestand des Kartellverbots ausgenommen, 
wenn sie der Stabilität der Vereine und somit des Wettbewerbs dienen88. Ein sa-
lary cap dient hingegen gerade nicht der wirtschaftlichen Stabilität der Vereine89 
und des sportlichen Wettbewerbs90, weil seine Höhe sich nicht nach der jeweiligen 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Vereine richtet. Vielmehr liegt sein Zweck 
schwerpunktmäßig in der Schaffung sportlicher Ausgeglichenheit im Teilnehmer-
feld von Mannschaftssportwettbewerben91. 

Ein salary cap erfüllt auch nicht die in dieser Arbeit vertretenen Vorausset-
zungen des Drei-Stufen-Tests92. Es fehlt hinsichtlich des Drei-Stufen-Test bereits 
an einem legitimen Zweck. Als Zwecke eines salary caps kommen die Stabilität 
des sportlichen Wettbewerbs, competitive balance und die Chancengleichheit in 
Frage. Alle drei mögen sich zwar auf den sportlichen Wettbewerb zwischen den 
an der Liga teilnehmenden Vereinen beziehen, der Gegenstand des jeweiligen Ver-
bandes ist. Sofern sich ein salary cap auf einzelne Spieler bezieht, wirkt es aber 
unmittelbar gegenüber Dritten, sodass der Drei-Stufen-Test wegen des Gesamt-
zusammenhangs der Regelung nicht anwendbar sein kann. Sofern es sich auf das 
gesamte Team bezieht, lässt sich zwar argumentieren, dass die Drittwirkung nur 
mittelbar ist. Aber es fehlt an den weiteren Voraussetzungen des Drei-Stufen-Tests.

Was die Stabilität des Wettbewerbs betrifft, ist ein absolutes salary cap nicht 
verhältnismäßig93. Ein Financial Fairplay-System ist ein im Vergleich milderes und 
zudem besser geeignetes Mittel zur Erreichung wirtschaftlicher Stabilität der Ver-

	 87	Siehe Ausführungen von Heermann, in: Zieschang / Klimmer (Hrsg.), Unternehmensfüh-
rung im Profifußball, 123–139, S. 126 ff.; Henneberg, Gehaltsobergrenzen im Sport, S. 233; 
Bahners, SpuRt 2003, 142, 143; Mentzel, Solidarität im professionellen Fussballsport versus 
europäisches Wettbewerbsrecht, S. 225.
	 88	Siehe Kapitel 6, Abschnitt A. III. 2. a) kk).
	 89	A. A. insofern Bodansky, Fordham ISLJ 2013, Vol. 36, 162, 196; Henneberg, Gehalts-
obergrenzen im Sport, S. 234; Stoner, Sports L Adm & Prac April 2014, 11.
	 90	Vgl. auch Müller, in: Zieschang / Klimmer (Hrsg.), Unternehmensführung im Profifußball, 
19–44, S. 38.
	 91	So Stoner, Sports L Adm & Prac April 2014, 11; Lindholm, T Rev o Ent & Sports L 
Vol. 12.2, 189, 195; Stopper, SpuRt 2013, 2, 7; Brauneck, WRP 2015, 1432, 1442; Bagger, Die 
kartellrechtlichen Grenzen bei der Vermarktung von Bundesligaübertragungsrechten, S. 111.
	 92	Vgl. Kapitel 4, Abschnitt D. I. 3. d) aa) (3).
	 93	Ähnlich Stopper, in: Zieschang / Klimmer (Hrsg.), Unternehmensführung im Profifuß-
ball, S. 141–160, S. 150, der eine Gleichstellung der Personalkosten der Vereine und damit die 
Ausschaltung des Leistungsprinzips für unverhältnismäßig hält. A. A. Henneberg, Gehalts-
obergrenzen im Sport, S. 234 der allerdings auch die bloße Chancengleichheit als legitimes 
Ziel im Sinne des Drei-Stufen-Test ansieht.
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eine94. Der Eingriff gegenüber den Vereinen durch ein salary cap wiegt ungleich 
schwerer als beim Financial Fairplay, da es eine feste Obergrenze festlegt, die die 
Vereine auch nicht durch eigene Anstrengungen, insbesondere im Marketing, anhe-
ben können. Ein salary cap ist andererseits weniger gut geeignet, das Ziel der wirt-
schaftlichen Stabilität der Vereine zu erreichen, da es eben – anders als ein Finan-
cial Fairplay-System – nicht auf die tatsächliche individuelle Leistungsfähigkeit  
der Vereine abstellt95. Gerade schwächere Vereine, deren Umsatz ohnehin unter-
halb des salary caps liegt, können weiterhin in demselben Maße misswirtschaften.

Auch hinsichtlich der Chancengleichheit bestehen Zweifel am notwendigen Zu-
sammenhang mit einem salary cap. Grundsätzlich gelten auch ohne ein salary cap 
dieselben Regeln für alle Teilnehmer, sodass formell betrachtet Chancengleichheit 
besteht. Etwas anderes gilt zwar, wenn mit Chancengleichheit gemeint sein sollte, 
dass der Ausgang des Wettbewerbs ungewiss ist. Allerdings ist es gänzlich ge-
wöhnlich, dass es vor sportlichen Wettbewerben Favoriten gibt. Chancengleichheit 
muss Gleichheit der Voraussetzungen, nicht Gleichheit des Ergebnisses bedeuten. 
Somit ist der ungewisse Ausgang des sportlichen Wettbewerbs kein Aspekt der 
Chancengleichheit, sondern er dient unter dem Stichwort der competitive balance 
lediglich der Vermarktbarkeit96.

Der Aspekt der competitive balance ist hingegen in der Entscheidungspraxis 
bislang nur im Rahmen der Einzelfreistellung diskutiert und jedenfalls nicht als 
(eigenständiger) Effizienzgewinn i. S. d. Art. 101 Abs. 3 AEUV/§ 2 Abs. 1 GWB an-
erkannt worden97. Insofern fehlt es an einer eindeutigen Spruchpraxis. Ein salary 
cap erscheint nur bedingt geeignet, tatsächlich ein wettbewerbliches Gleichgewicht 
zu erzeugen98. Es werden lediglich jeweils finanzstärkere Vereine behindert, wäh-
rend Vereine, die die Grenze mangels wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ohnehin 
nicht erreichen, wirtschaftlich benachteiligt bleiben. Mittelstarke Vereine profi-
tieren von einem salary cap mehr als schwache Vereine, da sie wirtschaftlich mit 
stärkeren Vereinen gleichgestellt werden. Insofern ist die Angemessenheit eines 
salary caps fraglich99. Dies gilt umso mehr, als dass es Anreize vernichtet, auf 
der Einnahmenseite vernünftig zu wirtschaften, weil Vereine weniger Möglich-
keiten haben, das Geld überhaupt auszugeben. Diese Erwägung trifft wegen der 
50+1-Regel insbesondere auf die Fußball-Bundesliga zu, da an der Konzernspitze 
meist ein eingetragener Verein steht, etwaige Gewinne also nicht ausgeschüttet 
werden (können).

	 94	A. A. offenbar Stopper, SpuRt 2013, 2, 7.
	 95	Ähnlich Hail, Spitzensport im Licht des Europäischen Kartellrechts, S. 354.
	 96	Hierauf stellt auch Henneberg, Gehaltsobergrenzen im Sport, S. 234, letztendlich ab.
	 97	Vgl. Entscheidungen der Europäischen Kommission. v. 23. 07. 2003, COMP / C.2-37.398, 
Rn. 166  – Gemeinsame Vermarktung der gewerblichen Rechte an der UEFA Champions  
League; a. A. wohl Hannamann, in: Vieweg (Hrsg.), Spektrum des Sportrechts, 159–185, S. 182.
	 98	Zweifelnd auch O’Leary, ISLJ 2008/3–4, 77, 82; a. A. Bodansky, Fordham ISLJ 2013, 
Vol. 36, 162, 196.
	 99	Ausführlich O’Leary, ISLJ 2008/3–4, 77, 80.
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Zuzugeben ist an dieser Stelle, dass ein (absolutes) salary cap einen größeren 
Erfolg im Hinblick auf competitive balance als die FFP-Regeln haben dürfte100. 
Das FFP hat aber gar nicht zum Ziel, competitive balance zwischen den Vereine 
herzustellen101. 

Schließlich ist das bloße Drücken von Gehältern kaum mehr als ein Selbst-
zweck102. Auch ob Vereinswechsel von Spielern durch das Drücken der Gehälter 
reduziert werden, ist fraglich, kann als solches aber ebenfalls nicht mehr als ein 
Selbstzweck sein103. Hinsichtlich beider Aspekte ist auszuführen, dass es in der 
freien Entscheidung der Verbraucher liegt, Fußballwettbewerbe nicht zu verfolgen, 
wenn Gehälter unangemessen hoch sein sollten, oder Spieler so häufig die Vereine 
wechseln, dass eine Identifikation mit den Mannschaften nicht mehr möglich ist. 
Dies regelt allerdings der Markt von allein, indem die Zuschauer sich denjenigen 
Spielern und Vereinen zuwenden, die sich anders verhalten. 

2. Freistellung

Eine Einzelfreistellung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV/§ 2 Abs. 1 GWB ist mit Un-
sicherheiten behaftet104. Hinsichtlich einer competitive balance ist bereits zweifel-
haft, ob es überhaupt ein Effizienzgewinn wäre, um derentwillen eine Freistellung 
möglich wäre. Die bisherige Fallpraxis zu wirtschaftsbezogenen Verhaltensverbo-
ten enthält keinen Hinweis hierauf105, ebenso wenig die Fallpraxis zu Verteilungs-
normen106. Im Bereich der Organisationsnormen hat die Europäische Kommission 
dies abgelehnt107. 

Hinsichtlich der Stabilität des Wettbewerbs wird hingegen zu Recht bezweifelt, 
dass ein salary cap hierfür erforderlich ist, weil die Vereine ein eigenes Interesse 
an solidem Wirtschaften haben108, ihre Ausgaben zugleich aber auch selbst steu-
ern können. Zur Erzielung von Chancengleichheit im hier vertretenen Sinne ist ein 
salary cap schließlich – wie dargestellt – nicht geeignet.

	 100	So auch Peeters / Szymanski, Econ Pol April 2014, 343, S. 376.
	 101	Heermann, NZKart 2015, 128, 129; Lindholm, T Rev o Ent & Sports L Vol. 12.2, 189, 
195; ähnlich Hail, Spitzensport im Licht des Europäischen Kartellrechts, S. 354 f.; a. A.  
Beisenherz, Der professionelle Sport und das europäische Kartellrecht, S. 144; Flanagan, ISLJ 
2013, 148, 163, übersieht genau diesen Aspekt, sofern er davon ausgeht, dass das Salary Cap 
besser geeignet sei als das FFP.
	 102	A. A. Stopper, SpuRt 2013, 2, 7.
	 103	A. A. Stopper, SpuRt 2013, 2, 7.
	 104	Vgl. auch Bagger, Die kartellrechtlichen Grenzen bei der Vermarktung von Bundesliga-
übertragungsrechten, S. 113; Snyder, Case W Res J Int’l L, Vol. 42 (2009), 498, 519 f.; Mentzel, 
Solidarität im professionellen Fussballsport versus europäisches Wettbewerbsrecht, S. 227.
	 105	Siehe Kapitel 6, Abschnitt A. III. 2. a).
	 106	Siehe Kapitel 6, Abschnitt A. IV. 1.
	 107	Siehe Kapitel 6, Abschnitt A. III. 5.
	 108	Vgl. Heermann, in: Zieschang / Klimmer (Hrsg.), Unternehmensführung im Profifußball, 
123–139, S. 137 f.
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3. Vereinbarung in Tarifvertrag

Durch Vereinbarung eines salary caps im Rahmen von Tarifverträgen109, die 
grundsätzlich nicht am Kartellrecht zu messen sind110, kann dessen Vereinbarkeit 
mit dem Kartellverbot nicht erreicht werden. Bei salary caps handelt es sich um 
Arbeitsbedingungen i. S. d. § 1 TVG111. Das Günstigkeitsprinzip nach § 4 Abs. 3 
TVG verbietet eine für Arbeitnehmer nachteilige Regelung112. Bei einer Gehalts-
obergrenze handelt es sich um eine nachteilige Höchstarbeitsbedingung113.

II. Missbrauchsverbot

Gemessen unmittelbar an den gesetzlichen Tatbestandsmerkmalen spricht eini-
ges dafür, dass ein salary cap missbräuchlich i. S. d. Art. 102 AEUV/§ 19 GWB ist. 
Infrage kommt insbesondere ein Ausbeutungsmissbrauch. Es ist kaum ersichtlich, 
dass sich Vereine bei bestehendem Wettbewerb auf dem Markt für Ligasportver-
anstaltungen auf Bedingungen einlassen würden, die ihre eigenen Ausgaben be-
schränken. Derartige Regeln könnten (vermutlich) – wenn überhaupt – nur Mono-
polisten durchsetzen. Es ist im Ergebnis nicht davon auszugehen, dass ein salary 
cap durch ein berechtigtes Interesse des Verbandes gerechtfertigt werden kann. 

Es ist nicht erkennbar, dass ein salary cap die Redlichkeit oder die Stabilität 
des sportlichen Wettbewerbs verbessert, was in der bisherigen Praxis die Gründe 
waren, aufgrund derer wirtschaftslenkende Verhaltensnormen der Verbände als 
gerechtfertigt angesehen wurden114. Insbesondere fördert es nicht die Stabilität 
dessportlichen Wettbewerbs, da es gerade das Verhalten der wirtschaftlich stär-
keren Vereine regelt, nicht aber der schwächeren, während aber deren Insolvenz 
den sportlichen Wettbewerb stören würde. 

Ästhetische Zwecke, die nach der bisherigen Entscheidungspraxis zur Verein-
barkeit einer wirtschaftslenkenden Verhaltensnorm mit dem Missbrauchsverbot 
führen können115, werden ebenfalls kaum verfolgt, da die Löhne für Spieler abs-
trakte Zahlen sind und die Fans nur in geringem Maße umtreibt. Angesichts der 
sprunghaft gestiegenen Gehälter in den letzten Jahren und dem gleichbleibenden 
Interesse der Zuschauer ist nicht davon auszugehen, dass ein salary cap die Ver-

	 109	In den USA sind collective bargaining agreements zur Festlegung von salary caps üblich, 
vgl. Fikentscher, in: Vieweg (Hrsg.), S. 187–206, S. 189 ff.; sowie Hannamann, Kartellverbot 
und Verhaltenskoordinationen im Sport, S. 513.
	 110	Fikentscher, in: Vieweg (Hrsg.), S. 187–206, S. 197; Hannamann, Kartellverbot und Ver-
haltenskoordinationen im Sport, S. 513.
	 111	Fikentscher, in: Vieweg (Hrsg.), S. 187–206, S. 196; ähnlich Mentzel, Solidarität im pro-
fessionellen Fussballsport versus europäisches Wettbewerbsrecht, S. 243.
	 112	Fikentscher, in: Vieweg (Hrsg.), S. 187–206, S. 198.
	 113	Fikentscher, in: Vieweg (Hrsg.), S. 187–206, S. 200.
	 114	Siehe Kapitel 6, Abschnitt B. III. 2.
	 115	Siehe Kapitel 6, Abschnitt B. III. 2. d).
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marktbarkeit des Ligawettbewerbs insgesamt fördern würde. Ob andere Gründe – 
insbesondere weltanschaulicher Art – Wettbewerbsbeschränkungen rechtfertigen 
können, verrät die bisherige Entscheidungspraxis nicht.

Zwar könnte ein salary cap durch Beschränkung des Ausgabeverhaltens wirt-
schaftlich erfolgreicherer Vereine die Unterschiede zwischen den Vereinen aus-
gleichen. Eine derartige competitive balance haben die Wettbewerbsbehörden 
und Gerichte bislang aber gerade noch nicht eindeutig als Rechtfertigungsgrund 
anerkannt.

C. Luxury Tax

Das Schrifttum diskutiert als Abwandlung zu einem absoluten salary cap anstatt 
einer festen Obergrenze eine luxury tax, die auf Beträge erhoben werden würde, 
die über eine bestimmte Grenze hinausgehen. Bei einer solchen geht es im Kern 
darum, dass Vereine eine prozentuale Sonderabgabe an den Verband zu entrich-
ten haben, wenn sie eine bestimmte Ausgabensumme für Spieler überschreiten116.

I. Kartellverbot

Eine luxury tax würde im Ergebnis gegen das Kartellverbot verstoßen117.

1. Tatbestand

Eine luxury tax erfüllt den Tatbestand des Kartellverbots nach Art. 101 Abs. 1 
AEUV/§ 1 GWB. Sie beschränkt den Wettbewerb auf dem Markt für die Ver-
pflichtung von Fußballspielern, da sie die Gehaltspolitik der Vereine beeinflusst 
und vereinheitlicht118. 

Eine luxury tax dürfte im Ergebnis nicht die Voraussetzungen des Drei-Stu-
fen-Tests erfüllen und nicht aus dem Anwendungsbereich des Kartellverbots 
herausfallen. 

Ob die luxury tax bereits unmittelbar gegenüber den Spielern als Dritten wirkt, 
indem sie das Verhalten der Vereine gegenüber den Spielern steuert, sodass der 
Drei-Stufen-Test nach dem Gesamtzusammenhang der Regel nach hier vertretener 

	 116	Siehe zu möglichen Ausgestaltungen im Detail Henneberg, Gehaltsobergrenzen im Sport, 
S. 60 ff.
	 117	A. A., leider ohne saubere Begründung, Snyder, Case W Res J Int’l L, Vol. 42 (2009), 498, 
525.
	 118	So auch Stopper, in: Zieschang / Klimmer (Hrsg.), Unternehmensführung im Profifußball, 
S. 141–160, 158.
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Auffassung119 nicht anwendbar sein kann, hängt davon ab, wie sie ausgestaltet ist. 
Bezieht sie sich auf die Höhe einzelner Gehälter, entfaltet sie unmittelbare Dritt-
wirkung, bezieht sie sich lediglich auf die Summe der Gehälter, werden die Spieler 
nur mittelbar berührt.

Auch wenn eine luxury tax zu einer Umverteilung finanzieller Ressourcen von 
dem Verein auf den Verband führt, handelt es sich wirtschaftlich betrachtet eher 
um eine wirtschaftliche Lenkungsregel mit Verbotscharakter als um eine Vertei-
lungsnorm. Eine luxury tax dient nicht der Stabilität der Vereine und des sport-
lichen Wettbewerbs, sodass sie nach der bisherigen Fallpraxis der Europäischen 
Kommission zu wirtschaftsbezogenen Verhaltensverboten nicht aus dem Tatbe-
stand des Kartellverbots herausfällt120. Insofern kann wegen der wirtschaftlichen 
Parallelen auf die Ausführungen zum absoluten salary cap verwiesen werden121. 
Zudem sind Financial Fairplay-Regeln ein besser geeignetes Mittel für die Siche-
rung der wirtschaftlichen Stabilität der Vereine, weil sie auf deren individuelle 
Verhältnisse abstellen und als Mittel zugleich milder sind. 

Chancengleichheit als Zweck einer luxury tax setzt nach hier vertretener Auf-
fassung lediglich die Gleichheit der Regeln voraus. Eine Vereinheitlichung der 
wirtschaftlichen Stärke ist hierfür nicht erforderlich. Was die competitive balance 
betrifft, ist eine luxury tax zum einen schlechter geeignet, als das absolute salary 
cap, weil den Ausgaben durch eine luxury tax gar keine Grenzen gesetzt sind. An-
dererseits ist sie ebenso unangemessen, weil sie wirtschaftlich mittelstarke Vereine 
am meisten begünstigt, während schwächere Vereine weiterhin hinterherhinken.

2. Freistellung

Eine Einzelfreistellung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV/§ 2 Abs. 1 GWB ist zwei-
felhaft. Insofern ist wegen der wirtschaftlichen Parallelen auf die Ausführungen 
zum salary cap zu verweisen122.

II. Missbrauchsverbot

Es ist darüber hinaus davon auszugehen, dass eine luxury tax gegen das Miss-
brauchsverbot i. S. d. Art. 102 AEUV/§ 19 GWB verstößt.

Während eine luxury tax, ähnlich wie ein salary cap, trotz ihrer Eigenschaft als 
Abgabe nicht unmittelbar den eigenen wirtschaftlichen Belangen des Verbandes 
dient, dient sie umgekehrt auch nicht der Stabilität oder der Redlichkeit des sport-

	 119	Vgl. Kapitel 4, Abschnitt D. I. 3. d) aa) (3).
	 120	Siehe Kapitel 6, Abschnitt A. III. 2. a).
	 121	Abschnitt B. I. 1.
	 122	Siehe oben in Abschnitt B. I. 2.
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lichen Wettbewerbs und erfüllt auch keine erkennbaren ästhetischen Zwecke, was 
nach der bisherigen Entscheidungspraxis legitime Interessen des Verbandes an 
wirtschaftsbezogenen Verhaltensverboten wären123.

Ein luxury tax ist im Ergebnis eine Vertragsbedingung, die sich bei funktionie-
rendem Wettbewerb auf dem Markt für die Veranstaltung von Ligasportwettbe-
werben nicht ergeben würde, sodass sie obendrein ausbeutend wirkt. Die von ihr 
am stärksten betroffenen Vereine würden sich einer anderen Liga anschließen, die 
diese Beschränkung nicht vorgibt124.

D. Einnahmenumverteilung

Eine Einnahmenumverteilung zwischen den Mitgliedern der Sportverbände, die 
im Schrifttum teilweise als milderes Mittel im Vergleich zur Zentralvermarktung 
angesehen wird125, dürfte im Ergebnis kaum mit den geltenden kartellrechtlichen 
Bestimmungen vereinbar sein126.

I. Kartellverbot

Ob ein Einnahmenumverteilungssystem, bspw. durch Etablierung eines Solidar-
fonds, mit dem Kartellverbot vereinbar ist, erscheint sehr fraglich. Eine Umver-
teilung zielt auf die Schaffung einer competitive balance127, die nach hier vertre-
tener Auffassung128 Wettbewerbsbeschränkungen allerdings nicht zu rechtfertigen 
vermag. 

1. Tatbestand

Der im Schrifttum bisweilen vertretenen Ansicht, dass eine Umverteilung von 
Einnahmen zwischen Sportvereinen den Tatbestand des Kartellverbotes i. S. d. 
Art. 101 Abs. 1 AEUV/§ 1 GWB nicht erfüllt129, ist nicht zuzustimmen. Bereits 

	 123	Siehe Kapitel 6, Abschnitt B. III. 2.
	 124	Siehe insofern wiederum die Ausfügungen zum salary cap in Abschnitt B. II.
	 125	Weihs, in: Vieweg (Hrsg.), Perspektiven des Sportrechts, 149–172, S. 163 ff.; Monopol-
kommission, Zentralvermarktung in der Fußball-Bundesliga, Hauptgutachten XXI, Rn. 408; 
kritisch allerdings Dück / Terhorst, ZWeR 2017, 50, 66 f.
	 126	Vgl. ausführlich Brauneck, WRP 2015, 1432, 1441.
	 127	Vgl. Müller, in: Zieschang / Klimmer (Hrsg.), Unternehmensführung im Profifußball, 
19–44, S. 39 f.; Beisenherz, Der professionelle Sport und das Kartellrecht, S. 139.
	 128	Vgl. Kapitel 4, Abschnitt D. I. 3. d) aa) (3).
	 129	Bagger, Die kartellrechtlichen Grenzen bei der Vergabe von Bundesligaübertragungs-
rechten, S. 249; Mentzel, Solidarität im professionellen Fussballsport versus europäisches 
Wettbewerbsrecht, S. 255.
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die Vorgabe der Verhaltensweise, Mittel für den Ausgleich zur Verfügung stellen 
zu müssen, beschränkt den Wettbewerb jedenfalls auf allen Märkten, auf denen 
die Vereine als Anbieter tätig sind. Auf die Abschwächung des Leistungsprinzips 
kommt es gar nicht mehr an130. 

Eine Einnahmenumverteilung dürfte auch nicht nach dem Drei-Stufen-Test aus 
dem Kartellverbot herausfallen. Finanzielle Solidarität an sich ist noch in keinem 
Fall als ausreichende Rechtfertigung einer Wettbewerbsbeschränkung durch eine 
Verteilungsnorm angesehen worden131. 

Eine Umverteilung dürfte zudem kaum ein verhältnismäßiges Mittel zum Ziel 
der Schaffung eines ausgeglichenen Wettbewerbs sein132. Je höher der Grad der 
Umverteilung ist, desto besser wird dieses Ziel erreicht. Allerdings wird ein Anreiz 
geschaffen, wirtschaftlich unseriös zu arbeiten und sich für kurzfristigen Erfolg 
sogar zu übernehmen. Je geringer der Umfang der Umverteilung hingegen ist, desto 
weniger erreicht sie das Ziel eines ausgeglichenen Wettbewerbs.

Ebenso wenig ist zu erwarten, dass eine Umverteilung finanzieller Ressourcen 
zu einer größeren Stabilität der Vereine führt133. Der Anreiz, über höhere Schul-
den erfolgreicher zu sein als Wettbewerber, bleibt ebenso bestehen, zumal gerade 
nicht nur ärmere Vereine einen Anreiz haben, Schulden aufzunehmen.

2. Freistellung

Eine Einzelfreistellung der Wettbewerbsbeschränkung nach Art. 101 Abs. 3 
AEUV/§ 2 Abs. 1 GWB erscheint ebenfalls fraglich. Ein Effizienzgewinn ist nicht 
erkennbar. Insbesondere begründet die Schaffung von competitive balance nach 
hier vertretener Ansicht keinen Effizienzgewinn134.

Offenkundig ist die Parallele zur TV-Vermarktung, durch die wirtschaftlich be-
trachtet ebenfalls Ressourcen umverteilt werden. Anders als im Bereich der Zentral-
vermarktung erstreckt sich die Wettbewerbsbeschränkung aber nicht bloß auf eine 
Einnahmequelle, sondern auch auf sämtliche Einnahmequellen gleichermaßen und 
somit auf alle Märkte, auf denen die Vereine als Anbieter tätig sind. Die Europäi-
sche Kommission hat sich im Rahmen ihrer Entscheidungen zur TV-Vermarktung 
dahingehend geäußert, dass finanzielle Solidarität nicht geeignet sei, Effizienzen zu 
erzeugen, die die hiermit verbundenen Wettbewerbsbeschränkungen aufwögen135.  

	 130	Hierauf aber abstellend Bagger, Die kartellrechtlichen Grenzen bei der Vergabe von Bun-
desligaübertragungsrechten, S. 250 f.
	 131	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. IV. 1.
	 132	Lindholm, TRoE&SL Vol. 12.2, 189, 210.
	 133	A. A. Lindholm, TRoE&SL Vol. 12.2, 189, 210.
	 134	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. IV. 1.
	 135	Vgl. Kommission, Entsch. v. 23. 07. 2003, COMP / C.2-37.398, Rn. 166  – Gemeinsame 
Vermarktung der gewerblichen Rechte an der UEFA Champions League.
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Wegen der wirtschaftlichen Parallele zur Zentralvermarktung ist im Ergebnis fest-
zustellen, dass eine competitive balance, anders als im Schrifttum oftmals ver-
treten136, die Vermarktbarkeit des Ligasports nicht steigert.

II. Missbrauchsverbot

Eine Regelung, die finanzstärkere Vereine dazu zwingt, einen Teil ihrer Einnah-
men mit finanzschwächeren Vereine zu teilen, ist missbräuchlich i. S. d. Art. 102 
AEUV/§ 19 GWB. Sie begründet mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Ausbeu-
tungsmissbrauch, weil sie einen schwerwiegenden Eingriff in die wirtschaftlichen 
Interessen der Vereine darstellt und nicht eindeutig geklärt ist, ob dies einem an-
zuerkennenden Zweck dient. 

Die bisherige Entscheidungspraxis verhält sich nicht zu der Frage, ob die Umver-
teilung von Ressourcen zwischen den Mitgliedern eines Verbandes missbräuchlich 
ist137. Die Schaffung einer competitive balance ist bezüglich Organisationsnormen 
zumindest im Rahmen des Kartellverbotes nicht eindeutig als Rechtfertigungs-
grund anerkannt worden138, im Bereich des Missbrauchsverbotes muss Ähnliches 
gelten.

E. Lizenzierungserfordernis und -anforderungen

Die Verbände stellen die Teilnahme an Ligasportwettbewerben regelmäßig unter 
die Bedingung der Erteilung von Lizenzen. Ohne derartige Lizenzen dürfen Ver-
einsmannschaften an den Ligawettbewerben nicht teilnehmen, selbst wenn sie sich 
sportlich qualifiziert haben. Das Lizenzerfordernis als solches ist dabei kartell-
rechtlich neutral, kartellrechtlich relevant sind erst die einzelnen Voraussetzungen 
der Lizenzerteilung. Dass das Erfordernis einer Lizenzierung von Mannschaften 
zur Teilnahme an Ligawettbewerben im Grundsatz zulässig ist, wurde bereits im 
Zusammenhang mit dem Financial Fairplay ausgeführt139.

Verbände erlassen regelmäßig einen Katalog von Anforderungen für die Er-
teilung von Lizenzen für die Teilnahme an Ligasportwettbewerben. Die Lizenz-
anforderungen sind vor allem auf die wirtschaftliche Situation der Lizenzspieler-
abteilung gerichtet, können aber auch in Anforderungen an die Infrastruktur des 
Vereins liegen, bspw. die Größe und die Ausstattung der Spielstätte.

	 136	Jungheim, SpuRt 2009, 13, 14; sowie Stopper, Spurt 2003, 48, 51, die so weit gehen, in 
der Zentralvermarktung das geeignetere Mittel einer Umverteilung als eine Solidarabgabe zu 
sehen.
	 137	Siehe Kapitel 6, Abschnitt B. IV.
	 138	Siehe Kapitel 6, Abschnitt A. I. 5.
	 139	Siehe oben in 6, Abschnitt A. III. 2. a) hh).
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I. Kartellverbot

Das Kartellverbot ist durch die Lizenzanforderungen dadurch betroffen, als dass 
die Verweigerung der Lizenz zugleich zu einem Boykott der übrigen teilnehmenden 
Vereine gegen den Verein führt, der keine Lizenz erhalten hat. Eine generelle Aus-
sage über die Vereinbarkeit von Lizenzanforderungen kann nicht getroffen werden, 
vielmehr sind die einzelnen Anforderungen für sich zu betrachten.

1. Tatbestand

Auch wenn Lizenzanforderungen die Tatbestandsmerkmale des Kartellverbots 
nach Art. 101 Abs. 1 AEUV/§ 1 GWB erfüllen, fallen sie als Innenbeziehungsnor-
men unter den Voraussetzungen des Drei-Stufen-Tests wieder aus dem Tatbestand 
heraus, sofern und soweit sie geeignet sind, die Stabilität des sportlichen Wettbe-
werbs zu sichern140. Dies kann etwa auf Lizenzierungsanforderungen zutreffen, die 
sich auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Lizenzspielerabteilung richten. 
Hierbei dürfen jedoch keine unverhältnismäßigen Anforderungen gestellt werden. 
Es dürfte kaum zulässig sein, dass sie über dasjenige hinaus gehen, was erforder-
lich ist um zu verhindern, dass eine Mannschaft während der laufenden Saison aus 
wirtschaftlichen Gründen aus dem Wettbewerb ausscheiden muss.

Andere Lizenzanforderungen, wie die Anforderungen an die Größe und Aus-
stattung der Spielstätte, dienen nicht der Stabilität des Wettbewerbs, sondern be-
treffen die Vermarktung und somit das Verhältnis gegenüber den Fans und fallen 
somit aufgrund ihres Gesamtzusammenhangs nicht unter den Drei-Stufen-Test. 
Insofern ist ihre Vereinbarkeit mit dem Kartellverbot nach den herausgearbeiteten 
Grundsätzen zu Innenbeziehungsnormen zunächst fraglich.

2. Freistellung

Möglich erscheint eine Parallele derartiger der Vermarktbarkeit dienender Li-
zenzanforderungen, die den Tatbestand des Kartellverbots erfüllen, zu wirtschaft-
lichen Lenkungsregeln. Zwar ergeben sich aus der bisherigen Fallpraxis keine Aus-
sagen zu Geboten im Bereich der wirtschaftlichen Betätigung, sofern diese sich 
nicht unmittelbar auf den Sport beziehen141. In Anlehnung an die bisherige Praxis 
zu wirtschaftsbezogenen Verhaltensverboten ist aber davon auszugehen, dass Li-
zenzanforderungen einzelfreistellungsfähig nach Art. 101 Abs. 3 AEUV/§ 2 Abs. 1 
GWB sind, wenn sie der verbesserten Vermarktbarkeit des Produktes des Liga-
wettbewerbs dienen142. Dies dürfte gerade auf die Anforderungen an die Größe 

	 140	Siehe Kapitel 6, Abschnitt A. V. 1. b).
	 141	Siehe Kapitel 6, Abschnitt A. III. 2. b).
	 142	Siehe Kapitel 6, Abschnitt A. III. 2. a) kk).
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und Ausstattung der Spielstätte zutreffen. Wiederum gilt im Ergebnis, dass die 
Anforderungen im Einzelfall nicht unverhältnismäßig sein dürfen.

II. Missbrauchsverbot 

Ein Verstoß gegen das Missbrauchsverbot i. S. d. Art. 102 AEUV/§ 19 GWB in 
der Ausformung des Diskriminierungsmissbrauchs ist fernliegend.

Lizenzierungsanforderungen verstoßen nach der bisherigen Fallpraxis als Innen-
beziehungsnormen nicht gegen das Missbrauchsverbot, wenn sie der Stabilität des 
sportlichen Wettbewerbs dienen143. Zuzustimmen ist der Auffassung im Schrift-
tum, dass die Lizenzierungsanforderungen als solche an die Mannschaften nicht 
entbehrlich sein dürfen144. Entscheidend dürfte sein, dass sie erforderlich sind, um 
die Stabilität des sportlichen Wettbewerbs sicherzustellen.

Zwar enthält die bisherige Fallpraxis keine Aussagen zu Lizenzanforderungen, 
die nicht der Stabilität des sportlichen Wettbewerbs dienen sollen. Abhängig vom 
Inhalt der jeweiligen Lizenzanforderung hat der Verband ein berechtigtes Interesse 
an der Regelung zwecks verbesserter Vermarktbarkeit der Liga. Dies gilt insbe-
sondere für Anforderungen an die Größe der Spielstätte.

F. Geschlossene Ligasysteme

Eine Frage, die auf europäischer Ebene an Virulenz gewinnt, ist, ob unter dem 
europäischen Kartellrecht Systeme geschlossener Ligen zulässig wären. Ein der-
artiges System praktizieren die nordamerikanischen Major Leagues. Es beruht 
darauf, dass es keinen Auf- oder Abstieg in oder aus unteren Ligen gibt, sondern 
dass ein fester Stamm an Mannschaften am Wettbewerb teilnimmt145. Bei ge-
schlossenen Ligasystemen handelt es sich um Außenbeziehungsnormen, da sie 
gerade die Möglichkeit des Eintritts Dritter einschränken.

I. Kartellverbot

Ein geschlossenes Ligasystem verstößt jedenfalls dann gegen das Kartellverbot 
i. S. d. Art. 101 Abs. 1 AEUV/§ 1 GWB, wenn sich die jeweiligen Spitzenmann-
schaften der Sportart hierzu zusammengeschlossen haben.

	 143	Siehe Kapitel 6, Abschnitt B. V. 1. a) ee).
	 144	Beisenherz, Der professionelle Sport und das europäische Kartellrecht, S. 121 ff.
	 145	Vgl. Heermann, CaS 2017, 191, 194; ausführlich dargestellt bei Peeters / Szymanski, Econ 
Pol April 2014, 343, S. 348 f.
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1. Tatbestand

Jedes Ligasystem impliziert den Ausschluss aller Mannschaften vom sportlichen 
Wettbewerb, die nicht an derselben Meisterschaft teilnehmen dürfen. Dies erfüllt 
den Tatbestand des Art. 101 Abs. 1 AEUV/§ 1 GWB.

Zwar enthalten die bisherigen Entscheidungen im Bereich der Außenbeziehungs-
normen keine Ausführungen zur Vereinbarkeit von Aufnahmeentscheidungen mit 
dem Kartellverbot146. Die Aufnahmebeschränkung bei (geschlossenen) Ligasys-
temen wirkt sich jedenfalls unmittelbar gegenüber Dritten, den Nichtmitgliedern, 
aus, sodass geschlossene Ligasysteme nicht nach dem Drei-Stufen-Test aus dem 
Anwendungsbereich des Kartellverbots herausfallen. 

2. Freistellung

Eine Einzelfreistellung eines geschlossenen Ligasystems kommt nicht in Be-
tracht. Es gibt zwar keinen Zweifel an der grundsätzlichen Freistellungsfähigkeit 
von Ligasystemen nach Art. 101 Abs. 3 AEUV/§ 2 Abs. 1 GWB. Ohne ein Liga-
system wäre es nicht möglich, Meisterschaftsrunden zu organisieren, die für die 
Zuschauer von wesentlich größerem Interesse als bloße Freundschaftsspiele gegen 
beliebige Mannschaften sind. Die Möglichkeit, sich sportlich für die Teilnahme 
an dem Ligawettbewerb im nächsten Jahr qualifizieren zu können, stellt hierbei 
den Kompromiss dar, der den Ligawettbewerb als solchen nicht in Frage stellt. Ein 
Effizienzgewinn ist insofern offenkundig.

Bei einem geschlossenen Ligasystem entfällt hingegen die Möglichkeit einer 
Qualifikation für die zukünftige Teilnahme, sodass der Eingriff noch schwerer 
ist, ohne dass dies einen erkennbaren Vorteil für die Verbraucher gegenüber einem 
offenen Ligasystem schafft. Insbesondere wäre das sportliche Niveau möglicher-
weise sogar geringer, weil keine sportliche Auslese mehr stattfände.

II. Missbrauchsverbot

Ein geschlossenes Ligasystem würde gegen das Missbrauchsverbot i. S. d. 
Art. 102 AEUV/§ 19 GWB in der Ausformung des Diskriminierungsverbots ver-
stoßen, sofern der Veranstalter der Liga eine marktbeherrschende Stellung innehat. 
Bei einer Liga, in der sich die renommiertesten europäischen Vereine zusammen-
schließen, liegt dies nahe.

Aufnahmeregelungen, die an quantitative statt an qualitative Kriterien anknüp-
fen, begründen stete Quellen der Diskriminierung nicht zugelassener Vereine147. 

	 146	Siehe Kapitel 6, Abschnitt A. II.
	 147	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. II. 7.
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Der Verband könnte sich auch nicht auf das – grundsätzlich sicherlich zulässige – 
Argument stützen, dass er nur die besten Vereine aufnehmen wollte, da dies man-
gels Qualifikationsmöglichkeit nicht objektiv feststellbar wäre.

Erforderlich sind daher qualitative bzw. leistungsbezogene Gründe. Insofern 
liegt es nahe, dass ein Ligasystem, das keine Möglichkeit einer Aufnahme für 
neue Akteure zulässt, sondern einen festen Stamm an Teilnehmern vorsieht, miss-
bräuchlich und unzulässig ist.

G. Wettbewerbsverzerrungen durch nationale Regelungen

In bestimmten Konstellationen können sich Regeln nationaler Verbände verzer-
rend auf internationale Wettbewerbe auswirken. Im Schrifttum wird das Beispiel 
genannt, dass im Fußball nationale Ligaspiele vor Europapokalspielen verschoben 
werden148. Bei den Spielplänen handelt es sich um sportbezogene Verhaltensgebote.

I. Kartellverbot

Teilweise wird vertreten, dass nationale Regeln, die sich verzerrend auf interna-
tionale Wettbewerbe auswirken, gegen das Kartellverbot nach Art. 101 AEUV/§ 1 
GWB verstoßen149. Dem ist nicht zuzustimmen. Das Kartellverbot bezieht sich 
lediglich auf abgestimmtes Verhalten gegenüber der Marktgegenseite. Wenn aber 
bspw. Vereine vereinbaren, vor Europapokalspieltagen keine nationalen Spiel-
tage auszutragen, liegt hierin kein Verhalten gegenüber der Marktgegenseite. Die 
Konkurrenten im Europapokal stellen insofern auf keinem relevanten Markt die 
Marktgegenseite dar.

Umgekehrt könnte angeführt werden, dass eine internationale Vereinheit
lichung der nationalen Spieltage eine Kartellabsprache zwischen den Ligen wäre. 
Eine derartige Regelung fiele aber als sportbezogene Verhaltensnorm zum Schutz 
der Chancengleichheit im sportlichen Wettbewerb mit Blick auf die dargestellte 
sportliche Wettbewerbsverzerrung im Europapokal unter den Voraussetzungen 
des Drei-Stufen-Tests aus dem Anwendungsbereich des Kartellverbots heraus150.

	 148	Beisenherz, Der professionelle Sport und das europäische Kartellrecht, S. 139.
	 149	Beisenherz, Der professionelle Sport und das europäische Kartellrecht, S. 140.
	 150	Siehe Kapitel 6, Abschnitt A. III. 1; zustimmend Beisenherz, Der professionelle Sport und 
das europäische Kartellrecht, S. 140.
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II. Missbrauchsverbot

Ein Verstoß gegen das Missbrauchsverbot nach Art. 102 AEUV/§ 19 GWB ist 
nicht erkennbar. Sofern Mannschaften aus bestimmten Ländern bei Europapokal-
spielen einen Vorteil haben, weil sie vereinbaren können, unmittelbar zuvor keine 
Ligaspiele abzuhalten, liegt hierin keine Ungleichbehandlung, da sich die Regel-
geber unterscheiden. Für die nationalen Spielpläne ist nicht die UEFA, sondern 
der jeweilige nationale Fußballverband zuständig. Es obliegt also dem nationalen 
Verband, Regeln zu erlassen, die den an internationalen Wettbewerben teilneh-
menden Mannschaften Flexibilität einräumen (oder aus anderen Gründen eben 
nicht einräumen).

Es wäre möglich, dass die UEFA für diese Konstellation einheitliche Regeln 
erlässt. Eine derartige Regel würde nach der bisherigen Entscheidungspraxis als 
sportbezogene Verhaltensnorm mit Blick auf die Chancengleichheit keinen Aus-
beutungsmissbrauch begründen151, weil der Verband ein berechtigtes Interesse 
daran hätte. 

H. Drafting-System

Immer wieder wird vorgeschlagen, zur Stärkung des sportlichen Wettbewerbs 
in Europa ein Drafting-System nach U. S.-amerikanischem Vorbild einzuführen. 
Dieses besteht darin, dass Vereine, deren Mannschaften in der Vorsaison schwä-
cher abgeschnitten haben, bevorzugten Zugriff auf Nachwuchsspieler haben152. 
Bei einem Drafting-System handelt es sich um ein System zur Verteilung von 
Ressourcen. Es ist zwar nicht monetärer Art, aber nichtsdestotrotz wirtschaftlich 
bedeutend.

Obwohl sich mit Blick auf das System der offenen Ligen schwere Zweifel hin-
sichtlich der Umsetzbarkeit eines solchen Systems in Europa ergeben153, soll im 
Folgenden auch die Vereinbarkeit mit dem Kartellrecht untersucht werden.

I. Kartellverbot

Auch ein derartiges Drafting-System verstößt gegen das Kartellverbot.

	 151	Siehe Kapitel 6, Abschnitt B. III. 1. b).
	 152	Vgl. Bagger, Die kartellrechtlichen Grenzen bei der Vermarktung von Bundesligaüber-
tragungsrechten, S. 114.
	 153	Diese Einschätzung teilend Bagger, Die kartellrechtlichen Grenzen bei der Vermarktung 
von Bundesligaübertragungsrechten, S. 115.
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1. Tatbestand

Bei einem Drafting-System handelt es sich um den Beschluss einer Unterneh-
mensvereinigung, der den Tatbestand des Art. 101 Abs. 1 AEUV/§ 1 GWB erfüllt154. 
Es fällt auch nicht aufgrund des Drei-Stufen-Tests aus dem Anwendungsbereich des 
Kartellverbots heraus. Zum einen ist der Zweck eines Drafting-Systems die gleich-
mäßige Verteilung junger Spieler, um immer wieder ausgeglichene Verhältnisse 
zwischen den Vereinen herzustellen und ein sog. Market-Tipping zu verhindern 
und competitive balance zu erreichen155. Es ist aber keine Entscheidungspraxis 
ersichtlich, nach der Regeln über die (Um-)Verteilung von Ressourcen zwischen 
Wettbewerbern oder sonstige Maßnahmen zugunsten ausgeglichenen sportlichen 
Wettbewerbs nach dem Drei-Stufen-Test aus dem Anwendungsbereich des Kartell-
verbots herausgefallen sind156. Zum anderen betrifft ein Drafting-System unmit-
telbar das Verhalten der Vereine gegenüber Dritten, nämlich den zur Verfügung 
stehenden Spielern, sodass der Drei-Stufen-Test nach hier vertretener Auffassung 
aufgrund des Gesamtzusammenhangs der Regelung nicht anwendbar sein kann157.

2. Freistellung

Ein Drafting-System dürfte auch kaum freistellungsfähig sein158. Entscheidend 
ist, ob ein Drafting-System erforderlich ist, um ein verbessertes Produkt zu schaf-
fen. Dies erscheint fraglich, insbesondere weil das mit einem Drafting-System 
verfolgte Ziel der competitive balance von den Behörden und Gerichten bislang 
nicht als Effizienzgewinn i. S. d. Art. 101 Abs. 3 AEUV/§ 2 Abs. 1 GWB anerkannt 
wurde159. Nach der hier vertretenen Auffassung kann sich der Rechtsanwender 
also nicht darauf verlassen, dass bei dieser Organisationsnorm das Argument der 
Schaffung von competitive balance verfängt.

II. Missbrauchsverbot

Fraglich erscheint überdies die Vereinbarkeit eines derartigen Drafting-Systems 
mit dem Missbrauchsverbot (Art. 102 AEUV/§ 19 GWB). In Betracht kommt ein 
Ausbeutungsmissbrauch gegenüber den Vereinen, die durch das System benachtei-

	 154	Mentzel, Solidarität im professionellen Fussballsport versus europäisches Wettbewerbs-
recht, S. 206.
	 155	So Heermann, CaS 2017, 191, 200.
	 156	Siehe Kapitel 6, Abschnitt A. IV. 1, sowie Abschnitt A. I. 8. und Abschnitt A. III. 2. a).
	 157	Vgl. Kapitel 4, Abschnitt D. I. 3. d) aa) (3).
	 158	So auch Bagger, Die kartellrechtlichen Grenzen bei der Vermarktung von Bundesliga-
übertragungsrechten, S. 116; Mentzel, Solidarität im professionellen Fussballsport versus 
europäisches Wettbewerbsrecht, S. 207.
	 159	Siehe Kapitel 6, Abschnitt A. IV. 1, sowie Abschnitt A. I. 8. und Abschnitt A. III. 2. a).
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ligt werden. Ein derartiges System könnte sich bei funktionierendem Wettbewerb 
kaum etablieren, weil die Vereine mit größeren wirtschaftlichen Ressourcen, die 
von einem Drafting-System benachteiligt würden, eigene Ligen aufbauen würden. 

Fallpraxis zum Missbrauchsverbot im Bereich von Verteilungsnormen zwischen 
den Teilnehmern eines sportlichen Wettbewerbs ist nicht vorhanden160. Ob com-
petitive balance als berechtigtes Interesse des Verbandes herangezogen werden 
kann, ist zweifelhaft. Kann sich der Rechtsanwender hierauf im Bereich des Kar-
tellverbots nicht verlassen, ist competitive balance von der Entscheidungspraxis 
zum Missbrauchsverbot schon gar nicht in Betracht gezogen worden.

Wegen der Ähnlichkeit mit wirtschaftlichen Lenkungsregeln könnte zwar eine 
Sicherung der Stabilität und Redlichkeit des sportlichen Wettbewerbs als Rechtfer-
tigungsgrund herangezogen werden. Die Redlichkeit oder Stabilität des sportlichen 
Wettbewerbs steht aber nicht in Zusammenhang mit einer ausgeglichenen Leis-
tungsfähigkeit der Teilnehmer. Sie könnte daher nicht als Rechtfertigung dienen

I. Inländerquoten (6+5-Regel / home grown-Rule)

Inländerquoten zur Förderung der eigenen Jugend im europäischen Fußball 
zwecks Stärkung der Nationalmannschaften und zur Förderung einer competitive 
balance waren zuletzt Gegenstand von Diskussionen161. Zum einen plante die FIFA 
die Einführung einer derartigen Regel, wonach jede Mannschaft zu Beginn des 
Spiels mindestens sechs Spieler aus dem Land aufstellen muss, in dem der Ver-
ein ansässig ist162. Später führte die UEFA eine sog. home grown-Rule ein, nach 
der eine bestimmte Anzahl der Spieler von Mannschaften, die an internationalen 
Wettbewerben teilnehmen, im Alter von 15 bis 21 im eigenen Land trainiert wor-
den sein muss163.

Bei einer derartigen Inländerquote, die eine maximale Anzahl ausländischer 
(bzw. nicht-europäischer) Spieler festlegt, die eine Mannschaft bei einem Fußball-
spiel einsetzen darf bzw. zu Beginn des Spieles aufstellen darf, handelt es sich um 
ein sportbezogenes Verhaltensgebot. Eine wirtschaftliche Lenkungsregel stellt sie 
nicht dar, weil sie nicht die Verpflichtung ausländischer Spieler durch die Vereine 
beschränkt, sondern nur deren Einsatz auf dem Fußballplatz, sodass sie lediglich 
mittelbare Auswirkungen auf das wirtschaftliche Verhalten der Vereine hat. Das-
selbe gilt für die home grown-Rule.

	 160	Siehe Kapitel 6, Abschnitt B. IV.
	 161	Vgl. Majani, ISLJ 2009/1–2, 19, 20 f.
	 162	Vgl. FAZ v. 05. 06. 2009, S. 29, zitiert bei Vieweg, Faszination Sportrecht, S. 40; Kusch, 
ISLJ 2010/2, 114.
	 163	Vgl. Kusch, ISLJ 2010/2, 114.
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I. Kartellverbot

Eine Inländerquote oder home grown-Rule verstößt gegen das Kartellverbot.

1. Tatbestand

Inländerquoten erfüllen die Tatbestandsmerkmale des Kartellverbots164. Die 
Wettbewerbsbeschränkung durch den Beschluss einer Unternehmensvereinigung 
i. S. d. Art. 101 Abs. 1 AEUV/§ 1 GWB, der darauf gerichtet ist, dass Spieler be-
stimmte Eigenschaften aufweisen müssen, um eingesetzt werden zu können, ist 
offensichtlich165.

Sportbezogene Verhaltensnormen fallen zwar nach der Praxis der Europäischen 
Kommission unter den Voraussetzungen des Drei-Stufen-Test aus dem Tatbestand 
des Kartellverbotes heraus, wenn sie auf sportbezogenen Gründen beruhen166. Bei 
einer Inländerquote und einer home grown-Rule ist aber davon auszugehen, dass 
die Voraussetzungen des Drei-Stufen-Tests nicht erfüllt werden.

Hinsichtlich der competitive balance ist bereits zweifelhaft, ob Inländerquoten 
überhaupt geeignet sind, sie zu fördern167. Sie gilt für leistungsstarke und leistungs-
schwache Vereine gleichermaßen. 

Die Stärkung der eigenen Nationalmannschaft und des einheimischen Nach-
wuchses ist zwar ein sportbezogener Grund, der mit dem Verbandszweck im Zu-
sammenhang steht und sich nicht unmittelbar gegenüber Dritten auswirkt. Zur 
Nachwuchsförderung sind Inländerquoten auch geeignet168 und ein gleichgeeig-
netes milderes Mittel ist nicht ersichtlich169. Vereine zum Einsatz von Spielern mit 
bestimmten Eigenschaften zu verpflichten, führt am zuverlässigsten dazu, diesen 
Spielern Spielpraxis zukommen zu lassen. Die 6+5-Regel und die alternativ disku-
tierte home grown-Rule unterscheiden sich insofern untereinander nur in Nuancen. 
Die home grown-Rule stellt zwar nicht auf die Nationalität, sondern auf den Ver-
band ab, der den jeweiligen Spieler ausgebildet hat. In dem Fall, dass ein Spieler 

	 164	So auch Generalanwalt Lenz, Rs. C-415/93, Schlussanträge v. 20. 09. 1995, Rn. 254 ff. – 
Bosman; Lange, ISLJ 2011/1–2, 126, 129; Manville, ISLJ 2009/1–2, 25, 26 ff.; Weiß, SpuRt 
1998, 97, 98; Streinz, SpuRt 1998, 89, 92.
	 165	So auch Spindler, in: Adolphsen et al. (Hrsg.), Sportrecht in der Praxis, Rn. 1884.
	 166	Siehe Kapitel 6, Abschnitt A. III. 1.
	 167	So auch Generalanwalt Lenz, Schlussanträge v. 20. 09. 1995, Rs. C-415/93, Rn. 270 i. V. m. 
Rn. 147 – Bosman; ferner Majani, ISLJ 2009/1–2, 19, 24; Manville, ISLJ 2009/1–2, 25, 30.
	 168	So auch Majani, ISLJ2009/1–2, 19, 24; hinsichtlich home-grown-rule hingegen bereits 
zweifelnd Manville, ISLJ 2009/1–2, 25, 29 f.
	 169	Generalanwalt Lenz, Schlussanträge v. 20. 09. 1995, Rs. C-415/93, Rn. 270 i. V. m. Rn. 146 – 
Bosman halt die Inländerquote gleichwohl nicht für erforderlich, weil auch die Vereine ein 
Interesse an einheimischen Spielern hätten, sodass sie aus eigenem Antrieb Nachwichsspieler 
ausbilden würden.
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im Ausland ausgebildet wurde, dann aber im Heimatland spielen möchte, unterliegt 
dafür ein solcher Spieler einer Beschränkung. Somit stellt die home grown-Rule 
kein milderes Mittel als die 6+5-Regel dar. Sie stellt nur auf ein anderes Merkmal 
ab, das aber wirtschaftlich betrachtet nicht milder ist, sondern gleichwertig170.

In jedem Fall ist das Prinzip, Spieler in Wettbewerben von Vereinsmannschaften 
danach zu unterscheiden, welcher Herkunft sie sind, oder in welchem Verband sie 
ausgebildet worden sind, unangemessen, sodass eine Ausnahme vom Kartellverbot 
nach dem Drei-Stufen-Test ausscheidet171. Eine Unterscheidung nach Nationalität 
oder Herkunft ist diskriminierend und besonders schwerwiegend. Sie kann kaum 
mit dem (bestreitbaren) Ziel begründet werden, dass unbedingt einheimische Spie-
ler ausgebildet werden müssen. Möchte der Verband die Ausbildung einheimischer 
Spieler fördern, kann er zu anderen Mitteln greifen, die nicht diskriminierend sind.

2. Freistellung

Zweifelhaft ist die Freistellungsfähigkeit i. S. d. Art. 101 Abs. 3 AEUV/§ 2 Abs. 1 
GWB172 von Inländerquoten oder einer home grown-Rule. Zwar ist keine Entschei-
dungspraxis zur Freistellungsfähigkeit sportbezogener Verhaltensnormen ersicht-
lich173. Bereits eine Verbesserung der Warenerzeugung oder -verteilung durch die 
6+5-Regel oder die home grown-Rule ist aber kaum erkennbar174. Eine derartige 
Regel soll zum einen der spielerischen Verstärkung der Nationalmannschaft die-
nen. Der Effizienzgewinn müsste sich aber auf das Produkt des Ligawettbewerbs 
beziehen, da die Wettbewerbsbeschränkung den Wettbewerb zwischen dessen 
Teilnehmern beschränkt. Eine Stärkung der eigenen Nationalmannschaft des Ver-
bandes stellt insofern keine Verbesserung der Warenerzeugung und -verteilung 
dar. Hinsichtlich der competitive balance ist zudem zum einen zweifelhaft, ob 
sie einen Effizienzgewinn darstellt, und zum anderen, ob eine Inländerquote oder 
home grown-Rule sie überhaupt fördert175. 

Ob es eine Verbesserung des Produktes „Liga-Wettbewerb“ darstellt, wenn mehr 
einheimische Spieler eingesetzt werden, erscheint zudem fraglich176. Zumindest 

	 170	Eher fernliegend ist der Ansatz von Hannamann, in: Vieweg (Hrsg.), Spektrum des Sport-
rechts, 159–185, S. 181, die davon ausgeht, dass einheimische Nachwuchsspieler umgekehrt 
auch im Ausland ausgebildet werden könnten.
	 171	Ausführlich hierzu Manville, ISLJ 2009/1–2, 25, 29 ff.
	 172	So im Ergebnis auch Weiß, SpuRt 1998, 97, 98.
	 173	Siehe Kapitel 6, Abschnitt A. III. 1.
	 174	So auch Streinz, SpuRt 1998, 89, 93; vgl. Lange, ISLJ 2011/1–2, 126, 129, der jedoch nur 
auf die Competitive Balance als Effizienzgewinn eingeht.
	 175	Majani, ISLJ 2009/1–2, 19, 24.
	 176	Hinsichtlich Inländerquote zweifelnd Generalanwalt Lenz, Schlussanträge v. 20. 09. 1995, 
Rs. C-415/93, Rn. 270 i. V. m. Rn. 143 – Bosman; hinsichtlich home-grown-rule ebenfalls zwei-
felnd Manville, ISLJ 2009/1–2, 25, 29 f.
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ist dafür keine Verbandsregelung erforderlich, da jeder Verein selbstständig eine 
derartige Personalpolitik betreiben könnte, wenn er meint, dass dies seinen An-
hängern besser gefällt177. 

II. Missbrauchsverbot

Darüber hinaus verstößt eine Inländerquote oder home grown-Rule gegen das 
Missbrauchsverbot nach Art. 102 AEUV/§ 19 GWB.

Nach teilweise vertretener Auffassung erfüllen derartige Regeln den Tatbestand 
der Diskriminierung178, da die Spieler einzig aufgrund ihrer Nationalität oder Her-
kunft unterschiedlich behandelt werden179. Für diese Ungleichbehandlung besteht 
kein hinreichender sachlicher Grund. Die Förderung einheimischen Nachwuchses 
stellt keinen ausreichenden Rechtfertigungsgrund dar. Grundsätzlich übernehmen 
unterklassige oder ausländische Vereine, von denen die Profivereine die Spieler 
rekrutieren, automatisch die Aufgabe der Nachwuchsförderung, sofern die Ver-
eine der Profiligen keinen ausreichenden Nachwuchs ausbilden. Ein dezidiertes 
Interesse daran, dass der Nachwuchs eine bestimmte nationale oder geographische 
Herkunft hat, besteht seitens der Liga an sich nicht.

Gegenüber den Vereinen liegt ein Ausbeutungsmissbrauch nahe, weil Vereine 
sich bei wirksamem Wettbewerb auf dem Markt für Ligaveranstaltungen kaum 
auf derartige Regeln einlassen würden. Zwar sind sportbezogene Verhaltensgebote 
wie Vorgaben an die Vereine für die Zusammenstellung von Teams nach Auffas-
sung der Europäischen Kommission nicht missbräuchlich, wenn sie erforderlich 
sind, um den gewünschten Wettkampfmodus erreichen zu können180. Die dahin-
gehende Äußerung der Kommission war aber auf Nationalmannschaften bezogen. 
Im Rahmen von Wettkämpfen von Vereinsmannschaften hat die Nationalität oder 
die Herkunft der Spieler keine Bedeutung. Auch für die Chancengleichheit der 
Vereinsmannschaften sind derartige Regeln ohne Bedeutung.

	 177	So auch Hannamann, in: Vieweg (Hrsg.), Spektrum des Sportrechts, 159–185, S. 181; 
ähnlich Manville, ISLJ 2009/1–2, 25, 32, der allerdings zusätzlich fragt, ob die spielerische 
Qualität objektiv verbessert wird, worauf es allerdings gar nicht kommt, da die subjektive 
Haltung der Zuschauer als Verbraucher entscheidend ist; ausführlich hierzu auch Snyder, Case 
W Res J Int’l L, Vol. 42 (2009), 498, 510 ff.
	 178	Vgl. Lange, ISLJ 2011/1–2, 126, 130; Manville, ISLJ 2009/1–2, 25, 34; a. A. General
anwalt Lenz, Rs. C-415/93, Schlussanträge v. 20. 09. 1995, Rn. 286 – Bosman.
	 179	Ebenso Weiß, SpuRt 1998, 97, 102.
	 180	Siehe Kapitel 6, Abschnitt B. III. 1. c).
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J. Verbot paralleler Minderheitsbeteiligungen

Gemäß § 8 Abs. 6 UAbs. 1 DFL-Satzung sind seit dem Jahr 2015 parallele Be-
teiligungen an mehreren Lizenzspielerabteilungen untersagt, die einem Investor 
Stimmrechte von jeweils mehr als 10 % verschaffen. Insgesamt darf sich ein Inves-
tor an höchstens drei Lizenzspielerabteilungen beteiligen. Hierbei handelt es sich 
um eine wirtschaftliche Lenkungsregel, die als Verbot ausgestaltet ist.

I. Kartellverbot

Das Verbot der mehrfachen Minderheitsbeteiligung verstößt nicht gegen das 
Kartellverbot i. S. d. Art. 101 Abs. 1 AEUV/§ 1 GWB.

1. Tatbestand

Zwar beschränkt das Verbot den Wettbewerb auf dem Markt für Kapitalbetei-
ligungen. Auch kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Verbot unter den 
Voraussetzungen des Drei-Stufen-Tests aus dem Anwendungsbereich des Kartell-
verbotes herausfällt. Obgleich das Verbot der Redlichkeit des sportlichen Wett-
bewerbs dient, was nach der bisherigen Entscheidungspraxis legitim im Sinne des 
Drei-Stufen-Tests ist181, ist dieser aufgrund des Gesamtzusammenhangs des Ver-
bots der mehrfachen Minderheitsbeteiligung nicht anwendbar, da es unmittelbar 
gegenüber Dritten, den Investoren, wirkt182.

2. Freistellung

Die Wettbewerbsbeschränkung auf dem Markt für Kapitalbeteiligungen an Li-
zenzspielerabteilungen ist aber zumindest freistellungsfähig nach Art. 101 Abs. 3 
AEUV/§ 2 Abs. 1 GWB.

Die erhöhte Glaubwürdigkeit von Vereinswettbewerben aufgrund des Schutzes 
der Redlichkeit des sportlichen Wettbewerbs stellt nach der bisherigen Entschei-
dungspraxis einen Effizienzgewinn dar183, der auch den Verbrauchern als Endkun-
den dieser Leistungen zugutekommt. 

Es ist davon auszugehen, dass das Verbot geeignet ist, die Redlichkeit des sport-
lichen Wettbewerbs zu schützen. Investoren können sich durch Beteiligungen an 
Fußballmannschaften Einfluss auf diese sichern. Haben Investoren Einfluss auf 

	 181	Siehe Kapitel 6, Abschnitt A. III. 2. a) kk).
	 182	Vgl. Kapitel 4, Abschnitt D. I. 3. d) aa) (3) (b).
	 183	Siehe Kapitel 6, Abschnitt A. III. 2. a) kk).
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mehrere Mannschaften, kann dies zu Wettbewerbsverzerrungen führen184, etwa 
wenn eine seiner Mannschaften während der Meisterschaft Punkte „dringen-
der“ benötigt als eine andere. Zwar übt ein Investor auch mit mehr als 10 % der 
Stimmrechte nicht zwingend formale Kontrolle über den Verein aus. Wie bereits 
dargestellt, können aber Minderheitsbeteiligungen aufgrund wirtschaftlicher Ab-
hängigkeit zu rein faktischer Kontrolle führen185. Dass umgekehrt mehrfache Be-
teiligungen bis zur Grenze von 10 % zulässig sind, lässt sich wohl sportpolitisch 
damit erklären, dass die Volkswagen AG neben der 100 %-Beteiligung an der VfL 
Wolfsburg GmbH mittelbar über die Audi AG auch über eine Beteiligung von 8,3 % 
an der FC Bayern München AG hält186 und somit ein Kapitalgeber ist, den man 
möglichweise nicht vergraulen wollte.

Das Verbot ist erforderlich, weil es im Fall mehrfacher Minderheitsbeteiligungen 
von Investoren kaum möglich sein dürfte, Zweifel an der Redlichkeit des sport
lichen Wettbewerbs auszuräumen187. Effizienter wäre zwar ein komplettes Verbot 
mehrfacher Beteiligungen oder sogar jeglicher wirtschaftlicher Förderung ohne 
Kapitalbeteiligung. Dieses Mittel wäre aber auch noch belastender. Schließlich 
wird der Wettbewerb auf dem Markt für Kapitalbeteiligungen an Fußballmann-
schaften nicht völlig ausgeschaltet.

II. Missbrauchsverbot

Von einem Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung (Art. 102 AEUV/§ 19 
GWB) ist ebenfalls nicht auszugehen. Ein Ausbeutungsmissbrauch ist nach der bis-
herigen Spruchpraxis der Europäischen Kommission nicht anzunehmen, wenn die 
Regel zur Lenkung wirtschaftlichen Verhaltens der Mitglieder der Stabilität und 
Redlichkeit des sportlichen Wettbewerbs dient188. Fraglich ist, ob sich eine der-
artige Regel nicht ohnehin auch bei funktionierendem Wettbewerb auf dem Markt 
für die Organisation von Ligasportwettbewerben etablieren würde, sodass auch aus 
diesem Grund ein Ausbeutungsmissbrauch auszuschließen wäre. Jedenfalls besteht 
mit dem Schutz der Redlichkeit des sportlichen Wettbewerbs ein berechtigtes In-
teresse des Verbandes an einem Verbot mehrfacher Minderheitsbeteiligungen189.

	 184	So auch Punte, SpuRt 2017, 94, 95.
	 185	Vgl. Abschnitt A. I.; so auch Hovemann / Wieschemann, SpuRt 2009, 187, 191.
	 186	Vgl. https://fcbayern.com/de/club/fcb-ag, zuletzt abgerufen: 15. 03. 2020.
	 187	So wohl auch Punte, SpuRt 2017, 94, 95.
	 188	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. III. 2.
	 189	Vgl. auch Müller, in: Zieschang / Klimmer (Hrsg.), Unternehmensführung im Profifußball, 
19–44, S. 25.
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K. Transferbeschränkungen

Das FIFA-Transferreglement enthält in Art. 18 Abs. 3 einige Beschränkungen 
von Spielertransfers. Diese bestehen darin, dass ein Verein bei Interesse an einem 
Spieler, der bei einem anderen Verein unter Vertrag steht, vor Beginn der Verhand-
lungen mit diesem Spieler zunächst den anderen Verein zu benachrichtigen hat. 
Darüber hinaus darf ein Spieler nur dann einen Vertrag mit einem neuen Verein 
abschließen, wenn sein bisheriger Vertrag bei seinem vorherigen Verein nur noch 
höchstens sechs Monate läuft. Es handelt sich hierbei um Regeln zur Lenkung 
wirtschaftlichen Verhaltens.

I. Kartellverbot

Diese Bestimmungen dürften mit dem Kartellverbot zu vereinbaren sein. 

1. Tatbestand

Die Transferbestimmungen erfüllen den Tatbestand des Art. 101 Abs. 1 AEUV/ 
§ 1 GWB, da das Verhalten der Vereine und Spieler auf dem Transfermarkt ab-
gestimmt wird. Derartige wirtschaftsbezogene Verhaltensverbote erfüllen nach 
der Spruchpraxis zwar grundsätzlich die Voraussetzungen des Drei-Stufen-Tests, 
wenn sie der Stabilität und der Redlichkeit des sportlichen Wettbewerbs dienen190. 
Die Regelungen wirken aber gegenüber den Spielern als Dritten, da diese auf dem 
Spielermarkt als Ressource gehandelt werden, sodass die Wettbewerbsbeschrän-
kung nach hier vertretener Auffassung nicht unter den Voraussetzungen des Drei-
Stufen-Tests aus dem Kartellverbot herausfällt191. 

2. Freistellung

Die Transferbeschränkungen sind aber einzelfreistellungsfähig nach Art. 101 
Abs. 3 AEUV/§ 2 Abs. 1 GWB.

Nach der bisherigen Fallpraxis sind derartige Verhaltensverbote in wirtschaft-
lichen Lenkungsregeln einzelfreistellungsfähig, wenn sie der Redlichkeit und 
Stabilität des sportlichen Wettbewerbs dienen192. Dies ist der Fall, weil die Trans-
ferbestimmungen verhindern sollen, dass Mannschaften dadurch destabilisiert 
werden, dass Vereine übermäßig an Spielern „baggern“, die noch für längere Zeit 

	 190	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. III. 2. a) kk).
	 191	Vgl. Kapitel 4, Abschnitt D. I. 3. d) aa) (3).
	 192	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. III. 2. a) kk).
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bei einem anderen Verein unter Vertrag stehen193. Es ist davon auszugehen, dass 
die Regeln erforderlich sind, insbesondere um wirtschaftlich schwächere Vereine 
vor Störungen durch wirtschaftlich stärkere Vereine zu schützen. Die Regeln sind 
auch nicht unangemessen weitreichend und schalten den Wettbewerb auf dem 
Spielermarkt nicht vollständig aus.

II. Missbrauchsverbot

Ebenso dürften die Transferbestimmungen nicht missbräuchlich gegenüber den 
betroffenen Spielern und Vereinen sein i. S. d. Art. 102 AEUV/§ 19 GWB. Ein Aus-
beutungsmissbrauch durch die Klauseln erscheint fraglich. Sie dienen, wie bereits 
dargestellt, der Stabilität und Redlichkeit des sportlichen Wettbewerbs, sodass 
der Verband ein berechtigtes Interesse hat und der Missbrauch einer marktbeherr-
schenden Stellung daher nach den bisherigen Verlautbarungen der Kommission 
ausscheidet194.

Es ist zudem wahrscheinlich, dass derartige Klauseln auch bei funktionierendem 
Wettbewerb auf Ebene der Veranstalter der Sportwettbewerbe bestehen würden. In 
jedem Fall sind die Klauseln erforderlich und nicht unverhältnismäßig.

L. Verbot und Sanktionierung  
der Anrufung staatlicher Gerichte

Beispielhaft für das Verbot der Anrufung staatlicher Gerichte anstelle eines 
Schiedsgerichts und der Verhängung von Sanktionen bei einem Verstoß hiergegen 
ist der Fall des Schweizer Fußballvereins FC Sion, der auf Aufforderung der FIFA 
vom Schweizer Fußballverband mit Punktabzug von 36 Punkten bestraft wurde, 
nachdem er gegen eine von der FIFA ausgesprochenen Transfersperre ein staat-
liches Gericht angerufen und dort obsiegt hatte195.

I. Kartellverbot

Ein Verstoß gegen das Kartellverbot (Art. 101 AEUV/§ 1 GWB) einzig wegen 
des Verbotes der Anrufung staatlicher Gerichte ist unwahrscheinlich. Nicht er-
kennbar ist, dass das Verbot, ein staatliches Gericht anzurufen, den Wettbewerb 
beschränkt. Da die Anrufung staatlicher Gerichte keine wirtschaftliche Tätigkeit 

	 193	Anders Heermann, in: Arter / Baddeley (Hrsg.), Sport und Recht – 4 Tagungsband, 263–
296, S. 294 in Bezug auf ähnlich lautende Regelungen der englischen Football Association.
	 194	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. III. 2.
	 195	Dargestellt bei Hail, Spitzensport um Licht des Europäischen Kartellrechts, S. 359 f.
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darstellt, liegt nach dem relativen Unternehmensbegriff auch kein Handeln als 
Unternehmen vor, wenn vereinbart wird, keine staatlichen Gerichte anzurufen.

Nicht rundweg auszuschließen ist aber eine Wettbewerbsbeschränkung durch 
die verhängten Sanktionen wegen eines Verstoßes gegen das Verbot, da diese den 
Charakter eines Boykotts hat. In der Teilnahme an den sportlichen Wettbewer-
ben liegt wirtschaftliches Verhalten im Sinne des Kartellverbotes. Zwar führt ein 
Punktabzug nicht unmittelbar zu einem Abstieg und zu einer Geschäftsverweige-
rung der übrigen Ligamitglieder. Er hat aber das Potential hierzu, sodass er eben-
falls wettbewerbsbeschränkende Wirkung hat. 

Die bisherige Spruchpraxis äußert sich nicht ausdrücklich zu der Frage, wann 
Sanktionen mit dem Kartellverbot vereinbar sind196. Sofern sie sich mit Sanktio-
nen auseinandersetzte, befasste sie sich nur mit der Härte der Strafe, ohne auf das 
zugrunde liegende Verbot einzugehen. Deutlich wird, dass Sanktionen im Grund-
satz mit dem Kartellverbot vereinbar sind.

Zumindest fällt die Sanktion nach dem Drei-Stufen-Test aus dem Anwendungs-
bereich des Kartellverbotes heraus. Ein legitimer Zweck ist erkennbar. Die Sank-
tion dient der Durchsetzung der Verbandsstatuten. Derartige Maßnahmen dienen 
unmittelbar der Verfolgung des Verbandszwecks und wirken nur gegenüber Mit-
gliedern. Sanktionen sind notwendig mit der Durchsetzung der eigenen Regeln 
verbunden.

II. Missbrauchsverbot

Das Verbot der Anrufung staatlicher Gerichte anstelle eines Schiedsgerichts ist 
vor allem im Lichte des Missbrauchsverbots interessant, hält einer Prüfung anhand 
der Tatbestandsmerkmale aber stand197. Möglich ist ein Ausbeutungsmissbrauch 
durch unverhältnismäßige Konditionen. Zwar erscheint es fragwürdig, einem Mit-
glied den Rechtsschutz abzuschneiden, indem bereits der Gang zu staatlichen Ge-
richten mit Strafen belegt wird. 

Verbände dürfen aber nach der Rechtsprechung des BGH in ihren Satzungen 
Schiedszwang vorsehen198. Dies äußerte sich in der bisherigen Fallpraxis zwar nur 
dahingehend, dass sich staatliche Gerichte für unzuständig erklärten. Das Interesse 
am Schiedszwang besteht aber – auch nach der Argumentation des BGH im Pech-
stein-Urteil – gerade deshalb, weil mit Blick auf die Korruption in vielen Ländern 
der Erde anderenfalls keine einheitliche Anwendung der Statuten der Verbände 
gewährleistet werden kann. In eben diesen Fällen wäre nicht davon auszugehen, 
dass das staatliche Gericht der Schiedsklausel Beachtung schenkt.

	 196	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt A.
	 197	Kritisch Hail, Spitzensport im Licht des Europäischen Kartellrechts, S. 365 ff.
	 198	Siehe Kapitel 7, Abschnitt B. I. 4. e).
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Ebenso zulässig ist es, Satzungsverstöße oder Verstöße gegen andere Verbands-
regeln mit Sanktionen zu belegen. Erforderlich für die Zulässigkeit der Sanktion 
ist lediglich, dass das zugrundeliegende Verbot zulässig ist199. Somit darf also 
auch die satzungsmäßig untersagte Anrufung eines staatlichen Gerichts mittels 
Sanktionen durchgesetzt werden.

M. Vierjährige Sperre bei erstmaligem Dopingverstoß

Die WADA hat in Ziff. 10. 2. 1 ihres Anti-Doping-Code von 2015 erstmals unter 
bestimmten Voraussetzungen eine Regelsperre von vier Jahren bei einem erstma-
ligen Dopingverstoß festgelegt. Eine kürzere Sperre soll nur noch möglich sein, 
wenn der Athlet nachweist, dass er nicht vorsätzlich gedopt hat.

I. Kartellverbot

Die europäische Fallpraxis prüft Wettkampfsperren meist anhand des Maßstabs 
des Kartellverbotes.

1. Tatbestand

Wettkampfsperren erfüllen die Tatbestandsmerkmale des Kartellverbots nach 
Art. 101 Abs. 1 AEUV/§ 1 GWB, da sie (untechnisch gesprochen) einen Boykott 
der übrigen Teilnehmer gegenüber dem gesperrten Sportler begründen200. Eine 
Wettkampfsperre von vier Jahren beim erstmaligen Verstoß ist angesichts der meist 
nur relativ kurzen Gesamtdauer der Karriere zu lang, um mit dem Kartellverstoß 
vereinbar zu sein.

Unproblematisch ist zwar, dass Dopingregeln grundsätzlich dem Drei-Stufen-
Test standhalten und somit aus dem Tatbestand des Kartellverbotes herausfallen, 
zumal der EuGH den Drei-Stufen-Test gerade im Fall eines Dopingverstoßes im 
Sport angewendet hat201. Die entscheidende Frage ist aber, ob eine vierjährige 
Sperre bei einem erstmaligen Dopingverstoßes verhältnismäßig im Sinne der drit-
ten Stufe des Drei-Stufen-Tests ist. Die bisherigen Entscheidungspraxis verhält sich 
hierzu nicht eindeutig202. Die Frage lässt sich auch kaum eindeutig beantworten. 
Vielmehr ist dies eine Frage des Einzelfalls. Da die Karrieren der Athleten in den 
meisten Sportarten kaum länger als zehn bis 15 Jahre dauern, ist eine derartig 

	 199	Siehe Kapitel 8, Abschnitt B. II.
	 200	So auch Exner, ISLJ 2018, 128, 134; der EuGH ließ diese Frage allerdings offen, vgl. 
EuGH, Urt. v. 18. 07. 2006, Rs. C-519/04 P, Rn. 45 – Meca-Medina.
	 201	EuGH, Urt. v. 18. 07. 2006, Rs. C-519/04 P, Rn. 42 – Meca-Medina.
	 202	Siehe Kapitel 8, Abschnitt A. III. 2.
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lange Sperre tendenziell unangemessen lang203. Diese Überlegung stellte auch 
die Europäische Kommission im ISU-Fall an204. Lediglich vereinzelte Stimmen 
im Schrifttum halten auch Dopingstrafen von bis zu vier Jahren auch beim ersten 
Verstoß für verhältnismäßig205.

2. Freistellung

Auch eine Einzelfreistellung i. S. d. Art. 101 Abs. 3 AEUV/§ 2 Abs. 1 GWB einer 
vierjährigen Dopingsperre begegnet Bedenken. Zwar dient die Bekämpfung von 
Doping einem redlichen Sport und somit einem Effizienzgewinn. Wegen der Un-
verhältnismäßigkeit der vierjährigen Strafe bei erstmaligem Dopingverstoß geht 
die Sanktion aber über das zur Zweckerreichung erforderliche Maß hinaus. 

II. Missbrauchsverbot

Ebenso fällt das Ergebnis der Prüfung am Maßstab des Missbrauchsverbotes 
(Art. 102 AEUV/§ 19 GWB) aus, der von deutschen Gerichten im Bereich der Sank-
tionen zumeist angelegt wird. Einschlägig ist im Bereich der Wettkampfsperren das 
Diskriminierungsverbot, da der gesperrte Sportler gegenüber den nicht gesperrten 
Sportlern benachteiligt wird. Es erscheint fraglich, ob diese Ungleichbehandlung 
auch in diesem Ausmaß gerechtfertigt ist. Nach der bisherigen (wenn auch spär-
lichen) Fallpraxis in diesem Bereich sind Sperren von mehr als zwei Jahren bei 
erstmaligen Dopingverstößen missbräuchlich206.

N. Sanktionen bei Zuschauerausschreitungen

Zur Bekämpfung von Ausschreitungen durch Zuschauer greifen Verbände zu 
Sanktionen gegenüber Vereinen, die nicht von einem Verschulden des jeweiligen 
Vereins abhängig gemacht werden, dessen Zuschauer die Veranstaltung gestört 
haben207. Die Sanktionen bestehen einerseits in Geldstrafen, andererseits aber in 
sogenannten Geisterspielen, also Ligaspielen, bei denen der Verband den Besuch 
von Zuschauern verbietet.

	 203	So auch Exner, ISLJ 2018, 128, 136, der allerdings bereits bezweifelt, dass eine Sperre 
von mehr als zwei Jahren notwendig mit der Bekämpfung von Doping verbunden ist.
	 204	Kommission, Entsch. v. 08. 12. 2007, AT.40208, Rn. 186, 264 – International Skating 
Union’s Eligibility Rules.
	 205	Vgl. Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, S. 317, 
m. w. N.
	 206	Siehe Kapitel 8, Abschnitt B. VI.; vgl. auch Grätz, Missbrauch der marktbeherrschenden 
Stellung durch Sportverbände, S. 317, m. w. N.
	 207	Vgl. insb. zum DFB Wieschemann, KSzW 2013, 268, 270.
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I. Kartellverbot

Verschuldensunabhängige Verbandssanktionen gegen Vereine bei Ausschreitun-
gen von Zuschauern verstoßen gegen das Kartellverbot gemäß Art. 101 AEUV/§ 1 
GWB, sofern sie nicht auch auf den tatsächlichen Störer einwirken.

1. Tatbestand

Verschuldensunabhängige Sanktionen erfüllen – ebenso wie verschuldensab-
hängige Sanktionen – die Tatbestandsmerkmale des Kartellverbotes. Auch wenn 
rein finanzielle Sanktionen unmittelbar noch keinen Boykott begründen, wäre die 
ultima ratio bei einer Weigerung, eine Geldstrafe zu zahlen, ein Ausschluss vom 
Wettbewerb. Somit haben auch rein finanzielle Sanktionen einen Boykottcharakter.

Verschuldensunabhängige Geldstrafen erfüllen nicht die Voraussetzungen des 
Drei-Stufen-Tests. Aus der bisherigen Spruchpraxis lässt sich keine Antwort auf die 
Frage ablesen, ob eine verschuldensunabhängige Haftung für das Verhalten Dritter 
unter den Voraussetzungen des Drei-Stufen-Tests vom Kartellverbot ausgenommen 
wird. Die Kommission bejahte dies in Bezug auf Dopingsanktionen, argumentierte 
aber mit den besonderen Schwierigkeiten des Nachweises von Verschulden bei Do-
pingverstößen208. Im Fall störender Zuschauer stellt sich die Situation anders dar: 
Der Verein verfügt – anders als ein dopender Sportler – kaum über einen Wissens-
vorsprung gegenüber dem Verband. Es erscheint daher zweifelhaft, ob Sanktionen 
gegenüber dem Verein überhaupt geeignet sind, Ausschreitungen von Zuschauern 
zu bekämpfen, die die Sanktionen nicht unmittelbar trifft, während die Vereine 
ohnehin schon bemüht sind, Ausschreitungen von Zuschauern zu unterbinden209. 

Geisterspiele hingegen wirken sich unmittelbar auch auf das Austauschverhält-
nis des Vereins zu den Zuschauern aus, sodass derartige Sanktionen nicht bloß 
das Innenverhältnis des Verbandes berühren. Somit scheitert eine Ausnahme für 
Geisterspiele nach dem Drei-Stufen-Test bereits an seiner Anwendbarkeit210.

2. Freistellung

Eine Freistellung von Geldstrafen vom Kartellverbot nach Art. 101 Abs. 3 
AEUV/§ 2 Abs. 1 GWB scheidet aus. Wiederum ist entscheidend, dass Ausschrei-
tungen von Zuschauern kaum durch verschuldensunabhängige Sanktionen gegen-
über den Vereinen unterbunden werden können, sodass kein Effizienzgewinn er-
zeugt wird.

	 208	Siehe Kapitel 8, Abschnitt A. III. 5.
	 209	Zweifelnd auch Walker, NJW 2014, 119, 122 f.; Wieschemann, KSzW 2013, 268, 274.
	 210	Vgl. Kapitel 4, Abschnitt D. I. 3. d) aa).
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Anders verhält es sich bei Geisterspielen. Diese treffen nicht bloß den Verein, 
sondern unmittelbar auch die störenden Zuschauer. Somit liegt es durchaus nahe, 
dass auf deren zukünftiges Verhalten eingewirkt wird, was als Effizienzgewinn 
anzusehen wäre. Eine präventive Wirkung ergibt sich zudem dadurch, dass es na-
türlich keine Ausschreitung durch Zuschauer geben kann, wenn keine Zuschauer 
anwesend sind211. 

II. Missbrauchsverbot

Mangels Geeignetheit für deren Unterbindung dürften verschuldensunabhängige 
Sanktionen durch Geldstrafen gegenüber Vereinen bei Zuschauerausschreitungen 
kaum mit dem Missbrauchsverbot nach Art. 102 AEUV/§ 19 Nr. 1, 2. Var. GWB 
in der Ausformung des Diskriminierungsverbots vereinbar sein212. 

Anders verhält es sich bei Geisterspielen, die durch ihre präventive Wirkung 
auf Zuschauer geeignet sind, weitere Ausschreitungen einzudämmen. Präventive 
Durchsetzungsmaßnahmen erfordern nach der bisherigen Spruchpraxis kein Ver-
schulden213 Insofern können die Vereine zwar nur dann belangt werden, soweit 
ihnen selbst ein Verhalten im Zusammenhang mit dem regelwidrigen verhalten 
der Zuschauer vorzuwerfen ist214 Ausreichend dürfte aber sein, dass die Vereine 
die Bühne für die Ausschreitungen schaffen.

O. Ausschluss und Suspendierung von Sportverbänden

Unterschiedliche Voraussetzungen stellt das Kartellrecht an den Ausschluss 
oder die Suspendierung ganzer Sportverbände, abhängig von den jeweiligen Grün-
den, aus denen diese Maßnahmen ergriffen werden. Zu unterscheiden ist insofern 
zwischen dem Ausschluss oder der Suspendierung eines Verbandes aufgrund von 
Umständen, bezüglich derer ihn Verschulden trifft einerseits und aufgrund von 
Umständen, bezüglich derer ihn kein Verschulden trifft andererseits.

	 211	So auch Walker, NJW 2014, 119, 122; a. A. Wieschemann, KSzW 2013, 268, 275 f., da 
sich die Gefahr gerade nicht nur in den beiden Spielen realisiere, für die die Zuschauer aus-
geschlossen wurden.
	 212	So auch Bahners, CaS 2009, 25, 26 in Bezug auf § 242 BGB. 
	 213	Siehe Kapitel 8, Abschnitt B. IX.
	 214	Siehe Kapitel 8, Abschnitt B. VIII.

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58425-3 | Generated on 2025-10-18 15:03:05



Teil 3: Folgen und Folgerungen aus der Spruchpraxis﻿264

I. Verschuldensabhängiger Ausschluss oder Suspendierung 

Der Ausschluss oder die Suspendierung eines Verbandes aufgrund schuldhaften 
Verhaltens des Verbandes stellt eine Sanktion dar. Derartige Umstände, bezüglich 
derer den Verband Verschulden trifft, sind beispielweise Menschenrechtsverstöße 
durch den Verband selbst, die Austragung von Wettbewerben außerhalb des Ver-
bandsgebiets ohne das Einverständnis des dort ansässigen Verbandes, Unterstützung  
von (staatlich) organisiertem Doping oder Korruption innerhalb des Verbandes215. 

1. Kartellverbot

Der verschuldensabhängige Ausschluss oder Suspendierung eines Verbandes 
ist im Grundsatz ebenso mit dem Kartellverbot gemäß Art. 101 AEUV/§ 1 GWB  
vereinbar wie jede andere verschuldensabhängige Sanktion. Zwar ist keine Ent-
scheidungspraxis ersichtlich, die sich ausdrücklich mit der Vereinbarkeit von Sank-
tionen mit dem Kartellverbot auseinandersetzt. Die bisherige Entscheidungspraxis 
zu Sanktionen im Hinblick auf deren Art, deren Härte und deren Voraussetzun-
gen216 impliziert aber, dass verschuldensabhängige Sanktionen grundsätzlich mit 
dem Kartellverbot vereinbar sind.

Der Ausschluss oder die Suspendierung eines Verbandes weist Boykottcharak-
ter auf, sodass er grundsätzlich den Wettbewerb beschränkt i. S. d. Art. 101 Abs. 1 
AEUV/§ 1 GWB.

Derartige Sanktionen fallen aber – ihre Verhältnismäßigkeit im Einzelfall vo-
rausgesetzt – aus dem Anwendungsbereich des Kartellverbots heraus, da sie die 
Voraussetzungen des sog. Drei-Stufen-Tests erfüllen. Zum einen dienen sie einem 
legitimen Zweck im hier vertretenen Sinne217, indem sie der Durchsetzung der 
Regeln des jeweils übergeordneten Verbandes und somit der Verwirklichung des 
Verbandszwecks dienen und sich zudem auch nicht auf außerhalb des Verbandssys-
tems bestehende Personen auswirken. Zum anderen sind Sanktionen grundsätzlich 
notwendig mit der Durchsetzung von Regeln verbunden. Ob derartige Sanktionen 
verhältnismäßig sind, ist schließlich eine Frage des Einzelfalls.

In der bisherigen Entscheidungspraxis finden sich keine Fallbeispiele für die 
Vereinbarkeit des endgültigen Ausschlusses einer Person (natürliche Person, Verein 
oder Verband) aus dem privaten sportverbandlichen Rechtssystem mit dem Kartell-
verbot218. Jedenfalls müssen Sanktionen grundsätzlich verhältnismäßig sein219, so-

	 215	Fallbeispiele entlehnt aus Vieweg, in: Viewegs (Hrsg.), Erlanger Sportrechtstagungen 2018 
und 2019, 85–102, S. 86 ff.
	 216	Siehe Kapitel 8, Abschnitt A. II.
	 217	Vgl. Kapitel 4, Abschnitt D. I. 3. d) aa) (3).
	 218	Siehe Kapitel 8, Abschnitt A. III. 1.
	 219	Siehe Kapitel 8, Abschnitt A. III. 2.
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dass der Ausschluss als härteste zur Verfügung stehende Sanktionsform daher nur 
die ultima ratio sein kann. Er ist daher nur mit dem Kartellverbot vereinbar, wenn 
andere Sanktionen sich als nicht ausreichend erwiesen haben, um den Mitglieds-
verband zum Einlenken und somit zur Einhaltung der Verbandsregeln zu bewegen.

2. Missbrauchsverbot

Ebenso ist der Ausschluss oder die Suspendierung grundsätzlich mit dem Miss-
brauchsverbot nach Art. 102 AEUV/§ 19 GWB in seiner Ausformung des Diskrimi-
nierungsverbots vereinbar, wenn der Verband hierdurch für Umstände sanktioniert 
wird, bezüglich derer ihn ein Verschulden trifft. 

Während die Suspendierung grundsätzlich eine mit dem Missbrauchsverbot zu 
vereinbarende Sanktion ist220, finden sich in der bisherigen Entscheidungspraxis 
keine Fallbeispiele für die Vereinbarkeit des endgültigen Ausschlusses einer Per-
son (natürliche Person, Verein oder Verband) aus dem privaten sportverbandlichen 
Rechtssystem mit dem Missbrauchsverbot221. 

Jedenfalls müssen Sanktionen grundsätzlich verhältnismäßig sein222. Als här-
teste zur Verfügung stehende Sanktionsform kann der Ausschluss daher nur die 
ultima ratio sein und ist somit nur mit dem Missbrauchsverbot vereinbar, wenn 
andere Sanktionen sich als nicht ausreichend erwiesen haben, um den Mitglieds-
verband zum Einlenken und somit zur Einhaltung der Verbandsregeln zu bewegen.

II. Verschuldensunabhängiger Ausschluss oder Suspendierung

Ein Umstand, bezüglich dessen den Verband kein Verschulden trifft, liegt einer-
seits in der Einmischung durch staatliche Stellen in Angelegenheiten des Sportver-
bands und andererseits in der allgemeinen Menschenrechtslage in seinem Gebiet223.

1. Kartellverbot

Der Ausschluss oder die Suspendierung eines ganzen Verbandes aus Gründen, 
bezüglich derer ihn kein Verschulden trifft, sind nur in engen Grenzen mit dem 
Kartellverbot gem. Art. 101 Abs. 1 AEUV/§ 1 GWB vereinbar. Nach der bisherigen  
Entscheidungspraxis sind verschuldensunabhängige Sanktionen als mit dem Kar-

	 220	Siehe Kapitel 8, Abschnitt B. IV. 1.
	 221	Siehe Kapitel 8, Abschnitt B. IV. 1.
	 222	Siehe Kapitel 8, Abschnitt B. VI. 7.
	 223	Fallbeispiele entlehnt aus Vieweg, in: Viewegs (Hrsg.), Erlanger Sportrechtstagungen 2018 
und 2019, 85–102, S. 86 ff.
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tellverbot vereinbar angesehen worden, wenn ein Verschulden nur schwierig 
nachzuweisen gewesen wäre224. Mit Fällen, in denen den Sanktionsadressaten 
tatsächlich kein Verschulden traf, hat sich die Fallpraxis bis jetzt – soweit ersicht-
lich – nicht auseinandergesetzt. 

Der Ausschluss oder die Suspendierung eines Verbandes weist Boykottcharak-
ter auf, sodass er grundsätzlich den Wettbewerb beschränkt i. S. d. Art. 101 Abs. 1 
AEUV/§ 1 GWB.

Derartige Maßnahmen können aber – ihre Verhältnismäßigkeit im Einzelfall 
vorausgesetzt – gegebenenfalls die Voraussetzungen des Drei-Stufen-Tests erfül-
len und daher aus dem Anwendungsbereich des Kartellverbots herausfallen. Zum 
einen dienen sie einem legitimen Zweck im hier vertretenen Sinne225, weil sie sich 
jedenfalls unmittelbar gegenüber einer dem Verband angehörenden Person auswir-
ken und sofern sie der Verwirklichung des Verbandszwecks dienen. Dies ist jeden-
falls dann der Fall, wenn der betreffende Verband nicht mehr die Voraussetzungen 
einer Mitgliedschaft im übergeordneten Verband erfüllt, sodass dieser oder die 
von ihm organisierten Veranstaltungen selbst drohen, sich in ihrem Charakter zu 
ändern. Insofern stellt die Maßnahme keine Sanktion dar, sondern eine präventive 
Maßnahme zum Schutz des Verbandes und seiner Veranstaltungen. Diese Voraus-
setzungen können erfüllt sein, wenn staatliche Stellen Einfluss auf den Verband 
nehmen. Präventive Maßnahmen sind jedenfalls grundsätzlich zulässig226. 

Sofern der Verband aufgrund der allgemeinen Menschenrechtslage in dem Land 
ausgeschlossen oder suspendiert werden soll, kann diese Argumentation nicht 
durchgreifen, sodass derartige Maßnahmen kaum aufgrund des Drei-Stufen-Tests 
aus dem Anwendungsbereich des Kartellverbots fallen. Damit ein Ausschluss oder 
eine Suspendierung aus diesem Grund nach Art. 101 Abs. 3 AEUV/§ 2 Abs. 1 GWB 
freigestellt werden, müsste sie einen Effizienzgewinn erzeugen. Zu fordern wäre 
also, das die sportlichen Wettkämpfe verbessert würden, wenn der betreffende 
Verband ausgeschlossen oder suspendiert wird. Dies ist allerdings nicht ersicht-
lich, wenn die Menschenrechtslage im Land des Verbands der einzige Grund für 
den Ausschluss oder die Suspendierung ist.

Im Übrigen kann der Ausschluss als härteste zur Verfügung stehende Durch-
setzungsmaßnahme wiederum nur die ultima ratio sein. Er ist daher nur mit dem 
Kartellverbot vereinbar, wenn andere Durchsetzungsmittel sich als nicht ausrei-
chend erwiesen haben, um wieder die gewünschten Verhältnisse in dem Mitglieds-
verband herzustellen.

	 224	Siehe Kapitel 8, Abschnitt A. III. 5.
	 225	Vgl. Kapitel 4, Abschnitt D. I. 3. d) aa) (3).
	 226	Siehe Kapitel 8, Abschnitt A. II.
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2. Missbrauchsverbot

Ebenso sind der Ausschluss oder die Suspendierung eines ganzen Verbandes 
aus Gründen, bezüglich derer ihn kein Verschulden trifft, nur in engen Grenzen 
mit dem Missbrauchsverbot gem. Art. 102 AEUV/§ 19 GWB in seiner Ausformung 
des Diskriminierungsverbots vereinbar. Nach der bisherigen Entscheidungspra-
xis sind verschuldensunabhängige Durchsetzungsmaßnahmen als mit dem Miss-
brauchsverbot vereinbar angesehen worden, wenn sie präventiver Natur sind, was 
insbesondere auf die Suspendierung zutrifft227.

Diese Voraussetzung kann erfüllt sein, wenn der betreffende Verband nicht 
mehr die Voraussetzungen einer Mitgliedschaft im übergeordneten Verband er-
füllt, sodass er selbst oder die von ihm organisierten Veranstaltungen selbst dro-
hen, sich in ihrem Charakter zu ändern. Dies kann der Fall sein, wenn staatliche 
Stellen Einfluss auf den Verband nehmen. Sofern der Verband hingegen aufgrund 
der allgemeinen Menschenrechtslage in dem Land ausgeschlossen oder suspen-
diert werden soll, ohne dass sich dies zugleich in irgendeiner Weise auf den über-
geordneten Verband oder die von ihm veranstalteten Wettkämpfe auswirkt, kann 
diese Argumentation nicht durchgreifen, sodass Maßnahmen gegen den Verband 
wegen der Menschenrechtslage in seinem Land kaum mit dem Missbrauchsverbot 
vereinbar sind. Hiergegen spricht auch, dass die Maßnahme in diesem Fall den 
Charakter einer Sanktion hat, die gegenüber Verbänden nach der bisherigen Fall-
praxis nicht wegen des Verhaltens einer dritten Person verhängt werden kann, auf 
das der Verband keinen Einfluss hat228.

Ferner müssen Durchsetzungsmaßnahmen verhältnismäßig sein229. Daher kann 
der Ausschluss als härteste zur Verfügung stehende Durchsetzungsmaßnahme nur 
die ultima ratio sein und ist somit nur mit dem Missbrauchsverbot vereinbar, wenn 
andere Sanktionen sich als nicht ausreichend erwiesen haben, um wieder die ge-
wünschten Verhältnisse in dem Mitgliedsverband herzustellen.

	 227	Siehe Kapitel 8, Abschnitt B. XI. 2. und 3.
	 228	Siehe Kapitel 8, Abschnitt B. VIII. 2.
	 229	Siehe Kapitel 8, Abschnitt B. VI. 7.
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Zusammenfassung

Im Folgenden werden die in dieser Arbeit herausgearbeiteten kartellrechtlichen 
Anforderungen an private Rechtssysteme im Sport zusammengefasst. Die Darstel-
lung dieser Ergebnisse wird durch die sich aus Ihnen jeweils ergebende kartellrecht-
liche Bewertung noch nicht entschiedener kartellrechtlicher Fragen im Sport ergänzt.

A. Rechtssetzung

Bei der Rechtssetzung im Sport spielen sowohl das Kartellverbot als auch das 
Missbrauchsverbot eine bedeutende Rolle. Wie dargestellt, ist zwischen Organisa-
tions-, Außenbeziehungs-, Verhaltens-, Verteilungs- und Innenbeziehungsnormen 
zu unterscheiden1.

I. Organisationsnormen

Zuständigkeitsregeln sind als Organisationsnormen – sofern sie überhaupt am 
Kartellrecht zu messen sind – nach weitverbreiteter Fallpraxis u. a. der Europä
ischen Kommission und des Bundeskartellamtes jedenfalls dann freistellungs-
fähig, wenn sie geeignet und erforderlich sind, um ein besser zu vermarktendes 
Liga-Produkt anbieten zu können2. So kann etwa eine zentrale Instanz die Ver-
marktung anstelle der originären Rechteinhaber übernehmen. 

Bei derartigen Organisationsnormen ist darauf zu achten, dass sie den Markt 
auf nachgelagerten Handelsstufen nicht mehr als erforderlich verschließen und 
sich die aus der zentralen Vermarktung ergebende Monopolisierung nicht weiter 
durchzieht3. 

Die Abtretung der Fernsehrechte an Veranstaltungsserien, bspw. Rennserien, 
von Veranstaltern an den Verband begründet nach Auffassung der Europäischen 
Kommission die dauernde Gefahr des Behinderungsmissbrauchs gegenüber kon-
kurrierenden Veranstaltungen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Verbände zu-
gleich für die Regelsetzung zuständig sind, sodass sie in der Lage sind, die Serien 
der Wettbewerber regulatorisch zu behindern4. Zulässig ist hingegen die Abtretung 

	 1	Siehe Kapitel 1, Abschnitt A. II.
	 2	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. I. 8.
	 3	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. I. 8.
	 4	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. I.
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der Rechte an den Organisator der Veranstaltungsserie, wenn dieser nicht zugleich 
regulatorisch tätig ist5. 

Die besonderen Prinzipien des Sports äußern sich bei Organisationsnormen zur 
Schaffung eines besser zu vermarktenden Liga-Produkts nicht6. Etwas anderes 
könnte allenfalls gelten, sofern die ausgeglichenere wirtschaftliche Stärke der 
Wettbewerber (competitive balance) als Effizienzgewinn der zentralen Vermark-
tung anerkannt würde. Insofern würde sich das Konkurrenzprinzip des Sports 
äußern7.

II. Außenbeziehungsnormen

Bei den Außenbeziehungen der Verbände zu Dritten ist zu konstatieren, dass  
sowohl die in Statuten festgelegte Unterwerfung Dritter unter die Verbandsre-
geln als auch deren Verpflichtung auf Verhaltenskodizes bei etwaigen Vertrags
schlüssen der Verbandsmitglieder mit diesen Dritten nicht grundsätzlich unter 
das Kartellverbot fallen8. Die Vereinbarkeit des Genehmigungsvorbehalts des 
Verbands für verbandsfremde Wettbewerbe mit dem Kartellverbot bleibt unklar, 
aber höchst zweifelhaft9. 

Entscheidungspraxis zur Vereinbarkeit von Aufnahmeregelungen mit dem Kar-
tellverbot existiert nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass ein geschlossenes Li-
gasystem jedenfalls im Profibereich nicht mit dem Kartellverbot vereinbar ist10. 

Im Bereich der Aufnahmeregelungen ist das Missbrauchsverbot von hoher Re-
levanz. Die Aufnahme darf zum einen verweigert werden, wenn der Aufnahme-
willige bestimmte, nicht willkürlich aufgestellte Kriterien nicht erfüllt, die aber 
erforderlich sind, um den Charakter des Verbandes zu erhalten11.

Das Ein-Platz-Prinzip auf untergeordneter Verbandsebene kann in den Statuten 
übergeordneter Verbände nach gefestigter Rechtsprechung des BGH nur insofern 
durchgesetzt werden, als dass die Auswahl nicht unbillig sein darf. Es darf keine 
stete Quelle der Diskriminierung geschaffen werden12. Daher ist es unzulässig, 
bei zwei aufnahmewilligen Regionalverbänden das Prioritätsprinzip anzuwenden. 
Erforderlich sind qualitative Kriterien. Milderes Mittel ist meist die Aufnahme 
mehrerer Verbände, die in Verbandsangelegenheiten ein einheitliches Stimmrecht 

	 5	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. I.
	 6	Vgl. Kapitel 6, Abschnitte A. I. 8. und B. I.
	 7	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. I. 8.
	 8	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. II. 1.
	 9	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. II. 2.
	 10	Siehe Ausführungen in Kapitel 10, Abschnitt F. I.
	 11	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. II. 8.
	 12	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. II. 8.
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haben13. Zumindest im Profibereich dürften auch geschlossene Ligasysteme gegen 
das Missbrauchsverbot verstoßen14.

Auch in diesen Außenbeziehungsnormen kommen die besonderen Prinzipien 
des Sports nicht zum Ausdruck15.

III. Verhaltensnormen

1. Sportausübungsregeln

Normen zur Sportausübung, sowohl Verbote als auch Gebote, fallen unter den 
Voraussetzungen des Drei-Stufen-Tests grundsätzlich aus dem Anwendungsbereich 
des Kartellverbots heraus, solange sie auf sportbezogen Gründen beruhen16. Dies 
ist nach der Praxis der Europäischen Kommission insbesondere der Fall, wenn 
sie erforderlich sind, um einen einheitlichen sportlichen Wettbewerb in einem be-
stimmten Modus zu gewährleisten17. Darüber hinaus sind sie zulässig, um die 
Chancengleichheit der Sportler zu schützen18. Unter diesen Voraussetzungen ha-
ben die Verbände einen weitgehenden Gestaltungsspielraum19. Außerhalb sport-
bezogener Gründe dürfte hingegen die allgemeine Handlungsfreiheit der Sportler 
bzw. Sportvereine schwerer wiegen und bspw. Inländerquoten bzw. Quoten von 
im Inland ausgebildeten Spielern in Sportmannschaften gegen das Kartellverbot 
verstoßen20.

Verbote bei der Ausübung des Sports (wie z. B. das Dopingverbot) sind nach 
landgerichtlicher Rechtsprechung mit dem Missbrauchsverbot vereinbar, sofern 
sie der Chancengleichheit dienen. Hierbei gilt, dass auch der Gesundheitsschutz 
von Sportlern und Tieren ein Aspekt der Chancengleichheit ist21. Auch Gebote 
im Bereich der Sportausübung (wie z. B. das System von Hin- und Rückspielen) 
sind nach der Europäischen Kommission zumindest dann mit dem Missbrauchs-
verbot vereinbar, wenn sie der Chancengleichheit dienen22. Dasselbe gilt für Re-
geln, die erforderlich sind, um Wettbewerbe nach einem bestimmten gewünschten 
Modus auszutragen (wie z. B. Anforderungen an die Nationalität der eingesetzten 
Sportler bei Wettbewerben zwischen Nationalmannschaften)23. Da Inländerquoten 

	 13	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. II. 8.
	 14	Siehe Ausführungen in Kapitel 10, Abschnitt F. II.
	 15	Vgl. Kapitel 6, Abschnitte A. II. 3. und B. II. 7.
	 16	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. III. 1.
	 17	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. III. 1.
	 18	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. III. 1.
	 19	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. III. 1.
	 20	Siehe Ausführungen in Kapitel 10, Abschnitt I. I.
	 21	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. III. 1. a).
	 22	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. III. 1. b).
	 23	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. III. 1. c).
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bzw. Quoten von im Inland ausgebildeten Spielern in Sportmannschaften diese 
Voraussetzungen nicht erfüllen und auch sonst kein Rechtfertigungsgrund ersicht-
lich ist, spricht einiges dafür, dass derartige Regeln gegen das Missbrauchsverbot 
verstoßen24.

Sportbezogene Verhaltensregeln sind Ausdruck des Gleichheitsprinzips im 
sportlichen Wettbewerb25. 

2. Nichtsportbezogene wirtschaftliche Lenkungsregeln

Nichtsportbezogene wirtschaftliche Lenkungsregeln hat die gerichtliche und be-
hördliche Entscheidungspraxis bislang unter den folgenden Voraussetzungen als 
mit dem Kartellverbot und dem Missbrauchsverbot vereinbar angesehen:

a) Regeln zum Schutz der Stabilität und  
Redlichkeit des sportlichen Wettbewerbs

Sofern nichtsportbezogene Regeln zur Lenkung des wirtschaftlichen Verhaltens 
der Mitglieder ohne unmittelbare Auswirkung auf die Ausübung des Sports über-
haupt den Wettbewerb beschränken (was nach Auffassung des EuG bspw. nicht der 
Fall ist, wenn die bloße Dauer eines Vertrags beschränkt wird26), fallen sie nach 
der Entscheidungspraxis der Europäischen Kommission und einiger Gerichte unter 
den Voraussetzungen des Drei-Stufen-Tests aus dem Anwendungsbereich des Kar-
tellverbots heraus oder sind zumindest freistellungsfähig, wenn sie dazu dienen, 
die Redlichkeit und die Stabilität des sportlichen Wettbewerbs zu gewährleisten27.

Ebenso sind nichtsportbezogene wirtschaftliche Lenkungsregeln nach den bis-
herigen Verlautbarungen der Europäischen Kommission mit dem Missbrauchsver-
bot vereinbar, sofern sie die Stabilität und Redlichkeit des sportlichen Wettbewerbs 
schützen und somit dessen Vermarktbarkeit fördern28. 

Nach dem Vorgesagten dürften insbesondere auch Regeln wie das Verbot der 
kapitalmäßigen Beteiligung an mehreren Mannschaften, die an demselben sport
lichen Wettbewerb teilnehmen29, sowie bestimmte Transferbeschränkungen30 mit 
dem Kartellverbot und dem Missbrauchsverbot vereinbar sein. Zweifel bestehen 

	 24	Siehe Ausführungen in Kapitel 10, Abschnitt I. II.
	 25	Vgl. Kapitel 6, Abschnitte A. III. 1. und B. III. 1. d).
	 26	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. III. 2. a) dd). 
	 27	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. III. 2. a) kk). 
	 28	Vgl. Kapitel 6, Abschnitte B. III. 2. a) und B. III. 2. b).
	 29	Zur Vereinbarkeit mit dem Kartellverbot: Kapitel 10, Abschnitt J. I.; zur Vereinbarkeit 
mit dem Missbrauchsverbot: Kapitel 10, Abschnitt J. II.
	 30	Zur Vereinbarkeit mit dem Kartellverbot: Kapitel 10, Abschnitt K. I.; zur Vereinbarkeit 
mit dem Missbrauchsverbot: Kapitel 10, Abschnitt K. II.
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hingegen, ob eine einheitliche Obergrenze des Budgets, das Vereine für Spieler 
ausgeben dürfen31, oder eine prozentuale Sonderabgabe bei überschreiten eines 
bestimmtes Budgets (sog. luxury tax)32 mit dem Kartellverbot und dem Miss-
brauchsverbot vereinbar sind.

Während der Schutz der Redlichkeit des Wettbewerbs auf das Leistungsprinzip 
zurückgeht, weil er sicherstellt, dass tatsächlich rein sportliche Leistungen erbracht 
werden33, beruht der Schutz der Stabilität des Wettbewerbs auf dem Konkurrenz-
prinzip, da dieser die Existenz der Wettbewerber sichert34. 

b) Regeln zur verbesserten Vermarktbarkeit des sportlichen Wettbewerbs

Nichtsportbezogene wirtschaftliche Lenkungsregeln sind nach erstinstanzlicher 
europäischer sowie obergerichtlicher Rechtsprechung freistellungsfähig vom Kar-
tellverbot, wenn sie dem Schutz ethischer Belange der Mitglieder des Verbandes 
dienen, wie z. B. das Lizenzerfordernis für Spielervermittler und der Jugend-
schutz35. Schließlich kann davon ausgegangen werden, dass sie freistellungsfähig 
sind, wenn sie ästhetischen Zwecken dienen und daher die Vermarktbarkeit des 
Wettbewerbs steigern36. Für die Einzelfreistellungsfähigkeit des Verbotes der Be-
teiligung eines Investors an einer Mannschaft mit der Mehrheit der Stimmrechte  
spricht, dass dieses Verbot es ggf. erlaubt, ein besser zu vermarktendes Liga-
Produkt anzubieten, was jedenfalls im Bereich der Organisationsnormen als Ef-
fizienzgewinn anerkannt ist37.

Ebenso sind Beschränkungen zu ästhetischen Zwecken mit dem Missbrauchsver-
bot vereinbar, wie z. B. das Verbot der Veräußerung von Namensrechten an einem 
Verein38. Mit dieser Erwägung dürfte sich auch ein Verbot der mehrheitlichen  
Beteiligung eines Investors an einer Mannschaft rechtfertigen lassen39. Die Be-
schränkung der Vermarktungstätigkeiten der Mitglieder zum Schutz eigener wirt-
schaftlicher Interessen des Verbandes verstößt aber gegen das Missbrauchsverbot40.

Insofern stehen die Verbote nicht mit den Besonderheiten des sportlichen Wett-
bewerbs im Zusammenhang41. 

	 31	Zur Vereinbarkeit mit dem Kartellverbot: Kapitel 10, Abschnitt B. I.; zur Vereinbarkeit 
mit dem Missbrauchsverbot: Kapitel 10, Abschnitt B. II.
	 32	Zur Vereinbarkeit mit dem Kartellverbot: Kapitel 10, Abschnitt C. I.; zur Vereinbarkeit 
mit dem Missbrauchsverbot: Kapitel 10, Abschnitt C. II.
	 33	Vgl. Kapitel 6, Abschnitte A. III. 2. a) kk). und B. III. 2. f).
	 34	Vgl. Kapitel 6, Abschnitte A. III. 2. a) kk). und B. III. 2. f).
	 35	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. III. 2. a) kk).
	 36	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. III. 2. a) kk).
	 37	Siehe Ausführungen in Kapitel 10, Abschnitt A. I. 2.
	 38	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. III. 2. d).
	 39	Siehe Ausführungen in Kapitel 10, Abschnitt A. II.
	 40	Vgl. Kapitel 6, Abschnitte B. III. 2. c) und B. III. 2. e).
	 41	Vgl. Kapitel 6, Abschnitte A. III. 2. a) kk) und B. III. 2. f).
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c) Sonstige nichtsportbezogene wirtschaftliche Lenkungsregeln

Subsidiäre Regeln zur Streitvermeidung für den Fall, dass bestimmte Aspekte 
nicht vertraglich geregelt worden sind, beschränken den Wettbewerb nach Auf-
fassung der Europäischen Kommission nicht42.

Auch diese Regeln stehen nicht mit den Besonderheiten des sportlichen Wett-
bewerbs im Zusammenhang43. 

3. Sportbezogene wirtschaftliche Lenkungsregeln

Regeln zur Lenkung wirtschaftlichen Verhaltens mit unmittelbarer Auswir-
kung auf die Sportausübung (bspw. Vorgaben über zu verwendende Materialien) 
müssen sportlich begründet sein. Anderenfalls verstoßen sie im Zweifel gegen das 
Kartellverbot44. 

In den sportbezogenen wirtschaftlichen Lenkungsregeln spiegelt sich das Leis-
tungsprinzip im Sport, wenn sie dazu dienen, die Sportler leistungsfähiger zu ma-
chen45. Das Gleichheitsprinzip äußert sich hingegen, wenn die betreffende Regel 
einheitliche Bedingungen schaffen soll46. 

IV. Verteilungsnormen

1. Verteilung zwischen Mitgliedern

Ob und inwieweit die Umverteilung von Ressourcen – und entsprechend auch 
von Einnahmen47 – zwischen den Mitgliedern mit dem Kartellverbot vereinbar 
ist, ist nicht geklärt. Akteure sollten sich jedenfalls im Bereich der Einzelfreistel-
lung auf das häufig vorgebrachte Argument der competitive balance nicht verlas-
sen, da sich die Europäische Kommission hierbei zurückhaltend geäußert hat48 
und bis jetzt von deutschen oder europäischen Behörden oder Gerichten noch in 
keinem Fall eine Wettbewerbsbeschränkung einzig aufgrund der Schaffung eines 
finanziellen Gleichgewichts für freistellungsfähig erachtet wurde49. Lediglich 
als kollaterale Begleiterscheinung bei der Verfolgung anderer Ziele im Bereich der 

	 42	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. III. 2. a) cc).
	 43	Vgl. Kapitel 6, Abschnitte A. III. 2. a) kk).
	 44	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. III. 2. b).
	 45	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. III. 2. b).
	 46	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. III. 2. b).
	 47	Siehe Ausführungen in Kapitel 10, Abschnitt D. I.
	 48	Siehe Kapitel 6, Abschnitt A. I. 5.
	 49	Siehe auch Kapitel 6, Abschnitt A. IV. 1.
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Organisation war dies bislang der Fall50. Entsprechend ist unsicher, ob ein Drafting-
System zur (gleichmäßigen) Verteilung von Nachwuchsspielern zwischen den Mit-
gliedern einer Sportliga mit dem Kartellverbot vereinbar ist51. 

Auch wenn die Vereinbarkeit der Umverteilung von Ressourcen zwischen den 
Mitgliedern mit dem Missbrauchsverbot bislang nicht Gegenstand gerichtlicher 
oder behördlicher Entscheidungen war, spricht einiges für einen Verstoß gegen das 
Missbrauchsverbot durch derartige Regeln52. Entsprechendes gilt wiederum für 
Drafting-Systeme zur gleichmäßigen Verteilung von Nachwuchsspielern zwischen 
den Mitgliedern einer Sportliga53.

Hierin kommt die bereits aufgeworfene Diskussion der Reichweite des Konkur-
renzprinzips im Sport zum Ausdruck54. 

2. Verteilung zugunsten des Verbandes

Mit dem Kartellverbot vereinbar sind grundsätzlich Regelungen zur Umvertei-
lung von Ressourcen von Mitgliedern zugunsten des Verbandes, um den Verband 
zur Erfüllung seiner wirtschaftlichen Verpflichtungen zu befähigen55.

Die Erhebung von Ressourcen von Nichtmitgliedern ist insoweit freistellungs-
fähig, als die Ressourcen nicht im Wettbewerb mit diesen Nichtmitgliedern ein-
gesetzt werden dürfen, sondern nur zu dem Zweck erhoben werden, Kosten für 
Maßnahmen zu decken, von denen auch die Nichtmitglieder profitieren. Darüber 
hinaus ist die Aufstellung klarer Kriterien der Erhebung erforderlich56.

Bei der Verteilung von Ressourcen sind Verpflichtungen der Mitglieder zur 
Unterstützung des Verbandes auch nicht missbräuchlich, wenn der Verband die 
Ressourcen benötigt, um seine Aufgaben wahrnehmen zu können57. Ein Miss-
brauch bei der Verpflichtung zur Erbringung nichtmonetärer Leistungen ist hin-
gegen nur sicher auszuschließen, wenn eine Entschädigung gezahlt wird. Das an-
derslautende Urteil des OLG Düsseldorf überzeugt aus systematischen Gründen 
nicht58. Dies gilt auch gegenüber Nichtmitgliedern, die ebenfalls zu Abgaben ge-
zwungen werden können, wenn sie von der Tätigkeit des Verbandes profitieren59. 

	 50	Siehe namentlich im Rahmen von Organisationsnormen Kapitel 6, Abschnitt A. I. 8.
	 51	Siehe Ausführungen in Kapitel 10, Abschnitt H. I.
	 52	Siehe Ausführungen in Kapitel 10, Abschnitt D. II.
	 53	Siehe Ausführungen in Kapitel 10, Abschnitt H. II.
	 54	Siehe Kapitel 3, Abschnitt B.
	 55	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. IV. 2.
	 56	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. IV. 3.
	 57	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. IV. 1. a).
	 58	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. IV. 1. b).
	 59	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. IV. 2.

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58425-3 | Generated on 2025-10-18 15:03:05



275Zusammenfassung 

In den Verteilungsnormen zugunsten des Verbandes zeigt sich keines der Prin-
zipien des sportlichen Wettbewerbs60.

V. Innenbeziehungsnormen

1. Gewährung von Rechten

Nominierungskriterien von Sportlern zu Wettkämpfen sowie wirtschaftliche Li-
zenzierungsanforderungen für Vereine zur Teilnahme an Ligasportveranstaltungen 
verstoßen nach der Praxis der Europäischen Kommission unter den Voraussetzun-
gen des Drei-Stufen-Tests nicht gegen das Kartellverbot61. Dies gilt für Nominie-
rungskriterien, sofern sie einen ordnungsgemäßen Wettkampf ermöglichen62, und 
für wirtschaftliche Lizenzierungsanforderungen, sofern sie erforderlich sind, um 
die Stabilität des sportlichen Wettbewerbs zu gewährleisten63. Ästhetische Voraus-
setzungen für die Lizenzierung von Mannschaften für einen Ligawettbewerb sind 
einzelfreistellungsfähig, wenn sie es ggf. erlauben, ein besser zu vermarktendes 
Liga-Produkt anzubieten, was jedenfalls im Bereich der Organisationsnormen als 
Effizienzgewinn anerkannt ist64.

Lizenzierungs- und Qualifikationsregeln verstoßen nach derzeitigem Stand der 
Rechtsprechung und Entscheidungspraxis der Europäischen Kommission auch 
nicht gegen das Missbrauchsverbot, wenn sie der Stabilität der Wettbewerbe die-
nen und die Anforderungen nicht diskriminierend oder willkürlich sind65. Bei 
Nominierungskriterien für internationale Wettbewerbe verfügen die Verbände 
grundsätzlich über einen Beurteilungsspielraum66. Die Verbände können den ent-
scheidungserheblichen Zeitraum nach eigenem Ermessen festlegen67. Ästhetische 
Anforderungen an die Lizenzierung von Mannschaften für einen Ligawettbewerb 
sind mit dem Missbrauchsverbot vereinbar68. Ferner müssen sie vollständig sein, 
um die Planung seitens der Teilnehmer zu ermöglichen.

In Qualifikationsregeln, Nominierungskriterien und wirtschaftlichen Lizen-
zierungsregeln kommt das Konkurrenzprinzip zum Ausdruck69. Rein ästhetische 
Lizenzierungskriterien stehen hingegen nicht im Zusammenhang mit den Beson-
derheiten des sportlichen Wettbewerbs70.

	 60	Vgl. Kapitel 6, Abschnitte A. IV. 4 und B. IV. 3.
	 61	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. V. 1. d).
	 62	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. V. 1. a).
	 63	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. V. 1. b).
	 64	Siehe Ausführungen in Kapitel 10, Abschnitt E. I.
	 65	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. V. 1. a) ee).
	 66	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. V. 1. d).
	 67	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. V. 1. d).
	 68	Siehe Ausführungen in Kapitel 10, Abschnitt E. II.
	 69	Vgl. Kapitel 6, Abschnitte A. V. 1. und B. V. 1. e).
	 70	Vgl. Kapitel 6, Abschnitte A. V. 1. und B. V. 1. e).
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2. Anforderungen an Normen zur Gewährung von Rechten

Das Kartellverbot lässt es nach landgerichtlicher Rechtsprechung zu, Qualifi-
kationsregeln auch nachträglich noch zu ändern. Die der Regeländerung zugrun-
deliegende Ermessensausübung darf aber nicht auf einer fehlerhaften Tatsachen-
grundlage oder sonst einer Fehleinschätzung beruhen71.

Das Missbrauchsverbot setzt im Bereich der Innenbeziehungen auf der Ebene 
der Vereinswettbewerbe nach derzeitigem Stand der Rechtsprechung voraus, dass 
die Lizenzierungs- und Qualifikationsregeln hinreichend eindeutig und vollstän-
dig sind, sodass die Vereine Planungssicherheit haben, soweit dies die sportlichen 
(Zwischen-)Ergebnisse erlauben72. Bei Nominierungskriterien ist erforderlich, 
dass für alle Teilnehmer dieselben Kriterien gelten73. 

Bei diesen formellen Anforderungen an Innenbeziehungsnormen kommt das 
Gleichheitsprinzip zum Ausdruck74.

3. Modus von Wettbewerben

Bei der Festlegung des Modus sportlicher Wettbewerbe sind nach Generalanwalt 
Cosmas sowohl Leistungskriterien als auch Länderquoten mit dem Missbrauchs-
verbot vereinbar75. Dies dürfte auch für Ordnungskriterien wie das Alter oder 
das Geschlecht gelten76. 

In Leistungskriterien äußert sich das Leistungsprinzip des Sports und in 
den Ordnungskriterien das Gleichheitsprinzip77, in Länderquoten hingegen das 
Konkurrenzprinzip78.

Zwecks Nachwuchsförderung erlaubt es das Missbrauchsverbot Verbänden, 
eine Altersbeschränkung bei Wettbewerben festzulegen, worin sich das Konkur-
renzprinzip äußert79. Ferner können Verbände die Teilnahme an sportlichen Wett-
kämpfen bei Gesundheitsgefahren verbieten80. Hierin verdeutlicht sich keines der 
Prinzipien des sportlichen Wettbewerbs81. 

	 71	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. V. 1.
	 72	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. V. 1. a) ee).
	 73	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. V. 1. d).
	 74	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. V. 1. e).
	 75	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. V. 1. c).
	 76	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. V. 1. c).
	 77	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. V. 1. e).
	 78	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. V. 1. e).
	 79	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. V. 1. e).
	 80	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. V. 1. b).
	 81	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. V. 1. e).
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4. Verpflichtung von Mitgliedern

Loyalitätspflichten bzw. Erlaubnisvorbehalte für die Teilnahme an Wettkämp-
fen unabhängiger Veranstalter verstoßen grundsätzlich gegen das Kartellverbot82 
und können den Mitgliedern allenfalls dann auferlegt werden, wenn sie aus sach-
lichen Gründen erforderlich sind. Die Europäische Kommission hat die Einzel-
freistellungsfähigkeit bislang nur im Fall mangelnder Sicherheitsstandards83 und 
zum Schutz des Veranstaltungskalenders84 anerkannt. Das EuG hat allerdings 
anerkannt, dass der Schutz einheitlicher Standards für den Sport sowie der kör-
perlichen und moralischen Integrität der Sportler legitime Zwecke im Sinne des 
Drei-Stufen-Tests sein können85, sodass hierauf gerichtete Maßnahmen ggf. nicht 
gegen das Kartellverbot verstoßen. Die Voraussetzungen für die Genehmigung des 
Wettkampfes eines verbandsfremden Veranstalters zwecks „Legalisierung“ der 
Teilnahme hieran dürfen nicht zu hoch sein86 und die Entscheidung darf nach 
jedenfalls in Belgien gefestigter Praxis nicht im freien Ermessen des Verbands 
stehen87. Im Übrigen fehlt Entscheidungspraxis. 

Es ist mit dem Missbrauchsverbot vereinbar, dass Verbände Sportler im Ver-
bandsinteresse zur Teilnahme an eigenen Veranstaltungen verpflichten88. Ein Er-
laubnisvorbehalt für die Teilnahme an fremden Veranstaltungen ist nur zum unmit-
telbaren Schutz des Sportlers, insbesondere dessen Gesundheit, oder des Verbandes 
zulässig, nicht jedoch wegen bloßer wirtschaftlicher Interessen des Verbandes89. 
Die Entscheidung über die Genehmigung des Wettkampfes eines verbandsfremden 
Veranstalters zwecks „Legalisierung“ der Teilnahme hieran darf nach jedenfalls in 
Belgien gefestigter Praxis nicht im freien Ermessen des Verbands stehen90. Nach 
einem landgerichtlichen Urteil können Sportler während laufender Wettbewerbe 
insoweit zur Loyalität verpflichtet werden, dass sie dem Verband keinen unmittel-
baren Schaden zufügen dürfen, bspw. durch negative Äußerungen in der Presse91. 

In Loyalitätspflichten äußert sich keines der Prinzipien des sportlichen Wett-
kampfs92.

	 82	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. V. 2. k).
	 83	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. V. 2. a).
	 84	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. V. 2. f).
	 85	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. V. 2. f).
	 86	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. V. 2. k).
	 87	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt A. V. 2. i).
	 88	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. V. 2. b).
	 89	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. V. 2. a).
	 90	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. V. 2. a).
	 91	Vgl. Kapitel 6, Abschnitt B. V. 2. c).
	 92	Vgl. Kapitel 6, Abschnitte A. V. 2. j) und B. V. 2. d).
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B. Rechtsanwendung

Im Bereich der Rechtsanwendung spielt das Missbrauchsverbot eine große Rolle, 
während das Kartellverbot nur von untergeordneter Bedeutung ist. Vorwegzuneh-
men ist, dass die Grundsätze zur Rechtsanwendung grundsätzlich nicht auf den 
Prinzipien des sportlichen Wettbewerbs beruhen93. Zu beachten ist die Unterschei-
dung zwischen formeller und materieller Rechtsanwendung. 

I. Formelle Voraussetzungen für Anträge

Bei der formellen Rechtsanwendung ist es den Verbänden im Lichte des Miss-
brauchsverbotes nach landgerichtlicher Rechtsprechung gestattet, formelle Aus-
schlussfristen für die Einreichung von Anträgen und Unterlagen festzulegen und 
sich anderenfalls nicht inhaltlich mit dem Antrag auseinanderzusetzen sowie einen 
entscheidungserheblichen Zeitpunkt für die Prüfung der Anträge festzulegen94.

II. Verfahren vor Verbandsgerichten

Das Kartellverbot steht der selbständigen Auslegung und Anwendung von 
Rechtsnormen gegenüber den eigenen Mitgliedern grundsätzlich nicht entgegen. 
Auch die Unterwerfung Dritter unter die Verbandsgerichtsbarkeit erfüllt nach 
zweifelhafter Argumentation des OLG Frankfurt a. M. die Voraussetzungen des 
Drei-Stufen-Tests und verstößt somit nicht gegen das Kartellverbot. Erforderlich 
ist aber, dass Verbandsfremde die Möglichkeit erhalten, Einblick in diese Ver-
bandsregeln zu nehmen95.

Das Missbrauchsverbot stellt an das verbandseigene Verfahren in Disziplinar-
sachen keine allzu großen Anforderungen96. Erforderlich soll nach der Rechtspre-
chung des BGH lediglich die Einhaltung allgemeiner rechtsstaatlicher Grundsätze 
sein97. Hierzu gehört nach obergerichtlicher bzw. landgerichtlicher Rechtspre-
chung die Möglichkeit der Kenntnisnahme vom Inhalt der Verfahrensordnung98 
sowie die Gewährung rechtlichen Gehörs99. Ferner ist erforderlich, dass das sat-
zungsmäßige Verfahren eingehalten wird100 und der nach der Satzung für die Ent-
scheidung vorgesehene Spruchkörper entscheidet, sofern überhaupt neben der Mit-
gliederversammlung ein eigener Spruchkörper eingerichtet worden ist101.

	 93	Vgl. Kapitel 7, Abschnitte A. und B.
	 94	Vgl. Kapitel 7, Abschnitt B. I. 1.
	 95	Vgl. Kapitel 7, Abschnitt A. I. 2.
	 96	Vgl. insbesondere die zusammenfassenden Ausführungen in Kapitel 7, Abschnitt B. I. 2. e).
	 97	Vgl. Kapitel 7, Abschnitt B. I. 2. a).
	 98	Vgl. Kapitel 7, Abschnitt B. I. 2. c).
	 99	Vgl. Kapitel 7, Abschnitt B. I. 2. d).
	 100	Vgl. Kapitel 7, Abschnitt B. I. 2. c).
	 101	Vgl. Kapitel 7, Abschnitte B. I. 2. b) und B. I. 2. c).
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Nicht erforderlich sind nach Rechtsprechung des OLG Dresden eine Trennung 
von Ankläger und Richter, die Unabhängigkeit der Richter und Regeln über die 
Besorgnis der Befangenheit102. Ebenso wenig ist erforderlich, dass ein eigener 
Spruchkörper innerhalb des Verbandes besteht103 oder ein einmal durch einen 
Verband geschaffener Verfahrensstandard, der als solcher nicht durch das Miss-
brauchsverbot vorgeschrieben ist, erhalten bleibt104.

Außerhalb des Bereichs der Disziplinarsachen findet sich eine vereinzelte Be-
hördenentscheidung, die aufgrund des Missbrauchsverbots eine Berufungsmög-
lichkeit gegen ablehnende Entscheidungen verlangt105.

III. Schiedszwang und Ausgestaltung des Schiedsverfahrens

Ein satzungsmäßiger Zwang zur Anrufung eines Schiedsgerichts i. S. d. §§ 1025 ff. 
ZPO gegenüber Mitgliedern ist jedenfalls mit dem Kartellverbot106 und auch mit 
dem Missbrauchsverbot grundsätzlich vereinbar, sodass der Anrufung staatlicher 
Gerichte die Schiedseinrede entgegensteht107. Insofern muss es umgekehrt auch 
mit dem Kartellverbot und dem Missbrauchsverbot vereinbar sein, die Anrufung 
staatlicher Gerichte ausdrücklich auszuschließen108. 

Mit dem Kartellverbot nicht zu vereinbaren ist laut Europäischer Kommission 
die Verpflichtung verbandsfremder Dritter, sich dem Schiedszwang zu unterwer-
fen109. Das LG Frankfurt a. M. hielt es später hingegen für das mildere Mittel 
gegenüber deren Unterwerfung unter die bloße Verbandsgerichtsbarkeit, mit Ver-
bandsfremden eine Schiedsvereinbarung zu treffen110.

Im Schiedszwang kommt das Gleichheitsprinzip des Sports zum Ausdruck, da 
er sicherstellt, dass alle Sportler derselben Regelanwendung unterliegen111.

In formeller Hinsicht setzt die Zulässigkeit des Schiedszwangs im Licht des 
Missbrauchsverbots jedenfalls bei Streitigkeiten über die wirtschaftliche Tätig-
keit der Mitglieder nach Auffassung des Bundeskartellamtes voraus, dass eine 
Überprüfung des Schiedsspruchs anhand des europäischen Kartellrechts möglich  
ist112.

	 102	Vgl. Kapitel 7, Abschnitt B. I. 2. c).
	 103	Vgl. Kapitel 7, Abschnitt B. I. 2. c).
	 104	Vgl. Kapitel 7, Abschnitt B. I. 2. c).
	 105	Vgl. Kapitel 7, Abschnitt B. I. 3.
	 106	Vgl. Kapitel 7, Abschnitt A. I. 1.
	 107	Vgl. Kapitel 7, Abschnitt B. I. 4. g).
	 108	Siehe Ausführungen in Kapitel 10, Abschnitte L. I. und L. II.
	 109	Vgl. Kapitel 7, Abschnitt A. I. 1.
	 110	Vgl. Kapitel 7, Abschnitt A. I. 1.
	 111	Vgl. Kapitel 7, Abschnitte A. I. 1. und B. I. 4. g).
	 112	Vgl. Kapitel 7, Abschnitt B. I. 5.
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Nach der BGH-Rechtsprechung muss Sportlern eine ausreichende Anzahl neu
traler Schiedsrichter zur Verfügung stehen, aus der sie auswählen können113. Fer-
ner sind Regeln zum Umgang mit befangenen Schiedsrichtern erforderlich sowie 
die Möglichkeit zur Anrufung staatlicher Gerichte in dem in § 1059 ZPO festge-
legten Umfang114.

IV. Grundsätze zur Anwendung von Regeln

Entscheidungen verstoßen nach Auffassung des EuGH unter den Vorausset-
zungen des Drei-Stufen-Tests nicht gegen das Kartellverbot, wenn die Umstände, 
aufgrund derer der Verband von einem Regelverstoß ausgeht (bspw. Grenzwerte 
bei Dopingkontrollen), so definiert sind, dass sie keine sog. „false positives“ er-
zeugen115. Derartige Regeln zur Anwendung des selbst gesetzten Rechts dienen 
ggf. denselben Prinzipien des sportlichen Wettbewerbs wie die ihnen zugrunde 
liegenden Handlungspflichten.

Disziplinarentscheidungen verstoßen nach der Rechtsprechung des BGH nicht 
gegen das Missbrauchsverbot, wenn sie in materieller Hinsicht auf zutreffenden 
Tatsachen beruhen, und verstoßen nach obergerichtlicher Rechtsprechung nicht 
gegen das Missbrauchsverbot, wenn sie nicht gegen Gesetze oder Satzungen ver-
stoßen116. Landgerichtliche Entscheidungspraxis sieht zudem vor, dass zumindest 
(mittelbar) belastende Entscheidungen auch eine Stütze in einer wirksamen Sat-
zungsbestimmung haben müssen117.

V. Materieller Gehalt von Entscheidungen im Außenverhältnis

Bei Entscheidungen im Außenverhältnis verbietet das Missbrauchsverbot jeg-
liche diskriminierenden Entscheidungen durch die Vereinigungen, gemessenen an 
den eigenen Verbandsregeln und der eigenen Praxis118. Nach dem OLG Düsseldorf 
sind Interessierte im Zweifel vorläufig aufzunehmen119.

VI. Materieller Gehalt von Entscheidungen im Innenverhältnis

Das Kartellverbot steht nach einem Urteil des High Courts von England and 
Wales (wenn auch zweifelhafterweise) einer Anwendung die Ästhetik betreffender 

	 113	Vgl. Kapitel 7, Abschnitt B. I. 5.
	 114	Vgl. Kapitel 7, Abschnitt B. I. 4. a).
	 115	Vgl. Kapitel 7, Abschnitt A. II. 2.
	 116	Vgl. Kapitel 7, Abschnitt B. II. 1.
	 117	Vgl. Kapitel 7, Abschnitt B. II. 1.
	 118	Vgl. Kapitel 7, Abschnitt B. II. 3. a) kk).
	 119	Vgl. Kapitel 7, Abschnitt B. II. 3. a) dd).
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wirtschaftlicher Lenkungsregeln entgegen, die nicht einheitlich gegenüber allen 
Adressaten erfolgt120.

Das Missbrauchsverbot gewährt Verbänden in Tatsachenfragen einen nur einge-
schränkt überprüfbaren Beurteilungsspielraum121, wobei bei der Auslegung der Re-
geln auf das Verständnis der Verkehrskreise abgestellt werden kann122. Im Übrigen 
verfügen die Verbände über einen Ermessensspielraum hinsichtlich der Rechtsfol-
gen123, der aber durch Selbstbindung bspw. durch eigens aufgestellte Entscheidungs-
kriterien eingeschränkt wird124. Vereine sollten sich nicht auf die landgerichtliche 
Rechtsprechung verlassen, wonach geringfügige formelle Regelverletzungen im 
Rahmen einer Abwägung folgenlos bleiben125. Zudem darf das Ermessen nicht in 
diskriminierender Weise ausgeübt werden126. Das Ermessen ist ferner bei Entschei-
dungen, die sich mit Loyalitätspflichten der Mitglieder befassen, eingeschränkt.  
Hierbei gelten ähnliche Maßstäbe wie bei Entscheidungen im Außenverhältnis127.

C. Rechtsdurchsetzung

An die Rechtsdurchsetzung stellen sowohl das Kartellverbot als auch das Miss-
brauchsverbot Anforderungen. In der Rechtsdurchsetzung als solcher spiegeln 
sich die Besonderheiten des sportlichen Wettbewerbs grundsätzlich nicht, sondern 
meist nur in den jeweils durchzusetzenden Regeln128.

I. Ermittlungsbefugnisse

(Präventive) Offenlegungs- und Mitwirkungspflichten der Mitglieder zwecks 
Prüfung der Einhaltung von Regeln sind unter denselben Voraussetzungen mit dem 
Kartellverbot vereinbar, fallen also unter den Voraussetzungen des Drei-Stufen-
Tests aus dem Anwendungsbereich des Kartellverbots heraus oder sind einzelfrei-
stellungsfähig, wie die ihnen zugrunde liegenden Verhaltensregeln. Insofern sind 
grundsätzlich jegliche Mitwirkungspflichten zulässig129. 

Bei Maßnahmen zur Ermittlung von Verstößen gegen Verbandsregeln setzt das 
Missbrauchsverbot nach einem landgerichtlichen Urteil voraus, dass diese hinrei-
chend zuverlässig sind, insbesondere keine falschen positiven Ergebnisse produ-

	 120	Vgl. Kapitel 7, Abschnitt A. II. 1.
	 121	Vgl. Kapitel 7, Abschnitte B. II. 3. b) cc) und B. II. 3. b) dd).
	 122	Vgl. Kapitel 7, Abschnitt B. II. 3. b) dd).
	 123	Vgl. Kapitel 7, Abschnitte B. II. 3. b) bb) und B. II. 3. b) dd).
	 124	Vgl. Kapitel 7, Abschnitte B. II. 3. b) cc) und B. II. 3. b) dd).
	 125	Vgl. Kapitel 7, Abschnitt B. II. 3. b) cc).
	 126	Vgl. Kapitel 7, Abschnitte B. II. 3. b) bb) und B. II. 3. b) dd).
	 127	Vgl. Kapitel 7, Abschnitt B. II. 3. b) aa).
	 128	Vgl. Kapitel 8.
	 129	Vgl. Kapitel 8, Abschnitte A. I. und A. II.
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zieren130. Ferner müssen dieselben Maßnahmen einheitlich gegenüber allen Teil-
nehmern angewendet werden131.

II. Zulässigkeit von Durchsetzungsmaßnahmen

Grundsätzlich sind Durchsetzungsmaßnahmen mit dem Missbrauchsverbot132 
und dem Kartellverbot133 vereinbar. Nach obergerichtlicher Rechtsprechung sind 
Sanktionen bereits dann nicht missbräuchlich, wenn das zugrundeliegende Verhal-
tensgebot nicht missbräuchlich ist134. Etwas anderes gilt bei bloß formellen Fehlern 
von Mitglieder, deren Sanktionierung missbräuchlich sein kann135.

Auch die Suspendierung sowie als ultima ratio der Ausschluss eines ganzen 
Verbandes sind somit zumindest zulässig136.

III. Anforderungen an Sanktionsnormen

Sanktionen müssen nach gefestigter Rechtsprechung eine Stütze in der Ver-
bandssatzung oder im Gesetz haben, um mit dem Missbrauchsverbot vereinbar zu 
sein137. Ausreichend ist es, wenn der Inhalt der Sanktionsnorm durch Auslegung 
zu ermitteln ist138.

IV. Zulässige Durchsetzungsmittel

Mit dem Kartellverbot vereinbar ist mit dem LG Dortmund die Kombination 
einer Geldstrafe mit einer Sperre139. 

Mit dem Missbrauchsverbot vereinbare Durchsetzungsmittel sind die vorläu-
fige Suspendierung von der Teilnahme an Wettbewerben140, die Disqualifikation 
von einem bestimmten Wettbewerb141 und repressive Sanktionen wie zeitlich be-
grenzte Sperren, Geldbußen und Punktabzüge142. 

	 130	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. I.
	 131	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. I.
	 132	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. II.
	 133	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt A. II.
	 134	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. II.
	 135	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. II.
	 136	Siehe Ausführungen in Kapitel 10, Abschnitt O. I.
	 137	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. III. 1.
	 138	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. III. 2.
	 139	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt A. III. 1.
	 140	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. IV. 1.
	 141	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. IV. 1.
	 142	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. IV. 1.
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Sportliche Sanktionen sind allerdings missbräuchlich, wenn der zugrundelie-
gende Verstoß nicht zu ungleichen Start- und Wettkampfbedingungen geführt 
hat143. Sanktionen sind auch dann zulässig, wenn sie Drittwirkungen zeitigen, 
etwa bei Sanktionen gegen Vereine (bspw. Punktabzüge), die mittelbar auch deren 
Spieler betreffen, solange dies den Wettbewerb für diese Spieler nicht vollständig 
entwertet144.

Das Kartellverbot und das Missbrauchsverbot lassen es nach dem High Court 
of England and Wales zu, Funktionären ihre Lizenz zu entziehen145.

V. Zulässiges statutarisches Sanktionsmaß

Übermäßig harte in der Satzung vorgesehene Sanktionen verstoßen gegen das 
Kartellverbot146. Maßstab ist im Fall zeitlicher Sperren die typische Dauer der 
Gesamtkarriere147. Grundsätzlich sind nach Auffassung der Europäischen Kom-
mission selbst bei vorsätzlichen Regelverstößen Wettkampfsperren von vier Jahren 
zu lang148. Dies dürfte auch bei Dopingverstößen gelten149.

Die Grenze des Strafmaßes, das unter Berücksichtigung des Missbrauchsverbots 
zulässigerweise in den Statuten festgelegt werden kann, ist schwierig zu ziehen. 
Nach erstinstanzlicher europäischer Rechtsprechung ist eine Sperre von bis zu 
einem Jahr gegenüber Spielern und Trainern bei Verstößen gegen wirtschaftliche 
Lenkungsregeln nicht missbräuchlich150. Zu lang dürfte insofern hingegen ein sta-
tutarisches Strafmaß von vier Jahren für einen erstmaligen Verstoß sein151. Nach 
landgerichtlicher Rechtsprechung ist die Wertung als verlorenes Spiel bei einem  
Torverhältnis von 0:0 nach Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers zulässig152.

VI. Härte der Sanktion im Einzelfall

Zu harte Sanktionen verstoßen gegen das Kartellverbot153.

Die Grenze für unter dem Missbrauchsverbot zulässige Sanktionen ist für den 
Einzelfall schwierig zu ziehen. Grundsätzlich dürfen Sanktionen abschreckende 

	 143	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. IV. 2.
	 144	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. IV. 2.
	 145	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt A. III. 2.
	 146	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt A. III. 2.
	 147	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt A. III. 2.
	 148	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt A. III. 2.
	 149	Siehe Ausführungen in Kapitel 10, Abschnitt M. I.
	 150	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. V.
	 151	Siehe Ausführungen in Kapitel 10, Abschnitt M. II.
	 152	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. V.
	 153	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt A. III. 2.
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Wirkung entfalten. Sie dürfen die Karriere des Sportlers, jedenfalls eines Ersttä-
ters, aber nicht endgültig beenden154. Für erstmalige Dopingvergehen dürfte die 
zulässige Dauer einer Sperre zwei Jahre betragen155, während drei Jahre zu lang 
sind156. Bei fahrlässigen Regelverstößen ist eine Sperre von sechs Monaten zuläs-
sig157. Zudem muss die Sanktion der Höhe nach bestimmt sein158. Die vom Verband 
unter dem Missbrauchsverbot vorzunehmenden Strafzumessungserwägungen fol-
gen nach obergerichtlicher Rechtsprechung denen des Strafprozesses159.

Eine Suspendierung bis zur endgültigen Klärung eines Dopingverstoßes bedarf 
keiner ausdrücklichen zeitlichen Begrenzung, solange das Regelwerk eine endgül-
tige Entscheidung in engem zeitlichem Zusammenhang vorsieht160.

VII. Verfolgungsverjährung

Ein zu langes Hinauszögern der endgültigen Entscheidung über eine Sanktion 
kann gegen das Kartellverbot verstoßen. Eine Verzögerung von zwei Monaten ist 
aber unbedenklich161.

Missbräuchlich verhält sich ein Verband nach einem landgerichtlichen Urteil, 
wenn er eine Sperre ohne sachlichen Grund erst ein Jahr nach dem Nachweis eines 
Verstoßes verhängt162.

VIII. Sanktionsadressat

Die Unterwerfung Verbandsfremder unter die Sanktionsgewalt des Verbandes ist 
zumindest freistellungsfähig, wenn eine einheitliche Anwendung des Rechts dies 
erforderlich macht163. Nichtmitglieder müssen die Möglichkeit haben, sich über 
die Verbote zu informieren164. Die Möglichkeit der Sanktion Verbandsfremder ist 
letztendlich Ausdruck des Gleichheitsprinzips im Sport, das unabhängig davon 
gelten muss, ob der Teilnehmer Mitglied des Verbandes ist oder nicht165. 

Sanktionsadressaten können wegen des Missbrauchsverbotes nach einem land-
gerichtlichen Urteil nur Personen sein, denen selbst in irgendeiner Form ein Ver-

	 154	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. VI. 7.
	 155	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. VI. 3.
	 156	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. VI. 2.
	 157	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. VI. 6.
	 158	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. VI. 8.
	 159	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. VI. 1.
	 160	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. VI. 4.
	 161	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt A. III. 3.
	 162	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. VII.
	 163	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt A. III. 4. b).
	 164	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt A. III. 4. b).
	 165	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt A. III. 4.
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stoß anzulasten ist, nicht hingegen gänzlich unbeteiligte Dritte166. Ausreichend ist 
nach einem Urteil des OLG Düsseldorf, dass der sanktionierte Dritte die Mög-
lichkeit gehabt hätte, sich durch ein vom Verband gewünschtes Verhalten der 
Sanktion zu entziehen, also bspw. an einer nicht genehmigten Veranstaltung nicht 
teilzunehmen167.

IX. Verschuldenserfordernis

Das Kartellverbot setzt kein Verschulden für eine Dopingsperre voraus168. Im 
Übrigen erscheint ein Verzicht auf das Verschuldenserfordernis für Sanktionen 
kaum mit dem Kartellverbot vereinbar zu sein. 

Auch zu der Frage, ob das Missbrauchsverbot für Durchsetzungsmaßnahmen 
ein schuldhaftes Verhalten voraussetzt, ergibt sich ein differenziertes Bild169. Ent-
scheidend ist die Art der Durchsetzungsmaßnahme. Repressive Sanktionen setzen 
Verschulden voraus170. Zulässig sind nach obergerichtlicher Rechtsprechung ver-
schuldensunabhängige nachträgliche Disqualifikationen von einem Wettbewerb, 
auf den sich ein Regelverstoß bezieht und dessen Ergebnis der Regelverstoß be-
rührt171, sowie nach landgerichtlicher Rechtsprechung die verschuldensunabhän-
gige Suspendierung, die zur Verhinderung der Beeinträchtigung sportlicher Er-
gebnisse durch den Regelverstoß erforderlich ist172. 

Hiernach davon ausgehend, dass präventive Maßnahmen grundsätzlich kein Ver-
schulden erfordern, kann argumentiert werden, dass auch sog. „Geisterspiele“ in 
Reaktion auf Zuschauerausschreitungen mit dem Kartellverbot und Missbrauchs-
verbot vereinbar sind173. Dasselbe gilt für den Ausschluss oder die Suspendierung 
von Sportveränden, sofern sie erforderlich sind, um den Charakter des überge-
ordneten Verbandes oder seiner Veranstaltungen zu erhalten174. Verschuldensun-
abhängige Geldstrafen gegen Vereine bei Zuschauerausschreitungen dürften hin-
gegen kaum mit dem Kartellverbot und dem Missbrauchsverbot vereinbar sein175.

	 166	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. VIII. 2.
	 167	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. VIII. 1.
	 168	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt A. III. 5.
	 169	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. IX. 4.
	 170	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. IX. 1.
	 171	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. IX. 2.
	 172	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. IX. 3.
	 173	Siehe Ausführungen in Kapitel 10, Abschnitt N. I. 2. und N. II.
	 174	Siehe Ausführungen in Kapitel 10, Abschnitt O. II.
	 175	Siehe Ausführungen in Kapitel 10, Abschnitt N. I. und Abschnitt N. II.
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286 Zusammenfassung 

X. Nachweis des objektiven Tatbestandes

Der objektive Tatbestand von Regelverletzungen muss durch den handelnden 
Verband nachgewiesen werden. Eine Beweislastumkehr in diesem Bereich ver-
stieße gegen das Missbrauchsverbot176. Ein Verband kann sich nach der Recht-
sprechung des OLG München auf Ermittlungsergebnisse eines anderen Verbandes 
stützen, wenn das Ermittlungsverfahren ähnlichen Standards entspricht wie den 
eigenen und zudem die Unterlagen übergeben werden177.

XI. Nachweis des Verschuldens

Für die Umstände, auf denen eine Disziplinarentscheidung beruht, ist ein An-
scheinsbeweis mit dem Missbrauchsverbot vereinbar, wenn der Betroffene in je-
dem Fall über einen Wissensvorsprung gegenüber dem Verband verfügt178. Dies 
gilt vor allem im Bereich des Dopings. Der Anscheinsbeweis kann an Umstände 
geknüpft werden, die bei einem typischen Geschehensablauf auf einem Regelver-
stoß beruhen. Absolute Sicherheit ist nicht erforderlich179.

XII. Inhaber der Sanktionsgewalt

Das Missbrauchsverbot lässt nicht nur Sanktionen durch den Verband zu, dem 
der jeweilige Sportler unmittelbar angehört180, sondern auch durch übergeord-
nete Verbände181. Ein übergeordneter Verband darf sogar eingreifen, wenn ein 
untergeordneter Verband seiner Ansicht nach eine zu milde Strafe ausspricht182. 
Darüber hinaus haben Verbände nach der Rechtsprechung des OLG München die 
Sanktionsgewalt über Sportler inne, die einen Verstoß nicht in ihrem eigenen Ge-
biet bzw. im Rahmen ihrer eigenen Wettbewerbe begangen haben. Es genügt, so-
fern dies denklogisch möglich ist, dass ein Sportler nach einem Verstoß woanders 
nunmehr an einem ihrer Wettbewerbe teilnehmen möchte183.

Die Sanktionsgewalt setzt kein Mitgliedschaftsverhältnis voraus, wenn der Ad-
ressat die Sanktionsgewalt einzelvertraglich anerkannt hat184.

	 176	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. XI. 1.
	 177	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. XI. 1.
	 178	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. XI. 2. f).
	 179	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. XI. 2. f).
	 180	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. X. 1.
	 181	Vgl. Kapitel 8, Abschnitte B. X. 4. und B. X. 5.
	 182	Vgl. Kapitel 8, Abschnitte B. X. 4. und B. X. 5.
	 183	Vgl. Kapitel 8, Abschnitt B. X. 2.
	 184	Vgl. Kapitel 8, Abschnitte B. X. 3. und B. X. 5.
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Schlusswort

Der (Profi-)Sport hat in Deutschland und Europa durch seine pyramidale Ver-
bandsstruktur einen – im privaten Sektor – nahezu einmalen Organisationsgrad 
erreicht und die Sportverbände eine ungeheure Machtstellung insbesondere über 
ihre Mitglieder aber auch gegenüber Dritten erlangt. Die Sportverbände haben 
eigene Rechtssysteme gebildet, in deren Rahmen sie ihre eigenen Regeln setzen 
und diese selbst anwenden und selbst durchsetzen. Auch wenn dies weitgehend 
von der Vereinigungsfreiheit gedeckt ist, setzt das Kartellrecht den Sportverbän-
den hierbei Grenzen.

Über Jahrzehnte hat der Sport daher eine Fülle kartellrechtlicher Entscheidun-
gen hervorgebracht und es ist kein Ende abzusehen. Bezahlt macht sich insofern 
die weitgehende Angleichung der kartellrechtlichen Vorschriften der Europä
ischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, da dies zu einer sehr weit fortgeschritte-
nen Rechtsfortbildung geführt hat.

Für die Verbände erleichtert die Fülle an Entscheidungen die Feststellung, wel-
che Verhaltensweisen bei der Rechtssetzung, Rechtsanwendung und Rechtsdurch-
setzung unter welchen Voraussetzungen zulässig sind. Zu vielen Konstellationen 
existiert Entscheidungspraxis, wenigstens von Instanzgerichten, oder informelle 
Verlautbarungen von Kartellbehörden. 

Die Kontextanalyse im Rahmen des sog. Drei-Stufen-Tests schafft eine Erleich-
terung zugunsten der Sportverbände im Rahmen der Selbstorganisation, indem 
jedenfalls die Reichweite des Kartellverbots eingeschränkt wird.

Für die Vereinbarkeit sportverbandlicher Regeln kommt es in vielen Fällen 
entscheidend darauf an, dass die jeweilige Maßnahme der Chancengleichheit und 
einem leistungsfähigen Teilnehmerfeld oder dem Schutz der Redlichkeit oder der 
Stabilität des sportlichen Wettbewerbs dient oder sportlich begründet ist. Einzel-
freistellungsfähig sind Wettbewerbsbeschränkungen vielfach, wenn sie dem Ver-
band dazu dienen, ein besser zu vermarktendes Liga-Produkt anzubieten. Auch 
für die Anwendung ethischer Belange hat die gerichtliche Entscheidungspraxis 
teilweise Raum gesehen.

Es lässt sich ferner feststellen, dass das Kartellrecht Anforderungen an die for-
melle Rechtsanwendung stellt, die im Rahmen von Verbandsgerichten aber nicht 
allzu hoch sind. Die Fragestellungen bei der materiellen Rechtsanwendung und 
deren tatsächlichen Anforderungen ähneln denen im allgemeinen Verwaltungs-
recht. Die Verbände verfügen vielfach über Beurteilungs- und Ermessensspiel-
räume, binden sich aber durch ihre eigene Entscheidungspraxis.
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288 Schlusswort 

Soweit die Rechtsdurchsetzung präventiver Natur ist, ähneln die Problematiken 
denen des Gefahrenabwehrrechts, soweit sie repressiv erfolgt denen des Straf- und 
Strafprozessrechts. Diese Unterscheidung äußert sich insbesondere in der Frage, 
ob die jeweiligen Durchsetzungsmaßnahmen ein Verschulden voraussetzen. Auch 
im Bereich repressiver Maßnahmen sind in Bezug auf das Verschulden aber Be-
weiserleichterungen kartellrechtlich zulässig.

Im Übrigen erlaubt die bisherige Spruchpraxis Rückschlüsse auf die kartell-
rechtliche Bewertung noch nicht entschiedener Fragen. Bei allen Regelungen, die 
sich auf die Verteilung von Ressourcen zwischen Vereinen beziehen, hängt die 
Bewertung davon ab, ob competitive balance als Effizienzgewinn i. S. d. Art. 101 
Abs. 3/§ 2 Abs. 1 GWB anerkannt wird.

Vielfach äußern sich in den Entscheidungen die besonderen Prinzipien des sport-
lichen Wettbewerbs. Leistungsprinzip, Konkurrenzprinzip und Gleichheitsprinzip.
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